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Stücke 1 bis 27, Verwaltungsnummern 1 bis 143, 242 Seiten. 
Von den bei den Schlagwörtern angeführten Zahlen bedeutet die erste die 
Nummer, die zweite die Seite, unter welcher, bzw. auf welcher die Ver

lautbarung enthalten ist. 
Die Seitenzahlen in den Stücken 2 und 3 von 1 bis 14 wären im Sinne der 
auf Seite 74 enthaltenen amtlichen Berichtigung auf den in Gebrauch 
genommenen Verordnungs- und Amtsblättern nach den fortlaufenden 
Seitenzahlen von 41 bis 54 handschriftlich richtigzustellen, da bei der An
legung des Inhaltsverzeichnisses dieser Umstand berücksichtigt werden 

mußte. 
Die in diesem Verordnungs- und Amtsblatt aufscheinenden Veröffent
lichungen beziehen sich ausschließlich auf die besetzten Gebiete Kärntens 
und Krains. Daher wurde im Inhaltsverzeichnis bei den einzelnen Schlag
zeilen die wiederholt vorkommende nähere Bezeichnung: „in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains" aus ökonomischen Erwägungen weg

gelassen. 
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A 

Backwarenanordnung, Aenderung 52 94 
Bankenausschüsse, ausländische; Kreditabkommen mit solchen. (Stillhalte

kommission) 107 171 
Barackenbau; Anordnungen hierüber 34 76 
Baugewerbe; Arbeitsverhältnisse bei ungünstiger Witterung. (Schlecht

wetterregelung) 123 195 
• - . Gewährung von Lohnzuschlägen 24 53 
Bauwirtschaft-Regelung 132 219 

Abfindung der Eigentümer von Schuldverschreibungen des ehemaligen 
jugoslawischen Staates 109 172 

Abhörverbot ausländischer Rundfunksendungen 1 2 
Ablauföle aus Verbrennungs-Kraftmaschinen; Sammlung und Aufarbei

tung 110 176 
Ablieferung der Budapester Stadtanleihe von 1914 (Devisenbewirtschaf

tungsgesetz) 108 172 
— von Eiern 131 218 
Abmäh- und Verfütterungsverbot von unreifem Getreide und unreifen 

Oelfrüchten 92 153 
Alpen-Donau-Getreidewirtschaftsverband; Bekanntmachung 105 166 
Amtsüberleitung des Chefs der Zivilverwaltung von Veldes nach Klagen

furt 2 2 
Anmeldungen von Forderungen und Rechten gegen den ehemaligen jugo

slawischen Staat 12 37 
Berichtigung hiezu — 48 

Anstreicherhandwerksarbeiten; Höchstpreise 32 67 
Arbeitsbuch-Einführung 133 220 
Arbeitsdienstrecht; Einführung 86 146 
Arbeitseinsatz; Anordnungen 5 und 10 des Generalbevollmächtigten . . . 106 170 
—; freiwillige Fortsetzung der Pensionsversicherung für Angestellte . . 36 77 
— und Arbeitslosenhilfe; Beitragspflicht anläßlich Regelung der Sozialver

sicherung; Fortsetzung der Krankenversicherung 35 76 
Arbeitskräfte, weibliche, in der Land- und Hauswirtschaft; verstärkter 

Einsatz, Pflichtjahr 31 64 
Arbeitsrechtliche Vorschriften für die Privatwirtschaft im Mießtal . . 115 180 
— in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains; Angleichung . . . . 9 5 
Arbeitsverhältnisse der in Privatwaldungen beschäftigten Waldarbeiter 

und Arbeiterinnen 10 31 
— der Waldarbeiter und Arbeiterinnen, die in den vom Chef der Zivil

verwaltung betreuten Meldungen tätig sind 61 111 
— der Landwirtschaft 11 34 

Berichtigung hiezu 144 
— im Baugewerbe bei ungünstiger Witterung; Schlechtwetterregelung) . 123 195 
Aßling; Eröffnung einer Berufsschule 122 195 
Aufhebung der Verwaltung in Unterdrauburg und Mießtal 3 2 
Auflösung der Bürgerkorporationen in Stein in Oberkrain 103 165 
Ausbildungsbeihilfen-Gewährung 138 228 
Ausbildung von Lehrlingen und Anlernlingen in der gewerblichen Wirt

schaft 124 197 
Ausländische Rundfunksendungen; Abhörverbot 1 2 
Aus-, Ein- und Durchfuhr im besetzten Gebiete Kärntens und Krains . . 97 158 

Durchführungsanordnung 98 159 
Ausland-Einfuhrverbot für Wildgeflügel 66 121 
Ausländische Bautenausschüsse; Kreditabkommen mit solchen. (Stillhalte-

kommission) 107 171 
Ausübung und Bewirtschaftung der Jagd 63 120 
Ausweiswesen- und Paßwesenanordnung 119 192 

Nr. Seite 
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Bearbeiter- und Verteilerbetriebe, forst- und holzwirtschaftliche; Errich
tung, Uebernahme, Erweiterung und Stillegung 

Behauen und Verschnitt von Nadel-Rundholz 
Beihilfen für Kinder 
- für Ausbildung .-
Beitragsordnung des Getreidewirtschaftsverbandes 
Bekämpfung der San-.Iose-Schildfaus 
Berufsschule in Aßling, Eröffnung 
Berufsschulpflichtige Jugendliche, Einschulung; Grundsätze 
Beschlagnahme von chemischen Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren . . . 
Bewirtschaftung und Ausübung der Jagd 
— von Metallen . . . 
Bezugsregelung des Getreidewirtschaftsverbandes Ostmark. Anordnung 

der Mehl- und Backwarenordnung . . 
Brennholz; Höchstpreise aus 1941; Abänderung 
Budapester Stadtanleihe aus 1914, Ablieferung. (Gesetz über Devisen

bewirtschaftung) 
Bürgerkorporationen in Stein in Oberkrain; Auflösung 
Bärgersteuer; Durchführungsbestimmungen . 

C 
Chemische Rohstoffe; Beschlagnahme 

D 
Darlehen — Ehestands-; Gewährung 
Deutsche Gewerbeordnung; Einführung 
Deutsche Schreibweise für Vor- und Familiennamen 

Deutsches Volkstum; Maßnahmen zu dessen Festigung 
Dienstverpflichtete und an Bauvorhaben tätige Gefolgschaftsmitglieder, 

bei auswärtiger Tätigkeit; Weihnachtsbeihilfe 
Dienstverhältnisse für nicht beamtete Straßenwärter und Straßenhilfs

arbeiter 
Druckfehlerberichtigungerl, siehe Anhang 
Durchfuhr, Ein- und Ausfuhr in den besetzten Gebieten Kärntens u. Krains 

Durchführungsanordnung hiezu 
Durchführungsanordnung zur Verordnung über die Einführung der 

Reichsmeldeordnung 
Durchfuhr von Knochenmehl und Knochen 

E 
Ehestandsdarlehen; Gewährung 
Eier-, Geflügel- und Honigwirtschaft; Regelung 
Eierwirtschaft; Einführung von Marktordnungsbestimmungen . . . . 
Eierwirtschaftsverband Südmark; Marktordnungsbestimmungen . . : 

Berichtigung hiezu . 
—; Ablieferung von Eiern 
Eigentümer von Schuldverschreibungen des ehemaligen jugoslawischen 

Staates; Abfindung 
Ein-, Aus- und Durchfuhr in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

Durchführungsanordnung hiezu 
Einführung arbeitsrechtlicher Vorschriften für die Privatwirtschaft im 

Mießtal 



Nr. Seite 
Einführung- der deutschen Gewerbeordnung 127 202 

128 202 
129 208 

— der Pauschalordnung 120 192 
— der Reichsmeldevorschriften 94 156 

Durchführungsvorschriften hiezu 95 156 
— der Schätzpflicht für Pferde 71 131 
— der Schlußscheinpflicht für Pferde 72 131 
— des Arbeitsdienstrechtes 86 146 
— des Kennkartenrechtes in Südkärnten 4 2 
— des Notdienstrechtes 74 134 
— des Reichsleistungsgesetzes 73 134 
— des Wehrrechtes 87 146 
— einer Reichswirtschaftshilfe für gewerbliche Wirtschaft 43 84 

Berichtigung hiezu — 124 
— eines Arbeitsbuches, Durchführungsbestimmungen 133 220 
— fürsorgerechtlicher Vorschriften 41 82 
— landesrechtlicher Vorschriften auf dem Gebiete des Gemeinde- und 

Gemeindeabgabenrechtes 91 148 
— preisrechtlicher Vorschriften im Mießtal 116 184 
— reichsrechtlicher kaliwirtschaftlicher Vorschriften 54 94 
— reichsrechtlicher Vorschriften, betreffend den sozialen Wohnungsbau 21 50 
— reichsrechtlicher Vorschriften im Straßenverkehr 70 129 
— steuerrechtlicher Vorschriften in den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains 14 39 
18 44 

135 225 
Ueberleitungsbestimmungen 19 44 

— von Rechtsvorschriften für die vorläufige Ausübung der Gerichts
barkeit 68 126 

— von Tabakverschleißvorschriften 56 95 
Einfuhrverbot für Wildgeflügel aus dem Auslande 66 121 
Einsatz der NSDAP in Oberkrain 20 50 
Einschulung berufsschulpflichtiger Jugendlicher 102 164 
Ein- und Durchfuhr von Knochenmehl und Knochen 99 160 
Eisenerzeugnisse und Erzeugnisse aus anderen Metallen; Höchstpreise und 

Höchstverdienstaufschläge im Handel 13 38 
Enteneier, Verbraucherhöchstpreise 27 59 
Erbschaftssteuerverwaltung 45 86 
Erfassung für den RAD und den Wehrdienst 112 150 

130 218 
Eröffnung einer Berufsschule in Aßling 122 195 
Erweiterung der Kriegsopferversorgung 64 120 

F 
Familiennamen, slowenische und Vornamen, deutsche Schreibweise . . . 25 56 

96 158 
Feiertage; Lohnzahlungen an solchen 89 146 
Fernmeldanlagen; Genehmigungspflicht 79 140 
Fertigwaren; Beschlagnahme 90 147 
Festigung deutschen Volkstums; Maßnahmen hiezu 75 134 
Fettwirtschaft-Regelung 7 3 

Marktordnungsbestimmungen hiezu 29 61 
Feuerwehren, freiwillige; Unfallversicherung der Mitglieder 44 85 
Fleischbeschauer; Entlohnung für Schlachttiere und Fleischbeschau sowie 

der Trichinenschau 5 2 
Förderung der Landbevölkerung 140 231 
Forderungen und Rechte gegen den ehemaligen jugoslawischen Staat . . 12 37 
Porstangestellte, Uniformierung * 113 180 
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Nr. Seite 

G 
Gangochsen-Höchstpreise und Meldepflicht für Verkäufer 83 142 
Gartenbauwirtschaft, Regelung 7 3 
— Marktordnungsbestimmungen hiezu ' 30 63 
— Inkraftsetzung von Anordnungen 93 154 
Gefyügelwild; Einfuhrverbot 66 121 
Geflügelwirtschaft, Regelung 6 3 

42 83 
Gemeindegetränkesteuer; Durchführungsbestimmungen 50 92 
Gemeinde- und Gemeindeabgabenrecht; Einführung landesrechtlicher Vor

schriften auf diesem Gebiet 91 148 
Genehmigungspflicht von Rundfunkempfangsgeräten, Sendegeräten und 

sonstigen Fernmeldeanlagen 79* 140 
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz: Anordnungen 5 und 10 106 170 

Genossenschaftsregister; Neuanlegung 69 128 
Gerbrinde, Höchstpreise; Abänderung 100 160 
Gerichtsbarkeit, vorläufige Ausübung; Einführung von Rechtsvorschriften 68 126 
Gesundheitswesen, reichsrechtliche Bestimmungen 142 238 
Getreidepreise, Regelung 53 94 
Getreidewirtschaftsverband Alpen-Donau; Bekanntmachung 105 166 
— Ostmark, für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains; Beitrags 

Ordnung 8 4 
Aenderung der Mehl- und Backwarenanordnung 52 94 

—; Lohn- und Umtauschmüllerei 85 143 
Berichtigung hiezu — 156 

— Rückgabe von Transportscheinen. . . . • 60 111 
— ; Verbot des Abmähens und des Verfütterns von unreifem Getreide und 

unreifen Oelfrüchten 92 153 
Gewerbeordnung, deutsche; Einführung 127 202 

Durchführungsverordnung hiezu 128 202 
Ausführungsanweisung • 129 208 

Gewerbesteuer; Durchführungsbestimmungen 50 92 
Gewerbliche Wirtschaft; Ausbildung von Lehrlingen und Anlernlingen in 

derselben 124 197 
—; Einführung einer Reichswirtschaftshilfe 43 84 

Berichtigung hiezu — 124 

H 
Halb- und Fertigwaren; Beschlagnahme 90 147 
Handels- und Genossenschaftsregister, Neuanlegung 69 128 
Hauptversammlung, ordentliche, des Georg Graf Thurnschen Stahlwerkes 

in Streiteben 126 199 
Hausbrandversorgung und Kohlenwirtschaftsjahr 1942 62 117 
Höchstpreise, siehe eigene Fachgruppe am Schlüsse des Leitbuchstabens H — — 
Honigwirtschaft-Regelung 6 3 

42 83 
Holz- und forstwirtschaftliche Bearbeiter und Verteilerbetriebe; Errich

tung, Uebernahme, Erweiterung und Stillegung 81 141 
Hopfenflächen-Rodung 65 121 
Hühnereier; Verbraucherhöchstpreise » 27 59 

Forst- und holzwirtschaftliche Bearbeiter und Verteilerbetriebe; Errich
tung, Uebernahme, Erweiterung und Stillegung 81 141 

Fremdenverkehrspflege 76 135 
77 137 

Fürsorgerechtliche Vorschriften, Einführung 41 82 



H ö c h s t p r e i s e : 
Höchstpreise und Höchstverdienslaufschläge im Handel mit Erzeugnissen 

aus Eisen und anderen Metallen 
— für Schlachtgeflügel 
— für Arbeiten des Maler- und Anstreicherhandwerkes 
— für Gangochsen 
— für Brennholz und Gerbrinde; der Anordnung für Rohholz, Schnittholz 

und Brennholz; Abänderung 
— für inländische Speisekartoffeln 

Verbraucherhöchstpreise für Hühner- und Enteneier 
Höchstsatzfestsetzung des Pacht(Gruben-)zinses für Sand- und Kies-(Schot-

ter-)Erzeugnisse 
Getreidepreise 
Preisbildung im Warenverkehr 

I 
Inkraftsetzung von Anordnungen des Gartenbauwirtschaftsverbandes 

I 
Jagdangestellte, Uniformierung 
Jagd-Ausübung und Bewirtschaftung 
Jugendliche Berufsschulpflichtige, Einschulung — Grundsätze 
Jugoslawischer Staat, ehemaliger; Anmeldung von Horderungen und Rech

ten gegen denselben 
Berichtigung hiezu 

K 
Kaliwirtschaftliche Vorschriften, reichsrechtliche; Einführung 
Kapitalverkehrssteuern; Verwaltung 
Kartoffel, siehe auch „Speisekartoffel". 
Kartoffelwirtschaftsverband Ostmark; Marktordnungsbestimmungen . . 
Kennkartenrecht; Einführung in Südkärnten 
Kennkartenzwang 
Kennkarten, zweckdienliche Lichtbildherstellung 
Kies-(Schotter-)erzeugnisse; Höchstsatzfestsetzung des Pacht(Gruben-) 

Zinses 
Kinderbeihilfen 
Klagenfurt; Amtsüberleitung des Chefs der Zivilverwaltung von Veldes, 

dahin ^ 
Kleinverkauf von Tabakwaren 
Knochenmehl und Knochen; Ein- und Durchfuhr 
Kohlenwirtschaftsjahr 1942; Hausbrandversorgung 
Körperschaftssteuer, Verwaltung 
Kosten der Schlachttier-, Fleisch- und Trichinenschau; Entlohnung der 

Fleischbeschauer 
Kräftebedarf; Sicherstellung für Aufgaben von besonderer, staatspoli

tischer Bedeutung 
Dienstpflicht, Durchführungsanordnung hiezu 

Krankenversicherung; siehe „Sozialversicherung" 
Krankenversorgung der Ostarbeiter 
Kreditabkommen mit ausländischen Bankenausschüssen. (Stillhaltekom-

mission) 
prtegssachschäden; Regelung 
Kriegsopferversorgung; Erweiterung 
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Landbevölkerung; Förderung derselben 140 231 
Landesrechtliche Vorschriften auf dem Gebiete des Gemeinde- und Ge

meindeabgabenrechtes 91 148 
Landschaftsbezeichnungen , ,0berkrain und Mießtal" 33 74 
Landwirtschaft; Regelung der Arbeitsverhältnisse . . 11 34 

Berichtigung hiezu — 144 
Lehrlinge und Anlernlinge; Ausbildung in der Gewerbewirtschaft . . . 124 197 
Lichtbilderherstellung für Ketinkartenzwecke 40 82 
Lohn- und Umtauschmüllerei des Getreidewirtschaftsverbandes . . . . 85 143 

Berichtigung hiezu — 156 
Lohnverhältnisse für nichtbeamtete StraUenwärter und Straßenhilfsarbeiter 80 140 
Lohnzahlungen an Feiertagen 89 146 
Lohnzuschläge im Baugewerbe 24 53 

M 
Mai, 1., als nationaler Feiertag; Verlegung auf den 2. Mai 38 82 
Maler- und Anstreicherhandwerksarbeiten Höchstpreise 32 67 

Berichtigung hiezu — 74 
Marktordnungsbestimmungen für Eier, Geflügel und Honigwirtschaft 42 83 
— des Eierwirtschaftsvcrbandes Südmark 125 198 

Berichtigung hiezu — 216 
— für die Gartenbauwirtschaft 30 62 
— des Kartoffelwirtschaftsverbandes Ostmark in Südkärnten . . . . 16 42 
— für die Milch- und Fettwirtschaft 29 61 
Maßnahmen zur Festigung des deutschen Volkstums 75 134 
Mehl- und Backwarenordnung; Aenderung 52 94 
Meldepflicht für Verkäufe von Gangochsen 83 142 
Metallbewirtschaftung 67 121 
Mießtal; Aufhebung der Verwaltung 3 2 
— ; Einführung preisrechtlicher Vorschriften 116 184 
— ; Landschaftsbezeichnung 33 76 
— ; Privatwirtschaft, arbeitsrechtliche Vorschriften für diese 115 180 
Milch- und Fettwirtschaft; Regelung 7 3 

Marktordnungsbestimmungen hiezu 29 64 
Müllerei, Lohn- und Umtausch —; des Getreidewirtschaftsverbandes . . 85 143 

Berichtigung — 156 

N 
Nadel-Rundholz; Verschnitt und Behauen 82 142 
Nähmittel; Verkehr mit solchem- 37 78 
Nationalfeiertag 1. Mai, Verlegung auf den 2. Mai a 38 82 
NSDAP; Einsatz in Oberkrain 20 50 
Neuanlegung des Handels- und Genossenschaftsregisters 69 128 
Normalzeit; Wiedereinführung im Winter 1942/43 118 189 
Notdienstpflichtige; Sozialversicherung 101 161 

104 165 
Notdienstrecht, Einführung • 74 134 
Nothilfe, technische; Aufbau 51 94 

O 
Oberkrain, Benennung der Kreisstadt Stein in „Stein in Oberkrain" . . . 88 146 
—, Landschaftsbezeichnung 33 46 
Oelfrüchte, unreife; Abmäh- und Verfütterungsverbot 92 153 
Ostarbeiter; Krankenversorgung . . - . 114 180 
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R 
Rechtsvorschriften über die vorläufige Ausübung der Gerichtsbarkeit . . 68 126 
Reichsarbeitsdienst; Erfassung für denselben . . . 112 180 

130 218 
Reichsmeldeordnung; Durchführungsanordnung 95 156 
Reichsmeldevorschriften; Einführung 94 156 
Reichsleistungsgesetz; Einführung 73 134 
Reichsrechtliche Bestimmungen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens 142 238 
Reichsrechtliche, kaliwirtschaftliche Vorschriften; Einführung . . . . 54 94 
— Vorschriften, betreffend sozialen Wohnungsbau; Einführung . . . . 21 50 
•— Vorschriften über den Straßenverkehr 70 129 
Reichswirtschaftsbeihilfe; Einführung für die gewerbliche Wirtschaft . . 43 84 

Berichtigung — 124 
Rodung von Hopfenflächen 65 121 
Rohholz-Höchstpreise: Abänderung . . . . . . . 100 160 
Rohholz- und Schnittholzpreise; Regelung 17 43 
Rohstoffe, chemische; Halb- und Fertigwaren; Beschlagnahme . . . . 90 147 
Rundfunkempfangsgeräte; Genehmigungspflicht 79 140 
Rundfunksender, ausländische; Abhörverbot 1 2 

S 
Sammlung und Aufarbeitung von Ablaufölen aus Verbrennungskraft

maschinen 110 176 
Sand- und Kies-(Schotter-)Erzeugnisse; Höchstsatzfestsetzung des Pacht-

(Gruben-)Zinses 78 137 
San-Jose-Schildlaus; Bekämpfung 55 95 
Sendegeräte; Genehmigungspflicht 79 140 
Sicherstellung des Kräftebedarfes für Aufgaben von besonderer staatspo

litischer Bedeutung 22 50 
Dienstpflicht; Durchführungsanordnung hiezu 23 51 

Slowenische Vornamen; Verdeutschung und deutsche Schreibweise slowe
nischer Familiennamen 25 56 

96 158 
Sozialer Wohnungsbau; Einführung reichsrechtlicher Vorschriften . . . 21 50 
Sozialversicherung; siehe die betreffende Fachgrunne am Schlüsse des 

Leitbuchstaben S. 
Speisekartoffel, inländische; Preise 117 185 

PaclU(Gruben-)zins für Sand- und Kies-(Schotter-)Erzeugnisse . . . . 78 137 
Paßstrafordnung, Einführung 120 192 
Paß- und Ausweiswesenanordnung • • 119 192 
Pensionsversicherung, siehe „Sozialversicherung'' 
Pferdeschätzpflicht, Einführung 71 131 
Pferde-Schlußscheinpflicht, Einführung 72 131 
Pflege des Fremdenverkehrs 77 137 
Pflicht jähr für weibliche Arbeitskräfte in der Land- und Hauswirtschaft; 

verstärkter Einsatz 31 64 
Polizeidienstausweise, Ungültigkeitserklärung 26 58 
Preisangelegenheiten, siehe „Höchstpreise", Leitbuchstabe H 
Preisbildung im Warenverkehr 84 143 
Preisrechtliche Vorschriften; Einführung im Mießtal 116 184 
Privatwaldungen; Arbeitsverhältnisse der in solchen beschäftigten Wald

arbeiter und Arbeiterinnen 10 31 
Privatwirtschaft im Mießtal; arbeitsrechtliche Vorschriften 115 180 

Nr. Seile 
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Südmark, Eierwirtschaftsverband; Marktordnungsbestimmungen . . . 125 198 

Ablieferung von Eiern 131 218 
Berichtigung . — 216 

— Viehwirtschaftsverband; Einführung viehwirtschaftlicher Bestim
mungen H l 176 

143 242 
Süßwarenwirtschaft, Regelung 7 3 

Sozialversicherung (zeitlich geordnet) 
Beitragspflicht für Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe; Fortsetzung der 

Krankenversicherung; Weiterversicherung . 35 76 
— freiwillige Fortsetzung der Pensionsversicherung für Angestellte . 36 77 
Unfallversicherung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren . . . . 44 85 
Abänderung der 10. Bekanntmachung aus 1941, Verordnungs- u. Amts

blatt, Stück 24, betreffend Leistungen der Pensionsversicherung der 
Angestellten 57 98 
Berichtigung hiezu — 144 

Neuregelung (Erweiterung) des Umfanges und Ausmaßes der Leistungen 
in der Krankenversicherung . . . 58 99 

Sozialversicherung der Notdienstpflichtigen 101 161 
104 165 

—, Neuregelung 141 233 

S dl 
Schätzpflicht für Pferde; Einführung 71 131 
Schildlaus San-Jose —; Bekämpfung 55 95 
Schlachtgeflügel, Höchstpreise 28 60 
Schlachttier- und Fleischbeschau, Trichinenschau; Kosten; Entlohnung der 

Fleischbeschauer 5 2 
Schlechtwetterregelung bei den Arbeitsverhältnissen im Baugewerbe im 

Winter 1942/43 123 195 
Schlußscheinpflicht für Pferde; Einführung 72 131 
Schnittholz- und Rohholzpreise, Regelung 17 43 

100 160 
Schreibweise, deutsche, für slowenische Vor- und Familiennamen . . . 25 »56 

96 158 
Schuldverschreibungen des ehemaligen jugoslawischen Staates; Abfindung 

der Eigentümer 109 172 

s « 

Stein in Oberkrain; Auflösung der Bürgerkorporationen 103 165 
Stein, Kreisstadt, Bezeichnung in „Stein in Oberkrain" 88 146 
Steuerrechtliche Vorschriften; Einführung 14 39 

135 225 
—; Durchführungsbestimmungen 47 88 
—; Anordnung zur Durchführung 18 44 
—; Ueberleitungsvorschriften 19 44 
— ; Bürgersteuer 48 90 
—; Gewerbesteuer 49 90 

— ; Gemeinde-Getränk- und Vergnügungssteuer 50 92 
Strafrechtspflege 121 194 
Straßenverkehr; Einführung reichsrechtlicher Vorschriften 70 129 
Straßenwärter und Stralienhilfsarbeiter, nichtbeamtete; Dienst- und Lohn

verhältnisse 80 140 
Streiteben, Georg Graf Thurnsches Stahlwerk; Hauptversammlung . . . 126 199 

Bekanntmachung , . . 136 225 



T 
Tabakverschleißvorschrit'ten; Einführung 
Tabakwaren, Kleinverkauf 
Technische Nothilfe; Aufbau 
Thum — Georg Graf; Aktionär des Stahlwerkes Streiteben, A.-G., Haupt

versammlung der Werke 
Bekanntmachung 

Transportscheinrückgabe an den Getreidewirtschaftsverband 
Trichinenschau, Kosten; Entlohnung der Fleischbeschauer 

u 

Unfallversicherung; siehe „Sozialversicherung" 
Ungültigkeitserklärung von Polizeidienstausweisen . . 
Uniformierung der Forst- und Jagdangestellten . . . . 
Unterdrauburg und Mießtal; Aufhebung der Verwaltung 

V 
Veldes, Ueberleitung des Amtes des Chefs der Zivilverwaltung nach Kla

genfurt 
Verbot der Einführung von Wildgeflügel aus dem Ausland 
— des Abmähens und Verfütterns unreifen Getreides und unreifen Oel-

früchten 
Verbraucherhöchstpreise, siehe Höchstpreise unter H. 
Verbrennungskraftmaschinen; Sammlung und Aufarbeiten von Ablauf

ölen von solchen 
Verdeutschung slowenischer Vornamen, deutsche Schreibweise sloweni

scher Familiennamen 

Vergnügungssteuer; Durchführungsbestimmungen 
Verkauf von Gangochsen; Meldepflicht 
Verschnitt von Nadel-Rundholz 
Verteilerbetriebe, holz- und forstwirtschaftliche; Errichtung, Uebernahme, 

Erweiterung und Stillegung 
Verwaltung der Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer und der Kapital

verkehrssteuern 
Verwaltung in Unterdrauburg und Mießtal; Aufhebung 
Verwaltungsgliederung in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
Viehwirtschaftliche Bestimmungen; Einführung des Viehwirtschaftsver

bandes Südmark 

Volkstum, deutsches; Maßnahmen zu dessen Festigung 
Vor- und Familiennamen, slowenische, deutsche Schreibweise für solche . 

w 

Waldarbeiter und Arbeiterinnen, die in den vom Chef der Zivilverwaltung 
betreuten Waldungen tätig sind 

Waldarbeiter und Arbeiterinnen, in Privatwaldungen beschäftigte; Ar
beitsverhältnisse 

Wehrdienst; Erfassung für denselben 

Wehrrecht; Einführung 
Weibliche Arbeitskräfte in der Land- und Hauswirtschaft; Pflichtjahr, ver

stärkter Einsatz 
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Nr. Seile 

Anhang 

Berichtigungen 
Fischereiwesen, Durchführungsverordnung; Verordnung 1941, 148—395 

B e r i c h t i g u n g — 54 
Stillhaltekommission, Bekanntmachungen aus 1941, Nr. 148, 149, 150, 151, 

Umnumerierung B e r i c h t i g u n g — 54 
Wehrüberwachung der deutschen Reichsbiirger; Verordnung 154—412/41 

B e r i c h t i g u n g — 54 
Verordnungs- und Amtsblatt; Herausgabe 1942; Verordn. 155—412/41 

B e r i c h t i g u n g — 54 
Arbeitsrechtliche Vorschriften; Angleichung; Verordnung 9 5 

B e r i c h t i g u n g — 54 
Anmeldung von Forderungen und Rechten gegen den ehemaligen jugosla

wischen Staat; Verordnung 12 37 
B e r i c h t i g u n g — 48 

Seitenzahlberichtigung im 2. u. 3. Stück, Ausgabe B und im 2. u. 3. Stück, 
Ausgabe A aus 1942 — 74 

Reichswirtschaftsbeihilfe für die gewerbliche Wirtschaft 43 84 
B e r i c h t i g u n g — 124 

Lohn ; und Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft 11 34 
B e r i c h t i g u n g — 144 

Lohnordnung für die Arbeiter im Baugewerbe 23 41 
B e r i c h t i g u n g — 144 

Getreidewirtschaftsverband; betreffend Lohn- und Umtauschmüllerei . . 85 43 
B e r i c h t i g u n g — 94 

Eierwirtschaftsverband Südmark; Marktordnungsbestimmungen . . . . 125 198 
B e r i c h t i g u n g — 216 

Weihnachtsbeihilfe für Dienstverpflichtete und für an Rauvorhaben tätige 
Gefolgschaftsmitglieder auswärtiger Tätigkeit 134 223 

Wiedereinführung der Normalzeit im Winter 1942/1943 118 189 
Wildgeflügel aus dem Auslande; Einfuhrverbot 66 121 
Wirtschaft, gewerbliche; Einführung einer Reichswirtschaftshilfe . . . . 43 84 

Berichtigung hiezu — 124 
Wohnungsbau, sozialer; Einführung reichsrechtlicher Vorschriften . . . 21 50 



Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetiten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplati 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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Verordnung*- und Amtsblatt 
des Chefs der ZivUverwaHung in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

A u s g a b « A Kla««nfurt , a m 1 4 . J f tnnc r 1 9 4 2 Jahrg. 1942, Stück 1 

I n h a l t : 

A l l g e m e i n e u n d I n n e r e V e r w a l t u n g ! 

.1. Anordnung vom 6. Jänner 1942 zur Durchführung der Verordnung über das Verbot des Ab-
hörens ausländischer Rundfunksender vom 6. Juni 1941. 

2. Bekanntmachung vom 9. Jänner 1942, betreffend Überleitung der Dienstgeschäfte des Am« 
tes des Chefs der Zivilverwaltung von Veldes nach Klagenfurt. 

, 5 . ' Verordnung vom 9. Jänner 1942 über die Führung der Verwaltung in Unterdrauburg und 
im Mießtal. 

'4. Verordnung vom 9. Jänner 1942 über die Einführung des Kennkartenrechts in Südkärnten. 

. 5. Verordnung vom 10. Jänner 1942 über die Kosten der Schlachttier- und Fleischbeschau so
wie der Trichinenschau und die Entlohnung der Fleischbeschauer: 

E r n ä h r u n g u n d L a n d w i r t s c h a f t : 

- 4 . Verordnung vom 10. Jänner 1942 zur Regelung der Eier-, Geflügel- und Honigwirtschaffc 

7. Verordnung vom 10. Jänner zur Regelung der Milch- und Fettwirtschaft, der Gartenbau-
Wirtschaft und der Süßwarenwirtschaft. 

-• 8. Beitragsordnung des Getreidewimdiaftsverbandej Ostmark für die besetzten Gebiete Kärn
tens und Krains. 

i w ' i r t s c h a f t u n d A r b e i t : 

• 9. Verordnung vom 19. Dezember 1941 zur weiteren Angleichung arbeitsrechtlicher Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

10 . Verordnung vom 19. Dezember 1941 zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der in Privat-
waldungen der besetzten Gebiete Kärntens und Krains beschäftigten Waldarbeiter und 
Waldarbeiterinnen. 

11 . Verordnung vom 19. Dezember 1941 zur Regelung der Arbeitsverhältnisse in der Landwirt
schaft der besetzten Gebiete Kärntens und Krains. 

12 . Bekanntmachung vom 10. Jänner 1942, betreffend Anmeldung von Forderungen und Rech
ten gegen den ehemaligen jugoslawischen Staat. 

-13. Anordnung vom 10. Jänner 1942 über Höchstpreise und Höchstverdtenstaufschläge im 
Handel mit Erzeugnissen aus Eisen und anderen Metallen. 

P i n a n x v e r w a l t u n g : 

1*. Verordnung vom 10. Jänner 1942 über die Einführung der steuerrechtlichen Vorschriften in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Die nichtamtliche Obersetzung in slowenischer Sprache erscheint später. 



u Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung über 
dm Verbot des Abhören* tusfandischer 
Rundfunksender vom 6 . Juni 1 9 4 1 (Ver

ordnung*- und Amtsblatt S. 9 4 ) 
$ 1 . 

Sämtliche Rundfunkgeräte im besetzten Ge
biet sind sofort bei dem zuständigen Gemeinde
amt abzuliefern. Von der Ablieferungspflicht 
sind ausgenommen die Rundfunkgeräte, die von 
den Dienststellen und den Einsatzkräften dieser 
Dienststellen im besetzten Gebiet benutzt wer
den. 

Mit Bewilligung des Politischen Kommissars 
kann im Einvernehmen mit dem Kreisleiter der 
NSDAP, von der Ablieferung der Rundfunk
geräte im Einzelfall abgesehen werden. 

§ 2 . 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung 

werden nach § 5 der Verordnung vom 24. April 
1941 geahndet. 

V e 1 d e s, den 6. Jänner 1942. 
Der Chef der Zivilverwaltung: 

gez.: D r . R a i n e r . 

2 . Bekanntmachung. 
Das Amt des Chefs der Zivilverwaltung :n 

Veldes wird nach Klagenfurt übergeleitet. Die 
Dienstgeschäfte des Amtes des Chefs der Zivil
verwaltung werden von der Behörde des Reicht-
statthalters in Kärnten und von den sonst im 
einzelnen von mir bestimmten Stellen als Organe 
des Chefs der Zivilverwaltung wahrgenommen. 
In Veldes verbleiben bis auf weiteres die Dienst
stellen des Kommandeurs der Sicherheitspolizei 
und des SD. und des Kommandeurs der Gendar
merie, außerdem die Dienststelle des Beauftrag
ten des Reichskommissars für die Festigung deut
schen Volkstums und die Außenstelle des Reichs
propagandaamtes Klagenfurt. 

Zuschriften an den Chef der Zivilverwal
tung sind in Zukunft zu richten: 

An den Chef der Zivilverwaltung in 
Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 

V e l d e s , den 9. Jänner 1942. 
Der Chef der Zivilverwaltung: 

gez. D r . R a i n e r . 

3 « . Verordnung 
über die Führung der Verwaltung in 

Unterdrauburg und im Mießtal. 
$ 1. 

Das Amt des Politischen Kommissars in Un
terdrauburg wird mit 20. Jänner 1942 aufge
hoben. 

Die Aufgaben des Politischen Kommimus 
nimmt im Berdel) der Gemeinde Unterdrauburg 
der Landrat in •o l f sbe r s , im Berod» der G*> 
meinden Schwarzenbach, Miefi, Gutennein um! 
Prävaji der Landrat in Vöikermarkt wahr. 

S 2. 
Die A r den Bereich der Kreise VBlkermarkf 

und Wolfsberg des Reichsgaues Kärnten tätigen 
Sonderbehorden des Reiches sind auch für die 
den Landriten dieser Kreise zur Betreuung zage» 
wiesenen Gemeinden des buctiteu Gebietes ssa* 
ständig. 

V e l d e s , den 9. Jänner 1942. 
Der Chef der Zollverwaltung! 

gez. D r . R a i n e r . 

4 . Verordnung 
über die Einführung des Kennkarten
rechtes in Südkärnten (besetzten Gebiete 

Kärntens und Krains). 

$ 1 . 
Mit sofortiger Wirkung wird in Südkärnten 

eingeführt: 
' 1. Die Verordnung über die Kennkarten vom 

22. J u l i 1938 (RGBl. I, S. 913). 
2. Die erste, zweite und dritte Bekannt

machung über den Kennkartenzwang vom 
23. Juli 1938 (RGBl. I, S. 921 0. 

Änderungen des Kennkartenrechtes im Art« 
reich gelten auch in Südkärnten. 

S 3. 
Die zur Durchführung und Ergänzung erfor

derlichen Vorschriften erläßt der Chef der Zivil
verwaltung. 

V e l d e s, den 9. Jänner 1942. 
Der Chef der Zivilverwaltungi 

gez. D r . R a i n e r . 

$. Verordnung 
über die Kosten der Sohlachttier- und 
Fleischbeschau sowie der Trichinenschau 
und die Entlohnung der Fleischbeschauer. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigimg 
bestimme ich zur einheitlichen Regelung der von 
den Gemeinden zu erhebenden Gebühren für die 
Schlachttier- und Fleischbeschau sowie die Trichi
nenschau sowie über die Entlohnung der Fleisch
beschauer und Trichinenschauer in den bese t» 
ten Gebieten Kärntens und Krains folgendes: 

I . 
Die Besitzer untersuchungspflichtiger Tier« 

haben nachstehende Untersuchungsgebühren füc 
jedes Tier zu entrichten: 



a) .für. die Schlachttiex- und Fleischbeschau: 
1. bei Einhufern: R M 5.— 
2. bei Rindern R M 2.50 
3. bei Kälbern bis zu 3 Mo

naten und Schweinen . . . R M —.90 
4. bei Schafen und Ziegen . . R M —.70 
5. bei Ferkeln bis 25 kg Le

bendgewicht, Schaf- und 
Ziegenlämmern bis zu drei 
Monaten R M —.30 

b) für jede Trichinenschau . . • R M —.80 
c) bei Ergänzungsbeschaoen au

ßer den unter a und b an
geführten Gebühren die 
Reisekosten nach der Reise
kostenvorschrift für nicht
beamtete Gefolgschafts
mitglieder im öffentlichen 
Dienst; 

d) für jede bakteriologische 
Fleischuntersuchung . . . RM 6.—« 

I I . 
Die Gemeinden können die Fleischbeschauer 

*ls Beamte oder Angestellte mit festen Bezügen 
anstellen oder Einzelvergütung vereinbaren. 

Wird Einzelvergütung vereinbart, so sind 
«em Fleischbeschauer und Trichinenschauer für 
die Ausführung der Schlachttier- und Fleisch
beschau bzw. der Trichinenschau monatlich min
destens 80 Prozent 3er unter I angeführten Ge
bühren auszuzahlen. Die unter I c angeführten 
Reisekosten fallen dem Flcischbeschautierarzt, die 
unter I b festgesetzten Gebühren für die bakte
riologischen Fleischuntersuchungen dem Staat
lichen Veterinäruntersuchungsamt in Graz unge
kürzt zu. 

Der den Gemeinden zustehende 20-Prozent-
Anteil an den Untersuchungsgebühren hat aus
schließlich zur Deckung des den Gemeinden als 
den Trägern der Schlachttier- und Fleischbeschau 
erwachsenden sachlichen Aufwandes zu dienen. 

I I I . 
Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1942 in 

Kraft. 

V e 1 d e s, den 10. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
gez.: D r . R a i n e r . 

Verordnung 
*ur Regelung der Eier-, Geflügel- und 

Honigwirtschaft. 
Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 

ordne ich an: 

S i . 
folgende Vorschriften sind auf dem Gebiete 
Eier-, Geflügel- und Honigwirtschaft im be-

Ktzten Gebiet anzuwenden: 

I* Die Verordnung über den Zusammenschluß 
der deutschen fcierwirtschaft vom 22. No
vember 1935 (RGBl. I, Seite 1355). 

2. Die Satzung der Hauptvereinigung- der 
deutschen Eierwirtschaft vom 20. Dezember 
1935 (RNVBl. 1936, Seite 9) , in der Fas
sung der Anordnung vom 16. November 
1936 (RNVBl. Seite 579). 

3. Die Sauung der Eierwirtschaftsverbänd« 
vom 20. Dezember 1935 (RNVBl. 1936, 
Seite 9) , in der Fassung der Anordnung vom 
16. November 1936 (RNVBl. Seite 579). 

'4. Alle zu den unter 1. bis 3. aufgezählten Ver
ordnungen und Anordnungen ergangenen 
Ausführungsbestimmungen. 

5. Auf dem Gebiete der Eier-, Geflügel- und 
Honigwirtschaft notwendigen weiteren \n* 
Ordnungen werden vom Eierwirtschaftsver
bänd Südmark im Einvernehmen mit dem 
Chef der Zivilverwaltung erlassen, 

§ 2 . 
1. Soweit die im § 1 bezeichneten Vorschriften 

im besetzten Gebiet nicht unmittelbar ange
wendet werden können, sind sie sinngemäß 
anzuwenden. 

2. Die in den bezeichneten Vorschriften ge
nannten Aufgaben und Befugnisse des Lan
desernährungsamtes stehen dem Chef der 
Zivilverwaltung zu. 

S 3. 
Zuwiderhandlungen gegen die im § 1 ange

führten Vorschriften und gegen die auf Grund 
dieser Vorschriften erlassenen Durchführungs
bestimmungen werden nach den geltenden Be
stimmungen bestraft. 

K l a g e n f u r t , den 10. Jänner 1942. 
Der Chef der Zivilverwaltung; 

gez. D r . R a i n e r . 

7 . Verordnung 
zur Regelung der Milch- und Fettwirt
schaft, der Gartenbauwirtschaft und der 

Süßwarenwirtschaft. 
Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 

ordne ich an: 
S i-

Folgende Vorschriften sind im besetzten Ge
biet anzuwenden: 

I 
Auf dem Gebiete der Milch- und Fettwir*« 

schaft: 
1. Die Verordnung über den Zusammenschluß 

der deutschen Milch- und Fettwirtschaft vom 
29. Juli 1938 (RGBl. 1, Seite 957). 1 

2. Die Satzungen der Hxuptvereinigung der 
deutschen Milch- und Fettwirtschaft und de« 
Milch- und Fettwirtsthafwverbände- YQm 
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20 . August 1938 fjRNVBL Nr. 59 vom 
31 . August 1938). 

2U Alle zu den unter 1. bis 2 . aufgezählten 
Verordnungen und Anordnungen ergange
nen AusfUkrungsbestimniungen. 

4 . Auf dem Gebiete der Milch- und Fettwirt
schaft notwendige wertere Anordnungen 
werden vom Milch- und Fettwirtscbaf es ver
band Südmark im Einvernehmen mit dem 
Chef der Zivilverwsitung erlassen. 

I I 
Auf dem Gebiete der Gartenbauwirtschaft: 

1. Die Verordnung über den Zusammenschluß 
der deutschen Gartenbauwirtschaft vom 
21 . Oktober 1936 {RGBl . I , Seite 911), in 
der Fassang der Verordnungen vom 9. April 
1937 (RGBL I, Seite 446) und vom 28. Juli 
1937 (RGBl. I, Seite 8*9). 

2. Die Satzung der Hauptvereinigung der 
deutschen Gartenbauwirtschaft m Berlin 
vom 6. Februar 1937 (RNVBl. Seite 77) . 

3 . Die Satzung der Gartenbauwirachaftsver-
bünde vom 6. Februar 1937 (RNVBl. 
Seite 77). 
Alle su den unter 1. bis 3. aufgezählten 
Verordnungen und Anordnungen ergange
nen Atuführungsbestiinmungen. 

5. Auf dem Gebiete der Gartenbauwirtschaft 
notwendige weitere Anordnungen werden 
vom Gartenbauwirtschaftsverband Südmark 
im Einvernehmen mit dem Chef der Zivil-
verwakung erlassen. 

I I I 
Auf dem Gebiete der Süßwarenwirtschaft: 

1. Die Verordnung über den Zusammenschluß 
der deutschen Süßwarenwirtschaft vom 
7. Juni 1937 (RGBl. I , Seite 742). 

2 . Die Satzung der "Wirtschaftlichen Vereini
gung der deutschen Süßwarenwirtschaft vom 
25. Juli 1935 (RNVBl . Seite 427), in der 
Fassung der Anordnung vom 16. November 
1936 (RNVBL Seite 580) und vom 26 . J än 
ner 1940 (RNVBL Seite 71) . 

3. Die Verordnung über die öffentliche Be
wirtschaftung von Rohkakao und Süßwaren 
vom 7. September 1939 (RGBl. I , Seite 
1735). 

K. AUe zu dea «ater 1. bis 3. aufgezählten Ver
ordnungen und Anordnungen ergangenen 
Ausführungsbestimmungen. 

5 . Auf den Gebiete der Saßwarenwirtschaft 
notwendige weitere Anordnungen werden 
von der Wirtschaftlichen Vereinigung der 
deu riehen Süß Warenwirtschaft i n Einver
nehmen mit dem Chef der Zivilverwaltung 
erlassen. 

$ 2 

1. Soweit die im $ 1 bezeichneten Vorschriften 
im besetzten Gebiet nicht unmittelbar ange

wendet werden können, nn'd sie smngemäfl 
anzuwenden. 

2. Die in den bezeichneten Vorschriften ge
nannten Aufgaben und Befugnisse des Lan« 
desernährungsamtes stehen dem Chef det 
Zivilverwaltung zu. 

S 3. . 
Zuwiderhandlungen gegen die im $ 1 ange

führten Vorschriften und gegen die auf Grund 
dieser Vorschriften erlassenen Durchführung*« 
bestimmungen werden nach den geltenden Be
stimmungen bestraft. 

K l a g e n f u r t , den 10. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltungl 
gez. D r . R a i n e r . 

8. Beitragsordnung ) 
des Getreidewfrtsdiaftsverbandes Ost
mark für die besetzten Gebiete Kärntens 

und Krains. 
Auf Grund der Verordnung des Chefs det 

Zollverwaltung in den besetzten Gebieten Kirn« 
tens und Krains vom 14. Oktober 1941, betref
fend Regelung der Getreide- und Futtermittel-
Wirtschaft, wird kn Einvernehmen mit dem Chef 
der Zivilverwaltung in den besetzten Gebiete« 
Kärntens und Krains folgende Beitragsordnung; 
erlassen: 

Zur Deckung der Verwaltungskosten and 
sonstigen Ausgaben bei der Durchführung det 
Getreidemarktordnung in den besetzten Gebietern 
Kärntens und Krains werden von den in diesen 
Gebieten befindlichen Mühlen und Teigware« 
herstellenden Betrieben Beiträge nach folgende« 
Bestimmungen erhoben: 

B e i t r a g s p f 1 i ch t. 
Die Beiträge sind zu zahlen: 

a) von den Mühlen für die Verarbeitung vo« 
Brotgetreide (Roggen und Weizen) in de« 
Handelsmüllerei; 

b) von den Teigwaren herstellenden Betriebe« 
für die Verarbeitung von Getreideerzeug
nissen zu Teigwaren. 

Die Ausdehnung der Beitragspflicht auf 
Schälmühlen und Mischfuturmittel herstellend* 
Betriebe bleibt vorbehalten. 

$ 2 . 
B e i t r a g s h ö h e . 

Der Beitrag beträgt: 
1. Bei den Mühlen für jeden in der Handels« 

müUerci verarbeiteten Doppelzentner Brot« 
fctreide 10 Rpf. 

2 . Für Teigwaren herstellende Betriebe 2 R p f 
je Doppelzentner Getreideerzeugnisse. 



$ 3 . 
B e i t r a g s e r h e b u n g . 

Der Beitrag ist irtasiatisch jeweils zun 15. des 
folgenden Monats auf das Postscheckkonto Vieri, 
Nr. 15.726, des Getreidewirtsckafe verband« 
Ostmark in Wien, I., Riemergasse 14, einzu
zahlen. 

Der Getreidewirtschaftsverband kann unbe
schadet der entstandenen Zaànmgspftkbz von 
der Erhebung der Beiträge ganz oder teilweise 
ftbseHen. 

Die Beitrage werden nach den für öffentliche 
Abgaben gelten den Besttaunungea ncigetrieben. 

. S «. 
I n k r a f t * e cz u n g. 

Diese Anordnung t rm am 20. Oktober 1941 
In Kraft. 

Der Vorsitzende des 
GetreidewirrschaftsveTbandes Ostmark 

L o h r m. p 

9 . Verordnung 
zur weiteren Angjeichung arbeitsxedit-
Ucber Vorschriften in dea besetzten Ge

bieten Kärntens and Krains. 
Zur weiteren Angleichung der allgemeinen 

Arbeitsbedingungen sowie der Löhne und Gehäl
ter an die des Reichsgaues Kärnten ordne ich auf 
Grund der mir erteilten Ermächtigung folgen
des an: 

A r t i k e l l . 
1. Für die Arbeitsbedingungen ' der gewerb-

" liehe« (invalidenversicberurisspflMhtigen) 
" Gefotgsehaftsmitgliedef tn Betrieben der In

dustrie, d « Handwerk« und dei Handels 
gelten die Bestimmungen der Anlagen 1 und 
3 dieser Verordnung. 

2. Die Arbeitsbedingungen der beim Werk
schutz und der Werkfeuerwebr beschäftig
ten Gefolgschaftsmitglieder richten sich nach 
den Bestimmungen der Anlage 5. 

3. Die Arbeitsbedingungen der in Betrieben 
der priva tei» Wirtschaft, mit Ausnahme des 
Bergbaues, der Land- und Forstwirtschart, 
beschäftigten kaufmännischen, technischen 
und sonstigen Büroangestellten werden 

. durch die Bestimmungen der Anlagen 2 und 
4 geregelt. 

4 . Die Regelung der Arbeitsbedingungen für 
die In der Land- und Forstwiruchaft be
schäftigten Gefolgschaftsmitglieder erfolgt 
durch besondere Verordnung. 

A r t i k e l 2 . 
Die in den Anlagen 1 bis 5 festgesetzten Ar

beitsbedingungen dürfen, soweit sich aus dieser 
Vii™'»» " a g ftidtts anderes ergibt, ohne schrift-
«*c ; Zmwnmu«g des Chefs der Zivilverwaltung 
weder unter- noch überschritten werden. 

Artikels 
Wurden nach den bisher geisenden Bestini-

mungea oder mit schrifdioSer ^-——-iirin des 
Che» der Zivüverwaltang höhere Löhne und 
Gehälter gezahlt, so können sie weiterhin ia der 
gleichen Höhe gewährt werden. Für neu einge
stellte Gefolgschaftsmitglieder gelten nur die Be
stimmungen dieser Verordnung. 

Zulagen, die zu den bisher vorgeschriebenen 
Lohn- und Gehalusätzen mit schriftlicher Zu
stimmung des Chefs der ZivDverwaltung ge
währt wurden, sind auf die in dieser Verord
nung festgesetzten Lohne und Gehälter voll an
turechnen. 

A r t i k e l 4. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung 

werden bestraft. 
A r t i k e l s . 

Diese Verordnung tritt rückwirkend am 1. De
zember 1941 bzw. mit Beginn der auf diesen Tag 
folgenden Loonwocbe in Kraft. Gleichzeitig tre
ten die Bestimmungen der Anordnung zar Ein
führung arbritwechdicher Vorsdsriften in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
23. Mai 1941 (VO. u. ABl. Nr. 7) und die Be
stimmungen der ersten Ergäazungtanordnung zu 
der genannten Anordnung vom 9. Juli 1941 
(VO. u. ABL Nr. 18) mit Ausnahme der Rege
lung der Arbeitsbedingungen für das Gaststätten-
gewerbe außer Kraft. 

Die Verordnung zur Regelung der Arbeits
verhältnisse der in Haushaltungen in den besetz
ten GJ>ieten Kärntens und Krains Beschäftigten 
vom 9. Juli 1941 (VO. u. ABl. Nr. 18) bleibt 
weiter bestehen. 

V e l d e s , den 19. Dezember 1941. 
^>rr Chef der Zi ril Verwaltung: 

D r . R a i n e r . 

Anlage 1. 
Allgemeine Arbeitsbedingungen für alle 
gewerblichen (invafidenversicherungs-
pflichtigen) Geforgschaftsimtglieder, 

ein
schließlich der Lehrlinge in Betrieben der 
Industrie, des Handwerks und des Handels. 

$ 1 . 
A r b e i t s z e i t . 

1. Die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich 
der Pausen beträgt 48 Stunden in der Woche 
und 9 Stunden am Tage. 

2. An- und Ausklei den sowie Waschen rechnen 
nicht als Arbeitszeit. 

3. Die Arbeitszeit kann an einzelnen Werk
tagen regelmäßig verkürzt und die dadurch 
ausfallende Arbeitszeit auf die übrigen 
Werktage derselben sowie der vorhergehen
den oder folgenden Woche verteilt werden. 

Die durch Betriebsfeiern, öffentliche Veran
staltungen oder aus ähnlichem Anlaß an Werk-
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lagen ausfallende Arbeitszeit kann auf die Werk-

Öe von fünf zusammenhängenden, die Aus
tage einschließenden Wochen verteilt werden. 
Dasselbe gilt, wenn in Verbindung mit Feier

tagen die Arbeitszeit an Werktagen ausfällt, um 
Öen Gefolgschaftsmitgliedern eine längere zusam
menhängende Freizeit zu gewähren. 

4. Während der Kriegszeit und wenn es sonst 
das Wohl der Gemeinschaft erfordert, kann 
die regelmäßige Arbeitszeit für Männer auf 
60, für Frauen und Jugendliche auf 56 Stun
den in der Woche ausgedehnt werden. Jede 
darüber hinausgehende Verlängerung der 
Arbeitszeit erfordert die vorherige Zustim
mung des Chefs der.Zivilverwaltung. 

5. Die regelmäßige Arbeitszeit der Pförtner, 
Wächter und anderer zur Beaufsichtigung 
der Gebäude und Betriebsanlagen verwende
ten Personen, wie Turbinen-, Maschinen-
und Schalttafelwärter darf, wenn regel
mäßig und in erheblichem Umfang Arbeits
bereitschaft vorliegt, einschließlich dieser 
Arbeitsbereitschaft und der Sonn- und 
Feiertagsarbeit bis auf 72 Stunden in der 
Woche ausgedehnt werden, ohne daß eine 
Zuschlagspflicht für Mehrarbeit besteht. 

6. Die regelmäßige Arbeitszeit der Heizer und 
Maschinisten sowie des Fahrpersonals 
(Kraftfahrer, Beifahrer, Kutscher) darf ein
schließlich der Vor- und Abschlußarbeiten, 
des Bereitschaftsdienstes, der Fahrzeug- und 
Pferdepflege, jedoch ausschließlich der Pau
sen, bis auf 120 Stunden in der Doppelwoche 
ausgedehnt werden. 

Die Dauer einer Arbeitsschicht einschließlich 
Vor- und Abschlußarbeiten, Bereitschaftsdienst, 
Fahrzeug- und Pferdepflege darf nicht mehr als 
012 Stunden betragen. 

Mit der Wartung der Pferde an Sonn- und 
Feiertagen dürfen Kutscher bis zu zwei Stunden 
beschäftigt werden. Sie sind mindestens einen 
Sonntag im Monat von jeder Arbeit freizustellen. 

7. Beginn und Ende der regelmäßigen Arbeits
zeit sowie der Arbeitspalisen sind betrieb
lich zu regeln. 

Die tägliche Arbeitszeit muß zusammenhän
gend sein und darf nur durch Pausen unterbro
chen werden. Die Dauer der täglichen Pausen 
•oll insgesamt nicht mehr als zwei Stunden be
tragen. 

8. Bei Arbeiten, die einen ununterbrochenen 
Fortgang erfordern, sind den in Wechsel
schicht beschäftigten Gefolgschaftsmitglie
dern angemessene Kurzpausen bis zu insge
samt einer halben Stunde zu gewähren. Diese 
Pausen sind als Arbeitszeit zu vergüten. 

9. Der an folgenden Feiertagen eintretende Ar
beitsausfall kann nicht eingearbeitet werden: 
1. Jänner, Ostermontag, 1. Mai, Pfingst
montag, 25. und 26. Dezember. Für die Ar
beitszeit, die infolge dieser Feiertage aus

fällt, Ist dea Gefolgschaftsmitgfiedern 3efl 
regelmäßige Arbeitsverdienst zu zahlen. 
Dies gilt nicht, soweit der 1. Jänner, 1. Mai 
und einer der Weihnachtsfeiertage auf einen 
Sonntag fällt. 

§ 2. 
K u r z a r b e i t . 

Der Betriebsführer kann, wenn die wirt
schaftliche Lage des Betriebes es erfordert, im 
Einvernehmen mit dem Chef der Zivilverwal
tung die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
fiir die gesamte Gefolgschaft oder für einzeln« 
Betriebsabteilungen herabsetzen, jedoch nicht 
unter 24 Stunden. 

Zur Herabsetzung der Arbeitszeit bedarf es 
nicht der Einhaltung der vorgeschriebenen Kün
digungsfristen, jedoch muß zwischen der Ankün
digung und der Einführung der Kurzarbeit ein« 
Frist von mindestens drei Arbeitstagen liegen. 

S 3. 
M e h r - , S o n n - u n d F e i e r t a g s a r b e i f c 

1. Für jede über die in § 1, Ziffer 1, 5 und 6, 
geregelte Arbeitszeit hinaus auf Anordnung 
des Betriebsführers oder seines Beauftragten 
geleistete Arbeitsstunde ist außer dem Stun
denlohn grundsätzlich ein Mehrarbeitsauf
schlag zu zahlen. Als zuschlagspflichtigtf 
Mehrarbeit ist nicht anzusehen: t 
a) die im Rahmen des § 1, Ziffer 3, gelei

stete Ausgleichsarbeit; 
b) vorübergehende Mehrarbeit in Notfäl

len; 
c) Mehrarbeit zur Reinigung und Instand

haltung, soweit sich diese Arbeiten wäh
rend der regelmäßigen Arbeitszeit nicht 
ohne Unterbrechung oder Störung des 
Betriebes ausführen lassen; 

d) Mehrarbeit, von der die Wiederauf
nahme oder Aufrechthaltung des vollen 
Betriebes abhängt. 

Die gemäß c und d zu leistende Mehrarbeit 
darf zwei Stunden täglich nicht überschreiten. 

2. Der Mehrarbeitszuschlag beträgt 25 v. H, 
des tatsächlichen Stundenlohnes. 

Bei im Akkord beschäftigten Gefolgschafts
mitgliedern ist der Zuschlag von dem durch
schnittlichen Stundenverdienst der vorangegange
nen zwei Wochen zu berechnen. 

3. Als Sonn- und Feiertagsarbeit gilt die von 
0 bis 24 Uhr geleistete Arbeit an Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme der 
normalen Schichtarbeit. 

4. Der Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeit 
beträgt 50 v. H. des tatsächlichen Stunden
lohnes. 

Für die Arbeit am Neujahrstag, am 1. Mai, 
an beiden Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeier-
tagen ist ein Zuschlag von 100 v. H. zu zahlen« 

f 



Als Feiertage im Sinne dieser Bestimmung 
Kelten nur jene Feiertage, die auch im Reichsgau 
Kirnten als solche ausdrücklich bezeichnet sind1. 

5. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge 
ist nur der jeweils höchste Zuschlag zu be
zahlen. 

6. Wächter und Pförtner haben keinen An
spruch auf Zuschläge für Sonn- und Feier
tagsarbeit, mit Ausnahme für die Arbeit am 
Neujahrstag, am Ostermontag, am 1. Mai, 
un Pfingstmontag und den beiden Weih
nachtsfeiertagen. 

Als Ausgleich für die an Sonn- und Feier
t e n geleistete Arbeit ist Pförtnern und Wäch
tern an einem Werktag entsprechende Freizeit zu 
gewähren. Mindestens ein Sonn-'oder Feiertag im 
Monat muß dienstfrei bleiben. 

S «• 
L o h n z a h l u n g b e i A r b e i t s v e r h i n 

d e r u n g . 
Grundsätzlich wird der Lohn nur für die Zeit 

gezahlt, in der Arbeit geleistet wird. Von diesem 
Grundsatz gelten folgende Ausnahmen: 

L K r a n k h e i t s - u n d B e t r i e b s u n f a l l . 
1. Jedes Gefolgschaftsmitglied hat im Krank

heitsfall, den es nicht selbst verschuldet hat, 
vom 4 . Krankheitscage ab Anspruch auf 
einen Zuschuß zum Krankengdd in 
H « * des Unterschiedsbetrages zwischen 
»0 • . H des Nettoverdienstes und dem 
Krankengeld. 
5 ' c s e r Zuschuß wird nach einer ununterbro
chenen Betriebszugehörigkeit 

von 3 Monaten bis zu 6 Tagen, 
•on 1 Jahr bis zu 9 Tagen, 
von 3 Jahren bis zu 14 Tagen, 
von 5 Jahren bis zu 21 Tagen 

einmal innerhalb eines Jahres gewährt. Bei 
einer Betriebszugehörigkeit von Uber fünf 
Jahren erhöht skh der Zuschuß auf 
90 v. H. 

3. Ist die Arbeitsunfähigkeit durch einen Be
triebsunfall hervorgerufen, der nicht durch 
grobe Fahrlässigkeit des Gefolgschaftsmit-
güedes herbeigeführt ist, so ist der Zuschuß 
ohne Rücksicht auf die Dauer der Betriebs-
zugehongkm bis zur Höchstdauer von vier 
Wochen zu bezahlen. Für die ersten drei 
Tage erhalt das vom Unfall betroffene Ge-
iolgsdhaftsmitghed eine Beihilfe in der Höhe 
von 90 v. H. des Nettodurchschnittsver-
d'enstes. 

n . S o n s t i g e A r b e i t s v e r h i n d e r u n g . 
1. Das Gtfolgscbaftsmitglied hat Anspruch auf 

Lohnes- T * 8 " " ^ F o r t z * n , u n 8 * m c s 

a) bei Todesfällen in der Familie (Eltern, 
Ehegatten, Kindern und Geschwistern), 
»wei t sie in häuslicher Gemeinschaft tak 
«km Gefolgschaftsmitglied lebten; 

b) bei Teilnahme an der Beerdigung der ge
nannten Angehörigen, auch soweit sie 
nicht in der Hausgemeinschaft lebten; 

c) bei der ersten Musterung zur Wehrmach» 
und zum Reichsarbeitsdienst; 

d) bei eigener Eheschließung und Eheschlie
ßung der Kinder und Geschwister; 

e) bei Niederkunft der Ehefrau; 
0 bei schwerer Erkrankung der zur Haus

gemeinschaft gehörenden Familienange
hörigen, sofern der Arzt bescheinigt, daß 
die Anwesenheit des Gefolgschaftsmit
gliedes zur vorläufigen Pflege erforder
lich ist. 

2 . Das Gefolgschaftsmitglied hat Anspruch auf 
Weiterzahlung seines Lohnes für die tatsäch
lich zur Erledigung der Angelegenheit benö
tigte Zeit, höchstens jedoch bis zur Dauer 
von acht Stunden: 
a) bei Aufsuchen des Arztes, sofern die Be

handlung während der Arbeitszeit erfor
derlich ist; 

b) bei Vorladung vor Gericht oder Behör
den, falls von dort der Lohnausfall nicht 
ersetzt wird; 

c) bei Teilnahme an Wehrversammlungen; 
d) bei wiederholter Musterung; 
e) bei Wohnungswechsel, sofern eigener 

Haushalt besteht. 

S 5. 
A r b e i t s u n t e r b r e eh u n g e a i n f o l g e 

B e t r i e b s s t ö r u n g e n . 
Muß die Arbeit für die Gefolgschaft oder 

einen Teil der Gefolgschaft wegen Maschinen-
Störungen, Kohlen-, Gas-, Strom-, Wasserman
gels oder aus ähnlichen Gründen (nicht Witte
rungseinflüssen) unterbrochen werden, so ist der 
Verdienstausfall im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten durch Nachholen der ausgefalle
nen Arbeitszeit oder ähnliche Maßnahmen abzu
wenden. 

$ 6 . 
E n t l o h n u n g . 

A. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n : 
1. Die Entlohnung riefitet sich nach der in An

lage 3 aufgeführten Lohnordnung. 
2. Die in der Lohnordnung vorgesehenen 

Löhne sind Mindest- und zugleich Höchst
löhne. 

3. Die Lohnsätze gelten für Gefolgschaftsmit-
gliedcr, welche die ihnen zugewiesenen Ar
beiten fachüblich und in angemessener Zeit 
ausführen können. Für weit über dem 
Durchschnitt liegende Leistungen können 
nach einer Betriebszugehflrigkeit von minde
stens drei Monaten jederzeit widerrufliche 
Leistungszulagen bis zu 10 v. H. gewährt 
werden. Veitergehende Leistungszulagen 



bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Chefs der Zivilverwaltung. 

4. Sachbezüge gelten als Bestandteil des Loh
nes. Für die Bewertung gelten die für die 
Sozialversicherung festgelegten Sätze. 

: 5. Der Lohn ist in der Regel wöchentlich bis 
spätestens Freitag der auf die Lohnwoche 
folgenden Woche während der Arbeitszeit 
zu zahlen. Die endgültige Abrechnung kann 
14tägig vorgenommen werden. 

' Fällt die Lohnzahlung auf einen Feiertag, so 
hat die Auszahlung am vorhergehenden Werk
tag zu erfolgen. 

6. Jedem Gefolgschaftsmitglied ist eine schrift-. 
liehe Lohnabrechnung auszuhändigen, aus 
der der Bruttolohn und sämtliche Abzüge 
(Steuern, Beiträge zur Sozialversicherung 
usw.) ersichtlich sind. 

B . - G r u n d s ä t z e d e r A k k o r d a r b e i t . 

1. Ordnet der Betriebsführer Akkordarbeit an, 
so hat das Gefolgschaftsmitglied diese zu 
leisten. 

2. Die Akkordsätze sind so zu bemessen, daß 
das Gefolgschaftsmitglied bei durchschnitt-

• lieber Arbeitsleistung unter den im Betrieb 
üblichen Bedingungen den Akkordrichtsatz 
(Stundenlohn zuzüglich 20 v. H.) verdient. 

3. Der Verdienst des einzelnen im Akkord be
schäftigten Gefolgschaftsmitgliedes darf in
nerhalb einer Lohnperiode nicht unter den 
Stundenlohn (Akkordgrundlage) sinken, so
fern nicht nachweislich die Gründe des Min-
derverdicns'tes in der Person des Gefolg
schaftsmitgliedes liegen. 

4. Die Akkordlöhne werden vom Betriebsfüh
rer oder seinem Beauftragten in Zusammen
arbeit mit einem sachverständigen Gefolg
schaftsmitglied der betreffenden Abteilung 
festgesetzt und sind durch Aushang in den 
Betriebsabteilungen bekanntzugeben oder 
durch Aushändigung eines Stücklohnzettels 
den beteiligten Gefolgschaftsmitgliedern zur 
Kenntnis zu bringen. 

5. Eine Änderung der Akkordsätze ist außer 
im Falle offenbarer Unrichtigkeit nur zuläs
sig, wenn sie durch Änderung des Arbeits
ganges oder der Art des Materials, technische 
Verbesserungen oder durch wesentliche Än
derung in der Stückzahl gleichzeitig zu ver
arbeitender Teile oder gleichzeitig zu bedie
nender Produktionsmittel begründet ist. 

C" M i n d e r l e i s t u n g s f ä h i g k e i t . 
Gefolgschaftsmitglieder, die ständig Leistun

gen erbringen, welche den an einen Arbeiter nor
m i e r , I^siuogjfäoigkeit zu stellenden Anforde-
"»Afwuu^ht anspreche«, können unter den für 
***• « « t e n « n Lobnsitzen entlohnt werden. 

, D i e Minderentlohnung richtet sich nach dem 
. f rgd der. M«d„ii.•«•gi7iihit>, it. Sie wird vom 

Betriebsführer festgesetzt und ist dem Chef der 
Zivilverwaltung anzuzeigen. Sie wird nur mil 
dessen ausdrücklicher Zustimmung wirksam. 

S 7. 

E r h o l u n g s u r l a u b . 

A. E r h o l u n g s u r l a u b fü r E r w a c h s e n « 

I. U r l a u b s v o r a u s s e t z u n g e n . 
1. Jedes Gefolgschaftsmitglied über 18 Jahre 

hat unter den nachfolgenden Voraussetzun
gen in jedem Jahr einmal Anspruch auf Ge
währung eines Erholungsurlaubes unter 
Fortzahlung der Bezüge. 

2. Neueingestellten und wieder eingestellten 
Gefolgschaftsmitgliedern steht erstmalig Ur
laub in dem Kalenderjahr zu, in dem die 
Wartezeit erfüllt ist. Die Wartezeit wird 
erfüllt nach sechsmonatiger ununterbroche
ner Tätigkeit im gleichen Betrieb. Krankheit 
und Aussetzen bis zu zwei Monaten, sofern 
dieses betrieblich begründet ist, gelten für 
die Berechnung der Wartezeit nicht als Un
terbrechung des Arbeitsverhältnisses, auch 
wenn dieses gelöst war. 

3. Scheidet ein Gefolgschaftsmitglied vor dem 
1. Mai aus dem Betrieb aus, so besteht 
grundsätzlich kein Urlaubsanspruch. Ist der 
Urlaub jedoch bereits gewährt, so kann die 
bezahlte Urlaubsvcrgütung nicht zurückge
fordert werden. 

Für Gefolgschaftsmitglieder, die vor dem 
I . Mai ausscheiden, bleibt der Urlaubsanspruch 
aber bestehen, wenn sie seit ihrer Einstellung die 
Wartezeit erfüllt, jedoch noch keinen Urlaub er
halten haben. Der Urlaub soll in diesem Falle 
bis zum Ausscheiden des Gefolgschaftsmitgliedes 
gewährt werden. Ein Urlaubsanspruch entsteht 
nicht, wenn das Gefolgschaftsmitglied während 
des Urlaubsjahres bereits den vollen Jahresurlaub 
erhalten hat. 

II. U r l a u b s d a u e r . 
1. Die Urlaubsdauer ist abhängig von der Zahl 

der Urlaubsjahre im gleichen Betrieb. Ur
laubsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Die Beschäftigungszeit vor dem vollendeten 
18. Lebensjahr gilt bei der Berechnung der 
Urlaubsdauer als ein Urlaubsjahr. 

3. Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses wird 
bei der Berechnung der Urlaubsdauer als 
Beschäftigungszeit angerechnet, es sei denn, 
daß das Gefolgschaftsmitglied das Arbeits
verhältnis selber aufgekündigt hat oder aus 
einem in seiner Person liegenden Grund zu 
Recht fristlos entlassen worden ist, oder daß 
die Unterbrechung länger als ein Jahr ge
dauert hat. 

4 . Für GeMgJcfafttBEtglieder nach Vollen
dung des 18. Lebensjahres beträgt der Ur

li, laufe: 



im 1. bis 5. Urlaubsjahr im gleichen Be
trieb 6 Werktage, 

im 6. und jedem folgende« Urlaubsjahr 
12 Werktage. 

HL U r l a u b * V e r t e i l u n g . 

K. Der Zeitpunkt des Jeweiligen Urlaubsantrit
tes ist innerhalb des Betriebe» zu regeln. Der 
Betriebsführer entscheidet hierüber unter Be
rücksichtigung der Betriebsverhaltnisse und 
der Wünsche der GefolgschaftsmitgUeder. 

2. Der Urlaub soll möglich« zusammenhän-
gend gewährt werden. 

I V . U r l a u b s v e r g Ä t u n g . 

1. Die Urlaubsvergütung (Lohn für die Ur
laubszeit) ist auf Wunsch des Gefolgschafts
mitgliedes vor Antritt de* Urlaubes zu 
zahlen. 

2. Eine Abgeltung des Urlaubes ist grundsätz
lich unzulässig, es sei denn, daß die Urlaubs
gewährung nach Kündigung des Arbeitsver
hältnisses aus betrieblichen oder sonstigen 
Gründen tatsächlich unmöglich ist. 

V . E r w e r b s a r b e i t w ä h r e n d d e s U r 
l a u b e s . 

Während des Urlaubes darf das Gefolg
schaftsmitglied keine dem Urlaubszweck zu
widerlaufende Erwerbsarbeit leisten. Bei Zu
widerhandlung entfällt der Anspruch auf Ver
gütung des Urlaubes. ' . 

VI. K r a n k h e i t w ä h r e n d d e s U r 
l a u b e s . 

Erkrankt das Gefolgschaftsmitglied während 
des Urlaubes derart, daß die Krankheit den Er
holungszweck des Urlaubes,gefährdet, so werden 
«die Krankheitstage, soweit sie vier Tage über
schreiten und insoweit, als die Krankheit und 
ihre Dauer durch ärztliches Zeugnis nachgewiesen 
wird, nicht auf den Urlaub angerechnet. Der Be
triebsführer entscheidet, in welcher Zeit die durch 
Krankheit ausfallenden Urlaubstage nach
geholt werden können. 

VII. A n r e c h n u n g v e r s ä u m t e r A r 
b e i t s z e i t a u f d e n U r l a u b . 

^ Bei unberechtigtem Fernbleiben von der Ar
beit kann der Betriebsführer die versäumte Ar
beitszeit im Einvernehmen mit dem Chef de* Zi-
•flyerwaltung auf den Erholungsurlaub an
rechnen. 

V I I I . E r l ö s c h e n d e s U r l a u b s a n s p r u -
<hes. 

Der Urlaubsanspnsch erlischt: 
i. Wen» das Gcfolgsdttiumttgficd chsech eige

nes Verschulden aus «wen Grunde entlassen 
- der eine tristkwe. taflfcmf des Ar-

oeusvfhälmifiq redM&rrift «éer . 
«21*? ̂ °ts«^fo«»£«i das Arbeits-
""SSftjEî pjĵ  ussV̂ SjsjssJuisjs> •OÉWsJéÌSJ* iftss» -

3 . mit Ablauf des 31 . März des folgenden Ka
lenderjahres,-es sei denn, daß er vorher er
folglos geltend gemacht worden ist. 

B . E r h o l u n g s u r l a u b f ü r J u g e n d -
1 i eh e. 

I . Der Betriebsführer hat jedem Jugendlichen 
(Gefolgschaftsmitglieder, die über 14 Jahre, aber 
noch nicht 18 Jahre alt sind) für jdes Kalender
jahr, in dem dieser länger als drei Monate vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Unterbre
chung des Lehr- oder Arbeitsverhältnisses bei ihm 
tätig gewesen ist, unter Fortgewährung der Er
ziehungsbeihilfe oder des Lennes Urlaub zu er
teilen. 

Die Pflicht zur Urlaubserteilung besteht nicht, 
soweit dem Jugendlichen für das Kalenderjahr 
bereits von einem anderen Betriebsführer Urlaub 
gewährt worden ist. Sie entfalle wenn der Ju 
gendliche aus eigenem Verschulden aus einem 
Grunde entlassen wird, der eine fristlose Kündi
gung rechtfertigt, oder wenn er das Lehr- oder 
Arbeitsverhältnis unberechtigt vorzeitig löst. 

Während des Urlaubes darf der Jugendliche 
keine dem Urlaubszweck widersprechende Er
werbsarbeit leisten. 

I I . Der Urlaub ist nach Möglichkeit zusam
menhängend in der Zeit der Berufsschulferien 
und in der Zeit eines Lagers oder einer Fahrt der 
Hitler-Jugend bzw. des Kärntner Volksbundes 
zu erteilen. Er ist spätestens bis zum 31. März 
des folgenden Jahres zu gewähren. Die Mindest
dauer des Urlaubes beträgt: 

für Jugendliche unter 16 Jahren 15 Werktage, 
für Jugendliche über 16 Jahre 12 Werktage. 
Die Urlaubsdauer erhöht sich auf 18 Werk

tage, wenn der Jugendliche mindestens 10 Tage 
an einem Lager oder einer Fahrt der Hitler-
Jugend bzw. des Kärntner Volksbundes teil
nimmt. Dasselbe gilt für Gefolgschaftsmitglieder 
über 18 Jahre, die als Führer einer Jugendeinheit 
mindestens zehn Tage an einem Lager oder einer 
Fahrt der Hitler-Jugend bzw. des Kärntner 
Volksbundes teilnehmen. 

S 8. 

L ö s u n g d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s . 

A. K ü n d i g u n g : 

Das Arbeitsverhältnis kann beiderseits inner
halb der ersten vier Wochen nach Einstellung des 
Gefolgschaftsmitgliedes ohne Einhaltung der. 
Kündigungsfrist zum Arbeitsschluß gelöst wer
den. 

Nach dieser Zeit kann das Dienstverhältnis 
unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündi
gungsfrist zum Lohnwochenschiaß gelost werden. 

B. Fristlose Lösung: 
1. Vor Ablauf der »eiiragsaißigen Zeit und 

«Ime Kflne%mg kann «nGeWtjctWtsrmV 
fttedd» Arbeit ' 
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• ) wenn es ohne erweislichen Schaden fflr 
seine Gesundheit die Arbeit nicht fort
setzen kann; 

b) wenn der Betriebsführer sich einer tät
lichen Mißhandlung oder einer groben 
Ehrenbeleidigung gegen dieses oder seine 
Angehörigen schuldig macht; 

c) wenn der Betriebsführer oder dessen An
gehörige das Gefolgschaftsmitglied oder 
seine Angehörigen zu unsittlichen oder 
gesetzwidrigen Handlungen zu verleiten 
suchen; 

d) wenn der Betriebsführer ihm die bedun
genen Bezüge ungebührlich vorenthält 
oder andere wesentliche Vertragsbestim
mungen verletzt; 

e) wenn der Betriebsführer außerstande ist 
oder sich weigert, dem Gefolgschaftsmit
glied Verdienst zu geben. 

2. Vor Ablauf der ausdrücklichen oder still
schweigend bedungenen Dauer des Arbeits
verhältnisses kann der Betriebsführer ohne 
Kündigung in folgenden Fällen sofort das 
Arbeitsverhältnis lösen, wenn das Gefolg-
folgschaftsmitglied: 
a) bei Abschluß des Arbeitsvertrages den 

Betriebsführer durch Vorzeigung falscher 
oder verfälschter Ausweiskarten oder 
Zeugnisse hintergangen oder ihn über das 
Bestehen eines anderen, das Gefolg
schaftsmitglied gleichzeitig verpflichten
den Arbeitsverhältnisses in einen Irrtum 
versetzt hat; 

b) zu der mit ihm vereinbarten Arbeit un
fähig befunden wird; 

e) der Trunksucht verfällt und wiederholt 
fruchtlos verwarnt wurde; 

d) sich eines Diebsuhls, einer Veruntreu
ung oder einer sonstigen strafbaren 
Handlung schuldig macht, welche ihn des 
Vertrauens des Betriebsführers unwürdig 
erscheinen läßt; 

e) ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis 
verrät oder ohne Einwilligung des Be
triebsführers ein der Verwendung 
beim Betriebe abträgliches Nebengeschäft 
betreibt; 

f) die Arbeit unbefugt verlassen hat oder 
beharrlich seine Pflichten vernachlässigt 
oder die übrigen Gefolgschaftsmitglieder 
oder die Hausgenossen zum Ungehor
sam, zur Auflehnung gegen den Betriebs
führer, zu unordentlichem Lebenwandel 

. . oder zu unsittlichen oder gesetzwidrigen 
Handlungen zu verleiten sucht; 

g) sich einer groben Ehrenbeleidigung, Kör-
perverletzung öder gefährlichen Drohung 
fegta «Jen- Betriebsführer oder dessen 
Hauagtyrsea oder gegen 4 » fikwgen 

oder ungeachtet vorausgegangener Ver
warnung mit Feuer und Licht unvorsich
tig umgeht; 

h) mit einer abschreckenden Krankheit be
haftet ist oder durch eigenes Verschul
den arbeitsunfähig wird oder wenn 
die unverschuldete Arbeitsunfähigkeit 
über vier Wochen dauert; 

i) durch länger als 14 Tage in Haft gehal
ten wird. 

C. Die arbeitseinsatzrechtlichen Bestimmun
gen werden dadurch nicht berührt; insbesondere 
ist die- Zustimmung des Arbeitsamtes zur Lösung 
des Arbeitsverhältnisses erforderlich. 

§ 9. 
V e r f a l l v o n A n s p r ü c h e n . 

Sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhält
nis sind spätestens drei Monate nach Fälligkeit 
beim Betriebsführer schriftlieh oder mündlich gel
tend zu machen, andernfalls die Ansprüche er
löschen. 

Anlage 2 . . 
Allgemeine Arbeitsbedingungen für 

Angestellte. 
§ 1 

G e l t u n g s b e r e i c h 
Die folgende Regelung der Arbeitsbedingun

gen gilt für alle angestellten(pensions)versiche-
rungspflichtigen Gefolgschaftsmitglieder ein
schließlich • der Lehrlinge in Betrieben der 
privaten Wirtschaft mit Ausnahme des Berg
baues, der Land- und Forstwirtschaft. 

§ 2 
A r b e i t s z e i t 

Die Bestimmungen des § 1 der Anlage 1 über 
die Arbeitszeit sind auf die Angestellten sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 3 
M e h r - , S o n n - u n d F e i e r t a g s a r b e i t 

Die Bestimmungen des § 3 der Anlage 1 über 
die Mehr-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind sinn
gemäß anzuwenden. 

Der Zuschlag für Mehr-, Sonn- und Feier
tagsarbeit ist auf der Grundlage von 1/200 
des B rutto-Mona tsg eh alte» für jede Mehr
arbeitsstunde zu berechnen. 

§ 4 . 
A r b e i t s v e r s ä u m n i s u n d 

A r b e i t s a u s f a l l 
1. Ist das Gefolgschaftsmitglied durch Krank

heit oder sonstige unvorhergesehene Er
eignisse *n der Arbeitsleistung verhindert, 
so ist dem Betriebsführer unverzüglich 
«toter AAgsJpe der Gründe Mitteilung 4 s 
madtmw Im fsjjbt mm* m i t Arbeits-



Unfähigkeit verbundenen Krankheit ist dem . 
Betriebsführer auf Verlangen ein ärztliches 
Zeugnis vorzulegen. Die Kosten hiefür 
trägt der Betrieb. 

2. Für die Fälle sonstiger Arbeitsverhinderung 
(Todesfälle in der Familie, Eheschließung, 
Ladung vor Behörden) finden die Bestim
mungen des § 4 Abatz II der Anlage 1 
sinngemäß Anwendung. 

§ 5. 
G e h a l t s f o r t z a h l u n g i n 

K r a n k h e i t s - u n d T o d e s f ä l l e n 
l . I n Fällen unverschuldeter, mit Arbeitsun

fähigkeit verbundener Krankheit oder 
während eines von einer Versicherungs
anstalt bewilligten Heilverfahrens ist das 
Gehalt (Erziehungsbeihilfe) bis zur Dauer 
von sechs Wochen weiterzuzahlen. 

2. Stirbt ein Gefolgschaftsmitglied nach mehr 
als insgesamt einjähriger Betriebszugehörig
keit, so ist, soweit es anspruchsberechtigte 
Hinterbliebene hinterläßt, sein Gehalt für 
den laufenden und folgenden Monat weiter
zuzahlen. Nach fünfjähriger Betriebszu
gehörigkeit des Angestellten ist das Gehalt 
für den Sterbemonat und die beiden fol
genden Monate weiterzuzahlen. 

Als anspruchsberechtigt in diesem Sinne 
gelten der hinterbliebene Ehegatte, sofern 
beim Tode eheliche Gemeinschaft bestand, 
sonst die im elterlichen Haushalt lebenden 
minderjährigen Kinder. Sind solche An
spruchsberechtigte nicht vorhanden, so 
treten an deren Stelle die Eltern des Ge-
tolgschaftsmitgliedeS, sofern sie von ihm bis 
zu seinem Tode allein oder überwiegend 
unterhalten worden sind. 

§ 6. 
G r u n d s ä t z e d e r G e h a 11 s r e g e l u n g 

I- Allgemeine Bestimmungen: 
1. Die Gefolgschaftsmitglieder werden nach 

der Art ihrer Tätigkeit in Beschäftigungs
gruppen eingeteilt. 

2- Für die Einstufung ist in jedem Falle die 
tatsächliche Beschäftigung des Gefolgschafts
mitgliedes maßgebend. Eine berufliche 
oder persönliche Bezeichnung eines Gefolg-
schaftsmitgliedes, die nicht der von ihm 
tatsächlich ausgeübten Tätigkeit entspricht, 
begründet allein noch keinen Anspruch auf 
die Bezüge derjenigen Gruppe, unter der 
diese Beschäftigung aufgeführt ist. 

3. Übt ein Gefolgschaftsmitglied mehrere 
Tätigkeiten nebeneinander aus, die unter 
verschiedene Gruppen fallen, so erfolgt 
seme Einreihung in diejenige Gruppe, die 
der überwiegenden Tätigkeit entspricht. 

4.Gefolgschaftsmitelifder mit Tätigkeiten, die 
n , d » t in den Beschäftigungsgruppen er

wähnt sind, werden in diejenige Gruppe 
•ingereiht, die ihrem Aufgabcnkrcis am 
nächsten kommt. 

Die bei den Beschäftigungsgruppen auf
geführten Beispiele sind weder erschöpfend 
noch für jeden Betrieb zutreffend. Sie 
gelten sinngemäß auch für weibliche An
gestellte, soweit diese nicht besonders er
wähnt sind. 

5. Aushilfsweise Tätigkeit oder vorüber
gehende Stellvertretung eines Gefolgschafts
mitgliedes in einer höheren Beschäftigungs
gruppe durch ein Gefolgschaftsmitglied 
einer • niedrigeren Beschäftigungsgruppe be
gründet keinen Anspruch auf die höheren 
Gehaltsbezüge, wenn die aushilfsweise 
Tätigkeit oder vorübergehende Stellver
tretung nicht länger als drei Monate dauert. 

6. Als Berufsjahre zählen die nach voll
endetem 18. Lebensjahr nachweislich zu
rückgelegten Jahre gleichgearteter prak
tischer Tätigkeit. Die Lehrzeit oder eine 
ihr gleichzustellende Berufsausbildung 
zählen hierbei nicht mit. 

7. Wird ein Gefolgschaftsmitglied unter 
gleichzeitiger Änderung seiner Tätigkeit in 
eine höhere Beschäftigungsgruppe einge
reiht, so hat es Anspruch auf das im Ver
gleich zu seinem bisherigen Tarifgehalt 
nächsthöhere Gehalt der höheren Be
schäftigungsgruppe. Die Zahl der für die 
Gehaltsfestsetzung anrechenbaren Berufr 
jähre vermindert sich entsprechend. Ober
tarifliche Leistungszulagen sind um den 
Erhöhungsbetrag zu kürzen. 

8. Wird ein invalidenversicherungspflichti-
ges Gefolgschaftsmitglied unter Zuweisung 
entsprechender Tätigkeit in das Angestell-
tenvcrhältnis übernommen, so hat es An
spruch auf das im Vergleich zu seinen bis
herigen durchschnittlichen Mcmatsbrutto- ' 
bezügen (ohne Mehrarbeit) nächsthöhere 
Gehalt der Beschäftigungsgruppe, in die es 
eingereiht wird, jedoch höchstens auf das 
dem sechsten Berufsjahr der neuen Be
schäftigungsgruppe entsprechende Gehalt. 

9. Gehaltserhöhungen durch Eintritt in eine 
höhere Altersstufe treten mit dem ersten 
desjenigen Monats in Kraft, in den der 
Beginn des neuen Berufsjahres fällt. Über
tarifliche Leistungszulagen sind, gleich
bleibende Leistungen vorausgesetzt, unge
kürzt weiterzuzahlen. 

10. Die Gehaltszahlung hat spätestens am 
letzten Werktag des Monats zu erfolgen. 
Fällt der nächste Zahlungstermin in die 
Urlaubszeit eines Angestellten, so sind ihm 
auf Wunsch die an diesem Termin fälligen 
Bezüge zwei Tage vor Urlaubsantritt aus

zuzahlen. . 

11 
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D. Gchflltshohe 
1. Die Entlohnung richtet sich nach der in 

Anlage 4 aufgeführten Gehaltsordnung. 
2. Die in der Gehaltsordnung vorgesehenen 

Gehälter sind Mindest- und zugleich 
Höchstgehälter. 

3. Den Gehaltssätzen liegt eine wöchentliche 
Arbeitszeit von 48 Stunden zugrunde. 

4. "Werden Sachbezüge (Kost, Wohnung) ge
währt, so sind sie auf das Gehalt anzu
rechnen. Für die Anrechnung sind die von 
der Sozialversicherung festgelegten Be
wertungssätze maßgebend. 

5. Die Gehalusätze gelten für Gefolgschafts
mitglieder, welche die ihnen zugewiesenen 
Arbeiten fachüblich und in angemessener 
Zeit ausführen können. 

III. 'Aujhilfiangcsteilte 
Zur Aushilfe beschäftigte Angestellte erhal

ten je Tag 1 /

2 8 des Monatsgehaltes ihrer 
Gruppe. Bei stundenweiser Beschäftigung ist die 
tägliche Arbeitszeit bis zu vier Stunden als 
halber und von über vier Stunden als ganzer 
Arbeitstag zu bewerten. 

I V . Minderleiitungsfähigkeit 
Gefolgschaftsmitglieder, die ständig Leistun

gen erbringen, welche den an einen Angestellten 
normaler Leistungsfähigkeit zu stellenden An
forderungen nicht entsprechen, können unter 
den für sie geltenden Gehaltssätzen entlohnt 
werden. 

Die Minderentlohnung richtet sich nach dem 
Grad der Minderleistungsfähigkeit. Sie wird 
vom Betriebsführer festgesetzt und ist 
dem Chef der Zivilverwaltung schriftlich an
zuzeigen. Sie wird nur mit dessen ausdrücklicher 
Zustimmung wirksam

st 7. 
E r h o l u n g s u r l a u b . 

Hinsichtlich der Gewährung von Erholungs
urlaub gelten die entsprechenden Bestimmungen 
des § 7 der Anlage 1 zu dieser Verordnung, 
jedoch mit der Maßgabe, daß der Urlaub für 
jeden über 18 Jahre alten Angestellten bei einer 
im gleichen Betrieb verbrachten Beschäftigungs
zeit bis zu fünf Jahren zwei Wochen, bei einer 
Beschäftigungszeit von mehr als fünf Jahren 
drei Wochen beträgt. 

8-8. 
L ö s u n g d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s 

A. Kündigung 
Ist das Arbeitsverhältnis ohne Zeitbestim

mung eingegangen, so kann es beiderseits, so
weit nichts Günstigeres vereinbart wurde, unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs 
Wochen zum- 1. oder 15. eines jeden Monats 
gelöst werden. Die Vereinbarung einer Probezeit 
von einem Monat, während der das Arbeits-

1S 

Verhältnis beiderseits fristlos gelöst werden 
kann, ist zulässig. 

B . Fristlose Losung 
a) Als ein wichtiger Grund, der den Ange-

gestellten zum vorzeitigen Austritt be
rechtigt, ist insbesondere anzusehen: 

1. Wenn der Angestellte zur Fortsetzung 
seiner Dienstleistung unfähig wird oder, 
diese ohne Schaden für seine Gesundheit 
nicht fortsetzen kann; 

2. wenn der Betriebsführer das dem Angestell-
zukommende Entgelt ungebührlich1 

schmälert oder vorenthält, ihn bei Natural
bezügen durch Gewährung ungesunder 
oder unzureichender Kost oder ungesunde!! 
Wohnung benachteiligt oder andere« 
wesentliche Vertragsbestimmungen ver
letzt; 

3. wenn der Betriebsfühfer sich weigert, den 
ihm zum Schutze des Lebens oder der Ge* 
sundheit des Angestellten gesetzlich ob
liegenden Verpflichtungen nachzukommen; 

4 . wenn der Betriebsführer sich Tätlichkeiten, 
Verletzungen der Sittlichkeit oder erheb
liche Ehrverletzungen gegen den Angestell
ten oder dessen Angehörige zuschulden: 
kommen läßt oder es verweigert, dea' 
Angestellten gegen solche Handlungen 
eines Mitarbeiters zu schützen. 

b) Als ein wichtiger Grund, der den Betriebs« 
führer zur vorzeitigen Entlassung be
rechtigt, ist insbesondere anzusehen: 

1. Wenn der Angestellte im Dienste untren 
ist, sich in seiner, Tätigkeit ohne Wissen: 
oder Willen des Betriebsführers von dritten 
Personen unberechtigte Vorteile zuwenden" 
läßt oder wenn er sich einer Handlung 
schuldig macht, die ihn des Vertrauens des 
Betriebsführerl unwürdig erscheinen läßt] 

2. wenn der Angestellte unfähig ist, die ver-
sprochenen oder die den Umständen nach' 
angemessenen Dienste zu leisten; 

3 . wenn der Angestellte ohne einen recht* 
mäßigen Hinderungsgrund während etnee 
den Umständen nach erheblichen Zeit die 
Dienstleistung unterläßt oder sich beharrlich! 
weigert, seine Dienste zu leisten oder sich 
den durch den Gegenstand der Dienst
leistung gerechtfertigten Anordnungen del 
Betriebsfiihrers zu rügen, oder wenn e» 
Mitarbeiter zum Ungehorsam gegen den 
Betriebsführer zu verleiten sucht; 

4. wenn der Angestellte durch Krankheit oder 
Unglücksfall länger als sechs Wochen oder 
durch eine längere Freiheitsstrafe oder 
durch Abwesenheit während einer den 
Umständen nach erheblichen Zeit an der 
Verrichtung seiner Dienste gehindert isti 

5. wenn der Angestellte sich Tätlichkeiten, 
Verletzungen der Sittlichkeit oder erheb-



liehe Ehrverletzungen gegen den Be-
triebsführer, dessen Stellvertreter, deren 
Angehörige oder gfg«n

 Mitarbeiter zu
schulden kommen läßt, 

c) Die arbeitseinsatzrechtlichen Bestimmungen 
werden dadurch nicht berührt, insbesondere 
ist die Zustimmung des Arbeitsamtes zur 
Lösung des -Arbeitsverhältnisses erfor
derlich. 

§ 9 . 
V e r f a l l , v .on A n s p r ü c h e n 

Sämtliche Ansprüche »us dem Arbeitsver
hältnis sind spätestens drei Monate nach Fällig
keit beim Betriebsführer schriftlich oder münd
lich geltend zu machen, andernfalls die An
sprüche erlöschen. 

Anlage 3. 
Lohnordnung für die Arbeiter und Ar
beiterinnen in den Betrieben der Industrie, 

des Handwerks und des Handels. 

Abschoitt A. 
L o h n g e b i e t s e i n t e i 1 u n g. 

Für die besetzten Gebiete Kärntens und 
Krains bestehen folgende Lohngebiete: 

1 Lohngebiete: Orte: 

. L Aßling, Domschale, Krainburg, 
Laak a. d. Z., Littai, Mannsburg, 
Neumarktl, Radmannsdorf, Stein, 
St. Veit 'S, Veldes und Zwischen-

" wässern. 
I L Alle übrigen Orte. 

Wenn in den Lohnordnungen für die èinzel-
„iien Beschäftigungsgruppen nur ein Lohnsatz an-
. gegeben ist, dann gilt dieser für beide Lohn
gebiete. 

Abschnitt B. 
'Lohnordnung für gewerbliche Gefolgschaftsmit

glieder in Betrieben der Industrie. 

1. L o h n o r d n u n g f ü r d i e A r b e i t e r im 
B e r g b a u . 

Stundenlohn in Rpf 
a) Unter Tag: 

1 Häuer (Abbau) . . . . . . . 7 3 
Erhalthäuer . . , . 6 5 
Förderer . . . - . . r 58 
Handwerker . . 6 6 
Handwerkshelfer . . . 6 0 
Sonstige Hilfsarbeiter . 52 
Spezialfacharbeiter . . . 71 

b) Über Tag: 
Spezialfacharbeiter 70 
Handwerker» . . v . w « « « « r . 65 

'. . • Maschinisten. . . . . 60 
Handwerkshelfer . . - . „ . - . 5 8 
Sonstige Hilfsarbeiter MM. 50 

2. L o h n o r - d n u n g f ü r A r b e i t e r d e f 
N a t u r s t e i n i n d u s t r i e . 

Lohngebiete 
I H 

Stundenlöhne in Rpf 
I. Schußmeister, Stein

metzer vom 2 . Gehil
fenjahr bzw. v. 2. Jahre 
nach beendeter Lehrzeit 
an 70 70 

Steinmetzer im 1. Ge
hilfenjahr bzw. im 1. 
Jahre nach der Lehrzeit 67 67 

I I . Schlosser, gelernte Schlei
fer, Schmiede usw. . . 66 66 

I I I . Bossicrer, Fräser, Ritzer, 
angelernte Schleifer 
usw 63 63 

IV. Gattersäger, Ofenar
beiter 58 58 

V , Hilfsarbeiter 
a) über 21 Jahre . . . 53 53 
b) über 19 Jahre . . . 51 51 
c) unter 19 Jahren . . 4» 48 

V I . Hilfsarbeitcrinncn . . 38 38 
Für Steinschleifcrinnen erhöht sich der Stun

denlohnsatz der Hilfsarbeitcrinnen um 10 v. FL 

VII . E r z i e h u n g s b e i h i l f e n f ü r L e h r 
l i n g e j e W o c h e : 

im 1. Halbjahr 4 .— R M 
im 2. Halbjahr 6.— RM 

' im 3. Halbjahr 8.— R M 
im 4. Halbjahr 10.— R M . 
im 5. Halbjahr . . . . . 12.— R M 
im 6. Halbjahr 15.— RM 

3. L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r d e r 
Z i e g e l i n d u s t r i e . 

Lohngebiete 
I I I 

Stundenlöhne in Rpf 

I . Handwerker nach 3 
Gesellenjahren und 
geprüfte Maschinisten . 7 0 68 

II. Kraftwagenführer . . . 67 64 
I I I . Geprüfte Kesselwärter 63 60 
I V . Ausfahner, Setzer, 

Baggerführer . . . . 60 57 
V . Einfahrer und Brenner 58 55 

V I . Ziegelschläger, .Presse
arbeiter, Grubenar
beiter, sonstige Hilfs
arbeiter 
im Alter von 20 Jahren 

und darüber . . . . 56 53 
im Alter von 19 Jahren 52 48 

. im Alter von 18 Jahren 49 43 
im Alter von f 7 Jahren 42 38 
im Alter yon*16 Jahren 3 4 33 
im Alter unt. 16 Jahren 30 24 

ü 
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Lcfcngebiete 
I I I 

Stundenlöhne in Rpf 
Bfl l . Arbeiterinnen" 

im Alter von 18 J a h 
ren und darüber , . , . 38 36 

im Alter von 17 Jahren 33 31 
im Alter vom 14 Jahren 3 0 28 
im Alter unt. 16 Jahren 26 24 

H. L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r d e t 
E i l e n - , M e t a l l - u. E l e k t r o i n d u s t r i e , 

T ohngi'upyen. 
L Spezialfacharbeiter sind solche Facharbeiter, 

deren Tätigkeit hervorragende Fachkennt
nisse oder Fähigketten sowie besondere Er
fahrung voraussetzt. Im Zweifelsfalle ent
scheidet der Betriebsführer. 

I L Facharbeiter sind solche Arbeiter, die eine 
mindestens dreijährige, mit Erfolg abge
schlossene Lehrzeit nachweisen können, vor
ausgesetzt daß sie im. ihren Fach beschäftigt 
sind. • 

Als Facharbeiter gehen auch solche Arbei
ter, die dve vielseitige, mindestens dreijäh
rige, einer Lehrzeit s^eScnzuachxende Aus
bildung oder Tätigkeit als angelernte Ar
beiter aachwene* können, "vorausgesetzt 
daß sie die ihnen übertragenen Arbeiten 
selbständig auszuführen imstande sind und 
ihre Leistungen denen eines Facharbeiters 
gleichkommen. 

I I I . Angelernte Arbeiter sind Arbeiter ohne ab
geschlossene Berufsausbildung, die nach einer 
mindestens einjährigen Anlernzeit eine 
höhere fachliche Eignung erworben haben 
und in der Lage tind, die ihnen übertragene 
Arbeit selbständig auszuführen. 

I V . Hilfsarbeiter sind Gefolgschaftsmitglieder 
ohne Fachausbildung, die die Voraussetzun-

f en des vorhergehenden Absatzes nicht er-
üllen. 

IV. Arbeiterinnen. 

Lohnsätze. 
Lohngebiete 
I I I 

Saindenlöbae in R p f 
I . Spezial-Facharbeker „ „ T S 72 

I I . Facharbeiter 
über 21 Jahre, Voraus

setzung: 
eine tatsächliche B e -

»chäfcigE»gszeit i n 
erlernt« Fach rosa 
mindestais 1 J a h r . , 7 0 68 

1 « bis 21 J a h « m 57 
«snter 18 44 

Lobngebiete 
i n 

Stundenlohne in K g f 

60 
52 
40 

53 
42 
32 
2 4 

36 
32 
28 22 

I I I . Angelernte Arbeiter 
Aber 21 Iahre . 
1« bis 21 Jahre 
unter 18 Jahren . 

I V . Ungelernte Arbeiter 
über 21 Jahre . 
1« bis 21 Jahre 
1 « bis l f Jahre 
unter 16 Jahren 

.V. Arbeiter innea 
über 20 Jahre . 
18 bis 20 Jahre 
16 bis 18 Jahre 
«•ter 16 Jahren . . T . » . 22 

Als Eraicfosagsbeihilfen geltest die Shm 
unter Punkt 20 d. 

5. L o h n o r d n u n g f ü r d i e A r b e i t e » * » 
d e r d i e m i s c h e n I n d u s t r i e . 

"L^auignippenemteSang. 

L Handwerker und die ihnen gktchgestetttsjs} 
Gefolgschaftsmitglieder. 

Handwerker sind Gefolgschaftsmitglie3et 
mit abgeschlossener Lehre, die Arbeiten ibxefl 
Faches verrichte». 

Ihnen gleichgestellt sind solche Gefolg« 
Schaftsmitglieder, deren Tätigkeit nach eistet 
betrieblich gewonnenen Ausbildung von 
mindestens zwei Jahren einer handwerls» 
liehen Tätigkeit glcichxaadrtm ist, z. B . Blei* 
löter, Schweißer, Nuaneierer, Feuerung»« 
maurer. 

i L a ) Ma*ffiinisren mit handwerklicher Ldutg 
b) geprüfte Heizer, die im Kesselhaus dsf 

Verantwortung für die Einhaltung dag 
gewerbepolizeuichen Vorschriften tragess 
(Hilfsheizer fallen in die Gruppe Ch#< 
miebetriebswerker) ; 

c) Maschinisten ohne handwerkliche Lehat 
(d. s. alle-jene, welche die Voraussetzunw 
gen ki a sucht erfüllen), Kranführer oasi 
Komprrunfrnanwärter. 

I I I . Hilfshandwerker und die tbnea gleichgt» 
stellten. GefolgsdtafesmitfgKeder. 

Darunter fallen GeMgsdBaftaniitgUe3e% 
die ohne abgeschlossene lAhnck in einen« 
Fachgebiet auf einzelnen Arbeitsgebieten sica 
besondere Fähigkeiten angeeignet haben, dsf 
erst nach mindestem einjähriger Tätigkell 
erworben Verden können, z. B . H2fsschwes» 
ßer, Hilfidxejber. HÜfakäfer. Häfsisoliere* 
HiÜEsmonteure, Hilfsmaurer, Zuschlages^ 
Nieter, Stanzer, Hobler, Fräser, Schleife»4 
Bohrer, lUftenmacher. 



IV. Chemiebetriebs» und Cheroielaborfach-
werkcr. 

Es sind dies G«fc4gschjiftuoitglkder, die 
selbständig, aber nach Vorschrift in der Pro
duktion oder im Labor a turtum schwierige 
betriebswiditige Arbeitsvorgänge vorberei
ten, überwachen und regulieren. 

Es gekoren dazu: 

a) Gefolgtchftfwmitgüeder, die im Betriebe 
zwei Jahre planmäßig ausgebildet wor
den sind und durch eine weitere, etwa 
zweijährige praktische Tätigkeit »b 
Cheraiebetnebs- oder ChemieJaborwer-
ker sich die Eigenschaft als Fachwer
ker erworben haben. 

b) GefoJgschafwrnitgliedrr, die, ohne eine 
derartige planmäßige Ausbildung auf-
weisen zu können, auf Grund einer 
mehrjährigen Berufspraxis ab Cheraie-
betriebs- bzw. Chemielaborwerkcr die 
gleiche Tätigkeit eines Fachwerkers ver
richten — 

V . Chemiebetriebs- und Chemielaborwerkcr. 
Gefolgschafumitglieder, die in der Pro

duktion oder im Laboratorium tätig sind 
und von den chemischen Arbeitsvorgängen 
praktische Kenntnisse und Fertigkeiten 
haben, jedoch nicht wie die Chemiebetriebs» 

. fachwerker und Chemielaborf achwerker 
• selbständig schwierigere, betriebswichtige 

Arbei tsvorgänge vorbereiten, überwachen, 
und regulieren und deshalb nicht nach der 
Berufsgruppe TV zu entlohnen sind. 

Darunter fallen: 

a) Chemiebetriebs- und Chemielaborjung-
werker, die xwei Jährt planmäßig aus
gebildet worden sind; 

b) Gefolgschaftsmitglteder, die, ohne eine 
derartige planmäßige Ausbildung auf
weisen zu können, auf Grund einer län
geren Berufspraxis die gleiche Tätigkeit 
verrichten; 

c) Chemiebetriebs- und Chemielaborfach-
werker, die bei Übertritt in einen ande
ren Betrieb sich in ihr neues Arbeits* 
gebiet einarbeiten, während der Ein-
arbeitungszeit. 

. innen gleichgestellt sind Betriebswerker 
«n technischen Betriebsabteilanfjcn. zuorBet-
spie] JUagierer, Pumpen- und Maschinen
wärter, Elektrokarrenführer. 

IVL Hilfswerker. 
Hierunter fallen Gefolgschaftsmitglieder, 

die, gleichgültig wo, mtt einfachen Hilfs
arbeiten beschäftigt werden, für die eine be
sonder« Anlernling nicht erforderlich ist, 
so daß sie jederzeit durch andere ungelernte 
Gefolgscha'ftsmitglièder ersetzt werden kön-

, nen, zum Beispiel Hof- und Trartspomrbei-
, . ter, 'Raunlrcmiger,- Enrbattagcnwascher. 

Lohnsätze. 
Lohngebiete 

I I I 
Stundenlöhne in R|rf 

Für die oben angeführten 
Berufsgruppen werden fol
gende Stundenlöhne fest
gesetzt: 

I . Handwerker und die ihn in 
gleichgestellten Gefoi»*cb»ftsn*it-
glieder nach vollendetem 21. Le
bensjahr (bei Handwerkern je
doch nur unter der Vorausset
zung einer mindestens einjährigen 
tatsächlichen Beschäftigung im er
lernten Fach) 74 70 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 66 63 
nach rollendstem Ii. Lebensjahr 58 55 
unter 18 Jahren 49 46 

I I . a) Maschinisten mit handwerk
licher Lehr« 
nach vollendet. 21. Lebensjahr 74 70 
nach vollendet. 19. Lebensjahr 66 63 
nach vollendet. IS. Lebensjahr 58 55 
b) und c) geprüfte Heizer und 
Maschinisten ohne handwerk
liche T^ehre sowie Kranführer 
und Kompressorenwärter 
nach vollendet. 21. Lebensjahr 67 64 
nach vollendet. 19. Lebensjahr 59 54 
nach vollendet. 18. Lebensjahr 51 44 
unter 18 Jahren . . . . . . 42 36 

III. Hilfshandwerker und die Umen 
gleichgestellten Gefolgschafumit
glieder 
nach vollendetem 2 1 . Lebensjahr 66 63 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 58 53 
nach vollendetem 18. Lebensjahr 51 44 
unter l f Jahren 42 36 

I V . Chemiebejriebs- und Chemie-
laborfachwerker 
nach vollendetem 21. Lebensjahr 70 67 
nach vollendetem 1*. Lebensjahr 62 «0 
nach vollendetem 1*. Lebensjahr 55 52 
unter l f Jahren 45 42 

V . Chemiebetriebs- und Chemie
laborwerker 
nach vollendetem 21 . Ixbeasjaiu - 63 60 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 55 52 
nach vollendetem 17. Lebensjahr 4 t 4 5 ' 
unter 17 Jahren . . . . . . . 3 t 36 

V I . Hilfswerker 
nach vollendetem 20. Lebensjahr 57 54 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 50 47 
nach vollendetem 1 t . Lsfcmjahr 4 1 40 
naeh vollendetem 17. Lebenstakr 37 M 
nach vollendetem 16. Lebenejahr 3 0 27. 
unter 14 Jahren . . . . . . . . . . . . . . U 

15 
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Lohngebiete 
I I I 

Stundenlöhne in Rpf 
ffll. Arbeiterinnen 

nach vollendetem 20. Lebensjahr 37 35 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 35 32 
nach vollendetem 18. Lebensjahr 33 29 
nach vollendetem 17. Lebensjahr 30 26 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 26 24 
unter 16 Jahren - . - . - . « - . « . w . * . 23 21 

fflU. Erzierrungsbethüfen. 
a) Die Erziehungsbeihilfe be

trägt 
im 1. Lehrjahr R M 5.— je Woche 
im 2. Lehrjahr R M 8.— je Woche 
im 3. Lehrjahr R M 11.— je Woche 

b) und c). Die Erziehungsbeihilfe beträgt 
mindestens 
kn 15. Lebensjahr R M 5.— je Woche 
im 16. Lebensjahr R M 8.— je Woche 
i n 17. Lebensjahr R M 11.— je Woche 
im 18. Lebensjahr R M 14.— je Woche 

C L L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r i n d e r 
T e x t i l i n d u s t r i e . 

Lohngebiete 
I I I 

, Stundenlöhne in Rpf 
L Gelernte Arbeiter d. Textilfaches 68 66 

1 I I . Angelernte Arbeiter .- .T.«-.^ . • . 62 60 
HI . Angelernte Arbeiterinnen 

a) Ring- und Selfaktorspinnerin-

nen usw. -«.44 42 
b) Spulerinnen, Zwirnerinnen 

usw 42 40 
i I V . Ungelernte Arbeiter über 20 Jahre 52 50 

V . Ungelernte Arbeiterinnen über 

20 Jahre 40 38 

Zeitlöhne der Nebenberufe: 

Tl. Maschinisten, Betriebshandwerker 
und Heizer über 20 Jahre . . . 72 70 

•FH. Motoren- und Turbinenwärter 
und Hilfsheizer über 20 Jahre 62 60 

WfL Hilfsarbeiter der Hofpartie . . . 53 52 
Als Erziehungsbeihilfe gelten die Sätze 
unter Punkt 20 d. 

L L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r Ui 
ider P a p i e r - , P a p p e n - , K a r t o n 
p a p p e n - , Z e l l s t o f f - u n d H o l z 

s t o f f i n d u s t r i e 
Lohngruppe I. 

Papiermaachinenführer, Kämmmaschinen" 
un Ii» «eAständiger Zešulosekochereneitter, 
feprüfter Lokomorivführer, Heizer, Dampf-
•Msrfiiiuiii-. und Dampfturbinenwärter, soweit 
•na* ia aner Schicht die Verantwortung Hr 

eine größere Kessel- oder Kraftanlage und dereif 
selbständige Bedienung obliegt und eine hand
werkmäßige Vorbildung besitzen; (erstklassige) 
Handwerker, Bieilöter; Kraftfahrer, die gelernte 
Schlosser und Mechaniker sind. 

Lohngruppe II . 
Reservemaschinenführer, Streichmaschinen

führer, Kaschierrnaschinenführer, Papierma
schinengehilfen, Bleicher (Gehilfen), Dampftur
binen- und Dampfmaschinenwärter, Halbzeug
müller, Holländermüller, Kalanderführer, Kes
selputzer, Leimkocher, Linierer, Rastrieres^ 
Packer, Querschneider (C^rschneideführerJ, 
Rotationsroller, Prägemaschinenführer, B i l l e t t 
Schneider, Streicher. 

Zellstoffkocherwärter, Zellstofflang9Ìebma-
schinenführer, Bleichervorarbeiter, Zellstoffe 
kodier, -leerer und -füller in mechanischen 
Betrieben, Kalzinierofenheizer, Kies- und Schwe
felofenheizer (Gehilfen), Kocherwärter, Kocher
gehilfen, Preßhelfer, Stoffasser. 

Vorarbeiter in der Pappenindustrie, die eine 
Betriebsabteilung selbständig leiten oder fall
weise den Werkmeister vertreten, Holzschleifer 
(Vorarbeiter), Schmierer in der Pappen
industrie (Vorarbeiter). • 

Angelernte Handwerker, Schalttafelwärter, 
Turbinenmeister, Verlademeister, sonstige Ver-
ladevorarbeiter; Apparateführer in den An
lagen der Nebenprodukte, wie Spritfabrik« 
Destillierapparate; Abiaugeneindicker, sonstig« 
Kraftfahrer, Mitfahrer, Kutscher, Berufsfeuer 
wehrleute, Werkspolizei. 

Lohngruppe HI. 
Alle übrigen in den vorstehenden zwei Lohn

gruppen nicht angeführten Gefolgschaftsmio« 
glieder, wie z. B . Wurster, Kollergangarbeiteaj 
Bischofrollergehilfen, Kalandergehilfen, Schmie
rer, AuJfbereitungsarbeiter; Maschinenarbeiter in' 
der Holzputzerei, an der Vollgattersäge; Holz-
putzereiarbeiter, Presser, Packer in der Pappen-
mdustrie, Deckelabnehmer, Trockner, Pförtnerf 
ständige Gefolgschaftsmitglieder in Speisesälen. 
Wasch- und Badeanstalten, Boten, Büro- und 
Laborationsdiener. 

Lohngruppe IV. 
F^balUererinnen,Zählerinnen,Nachsortiere-

rinnen, Hadernsortiererinnen, Paptersortiereria* 
nen; erstklassige Pappensortiererinnen. 

Lohngruppe V. 
Alle übrigen weiblichen GefolgschaftsrnhV 

glieder. 
L o h n s ä t z e 

a) Papier- und ZeMstoffabriken 
Stundenlöhne in Rpé, 

Lohngruppe I . . . « , . . 70 
Lohngruppe II 

aber 21 Jahre 60 
unter 21 Jahren 54 



Stundenlöhn« in R p f 
- Lohngruppe III 

über 21 Jahre 
1 8 - 2 1 Jahre . < * J 
16—18 Jahre . . » • . » • • T j 
unter 1 6 Jahren . . . » • » 2 4 

Lohngruppe IV 

über 21 Jahre *~ 
18—21 Jahre . . . . » • • ^* 
unter 18 Jahren « . • • » ' 

Lohngruppe V 

ober 21 Jahre . . . . • » • 
18—21 Jahre » £ 
16—18 Jahre 
unter 16 Jahren 

fe) Handelsnc4zsdi!eifereien, Kartottpappen-
und Pappenfabriken 

Lohngruppe I . . . . . . • 

Lohngruppen 
über 21 Jahre . . » . » • « | * 
unter 21 Jahren . » • • • • " 

Lohngruppe I I I 

über 21 Jahre . . . . . • 
l t — 2 1 Jahre . . . . . . . * J 
16—18 Jahre . . . . . . . T* 
unter 16 Jahren • . « « • t 24 

Lohngruppe I V 

über 21 Jahre • • • > • » • » *9 
1 8 - 2 1 Jahre . . . . . . . g 
1 6 - 1 8 Jahre f 
unter 16 Jahren • . » • • • 

Lohngruppe V 

über 21 jähre . . . . . . . j£ 
18—21 Jahre . . . . . . . 
16—18 Jahre . . . . . . . JJ 
unter 16 Jahren , * * 

Papiertxusdiinenführer e r h a l t « außerdem. 
eine Zulage von 7 Rpf je Stunde 

8. L o h n o r d n u n g f ü r d i e im 
O t u c k e r e i g e w e r b e b e s c h ä f t i g t e n 

A r b e i t e r 

L Handsetzer, Drucker, Stereotypeure 
und Galvanoptasttker 
Gehilfen im 1. Gehilfen jähr in der 

Lehrdruckerei 56 

Gehilfen unter 21 Jahren . . . 6 8  

Gehilfen von 21 bis 23 Jahren . • 7 4 
Gehilfen über 23 Jahre . . • . 90 

EL Maschinensetzer 

Gehilfen im I . GehilAwfahr in der 
Lehrdrockcret . , . • • 67 

Gehrrfen onter 21 Jahren . . . » 92 
Gehilfen von 21 bis 23 Jahren » * 99 
Gehätes» ober 2 3 Jana» , • 9 * 

HL Korrektoren Stundenlöhne in R p f 

Gehilfen im 1. Gehilfen jähr in der 
Lehrdruckerei 60 

Gehilfen unter 21 Jahren . . . . 73 
Gehilfen von 21 bis 23 Jahren . . 8 0 
Gehilfen über 23 Jahre . . . . 86 

I V . Männliche Hilfsarbeiter 
im Alter von 17 bis 19 Iahrrn .-• 39 
im Alter von 19 bis 21 Jahren . 45 
im Alter von 21 bis 24 Jahren . 51 
im Alter über 24 Jahre . . . . 60 

V . Anlegerinnen 
im Alter von 17« bis 19 Jahren . 33 
im Alter von 19 bis 21 J ah ren . . 37 
im Alter über 21 Jahre . . . . 41 

V L Sonstige Hufsarbeiterinnen 

im Alter von 17 bis 19 Jahren . 27 
im Alter von 19'bis 21 Jahren . 30 
im Alter über 21 Jahre . . . . 33 
Zu diesen Löhnen sind in folgenden Orten 
Zuschläge zu gewähren: 

Aßling 2 0 v. H. 
Kninburg 20 T. H . 
War t 20 v. H. 

Als Eraebungsbeihilfe gelten che Sitze unter 
Punkt 20 d. 

9 . L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r i n de n 
L e d e r - u n d T r e i b r i e m e n h e r s t e l » 

l e n d e a B e t r i e h e n . 

Lohnsätze. 
Lohngctuete 

I I I 
Stundenföhne in Rpf 

I . Gelernte Facharbeiter, die eine ord- ' 
mmgsgemäße Lehre absolviert haben 

• (zum Beispiel Gerber, Schlosser, 
Maler usw.) nach vollendet em 
2 1 . Lebensjahr . . . . . . . . 7 0 61 
nach vollendetem 20 . Lebensjahr . . 64 62 
nach vollendetem 19. Lebensjahr . . 58 55 
nach vollendetem 18. Lebensjahr . . 53 52 

I L Angelernte Arbeiter, die eine min
destens einjährige Ausbildungzeit 
nachweisen können, erhalten nach 
vollendetem 21. Lebensjahr . . . . 6* 60 
nach vollendetem 20. Lebensjahr . . 6 0 55 
nach vollendetem 19. Leberrriahr . . 54 52 
nach vollendetem lt. Lebensjahr. . 5 0 41 
nach vollendetem 17. Lebensjahr . . 46 44 
unter 17 Jahren 3 f 3 » 

I I X Ungelernte Arbeiter erhalten nach 
vollendetem 2 0 . Lebensjahr . . . . 6 0 55 
nach vollendetem 19. Lebensjahr . . 52 50 
nach vollendeten» 17. Lebensjahr . . 45 4 2 
unter 17 Jahren 32 32 

Bei Arbeite» i a nassen Wevksciteen erhohen 
sich ÜE vorsteheadea SI—ERUTTHNI *sn p 
Jftfft 
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Lohngebiete 
; i H 

Stundenlöhne in Rpf 
I V . Maschinisten und Heizer 

a) mij Befähigungsnachweis oder 
mehr als dreijähriger Berufs-

i tätigkeit 70 68 
b) ohne Befähigungsnachweis oder 

mehr als halbjähriger Berufs
tätigkeit 66 61 

c) in den ersten sechs Monaten der 
Berufstätigkeit 63 58 

tV. Arbeiterinnen 
nach vollendetem 20. Lebensjahr 42 40 
nach vollendetem 18. Lebensjahr . . 40 38 
unter 18 Jahren 38 36 
Arbeiterinnen erhalten den vollen Stunden
oder Akkordlohn der männlichen Gefolg
schaftsmitglieder, wenn sie mit folgenden 

' Arbeiten beschäftigt werden: in der Wasser
werkstatt, in der Äscherwerkstatt (auch 
schwöden und entwollen), an Gerbfässern, 
Abwelkmaschinen, Falzmaschinen, Blanchier-
maschinen, Spaltmaschinen (bei Rinds- und 

- Roßhäuten spalten), Entfleischmaschinen, 
an der Karrenwalze, an der Versenke, im 
Farbenhof, im Grubenhof, in Trockenräu-

' men mit einer Erwärmung von durchschnitt
lich über 30 Grad Celsius sowie am Versatz; 
bei letzterem jedoch nur bei Zureichearbeiten. 

iVI. Die Erziehungsbeihilfe für Lehrlinge be
trägt 
im 1. Lehrjahr 5.— R M 
im 2. Lehrjahr . 8.— R M 
im 3. Lehrjahr . • 11.— R M 
wöchentlich. 

10 . L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r d e r 
S ä g e w e r k i n d u s t r i e u n d v e r w a n d t e 

I n d u s t r i e n . 

Lohngruppeneinteilung. 
Für die Entlohnung werden die Gefolg-

tchaftsmitglieder in sechs Lohngruppen eingeteilt: 
Zur Lohngruppe I gehören: 
Gelernte Facharbeiter, Platzmeister, die auch 

leibständig sortieren können, Gatterführer, die 
mindestens drei Jahre selbständig am Vollgatter 
tötig sind und zugleich eine vielseitige Ausbil
dung aufweisen, ferner Schnittholzsortierer, die 
selbständig nach den jeweils geltenden Verord
nungen des Forst- und Holzwirtschaftsamtes sor
tieren können. 

Zur Lohngruppe I I gehören: 
Alk Gatterführer, soweit sie nicht in die 

Gruppe I fallen, alle ersten Arbeiter an Besäum-, 
Spmtkreis-, Zylinder- urtd Bkkkbandsägen sowie 
a«He*>el-, Kehl-, Nut- und Sptimfmàschinen, 
Messer- und Schaftmaschinen, Füge-und Furnier-
anaechtnen, soweit sie eine mindestens zweijährige 
sdbetändige Taogkert «n der Maschine «ad ao-

gleich eine vielseitige Ausbildung nachweisen kön» 
nen< Messer- und Sägeschärfer, ferner geprüft* 
Maschinisten und Heizer. 

Zur Lohngruppe III gehören: 
Alle in der Gruppe II angeführten Gefolg-

schaftsmitglieder, welche die obigen Voraus
setzungen nicht erfüllen, GatterheTfer, Pendel-
und Stammkappsäger, • Abrichter, Stanzer, Wal
zer, Holzschleifer, Ziehklinger, Hobler an Holz-
wollmaschmen, Hartholz-, Stangen- und Ma
stenzurichter, Maschinisten und Heizer, soweit 
sie nicht unter dje Gruppe II fallen, unselbstän
dige Schnittholzsortierer und Arbeiter an Kisten-
nagelmaschinen. 

Zur Lohngruppe IV gehören 
alle übrigen Arbeiter, wie Hilfssäger, Plat» 

tenausbesserer, Leimzubereiter, Abfallholzsägeri 
Kyanisierarbeiter, Verlader, Platzarbeiter u. a. 

Zur Lohngruppe V gehören: 
Vorsortiererinnen, Arbeiterin an der Kisten* 

nagelmaschme und Verladerinneh. 
Zur Lohngruppe VI gehören 
alle übrigen Arbeiterinnen. 
Die Gefolgsthajtsmitglieder erhalten 

nach vollendttcm 21.. Lebensjahr . , . 100 v. H, 
nach volIend«tem 18. Lebensjahr ..i., 90 v. H. 
nach vollendstem 17..Lebensjahr .,au 75 v. H. 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 60 v. H. 
nach vollendetem 15. Lebens jahr . . . . 50 v. H. 
nach vollendetem 14. • Lebensjahr . ». 40 v. H. 
der nachfolgenden Lohnsätze. 

. . Lohnsätze. Lohngebiete 
I . I I 

Lohngruppe I - . -» . 70 68 
Lohngruppe I I * , . i m \ . . - . à . a • « . t . 65 62 
Lohngruppe III- ; ; * * • « • ' • / , r . « . » . 60 57 
Lohngruppe I V ( .>»*.». ,• .<».«, .*. 55 53 
Lohngruppe V r...>. . .w . . 42 40 
Lohngruppe V I * . . . . . . . 40 36 

Die mit Imprägnierungsarbeiten beschäftig
ten Gefolgschaftsmitglieder erhalten zu ihrem 
Lohn einen Zuschlag von 10 v. H. 

Kraftwagenlenker, Mitfahrer, Kutscher, 
Pförtner, Tag- und Nachtwächter erhalten einen 
Wochenlohn, und zwar: 
Kraftwagenlenker auf Lastkraft
wagen mit drei und mehr Tonnen 

Nutzlast Lohngebiete 
I I I 

R M 
bei 48stündiger Arbeitszeit . M . 33.50 32.— 
bei 60stündiger" Arbeitszeit . . 42.— 40 .— 
Kraftwagenlenker auf Lastkraft
wagen bis- drei Tonnen Notzlast 
bei 48stündiger. Arbeitszeit , . t . . . . 32.50 3 1 . — 
bei 60stüiidiger .Arbeitszeit > . ». - . 4 1 . — 39.— 
Mitfahrer, und i Kutscher -
bei 48«ü«dis^r-Asbe«uzeit « . • « » . 29 .— 28.— 
bei 60stündiger Affacttsscit . . « • « . 36 .— 33 .— 



Lohngebiet» 
I I I 

R M 
Pförtner, Tag- und Nachtwächter 
hei fiOsrundiger Arbeitszeit . . . 28.50 27.— 
hei 72stündiger Arbeitszeit . . . 34 .— 32.— 

Den Fahrern von Lastkraftwagen mit Gene
ratorenantrieb ist eine Erschwerniszulage in Form 
eines Kilometergeldes von 1 Rpf je gefahrenen 
Kilometer zu gewähren. Dies gÜt nicht für Mit
fahrer, sei es denn, daß sie regelmäßig zur Füh
rung eines solchen Lastkraftwagens herangezogen 
werden. 

11 . L o h n o r d n u n g f ü r d i e M u h l e n-
b e t r i e b e u n d d i e S p e i s e ö l e r z e u 

g u n g s b e t r i e b e . 

Diese Lohnordnung gilt: 

a) für alle Großmühlen (Mühlenbetriebe mit 
einem jährlichen Vermahlungsgrundkon-
tingent von über 3000 Tonnen bezie
hungsweise Schrotmühlen und -andere 
Mühlenbetriebe, für die kein Jahreskon
tingent festgesetzt ist, mit einer Jahres
leistung von Ober 3090 Tonnen); 

h) für alle Mittelmühlen (gewerbliche Müh
len mit einem jährlichen Vermahlungs
kontingent von 600 Tonnen bis 3000 
Tonnen bzw. für Schrotmühlen und an
dere Mühlenbetriebe, für die kein Jah
reskontingent festgesetzt ist, mit einer 
Jahresleistung von 600 Tonnen bis 3000 
Tonnen); 

c) für alle Kleinmühlen (gewerbliche Müh
lenbetriebe mit einem jährlichen Vermah-
"»ngsgrundkootingent bis zu 600 Tonnen 
bzw. für Schrotmühlen und andere Müh
lenbetriebe, für die kein Jahreskontingent 
festgesetzt ist, mit einer Jahresleistung 
bis zu 600 Tonnen); 

d) für alle Speiseölerzeugungsbetriebe; 

e) für alle Nebenbetriebe und Betriebsabtei
lungen der unter a bis d bezeichneten Art, 
die als Ganzes nicht unter diese Tariford-
™»*% fallen, wenn die Nebenbetriebe und 
Betriebsabteilungen in die Handwerks
rolle eingetragen sind. 

Die nachstehenden Löhne gelten für folgende 
regelmäßige Arbeitszeit: 

») In den Großmühlen 48 Stunden; 

b) in den Mittelmühlen einschließlich der Ar-
beitsbereitschaft 54 Stunden; 

c) in den Kleinmühlen einschließlich der Ar-
bereitscbaft 60 Standen; 

d) in den Speiseolerzeugungsbetrieben 4 t 
Stunden m der 'Woche; 

, «> £ r die NetenWtfi«W - d sVtriätabte*-
•wge»ph**T*timS£imMxmteh dt» 

asfLehe-

linge betragt k allea Betriebca '4t 
chenstunden. 

Lohnsätze für: 
a) alle Mühlenbetriebe ohne SpeiseöJerze«-

gungsbetriebe: 
Für die Entlohnung werden die Gefotf-
Schaftsmitglieder in folgende Gruppea 
eingeteilt: 

Gruppe I : Untermüller, erste Mehlsortie
rer, Bodenmeister, Mehlmagazineur, 
Frtichtmagazineur, Obermaschinistea 
(Spezialfacharbeiter). 

Gruppe I I : Walzenführtr, Wachtjungen, 
Partieführer, Maschinisten Facharbei
ter), Kraftfahrer, soweit sie gelernt« 
Mechaniker oder Schlosser sind, Mon-
teurtischler, Monteurschlosser. 

Gruppe I I I : Alle übrigen gelernten Mül
ler, Schmierer, Mehl fasser, alle oben 
nicht erwähnten Facharbeiter, Kraft
fahrer, Mitfahrer, Kutscher, Magazin
sackträger, Magazinarbeiter. 

Gruppe I V : Torhüter, Nachtwächter und 
alle sonstigen Arbeiter, die nicht in den 
Gruppen I bis I I I angeführt sind. 

Gruppe V : Ungelernte Arbeiterinnen. 

Lohnsätze. 
Lohngebiete 
I I I 

Wochenlöhne in R M 
Lohngruppe! 40.50 38.40 
Lohngruppe I I , . . 37.80 35.90 
Lohngruppe I I I , . 34.60 32.90 
Lohngruppe I V 30.24 28.90 
Lohngruppe V 20.56 19.50 

Sacknäherinnen erhalten einen Zuschlag von 
10 v. H. zum Wochenlohn der Gruppe V. 

Bei Gefolgschaftsmitgliedern zwischen 18 und 
21 Jahren vermindern sich die oben angeführten 
Löhne um 15 v. H. 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren vermindern 
sich die Löhne der Erwachsenen um 25 v. H. 

Bei Mischbetrieben von Mühlen und Land
wirtschaft dürfen die Löhne in jenen Fällen bis 
auf 80 v. H. der Lohnsätze vermindert werden, 
in welchen die Mühlenbetriebe nur. halbjährig 
laufen und die Gefolgschaft in der übrigen Zeit 
in der Landwirtschaft dieses Betriebes beschäf
tigt ist. 

b) Speiseölerzeugungsbetriebe: 
Lohngruppe I : Müller, Presser, Rö

ster . . . . . . . . . . . . RM 36.—« 

Lohngruppe I l r Angelernte Arbei
ter (GefdgschaftsmttgliedWr 
ohne FarhaiaottdpafJ, ani jadodl 
durch eine auadetteaa sadnv 
monatige Anlernzeit steh ciao 
heftere fachliche BgaiM*; 
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Lohngruppe I I I : Ungelernte Arbei
ter . . R M 30.24 

Lohngruppe I V : Arbeiterinnen . . . R M 20.56 
Bei Gefolgschaftsmitgliedern zwischen 18 und 

21 Jahren vermindern sich die Löhne um 
15 v. H. 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren vermindern 
sich die Löhne der Erwachsenen um 25 v. H. 

Bei Mischbetneben von Speiseölerzeugungs
betrieben und Landwirtschaften dürfen die Löhne 
in jenen Fällen bis auf 80 v. H. der Lohnsätze 
vermindert werden, in welchen die Speiseölerzeu
gungsbetriebe nur halbjährig laufen und die Ge
folgschaft in der übrigen Zeit in der Landwirt
schaft dieses Betriebes beschäftigt wird. 

Als Erziehungsbeihilfen gelten die Sätze 
unter Punkt 20 d. 

12. L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r in 
d e r H e r r e n - O b e r b e k l e i d u n g s -

i n d u s t r i e . 
Hat ein Betrieb eine Abteilung für die Her

stellung von Oberbekleidung, findet diese Lohn
ordnung auf sie Anwendung. 

Lohnsätze. 
* Lohngebiete 

I I I 
Wochenlöhne in R M 

I. Zuschneider, Aufzeichner für 
Großstücke und für Kleinstücke, 
Stücke einfachster Verarbeitung 
ausgenommen 
im 1. Jahr der Berufstätigkeit . . 34 34 
im 2. Jahr der Berufstätigkeit . . 38 38 
im 3. Jahr der Berufstätigkeit . . 42 42 

I I . Zuschneider, Aufzeichner, so
weit nicht unter Ziffer I ange
führt 
im 1. Jahr der Berufstätigkeit . . 34 34 
im 2. Jahr der Berufstätigkeit. . 36 36 
im 3. Jahr der Berufstätigkeit. . 38 38 

I I I . Zuschneiderinnen, Aufzeichnerin
nen 
im 1. Jahr der Berufstätigkeit. . 25 25 
im 2. Jahr der Berufstätigkeit. . 27 27 
im 3. Jahr der Berufstätigkeit . . 29 29 

Stundenlöhne in Rpf 
I V . Herausschneider, Pauser . . . . 63 63 
V . Herausschneiderinnen, Pauserin

nen, Aufzeichnerinnen . . . . 44 44 
V I . Bügler 66 66 

V i l . Schneider, Einrichter . . . . . . 63 63 
V I I I . Junggesellen 

im l.tJsJtt nach der Lehre .i ... 5 3 53 
im 2.-fahr nach der Lehre . , , . v . 57 57 

LX. Einric^tepn^eii ^. . . . 5 4 54 
»»I*. UrfiiilllMll - . 5aV; 52 

Stundenlöhne in Rpf 
X I . Maschinennäherinnen, Arbeiterin

nen an Spezialmaschinen . . . . 44 44 
X I I . Handnäherinnen, Zuarbeiterinnen, 

Hilfsarbeiterinnen 37 39, 
X I I I . Arbeiterinnen unter 19 Jahren, 

ohne Rücksicht auf die Art der 
Tätigkeit 
im Alter von 14 bis 15 
im Alter von 15 bis 16 „ 
im Alter von 16 bis 17 J 
im Alter von 17 bis 18 J 
im Alter von 18 bis 19 

ahren . 
ahren . 
[ahren . 
ahren . 
ahren . 

16 
, 18 

24 
32 

. 35 

16 
18 
24 
32 
35 

13. L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r i n 
d e r D a m e n - O b e r b e k l e i d u n g s 

i n d u s t r i e . 
Lohnsätze. 

Lohngebiete 
I I I 

Stundenlöhne in Rpf 
I . Zuschneiderinnen, Aufzeichnerin

nen 45 45 
I I . Näherinnen für schwierige Arbei

ten, z. B . Einsetzen von Westen-
teilen, Faltenteilen, Ärmeln, An
setzen von Kragen, Auf- und 
Einsetzen von Taschen, Einbrin
gen des Futters, Steppen von 
Figuren, Steppen in Abstand, 
Steppen von Biesen, schwierige 
Garnierungen, Nähen von Hand
knopflöchern und Handrollen, 
Handstickereien 45 45 

I I I . Näherinnen für einfache Arbei
ten, z. B. Einschlagen von Sti
chen, Heften und Uberstechen, 
Nähen von glatten, nicht gesteck
ten oder nicht gehefteten Nähten, 
einfache Garnierungen, Arbeiten 
an Spezialmaschinen, Ausfertigen 42 42 

I V . Bügler für Mäntel und Jacken 80 80 
V . Bügler für Röcke und für leichte 

Arbeiten, z. B . Ausbügeln von 
Nähten, Bügeln des Futters . . 60 9 0 

V I . Büglerinnen für Mäntel, Jacken 
und Röcke 50 5 0 

V I I . Plätterinnen für Blusen, Kleider, 
Morgenröcke und Morgenjacken 45 45 

V I I I . Hilfsarbeiterinnen, z. B . Auf
legerinnen, Packerinnen . . . . 38 39 

, I X . Arbeiterinnen unter 19 Jahren, 
ohne Rücksicht auf die Art der 
Tätigkeit 

tl

im Alter von 14 bis 15 Jahren . . 1 6 
im Alter von' 15 bis 16 Jahren . . 18 
im After von 16 bis 17 Jahren .,/. 24 
fcn Alter von 17 wt 4 9 Jahre« . . 32 
i s * A t o r v * o l » * a 1 » ?••*>*vw *5 

16 
18 
24 
32 
35 



H . L o h n o r 3 n u n g f ü r A r b e ? t e r I « 
d e r B e r u f s b e k l e i d u n g s i n d u s t r i e . 

Unter diese Lohnordnung fallen alle Betriebe 
der Herren-Oberbekleidungsindustrie, in denen 
Arbeitskleidung oder verwandte Kleidung aus 
baumwollenen Stoffen, aus Leinen oder Halb
leinen oder aus ähnlichen Stoffen hergestellt 
wird. 

Als Arbeitskleidung im Sinne dieser Lohn
ordnung gelten z. B. Schlosseranzüge, Motorrad
fahreranzüge, Fleischerjacken, Malerkittel, La
germäntel, Ärztemäntel; als verwandte Kleidung 
z. B . Sommerjoppen, Windjacken, Kletter- und 
Wanderwesten, Hosen in einfacher Verarbeitung. 

Hat ein Betrieb eine Abteilung für die Her-
Stellung dieser Kleidung, findet die Lohnordnung 
auf sie Anwendung. 

Lohnsätze. 
Lohngebiete 

I I I 
Wochenlöhne in R M 

I . Zuschneider, Aufzeichner 
kn 1. Jahr der Berufstätigkeit 30 29 
im 2. Jahr der B e r u f s t ä t i g k e i t . 3 5 32 
im 3. Jahr der Berufstätigkeit . . 37 35 

Stundenlöhne in Rpf 
I I . Herausschneider, Pauser . . . . 63 60 

I I I . Zuschneiderinnen, Aufzeichnerin
nen, Einrichterinnen 49 47 

I V . Herausschneiderinnen, Pauserin
nen, Futterzurichterinnen . . . 44 42 

V . Schneider, Bügler 63 60 

V I . Maschinennäherinnen, Arbeiterin
nen an Spezialmaschinen, Büg
lerinnen 40 $8 

V I I . Handnäherinnen, Zubereiterinnen, 
Hilfsarbeiterinnen 37 35 

V I I I . Arbeiterinnen unter 19 Jahren, 
ohne Rücksicht auf die Art der 
Tätigkeit 

im Alter von 14 bis 15 Jahren . «. 16 16 
im Alter von 15 bis 16 Jahren . . . 18 18 
un Alter von 16 bis 17 Jahren . . 26 24 
im Alter von 17 bis 18 Jahren . . 30 28 
im Alter von 18 bis 19 Jahren . . 34 32 

Für berufsfremde Arbeiterinnen (Anfängerin
nen) über 19-Jahre gelten, wenn sie im Zeitlohn 
beschäftigt werden, im 1. Halbjahr der Betchäfti
tung die Mindestlöhne der Arbeiterinnen im Al
ter von 18 bis 19 Jahren. ' 

A L o h n a r d n v n g f ü r A r b e i t e r 1 « 
« e r W ä s c h e - u n d S c h ü r z e n i n d u s t r i e . 

U Hat ein B ^ e b ^ e m e Abteilung für die.Her-
5**Mu»g von Herrenwäsche. Damenwäsche, Kin-
SEJjWie, Bettwäsche. &ièlhc«èn,' SAörzen, 
"federa «»• B+ü+*LtJto, abwichen 

Stoffen o3er Blusen und Kleidern einfacher Ver
arbeitung aus gewirkten, feinen, kunstseidenen 
Stoffen, findet diese Lohnordnung auf sie.An
wendung. 

Lohnsäue. 
Lohngebiete 

I I I 
Wochenlöhne in R M 

I . Zuschneider, Aufzeichner 
im 1. Jahr der B e r u f s t ä t i g k e i t 3 0 2t 
im 2. Jahr der Berufstätigkeit 33 3 0 
im 3. Jahr der Berufstätigkeit . , . 37 35 

Stundenlöhne in Rpf 

I I . Zuschneiderinnen, Aufzeichnerin
nen, Einrichterinnen . . . . . 44 431 

I I I . Maschinennäherinnen,Arbeiterin-
nen an Spezialmaschinen, Plät
terinnen, Stemplerinnen, Stik-
kerinnen , «..40 58] 

I V . Handnäherinnen, Anzeichnerin
nen, Packerinnen, Wäscherinnen, 
Stärkerinnen, Hilfsarbeiterinnen 37 3S) 

V. Arbeiterinnen unter 19 Jahren, 
ohne Rücksicht auf die Art der 
Tätigkeit 
im Alter von 14 bis 15 Jahren . » . . 1 6 HS 
im Alter von 15 bis 16 Jahren t . Ä . 18 18 
im Alter von 16 bis 17 Jahren . m . 2 6 2 4 
Im Alter von 17 bis 18 Jahren . . . 3 0 2 8 
kn Alter von 18 bis 19 Jahren . . . 34 32 

V I . Lehrlinge 
Erziehungsbeihilfen 

für die Woche in R M 
im 1. Jahr der Lehre . . . 2 Z 
im 2. Jahr der Lehre . > . - r . . . 4 $ 
im 3. Jahr der Lehre . r . w . w . 6 I 

UK L o h n o r d n u n g f ü r d i e A r b e i t MI 
im B a u g e w e r b e . 

Lohngruppen. 

L Hilfspoliere und Hilfsschachtmeister. 

I I . Spezialfacharbeiter. 
a) Putzer (Fassadenputzer), Stukkateur*^ 

Gipsdielen- und Korksteinmaureq 
Pflasterer und Steinsetzer. 

b) Maschinisten 1. Klasse (Baggcrmeistea, 
Löffelbaggerführer, Gretfbaggerfüb-
rer, Raupenbaggerführer, Führer vosi 
Gießturmanlagen, Führer von Beton
pumpen, Fahrer von Aggregaten! 
Führer von großen Baukranen, Kreis
baggerführer, Saugbaggerführer, Spül
baggerführer, Führer von großen Lo» 

. komotiven, Rammeister : für groß« 
. Rammgeräte):* Staker, Rohrer bei 

RcdvdeckenarbsitcA, Rabitxer ; 
Kolonnenführer (Parrieführer), Fw* 
stengesellen im Hochbau, Aspnkfor* 
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arbeiter, Vorarbeiter bei Dichtunga> 
arbeiten. 

Hl. Facharbeiter. 
a) Lehrberufe: 

Maurer, Zimmerer, Betonbauer (Ze
mentfacharbeiter), Verputzer, Brun
nenbauer, Asphaltwerker, Rohrinstal
lateure (Rohrleger), gelernte Fachar-
beiter̂ fachfremder Berufe (Schmiede, 

. Schlosser, sonstige Facharbeiter). 

b) Anlernberufe: 
Betonstraßenwerker, Teer- und Bitu
men werker, Asphaltierer, Asphalt-
abdichter (Isolierer), Klebeabdichter, 
Rohrleger, Gleiswerker (Montierer in 
Eisenbahnoberbau). 

I V . Angelernte Arbeiter. 
a) Schießmeister (Drittelführer), Bohr

meister, Maschinisten 2. Klasse (Stell
vertreter der Maschinisten 1. Klasse, 
Baggermaschinisten für Dampfkessel-
und Dieselmotorbagger, Führer von 
kleinen Lokomotiven, Führer von ein
fachen Kranen, Führer von Motor-
und Dampfstraßenwalzen, Löffelfüh
rer, Maschinisten von Lokomobilen, 
Maschinisten von Dampfmaschinen, 
Maschinisten an Rammen mit Explo
sionsmotoren, sofern die Betreffenden 
die Maschinen selbständig bedienen 
und in der Lage sind, Störungen selb
ständig zu beseitigen). 

b) Gerüstbauer im Hoch- und Tiefbau, 
Eisenbieger und Eisenflechter, Mineure 
1. Klasse, Bohrer im Stollen-, Tunnel-
und Schachtbau. 

c) Bölzer, Steinbrecher, Grundbauleger, 
Faschinenflechter und -leger, Mineure 
2. Klasse, Spitzsrabenleger, Schmiede
helfer, Brunnenbauhelfer, Bohrhelfer, 
Gleisheber und -richter, Bermen-
schlichter, Brainierer; Fuger, Fugen-
vergießer und Streicher bei Beton
arbeiten, Stampfer (ausgenommen im 
Betonstraßenbau); Spachtler (Strei
cher), Aspbaltkocher und -spritzer, 
Maschinisten dritter Klasse (Elek
tromotorenführer, Maschinisten von 
Beton- und Bitumenmaschinen mit 
Elektro-, Benzin- oder Diesel
motoren, Maschinisten an Gieß
turmanlagen, Maschinisten an Klein
kranen, Maschinisten « Schwenk-
masun, Maschinisten an Bauaufzügen, 
Maschinisten an Banrahcacthlen, Ma
schinisten an eieirmethea Rammen, 
H e b * mh n> ind««*— seebsmonatiger 

* ? 

V L Arbeiter, die keine eigentliche Bautätig
keit ausüben: 
a) Kraftwagenführer, soweit sie gelernte 

Meullhandwerker sind; 
b) Kraftwagenführer, soweit sie nicht ge

lernte Metallhandwerker sind; 
c) Wächter aller Art (Tag- und Nacht

wächter); 
d) Köche, Küchengehilfen, invaliden-

versicherungspflichtige Kanzleikrift» 
(Kaniieiboten)3arackenwärter^eine-
machfrauen, Pförtner u. a. 

P f l a s t e r e r , die 
1. das Abstecken der Konstruktionselemente 

mit Schnüren, welche mit einer Uber-
holung von 2 Zentimeter über dem vor
geschriebenen fertigen Profil zu spannen 
sind, mit der nötigen Sorgfalt selbständig 
vornehmen, 

2. die zur Erzielung eines fugengerechten 
Verbandes geeigneten Steine auswählen, 

3. den Pflasterstein unter Verwendung eines 
mindestens 2 K Kilogramm schweren 
Hammers gleich profilgerecht von Haus 
aus in das vorgerichtete Sandbett ver
setzen) wobei Fugen von höchstens 4 bis 
6 Millimeter Breite zulässig sind, und 

4. das Verlegen der Pflastersteine so dicht 
vornehmen, daß bei dem nachträglichen 
Rammen nur mehr ein Nachsetzen des 
Pflasters um höchstens 2 Zentimeter er
folgen kann, erhalten eine Zulage von 
15 Rpf zu den Lohnsätzen der Lohn
gruppe I I a. 

Lohnsäue. 
Lohngebiete 

I I I 
1. Lohngruppe I : Wochenlöhne in R M 

Hilfspoliere und Hilfsschacht-
meister 50 45 

2. Lohngruppe I I a: Stundenlöhne in Rpf 
Putzer usw 88 84 

3. Lohngruppe H b : 
(Maschinisten 1. Klasse usw.) 85 

4. Lohngruppe I I I a: 
(Maurer usw.) . . « • • » » « • » . 77 
Lohngruppe I V a: 
(Schießmeister usw.) 
Lohngruppe V I a: 
(Kraftwagenführer I ) 

5. Lohngruppe I I I b: 
(Betoostraßcnwcrker usw.) 72 0 
Lcfcngroppe l V b : 
(Gerüsthaner usw.) „m<mm m, 72 St 

YLkt . 

80 

72 

« •**^» t » 



Lohngebietf 
i n 

Stundenlöhne in R p f 
6, Lohngruppe I V c : 

(Pölzer usw.) . a . .w . -» .^ .» .« . -66 63 
X. Lohngruppe V : 

(Hilfsarbeiter) . . -^m- 58 56 
Lohnabstufungen. 

Für die Löhne gelten folgende Abstufungen: 
• J Professioniste^ das heißt Arbeiter mit ab

geschlossener Lehrzeit (Gesellenbrief bzw. 
Lehrbrief) erhalten 

im ersten Gehilfenjahr, soweit sie das 
20. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben 85 v. H . 
im zweiten Gehilfenjahr, soweit sie das 

' 20. Lebeosjahr noch nicht vollendet 
haben . . . . . . . 90 v. H. 
im dritten Gehilfenjahr, soweit sie das 
20. Lebensjahr noch nicht vollendet 

. haben . . , 95 v. H . 
nach dem dritten Gehilfenjahr oder nach 
Vollendung des 20. Lebensjahres 100 v. H. 
des Lohnes des Vollarbeiters ihrer Gruppe. 

b j Arbeiter ohne oder ohne abgeschlossene 
Lehrzeit erhalten: 
bis zum vollendeten 16. Lebens
jahr 66V .V .H. 
bis zum vollendeten 18. Lebens
jahr 80 v. H . 
bis zum vollendeten 20. Lebens
jahr 98 v. H . 
nach dem 20. Lebensjahr . . 100 v. H . 
des Lohnes des Vollarbeiters ihrer Gruppe. 
Als Erziehungsbeihilfen gelten die Säue 
unter Punkt 20 d. 

17. L o h n o r d n u n g f ü r A r b e i t e r d e s 
F u h r - , T r a n s p o r t - u n d S p e d i t i o n s 

g e w e r b e s . 

Die regelmäßige Arbeitszeit einschließlich der 
Arbeitsbereitschaft sowie der Vorbereitungs- und 
Abschlußarbeiten, jedoch ausschließlich der Paw 
aen, beträgt für das Fuhrgewerbe und für Fahrer, 
Kutscher, Mitfahrer und Aufleger des Speditions
gewerbes 120 Stunden in der Doppelwoche, für 
Wächter und Pförtner 72 Stunden in der Woche 
«nd für die übrigen Gefolgschaftsmitglieder im 
Speditionsgewerbe 96 Stunden in der Doppej-
woche. 

Wehrarbeitszuschläge sind erst für Arbeite«, 
die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus ge
leistet werden, zu bezahlen. 

Lohnsätze. Lohnaebiett 
I I I 

Wocaealöhae in R M 
; a) Fuhrgewerbe. 
r L iKnfrsragcnfenker auf schweren 

Lastkraftwagen • • • • . , • • — " 4t 

Lohngebiete 
I I I 

Wochenlöhne in R M 
I I . Kraftwagenlenker auf leichten 

Lastkraftwagen bis 2 H Tonnen 
Nutzlast . 4 4 42 

I I I . Dreiradwagenlenker auf Drei
rädern über 800 Kilogr. Nutz
last . . - . 42 4 0 

I V . Dreiradwagenlenker auf Drei
rädern unter 800 Kilogramm 
Nutzlast f.». . . . . . . 42 4 0 

V . Zweispännerkutscher f .w. 39 37, 
V I . Einspännerkutscher, Pfendewär-

ter 35 33 
V I I . Hilfsarbeiter, Wächter und nicht

ständige Arbeiter . • » . 33 32 

b) Speditionsgewerbe. 
I . Magazinemeister 44 42 

I I . Kraftwagenlenker . . » . » . w « . » . 47 45 
I I I . Speditionskutscher , ^ « n r . N . ' 3 9 37, 
I V . Aufleger und Übernehmer t j m t m . 38 36 

1 V . Magazinarbeiter w w w 35 33 
V I . Möbelpacker, Möbelträger 4 0 38 

V I I . Pförtner, Tag- und Nachtwäch
ter und Stalleute •. 37 3 5 

Tagelöhne in R M 
S U I . Tagelöhne für nichtständige 

Arbeiter 
Speditionsarbeiter und Auf
leger 5.60 4.9a 
Möbelpacker, Klavier- und 
Möbelträger . . . . 6 . 5 0 5.60 

* ) Zuschläge zum Lohn f. Trans
porte von eisernen Akten
schränken und Geldschrän
ken über 4 Zentner —.80 R M 
diesen Gegenständen in dem
selben Stockwerk 1—.40 R M 
von Klavierflügeln . r . 1 3.— R M 
von Pianinos . . . - . •.~.w»> 2.— RM 
je Zentner and Mannschaft. 
Die beim Ein- und Ausladen 
von Möbeltransporten be
schäftigten Gefolgschaftsmit
glieder erhalten je begonne
nen Wagenmeter und Mann
schaft «.»»»•«• L — R M 

d) Spesenbeiträge 
Gefolgschaftsmitglieder erhal
TEN bei Abwesenheit VOM Sitz 
des Betriebes oder VOM Stand
ORT des Fahrzeuges 
VAN 12 BIS 13 STUODCN 3.— RM, 
VASI 15 bis 20 STANDEN . . . 4.50 RM 
VAN 20 bis 24 STUNDEN . . . . 6.— RM. 
VASI FAR JEDE WEITERE STUNDE —.30 RM 



Wird vom Unternehmer freie Verpflegung 
am Ort oder Unterkunft oder beides zur 
Verfügung gestellt, ermäßigen sich die 
Spesensätze entsprechend. Dem Gefolgs
mann ist jedoch auch in diesem Falle • ein 
Mindestsatz von 1 3 0 R M für jeden Tag 
(von 15 bis 24 Stunden)- der Abwesenheit 
in bar zu zahlen. 

JtS. L o h n o r d n u n g f ü r d i e i n d e n 
L i c h t s p i e l t h e a t e r n b e s c h ä f t i g t e n 

A r b e i t e r . 

ss) Wochenlohn der Gefolgschaftsmitglieder, 
die 48 Wochenstunden beschäftigt sind: 

Lohngebiete 
I I I 

Wochenlohne in R M 
Erste Vorführer im 1. und 
2. Berufsjahr . • . . . . . . 4 5 . — 40 .— 
Erste Vorführer im 3. bis 
6. Berufsjahr $5 .— SQ.— 
Erste Vorführer ab 7. Benrfs-
jahr 6 0 . — 55 .— 
Zweite Vorführer 38.25 34 .— 
Vollbeschäftigte Arbeite Irin
nen), Reklame, Botengänge 34.20 3 1 3 0 
Kassierer(in) im 1. Berufs
jahr 31.20 29.50 
Kassiererfjn) *b 2. Berufs
jahr r. 33.25 30 .— 
Platzanweiserin) 
Türsteher(tn), hlezu 10 v. H. 
Zuschlag . . , . 2 4 . 3 0 22.50 

b) Gefobjscbaftsmitglieder, die 
weniger als 48 Stunden in der 
Woche beschäftigt sind, er
halten je Vorstellung: 
Vorführer . . i • •• « 3 3 0 3.— 
Kassierer(in) . > . B I » I W « I 1.80 1.60 
Platzanweiserin) — n, 1.20 1.— 

0 Freie Tage: 
• Den Gefolgschaftsmitglie-

dern ist in Fflmtheatern, die 
allgemein wöchentlich 

1$ mindestens acht Vorstellungen haben, einmal 
einmal im Monat; 

b) 9 bis 15 Vorstellungen haben, alle zwei 
Wochen; 

«) über 15 Vorstellungen haben, jede Woche 
ein freier T a g MS gewähren. 

Wird anderseits das Gefc^gschaftsrnitglied 
Im Betriebe mehr als 41 Stunden m der Woche 
beschäftigt, so ist ihm alle zwei WcÄetw wird es 
mindestem 48 Stunden m der Wotfae oder drei 
M^efrcnigen. täglich beschäftigt; all« sieben Tage 
t fa freier T a g zu gewähren. 

Der Anspruch auf einen bezahlten freien 
Tag entfällt für die Woche, in der wenigstens 
zwei Tage zur Gänze spielfrei sind oder weniger 
als acht Vorstellungen gegeben werden. 

Die Festsetzung der freien Tage erfolgt durch 
den Betriebsfunrer. Dabei ist den Wünschen der 
Gefolgschaftsmitglieder unter Berücksichtigung" 
der betrieblichen .Erfordernisse nach Möglichkeit 
Rechnung zu tragen. In Betrieben mit mindestens 
19 wöchentlichen Vorstellungen soll jeder sie
bente freie Tag ein Sonn- oder Feiertag sein. 

Eine Abgehung der freien Tage ist grund
sätzlich unzulässig. 

Freie Tage dürfen nicht aufgespart werden. 
Den Gefolgschaftsmitgliedern ist untersagt, 

an freien Tagen in anderen Betrieben Arbeit an
zunehmen. 

19. L o h n o r d n u n g d e r i m W o che n-
l o b n b e s c h ä f t i g t e n G e f o l g s c h a f t » « 

m i t g l i e d e r . 
Lohngebiet« 
I n 

Wochenlöhne in RM 
Kraftfahrer: 

über 3 Tonnen Nutzlast 
bei 48stündiger Arbeitszeit 35 .— 3 3 . — 
bei 60stündiger Arbeitszeit 46 .— 4 4 , — 

bis 3 Tonnen Nutzlast und 
Dreirad 
bei 48stündiger Arbeitszeit 33 .— 3 1 . — 
bei 60stündiger Arbeitszeit 39.— 37.— 

Mitfahrer: 
bei 4tstündiger Arbeitszeit 30 .— 2 8 . — 
bei 60stündiger Arbeitszeit 35 .— 3 3 . — 

Katseher: 
bei 60$tündiger Arbeitszeit 35 .— 3 3 . — 

Torhüter und Nachtwächten 
bei 72stündiger Arbeitszeit 35 .— 3 3 . — 

Obige Wochenlöh ne haben nur Geltung, 
wenn in der entsprechenden Lohnordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 

20. L o h n o r d n u n g f ü r a l l e ü b r i g e n , 
hier n i c h t g e n a n n t e n I n d u s t r i e n . 

Lohngruppen. 

I. Facharbeiter. 
Facharbeiter im Sinne dieser Lohnordnung 
sind solche Arbeiter, die eine mindestens 
dreijährige, mit Erfolg abgeschlossene Lehr
zeit nachweisen können, vorausgesetzt, daS 
sie in ihrem Fach beschäftigt sind. 

Als Facharbeiter gelten auch solche Ar
beiter, die eine vielseitige, mindestens drei-
jänrtge, einer Lehrzeit gleichzuachtende 
Ausbildung oder Tätigkeit als angelernte 
Arbeiter nachweisen können, vorausgesetzt 
daß sie die ihnen übertragenen Anetten 
selbiiJiebj «oszssführon mtscaade sind nnd 



ihre Leistungen d enea emeJ Facharbeiter« 
gleichkommen. 

I L Angelernte Arbeiter. 
Angelernte Arbeiter sind Arbeiter ohne ab
geschlossene Berufsausbildung, die nach 
mindestens einjähriger Anlernzeit eine 
höhere fachliche Eignung erworben haben 
ond in der Lage sind, die ihnen übertrage
nen Arbeiten selbständig auszuführen. 

ML Ungelernte Arbeiter. 
Ungelernte Arbeiter sind alle übrigen, nicht 
unter I und I I fallenden Gefolgschaftsmit
glieder. 

w T . Arbeiterinnen. 

Lohnsätze. 
Lohngebiete 

I I I 
Stundenlöhne in Rpf 

L Facharbeiter (Gehilfen) 
ab dem 21. Lebensjahr « . « . a . m - H . 72 68 
ab dem 20. Lebensjahr « . . . » . . . w . 67 63 
ab dem 19. Lebensjahr 62 58 
ab dem 18. Lebensjahr 57 53 

I I . Angelernte Arbeiter 
nach vollendetem 21. Lebensjahr 64 60 
nach vollendetem 20. Lebensjahr 58 54 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 51 48 
nach vollendetem 18. Lebensjahr 45 42 
nach vollendetem 17. Lebensjahr 38 36 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 32 30 

8*L Ungelernte Arbeiter 
nach vollendetem 21 . Lebensjahr 57 53 
nach vollendetem 20. Lebensjahr 51 47. 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 45 42 
nach vollendetem 18. Lebensjahr 40 37 
nach vollendetem 17. Lebensjahr 34 32 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 31 29 
unter 16 Jahren 28 26 

a V . Frauen 

nach vollendetem 20. Lebensjahr ^ 8 36 
•ach vollendetem 19. Lebensjahr 34 32 
nach vollendetem 18. Lebensjahr 31 29 
nach vollendetem 17. Lebensjahr 28 26 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 26 24 
unter 16 Jahren 24 22 

(Allgemeine Bestimmungen. 

• ) Vorarbeiter erhalten einen Zuschlag bis » i 
10 v. H. ihrer Lohngruppe; 

h ) angelernte Arbeiterinnen können einen Zo-
«chlag bis zu 10 v. H. des ihres Lohngebie
tes und ihrer Altersstufe entsprechenden 
Lohnes erhalten. Angelernte Arbeiterinnen 
«nd solche, die nach einer mindestens ein
jährigen Anlernzeit eine höhere fachliche 

- Innung erworben haben und in der Lage 
qualifizierte Arbeiten auszuführen; 

e ) wenn in den Lohnc*ontii!gen für Gefolg
schaftsmitglieder unter 21 Jahren nichts be
stimmt ist, so erhalten sie nach 

vollendetem 20. Lebensjahr . . 90 v. H. 
vollendetem 19. Lebensjahr . . . 80 v. H . 
vollendetem 18. Lebensjahr 7 0 v. H , 
vollendetem 17. Lebensjahr . * . 60 v. FL 
vollendetem 16. Lebensjahr . 55 v. H , 
unter 16 Jahren . . 50 v. FL 

vom Stundenlohn des Arbeiters übe« 
21 Jahre der entsprechenden Berufsgruppe; 

3 ) Erziehungsbeihilfen für Lehrlinge. 
Sofern in den Lohnordnungen der einzelnen 
Gewerbezweige keine anderen Sätze be
stimmt sind, haben Lehrlinge Anspruch auf 
nachstehende Erziehungsbeinilfen: 

im 1. Lehrjahr 4 .— R M je Woche 
im 2. Lehrjahr 7.— R M je Woche 
im 3. Lehrjahr 10.— R M je Woche 

Wird Kost und Wohnung unentgeltlich vom 
Lehrherrn gewährt, dann erhalten Lehr
linge wöchentlich nur ein Taschengeld in der 
Höhe von 1.— R M im dritten Halbjahr 
und von 2.— R M während der übrigen 
Dauer der Lehrzeit. Im ersten Lehrjahr ge
bührt kein Taschengeld. 

Wird vom Lehrherrn nur die Kost unent
geltlich gewährt, dann ist das Taschengeld 
entsprechend zu erhöhen. 

Abschnitt C 
Lohnordnung für die Arbeiter im Handwerk 

%. M e t a l l v e r a r b e i t e n d e s H a n d 
w e r k . 

Lohnsätze. 
Lohngebiete 

I II 
Stundenlöhne in R p f 

Schmiedehandwerk: 
Gehilfen (Gesellen) 

im 1. Gehilfen jähr i . _. . 
hn 2. Gehilfen jähr . > M n 

im 3. Gehilfenjahr . . 
nach dem 3. Gehilfenjahr 

> . . . 3 8 35 
. . . . 53 48 
*.w. 63 58 
. . - . 7 2 66. 

b) Schlosserhandwerk: 
Gehilfen (Gesellen) 

im 1. Gehilfenjahr > . » . . * . j 
im 2. Gehilfenjahr 
im 3. Gehilfen jähr . . -.-i 
nach dem 3. Gehilfenjahr -

c) Elektrikerhandwerk: 
Gehilfen (Gesellen) 

im 1. Gehilfen jähr 
im 2. Gehilfen jähr . • 
im 3. Gehilfenjahr . . . 
nach dem 3. Gehilfenjahr 

. 38 33 
„ 53 48 
t . 63 58 
, . 7 4 68 

• » , « . 40 35 
55 50 

. - . » . 65 60 
— « . 7 5 7 0 



/ 

«*) MecHatiikertiandwerk, Ftinmccha-
nikerhaadwerk, Krafcfahrzeug-
reparaturhaudwerk: 

Lohngebiete 
! I I 

Gehilfen (Gesellen) 
im 1. Gehilfen jähr 40 35 
im 2. Gehilfenjahr 55 50 
im 3. Gehilfenjahr 65 60 
nach dem 3. Gehilfenjahr . . . 75 70 

Gehilfen, die eine Spezialausbil
dung für SpezialbUro- und Näh
maschinen genossen haben, 

nach dem 4. Gehilfenjahr . . . 87 80 

e) Spenglerhandwerk, Installations
handwerk, Zentralheizungs- und 
Lüftungsbau, Rohrlegergewerbe: 
Gehilfen (Gesellen) 

im 1. Gehilfenjahr . . . . . - . 43 35 
im 2. Gehilfenjahr 57 50 
im 3. Gehilfenjahr 67 60 
nach dem 3. Gebilfenjahr . . . 77 70 

Monteure in Betrieben der Gas-
und Wasserleitungsinstallation, des 
Zentralheizungs- und Lüftungs
baues sowie des Rohrlegergewcrbes, 
welche die ihnen übertragenen Ar
beiten selbständig auszuführen im
stande sind, nach dem 4. Gehilfen-

i . Jahr . 87 SO 

T) Optiker, Uhrmacher, Gold- und Sil
berschmiede erhalten einen Zuschlag 
von 10 v. H. zu den Löhnen der 
Facharbeiter im Absatz d. 

g) Ungelernte Arbeiter für alle vorge
nannten Handwerksgruppen: 

bis zum' 16. Lebensjahr . . . . 25 20 
bis zum 18. Lebensjahr . . . . 33 27 
bis zum 20. Lebensjahr . . . . 47 40 
bis zum 23. Lebensjahr . . . . 54 47 
danach 60 53 

h) Erziehungsbeihilfen für Lehrlinge: 
im 1. Lehrjahr RM 4.— je Woche 
im 2. Lehrjahr RM ?.— je Woche 
im 3. Lehnahr RM 10.— je Woche 
Wird Kost und Wohnung unentgeltlich vom 
Lehrherrn gewährt, dann erhalten Lehr
linge wöchentlich nur ein Taschengeld in 
der Höhe von RM 1.— im dritten Halbjahr 
und von RM 2.— während der übrigen 
Dauer de; Lehrzeit. Wird vom Lehrherrn 
nur 4>C Kost. unentgeltlich gewährt, dann 
ist das, Taschengeld entsprechend zu er
höben,. . 

2. B ä c k e r - , F l e i s c h e r - und S s l c b . t r -
h a n d w e r k . 

Lohngebiete 
1 I I 

L Gehilfen ab dem Stunden]ohne in R ? f 
4. Gehilfenjahr 76 72 
im 3. Gebilfenjahr . 70 66 
im 2. Gehilfen Jahr 64 60 
im 1. Gehilfen jähr 59 55 

I I . Angelernte Arbeiter nach dem voll
endeten 

2 t . Lebensjahr . . . . . . . . 68 64 
20. Lebensjahr 61 58 
19. Lebensjahr 54 52 
18. Lebensjahr '.4t 43 
17. Lebensjahr • . . . 41 39 
16. Lebensjahr 35 33 

I I I . Ungelernte Arbeiter nach dem voll
endeten 

21. Lebensjahr 59 55 
20. Lebensjahr 53 50 
19. Lebensjahr 47 44 
18. Lebensjahr , 41 39 
17. Lebensjahr 35 33 
16. Lebensjahr 32 30 
unter' 16 Jahren 30 28 

Mischer und erste Tafelarbeiter sowie erste 
Salzer und erste Bankburschen erhalten zu 
diesen Löhnen einen Zuschlag von 10 v. H., 
Mischer erhalten für jede Arbeitsstunde vor 
4 Uhr früh einen Zuschlag von 25 v. H. zu 
ihrem Stundenlohn. 
Als Erziehungsbeihilfen gelten die Sätze 
unter Punkt 1 h. 

3. S c h u h m a c h e r h a n d w e r k u n d m e-
c h a n i s c h e S c h u h m a c h e r w e r k s t ä t t e n . 

Die Gefolgschaftsmitglicder werden in drei 
Gruppen eingeteilt: 

Gruppe 1: Orthopädieschuhmacher, 
Gruppe 2: Maßschuhmacher, Vtrsandberg« 

Schuhmacher und Oberteilher» 
richtcr, 

Gruppe 3: Reparatur- und Versandschuh"' 
madier. 

I . Gefolgschaftsmitglieder mit abge
schlossener Lehre 

Lohngebiete 
1 I I 

a) über 21 Jahre Stundenlöhne in Rpf 
Gruppe 1 . .r 76 72 
Gruppe 2 6t 65 
Gruppe 3 68 65 

b) unter 21 Jahren 
Gruppe 1 65 62 
Gruppe 2 6 0 57 
Gruppe 5 5t 55 

IL Gefolgschaftsmttglieder ohne Lehre 

A) über 21 Jahre Gruppe 1 bis 3 58 55 

b) unter 21 Jahren Gruppe l bis 3 45 42 

http://Sslcb.tr-


I I L Masdbinexurbeiter ohne Lehre in mechani
schen Betrieben haben Anspruch auf einen 
10 v. H. höheren Lohn als Gcfolgschafts-
mitglieder unter IL 

I V . Die Löhne der Maßadtuhmacher erhöhen sich 
bei Mailarbeit an Bergschuhen um 5 H . 

' IV. Weibliche Gefolgschaftsmitglieder haben 
Anspruch auf 80 v. H. vom tariflichen Män-
nerlohn. 
Gefolgschaftsmitglieder, die mit der Her
stellung von Fußeinlagen oder Fußstützen 
aus Leder beschäftigt werden, fallen unter 
die Gruppe der Orthopädieschuhmacher. 
Als Erziehungsbeihilfen gelten die Säue 
unter Punkt 1 h. 

tf. L o h n o r d n u n g f ü r d i e A r b e i t e r i n 
d e r H e r r e n m a ß s c h n e i d e r e i . 

Lohnsätze. 
Lohngebiete 

! H 
Stundenlöhne in Rpf 

I. Selbständige Stück- und Änderongs-
schneider . . 68 

I L Zeitlohnarbeiter 
ab dem 3. Gehilfenjahr r < M w . 54 
ab dem 2. Gehilfenjahr 48 
ab dem 1. Gehföensahr* . . . . . . . 41 

H L Selbständige Stuckarbeherirmen 
emschließlich Änderinnen 

a) die selbst bügeln . . 
b) «he nicke selbst bügeln mm 

I V . Zeitlohnarbeiterinnen 
ab dem 3. Gehilfenjahr MM 
ab dem 2. Gehilfenjahr * . . • • 
ab dem 1. Gehilfenjahr MM 

*/. Zuarbeiterinnen « 
Als Erziehungsbeihilfen gelten 
unter Punkt l b . 

*• L o h n o r d n u n g f ü r d i e A r b e i t e r i m 
D a m e n s c h n e i d e r h a n d w e r k . 

Lohnsätze. 
Gefolgschaftsmitglieder mit abgeschlossener 

Lehrzeit: 

1 Gesellen Stundenlöhne in R p f 
im 1. J ah r nach der Lehre . « . « . 60 55 
*m 2. Jahr nach der Lehre 65 60 

>m 3. Jahr nach der Lehre 68 62 
• ° m 4. Jah r nach der Lehre an 
« Betrieben oder Betriebsabtei-
hrngta, in denen hochwertige 
AUc-dung in besonders sorgfäl
tiger Verarbeitung hergestellt **tr4 . 80 75 
m anderen Betrieben oder Be
twebeabteilungen , - 70 64 

68 
51 

65 
52 
45 
39 

65 
49 

..51 

.. 46 
«.40 
.41 39, 

die Sätze 

49 
43 
38 

Lohn gebiet* 
I II 

II. Gesellinnen Stundenlöhne in R p f 
im 1. Jahr nach der Lehre 32 30 
im 2. Jahr nach der Lehre 38 3$ 
im 3. Jahr nach der Lehre 45 4Q 
vom 4. Jahr nach der Lehre an 
in Betrieben oder Betriebsabtei
lungen, in denen hochwertige 
Kleidung in besonders sorgfälti
ger Verarbeitung hergestellt 
wird , . 55 90 
in anderen Betrieben oder Be- ' 

, triebsabteilungen «.«.48 M 
Gefolgschaftsmitglieder ohne Lehrzeit: 
III. Gefolgscfaaftsmitglieder über neun

zehn Jahre, Näherinnen für schwie
rige Arbeiten .45 '4ft 
Näherinnen für einfache Arbeiten 42 Jt 
Büglerinnen für Mäntel, Jacken und 
Röcke 50 4« 
Plätterinnen für Blusen, Kleider 45 M 
Hilfsarbeiterinnen 38 31 

IV. Gefolgschaftsmitglieder unter neun
zehn Jahren 

im Alter bis zu 17 Jahren . ...24 21 
im Alter von 17 bis 18 Jahren 32 3M 
im Alter von 18 bis 19 Jahren 35 34 

Ab schwierige Arbeiten gelten z. B . Eia* 
setzen von Westenteilen, Faltenteilen, Ärmeln» 

.Anfsetzen von Kragen, Auf- und Einsetzen von 
Taschen, Einbringen des Futters, Steppen von 
Figuren, Steppen in Abstand, Steppen von Bio« 
sen, schwierige Garnierungen, Nähen von Hand* 
Knopflöchern und Handrollen, Handstickereien, 

Als einfache Arbeiten gelten z. B . Einschla-
gen von Stichen, Heften und Uberstechen, Nähen 
von glatten, nicht gesteckten oder nicht geheftn» 
ten Nähten, einfache Garnierungen, Arbeiten sat-
Spezialmaschinen, Ausfertigen. 

Als Erziehungsbeihilfen gelten die Satz» 
unter Punkt 1 h. 

6. W ä s c h e s c h n e i d e r h a n d w e r k . ' ] 
Die Löhne und Erziehungsbeihilfen hfl 

Wäscheschneiderhandwerk richten sich nach den 
Lohnsätzen in der Wäsche- und Schürzcnindu* 
ttrie in Abschnitt B 15. 

7. B a u - u n d B a u n e b e n g e w e r b e . 
Die Entlohnung und Erziehnngsoeihilfesl 

der b handwerklichen Betrieben de« Baugewer
bes beschäftigten Gefoigschaftsroitglieder richtet 
sich nach den Lcdinsätzen in Abschnitt B IC 
Pßastcrer, Dachdecker, Hafner und Fließenlegnl 
erhalten zu diesen Lahnen einen Zuschlag vom 
5 R p f in der Stunde. Dabei ist als Berechnung»» 
«rundlage für die Abschlage für Arbeiter uatat 
dem 20. Lebenswahr che Summe vom Grundlohn* 
und dem Zuschlag von 5 R p f zu nehmen. 



. S. F r i s e u r h a n d w e r k . 
Die Löhne betragen für männliche und weib

liche Gefolgschaftsmitglieder bei 54stundiget 
Arbeitszeit in der Woche: 

Lohngebiete 
I I I 

R M 
I . Gelernte Kräfte nach der Lehre im 

1. Berufsjahr 19.— 19.— 
2. Berufsjahr . . . 2 1 . 5 0 21.50 
3. Beruf s jähr . r . * . . . » , . . - . 24.— 24.— 
4. Berufs jähr . 27.— 27.— 
ab dem 5. Berufsjahr . . . . 3 1 . 5 0 31.50 
Spezialfachkräfte, die sämt
liche vorkommenden Fach
arbeiten (Dauerwellen, Was
serwellen, Haar- und Färbe
arbeiten, Schminken, Theater
frisuren usw.) vollkommen be
herrschen, 
erhalten 34.— 34 . -« 
Geschäftsführer in Witwen
betrieben. . . .. . - » . • « . » . . . 4 0 . — 4 0 . - * 

I I . Angelernte Kräfte 
erhalten 80 v. H. der ange-

' r führten Löhne. 
I I I . Aushilfen 

erhalten für die Tage Montag bis Donners
tag v e> für die Tage Freitag und Samstag 
sowie für die Tage vor gesetzlichen Feier
tagen x/4 des Wochenlohnes der betreffen
den Lohngruppe. 
Werden die Aushilfen mindestens ein« 
Woche beschäftigt, so erhalten sie den be
triebsüblichen Wochenlohn. 

•JV. Lehrlinge. 
Die Erziehungsbeihilfe der Lehrlinge be
trägt je Woche im 

1. Halbjahr , . » . » . . . . . . R M 1.— 
2. Halbjahr . . . . . . w . » . R M 2.— 
3. Halbjahr RM 3.— 
4. Halbjahr «vw«ar»w.r . R M 4.— 
5. Halbjahr i , v m t „ . , RM 5.— 
6. Halbjahr . . R M 6.— 

Wird Lehrlingen unentgeltlich Wohnung 
und volle Verpflegung gewährt, so steht 
ihnen nur ein Taschengeld zu, das im drit
ten Halbjahr des Lehrverhältnisses R M 1.— 
und während der übrigen Dauer des Lehr
verhältnisses R M 2.— pro Woche beträgt. 
Im 1. Lehrjahr gebührt kein Taschengeld. 

"f. A l l e ü b r i g e n h i e r n i c h t a n g e f a b r -
t e n H a n d w e r k e . 

" f ö f . «He öbrigen hier nicht angeführtes» 
Handwerke gelten die Lohnsätze und ErzJe-
nungsbeihilfen unter Abschnitt B 20. 

Gelernte weibliche Kräfte erhalten auf den 
Lohn der ungelernten Arbeiterin ihrer Alters
klasse und ihres Lohngebietes einen Zuschlag von 
30 v. H. 

Abschnitt D . 
• Lohoordnung für Arbeiter im Handel. 

Lohngebiete 
I I I 

R M 
a) männliche Gefolgschaftsmitglieder: 

Hilfsarbeiter 
unter 18 Jahren . . 15.— 13,50 
von 18 bis 22 Jahren 23 .— 2 1 . — 
von 22 bis 25 Jahren 26 .— 24 .— 
über 25 Jahre . 32.— 30.— 
Vorarbeiter erhalten einen Zu
schlag von 5 v. H. 
Für die Gefolgschaftsmitglie
der im Kohlengroßhandel er
höhen sich die obenstehenden 
Sätze um 10 v. H. 

b) weibliche Gefolgschaftsmitglieder.' 
unter 17 Jahren-. •. ... -. . 10.— 8.50 
über 17 Jahre , . « . < - . 1 7 . — 1.5.— 
über 22 Jahre .^.-r.-.». w . . 20.— 18 .— 

* Anlage 4. 
u Gehaltsordnung für die Angestellte)! 

in Industrie und Handel. 
A. K a u f m ä n n i s c h e A n g e s t e l l t e : 

G r u p p e K 1: • L 

Angestellte ohne Berufsausbildung oder Lehr
abschlußprüfung mit überwiegend schematische* 
odet mechanischer Tätigkeit. 

B e i s p i e l e : ' 
Ungelernte Verkäufer unter fünf Berufsjah

ren, Angestellte zum Maschinschreiben nach Vor
lage, Vervielfältigen, Anfertigen von Abschrif
ten, Einheften und Ablegen, Vermittein bei klei
neren Fernsprechzentralen, Postabfertieie-
G r u p p e K 2 b i s K 5 : , 

Angestellte mit Berufsausbildung, d. h. mit 
a) abgeschlossener Lehrzeit, jedoch mindestens 

dreijähriger praktischer kaufmännischer T ä 
tigkeit oder zweijähriger praktischer kauf
männischer Tätigkeit und dem erfolgreichen 
Besuch einer zweiklassigen Handelsschule 
mir Öffentlichkeitsrecht oder einjähriger 
praktischer kaufmännischer Tätigkeit und 
abgeschlossener Ausbildung in einer Wir», 
schaftsoberschule (Handelsakademie); 

,- b) bei Stenotypistinnen und Sicnotypistea 
ohne Lehrzeit genügt eine mindestens ftinr*-

- j , .jährige Tätigkeit nach dem vollendete« 



16. Lebensjahr o3er der Nachweis eines 
Handelskammerzcugnisscs über erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für 150 Silben in der 
Minute. 

* 

G r u p p e K 2 : 
Gefolgschaftsmitgliedcr mit einfacher kauf

männischer Tätigkeit. 
Beispiele: 
Verkäufer, Kontoristen, Registraturen, 

Hilfsbuchhalter, Korrespondenten für einfache 
Arbeiten, Fakturisten, Lageristen, Expedienten, 
Hilfskräfte für Kalkulation und Statistik, Steno-
typisten, soweit sie die Voraussetzungen für die 
Gruppe K 3 nicht erfüllen, Telefonisten für Be
dienung größerer Zentralen, Telegrafisten, 
Karteituhrer. 
G r u p p e K 3 : 

Angestellte, die auf allgemeine Weisungen 
schwierige Arbeiten selbständig erledigen. 

Beispiele: 
Verkäufer mit besonderen Fähigkeiten, Buch

halter für einfache Arbeiten (z. B. Saldaskon-
tJsten), Korrespondenten, fremdsprachige Steno-
typisten, Zweigstellenleiter mit größerer Haft-
•erpflichtung und besonderer Verantwortung, 
erstrangige Expedienten, zweitrangige Schau
fenstergestalter, Ladenkassierer an Sammelkas
ten, Zweigstellenleiter mit mehreren nachgeord
neten Verkaufskräften, Angestellte im Buchhan
del, Handelsvertreter (Reisende). 
Gruppe K 4 : 

Angestellte mit selbständiger Tätigkeit, die 
umfangreiche kaufmännische Spezialkenntnisse 
und praktische Erfahrungen erfordert. 

Beispiele: 
Hauptbuchhalter, selbständige Einkäufer, 

(erstrangige Verkaufskräfte mit selbständiger 
Rinkaufsbefugnis, erstrangige Schaufenster
gestalter, absAlußberechtigte Reisende mit be
sonderen Fachkenntnissen, erstrangige selbstän
dige Korrespondenten in zwei Fremdsprachen, 
erstrangige Stenotypisten in zwei Fremd
sprachen, Hauptkastjerer, Bürovorsteher, Stati
stiker und Kalkulatoren in leitender Stellung, 
Leiter größerer Filialen, Abteilungs- und Büro
vorsteher, selbständige Vor- und Nachkalkulato
ren, Buchhändler mit Matura oder erfolgreichem 
Besuch der Reichsschule für den Buchhandel. 

EsJtungs-, Büro- und Abteilungsvorstener groSeg 
Abteilungen. 
B. Technische Angestellte: 
GruppeTl: 

Angestellte ohne abgeschlossene Fachschulau»« 
bildung. 

Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit vorwiegend einfacher zelct» 

nerischer Tätigkeit, z. B. Zeichner, Laborant. 

G r u p p e T 2: 
'Berufsausbildung: Abgeschlossene Mitte!« 

schule oder abgeschlossene Ausbildung an eines] 
technischen Lehranstalt. 

Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit vorwiegend mechanischer unči 

einfacher technischer Tätigkeit. 
Gruppe T 3 : 

Berufsausbildung: wie T 2. 
Tätigkeitsmerkmaie: 
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit «n9 

mit größerer Verantwortung. 
G r u p p e T 4 : 

Berufsausbildung: wie T 2 oder abgeschlos
sene Hochschulbildung. 

Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die schwierige Arbeiten selbetän* 

dig und unter eigener Verantwortung erledigen 
und nur allgemeine Anweisungen erhalten. 
Gr u p p e T 5: 

Berufsausbildung wie T 4 . 
Titigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit selbständiger Tätigkeit, 

welche umfangreiche Spezialkenntnisse SJM 
praktische Erfahrung erfordert. 
C Meister : 
GruppeM 1: 

Hilfsmeister. 
GruppeM 2: 

Meister (Poliere). 
Gruppe M 3 : 

Obermeister (Hauptpoliere). 
Die Gehaltssätze gelten für Gefolgschaft*« 

mitglieder über 18 Jahre. Gefolgschaftsmitglie
der im Alter von 17 bis 1Ä Jahren erhalten einen 
Abschlag von 20 v. H., Gefolgschaftsmitglieder 
unter 17 Jahren einen Zuschlag von 40 v. H. de* 

«... * nachstehend angeführten Gehaltssätze. 
tthttibf* r ? i * l b $ t ä n <K*e Reklameleiter, Die nachstehenden Monatsgehälter sind 

"weuge Ankauf er, Chef dehorateure, Buch- Brunogehälter und zwölfmal im Jahr zu zahlent 

Gruppe K 5: 
Angestellte in verantwortlicher Stellung mit 

selbständiger Dispostionstätigkeit in größeren 
Betrieben. 

Beispiele: 
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Berufsjahre: 

1. 2. 3. 4 . 5. 6. 8. 

K 1: 90 .— 100.— 110.— n a  130.— 140.— 150,— 160,— 
K 2: 110.— 120,— 130.— no.— 150.— 160.— 170.— 190.— 
K 3: 140.— 150.— 160.— 175.— 190.— 205.— 230.— 250.— 
K. 4 : 170.— 185.— 205.— 225.— 245.— 265.— 290.— 315.— 
K 5: — — — — 330.— 355.— 380.— ' 400.— 
T 1: 100,— 120.— 130.— 140.— 150.— 160.— 170.— 180.— 
T 2: 120.— 140.— 155.— 170.— 185.— 190.— 205.— 220.— 
T 3 : 150.— 170.— 190.— 210.— 230.— 250.— 270,— 290.— 
T 4 : 190.— 220,— 240.— 260.— 280.— 300.— 320.— 340,— 
T 5: — — — — 340.— 365.— 390.— 420.— 

M e i s t e r j a h r e : 

1. 3. 
M 1: 
M 2: 
M 3: 

230.— 
270.— 
330.— 

160.— 190.— 
190.— 230.— 
230.— 280.— 

Die Erziehungsbeihilfen für kaufmännische 
tmd technische Lehrlinge in den Industrie- und 
Handelsbetrieben betragen: 

im 1. Lehrjahr 15.— R M 
im 2. Lehrjahr . ». 30.— R M 
im 3. Lehrjahr . 45 .— RM 

Je Monat. 

Anlage $. 
Arbeitsbedingungen für die hauptamtlich 
dem Werkschutz und der Werkfeuer
wehr angehörenden Gefolgschaftsmit

glieder der geschützten Betriebe. 
I . 

W e r k s c h u t z m ä n n e r . 
1. Arbeitszeit. 

Die Dienstzeit beträgt wöchentlich 60 Stim
a ta ; in Notfällen kann die Arbeitszeit auf 
14 Stunden in der Woche ausgedehnt werden. 

Die tägliche Arbeitszeit soll die Dauer von 
12 Stunden nicht überschreiten. Soweit das 
Fachpersonal in mehreren Schichten eingesetzt 
wird, soll diese Arbeitszeit im Durchschnitt meh
rerer Wochen nicht überschritten werden. Darin 
•Ind regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Bereitschaftsdienst sowie Pausen enthalten. In 
Notfällen kann die tägliche Arbeitszeit erhöht 
• t rden. 

2. Bezahlung. 
a) Wachmänner und Oberwachmänner werden 

als gewerbliche Gefolgschaftsmitglieder im 
Wochenlohn bezahlt; Wachleiter und Ober
wachleiter stehen im Angestelltenverhältnis 
und sind monatlich zu bezahlen; 

b) die Wachmänner haben Anspruch auf den 
in der betrieblich maßgeblichen Lohnord
nung für angelernte Arbeiter vorgesehenen 
Stundenlohn. Mit der Bezahlung von 
60 Stunden je Woche ist eine Arbeitszeit bis 

zu 72 Stunden in der Woche abgegolten. Bei 
darüber hinausgehender Arbeitszeit ist eine 
angemessene Pauschalvergütung zu zahlen, 
bei der die vom Betrieb gewährte Verpfle
gung zu berücksichtigen ist. Soweit die 
Lohnordnung angelernte Arbeiter nicht vor
sieht, ist das Mittel zwischen den Löhnen 
der gelernten Arbeiter und der ungelernten 
Arbeiter zugrunde zu legen. 

Während der Probezeit, deren Dauer drei 
Monate nicht übersteigen darf, gilt der 
Stundenlohn für ungelernte Arbeiter als 
Grundlage. 

c) Oberwachmänner erhalten zu dem Wochen
lohn der Wachmänner einen Zuschlag von 
R M 5.—. 

Wachleiter erhalten ein Monatsgeld in 
der Höhe von M /

8 des für Oberwachmän
ner vorgesehenen Wochenlohnes zuzüglich 
15 v. H.; Oberwachleiter erhalten ein Mo
natsgehalt von des für Oberwachmän
ner vorgesehenen Wochenlohnes zuzüglich 
30 v. H. 

d) Fällt die Arbeitszeit auf den 1. oder 
2. Osterfeiertag, 1. oder 2. Pfingstfeiertag, 
1. oder 2. Weihnachtsfeiertag, Neujahr oder 
1. Mai, so ist ein Zuschlag von 100 v. H. zu 
zahlen. Sonstige Zuschläge, wie Sonn-, 
Feiertags- und Nachtzuschläge, werden nicht 
gezahlt. 

I I . 
H a u p t a m t l i c h t ä t i g e W e r k f e u e r * 

w e h r m ä n n e r . 
1. Arbeitszeit. 

Die Arbeitszeit für Angehörige der haupt
amtlichen Werkfeuerwehr beträgt 24 Stunden. 
In Notfällen kann die Arbeitszeit gekürzt wer
den. Dabei sind regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Bereitschaftsdienst sowie Pausen ent
halten. 

2. Bezahlung. 
a) Feuerwehrmänner und Oberfeuerwehrmän

ner werden wie gewerbliche Gefolgschafts» 
mitglieder im Wochenlohn bezahlt; Lösch
meister und Brandmeister stehen im Ange
stelltenverhältnis und sind monatlich zu be
zahlen; 



V) 'die Feuerwehrmänner und Oberfeuerwehr
männer erhalten einen Wochenlohn, der 
5 R M höher liegt als der der Wachmänner 
bzw. Oberwachmänner; 

• ) che Löschmeister erhalten ein Monatsgehalt 
in der Höhe von des für Oberfeuer-
wehrmänner vorgesehenen Wochenlohnes 
zuzüglich 15 v. H. Brandmeister erhalten 
einen Monatsgehalt von 1 8 /

8 des für Ober
feuerwehrmänner vorgesehenen Wochen
lohnes zuzüglich 30 v. H.; 

d) fällt die Arbeitszeit auf den 1. oder 
2. Osterfeiertag, 1. oder 2. Pfingstfeiertag, 
1. oder 2. Weihnachtsfeiertag, Neujahr oder 
1. Mai, so ist ein Zuschlag von 100 v. H . 
zu zahlen. 

Sonstige Zuschläge, wie Sonn-, Feiertags-
ünd Nacntzuschläge, werden nicht bezahlt. 

I I I . 

Die übrigen Arbeitsbedingungen werden nach 
den für den Betrieb maßgeblichen Bestimmun
gen dieser Verordnung geregelt. 

io. Verordnung 
zur Regelung der Arbeitsverhältnisse 
der in Privatwaldungen der besetzten 
Gebiete Kärntens und Krainš beschäf
tigten Waldarbeiter und Waldarbeite

rinnen. 
Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 

nrdne ich zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
«öd Löhne für die in Privatforstbetrieben be-
•Aäftigten Gefolgschaftmitglieder folgendes an: 

§ 1. 
G e l t u n g s b e r e i c h . 

Die Regelung gilt für alle Waldarbeiter und 
Waldarbeiterinnen, die kn Privatforstbetneben 
oder in Betrieben der holzbearbeitenden und 
bobverarbeitenden Gewerbe und bei freien 
Schlagunternehmen (selbständigen Akkordanten 
«od Hoizmeistern, Holzhändlern) in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains beschäf
tigt sind. 

Als Privatforstbetriebe im Sinme dieser Vex-
oidnung gelten nicht: 

1. Bäuerliche oder kleuilancrwirtschaftlicbe 
Betriebe, die Waldarbeiten mit Gefolgschafts
angehörigen durchführen, die im Jahresdurch-
•ebnitt überwiegend hndwirtschaftliche Arbei
ten verrichten. 

' 2. Die Waldungen des Staates, der Gemein
den und Gmemdwverbände. 

^*^8»diarWrtg*k4*- d*r holzbearbeteen-2 ÀSFSF flnAe««Hfcws Sagewerksarbeiter), 
^«-Wff#«se an nicht Mehr ab SO Wert ZSSI^ J * * "»H Waldarbeften beschäftigt 
We*oeu, fallen hieb« Mt* i » l - a « . 

I 2. 
A r b e i t s z e i t . 

1. Die regelmäßige werktägige Arbeitszeit be
trägt ausschließlich der Pausen 48 Stunden in 
der Woche. 

2. In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober 
kann der Betriebsführer die wöchentliche Ar
beitszeit ohne Bezahlung eines Mehrarbeitszu
schlags bis auf 60 Stunden in der Woche aus
dehnen. Jedoch darf die tägliche Arbeitszeit 
ausschließlich der Pausen in den Monaten März, 
April, September, Oktober zehn Stunden, in den 
Monaten Mai, Juni, Juli, August elf Stunden 
täglich nicht überschreiten. 

3. In Notfällen und bei außergewöhnlichen 
Ereignissen, deren Folgen nicht auf andere 
Weise beseitigt werden können, sind die Ge
folgschaftsmitglieder verpflichtet, auf Anfordern 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus zum 
Stundenlohn Arbeit zu leisten. 

4. Der an einzelnen Werktagen eintretende 
Ausfall von Arbeitsstunden kann an den übri
gen Werktagen der gleichen oder folgenden 
zwei Wochen zuschlagsfrei ausgeglichen werden, 
jedoch darf die Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen in den Monaten Iänner, Februar. No
vember, Dezember höchstens bis zu neun Stun
den, in den Monaten März, April, September, 
Oktober höchstens bis zu zehn Stunden, in den 
Monaten Mai, Juni, Juli, August höchstens b k 
zu elf Stunden an einem Tag ausgedehnt wer- -
den. 

5. Der Betriebsführer kann, soweit es die 
besonderen Bedürfnisse des Betriebes erfordern, 
insbesondere aber dann, wenn die Gefolgschafts
mitglieder in Hütten übernachten müssen, Aus
nahmen hinsichtlich der täglichen Arbeitszeit 
von den Bestimmungen des $ 2, Ziffer 1 und 2, 
zulassen. 

6. Gefolgschaftsmitglieder, die auftragsgemäß 
einen Fußweg vom Wohnort zur Arbeitsstätte 
und zurück in der Dauer von insgesamt über 
zwei Stunden am Tage zurückzulegen haben, 
erhalten die zwei Stunden überschreitend« 
Wegzeit als Arbeitszeit nach dem Zeitgrund
lohn vergütet. 

7. Beginn und Ende der täglichen Arbeits
zeit und der Pausen sind vom Betriebsführer 
festzusetzen. 

I 3. 

B e s o n d e r e A r b e i t s l e i s t u n g e n 

1. Feuerwachdienst und di» im Forstbetrieb" 
notwendigen landwirtschaftlichen Arbeiten-ge
hören zu den von den GefobjuHJbahsmitgUedern 
allgemein mitzulcistendeo Arbeiten. 

2. Beim Aufstellen und Abbrechen sowis> 
beim Auf- und Abladen btfwegliehat SAots>* 
usweekttKfc« sowie bä «kr B*s*«ÌK*fJ»e*ri»0V 
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Jung zu ihrer Beheizung haben die Gefolg-
schartsmitglieder die erforderlichen Handrei-
chungen ohne besondere Vergütung zu leisten, 
•«weit der Besamte Zeitaufwand für das einzelne 
Gefolgschaftsmitglied eine halbe Stunde täglich 
nicht übersteigt, im anderen Falle ist dem Ge
folgschaftsmitglied der gesamte Zeitaufwand im 
Zeitlohn zu vergüten. 

3 . Wird dem Gefolgschaftsmitglted aufge
tragen, auf dem Wege von und zu der Arbeits
stätte Lasten von 15 kg und darüber zu beför
dern, so ist die hierfür erforderliche Gehzeh 
In die Arbeitszeit einzurechnen. 

14. 

Hehr-, Sonn- und Feiertagsarbeit. 
1. «) Für tede Ober die nach < 2, Ziffer 1 u. 2, 

geregelte Arbeitszeit hinaus auf Anordnung des 
Betnebsführers oder seines Beauftragten ge
leistete Arbeitsstunde ist ein MehrarbeimuSchfag 
!*on 25 H., 

b) für Arbeiten an Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen (von 0 bis 24 Uhr des betreffenden 
Sonn- oder Feiertags) ein Zuschlag von 50 v. H., 

c) für Arbeiten am Neujahrstag, am 1. Mai, 
an beiden Oster-, Pfingst- und Weinnachtsfeier
lagen ein Zuschlag von 100 • . H. zum Stunden
oder Akkordlohn zu zahlen. 

2. Beim Zusammentreffen mehrerer Zu
schläge ist nur der jeweils höchste Zuschlag zu 
zahlen. 

9 5. 

E n t l o h n u n g . 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Die Entlohnung richtet sich nach der im 
Abschnitt C aufgeführten Lohnordnung. 

2. Die festgesetzten Löhne sind Mindest-
tad zugleich Höchstlöhne. 

3. Zulagen irgendwelcher Art (Prämien, 
Wegegelder, Erschwerniszulagen usw.) sind nur 
»«lassig, soweit sie vom Chef der Zivflverwal-
fcong genehmigt worden sind. 

4. Sach- und Naturalleistungen stellen einen 
Bestandteil des Lohnes dar. Für die Bewertung 
1*̂" <"« für die Sozialversicherung festgelegten 

Als N a turalleistung in diesem Sinne gut 
» c h t die Gewährung t on nichtmarktfähigem 
Brennholz. 

5. Der Lohn ist in der Regel alle z w « W o -
Vm zuzahlen. Ist am Lohntage eine endgültige 
fWdlung des Verdienstes nicht möglich, so 
J*«*« AtaAlswIihingen nach Messung oder 
Sehätzung dW gefeisteten Arbeit gewahrt, die 
i^SSi^.àm tasaMineb verfemen 5ÄL 8^KÌ!L2?B^ ***** «Suruara» 

Spätestens vier Wochen nach Abnahme (Idr 
Stücklohnarbeit durch den Betriebsführer muH 
endgültig abgerechnet werden. 

6. Jedem Gefolgschaftsmitglied ist eine 
schriftliche Lohnabrechnung auszuhändigen, aus 
der der Bruttolohn und samtliche Abzüge zw 
ersehen sind. 

B. Akkord- oder Stficklohnarbeit. 

L Grundsätze der Akkordarbeit. 

1. Auf Anordnung des Betriebsführers hac 
das Gefolgschaftsmitglied Akkordarbeit zu lei
sten. 

2. Die Akkordsätze sind so zu bemessen, 
daß das Gefolgschaftsmitglied bei durchschnitt
licher Arbeitsleistung unter den im Betrieb üb
lichen Bedingungen den Akkordrichtsau (Stun* 
denlohn zuzüglich 20 v. H.) verdient. 

3. Der Verdienst des einzelnen im Akkord 
beschäftigten GefolgschaftsmitgUedes darf inner
halb einer Lohnperiode nicht unter den Stun
denlohn (Akkordgrundlage) sinken, sofern nicht 
nachweislich die Gründe des Minderverdienstes 
in der Person des Gefolgschaftsmitgliedes liegen« 

4. Die Akkordlöhne werden vom Betriebs-
fuhrer oder seinem Beauftragten in Zusammen
arbeit mit einem sachverständigen Gefolgschafts
mitglied festgesetzt. 

I I . Holzschlägerungsarbeiten im Akkordlohn. 

1. Die Akkordsätze für Holzhauerarbeiten 
sollen nach Möglichkeit getrennt für Schläge-
rune (Fällung und Aufarbeitung) und für 
Rückung (Bringung zum Abfuhrweg) festgesetzt 
werden. 

2. Die Bemessung der Akkordsätze bei Holz« 
Schlägerungen hat so zu erfolgen, daß der Ak
kordverdienst aller im Betriebe mit Holzschlä
gerungen beschäftigten Akkordgruppen inner
halb eines Forstwirtschaftsjahres im Durchschnitt 
30 v. H. des festgesetzten Grundlohnes nicht 
übersteigt. 

3. Soweit für besonders schwierige und zu
gleich gefährliche Arbeiten ein höherer Zu
schlag als 20 v. H. über dem festgesetzten 
Stundenlohn vorgeschrieben ist (z. B . Trifter, 
die im Wasser arbeiten, und Waldarbeiter, in 
solcher Verwendung), darf der Akkordverdienst 
im Durchschnitt den vorgeschriebenen Lohn 
zuzüglich 40 v. H . nicht überschreiten. 

4 . Ein Akkord verdienst, der im Durchschnitt 
den vorgeschriebenen Lohn zuzüglich 4 0 H . 
übersteigt, ist nur für bt sondali gefährliche 
Schlägerungsarbeiten (z. B . für solche, die da* 
Aasolc« notwendig rnacben) zulässig. Die end
gültig« AkkefdAbrechoung und die .Auszahlon* 
darf erst arfoken, wenn die besondere 
lichkeit dar Arben durch den Chef der 
varwaUunt anarkiaar woedea in. 



5. Den mit Holrschlägerungsarbeiten im AK- g) Arbeiter, die beim Vermessen und Nu-
àord beschäftigten Arbeitern dürfen höchstens merieren des Holzes, bei SAlagabnahme und 
bis 50 Rpf. als Abschlagszahlung je Stunde ge- Hiebauszeichnung im Zeitlohn beschäftigt sind, 
zahlt werden. Den Hau- bzw. Rottmeistern 20 v. H. 
kann eine um 7 Rpf. höhere Abschlagszahlung h) Bei beonders schwierigen und gefährlichen 
gewährt werden. Diese 7 Rpf. sind in der Be- Arbeiten, für die bisher eine Erschwerniszulage 
rechnung des Akkorddurchschnittverdienstes nicht vorgesehen ist, kann der Betriebsführer 
nicht einzubcziehen. einen Zuschlag zum Zeitlohn festsetzen, der den 

'6 . Jeder Betriebsführer ist verpflichtet, Un- besonderen Umständen Rechnung trägt, 
terlagen bereit zu halten und sie auf Verlangen 2. Die Zuschläge sind nur für die Arbeits-
vorzulegen, aus denen ersichtlich sind: Zeiten zu zahlen, für welche die Gefolgschafts-

a) die, als Abschlagszahlung je Stunde ge- mitglieder mit den oben angeführten Arbeiten 
zahlten Löhne; beschäftigt sind. 

b) die Zahl der bei Holzschlägerungen ge* 3 gci Stücklohnarbeit sind die Erschwernis
leisteten Arbeitsstunden; zuschlage so wie die Zuschläge" für Mehr-, Sonn-

c) die festgesetzten Akkordsätze; und Feiertagsarbeit zu dem Akkordrichtsatz 
d) der innerhalb des Abrechnungszeitraumes (Stundenlohn + 20 v. H.) hinzuzuschlagen. 

(Forstwirtschaftsjahr) sich ergebende Akkord- 4. ßeim Zusammentreffen mehrerer Zu-
durehschnittsverdienst je Stunde. schlage ist nur der jeweils höchste Zuschlag zu 

C Lohnordnung. 2 a h l e n ' 
L Zeitlohn. D. Minderleistungsfähigkeit. 

1. Der Zeitgrundlohn beträgt je Stunde: Gefolgschaftsmitglieder, die ständig Lcistun-
. a) Für männliche Gefolgschafts- gen erbringen, welche den an einen Arbeiter, 

mitglieder RM 0.51 normaler Leistungsfähigkeit zu stellenden An-
b) Für weibliche Gefolgschafts- forderungen nicht entsprechen, können unter 

mitglieder . . . . . . . R M 0.32 * ü r " e geltenden Lohnsätzen entlohnt wer-
2. Die Gefolgschaftsmitglieder erhalten d e n ' . w . , . . . , . , , , 

nach Vollendung des 18. Lebens- Die Minderentlohnung richtet sich nach dem 

.jahres . . 100 v . H . Grad der Mindcrlcistungsfahigkeit. Sie wird 
„ 1 j " j ' ' ' vom Betriebsführer festgesetzt und ist dem Chef 
nach Vollendung des 16. Lebens- d c r Z i v i l v e r w a l t u n g a n * U zeigen. Sie wird nur 

•• - f r « ' / * , " * * , ' , ' * ' mit dessen ausdrücklicher Zustimmung wirk-
vor Vollendung des 16. Lebens- s u n 

Jahres 60 v . H . - • 
des Zeitgrundlohnes. 9 6 -

n. Sonderlöhne und Zuschläge. L o h n z a h l u n g b e i A r b e i t s -
1. Nachstehende Gruppen erhalten folgende V * r 1 " e r u n 8 ' 

Zuschläge zum Stunden- bzw. Akkordlohn: I . Krankheits- und Betriebsunfall. 
a) Haumeister Im Zeitlohn 10 v. H. Jedes Gefolgschaftsmitglied hat im Krank-
Bei Vergebung der Arbeiten im Stücklohn heitsfall, den es nicht selbst verschuldet hat, 

erhalten Haumeister für die ihnen obliegenden vom vierten Krankheitstage ab Anspruch auf 
besonderen Arbeitsleistungen eine Sonderver- einen Zuschuß zum Krankengeld in Höhe des 
gütung in Höhe von 2 v. H. der ausbezahlten Unterschiedsbetrages zwischen 90 v. H. des 
Lohnsumme. In die Lohnsumme ist auch der Nettoverdienstes und dem Krankengeld. 
Arbeitslohn des Haumeisters einzubeziehen, 2 D i e s c r Zuschuß wird nach einer unun-
lalis und insoweit er in den Arbeitspartien mit- t e r b r 0 chenen Betriebszugehörigkeit 
gearbeitet nat. , . _ 

von 2 Monaten bis zu 9 Tagen, 
b) Handwerker, Maschinenführcr, Kraft- von 3 Jahren bis zu 12 Tagen, 

Wagenführer, Schußmeister 20 v. H. von 5 Jahren bis zu 15 Tagen, 
c) Trifter, die im Wasser arbeiten, und y o n 1 0 • J a h r C n b i s 2 U 1 8 T a « e n , . . . 

Waldarbeiter in solcher Verwendung 50 v. H. damai innerhalb eines Forstwirtschattsjanres 

Keiiek^S^ w *^inî J»ND
 Krank- ^ A r b e i W i i Wgkeit durch einen un-ÄJi^tS^S^U^ versebuldesen Betnrbsunfall hervorgerufen, so 

» P f i t z « mit BcTdelaiser Brühe) 20 v. H. « der Zusdusß ohne Rücksicht auf die Dauer 
1 e> »chfewJer, die im Wasser arbeiten, 20 v. H. der. Berrkkswisjemöngkeit -vom ersten Tage der 
i ) Arbeiter, die unter den Wehren im Was- Arbeiuunfähtgkeit an bis zur Dauer von 1 5 T a -
" ~ ; sind, 100 v. H. gen zu bezahlen. 
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4. Hat das Gefolgschaftsmitglied infolge 

Krmfcenharasbehaadhing oder Aussteuerung 
kernen Anspruch auf Krankengeld, so ist bei der 
Berechnung des Zuschußbetrages das Kranken
geld zugrunde zu legen, das das Gefolgschafts-
tnfrghedT erhalten würde, wenn es nicht in das 
Krankenhaus aufgenommen oder ausgesteuert 
Worden wäre. 

D. Sonstige Arbeitsverhinderung. 
' 1. Das Gefolgschaftsmitglied hat Anspruch 

•nrf Weitergewährung seines Natural- und Bar
l o h n « bis zur Dauer eines Arbeitstages bet not
wendiger Arbeitsversänmntr in folgenden Fal
len: 

a) bei eigener Eheschließung und Ehesehlte-
Bimg der Kinder arid Geschwister; 

b) hei Todesfällen in der Familie (Eltern, 
Ehegatten, Schwiegereltern, Geschwister und 
Kinder), 

c) bei Niederkunft der Ehefrau; 
d) bei Vorladung vor Gericht und Behörden, 

falls von dort der Lohnausfall nicht ersetzt 
(wird; 

e) bei Musterung zum Wehrmacht- und 
Reichsarfeeitsdienst; 

f) bei Wohnungswechsel (eigener Haushalt). 
2- Infolee schlechten Wetters oder unvorher

gesehener Naturereignisse notwendige Arbeits
pausen werden bei Stundenlohnarbeit bis zur 
Dauer von einer Stunde je Arbeitstag auf die 
Arbeitszeit angerechnet. 

i 7. 
E r h o l u n g s u r l a u b . 

Hinsichtlich der Gewährung von Erholungs
urlaub finden die Bestimmungen des § 7 der 
[Anlage 1 zu der Verordnung über die weitere 
'Angleichung arbeitsrechtlicher Vorschriften in 
Den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
irom 19. Dezember 1941 Anwendung. 

§ t. 
I n s t a n d h a l t u n g d e r H ü t t e n . 
Die den Gefolgschaftsmitgliedern zur Be

nutzung zugewiesenen Unterkunftshütten müs
sen gesundheitlich einwandfrei sein. Der Bc-
feriebsführer hat das nötige Stroh und Heu zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 9. 
W e r k z e u g . 

V F i ? r HoUhauerarbeken hat das Gefolg
schaftsmitglied das notwendige Handwerkszeug 
»uf seine Kosten va beschaffen und za erhalten. 
Die Vergütung für die Werkzeugbeistellung ist 
tn den Lohnsätzen des § 5> einbegriffen» 
r , } : •** Beistellung eigener Schütten beim 
SALttenzug wird eine Vergütung von * v. H. 
Oes Zeitlöhne« oder des Akkordrichtsatzes ge
währt. * 

i 10. 
S c h l o ß b e s t i m m u n g e n . 

1. Diese Verordnung tritt mit Beginn der 
auf den 1. Dezember 1941 folgenden Lohn-
woche in Kraft. Gleichzeitig treten die Bestim
mungen der Anlage 3, Abschnitt A, Ziffer 10, 
der Anordnung zur Einführung arbeitsrecht-
licher Vorschriften in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom 23. Mai 1941 außer 
Kraft. (Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 7, vom 
27. Mai 1941.) 

2. Ein Abdruck dieser Verordnung ist in 
jedem Betrieb an zugänglicher Stelle auscuhan-

Sen und jedem Hau- oder Rottmeister ausztr 
ändigen. 

3. Zuwiderhandlungen gegen diese Verord
nung werden bestraft. 

V e l d e s , den 19. Dezember 1941. 
Der Chef der Zivilvcxwaltungi 

gez. D r . R a i n e r . 

I i . Verordnung 
zur Regelung der Arbeitsverhältnisse 
in der Landwirtschaft der besetzten Ge

btete Kärntens und Krains. 
Anf Grund der mir erteilten Ennächttgung 

ordne ich zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
in der Landwirtschaft folgendes an: 

5 1. 
G e l t u n g s b e r e i c h . 

Die nachstehende Regelung gilt für die in 
den landwirtschaftlichen Betrieben in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains beschäf
tigten Gefolgschaftsmitglieder, die im § 3 auf
geführt sind. 

§ 2. 
A r b e i t s z e i t . 

1. Die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit 
richtet sich nach der ortsüblichen Arbeits
zeit. Der Chef der Zivilverwaltnng be
stimmt, was als ortsübliche Arbeitszeit zn 
gelten hat. 
Soweit es betriebliche Gründe dringend er
fordern, darf die regelmäßige Arbeitszeit 
überschritten werden. Die Gefohtschaftsmit^ 
glieder sind verpflichtet, angeordnete Mehr
arbeit zu leisten. 

2. Arbeitspausen, Fütterungszeiten sowie die 
Zeit zum An- und Abschirren der Gespanne 
werden in die Arbeitszeit nicht ein
gerechnet. 

3 . Die Arbeitszeit beginnt morgens auf dem 
Hofe und endet auf der Arbeitsstätte ohne 
Rücksicht auf die Entfernung der Woh
ne ng der Getohjschartsmrtgheder • © » 
Hof«, 



4 . Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie der 
Pausen setzt der Betriebsführer fest. 

1. Die Arbeitspausen für Frühstück, Mittag
essen und Jause müssen bei zehnstündiger 
und längerer Arbeitszeit mindestens zwei 
Stunden betragen, davon mindestens eine 
Stunde für das Mittagessen. 
Die Zeit für den Weg vom und zum Ar
beitsort ist in der Mittagspause einbegrif
fen. Nimmt der Weg mehr als eine Viertel
stunde in Anspruch, so hat der Betriebs
führer für das Zubringen des Mittagessens 
Sorge zu tragen. Wenn dies nicht mög
lich ist, wird die ganze Wegzeit in die Ar
beitszeit eingerechnet. 

6. Die ausschließlich mit der Pflege des Viehs 
beschäftigten .Gefolgschaftsmitglieder haben 
keine begrenzte Arbeitszeit. Ihre Arbeits
zeit richtet sich nach den Bedürfnissen der 
Viehpflege. Das gleiche gilt für die weib
lichen Kräfte hinsichtlich der Hausarbeiten. 

7. Die Arbeitszeit der ledigen, in die häusliche 
Gemeinschaft aufgenommenen Gefolg
schaftsmitglieder in bäuerlichen Betrieben 
richtet sich, soweit die Gefolgschaftsmit
glieder nicht in der Viehpflege beschäftigt 
werden, nach der Arbeitszeit des Bauern. 
Sie soll durchschnittlich zehn Stunden täg
lich nicht überschreiten. 
Die Arbeitszeit der mitarbeitenden Ehe
frauen von ständig beschäftigten Gefolg
schaftsmitgliedern ist mindestens eine 
Stunde kürzer als die der Männer. 

9. An den Vorabenden von Neujahr, 1. Mai, 
Erntedanktag, Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten ist den ständig beschäftigten Ge
folgschaftsmitgliedern ein um zwei Stun
den früherer Arbeitsschluß ohne Lohnab
lug zu gewähren. 

§ 3 . 
E n t l o h n u n g . 

I L Allgemeine Bestimmungen. 
n a c a f o l g e n d aufgeführten Lohnsätze 

»nd das Entgelt für normale Arbeits
leistung. 

Ä. Für erheblich über dem Durchschnitt lie-
- geode Leistungen können Zulagen bis zu 

10 v. H. gewährt werden. Weitergehende 
Leistungszulagen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Chefs der Zivilverwaltung. 

9 . Gefolgschaftsmitglieder, die ständig Leistun-
. gen erbringen, die den an eine Arbeitskraft 
normaler Leistungsfähigkeit zu stellenden 
Anforderungen nicht entsprechen, können 

-unter diesen Lohnsätzen entlohnt werden. 
W e Minderentlohnung richtet sich nach 

- « a n Grad der Minderleistungsfähigkeit, 
wird vom Betriebafuhrer festgesetzt 

und ist in jedem Falle dem Chef der Zivst* 
Verwaltung anzuzeigen. Sie wird nur mit 
dessen ausdrücklicher Zustimmung wirk
sam. 

4. Die Lohnsätze gelten auch für Arbeiten' 
im bäuerlichen Waldbesitz, sofern die Ar
beiten von sonst überwiegend in der Land
wirtschaft beschäftigten Arbeitskräften ver
richtet werden. 

B . Lohnsätze. 
L Ständig beschätugte (im Jahresvertrag ste

hende) Gefolgschaftsmitglieder. 
Die Entlohnung besteht entweder aus Bar
lohn und freier Station (Kost und Wohnung) 
oder aus Barlohn und dem vereinbarten 

Deputat. 
Die monatlichen Barlohnsätze betragen für! 

1. Wirtschafter, geprüfte Mel
kermeister mit mindestens 
zwei Melkergehilfen, Ober
gärtner, Obermaschinist, . . R M 60.—« 

2. Schaffer, Stallmeister, Ober
melker mit mindestens einem 
Gehilfen, Schweinemeister, 
Gärtner, Maschinisten, ge
lernte Traktorführer, Guts
handwerker (Schmiede, Stell
macher) R M 50 .— 

3. Melker über 18 Jahre, Heizer, 
Pflugführer, Größknechte . R M 40 .— 

4. Knechte über 18 Jahre, Wirt
schafterinnen, Melkerinnen, 
Sennerinnen, Melker unter 
18 Jahren R M 30 .— 

5. Knechte von 16 bis 18 Jahren R M 2 0 . — 
6. Mägde über 18 Jahre . . . R M 25 .— 
7. Mägde von 16 bis 18 Jahren R M 18 .— 
8. Nachtwächter R M 30.— 

Die Entlohnung der Jugendlichen unten 
16 Jahren erfolgt nach freier Vereinbarung. 

II . Nicht ständig beschäftigte Gefolgschafts
mitglieder (Taglöhner). 
1. Arbeitskräfte, die am Hofe leben, haben: 

Anspruch auf folgenden täglichen Ge
samtverdienst: 
Männer über 18 Jahre . . . R M 2.5Q 
Männer von 16 bis 18 Jahren . R M 2 .— 
Frauen über 18 Jahre . . . R M 2.— 
Frauen von 16 bis 18 Jahren . R M 1.70 

2> Arbeitskräfte, die nicht am Hofe leben 
und nur fallweise zu landwirtschaft« 
liehen Arbeiten herangezogen werden, 
haben Anspruch auf folgenden täglichen 
Gesamtverdienst: 
Männer über 18-Jahre . • . . R M 3 .— 
Männer von 16 bis 18 Jahren . R M 2.50 
Frauen über 18 Jahre . . . R M 2.40 
Frauen von 16 bis 18 Jahren . R M 2.— 
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Der Gessmtverdienst der im Taglohn 
Steheaden K riete unter Ziffer 1 und 2 setzt 
lieh aus Bar lo hit und dem Wert für 
gewährte Verpflegung, Wohnung oder fUr 
erhaltenes Deputat zusammen. 

Die Entlohnung der Jugendlichen unter 
16 Jahren erfolgt nach freier Vereinbarung. 

$ 4 
B e w e r t u n g d e r W o h n u n g , 

V e r p f l e g u n g u n d d e r D e p u t a t e 

A. Freie Station. 

I . Für die Bewertung der rollen freien Station 
(einschließlich Wormtmg, Heizung und 

Beleuchtung) gelten folgende '»ätze: 

1, Für weibliche Gefolgschafts
mitglieder monatlich . . . R M 50.—» 

2. Für männliche Gefolgsdiaftt-
mitglieder monatlich . . . R M 36.—• 

I I . "Bei teilweiser Gewährung von freier Station 
sind folgende Satze maßgebend: 

1. Wohnung (ohne Heizung und 
Beleuchtung) 

2. Heizung und Beleuchtung . l / m  

A 1. und 2. Frühstück . « • je V w 

4. Mittagessen . . . • • « 

5. Nachmittagekaffee . • • » 

6. Abendejsen *'io 
der unter I angegebenen Satze. 

III . -Wird die voile oder teilweise freie Station 
nur tageweise gewährt, so ist für den Tag 
I ' 3 0 der vorstehend angegebenen Sätze 
anzusetzen. 

B. Deputate. 
Für die Bewertung der Deputate gelten die 

folgenden Sitze: 

1. Freie Wohnung für ver
heiratete Deputatsempfänger 

" jährlich R M 60 .— 

2. Freie Feuerung: 
- a) Kohlen für 100 kg . . . UM 3.— 
- b) Briketts für 100 kg . . R M 2-50 

c) Hartholz für den Raum
meter » • • . » . . R M §•-"• 

d) Weichholz für den Raum
meter . . . . . . . R M $.— 

e) Reisig (Buschholz) für eine 
Fuhre K M 1.50 

f ) Preßtorf für 1000 Stadt R M 3.50 
g) 5techtorf für 1000 Stück R M 2.50 

3. Getreide: 
a) Roggen für 100 kg . • . R M 18.40 
b) Wejzen für 100 kg . . . R M 23 .— 
c) Futterhafer für 100 kg . . R M 46.70 
d) Futtcrgcxste für 100 kg . R M 11.80 
e) Mais für 100 kg . . • . R M 10.80 

4. Hülsenfrüchte: 
a) Bohnen für 100 kg . . . R M 23.40 
b) Erbten für 1Ö0 kg . . . R M 45.— 
c) Linsen für 100 kg . . . R M 29.70 

5. Mehl; 
a) Weizenmehl und Weizen

grieß für 100 kg . . . R M 30.30 
, b) Roggenmehl für 100 kg . R M 24.20 

6. Brot für 1 kg R M 0.27 

7. Kai rotfein: 
a) sortierte Speisekartoff ein 

für 100 kg R M 4 .— 
b) unsortierte Kartoffeln für 

100 kg R M 3.— 

8. Milch: 
a) Vollmilch für das Liter . R M 0.14 
b) Magermilch für das L i t e r . R M 0.05 

9. Butter für 1 kg R M 2.60 

10. ein Schlachtschwein für je 

100 kg Lebendgewicht . . R M 80.— 

11. freie Kuhhaltung p h r Uefa.. . R M 140.— 

12. freie Sommerweide für eine 
Kuh jlhrikh R M 40 — 

13. freie Ziegen- und Schafhaltung 
jährlich R M 2 0 . — 

14. freie Weide für eine Zucht
gans jährlich R M 2.— 

15. ein freies Ferkel . . . . R M 8.— 

16. Stroh und Heu: 
a) Stroh für 100 kg . . . R M 2.40 
b) Wiesenheu für 100 kg . R M 4.40 

17. freies Kartoffelland: 
a) bearbeitet und gedüngt für 

den Morgen (25 Ar) 
jähfltch R M 40 .— 

b) unbearbeitet und unge-
düngt für den Morgen 
(25 Ar) jährlich . . . R M 24 .— 

I I . freie Grasnutzung für den 
Morgen (23 Ar) jährlich . . R M 16 ,— 

19. freies Kleeiand für den Mor
gen (25 Ar) lanrlkh . . . R M 24 .— 

20. freies Getreideland für den 
Morgen (25 Ar) jährlich . . R M 24 .— 



21, eine Gespannstunde: 
a) mit Pferden . . . . . RM 0.80 
b) mit Ochsen RM 0.50 

c) mit Gespannführer (Pferde
oder Ochsenknecht): die 
unter a und b fest
gesetzten Betrage erhöhen 
sich um RM 0.20 

22. Schnitterkost mit Woh
nung täglich RM J.20 

i 5. 
Schlußbestimmungen. 

Diese Verordnung tritt zurückwirkend mit 
'aera 1.'Dezember 1941 in Kraft. Gleichzeitig 
treten die Lohnbestimmungen der Anlage 3 D 
za der Anordnung zur Einführung arbeits-
rechdidher Vorschriften in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains vom 23. 5. 1941 
(Verordnung*- und Amtsblatt Stück 7 vom 
27. 5. 1941) außer Kraft. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung 
-wenden bestraft. 

Velde«, den 19. December 1941. 

Der Chef der ZivÜverwaltung: 
gez. D r. R * i n e r. 

12. Bekanntmachung 
betreff« Anmeldung von Forderungen 
und Rechten gegen den ehemaligen jugo

slawischen Staat. 
1. Zur Feststellung der Schilden des ehe

maligen Jugoslawien werden alle Devisen
händler, die ihren ständigen "Wohnsitz oder 
Ätz in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krams haben, gemäß § 8 des Gesetzes über die 
Devisenbewirtschaftung vom 12. Dezem
ber 193« aufgefordert, ikre Forderungen und 
Rechte (egea dea ehemaligen itigoslawischen 
Staat ued teine Banscbaften einschließlich ihrer 
Betriebe, Anstalten und Foods anzumelden. 

Die Anmeldung begründet kernen Anspruch 
ftten das Reich oder die mit der Durch-
«uhruog dieser Erhebung befaßten Stellea. Be
rechtigt und verpflichtet zur Anmeldung sind 
nur die Inhaber von Forderungen und Rechten, di* vor dem 15. Aprü 1941 entstanden und «odi mebt befriedigt sind. 

Anatsneldco and; 
«*J die uit &*d»uge*diäfcen im Varco- und IWdeistaoftverkdM- «insdssiefifcch der Nebenkosten entstandenen Farderuafen, 

(Vordruck A); 

B) die Forderungen aus Schuldverschreibungen, 
für die Jugoslawien als Schuldner haftete« 
also alle jugoslawischen, bosnischen, dalma
tinischen, Kramischen, kroatisch-slawoni« 
sehen, montenegrin ischen und serbischen 
Anleihen, Schatzanweisungen und Staatŝ  
kassenscheine «©wie die 4M* Pfandbrief«' 
und Obligationen der Staatshypotheken* 
bank (Uprava Fondov? m Belgrad) vod 
1910 und 1911 (Vordruck B); 

C) alle sonstigen Forderungen und Rechte, 
soweit sie vor dem Stichtag (15. IV. 1941J 
nach jugoslawischen Recht rechtskräftig 
festgesetzt oder zu diesem Zeitpunkt bei 
den jugoslawischen Behörde* anhängig 
gemacht waren (Vordruck C). 

2. Zur Anmeldung sind auch verpAichtel 
Deviscninländer, die über Forderungen und 
Rechte der in Ziffer 1 bezeichneten Art die] 
Verwaltung ausüben oder in sonstiger Weis« 
verfügungsberechtigt sind. Das gleiche gilt rufi 
Devisenhändler, die Schuklverschrabungen des 
in Ziffer 1 B genannten Art in Besitz odeti 
Depot haben, sofern diese ScbuUverschreà* 
bungen Reichsdeutschen gehören, die okhfl 
Deviseninländer sind. 

3. N i c h t anzumelden sind insbesondere] 
i 

a) Mitgliederschaftsrechte, z. B. Aktie« 
oder Kuxe, ferner Pfandbriefe und 
Kommunalobfigarionen, soweit nicht 
eben besonders «nfgcfährt; -

•) Forderungen und Rechte gegen übe« 
kommissarisch verwalteten Kredit* 
inimuten; 

c) Forderungen an die Jugoslawische: 
Nationalbank i. L., die Staatshypo* 
thekenbank, ausgenommen die in Zif« 
fer 1 B aufgeführten Pfandbriefe und 
Obligationen, die Privilegierte Agrar« 
bank und die Postsparkasse; 

d) Forderungen und Rechte an Gemein* 
den und Gemtandeverbämde, in*« 
besondere Anleihen; 

e) Ansprüche aus Zinsscheinen von 
Wertpapieren (sodi auf i*ckjtändig« 
Zinsen); 

f) Ansprüche aus Wertpapieren, die auf 
Grund früherer Aufrufe des Reich»« 
fonkdttcktoriwnM bereu* an ein« 
Devisenbank abgeliefert worden «*nd| 

g) Forderungen und Rod*» an kireß» 
liehe Vermögen; * 
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h) Ansprüche auf Ersatz van Schäden 
jeder Art, die auf Kriegsereignisse 
zurückzuführen sind; 

i) Forderungen und Rechte, die nach 
den jugoslawischen Gesetzen am 
15. IV. 1941 verjährt waren; 

k) Forderungen und Rechte ehemals 
jugoslawischer Beamter und öffentl. 
Bediensteter aus ihrem Dienstver
hältnis; 

1) Ansprüche auf Erstattung von jugo
slawischen Abgaben. (Anzumelden 
sind aber Ansprüche auf Herausgabe 
von hinterlegten Sicherheiten, Bar
kautionen u. a.) 

4. Die Anmeldung ist an die Reichsbank
nebenstelle Krainburg zu richten, bei der die 
hiefür erforderlichen Vordrucke kostenlos er
hältlich sind. 

5. Die Anmeldung hat spätestens am 
15. Februar 1942 zu erfolgen, und zwar auch 
dann, wenn Zweifel über die Anmeldepflicht 
bestehen. Originalunterlagen und Wertpapiere 
sind bei deren Anmeldung nicht beizufügen, da 
im Falle der Beifügung bei deren Verlust ein 
Rechtsanspruch gegen die Anmeldestelle nicht 
besteht. 

K l a g e n f u r t , den 10. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung; 

gez. D f . R a i n e r . 

13. Anordnung 
über Höchstpreise und Höchstverdienst-
aufschläge im Handel mit Erzeugnissen 

aus Eisen und anderen Metallen. 
Auf Grund des § 5 der 6. Verordnung vom 

2. V . 1941, Verordnungs- und Amtsblatt 
Stück 2, wird angeordnet: 

§ 1. 
1. Im Handel mit Erzeugnissen aus Eisen 

oder anderen Metallen auch in Verbindung mit 
Holz oder Kunststoffen dürfen in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains höchstens die 
in der Anlage zu dieser Anordnung bestimmten 
Preise und7 soweit Höchstpreise nicht bestimmt 
sind, die in der Anlage enthaltenen Handels-
aüf schlage auf den Einstandspreis gefordert 
werden. 

2. Bei Verkäufen im Streckengeschäft be
trägt der höchstzulässige Handelsaufschlag 
6.25 v. H. des Einstandspreises. 

§ 2 . 

1, Einstandspreis im Sinne dieser Anord
nung ist der tatsächliche, nachweisbare Ein
kaufspreis zuzüglich etwaiger nachweisbarer 
Fracht- oder Anfuhrkosten. 

2. Skonti bis zu 3 v. H. können bei der Fest
stellung des Einstandspreises unberücksichtigt 
bleiben 

§ 3. 

Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, 
durch die mittelbar oder unmittelbar die Vor
schriften dieser Anordnung umgangen werden 
oder umgangen werden sollen. 

§ 4. 

Aus volkswirtschaftlichen Gründen kann 
der Chef der Zivilverwaltung eine Änderung 
der Höchstpreise. und Höchstverdienstauf-
schläge oder sonstiger Bestimmungen diesen 
Anordnung zulassen oder anordnen. 

§ 5. 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun
gen dieser Anordnung werden gemäß 5 7 der 
6. Verordnung vom 2. V. 1941, Verordnungs-
und Amtsblatt Stück 2, bestraft. 

§ 6. 

Diese Anordnung tritt am 3. Tage nach' 
ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig treten 
alle entgegenstehenden bisherigen erlassenen: 
Bestimmungen und Ausnahmegenehmigungeiii 
außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 10. Jänner 1942. 

Der Chef der Zollverwaltung, 

gez. D r. R a i n e r. 

A n l a g e 
zu der Anordnung über Höchstpreise und 

Hödistverdienstaufschläge im Handel mit 
Erzeugnissen aus Elsen und anderen Metallen« 

A) Höchstpreise: 

1. Drähte: Die Preise der EisendrahtvoU-
Preisliste des Bundes der deutschen Eisen-
händler (BdE), Gebiet Ostmark, mit einem 
Aufschlag von 15 v. H. dürfen nicht über« 
schritten werden. 

Bei Abgabe von Drähten in jeder Mengd 
an Kleinhändler ist von diesen Preisen ein Ab
schlag von 10 v. H. zu gewähren. 

2. Drahtstiften: Die Preise der Drahtstift« 
Vollpreisliste des Bundes der deutschen Eisen
händler, Gebiet Ostmark, mit einem Aufschlag 
von 15 v. H. dürfen nicht überschritten werden« 

Bei Abgabe von Drahtstiften in jeder Meng« 
an-Kleinhändler ist von diesen Preisen ein Ab* 
schlag- von 10 v. H. zu gewähren. 
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3. Eittings: Die Preise der Preisliste für A t 
tings des Bundes der deutschen Eisenhändler 
•dürfen nicht überschritten werden. 

4. Ketten: Die Preise der Kettenpreisliste 
«5er Ostmark vom November 1938 dürfen nicht 
überschritten werden. Die Abgabebedingungen 
der Kettenpreisliste sind verbindlich. 

5. Emailgeschirr: Die Bruttopreisliste und 
die Abgabebedingungen des Verbandes deut-
»cher Emaillierwerke (Bruttopreisliste der 
Vesten A. G. CiUi) sind verbindlich. 

B) Hödutverdienstaufschläge 

1. Die unter a und b genannten Hundert
sätze sind Hochstaufschläge, die nicht über
schritten werden dürfen. 

Spalte a gilt für den Verkauf ab Lager des 
Großhändlers an Wiederverkäufer. 

Spalte b gilt für den Verkauf im Einzel
handel an Verbraucher. 

2. Bei unmittelbarem Verkauf durch den 
Großhandel an Verarbeiter, Handwerker, 
Unternehmer und Verbraucher dürfen sowohl 
die Großhandels- als auch die Einzelhandels
spannen in Rechnung gestellt werden. 

• Auf die sich danach ergebenden Brutto-

£reise muß Verarbeitern, Handwerkern und 
'nternehmern ein Nachlaß in Höhe des in der 

Spalte Rabatt angegebenen Hundertsatzes ge
währt werden. 

Soweit in der Spalte Rabatt kein Vom-Hun-
dert-Satz aufscheint, ist bei Verkauf an Ver
arbeiter, Handwerker und Unternehmer eine 
Verpflichtung zur Rabattgewährung nicht 
gegeben. 

3. Einzelhandelsfirmen dürfen in allen Fäl
len auch bei direktem Bezug von Waren ab 
Werk nur die in Spalte b vorgesehenen Höchst
aufschläge berechnen. 

» . b Rabatt 
Prozent 

5. Stacheldraht, Drahtge
flechte, Drahtseile . . 12 2 5 16 

6. Allgemeine Werkzeuge 
aller Art 18 35 

7. Gardinen und Portieren
stangen- und Rohre, 
Hohlringe, Stoffklam
mern und sonstige Ei
sen- und Metallwaren 
für Innendekoration . . 2 0 4 0 25 

8. Backformen, Siebe, Kar
toffelpressen, Reibeisen, 
Korkenzieher, Nuß
knacker u. ähnliche Haur 
u. Küchengeräte . . . 20 4 0 

9. Angelgeräte aller Art . 2 0 4 0 

10. Rasiermesser, Rasier
apparate, Rasierklingen . 20 4 0 

11. Taschenmesser aller Art , 
Haushaltsscheren, 
Schneiderscheren, Papier
scheren und ähnliche 
Scheren 15 35 

12. Alle sonstigen nicht be
sonders genannten Er
zeugnisse aus Eisen und 
Metall auch in Verbin
dung mit Holz- oder 
Kunststoffen, die übli
cherweise im Eisen
warenhandel gehandelt 
werden 18 33 22 

a b Rabatt 
Prozent 

1. sämtliche Walzeisenwaren 10 20 12 

2 . landwirtschafl. Geräte 
aller Art einschließlich 
Schaufeln, Spaten und 
Hacken 12 2 5 

3. Ofen und Herde aller 
Art, Ofenrohre und 
Ofenkniee, Baubeschläge, Ä 

Metallhalbfabrikate . . 12 28 18 

4. Fahrzeug- und Wagen
bauartikel, Achsen, Buch
sen, Radkränze, Rad-

' reifen und andere Wa-
genbaubescbläge . . . 12 25 16 

14. Verordnung 
über die Einführung steuerrechtlicher 
Vorschriften in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

Der Abschnitt III der Verordnung des 
Ministerrates für die Reichsverteidigung übet! 
die Lenkung von Kaufkraft (KLV) vom 
30 . Oktober 1941, Reichsgesetzblatt I Seite 664, 
gilt mit Wirkung vom 3. November 1941 auch' 
m den besetzten Gebieten Kärntens und Krains« 

K l a g e n f u r t , den 10. Jänner 1942. 

Der Chef der Zjvävcrwaltuagf 

gez. D r. R a i n e r. 
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Verordnung*- und Amlsblall 
de* Chefs der Zivllverwallunq in den besetzten Gebieten Kärntens und Kralns 
A u s g a b e B KlagenhiH. am 29. J inner 1942 Jahrg. 1942, Sf0ck2 

I n h a l t : 

A l l g e m e i n e u n d I n n e r e V e r w a l t u n g : 

15. Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über die VerwaltungsgHederung m den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 2 5 . Juli 1 9 4 1 . 

E r n ä h r u n g u n d L a n d w i r t s c h a f t : 

von Marktordnungs-Bestimmungen des Kartoffel-16 . Bekanntmachung über die Einführung 
wirtschaftsverbandes Ostmark in Südk arnten. 

W i r t s c h a f t u n d A r b e i t : 

17. Verordnung, über die Regelung der Rohholz- und Schn.ttholzpreise in den besetzten Ge-
bieten Kärntens und Krains. 

F i n a n z v e r w a l t u n g : 

18. Verordnung über die Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains. 

19. Anordnung zur Durchführung der Verordnung über die ^ ^ ™ | « 2 ^ ^ ^ 
schritten in den besetzten Gebieten Kärntens und Krams vom 2 9 . Janner 1 9 4 2 . 

Berichtigung zur 12. Bekanntmachung, betreffs A n m e l d u n g v o n F o r d e r u n g e n u n d 
R e c h t e n g e g e n d e n e h e m a 1 i g e n j u g o s l a w i s c h e n i t a a t . 



I j . Verordnung 
zur Ergänzung der Verordnung über die 
Verwaltungsgliederung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains vom 

25. Juli 1941. 

§ 1. 

Das Amt des Politischen Kommissars führt in 
Zukunft die Bezeichnung „Der Landrat". Eine 
Änderung der Zuständigkeiten ergibt sich hieraus 
nicht. 

S 2. 

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Februar 
1942 in Kraft. 

K l a g e n f ü r t, den 19. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
gez. D r. R a i n e r. 

16. Bekanntmachung. 

Auf Grund des § 2 der Verordnung des Chefs 
der Zi v il ver waltung in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom 26. November 1941 
(Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs der Zi
vilverwaltung in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains Nr. 146) gebe ich im Einverneh
men mit dem Chef der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains folgen
des bekannt: 

Mit sofortiger "Wirksamkeit treten in Kraft: 

1. Verordnung über den Zusammenschluß 
der Kartoffelwirtschaft vom 8. April 
1935 (RGBl. I, S. 550) nebst Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über den 
Zusammenschluß der Kartoffelwirtschaft 
vom 9. April 1936. 

2. DieSatzungenderKartoffelwirtschaftsver
bände und der Hauptvereinigung der 
deutschen Kartoffelwirtschaft; Anord
nung des Reichsbauernführers vom 
9. Mai 1935 (RNVBl . S. 251) in der Fas
sung vom 16. November 1936 (RNVBl. 
S. 579). 

3. Anordnung Nr. 8 der Hauptvereinigung 
der deutschen Kartoffelwirtschaft, betref
fend Kartof/elgeschäftsbecungungen des 
Reichsnährsundes vom 20. Juni 1935 
(RNVBl . S. 332) in der Fassung der An
ordnungen vom 2. Juli 1938 (RNVBl . 
S. 255) , vom 10. Jänner 1939 (RNVBl. 
S. 29—60) , vom 22. Jänner 1940 
(RNVBl. S. 55) , vom 29. März 1940 
(RNVBl. S. 146), vom 2. April 1940 
(RNVBl. S. 162), vom 12. Septemberl940 
(RNVBl. S. 529), vom 1. November 1940 

(RNVBl. S. 595) und vom 8. November 
1941 (RNVBl. S. 427). 

4. Geschäftsbedingungen für Feuchtstärkt:; 
Anordnung Nr. 29 der Hauptvereini
gung der deutschen Kartoffelwirtschaft 
vom 18. September 1935 (RNVBl. 
S. 583). 

5. Geschäftsbedingungen für Trocken-Kar-
toffelstärke, Kartoffelstärkemehl, Kar
toffelsago, Stärkesirup, Stärkezucker und 
Dextrin; Anordnung Nr. 33 der Haupt
vereinigung der deutschen Kartoffelwirt
schaft vom 28. September 1935 (RNVBl . 
S. 602). 

6. Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Kartoffelwirtschaft vom 1. No
vember 1940, betreffend Bestimmungen 
über die Marktordnung der Kartoffel
wirtschaft (RNVBl. S. 579), nebst Ände
rungsanordnung der Hauptvereinigung 
der deutschen Kartoffelwirtschaft vom 
21. November 1941 (RNVBl . S. 453) . 

7. Bezugscheinpflicht für Backhilfsmittel; 
Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Kartoffelwirtschaft vom 
8. März 1941 (RNVBl. S. 69). 

8. Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Kartoffelwirtschaft, betreffend 
Sackvorschriften vom 25. März 1941 
(RNVBl . S. 85). 

9. Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Kartoffelwirtschaft vom 
2. Mai 1941, betreffend Festlegung von 
Grundkontingenten für Fabrikkartoffeln 
(RNVBl. S. 156). 

10. Anordnung Nr. 20 der Hauptvereinigung 
der deutschen Kartoffelwirtschaft vom 
29. August 1940, betreffend Lieferung 
von Speisekartoffeln (RNVBl . S. 481). 

11. Anordnung Nr. 12 des Kartoffelwirt-
schaftsverbandes Ostmark, betreffend 
Andienungspflicht vom 30. Jänner 1941 
(Wochenblatt der Landesbauernschaft 
Südmark, Nr. 6, vom 8. Februar 1941). 

12. Anordnung Nr. 18 des Kartoffelwirt
schaftsverbandes Ostmark vom 13. Sep
tember 1941, betreffend Kontrollschein
pflicht (Wochenblatt der Landesbauern
schaft Südmark, Folge 38, vom 20. Sep
tember 1941). 

W i e n , den 14. Jänner 1942. 

Der Vorsitzende des 
Kartoffelwirtschaftsverbandes Ostmark : 

Dr.-Ing. N o e N o r d b e r g m . p. 



17' Verordnung 
über die Regelung der Rohholz- und 

Schnittholzpreise in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains ab 

i. Jänner 1942. 
Im Zuge der Preisangleichung in den besetz

ten Gebieten Kärntens und Krains an den Preis
stand im Gau Kärnten erteile ich auf Grund des 
§ 24 der Verordnung über die Regelung der 
Höchstpreise für Rohholz, Schnittholz und 
Brennholz in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains vom 12. Juni 1941 nachstehende 
Ausnahmebewilligung: 

Rückwirkend ab 1. Jänner 1942 DÜRFEN ab
weichend von den Sätzen der Anlage 1 und 2 
obiger Verordnung folgende HÖCHSTPREISE GEFOR 
DERT und bezahlt werden: 

Anlage i: Rohholz. 
(fm — Festmeter, RM = Raummeter, 0 o. R. ~ 

Mittendurchmesser ohne Rinde gemessen.) 
HÖCHSTPREISL' 

IN RM 
1- Fichten-, Tannen-, Kiefern-Stamm

holz (Sägerundholz) 
entrindet 20—29 cm 0 o. R . JE fm 19.— 

30—39 cm 0 o. R. JE fm 22.50 
40 cm aufw. 0 o. R. je fm 25.50 

2- Lärchen - Stammholz (Sägerundhblz), 
entrindet 

20—29 cm 0 o. R. je fm 24.— 
30—39 cm 0 o. R. je fm 32.— 
40 cm aufw. 0 o. R . je fm 36.— 

3. Rotbuchen - Stammholz (Sägerund
holz), unentrindet 

25—34 cm 0 o. R. je fm 20.— 
35 cm aufw. 0 o. R. je fm 24.— 

4. Fiducn-, Tannen-Faserholz 
(1 rm = 0.8 fm, wenn im Raum
maß aufgestellt, dicht geschlichtet, 
4 Prozent Übermaß, in frisch geschlä-
gertem Zustand) 
entrindet 

8—19 cm 0 o. R. je fm 17.— 

5. Kiefcrn-Faserholz 
(1 rm = 0.8 fm, wenn im Raummaß 
aufgestellt, dicht geschlichtet, 4 Pro
zent Ubermaß, in frisch geschläger-
tem Zustand) 
entrindet 

10—19 cm 0 o. R. je fm 17.— 

6. Buchen faserholz 
(1 rm = 0.8 fm, wenn im Raummaß 
aufgestellt, dicht geschlichtet, 4 Pro
zent Ubermaß, in frisch geschläger-
tem Zustand) 
Mindeststärke 10 cm, von 15 cm auf
wärts müssen die Stücke gespalten 
werden 
unentrindet je rm 12.— 
entrindet je rm 13.50 

7. Grubenholz, Fichte, Tanne, Kiefer 
und Lärche gemischt 
8—24 cm 0 o. R . je fm 17.— 

Das Sägewerk hat die Wahl, seine Ware ent
weder sägefallend zu den nachfolgenden Höchst
preisen oder sortiert zu Preisen entsprechend der 
Verordnung über die Preisbildung für inländi
sches Nadelschnittholz vom 12. Jänner 194C, 
preisgebiet XXIX, zu verkaufen. 

b e i L i e 
bis 5 cbm 

B r e i t e 
8—17, 18 aufwärts 

Anlage 2: Schnittholz. 
1. F I eh t e n T A N N E N - , K i e f e r n 

b r e t t e r 

parallel-besäumt, von 3 m aufwärts lang, 
sägefallend, gesund, faul- und bruchfrei 

1 n 

J2 mm aufwärts stark . . . 60.85 
| 5 mm aufwärts stark . . . 59.05 
18 mm aufwärts stark . . . 5 1 . 7 5 
20 mm aufwärts stark . . . 5 1 . 7 5 

t e r u n g e 
von 5—20 cbm 

Z e n t i m e t e r n 
8—17, 18 aufw. 

Reichsmark je cbm 
64.70 57.15 60.75 
62.85 55.45 59 .— 
57.50 48.60 54.— 
55.20 48.60 51.85 

über 20 cbm 

8—17, 18 aufw. 

52.90 
51.35 
45 .— 
45.— 

56.25 
54.65 
50.— 
48 .— 

Die nachfolgend yunter Nr. 3 bis 7 aufge
führten Zuschläge und Abschläge beziehen sich 
auf die unter Nr. 1 festgesetzten Höchstpreise 
der jeweiligen Dimensionen und Mengenstaffeln. 

2. R o h h o b l e r 
24 mm aufwärts stark 

59.80 56.20 52.-

3. L ä r c h e n b r e t t c r 2 0 Prozent Aufschlag. 
4. B u c h e n b r e t t e r , u n b e s ä u m t , zehn 

Prozent Abschlag. 
5. K o n I s eh b e s ä um t E B r e 11 c r 5 Pro

zent Abschlag. 
6. U n b c s ä u m t e B r e t t e r 10 Prozent 

Abschlag. ' 
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ten Kärntens und Krains eingeführt, soferne 
deren Einführung nicht bereits durch die bisher 
ergangenen Verordnungen zur Einführung steuer
rechtlicher Vorschriften erfolgt ist. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung kann, ab
weichend von Absatz (1) — anordnen, daß ein
zelnen im Absatz (1) bezeichnete Steuergesetzc 
und Verordnungen zu einem anderen Zeitpunkte 
anzuwenden sind. 

(3) Die derzeit noch geltenden Vorschriften 
über Steuern und Gebühren jugoslawischen Rech
tes treten, soweit der Chef der Zollverwaltung 
keine Ausnahmen anordnet, mit 31. Dezember 
1941 außer Kraft. 

§ 2. 
(1) Soweit die im § 1 Absatz (1) bezeichneten 

Vorschriften in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains nicht unmittelbar angewendet werden 
können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

(2) Wird in den Vorschriften auf reichsrecht
liche Bestimmungen hingewiesen, die in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains nicht an
zuwenden sind, so gelten die entsprechenden Vor
schriften des bisherigen Rechts. 

§ 3 . 

(1) Der Chef der Zivilverwaltung in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains erläßt die 
zur Durchführung dieser Verordnung erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

(2) Er kann dabei vom geltenden Recht ab
weichen. 

§ 4. 

Die Verordnung tritt rückwirkend mit 1. Jän
ner 1942 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 29. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

gez. D r. R a i n e r. 

19. Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung über 
die Einführung steuerrechtlicher^ Vor

schriften in den'; besetzten Gebieten 
Kärntens und Krainš vom 29. Jänner 1942. 

(Überleitungsvorschriften.) 

Auf Grund des § 3 der Verordnung über die 
Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
29. Jänner 1942 ordne ich an: 

S 1. 
Erstmalige Veranlagung nach dem Einkommen
steuergesetz und dem Kòrperschaftsìteuergesetz. 

(1) Die Veranlagung nach dem Einkommen
steuergesetz und1 nach dem Körperschaftssteuer-

7. K ü r z u n g s b r e t t e r von 1 —2.75 m 
Länge 30 Prozent Abschlag. 

8. I, a t t c n u n d R a h m e n (Moralli) je cbm. 
57.50 54.— 50.— 

K ü r z u n g s l a t t e n (1 —2.75 Meter 
Länge) jeden cbm 

40.25 37.80 35 — 

9. B a u h o l z , b e h a u e n (uso trieste) 
von 8/8 bis 21/24 cm Stärke 
und 4 bis 6 Meter Länge R M 28.— je cbm. 
Preise für stärkere Dimensionen müssen in 
ein verkehrsübliches Verhältnis zu vorge
nannten Preisen gebracht »-werden; bei Län
gen über 6 Meter darf je laufendem Meter 
RM 1.— je cbm zugeschlagen werden. 
B a u h o l z , g e s c h n i t t e n (Kantholz), 
darf nur sortiert zu den Preisen der Nadel
schnittholzverordnung vom 12. Jänner 1940, 
Preisgebiet X X I X , verkauft werden. 

10. Z e l l u l o s e - S p r e i ß e l h o l z , 1 Meter 
lang, gebündelt, mindestens 12 Millimeter 
stark, waggonverladen, je Raummeter (ein 
Raummeter = 320 Kilogramm, trocken, 
dicht geschlichtet). 
a) mit Baft, ohne Rinde . . . . R M 6.40 
b) ohne Bast, sommergeschlägert R M 7.40 
c) ohne Bast, wintergeschlägert 

(weiß geschnitzt) R M 8.80 
Für ungebündelte Ware ermäßigt sich der 
Preis um RM —.50 je Raummeter. 

A l l g e m e i n b e s t i m m u n g e n . 

Holzmengen, auch Teilmengen aus laufenden 
Kaufverträgen, die bis zum 31. Dezember 1941 
nicht bezahlt worden sind, fallen unter die Preis
bestimmungen dieser Ausnahmegenehmigung. 

Die vorstehenden Preise sind Höchstpreise, die 
nur für Holz bester Güte berechnet werden dür
fen. Für mindere Güte und abweichende Dimen
sionen sind Preise im verkehrsüblichen Verhältnis 
zu berechnen. 

V e 1 d e s, am 29. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivil Verwaltung: 

gez. D r . R a i n e r . 

i8. Verordnung 
über die Einführung steuerrechtlicher 
Vorschriften in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1-

(1) Die vom Reich erlassenen Steuergesetze 
und die zu ihrer Durchführung und Ergänzung 
ergangenen Verordnungen, die im Reichsgau 
Kärnten gelten, werden in den besetzten Gebie



gesetz findet erstmals für das Kalenderjahr (Ver
anlagungszeitraum) 1941 statt. 

(2) Die bisherigen Vorschriften, die die Ren
tensteuer, die Erwerbsteuer und die Gesell
schaftssteuer einschließlich der Banalumlagen und 
der Bezirksumlagen, die Junggesellensteuer und 
die Sonderbeiträge für die Landesverteidigung 
^treffen, sind, soweit die bezeichneten Steuern 
durch Veranlagung erhoben werden, auf Ein
künfte, die der Veranlagung für das Kalender
lahr 1941 oder ein späteres Kalenderjahr unter
legen, nicht mehr anzuwenden. 

(3) Auf die Einkommensteuerschuld für 1941 
werden angerechnet: 

1. die für das Kalenderjahr 1941 entrichteten 
Vorauszahlungen auf 
a) die Rentensteuer; 
b) die Banalumlagen und die Bezirksumla

gen zur Rentensteuer; 
c) die Erwerbsteuer zuzüglich der Ergän

zungssteuer oder die Minimalsteuer, 
wenn diese größer war; 

d) die Banalumlagen und die Bezirksumla
gen zur Erwerbsteuer; 

e) die Junggesellensteuer. 

2. Die durch Steuerabzug einbehaltenen Be
träge an Angestelltensteuer, an Lohnsteuer 
und an Junggesellensteuer, soweit die Steuer
abzugsbeträge auf die im Kalenderjahr 1941 
bezogenen Einnahmen entfallen. 

3. Die im Kalenderjahr 1941 entrichteten Son
derbeiträge für die Landesverteidigung. 

(4) Auf die Körperschaftssteuerschuld für 
1941 werden angerechnet: 

1. Die für das Kalenderjahr 1941 entrichteten 
Vorauszahlungen : 
a) auf die Gesellschaftsstammsteuer zuzüg

lich der Ergänzungssteuer oder die Mini-
r malsteuer, wenn diese größer war; 

b) die Banalumlagen und die Bezirksumla
gen. 

2- 'Die im Kalenderjahr 1941 entrichteten Son
derbeiträge für die Landesverteidigung. 

, (3) In welchem Ausmaß die für 1941 veran-
j*8te Einkommen- und Körperschaftssteuer einge-

( * e n , wird, bleibt einer späteren Anordnung 
b e h a l t e n . 

$2. 
Anwendung der Vorschriften über den Steuer

abzug. 
(1) Die Vorschriften über den Steuerabzug im 

iinne des § 1 Absatz (1) der Verordnung über 
aie Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in 
aen besetzten Gebieten Kärntens und Krains sind 
erstmals anzuwenden; 

1. Auf den laufenden Arbeitslohn für den 
Lohnzahlungszeitraum, der nach "dem 
31. Dezember 1941 endet. 

2. Auf die sonstigen Bezüge, die dem Steuer
pflichtigen nach dem 31. Dezember 1941 zu
fließen. 

(2) Die Verordnung über die Einführung 
steuerrechtlicher Vorschriften in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 11. Juli 
1941 (Verordnungs- und Amtsblatt S. 202) tritt 
mit 31. Dezember 1941 außer Kraft. 

§ 3. 
Anwendung der Vorschriften des Gewerbe

steuergesetzes. 
Das Gewerbesteuergesetz und die Dritte Ver

ordnung zur Durchführung des Gewerbesteuer
gesetzes sind erstmals für die Zeit vom 1. April 
1942 bis 31. März 1943 '(Rechnungsjahr 1942) 
anzuwenden. 

S 4. 
Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer. 
(1) Der Steuerschuldner hat bis zur Bekannt

gabe des ersten Steuerbescheids auf Grund des 
Gewerbesteuergesetzes zu den im § 18 Absatz 1 
des Gewerbesteuergesetzes bezeichneten Zeit
punkten, erstmals am 15. Mai 1942, Vorauszah
lungen auf die Geweroesteuer zu leisten. 

(2) Jede Vorauszahlung beträgt ein Viertel 
des Gesamtbetrages der zuletzt festgesetzten Ge
meindeumlagen zur Gesellschaftssteuer und zur 
Erwerbsteuer. 

(3) Die Vorauszahlungen können auf Antrag 
herabgesetzt werden, wenn der Steuerschuldner 
glaubhaft macht, daß die auf die einzelnen Fäl
ligkeitstage entfallende Steuerschuld voraussicht
lich um mindestens zehn Reichsmark kleiner sein 
wird als die Vorauszahlung, die sich Absatz 2 
gemäß ergibt. 

(4) Vorauszahlungen werden nur erhoben, 
wenn sie vierteljährlich mindestens drei Reichs
mark betragen. 

§ 5. 
Bär gersteuer für das Erhebungsjahr 1942. 
(1) Besteuerungsgrundlage für die Bürger

steuer des Kalenderjahres 1942 ist nur das Ein
kommen. 

(2) Bei der Ermittlung des Einkommens (§ 6 
Absatz 1 des Bürgersteuergesetzes) ist von dem 
Einkommen, das der Steuerpflichtige im Kalen
derjahr 1941 bezogen hat, auszugehen. 

(3) Einkommensteuerfrei im Sinne des 
$ 8 Absatz 1 des Bürgersteuergesetzes ist ein 
Steuerpflichtiger, auf den die Voraussetzungen 
des § 8 Absatz 2 des Bürgersteuergesetzes, bezo
gen auf das Einkommen des Kalenderjahres 
1941, zutreffen, 



I 
(4) Soweit im Bürgersteuergesetz von der 

Anforderung auf der Lohnsteuerkarte die Rede 
ist, tritt an die Stelle dieser Anforderung die An
forderung durch Einbehaltungsbescheid. 

(5) An die Stelle der Bestimmungen des % 23 
Bürgersteuergesetz treten nachstehende Bestim
mungen: 

((1)) Die Anforderung in dem Einbehaltungs
bescheid muß außer der Zahlungsaufforderung 
die Höhe der einzelnen Teilbeträge, die Zeit
punkte ihrer Fälligkeit und die Bezeichnung der 
Gemeindekasse und deren Postscheck- und Bank
verbindung enthalten, an die die Bürgersteuer zu 
bezahlen ist. Gemeinden mit mehreren Gemeinde
kassen haben die Bestimmung über die Gemeinde
kasse, an die die Bürgersteuer abzuführen ist, so 
zu treffen, daß für die Zahlung des einzelnen 
Arbeitgebers nur eine Kasse empfangsberech
tigt ist. 

((2)) Der Arbeitnehmer hat den Einbehal
tungsbescheid dem Arbeitgeber vor dem 1, März 
1942 oder bei Beginn des Dienstverhältnisses 
vorzulegen. Der Arbeitgeber hat den Einbehal
tungsbescheid während der Dauer des Dienstver
hältnisses aufzubewahren, d. h. mindestens bis 
zu dem Zeitpunkt, bis zu dem dem Arbeitnehmer 
aus dem Dienstverhältnis Arbeitslohn zufließt, 
und zwar auch dann, wenn er vor der Beendi
gung des Dienstverhältnisses keinen Dienst mehr 
leistet. Macht der Arbeitnehmer glaubhaft, daß 
er den Einbehaltungsbescheid benötigt, so hat der 
Arbeitgeber ihm den Einbehaltungsbescheid vor
übergehend auszuhändigen. Nach Beendigung des 
Erhebungsjahres oder bei Beendigung des Dienst
verhältnisses hat der Arbeitgeber den Einbehal
tungsbescheid dem Arbeitnehmer zurückzugeben. 
Die einbehaltene Bürgersteuer ist gleichzeitig mit 
der einbehaltenen Lohnsteuer auf der zweiten 
Seite der Lohnsteuerkarte zu bescheinigen. 

((3)) Die Anforderung der Bürgersteuer gilt 
mit der Aushändigung des Einbehaltungsbescheids 
an den Steuerpflichtigen als bewirkt. Einer Zu
stellung oder Zusendung iti verschlossenem Brief 
bedarf es nicht. Steht der Steuerpflichtige an 
einem Fälligkeitstag nicht in einem Dienstver
hältnis oder bei der nächsten, auf den Fälligkeits
tag folgenden Lohnzahlung in einem anderen 
Dienstverhältnis als am Fälligkeitstag, so hat er 
den fälligen Teilbetrag der Bürgersteuer selbst 
an die Gemeindekässc zu zahlen, soweit der Teil
betrag nach den Vorschriften dieser Verordnung 
zu erheben ist. 

((4)) Die Bürgersteuer ist nur insoweit in dem 
Einbehaltungsbescheid anzufordern, als sie auf 
Grund eines bis zum 1. März 1942 festgesetzten 
Hebesatzes zu erheben ist. 

((5)) Legt der Arbeitnehmer seinem Arbeit
geber den Einbehaltungsbescheid vor der ersten 
Lohnzahlung nach dem 1. März 1942 oder bei 
Beginn des Dienstverhältnisses nicht vor, so hat 
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der Arbeitgeber eins vom Hundert des Arbeits
lohnes bei jeder Lohnzahlung als Bürgersteuer 
einzubehalten. Das gleiche gilt, wenn der Arbeit
nehmer die Rückgabe des Einbehaltungsbescheids, 
der ihm von seinem Arbeitgeber vorübergehend 
ausgehändigt worden ist, verzögert. Die Teil
beträge der Bürgersteuer, die nach den Vorschrif
ten in den Sätzen 1 und 2 dieses Absatzes berech
net und einbehalten worden sind, hat der Arbeit
geber an die Gemeindekasse der Betriebsstätten
gemeinde oder an die Kasse der Dienststelle ab
zuführen, die die Bürgersteuer dieser Gemeinde 
verwaltet. • 

((6)) Die durch die Erste Lohnabzugsverord
nung vom 1. Juli 1941 (RGBl. I, S. 362) erfolgte 
Änderung des Bürgersteuergesetzes, betreffend die 
Abführung der Bürgersteuer vom Arbeitslohn, 
findet nicht Anwendung. 

S 6. 
Einheitswerte. 

Die erste allgemeine Feststellung der Einheits
werte (Hauptfeststellung) wird in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains auf den 1. Jänner 
1942 vorgenommen. 

§ 7. 

Vermögenssteuer, Aufbringungsumlage. 
, (1) Die erste Hauptveranlagung der Vermö

genssteuer und der Aufbringungs^umlage in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Kriens wird, 
nach den Verhältnissen vom Beginn des 1. Jän
ner 1942 (Hauptveranlagungszeitpunkt) durch
geführt. Der Hauptveranlagungszeitraum be
ginnt — abweichend vom § 12 des Vermögens
steuergesetzes vom 16. Oktober 1934 (RGBl. I, 
S. 1051) — mit dem 1. April 1942. 

(2) Ob und in welchem Ausmaß eine Ver
mögenssteuer- und Aufbringungsumlage einge
hoben, wird, bleibt einer späteren Anordnung 
vorbehalten. 

§ 8 . 

Steuern von Grund- und Hausbesitz. 
Die Steuern vom Grund und Boden und von 

den Gebäuden werden einschließlich der Umlagen 
bis zur Einführung der Grundsteuer nach den bis
herigen Vorschriften weiter erhoben. Die Bestim
mungen über die Anwendung des Einkommen-
und Körperschaftssteuergesetzes werden hiedurch 
nicht berührt. 

I 9. 

Erbschaftssteuer. 
(1) Das Erbschaftssteuergesetz ist in den be

setzten Gebieten Kärntens und Krains für die
jenigen Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer
schuld nach dem 31. Dezember 1941 entsteht. Für 
die Frage, wann die Steuerschuld entsteht, sind 



die Grundsätze des § 14 des Erbschaftssteuer
gesetzes auch dann maßgebend, wenn der Erb
lasser vor dem 1. Jänner 1942 verstorben ist, es 
sei denn, daß der Erwerb bereits nach den Vor
schriften über Erbschaftssteuern und Schenkungs
steuern der Besteuerung unterworfen oder von 
der Besteuerung ausgenommen worden ist, die 
v o r dem 1. Jänner 1942 in den besetzten Gebie-
l e n Kärntens und Krains galten. 

(2) Bei der Anwendung des § 13 des Erb
schaftssteuergesetzes sind nur die Erwerbe zu be
rücksichtigen, für -die die Steuerschuld nach dem 
31. Dezember 1941 entsteht. 

(3) Lane*- und forstwirtschaftliches Ver
mögen, Grundvermögen, Betriebsgrundstücke 
und Gewerbeberechtigungen sind für die Zeit bis 
zum ersten Feststellungszeitpunkt nach den allge
meinen Bewertungsvorschriften des Reichsbewer
tungsgesetzes, §§ 1—17, zu bewerten. 

§ 10. 
Grunderwerbsteuer. 

(1) Zu § 23 Absatz 3 Ziffer 1 GE^StG.: 
Wenn das den Anspruch auf Ubereignung be
gründete Rechtsgeschäft durch mündlichen Ver
tragsabschluß gültig zustande gekommen ist, ist 
der Zeitpunkt des mündlichen Vertragsabschlus
ses und nicht jener der Beurkundung maßgebend. 

(2) Bei bedingten oder genehmigungspflichti
gen Grundstücksübertragungen ist der Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses maßgebend und nicht 
jener des Bedingungseintrittes oder der Genehmi
gungserteilung. 

§ 11. 
Wertzuwachssteuer. 

Eine Wertzuwachssteuer wird beim Ubergang 
von Grundstücken, die in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains liegen, bis auf weiteres 
nicht erhoben. 

§ 12. 
Weitererhebung der Gemeindeumlagen und Han

delskammerumlagen bis 31. März 1942. 

(1) Die Gemeindeumlagen und Handelskam
merumlagen zur Gesellschaftssteuer und zur Er
werbsteuer werden noch für das erste Viertel des 
Kalenderjahres 1942 — letzter Zahlungstermin 
45. Februar 1942 — erhoben, 

(2) Die Gemeindeumlagen zu den übrigen 
Steuern werden in der Dauer der Geltung der be
treffenden Steuer weiter erhoben. 

(3) Eine Veranlagung der in den Absätzen 
1 und 2 bezeichneten Umlagen für das Kalender
jahr 1941 und für das erste Kalendervierteljahr 
1942 erfolgt nicht. 

K 1 a g e n f u r t, den 29. Jänner 1942. 

Der Chef der Zi vil Verwaltung: 
gez. D r . R a i n e r . 



B e r i c h t i g u n g 
zum Verordnungs- und Amtsblatt vom 14. Jänner 1942, Stück 1. 

In der 12. Bekanntmachung betreffs A n 
m e l d u n g v o n F o r d e r u n g e n u n d 
R e c h t e n g e g e n d e n e h e m a l i g e n 
j u g o s l a w i s c h e n S t a a t soll es unter 
Punkt 1, dritte Zeile, statt „Devisenhändler" 
richtig ,JDeviseninländer" heißen. 

Mit Rücksicht auf diesen sinnstörenden 
Schreibfehler wird die Frist der Arunel iung bis 
/.um 1. März 1942 erstreckt. 

Diese Artmeldungen können außer an die 
Reichsbanknebenstelle Krainburg auch an die 
Reichsbanknebenstelle Klagenfurt gerichtet wer
den. 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwakung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. — 
Druck: NS.-Gauverlag und Druckerei Kirnten, G.m.b.H., Klagenfurt, Bismarckring 13. 



Verordnunas- und Amlsblali 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

A u s g a b e B Klaganfurt, am tl. Februar 1942 Jahrg. 1942, Stück 3 

I n h a l t : é M ( K k 

Sliti 

A l l g e m e i n e u n d I n n e r e V e r w a ! t u n g : 

20. Bekanntmachung des Gauleiters vom 26. Jänner 1942, betreffend den Ein
satz der NSDAP, in Oberkrain 10 

21. Verordnung über die Einführung reichsrechtlicher Vorschriften, betreffend 
den sozialen Wohnungsbau 10 

W i r t s c h a f t u n d A r b e i t : 

22. Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfes für Aufgaben von be
sonderer staatspolitischer Bedeutung 10 

23. Erste Durchführungsanordnung zur Verordnung zur Sicherstellung des % 

iKräftebedarfes für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung 
• ( (Dienstpflicht - Durchführungsanordnung) 11 

24. Verordnung über die Gewährung von Lohnzuschlägen im Baugewerbe . . 13 

Druckfehlerberichtigung zum Verordnungs- und Amtsblatt vom 10. Dezem
ber 1941, Stück 35, vom 31. Dezember 1941, Stück 36, und vom 14. Jän
ner 1942, Stück 1 14 
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/ 
c) vom 1. Juli 1939, I V a 7 Nr. 3000 /37 / J9 , 

betreffend Bestimmungen über die För
derung des Baues von Volkswohnungen ; 

d) v. 5. Juli 1939, I V a 7 Nr. 3000—45/39, 
betreffend Förderung des Baues von 
Volkswohnungen; Genehmigung von 
Ausnahmen von den für die Verwen
dung der Reichsmittel festgelegten 
Bestimmungen; hier: Baukostengrenze; 

e) vom 7. Dezember 1939, I V a 7 Nr. 3000 
—131/39, betreffend Förderung des 
Baues von Volkswohnungen; Durchfüh
rung der Bestimmungen vom 1. Juli 1939 
— I V a 7 Nr. 3000—37/39; 

f) vom 12. Dezember 1939, I V a 7 
Nr. 3000—158/39, betreffend Förderung 
des Baues von Volkswohnungen; Durch
führung eines Kriegsbauprogrammes; 

g) vom 8. August 1940, I V a 7 Nr. 3020, 
Ostm. 147/40, betreffend den Bau von 
Mittelwohnungen. 

§ 2. 

(1) Die in den obigen Vorschriften einer Reichs
stelle (Reichsarbeitsminister, Reichskommis
sar für den sozialen Wohnungsbau o. dgl) 
dem Reichsstatthalter oder dem Bezirks
wohnungskommissar zugewiesenen Zustän
digkeiten werden in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom Chef der Zivil
verwaltung ausgeübt. 

(2) Soweit in den im § 1 angeführten Vorschrif
ten auf Gesetze, Verordnungen usw. verwie
sen wird, die in den besetzten Gebieten noch 
nicht eingeführt sind, bleibt es bei der bis
her geltenden Regelung. 

K 1 a g e n f u r t, 31. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
gez. D r. R a i n e r. 

2 2 . Verordnung 
zur Sicherstellung des Kräftebedarfes für 
Aufgaben von besonderer staatspolitischer 

Bedeutung. 
Die Durchführung unaufschiebbarer Auf

gaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung 
darf durch Mangel an Arbeitskräften nicht ge
fährdet werden. Zur Durchführung solcher Auf
gaben muß die Möglichkeit gegeben sein, Be
wohner der besetzten Gebiete Kärntens und 
Krains heranzuziehen. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich daher folgendes an: 

.*) l. 

(1) Für Aufgaben, die der Chef der Zivil Ver
waltung als besonders bedeutsam und unauf
schiebbar bezeichnet, kann "das Arbeitsamt 
Bewohner der besetzten Gebiete Kärntens 
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io. Bekanntmachung des Gauleiters, 
betreffend den Einsatz der NSDAP, 

in Oberkrain 
Der Aufbau der NSDAP, in Oberkrain be

darf des Einsatzes aller verfügbaren Kräfte. Aus 
diesem Grund ordne ich an, daß sämtliche Partei
genossen, die sich ständig oder längere Zeit in 
Oberkrain aufhalten, sich beim zuständigen 
Kreisleiter zur Mitarbeit zu melden haben. 

K 1 a g e n f u r t, 26. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivil Verwaltung: 

gez. Dr. R a i n e r . 

2 i . Verordnung 
über die Einführung reichsrechtlicher 
Vorschriften, betreffend den sozialen 
Wohnungsbau in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains 
Zwecks Förderung und Errichtung von Volks

und Mittelwohnungen ordne ich auf Grund der 
mir erteilten Ermächtigung an: 

$ 1 -
Mit Wirksamkeit vom 1. August 1941 treten 

in Kraft: 
1. Der Erlaß des Führers zur Vorbereitung 

des deutschen Wohnungsbaues nach dem 
Kriege vom 15. November 1940, RGBl . I, 
S. 1495; 

2. der Erlaß des Herrn Reichskommissars für 
den sozialen Wohnungsbau vom 4. April 
1941, I V 1 Nr. 4000—94/41, betreffend1 die 
Übereangsregelung für die Förderung des 
sozialen Wohnungsbaues; 

3. die Verordnung zur Behebung der dringend
sten Wohnungsnot vom 9. Dezember 1919, 
RGBl . I, S. 1968; ' 

4. die Verordnung des Reichskommissars für 
die Wiedervereinigung Österreichs mit dem 
Deutschen Reiche, betreffend Ausführungs
bestimmungen zur Verordnung zur Behe
bung der dringendsten Wohnungsnot, 
GBl. f. ö . Nr. 1097/1939; 

5. das Gesetz über die Landbeschaffung für 
' Zwecke der Wehrmacht vom 29. März 1935, 

RGBl . I, S. 467; 
6. nachstehende Erlässe des Herrn Reichs

arbeitsministers 
a) vom 17. Dezember 1938, I V c 5 

Nr. 8101/248, betreffend Finanzierungs
hilfe des Reiches zu den Auf Schließungs
arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen 
in Gemeinschaftssiedlungen; 

b) vom 25. April 1939, I V a 7 Nr. 3000/64, 
betreffend Förderung des Baues von 
Volkswohnungen. Genehmigung von 
Ausnahmen von den für die Verwen
dung der Reichsmittel festgelegten Be
stimmungen; 



und Krains zur Dienstleistung verpflichten. 
Hiezu kann privaten und öffentlichen Be
trieben und Verwaltungen vom Arbeitsamt 
die Abgabe von Arbeitskräften auferlegt 
werden. 

(2) Ausländische Staatsangehörige sind nicht zur 
Dienstleistung heranzuziehen, soweit für sie 
auf Grund von Staatsverträgen oder von an
erkannten Regeln des Völkerrechtes Befrei
ungen bestehen. 

§ 2 . 
(1) Dienstverpflichtete, die in einem Beschäfti

gungsverhältnis stehen, gelten bei zeitlich be
grenzter Dienstverpflichtung als beurlaubt. 
Während der Beurlaubung darf das bis
herige Beschäftigungsverhältnis nicht gekün
digt werden. Der Dienstverpflichtete hat 
während der Dauer der Beurlaubung keinen 
Anspruch auf Gewährung von Arbeitsentgelt 
und sonstigen Bezügen aus seinem bisherigen 
Beschäftigungsverhältnis. Im übrigen gilt 
die Zeit der auf Grund dieser Verordnung 
erfüllten Dienstverpflichtung als Beschäfti
gungszeit in der bisherigen Arbeitsstelle. 

(2) Bei Verpflichtung zu Dienstleistungen von 
unbeschränkter Dauer erlischt das bisherige 
Beschäftigungsverhältnis mit dem Tage, der 

. dem Beginn der Dienstleistung vorausgeht. 
( 3 ) Für das Dienstverhältnis des Verpflichteten 

&dt die für die neue Arbeitsstelle zuständige 
. Tarif-, Betriebs- oder Dienstordnung. 
( v Das Dienstverhältnis darf nur mit Zustim

mung des Arbeitsamtes gelöst werden. 

S 3. 
(1) Der Dienstverpflichtete hat dem Arbeitsamt 

auf Verlangen alle notwendigen Unterlagen 
vorzulegen sowie alle erforderlichen Aus
künfte zu erteilen. Das Arbeitsamt kann 
auch das persönliche Erscheinen anordnen. 

(2) Der Dienstverpflichtete hat die Pflicht und 
das Recht, Sachen, die sich in seinem Besitz 
oder Gewahrsam befinden, auf Verlangen 
des Arbeitsamtes bei der Dienstleistung zu 
verwenden. 

§ 4. 
(1) Wer auf Grund dieser Verordnung zu einer 

Dienstleistung verpflichtet wird, die länger 
als drei Tage dauert und infolgedessen ge
zwungen ist, von seiner Familie getrennt zu 
'eben, kann auf Antrag zur Sicherung des 
angemessenen Lebensbedarfes seiner Ange
hörigen Unterstützung vom Arbeitsamt er-
halten. 

W Wenn es zur Sicherung der wirtschaftlichen 
Lage erforderlich ist, kann Unterstützung 
auch unabhängig von den Voraussetzungen 
des Absatzes 1 gewährt werden. 

(3) Die im Deutschen Reich geltenden Rechts
vorschriften über Unterstützung für Dienst
verpflichtete sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Unterstützung ist keine Leistung der 
öffentlichen Fürsorge und kein Arbeitsent
gelt, sie ist nicht zu erstatten und unterliegt 
nicht der Pfändung. 

§ 5 . 
Alle öffentlichen und privaten Betriebe und 

Verwaltungen sind verpflichtet, den im Vollzug 
dieser Verordnung an sie gerichteten Ersuchen 
der Arbeitsämter zu entsprechen. Diese Ersuchen 
können sich sowohl auf den einzelnen Fall als 
auch auf allgemeine Feststellungen erstrecken. 

§ 6 . 
Die zur Durchführung und Ergänzung dieser 

Verordnung erforderlichen Vorschriften erläßt 
der Chef der Zivilverwaltung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains. 

S 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

§ 8. 
Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung 

werden bestraft. 
K l a g e n f u r t , 31. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
gez. Dr. R a i n e r . 

23. Erste Durchführungsanordnung 
zur Verordnung zur Sicherstellung des 
Kräftebedarfs für Aufgaben von beson

derer staatspolitischer Bedeutung 
(Dienstpflicht-Dur chführungsanordnung) 

Auf Grund der Verordnung zur Sicherstel
lung des Kräftebedarfs für Aufgaben von beson
derer staatspolitischer Bedeutung vom 31 . Jän
ner 1942 bestimme ich folgendes: 

Si-
(1) Der Bedarf an Arbeitskräften für Aufgaben, 

die der Chef der Zivilverwaltung in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains als 
besonders bedeutsam und unaufschiebbar 
bezeichnet, ist von den Betriebsführern, so
weit die benötigten Arbeitskräfte nicht schon 
durch innerbetriebliche Maßnahmen freige
macht oder vom Arbeitsamt gestellt werden 
können, dem Beauftragten für Arbeits
einsatz und Lohnregelung des Chefs der Zi
vilverwaltung zu melden. 

(2) Die Meldung erfolgt auf einem bei den Ar
beitsämtern erhältlichen Formblatt. 

§ 2 
(1) Die Meldung des Betriebsführers (§ 1) ist 

gleichzeitig der Auftrag zur Zuweisung der 
benötigten Arbeitskräfte. 

; Ii 



I 
(2) Arbeitsentgelt oder sonstige Bezüge, die dem 

Verpflichteten noch zustehen, sind ihm recht
zeitig vor Beginn der Dienstleistung auszu
zahlen. 

(3) Bei Verpflichteten, die in einem arbeitsbuch
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen, 
ist vom Unternehmer im Arbeitsbuch die 
Eintragung über die Beendigung der Be
schäftigung mit folgendem Zusatz zu ver
sehen: „Beurlaubt zur Dienstleistung" bei 
zeitlich begrenzter Verpflichtung, „Entlassen 
zur Dienstleistung" bei zeitlich unbegrenz
ter Verpflichtung. 

§ 8. 
Während der Beurlaubung darf das bisherige 

Beschäftigungsverhältnis nicht gekündigt werden. 
J n besonderen Fällen kann das für die Verpflich
tung zuständige Arbeitsamt Ausnahmen zu
lassen. 

§ 9 . 

Hat ein Verpflichteter auf Grund seines bis
herigen Beschäftigungsverhältnisses eine Dienst
oder Werkwohnung inne, so darf vom Vermieter 
eine Kündigung der Wohnung nicht vor Beendi
gung der Dienstleistung ausgesprochen werden. 
Das für die Verpflichtung zuständige Arbeitsamt 
kann in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen. 

S 10. 

(1) Die Kosten der erstmaligen Anreise des Ver
pflichteten vom bisherigen Wohnort oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Dienstort 
und der Rückreise trägt deY Betrieb, für den 
die Dienste geleistet werden. 

(2) Bei längeren Reisewegen kann dem Ver
pflichteten ein Zehrgeld gewährt werden, 
das der Betrieb, bei dem die Dienste geleistet 
werden, zu tragen hat. 

(3) Soweit das Arbeitsamt Reisekosten und 
Zehrgeld verauslagt, hat der Betrieb die ver
auslagten Beträge dem Arbeitsamt zu er
statten. 

§ 11. 

Der Verpflichtete muß seinen Dienst zu dem 
in dem Verpflichtungsbescheid angegebenen Zeit
punkt antreten und bei der Meldung dem Be
triebsführer den Verpflichtungsbescheid vorlegen. 

S 12. 

Der Anspruch auf Bezüge aus dem neuen Be
schäftigungsverhältnis besteht bereits mit dem 
Tage, an dem die Dienstleistung beginnt. 

K 1 a g e n f u r t, 31. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

gez. Dr. R a i n e r . 
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(2) Werden Arbeitskräfte in Ausführung des 
Auftrages zur Dienstleistung bei dem Auf
traggeber verpflichtet, so wird mit der Zu-
stefl !ung des Dienstverpflichtungsbescheides 
(§ 6) zwischen dem Auftraggeber und dem 
Verpflichteten ein Arbeits- oder Dienstver
trag zu den in der Meldung angegebenen Be
dingungen geschlossen. Der Arbeits- oder 
Dienstvertrag tritt mit dem im Verpflich-
tungsbescheid festgesetzten Zeitpunkt des 
Beginns der Dienstleistung in Kraft. 

§ 3 . 
(1) Die Verpflichtung kann sich auf die Leistung 

von Diensten aller Art erstrecken. Die Ar
beitskraft des Verpflichteten soll entspre
chend seinen Kenntnissen und Fähigkeiten 
so zweckvoll wie möglich eingesetzt werden. 

(2) Vor der Verpflichtung sollen die zu ver
pflichtende Person und ihr Betriebsführer 
gehört werden, soweit dadurch die rechtzei
tige Sicherstellung des Kräftebedarfs nicht in 
Frage gestellt wird. Der zu verpflichtenden 
Person sind hiebei die Bedinguhgen, unter 
denen die Dienstleistung erfolgen soll, in 
vollem Umfang bekanntzugeben. 

§ 4. 
(1) Die Personen, die verpflichtet werden sol

len, müssen zur Dienstleistung tauglich sein. 
Diese Voraussetzung wird im Zweifel durch 
ärztliche Untersuchung festgestellt. 

§ 5 . 
(1) Die Verpflichtung wird von dem Arbeits

amt ausgesprochen, in dessen Bezirk der 
Wohnort oder der gewöhnliche Aufenthalts
ort der zu verpflichtenden Person liegt. 

(2) Als Zeitpunkt des Beginnes der Dienst
leistung ist bei Verpflichteten, deren Dienst
leistung innerhalb ihres bisherigen Wohn
ortes oder gewöhnlichen Aufenthaltsortes zu 
erfolgen hat, der Tag festzusetzen, an dem 
sie die Reise zum Dienstort antreten müssen. 

§ 6. 
(1) Der Verpflichtungsbescheid ist der Person, f 

die verpflichtet werden soll, zuzustellen. Als« 
Zustellung gilt die Aushändigung des Ver
pflichtungsbescheides durch einen Angehöri
gen des Arbeitsamtes oder die Zusendung 
des Verpflichtungsbescheides als „Ein
schreiben". 

(2) Verpflichtete, die in einem Beschäftigungs
verhältnis stehen, haben den Verpflichtungs
bescheid unverzüglich nach Erhalt dem Be
triebsführer vorzulegen. Außerdem soll das 
Arbeitsamt dem Betriebsführer eine Ab
schrift des Verpflichtungsbescheides zu
stellen. 

§ 7 . 
(1) Für unbegrenzte Zeit Verpflichtete, die in 

einem Beschäftigungsverhältnis stehen, sind 
mit dem Tage des Beginns der Dienst
leistung aus ihrem bisherigen Beschäftigungs
verhältnis beurlaubt. 



M« Verordnung 
«ber die Gewährung von Lohnzuschlägen 

im Baugewerbe 

Zur Ergänzung der Lohnordnung für das 
öaugewerbe unter Ziffer 16 des Abschnittes B 

I Anlage 3 der Verordnung zur weiteren An-
8'Cichung arbeitsrechtlicher Vorschriften in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
' ° Dezember 1941 ordne ich auf Grund der mir 

erteilten Ermächtigung folgendes an: 

§ 1. 

G e l t u n g s b e r e i c h . 

. Die nachstehende Regelung stellt für die Be
tnebe des Baugewerbes und des Baunebengewer-
D e s verpflichtende Bestimmungen dar. 

§ 2. 

Zuschläge. 

I. W e g e g e l d . 

Gefolgschaftsmitglieder, die über 10 Kilo
meter von ihrem Wohnsitz beschäftigt sind, 
erhalten, wenn sie nach Arbeitsschluß täglich 
nach* Hause zurückkehren, ein Wegegeld von 
ÄM —.50, bei einer Entfernung von mehr 
als 20 Kilometer ein Wegegeld von R M 1.— 
je Arbeitstag. 

2- Für die Berechnung der Entfernung kommt 
der kürzeste zumutbare und fahrbare Weg 
von der Mitte des Wohnortes bis zur Ar
beitsstelle in Betracht. 

Reichen die genannten Wegegeldsätze zur 
Bestreitung der Fahrtkosten nicht aus, so be
steht an deren Stelle Anspruch auf kosten
lose Beförderung oder Ersatz der tatsächlich 
erwachsenen Beförderungskosten.. 

I I . T r e n n u n g s g e l d . 

1- Verheiratete Gefolgschaftsmitglieder, die bei 
einer Entfernung von mehr als 15 Kilometer 
f i s c h e n Wohnort und Arbeitsstelle unter 
Benutzung der zur Verfügung stehenden 
„*f*ehrsmittel nicht täglich nach Hause zu

rückkehren können und außerhalb des 
Wohnortes übernachten müssen, erhalten als 
Ersatz des Mehraufwandes für ihre Verpfle
gung ein Trennungsgeld von R M 1.— täg
lich. 

2. Das Trennungsgeld ist auch bei einer Ent
fernung von weniger als 15 Kilometer zu 
gewähren, wenn dem Gefolgschaftsmitglied 
die tägliche Zurücklegung der Strecke nicht 

zugemutet werden kann (z. B. wenn die Zeit 
für den Hin- und Rückweg mehr als drei 
Stunden beträgt). 

3. Den verheirateten Gefolgschaftsmitgliedern 
stehen gleich verwitwete oder geschiedene 
Gefolgschaftsmitglieder, die einen eigenen 
Haushalt führen, sowie ledige Gefolgscnafts-
mitglieder, die mit ihren Eltern, Großeltern, 
mit Geschwistern oder Pflegekindern, zu 
denen auch uneheliche Kinder gehören, einen 
gemeinsamen Haushalt haben und die Mittel 
hiefür ganz oder zum überwiegenden Teil 
aufbringen. 

4. Die Hälfte des Trennungsgeldes steht den
jenigen verwitweten oder geschiedenen Ar
beitern zu, die zwar ihren eigenen Haushalt 
aufgelöst, jedoch ihre ehelichen Kinder in 
Pflege gegeben haben und hiefür ein Pflege
geld zahlen müssen. 

5. Die Gefolgschaftsmitglieder sind verpflich
tet, den Nachweis zu erbringen, daß diese 
Voraussetzungen für die Gewährung des 
Trennungsgeldes vorliegen. 

6. Der Anspruch auf Trennungsgeld entfällt 
bei Aufnahme eines Gefolgscnaftsmitgliedes 
«ins Krankenhaus mit dem auf die Einliefe-
rung folgenden Tag. 

7. Der Anspruch auf das Trennungsgeld ent
fällt ferner für die Tage, an denen das Ge
folgschaftsmitglied die Arbeit ganz oder 
teilweise schuldhaft versäumt. 

I I I . Ü b e r n a c h t u n g s g e l d . 

Gefolgschaftsmitglieder, denen die tägliche 
Rückkehr zum Wohnort unter den Voraussetzun
gen des Abschnittes I I , Ziffer 1, nicht möglich 
ist oder nicht zugemutet werden kann, und denen 
freie Unterkunft an der Arbeitsstelle nicht ge
währt wird, erhalten ein Übernachtungsgeld von 
RM —.50 täglich. 

§ 3 . 

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n . 

1. Die Nichtbefolgung dieser Bestimmungen 
wird bestraft. 

2. Die Verordnung tritt am 1. Februar 1942 
in Kraft. 

K l a g e n f u r t , 31. Jänner 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

gez. Dr. R a i n e r . 
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Druckfehlerberichtigung 
zum Verordnungs- und Amtsblatt vom 10. De
zember 1941, Stück 35, vom 31. Dezember 1941, 

Stück 36, und vom 14. Jänner 1942, Stück 1. 

In der Anlage I zur 148. Durchführungaver
ordnung über das Fischereiwesen in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains (Verordnungs
und Amtsblatt v. 10. Dezember 1941, Stück 35) 
muß es unter Revier Nr. 7, Wocheiner Sawe, 
Seite 396, Zeile 8, statt „und der Radmannsdorf" 
richtig heißen: „unter Radmannsdorf". 

Die im 36. Stück des Verordnungs- und 
Amtsblattes vom 31. Dezember angeführten Be
kanntmachungen erhalten folgende Bezeich
nungen: die 148. Bekanntmachung des Stillhalte
kommissars erhält die Zahl 150, die 149. Be

kanntmachung des Stillhaltekommissars erhält 
die Zahl 151, die 150. Bekanntmachung des Still
haltekommissars erhält die Zahl 152, die 151. Be
kanntmachung des Stillhaltekommissars die Zahl 
153, die 152. Bekanntmachung vom 9. Dezember 
1941 über die Wehrüberwachung der wehrpflich
tigen deutschen Reichsbürger in den besetzten Ge
bieten erhält die Zahl 154 und die 153. Bekannt
machung vom 31. Dezember 1941 über das Ver
ordnungs- und Amtsblatt erhält die Zahl 155. 

In der Anlage 4 zur 9. Verordnung vom 
14. Jänner 1942 zur weiteren Angleichung ar
beitsrechtlicher Vorschriften in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains muß es unter 
Gruppe M 3: Obermeister (Hauptpoliere) auf 
Seite 29, 4. Zeile von unten, statt „einen Zu
schlag von 40 v. H." richtig heißen: „einen Ab
schlag von 40 v. H." 

* Herausgegeben vom Chet der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenlurt. — 
Druck: NS.-Gauverlag und Druckerei Kärnten, G.m.b.H., Klagenfurt, Bismaickring 13. 
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VerordnunaS' umi Amtsblatt 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
A u s g a b e B Klagenfurt , a m 2 6 . F e b r u a r 1 9 4 2 Jahrg. 1942, Stück 4 

I n h a l t : 'Sil? 

A l l g e m e i n e u n d I n n e r e V e r w a l t u n g : 

25. Verordnung über die deutsche Schreibweise von Vor- und Familiennamen 
in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 56 

26. Bekann tmachung über die Ungültigkeitserklärung von Polizeidienstausweisen 58 

E r n ä h r u n g u n d L a n d w i r t s c h a f t : 

27. Anordnung über Verbraucherhöchstpreise für Hühner- und Enteneier in 
den 'besetzten Gebieten Kärntens und Krains 59 

28. Anordnung über Höchstpreise für Schlachtgeflügel in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains 6 0 

29. Bekanntmachung über die Einführung der Marktordnungsbestimmungen 
für die Milch- und Fettwirtschaft in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains 61 

30. Bekanntmachung über die Einführung der Marktordnungsbestimmungen 
für die Gartenbauwirtschaft in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 63 

W i * t a c h a f t u n d A r b e i t : 

31- Verordnung über den verstärkten Einsatz von weiblichen Arbeitskräften 
in der Land- und Hauswirtschaft (Pflichtjahr) 64 
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25« Verordnung 
über die deutsche Schreibweise von Vor-

und Familiennamen in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains. 

Um der immer weiter fortschreitenden Ver
deutschung in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains Rechnung zu tragen und um den 
Familiennamen, die von der ehemaligen jugosla
wischen Verwaltung vielfach verstümmelt wur
den, ihre alte deutsche Schreibweise wieder
zugeben, ordne ich auf Grund der mir erteilten 
Ermächtigung an: 

§ 1 
1. Vornamen dürfen in Wort und Schrift nur 

in ihrer deutschen Form gebraucht werden. 
2. Die Familiennamen dürfen nur in der 

deutschen Schreibweise geschrieben wer
den. 

§ 2 

V o r n a m e n 
1. Slowenische Vornamen, denen ein deut

scher Vorname entspricht, dürfen nur in 
der deutschen Form gebraucht werden. 

2. Welche deutsche Form jeweils der slo
wenischen entspricht, ist aus dem dieser 
Verordnung als Anlage beigefügten Na
mensverzeichnis zu entnehmen. Die Ver
wendung eines anderen Namens und einer 
anderen Schreibweise als der in diesem 
Verzeichnis angeführten ist nicht statt
haft. 

§ 3 
F a m i l i e n n a m e n 

1. In allen bisher in slowenischer Recht
schreibung geschriebenen Familiennamen 
sind die in der deutschen Rechtschreibung 
unbekannten Buchstaben durch die im 
deutschen Schriftgebrauch üblichen zu 
ersetzen, und zwar: 
aj — ei; z. B. Majster — Meister, Gajäek 
— Geischek. 
c nach Selbstlauten — tz; z. B. Kac — 
Katz, Kovačec — Kowatschetz, 
c im Anlaut nach Mitlauten — z; z. B. 
Swarc — Schwarz, Jarc — Jarz, č — tsch ; 
z. B. Ciček — Tschitschek, Deucer — 
Deutscher, 
h im Innern oder am Ende des Wortes — 
ch; z. B. Lah — Lach, Gliha — Glicha, 
aber Hraäovec — Hraschowetz, 
ij — i; z. B. Furijan — Furian, 
lj — 1; z. B. Ljubez — Lubetz, 
nj — n; z. B. Vošnjak — Woschnak, 
ä — sch; z. B. FiSinger — Fischinger, Se-
gula — Schegula, 
i t — st; z. B. Stajnbah-— Steinbach, Ste-
pec — Stepetz, Kristan — Kristan, 
v — w; z. B. Cernovšek — Tschernow-
schek, Veingerl — Weingerl, 
z — s; z. B. Verzel — Wersel, Žemljic — 
Semlitsch, 

ž — sch ; z. B. Znuderl — Schnuderl, Bla-
žek — Blaschek. 

2. Die in deutscher Schreibweise gebräuch
lichen Familiennamen sind unverändert 
zu lassen. 

3. In jenen Fällen, in denen Namen durch die 
ehemaligen jugoslawischen Verwaltungs
behörden in den beiden letzten Jahr
zehnten nachweislich noch weiter verstüm
melt wurden, wie Serien aus Sehrschön, 
Henigmann aus Hönigmann, Tiàlar aus 
Tischler, Daj&mann aus Deutschmann, 
Stojnäek aus Stoinschegg, ist die frühere 
Schreibweise dann vorzunehmen, wenn 
diese in den vor dem Jahre 1918 aus
gestellten Tauf- oder Geburtsurkunden 
des Namensträgers oder seiner Eltern 
nachzuweisen ist. Die in diesen Urkunden 
angewandte Schreibung ist in Hinkunft 
maßgebend. 

§ 4 
1. In den Geburten-, Sterbe- und Familien

büchern dürfen nur noch deutsche Vor
namen und die Familiennamen nur noch 
in der deutschen Schreibweise eingetragen 
werden. 

2. Bei der Ausfertigung von Auszügen aus 
den Geburten-, Sterbe- und Familien
büchern dürfen sämtliche slowenische Vor
namen, denen deutsche entsprechen, nur 
noch in der deutschen Form angeführt 
werden, das gleiche gilt hinsichtlich der 
deutschen Schreibweise von Familien
namen. 

3. Allgemein dürfen in allen amtlichen Ur
kunden, Schriftstücken, Veröffentlichun
gen auf Namensschildern sowie bei der 
Unterzeichnung durch den Namensträger 
selbst die Vor- und Familiennamen nur 
noch in der dieser Verordnung ent
sprechenden Schreibweise verwendet 
werden. 

§ 5 
Uber diese Bestimmungen hinausgehende 

Änderumgen von slawischen Vor- und Familien
namen in irgendeiner anderen Form sind der
zeit unstatthaft, da es sich in diesen Fällen nicht 
um die Rückführung in eine deutsche Namens
form, sondern um eine Namensänderung handelt, 
die einer späteren gesetzlichen Regelung vor
behalten bleiben muß. 

§ 6 
Diese Verordnung findet auf alle ehemaligen 

jugoslawischen Staatsangehörigen in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains Anwendung. 
Sie gilt nicht für Personen kroatischer Volks
zugehörigkeit. 

§ 7 
Zuwiderhandlungen werden nach § 6, Pkt. d, 

meiner 1. Verordnung vom 24. IV. 1941 bestraft. 

K l a g e n f u r t , am 10. Februar 1942. 

R a i n e r -
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Anlage 
sur Verordnung des Chefs der Zivilverwal
tung in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains Uber die deutsche Schreibweise von 
Vor- und Familiennamen in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains . 

M ä n n l i c h e V o r n a m e n 

Aleksander, Alež, Sa ia . . Alexander 
Alfonz Alfons 
Alojzij, Slavko Alois 
Andrej, Hrabroslav . . . . Andreas 
Antonij, Tone Anton 
Avguétin, Avgust . . . . August 
Blaž Blasius 
Bogdan . Friedrich 
Bogomir Gottfried 
Bolfenk, Volbenk . . . . Wolfgang 
Boltežar Balthasar 
Božidar, Božo Theodor 
Branko Rudolf 
Caharija Zacharias 
Ciril Cyrill 
Cvetko, Florijan Florian 
Danilo Daniel 
Davorin Martin 
Drago, Dragomir, Dragoslav Kari 
Edvard, Edo Eduard 
HJmerik Emmerich 
Emüljan, Milan, Milko . . Emil 
Erik Erich 
Evgenlj, Evgen Eugen 
Evzeblj Eusebius 
Feliks Felix 
Filip Philipp 
Florijan Florian 
Franc, Frančišek, Frahjo, 

Fran Franz 
.Friderik Friedrich 
Gabrijel Gabriel 
Gašper Kaspar 
Gregorij, Grega Gregor 
Henrik, Hinko Heinrich 
Herman Hermann 
Hrabroslav Andreas 
I*naclj, Igo, Ognjeslav . . Ignaz 
Ivan Hans od. Johann 

Janko Johann od. Hans 
Jaroalav Engelbert 
Jernej Bartholomäus 
J<**P, Jo&o, Jožef, Jože . . Josef •Julij, Ljubonlav, Ljubomir . Julius Ĵ rij. Jurko, Jurček . . . Georg 
£***1. Karol, (Drago . . . Kari 
Küijan Kilian 
Kornelij Kornelius 
Krištof Christoph 
K » v e r Xaver 
Ladislav . . . . Ladislaus 
Lavoslav, Leon, Polde . . . Leopold 
Lenart Leonhard 
Ljudevit, Ludovik, Ludvik . Ludwig 
Lovrenc, Lovro, Lavrencij . Lorenz 
Ljuboslav, Ljubomir, Ljubo Julius 
Luka, Ltfkež Lukas 
Matej, Matija, Matevž, Tevže Matthias 

Marko Markus 
Makso, Maks Max 
Miklavž, Nikolaj, Niko . . . Nikolaus 
Milan, Milivoj Emil 
Mirko, Miroslav Friedrich, Fritz 
Miha, Miško Michael 
Nace, Ignacij, Igo . . . . Ignaz 
Nikolaj, Niko Nikolaus 
Ognjeslav Ignaz 
Oton Otto 
Otokar Ottokar 
Ožbolt, Ožbalt Oswald 
Pavel Paul 
Polde Leopold 
Radoslav, Radomir, Rado . . Jakob 
Rajko, Rajmund Raimund 
Rihard, Riko Richard 
Rok Rochus 
Saša Alexander 
Sebastijan, Boétjan . . . . Sebastian 
Slavko Alois 
Sreöko Felix 
Stanislav, Stanko . . . . Stanislaus 
Simon, Sima Simon 
Stefan Stephan 
Tine Valentin 
Tomaž, Tomislav . . . . Thomas 
Tone, Tončec Anton 
Ulrik, Urh Ulrich 
Vaclav, Venceslav . . . . Wenzel 
Valter Walter 
Vekoslav Alois 
Vid Veit 
Viljem Wilhelm 
Vilibald Willibald 
Vincenc, Vincencij, Vinko . Vinzenz 
Vojteh Adalbert 
Volbenk Wolfgang 
Zdravko Valentin 
Zmagoslav, Zmago . . . . Viktor 
Ziga, Zigmunt Siegmund 

W e i b l i c h e V o r n a m e n 
Adelajda, Adela, Dela, Delica Adelheid 
Albina Albine 
Alenka, Alenčica . . . . Helene 
Alojzija, Lojzka Aloisia 
Ana, Ančka, Anka, Anica . Anna 
Apolonija, Polona, Polonka . Apollonia 
Avrelija, Zlata, Zlatka . . . Aurelia 
Bara, Barica, Barbka . . . Barbara 
Bogdana Friederike 
Bogomila Emilie 
Bogoslava, Slavka . . . . Aloisia 
Božena Natalie 
Breda Friederike 
Brigita Brigitte 
Cecilija, Cilika, Cilka . . . Cäcilie 
Cvetka Flora 
Danica, Dana Daniela 
Dela, (Delica Adelheid 
Dora, Dorica Dorothea 
Dragomira, Draga, Dragica . Karoline 
Elizabeta, Lizika, Spela . . Elisabeth 
Emiiijana, Milica, Milka . . Emilie 
Frančiška, Franja, Francka . Franziska 
Greta Grete 
Hedvika, Hedviga, Jadviga . Hedwig 
Helena Helene 
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Hema Emma 
Ivana, Ivanka Johanna 
Izabela Isabella 
Jadviga Hedwig 
Jaroslava Berta 
Jelena, Jelka Helene 
Jera, Jerica Gertrud 
Jožefa, Josipina, Jožica . . Josefine 
Julijana, Julija, Julka . . . Juliana 
Karolina Karoline 
Katarina, Katica . . . . Katharina 
Klotilda Klothilde 
Kristina Christine 
Lavra Laura 
Lenka Helene 
Lizika Elisabeth 
Ljubica Amalie 
Ljudmila Ludmilla 
Lojzka Aloisia 
Lucija Luzia 
Malka, Malčka Amalie 
Marija, Marica, Micka, 

Minka Maria 
Marjeta, Meta . . . . . Margarete 
Marta Martha 
Matilda Mathilde 
Melanija Melanie 

Otilija 
Pavla . . Paula 

Polona, Polonka . . . . Apollonia 

Rozalija, Rožica, Zala . . . . Rosalia 
Slava, Slavka, Slavica . , . . Aloisia 

Uršula, Urša, Urška . , , • Ursula 

Zlata, Zlatka 

2 6 . Bekanntmachung 
über die Ungültigkeitserklärung von Polizeidienstausweisen. 

Die Polizeidienstausweise nachstehend angeführter Personen (.Wachtmeister), welche in Verlust 
geraten sind, werden hiermit im Sinne des Runderlasses des RFSSuChdDtPol. im RMDI. vom 

12. Oktober 1936 O-VuR Org. R 78/36 (RMB1. S. 1373) für ungültig erklärt: 

K o m m a n d o d e r S c h u t z p o l i z e i I n n s b r u c k : 
Diehl Karl, Obwm. d. Sch Nr. . 219 10. VIH. 1939 
Amkreuz Josef, Wachtm. d. Sch. d. R Nr. 12 15. VII. 1940 
Penninger Johann, Wachtm. d. Sch. d. R Nr. 373 15. VII. 1940 
Bidner Lorenz, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 34 18. IX. 1940 
Dullnig Stephan, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 64 18. EX. 1940 
Fritz Alois, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 101 15. VIL 1940 
Haidacher Josef, Rottwm. d. Sch. d. R -s . Nr. 145 15. VH. 1940 
Mair Johann, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 304 15. VH. 1940 
Lamprecht Karl, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 274 15. VII. 1940 
Marschner Heinrich, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 320 15. VH. 1940 
Mayrhofer Johann, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 315 15. VH. 1940 
Oberhofer Walter, Rottwm. d. Sch. d. R. . . . Nr. 355 15. VH. 1940 
Praxmarer Wilhelm, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 400 18. EX. 1940 
Schwarzenlander Adolf, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 501 15. VH. 1940 
Stampfl Christian, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 506 15. VN. 1940 
Tichy Josef, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 552 15. VII. 1940 
Werth Franz, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 594 15. VH. 1940 
Wiedner Karl, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 600 15. VH. 1940 
Zlamy Franz, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 629 15. VH. 1940 

K o m m a n d o d e r S c h u t z p o l i z e i S a l z b u r g : 
Platzer Franz, Oberwm. d. Sch Nr. 376 1. IV. 1941 

K o m m a n d o d e r S c h u t z p o l i z e i W i e n : 
Fuhrmann Johann, Hauptwm. d. Sch Nr. 3877 1. X. 1938 
Haushofer Leopold, Hauptwm. d. Sch Nr. 2817 1. X. 1938 

K o m m a n d o d e r S c h u t z p o l i z e i G r a z : 
Diethardt. Fritz, Oberwm. d. Sch , Nr. 632 5. EX. 1939 
Kantinger Max, Oberwm. d. Sch. d. R Nr. 144 17. EX. 1940 
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Büchsenmeister Alois, Wachtm. d. Sch. d. R Nr. 28 23. VII. 1940 
Kleinhappl Leopold, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 152 17. IX. 1940 

K o m m a n d o d e r S c h u t z p o l i z e i F r a n k f u r t a / M a i n : 

Heim Friedrich, Oberwm. d. Sch Nr. 652 10. VI. 1939 
Höpfer Paul, Oberwm. d. Sch. d. R Nr. 1076 23. IX. 1940 
Born Walter, Rottwm. d. Sch. d. R Nr. 99 15. IX. 1940 

Im Auftrag: 

D r. S c h w a 1 b e. h. 

27' Anordnung 
über Verbraucherhöchstpreise für Hühner- und Enteneier in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund des § 5 der sechsten Verordnung 
vom 2. Mai 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt 
Stück 2) wird mit sofortiger Wirkung angeord
net: 

§ 1 
Für den Verkauf von Hühner- und Enten

eiern in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten folgende Verbraucherhöchstpreise : 

T. Inländische Hartdelsklasseneier: 

G e w i eh t • f r n p p • 
S 
A 
B 
C 
D 

(Große 

(Klei me 

S t U sk p r e i s in R p f. f ü r d i e Z • i 1 
bis 31. J inner 

ab 1. Februar Gutekl. I 
Gfltekl. 11 

Gütekl. I 
GUtekl. 11 Gewicht des (G 1) 

vollfrische (G 2) (G 1) 
Tollfrische (G 2) einzelnen Eies 

(G 1) 
vollfrische frische 

(G 1) 
Tollfrische frisata 

in Gramm Eier Eier Eier Eier 

über 65 15 143/4 13 123/4 
60 bis 65 14 Vi I2I/2 121/4 55 bis 60 14 133/4 12 113/4 50 bis 55 13 Vi 13 11 Vi 11 
45 bis 50 12 V-z I 2 1 / . HU/2 IOI/4 

H. Aussortierte Eier (abfallende Ware) : 

Gewicht des einzelnen Eies 45 gr und 
darüber: 
Stückpreis für die Zeit : bis 31. Jänner 12y 2 Rpf. 

ab 1. Februar 10y 2 Rpf. 

Gewicht des einzelnen Eies unter 45 gr: 

Stückpreis für die Zeit : bis 31. Jänner 11 y 2 Rpf. 
ab 1. Februar 9l/2 Rpf. 

Gekennzeichnete, aber nicht sortierte Eier 
Wandischer Herkunft (Originalware): 

Stückpreis für die Zeit : bis 31. Jänner 13y 2 Rpf. 

1 ab 1. Februar 11V2 Rpf. 

IV. Ungekennzeichnete Eier inländischer 
Herkunft: 

Stückpreis für die Zeit: bis 31. Jänner 12 Rpf. 
ab 1. Februar 10 Rpf. 

en7" A u s l a n d 8 e t e r (bei einer Größe [Gewicht] 
•sprechend den unter I genannten Klassen) 

Stfldtprei 
n ._ - Gewicht des """ J :" 
"'"iditfrvppe einzelnen 

_ Eies in Gramo 
o (Sonderklasse) Uber 65 
tt i , o ß e E i e r> 6 0 W» 65 
« (Mittelgroße Eier) 55 bis 60 
^ (Gewöhnliche Eier) 50 bis 55 
« (Kleine Eier) 45 bis 50 Bulgarien »Original« . 

\ 

utA|iicn in Rpf 

ftir die Zeit: 
ab 

1. April 

ioy2 

Ibis 
3l.Mari 

i2y2  12 
11% 
103/4 
10 
11 

10 
9y2  88/4 
8 
9 

VI. Enteneier (in- und ausländischer Herkunft) : 

Gewicht des einzelnen Eies 60 gr und darüber: 

Stückpreis für die Zeit: bis 31. März . 12y 4 Rpf. 

ab 1. April . 10y 4 Rpf. 

Gewicht des einzelnen Eies unter 60 gr: 

Stückpreis für die Zeit : bis 31. März . 1114 Rpf. 
ab 1. April . 9y 4 Rpf. 

VII. KUhlhauseier und konservierte Eier in- und 
ausländischer Herkunft (bei einer Größe 

[Gewicht] entsprechend den bei Handelsklassen
eiern genannten Klassen) : 

Gewicntsfruppe Gewicht des einzelnen 
Eies in Gramm 

Stückpreis 
in Rpf. 

. 12 

. Hl/2 

• 103/4 
. ioy4 
• 93/4 . ìoy. 

S (Sonderklasse) über 65 
A (Große Eier) 60 bis 65 
B (Mittelgroße Eier) 55 bis 60 
C (Gewöhnliche Eier) 50 bis 55 
D (Kleine Eier) 45 bis 50 
»Original« 

vru. 
Bei der Abgabe von Eiern an Großver

braucher (Krankenhäuser, Gaststätten, Kanti
nen usw.) ist auf die vorstehenden Ver
braucherhöchstpreise ein Mindestpreisnachlaß 
von Rpf. 0.25 je Ei zu gewähren. 

§ 2 

Wenn sich beim Kleinverkauf mehrerer Eier 
Bruchteile von Pfennigbeträgen ergeben, so ist 
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die Aufrundung des gesamten Rechnungsbe
trages auf volle Pfennigbeträge dann zulässig, 
wenn der überschießende Bruchteil mindestens 
einen halben Reichspfennig beträgt. Bei dem 
Verkauf des einzelnen Eies ist die Aufrundung 
des Bruchteiles auf den vollen Pfennigbetrag 
stets zulässig. 

§ 3 
Es ist unzulässig, die Abgabe von Eiern be

stimmter Sorte (deutsche Handelsklasseneier, 
KUhlhauseier, Enteneier usw.) davon abhängig 
zu machen, daß der Käufer gleichzeitig eine 
andere Sorte oder Güteklasse abnimmt oder ab
zunehmen verspricht. 

§ 4 

28. Anordnung 
[über Höchstpreise für Schlachtgeflügel.] 

Auf Grund des § 5 der sechsten Verordnung vom 2. Mai 1Ö41 (Verordnungs- und Amtsblatt 
Stück 2) werden für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains nachstehende Höchstpreise für 
in- und ausländisches Schlachtgeflügel festgesetzt. 

Suppenhühner, I. Güte: 

Erieager-
bttehitpreia 

b. Abgabt »o 
d. Erfaiinng-
groBhandel 
ie kc in RM 

HöAitpieii 
b. Abgab« es 

HBcb(tprei> GroBrerbran-
b. Abgabe Ae» (Gait-
an d. Ein- statten. « n-
zelbandel italteo uiw.) 

ja kg im RM Je kg in RM 

Ver-
braacber-
hdditt̂ rela 

«RM 
a) inländische, lebend 
b) in- und ausländische, geschlachtet, geputzt 

und entdärmt 

1.— 1.25 

1.65 

1.45 

1.80 

1.65 

2.— 
Ausländische Junghühner, Brathühner usw. bis 

1200 g 

I. Güte, geschlachtet, geputzt und entdärmt ' —.— 2.10 2.30 2.50 
Inländische Junghühner (Back- und Brathendl), 

Mindestlebendgewicht 

I. Güte 
a) lebend 
b) geschlachtet, geputzt und entdärmt 

1.50 1.90 
2.50 

2.20 
2.80 

2.40 
3.— 

Poularden, I. Güte: 
a) inländische, lebend 
b) in- und ausländische, geschlachtet, geputzt 

und entdärmt 

2.— 2.20 

3.— 

2.50 

3.30 

2.70 

3.50 

Puten (Indian, Truthähne und -hühner) I. Güte: 
a) inländische, lebend 
b) in- und ausländische, geschlachtet und ge

putzt, mit Darm 
c) in- und ausländische, geschlachtet, geputzt 

und entdärmt 

1.40 1.50 

2.10 

2.20 

1.80 

2.40 

2.50 

1.90 

2.50 

2.60 

Gänse, I. Güte: 
a) inländische, lebend 
b) in- und ausländische, geschlachtet und ge

putzt, mit Darm 

1.40 1.50 

2.10 

1.80 

2.40 

1.90 

2.50 

Enten, I. Güte: 
a) inländische, lebend 
b) in- und ausländische, geschlachtet und ge

putzt mit Darm 

1.40 1.50 

2.10 

1.80 

2.40 

1.90 

2.50 

Tiere der Güteklasse I müssen vollfleischig 
sein, das heißt, einen gleichmäßigen Ansatz von 
Fleisch und Fett auf Brust und Rücken auf
weisen. Die Knochen des Rumpfes dürfen nicht 

übermäßig hervorstehen. Die Füße müssen 
sauber, die Körperhaut muß von feiner Beschaf
fenheit, weiß bis gelblich, weich und von Natur
glanz sein. Sie darf keine Rumpfriase, blutunter-

«0 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
dieser Anordnung werden gemäß § 7 der 
sechsten Verordnung vom 2. Mai 1941 (Ver
ordnungs- und Amtsblatt Stück 2 ) bestraft. 

§ 5 
Die bisher ergangenen Preisbestimmungen 

für Eier treten außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , am 17. Februar 1942. 

R a i n e r 



laufene Stellen oder starke Rißflecke aufweisen 
und muß frei von schlechtem Geruch, Federn 
bzw. Stoppelrückständen sein ; sie darf nicht ver
färbt, abgeflammt (gesengt) oder gewaschen 
sein. Gänse und Enten müssen nüchtern ge
schlachtet worden sein. 

^ür Tiere, die diesen Anforderungen nicht ent
sprechen, ist in allen Stufen ein Preisnachlaß von 
m{Bdestens 20 Rpf. je kg zu gewähren. Für 
«fandigche Gänse, Enten, Hähne und Puten, die 
alter als 1 Jahr sind, ist daneben in allen Han-
ueisstufen ein weiterer Preisnachlaß von min
destens 40 Rpf. je kg einzuräumen. 

Unter anderen Bezeichnungen als den in dieser 
Anordnung genannten darf geschlachtetes oder 
zerteiltes Geflügel nicht feilgehalten oder in den 
verkehr gebracht werden. 

Geschlachtet eingeführte Junghühner, Brat
hühner, Poulete usw. müssen, bevor sie vom 
~J aaelhandel in den Verkehr gebracht werden, 

ausländische kenntlich gemacht sein. 
Sämtliche Preise der einzelnen Handelsstufen 

erstehen sich: 
a ) für ausländische Ware: einschließlich Ver

packung; 
b) für iniändiache und im Inland geschlach

tete Auslandware: einschließlich Kisten-, aus-
»ehheßlichi Korbverpackung; 
EIOS? bei Lebendgeflügel bleibt die Verpackung 

*8entum <jes Lieferanten und muß von diesem 
g~ seine Kosten zurückgenommen werden. Die 
Z T j r u Ö U n g e i n e r Pfandgebühr (Einsatz) ist bis 
j™1 Höhe der tatsächlichen Gestehungskosten 

r Lebendgeflügelsteigen zulassig. 
Die Fracht ab Verladestation (Sitz des Be-

j"*bes des Versenders) trägt der Empfänger. An 
Einzelhändler, die im Stadt- oder Landkreis des 
r^hftndlers ansässig sind, hat dieser die Ware 
r * * Haus zu liefern oder das ortsübliche Roll-
* e i d zu erstatten. 
- Die Verteiler sind verpflichtet, für jede Lie-
erung einen Lieferschein oder eine Rechnung 

f l7?|*ustell6n, die zweifelsfrei Angaben über Ge-
brw* 1 & r t ' H e r k unf t s land , Güteklasse, Stückzahl 
rV^" Einzelteile, Gewicht, Kilogrammpreis und 
^ " n t b e t r a g enthalten müssen. Dies gilt nicht 
bj^kj^^elhändler bei Abgabe an Kleinver-

s e h e p * f t e i l t e i n - u n d a u s l ä n d i -
braur>io. u t * a 8 e dürfen nachstehende Ver
g e h e ? r n ö c h » t p r e i s e je kg in RM nicht über-

a n t t e n werden: 

G i ^ ! I U m p f ' g a n z o d e r «**üt> l- G ü t e • 3-20 

^ « • b r u s t , ohne Knochen, I. Güte . . . 3.80 
«r^ebrust mit Knochen, I. Güte . . .' 3.40 
J*nsekeule, I. Güte . . . . . . . . 3.20 
^«selieaen (-rohfett) 2.40 
«jjnsebratfett 3.60 
<*«»seklein oder -junges, kochfertig (ge

ahmtes Klein emer Gans: Kopf, Hals, 
Magen, Herz, Flügel, Füße) . . . . 1.20 

gJĴ eber (Bratleber) 4,— 
^Pfleber von ungarischen Gänsen . . . . 6,— 

d ZuwldeAandlungen gegen die Bestimmungen 
^ * * r AÄortJnuag werden gemäß § 7 der sechsten 

Verordnung vom 2. Mai 1941 (Verordnungs- und 
Amtsblatt Stück 2) bestraft. Die bisherigen 
Preisbestimmungen treten außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , am 17. Februar 1942. 

R a i n e r 

* 9 - Bekanntmachung. 
Auf Grund des § 1 Abs. I Ziff. 4 der 7. Ver

ordnung des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
10. I. 1942 (Verordnungs- und Amtsblatt des 
Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains vom 14. I. 1942 
Nr. 1) gebe ich im Einvernehmen mit dem Chef 
der Zivilverwaltung in den besetzten. Gebieten 
Kärntens und Krains folgendes bekannt: 

Mit sofortiger Wirksamkeit treten in Kraft: 
1. Anordnung Nr. A 3 der Hauptvereinigung 

der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 1. September 1939, betreffend Ablie
ferung der vom Milcherzeuger herge
stellten Butter (RNVBl. S. 622) . 

2. Gemeinsame Anordnung Nr. 1/39 der 
Hauptvereinigung der deutschen Milch-
und Fettwirtschaft und der Reichsstelle 
für MUcherzeugnisse, öle und Fette vom 
1. September 1939, betreffend Verbrauch 
von Ernährungsfetten jeder Art in Bäcke
reien, Konditoreien und ähnlichen Betrie
ben (RNVBl. S. 630). 

3. Anordnung Nr. A 4 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 5. September 1939, betreffend Her
stellung von Mischfetten (RNVBl. S. 630) . 

4. Anordnung Nr. A 5 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 6. September 1939, betreffend Milch
ablieferungspflicht (RNVBL. S. 641) . 

5. Verordnung des Reichsministers für E r 
nährung und Landwirtschaft über die 
öffentliche Bewirtschaftung von Milch 
und Milcherzeugnissen, ölen und Fetten 
vom 7. September 1939 (RGBl. I S. 1719). 

6. Anordnung Nr. A 7 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 13. September 1939, betreffend Verbot 
der Vollmilchverwendung für Sauermilch, 
Joghurfu. ä. (RNVBl. S. 657) . 

7. Anordnung Nr. A 9 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 13. September 1939, betreffend Maß
nahmen zur Bewirtschaftung von Much, 
MÜcherzeugnissen, ölen und Fetten 
(RNVBl. S. 707) . 

8. Anordnung Nr. A 1 0 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 27. September 1939, betreffend Ver-
teüung von Milch, MÜcherzeugnissen, 
ölen und Fetten vom Großverteiler an 
die Kleinverteiler (RNVBl. S. 725). 

9. Anordnung Nr. A 1 8 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 26. Oktober 1989, betreffend: 
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a) Lieferung von Milch, Milcherzeugnis
sen, ölen und Fetten an Bäckereien, 
Konditoreien und Brotfabriken, 

b) Lieferung von Milch, Milcherzeugnis
sen, ölen und Fetten an die be- und 
verarbeitenden Betriebe der Süßwaren
wirtschaft, Fischwirtschaft Nährmit
telindustrie und an die Hersteller von 
Mayonnaisen, Fisch- Fleisch- und 
Gemüsesalaten (RNVBl. S. 783) . 

10. Anordnung Nr. A 14 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 30. November 1939, betreffend Ver
wendung von entrahmter Frischmilch und 
Pulver aus entrahmter Milch in gewerb
lichen Betrieben (RNVBl. S. 833) . 

11. Anordnung Nr. A 15 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 30. November 1939, betreffend Selbst
versorger mit Milch, Milcherzeugnissen 
und Speiseöl (RNVBl. S. 835). 

12. Anordnung Nr. A 16 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 5. Jänner 1940, betreffend Ver
pflichtung der Molkereien, Groß- und 
Kleinverteiler zur Prüfung der von ihnen 
in den Verkehr zu bringenden Butter 
(RNVBl. S. 34) . 

13. Anordnung Nr. A 18 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 24. Jänner 1940, betreffend Gewichts
verluste bei Milcherzeugnissen, ölen und 
Fetten (RNVBl. S. 55) . 

14. Bekanntmachung zur Anordnung Nr. A 18 
vom 2. März 1940 (RNVBl. S. 110). 

15. Anordnung Nr. A 19 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 7. Februar 1940, betreffend Preise 
für inländische ölsämereien und Ölfrüchte 
(RNVBl. S. 73) . 

16. Durchführungsbestimmung zur Anord
nung Nr. A 19 vom 21. Juni 1940 (RNV
Bl. S. 241) . 

17. Anordnung Nr. A 22 der Hauptvereinigung 
der deutschen Much- und Fettwirtschaft 
vom 13. Juni 1940, betreffend Absatz von 
Speiseöl (RNVBl. S. 262). 

18. Anordnung Nr. A 24 der Hauptvereinigung 
der deutschen Much- und Fettwirtschaft 
vom 28. Juni 1940, betreffend Abgabe von 
Butter an Gefolgschaftsmitglieder von 
Molkereien (RNVBl. S. 351). 

19. Anordnung Nr. A 25 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 28. Juni 1940, betreffend Nachver
zinnung von Milchkannen (RNVBl. S. 351). 

20. Anordnung Nr. A 27 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 21. März 1941, betreffend Bezug
scheinschulden bei Butter, Margarine und 
Käse (RNVBl. S, 86) . 

21. Anordnung Nr. A 28 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 

vom 9. April 1941, betreffend Durch
führung der Milchablieferungspflicht 
(RNVBl. S. 136). 

22. Anordnung Nr. A 29 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 20. Mai 1941, betreffend Bewirt
schaftung von ölsämereien und Ölfrüchten 
inländischer Erzeugung der Ernte 1941 
(RNVBl. S. 187). 

23. Anordnung Nr. A 30 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 22. Mai 1941, betreffend Gemein
schaftshilfe der Wirtschaft (RNVBl. S. 
190). 

24. Anordnung Nr. A 31 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 27. Mai 1941, betreffend Kindermilch-
nährmittel (RNVBl. S. 231). 

25. Anordnung Nr. A 32 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 27. Mai 1941, betreffend Lieferungs
verträge von Raps und Rübsen (Ergän
zung zur Anordnung Nr. A 19 und A 29) 
(RNVBl. S. 190). 

26. Anordnung Nr. A 34 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 30. September 1941, betreffend Ver
bot bestimmter Fettkäsesorten und Herab
setzung des Fettgehaltes für Käse (RNV
Bl. S. 360). 

27. Anordnung Nr. A 46 der Hauptvereinigung 
der deutschen Milch- und Fettwirtschaft 
vom 1. April 1940, betreffend Neuer
richtung und Erweiterung von Betrieben 
(RNVBl. S. 157). 

28. Anordnung zur Änderung der Anordnung 
Nr. 46 der Hauptvereinigung der deutschen 
Milch- und Fettwirtschaft vom 9. Septem
ber 1941 (RNVBl. S. 343) . 

29. Alle Änderungsanordnungen und Aus
fuhrungsbestimmungen zu den genannten 
Anordnungen. 

G r a z , den 14. Jänner 1942. 

Der Vorsitzende 
des Milch- undFettwirtschaftsverbandesSüdmark 

E b n e r m. p. 

30. Bekanntmachung. 

Auf Grund des § 1 Abs. H Ziff. 5 der 7. Ver
ordnung des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
10. Jänner 1942 (Verordnungs- und Amtsblatt 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains vom 14. Jänner 
1942 Nr. 1) geke ich im Einvernehmen mit dem 
Chef der Zivilverwaltung in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains folgendes bekannt: 

Mit sofortiger Wirksamkeit treten in Kraft: 

1. Anordnung Nr. 65 der Hauptvereinigung 
der deutschen Garten und Weinbauwirt-



schaft, betr. Aufgaben, Rechte und Pflich
ten der Bezirksabgabestellen vom 23. März 
1936 (RNVB1. S. 162). 

2. Gesetz über den Verkehr mit Garten- und 
Weinbauerzeugnissen vom 30. September 
1936 (RGBl. I S. 854) . 

3. Verordnung zur Durchführung des Ge
setzes über den Verkehr mit Garten- und 
Weinbauerzeugnissen vom 30. September 
1936 (RGBl. I S. 857). 

4. Anordnung Nr. 70 der Hauptvereinigung 
der deutschen Garten- und Weinbauwirt
schaft, betr. Regelung des Absatzes der 
Ernährung dienender Gartenbauerzeug
nisse vom 1. April 1936 (RNVB1. S. 174). 

5. Anordnung Nr. 15/38 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Normativbestimmungen für Obst-
und Gemüseerzeugnisse, Rübenkraut, 
Essenzlimonaden und Speisesoda vom 
8. September 1938 (RNVB1. S. 449). 

6. Anordnung Nr. 26/38 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Regelung der Herstellung und des 
Absatzes von in Nebenbetrieben herge
stellten Tafelwässern und Limonaden ein
schließlich Faßbrause vom &• Dezember 
1938 (RNVB1. S. 669). 

7. Anordnung Nr. 27/39 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Verteilung verknappter Erzeugnisse 
vom 12. Jänner 1939 (RNVB1. S. 32) . 

8. Anodrnung Nr. 3/39 der Hauptvereinigung 
der deutschen Gartenbauwirtschaft, betr. 
Wochenmarktausweise für Gartenbau
erzeugnisse vom 23.Februar 1939 (RNVBI. 
S. 104). 

9. Durchführungsbestimmungen zur Anord
nung Nr. 3/39 der Hauptvereinigung der 
deutschen Gartenbauwirtschaft, betr. 
Wochenmarktausweise für Erzeuger von 
Gartenbauerzeugnissen vom 26. Juni 1940 
(RNVB1. S. 286) . 

10. Anordnung Nr. 9/39 der Hauptvereinigung 
der deutschen Gartenbauwirtschaft, betr. 
Melde- und Genehmigungspflicht für Gar
tenbauerzeugnisse in der Ostmark und im 
Sudetenland vom 6. April 1939 (RNVB1. 
S. 227) . 

11. Anordnung Nr. 2/40 der Hauptvereinigung 
der deutschen Gartenbauwirtschaft, betr. 
Melde- und Genehmigungspflicht für Gar
tenbauerzeugnisse vom 12. Jänner 1940 
(RNVB1. S. 43) . 

12. Anordnung Nr. 10/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Ergänzung der Anordnung Nr. 70 der 
Hauptvereinigung der deutschen Garten-
und Weinbauwirtschaft, betr. Regelung 
des Absatzes der Ernährung dienender 
Gartenbauerzeugnisse vom 1. April 1936 
(RNVB1. S. 174) und Ergänzung der An
ordnung Nr. 84 der Hauptvereinigung der 
deutschen Garten- und Weinbauwirtschaft, 
betr. Regelung des Absatzes von wild
wachsenden Beerenfrüchten und PUzen 

vom 19. Juni 1936 (RNVB1. S. 294 vom 
29. März 1940) (RNVB1. S. 154). 

13. Anordnung Nr. 15/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Erhebung eines Flaschenpfandes 
vom 14. Mai 1940 (RNVB1. S. 206) . 

14. Anordnung Nr. 17/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Reichseinheitsvorschriften für die 
Sortierung von Obst und Gemüse vom 
23. Mai 1940 (RNVB1. S. 210) . 

15. Anordnung Nr. 18/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Verpackungsmaterial für Frisch
waren vom 25. Mai 1940 (RNVB1. S. 222). 

16. Anordnung Nr. 22/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Herstellung und Vertrieb von che-
misch-konserviertem Gemüse und Obst 
vom 3. Juli 1940 (RNVB1. S. 368) . 

17. Anordnung Nr. 23/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. unmittelbare Abgabe von Obst und 
Gemüse von Erzeugern an Verbraucher 
vom 27. Juni 1940 (RNVB1. S. 286). 

18. Anordnung Nr. 24/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Regelung der Herstellung von Senf
gewürzen vom 5. Juli 1940 (RNVB1. 
S. 371) . 

19. Anordnung Nr. 25/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. unmittelbare Abgabe von Obst und 
Gemüse von Erzeugern an Verbraucher 
vom 11. Juli 1940 (RNVB1. S. 386) . 

20. Anordnung Nr. 4/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Verwendung von Zucker und künst
lichem Süßstoff bei der Herstellung von 
Limonaden mit Geschmackstoffen (Essenz
limonaden) und Kennzeichnung dieser 
Getränke vom 15. Jänner 1941 (RNVB1. 
S. 21) . 

21. Anordnung Nr. 5/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Verpackungsmaterial für Frisch-
waren vom 24. Jänner 1941 (RNVB1. 
S. 26) . 

22. Anordnung Nr. 9/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Anbau- und Lieferungsverträge vom 
10. März 1941 (RNVBI. S. 59) . 

23. Anordnung Nr. 19/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Regelung des Absatzes und Ver
brauches von Weinessig vom 20. Mai 1941 
(RNVB1. ß. 171). 

24. Anordnung Nr. 29/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Vertrieb von Gemüse-, Obstsaat- und 
Pflanzgut vom 24. Juli 1941 (RNVB1. 
S. 281). 

25. Anordnung Nr. 34/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Bewirtschaftung von Äpfeln vom 
2. Oktober 1941 (RNVB1. S. 358). 
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26. Anordnung Nr. 35/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenhauwirtschaft, 
betr. Bewirtschaftung von Brotaufstrich
mitteln vom 5. November 1941 (RNVB1. 
S. 426) . 

27. Anordnung Nr. 37/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft, 
betr. Höchstpreise für Gärungsessig vom 
15. Dezember 1941 (RNVB1. S. 485). 

28. Anordnung Nr. 1/39 des Gartenbauwirt
schaftsverbandes Südmark, betr. Kenn
zeichnungsbestimmungen und Preise für 
Verbraucherkleinpackungen einschließlich 
der bunten Tüten von Gemüse- undBlumen-
sämereien und Mindestkeimfähigkeits-
zahlen für Gemüsesämereien vom 7. März 
1939 (Wochenblatt der Landesbauern
schaft Südmark, Folge 11, vom 18. März 
1939). 

29. Anordnung Nr. 3/39 des Gartenbauwirt-
Bchaftsverbandes Südmark, .betr. Regelung 
des Absatzes von Baumschulerzeugnissen 
vom 25. Juli 1939 (Wochenblatt der Lan
desbauernschaft Südmark, Folge 33, vom 
19. August 1939). 

30. Anordnung Nr. 2/40 des Gartenbauwirt-
schaftsverbandes Südmark, betr. Regelung 
des Absatzes der Ernährung dienender 
Gartenbauerzeuginisse vom 1. Mai 1940 
(Wochenblatt der Landesbauernschaft 
Südmark, Folge 18, vom 4. Mai 1940). 

31. Anordnung Nr. 3/40 des Gartenbauwirt
schaftsverbandes Südmark, betr. Ände
rung der Anordnung Nr. 2/40 des Garten
bauwirtschaftsverbandes Südmark vom 
26. Juli 1940 (Wochenblatt der Landes-
bauernschaft Südmark, Folge 31, vom 
3. August 1940). 

32. Anordnung Nr. 4/40 des Gartenbauwirt
schaftsverbandes Südmark, betr. Regelung 
des Absatzes wildwachsender Beeren
früchte und Pilze vom 27. Juli 1940 
(Wochenblatt der Landesbauernschaft 
Südmark, Folge 31, vom 3. August 1940). 

33. Alle zu den unter 1. bis 32. aufgezählten 
Verordnungen und Anordnungen ergan
genen AusfUhrungsbeetimmungen. 

G r a z , dien 12. Jänner 1942. 

Der Vorsitzende 
des Gartenbauwirtschaftsverbandes 

Südmark : 

K a u f m a n n m. p. 

3 1 . Verordnung 
über den verstärkten Einsatz von 

weiblichen Arbeitskräften in der Land-
und Hauswirtschaft (Pflichtjahr). 

Um den Mangel an Arbeitskräften in der 
Land- und Hauswirtschaft zu mindern, ordne ich 
auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
folgendes an: 

§ i 

M 

1. Ledige weibliche Arbeitskräfte unter 25 
Jahren, die bis zum 1. März 1942 noch nicht als 
Arbeiterinnen oder Angestellte beschäftigt 
waren, dürfen von privaten und öffentlichen 
Betrieben und Verwaltungen als Arbeiterinnen 
oder Angestellte nur eingestellt werden, wenn 
sie mindestens ein Jahr mit Zustimmung des 
Arbeitsamtes in der Land- oder Hauswirtschaft 
tätig waren und dies von dem Arbeitsamt, in 
dessen Bezirk die land- oder hauswirtschaftliche 
Tätigkeit ausgeübt wird, im Arbeitsbuch förm
lich bescheinigt ist. Vom Lande stammende 
Arbeitskräfte müssen die Tätigkeit auf dem 
Lande abgeleistet haben. Der Nachweis ist nicht 
erforderlich bei Einstellungen in der Land- und 
Hauswirtschaft. 

2. Bei Abschluß eines Lehrvertrages kann 
das Pflichtjahr auch unmittelbar nach der Lehr
zeit abgeleistet werden. 

3. Im Zweifelsfalle entscheidet das für den 
Sitz des Betriebes (Verwaltung) zuständige 
Arbeitsamt, ob eine Einstellung unter diese 
Verordnung fällt. Die Entscheidung ißt für die 
Gerichte bindend. 

§ 2 
1. Auf das Pflichtjahr werden angerechnet 

der Arbeitsdienst, der Landdienst, die Landhilfe, 
die zweijährige ländl. Hausarbeitslehre, da» haus
wirtschaftliche Jahr, die Teilnahme an einem 
vom Arbeitsamt durchgeführten oder geförder
ten land- oder hauswirtschaftlichen Lehrgang. 

2. Eine nfchtarbeitsbuchpflichtige Tätigkeit 
im Elternhaus oder bei Verwandtein wird auf Idas 
Pflichtjahr angerechnet, wenn es »ich um Fa
milien mit 4 oder mehr Kindern unter 14 Jahren 
handelt und dies glaubhaft nachgewiesen wird. 

§ 3 
Dem Pflicht jähr steht gleich eine zweijährige 

geordnete Tätigkeit im Gesundheitsdienst als 
Hilfskraft zur Unterstützung der Schwestern 
und in der Wohlfahrtspflege, zur Unterstützung 
der Volkspflegerinnen und der Kindergärtne
rinnen, soweit diese Tätigkeit im Deutschen 
Reich oder in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains ausgeübt wird. 

§ 4 
In besonders gelagerten Fällen kann das 

Arbeitsamt Ausnahmen zulassen. Das Arbeitsamt 
hat dies im Arbeitsbuch förmlich zu beschei
nigen. 

§ 5 
Für eine Tätigkeit in der Land- und Haus

wirtschaft (§ 1, Abs. 1 ) , die vor dem 1. März 1942 
aufgenommen wurde, gilt die Zustimmung des 
Arbeitsamtes als erteilt. 

§ 6 
Diese Verordnung tritt am 1. März 1942 in 

Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 10. Februar 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung 
gez. Dr. R a i n e r 



Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Kiains in KJagenfurt. — 
Druck: NS.-Gauverlag und Druckerei Kärnten, G.m.b.H., KUgenfurt, Bismarckring 13. 
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32. Anordnung 
über Höchstpreise für Arbeiter des Maler

und Anstreicherhandwerks 
vpm 27. Februar 1942 

Auf Grund des § 6, Absatz 2, der 122. Anord
nung des Chefs der Zivilverwaltung vom 
20. Oktober 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt 
Stück 28) wird für die besetzten Gebiete Kärn
tens und Krains folgendes angeordnet: 

§ 1. 
Für Leistungen des Maler- und Anstreicher

handwerks mit Ausnahme der Leistungen für 
Neubauten dürfen höchstens die Preise der 
Anlage zu dieser Anordnung oder die nach den 
nachstehenden Bestimmungen zulässigen Preise 
berechnet, gefordert, versprochen oder bezahlt 
werden. 

§ 2. 
Die Preise der Preisgruppe I der Anlage 

dürfen nur von Betrieben in Aßling, Domschale, 
Krainburg, Laak a. d. Z., Littai, Mannsburg, 
Neumarktl, Radmannsdorf, Stein, St. Veit a. d. 
Save, Veldes, Zwischenwässern berechnet wer
den. Für alle anderen Betriebe in den übrigen 
Gemeinden gelten die Preise der Preisgruppe II 
als Höchstpreise. 

§ 3. 
(1 ) Bei Regiearbeiten (Stundenlohnarbeiten) 

dürfen nur die Stunden- und Materialansätze in 
Anrechnung gebracht werden, die bei wirtschaft
licher Betriebsführung für eine ordnungsgemäße 
Leistung erforderlich sind. 

(2) Der höchstzulässige Aufschlag auf die 
verwendeten Materialien darf hiebei 10 v. H. 
nicht Ubersteigen 

§ 4. 
Für nachfolgende Arbeiten dürfen zu den 

Preisen der Anlage höchstens die untenstehen
den Aufschläge berechnet werden: 
a) Arbeiten an Heizkörpern und Radiatoren 

60 v. H.; 

b) Arbeiten an Heizkörpern (Type Neo Classik) 
und an verrippten Heizrohren 100 v. H.; 

c) Arbeiten in Stiegenhäusern ohne Flure 
20 v. H. ; . 

d) Arbeiten an Dachvorsprüngen und Giebeln 
bei Gebäuden ohne Stockwerke 25 v. H., 
bei Gebäuden mit einem Stockwerk 50 v. H., 
bei Gebäuden mit mehreren Stockwerken 
100 v. H. 

§ 5. 
(1) Bei Arbeiten außerhalb des Ortes der 

Betriebsniederlassung dürfen zu den nach den 
Bestimmungen dieser Anordnung zulässigen 
Preisen 

bei Entfernungen über 5 Kilometer 10 v. H., 
bei Entfernungen über 15 Kilometer 20 v. H. 

zugeschlagen werden. Die Berechnung sonstiger 
Kosten ist unzulässig. 

(2) Bei Beistellung der freien Station durch 
den Auftraggeber sind die hiefür erwachsenden 
Kosten im angemessenen Ausmaß in Abzug zu 
bringen. 

§ 6. 
Für die Werkstoffverwendung, Ausführung, 

Herstellungsweise, Nebenleistungen, Aufmaß 
und Abrechnung gelten, soweit nach dieser 
Anordnung nicht etwas anderes bestimmt wird, 
die technischen Vorschriften für Maler- und 
Anstreicherarbeiten der Verdingungsordnung 
für Bauleistungen (aufgestellt vom Reichs-Ver-
dingungs- Ausschuß). 

§ 7. 
Soweit durch diese Anordnung Leistungen 

des Maler-. und Anstreicherhandwerks nicht 
erfaßt werden, gelten hiefür die Bestimmungen 
der Baupreisverordnung vom 22. Juli 1941 (Ver
ordnungs- und Amtsblatt Stück 20 und die Ver
ordnung über das Verbot von Preiserhöhungen 
vom 2. Mai 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt 
Stück 2 ) . Dasselbe gilt für die bisherigen 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die aus 
Anlaß dieser Regelung nicht verschlechtert 
werden dürfen. 



/ 

§ 8. 
Die nach dieser Anordnung zulässigen Preise 

sind Höchstpreise, die nicht überschritten wer
den dürfen. Betrieben, die nach ihrer Kosten-
und Ertragslage mit niedrigeren Preisen als den 
nach dieser Anordnung zulässigen Höchst
preisen auskommen können, kann die Einhaltung 
dieser niedrigen Preise zur Pflicht gemacht 
werden. 

§ 9. 
(1 ) Die Preiserrechnung muß den Preis-

behörden gegenüber jederzeit nachweisbar sein. 
(2) Über jede Leistung, deren Entgelt den 

Betrag von 10 RM übersteigt, ist dem Auftrag-
gelber eine Rechnung auszufertigen, aus der xüe 
Bezeichnung der geleisteten Arbeit unter An
gabe des Flächen- oder Kurrentausmaßes auf
gegliedert nach den einzelnen Positionen hervor
geht. Für die Aufgliederung der Positionen 
genügt die Anführung der Positionsnummer der 
Anlage zu dieser Anordnung. 

( 3 ) Bei Regiearbeiten (Stundenlohnarbeiten) 
sind die tatsächlich verwendeten Materialien und 
die aufgewendete Arbeitszeit getrennt nach 
Gehilfen-, Helfer- und Lehrlingsstunden in die 
Rechnung mitaufzunehmen. 

(4) Sonstige Nebenkosten sind in der Rech
nung gesondert auszuweisen. 

! 10. 
Der Chef der Zivilverwaltung in den be

setzten Gebieten Karates und Krains kann Aus
nahmen von der Vorschriften dieser Anordnung 
zulassen oder anordnen. 

§ 11. 
Verstöße gegen diese Anordnung werden nach 

§ 7, der 6. Verordnung des Chefs der Zivilver
waltung vom 2. Mai 1941 (Verordnungs- und 
Amtsblatt Stück 2) bestraft. 

§ 12. 
Diese Anordnung tritt mit der Veröffent

lichung im Verordnungs -und Amtsblatt in 
Kraft und gilt auch für die im Zeitpunkte 
des Inkrafttretens zwar schon erfüllten, aber 
noch nicht abgerechneten Verträge. Gleichzeitig 
treten die bisherigen preisrechtlichen Bestim
mungen für das Malerhandwerk sowie Aus
nahmegenehmigungen dieser Anodnung wider
sprechen, außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , am 27. Februar 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung 
Dr . R a i n e r e. h. 

Anlage zur Anordnung des Reichsstatthalters in Kärnten Ober Höchstpreise für 
Arbeiten des Maler- und Anstreicherhandwerks vom 27. Februar 1942. 

HÖCHSTPREISE FÜR MALERARBEITEN 
(Die Preise verstehen sich in Reichsmark.) 

I. LOHNARBEITEN (REGIESTUNDEN). 

(1) 1 Gehilfenstunde ] 
(2) 1 Lehrlingsstunde \ ohne Materialbeigabe 
(3) 1 Helferstunde j 

IL INNENARBEITEN. 

i. Arbeiten, verrechnet nach Flächenausmaß. 
(4) 1 m* neu verputzte Decken und Winde mit Btmssteln abschleifen, 

so daß alle Unebenheiten entfernt werden; kleine Verputzschäden 
beheben und einmal mit Kalkmilch weißigen 

(5) Bei elmfaeher Vorarbeit # 

1 m* bereits gemalte Decken und Wände gründlich abscheren und 
abwaschen, so daß die Haltbarkelt der neuen Malerei gewähr
leistet erscheint, die Löcher und kleineren Schäden der 
zu malenden Flächen, soweit es mit der Spachtel möglich ist, 
verputzen, dann alle Unebenhelten mit Bimsstein gut abschleifen 
und die Flachen einmal mit Kalkmilch weißigen 

(6) Bei schwieriger Vorarbeit 
1 m* alte Malerkrusten an* Winden und Decken gründlich m}t 
Wasser aufweichen, bis auf den Putzgrund' abscheren, die Haar
risse öffnen, diese sowie sonstige kleinere Schäden und Löcher, 
soweit dies mit der Spachtel möglich Ist, verputzen, rauhe Ver-
putzttellen mit Bergkreide vorstreichen, dann die Flächen mit 
Bimsstein gut abschleifen und einmal mit Kalkmilch weißigen . 

(7) 1 m* Tapeten samt Lelmkruste von Decken und Wanden abscheren 
und abwaschen, sonst die Flächen genau nach Post 5 behandeln 

Preisgruppe 
I II 

1.50 
—.63 

1.20 

1.30 
—.63 

1.10 

—.07 —.07 

—.14 .14 

•.26 

-.33 

-.23 

-.31 

6 t 



(8) 1 m 3 Wind« und Decken mit Kalkfarbe, welcher etwas Leinöl oder 
sonst ein geeignetes Bindemittel .beigemengt Ist, nach vorher
gegangener Vorarbeit nach Post 5 und 6, weiß oder in lichten 
Tönen einheitlich und rein streichen 

(9) 1 m 3 Decken und Winde mit Seifenlösung grundieren und mit 
Leimfarbe weiß oder elfenbeinartig einheitlich und rein streichen 
nach Vorarbeit 

(10) 1 m 3 Decken und Wände mit Seifenlösung grundleren, die Decken 
weiß, die Wende In lichten Tönen mit Lelmfarbe rein streichen, 
mit Schlußband oder einfarbiger Linie zwischen den Wand- und 
DeckenflSchen, und auf Verlangen mit einem bis 30 cm hohen 
Sockel versehen nach Vorarbeit 

(11) I m 3 WAnde und Decken ausfuhren wie in Post 10 beschrieben, 
jedoch die Winde einmal dunkler oder lichter überspritzen oder 
einfarbig in Schwammtechnik walzen und mit einer zweifarbigen 
Linie versehen nach Vorarbeit 

(12) 1 m 3 Decken und Wände behandeln wie in Post 10 beschrieben, 
Jedoch die Winde zweifarbig spritzen oder zweifarbig walzen 
oder einfach schablonieren oder mit dem Zackpinsel einfarbige 
tapetenartige Streifen ziehen, samt Herstellung einer zwei- bis 
dreifarbigen Linie nach Vorarbeit . . . 

(13) 1 m 3 Winde und Decken mit Seifenlösung grundleren, weiß oder 
abgetönt mit Leimfarbe rein streichen, samt Herstellung eines 
bis 12 cm breiten 2 bis 3farbigen Frieses oberhalb des vohandenen 
Olanstriches nach Vorarbeit 

(14) 1 m 3 Wand- und Deckenflachen nach Post 13 behandeln, jedoch 
an Stelle des Olanstriches eine höchstens 1.5 m hohe, In dunklem 
Ton gestrichene Lambris samt Abschluß herstellen, dieselbe 
zweifarbig spritzen oder zweifarbig walzen oder einfach schab
lonieren oder mit einfarbigen, mit dem Zackpinsel gezogenen, 
tapetenartigen Streifen versehen nach Vorarbeit 

(15) Für jeden weiteren Arbeitsgang bei Ausführung der Winde, wie 
Spritzen, Schablonieren oder Walzen, erhöht sich der Preis für 
den m 3 um 

(Ii) Wenn bei Ausrahrungen nach den Tarifposten 10 bis 15 die Winde 
in dunkleren Farben gestrichen werden, so erfolgt zu den be
treuenden Preisen ein Zuschlag von 30 Prozent und bei reinen, 
satten Farben 60 Prozent 

(17) Werden die mit gemalten, höchstens 1.5 m hohen Lambris aus
zustattenden Riume in einer anderen als der in Post 14 be
schriebenen Ausführungsart gemalt, so erfolgt die Verrechnnug 
der Lambris gesondert von den restlichen Wand- und Decken-
flichen. Die Lambris sind in diesen Falle mit ihrem wirklichen 
Ausmaße nach jenen Tarifposten zu verrechnen, deren Wand
malerei der Ausführungsart der Lambris entspricht, ebenso die 
restlichen Wand- und Deckenflachen nach den Ihrer Ausführungs
art entsprechenden Tarifposten 

B. Arbeiten nach Kurreaitroaß. 

(18) 1 m l einfache Linie oder Perlreihe In beliebiger Farbe herstellen 
(19) 1 m1 Doppellinie oder eine bis 5 cm breite Farbe 
(20) Zuschlag zu Post vor für jede Weitere 12 cm Breite herstellen 
(21) 1 m 1 zweifarbigen Fries oder Borte bis einfarbige Borte oder Fries 

herstellen 
(22) Zuschlag zu Post vor für jede weitere Farbe 
(23) 1 m 1 Sockel bis 30 cm Höhe in gewählter Farbe streichen und 

einfach abllnleren 

C. Verschiedenes (nach Ausmaß der bearbeiteten Flächen). 
(24) l m* neugemalte Fliehen mit Wasserglas spritzen samt Verhin

gen der Fenster und Türen 
(25) 1 m 9 Fliehen, welche bereits- gemalt sind, mit Wachs überspritzen 

und aufbürsten 

Preisgruppe 

.12 

—.12 

—.13 

—.18 

—.29 

—.19 

II 

—.12 

—.12 

—.12 

—.1» 

—.28 

—.18 

—.31 

-.06 

—.30 

—.06 

nach Übereinkommen 

—.06 
—.12 
—.10 

—.21 
—.06 

—.10 

—.27 

—.40 

—.06 
—.12 
—.10 

—.20 
—.06 

—.10 

—.27 

—.40 
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(26) Bei Arbeiten nach den Tariiposten 9—17 werden, wenn dieselben 
in Wachsleimfarben mit nachträglicher Bürstung auszuführen 
sind, die bezüglichen Preisansätze zweimal gerechnet 

(27) 1 m2 Wandfläche mit Papier oder Stoii verhängen und letztere 
wieder abnehmen: * 
a) mit Beistellung des Papiers 
b) ohne Beistellung des Papiers 

(28) 1 m 2 gemalte oder tapezierte Wände und Decken mit einem ge
eigneten Material putzen 

III. ARBEITEN AN SCHAUFLÄCHEN (FASSADEN) 
VON GEBÄUDEN. 

(29) 1 m* Schauflächen (Fassaden) von Gebäuden, an welchen die dem 
Baumelstergewerbe zufallenden Verputzarbeiten sowie das Ab
scheren und Abwaschen der alten Krusten an den zu fSrbelnden 
Flächen bereits durchgeführt worden sind, einmal \veißlgen und 
dann mit Kalkfarbe, welcher die notwendige Menge von Leinöl 
und wasserabweisendem Zusatz beigemengt ist. In lichtem Tone 
einheitlich färbein, so daß sich ein vollkommen reiner und dauer
hafter Anstrich ergibt, ohne Unterschied nach Höhe: 

a) bei reicher Architektur, also bei Ausstattung in größerem 
Umfange mit Zierverputz, Kassetten und Füllungen, Rustiken, 
Spiegelquadern, Gesimsen, Fensterumrahmungen, Balustraden, 
flguralem Schmuck usw. 

1. einmalige Weißigung 
2. zweimalige Färbelung 
3. dreimalige Färbelung 

b) bei zum Großteile einfacherer Architektur mit glattem Ver
putz, jedoch ausgestattent mit nichtgegliederten Nuten, Gesim
sen, Fatschen, Fensterumrahmungen, Verdachungen, Sohl
bänken u. dgl. 

1. einmalige Weißigung 
2. zweimalige Färbelung 
3. dreimalige Färbelung 

c) bei ganz glatten Schauselten einschließlich des Hauptgesimses 
und bei Feuermauern 

1. einmalige Weißigung 
2. zweimalige Färbelung 
3. dreimalige Färbelung 

(30) 1 m 2 Schauseitenfläche jeder Art, welche bereits gefärbelt ist, 
mit Wasserglas überspritzen, samt Vorhängen der Fenster und 
Türen, ohne Unterschied nach Höhe 

Bei Arbelten über 4 ra Höhe darf zu vorstehenden Preisen die 
Beistellung von Gerüsten gesondert berechnet werden. 

HÖCHSTPREISE FÜR ANSTREICHERARBEITEN. 
(Die Preise verstehen sich In Reichsmark.) 

I. LOHNARBEITEN (REGIESTUNDEN). 

(45) 1 Gehilfenstunde Ì 
(46) 1 Lehrlingsstunde \ ohne Materialbeigabe 
(47) 1 Helferstunde ) 

II. ARBEITEN NACH AUSMASS. 

A. Maueranstrich. 1. Neuanstrich. 

a) W e i ß e r o d e r s e h r l i c h t e r A n s t r i c h . * 
(48) 1 m 3 verputzte Mauerflächen mit gegossenem Bimsstein ab

schleifen und abstauben, zweimal mit Leinöl oder Leinölfirnis 
einlassen, vorhandene Sprünge und Vertiefungen auskitten . . 

(49) 1 m 3 eingelassene und ausgekittete Mauerflächen schleifen und 
salt Kitt f*nx überziehen (siehe Anmerkung) 

Preisgruppe 
I II 

—.10 
—.07 

Regle' 

—.10 
—.07 

Regle 

-.29 
-.52 
-.65 

-.28 
-.50 
-.62 

-.18 
-.28 
-.38 

-.15 
-.24 
-.33 

—.42 

-.18 
-.28 
-.37 

-.15 
-.23 
-.32 

—.40 

1.50 
- .65 
1.20 

1.30 
-.65 
1.10 

-.95 

•77 

—.92 

—.75 
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(M) 1 m a grundierte Mauerflächen schleifen und einmal mit weißer Preisgruppe 
oder sehr lichter Ölfarbe streichen und letztere mit Naturbims- I II 

—.64 —.62 

(51) 1 m 3 nach Post vorbehandelte Mauerflächen mit Glaspapier 
schleifen und nochmals mit weißer oder sehr lichter Ölfarbe 

—.57 —.55 

(52) 1 m 2 Neuanstrich nach Post 48—51 (siehe Anmerkung B) . . . . 2.93 2.84 (52) 

b) M a u e r a n s t r i c h in a n d e r e r F a r b e . 
(53) —.93 —.92 
(54) 1 m 2 Mauerfl&che behandeln nach Post 49 (siehe Anmerkung) . —.77 —.77 
(SS) 1 m 3 Mauerfl&che behandeln nach Post 50, jedoch In dunklerer 

—.60 —.58 
(56) 1 m 3 Mauerfl&che behandeln nach Post 51, jedoch In dunkleren (56) 

—.33 —.51 
(57) 1 m 2 Neuanstrich nach Post 53 bis 56 (siehe Anmerkung) . . . . 2.85 2.78 

c) S o n s t i g e s . 
(SB) 1 m 3 bereits mit Kitt überzogene Fl&chen schleifen .und ein 

—.30 —.30 
(S9) 1 m 3 mit Ölfarbe gestrichene Fl&chen schleifen und einmal mit ' 

—.70 —.68 
(60) 1 m 3 mit Ölfarbe gestrichene Flächen schleifen und mit Kopal-

—.57 —.53 
(61) 1 m1 einfache Absclußllnle oder Perlenreihe, In dunkler Ölfarbe 

—.14 —.14 
(62) —.23 —.22 

Anmerkung zu Posten 49, 52, 54 und 57 
Wird die Mauerfl&che nicht ganz mit Kitt überzogen und ge
schliffen, sondern nur ausgekittet, so sind die Posten 49 bzw. 52 
sowie 54 bzw. 57 um RM —.40 je m 3 zu ermäßigen. 

2. Erneuerungsanstrtch. 

a) W e i ß e r o d e r s e h r l i c h t e r A n s t r i c h . 
(63) 1 m 3 bereits mit Ölfarbe- gestrichene Mauerfl&chen mit gegos

senem Bimsstein ganz abschleifen und abstauben, lockere Farb
• schichten und Blasen entfernen, die neuverputzten Stellen zwei

mal mit Ölfirnis einlassen und verkitten, weiters auch vorhandene 
Sprünge und Vertiefungen auskitten, bei Verputzausbesserangen 

—.25 —.24 
(64) 1 m 3 nach Post vorbehaltene Fl&chen an den verkitteten Fl&chen 

schleifen und dann die ganze Fl&che einheitlich auskitten . . . . —.27 —.23 
(63) 1 m 3 nach Post vorbehandelte Fl&chen schleifen, einmal mit weißer 

oder sehr lichter Ölfarbe streichen und letztere mit Naturbims-
—.64 —.62 

(66) 1 m 2 nach Post vorbehandelte Fl&chen mit Glaspapier schleifen 
und nochmals mit weißer oder sehr lichter Ölfarbe streichen . . —.57 —.55 

(67) 1.73 1.66 

b) E r n e u e r u n g s a n s t r i c h in a n d e r e r F a r b e . 
(68) —.23 —.24 
(69) —.27 —.23 
(70) 1 m 3 Mauerfl&che behandeln nach Post 65, jedoch in dunklerer 

Farbe —.64 —.62 
(71) 1 m 3 Mauerflache behandeln nach Post 66, jedoch in dunklerer 

Farbe —.57 —.33 
(72) 1.73 1.66 

71 
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c) S o n s t i g e s . 
(73) 1 m 3 bereits mit Ölfarbe gestrichene MauerfUche bloß mit Bims

stein abschleifen und abstauben 
(74) 1 m 9 Mauerfläche behandeln wie In Post 63, Jedoch bei Verputz-

ausbesserungen bis 23 Prozent der zu streichenden Gesamtflache 
Für weitere nach den Tarifposten 58, 59, 60, 61 und 62 vorzu
nehmende Arbeiten bei Erneuerungsanstrich gelten die Preise 
dieser Posten. 

B . Holzanstrich. 1. Neuanstrich. 

a) W e i ß e r o d e r s e h r l i c h t e r A n s t r i c h . 
(73) 1 m 3 neue Holzflache gut reinigen, alle sichtbaren Harzadern aus

brennen, mit reiner, dünnflüssiger Leinölfarbe grundleren, alle 
Löcher, Vertiefungen, Astrisse, Gehrungsspalten und dergleichen 
auskitten 

(76) 1 m a grundierte und ausgekittete Holzfläche schleifen, nachkitten 
und einmal In weißer oder sehr lichter Ölfarbe streichen und 
letztere mit Naturbimsstein einschieben 

(77) 1 m 9 nach Post 76 gestrichene Flachen schleifen und nochmals mit 
weißer oder sehr lichter Ölfarbe streichen 

(78). 1 m 3 Neuanstrich nach Post 75—77 

b) N e u a n s t r i c h in a n d e r e r F a r b e . 
; (79) 1 m 3 neue Holzflachen wie in der Post 67 behandeln . . . . . . 

(80) 1 m* Holzfläche wie In Post 76 behandeln, Jedoch In dunklerer 
Farbe 

(81) 1 m 3 Holzfläche wie in Post 77 behandeln. Jedoch in dunklerer 
Farbe 

« (82) 1 m 3 Neuanstrich nach Post 79—81 

. c) S o n s t i g e s . 
(83) 1 m 3 nach Post 73 behandelte Fliehen schleifen und mit Kitt ganz 

oberziehen 
(84) 1 m a bereits mit Kitt überzogene Fliehen schleifen und nochmals 

mit Kitt ganz überziehen 
(85) 1 m* gestrichene Holzfläche schleifen und mit Emaillack lackieren 
(86) 1 m° gestrichene Holzfläche schleifen und mit Kopallack lackleren. 

2. Braeuenwgsanstrlch. 

a) W e i ß e r o d e r s e h r l i c h t e r A n s t r i c h . 
(87) 1 m 3 alten Holzanstrich gründlich abscheren, so daß alle Farb

schichten, Blasen und dergleichen entfernt werden, alle sicht
baren Harzadern ausbrennen, gründlich reinigen, die ganze 
Holzfläche grundleren, wobei die Grundierungsfarbe In den alten 
Anstrich mit Naturbimsstein einzuschieben ist und Vorkitten 
(siehe Anmerkung) 

(88) 1 ra3 grundierte und gekittete Fläche schleifen, nachkitten und 
einmal weiß oder in sehr lichtem Tone streichen 

(69) 1 m* nach Post 88 behandelte Flächen schleifen und nochmals 
weiß oder in sehr lichtem Tone streichen 

(90) 1 m 3 Erneuerungsanstrich nach Post 87—89 (siehe Anmerkung) . . 

b) E r n e u e r u n g s a n s t r i c h in a n d e r e r F a r b e . 
(91) I m 3 alten Holsanstrich behandeln wie in Post 87 beschrieben 

(siehe Anmerkung) 
(92) 1 m» grundierte und gekittete Fläche schleifen, nachkitten und 

einmal in dunklerer Farbe streichen 
(93) 1 m 3 nach Post 92 behandelte Fläche schleifen und nochmals In 

dunklerer Farbe streichen 

<**) 4 •»* BrMuentageoMtrich nach Post 91—93 (siehe Anmerkung) . . 
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Preisgruppe 
I II 

—.13 —.13 

—.38 —.37 

—.46 —.44 

—.64 —.62 

—.37 —.53 
1.67 1.61 

—.46 —.44 

—.37 —.35 

—.37 —.55 
1.60 . 1.54 

—.64 —.62 

—.50 —.50 
—.73 —.71 
—.58 —.56 

• 

—.69 —.67 

—.64 —.62 

—.57 —.55 
1.90 1.84 

—.69 —.67 

—.64 —.62 

—.57 —.55 
1.90 1.84 



Für weitere nach den Tarifposten 83, 84, 85 oder 86 vorzuneh
mende Arbeiten bei Erneuerungsanstrichen in dunklerer Farbe 
gelten die Preise dieser Posten. 

Anmerkung zu Posten 87, 90, 91 und 94. Bei Abscheren der nur 
lockeren Farbschichten sind die Posten 87 bzw. 90 sowie 91 bzw. 
94 RM —.15 |e m a zu ermaßigen. 

3. Naturholzanstrich. 

(95) 1 m s rein gehobelte Naturflächen ohne jeden Farbenstrich 
mit reinem Leinöl einmal einlassen und auskitten 

(96) 1 m 2 nach Post vorbehandelte Holzfläche schleifen und nochmals 
mit Leinöl einlassen \ 

(97) 1 m 3 mit Leinöl eingelassene Naturholzflächen (Hart- oder Weich
holz) schleifen und mit reinem, durchsichtigem, farblosem Kopal-
lack lackleren 

(98) 1 m 2 nach Post vorbehandelte Holzflächen nochmals mit Kopallack 
lackieren 

(99) 1 m 2 gehobelte Holzflächen beizen 

(100) 1 m 3 ungehobelte Holzflachen einmal grundleren 

%. Lasuren und Vorarbeiten. 

(101) I m 3 gestrichene Holzflächen an Fensterflügeln, Fensterstöcken 
und Rahmen und anderen Gegenständen mit geringen Holzaus
maßen mit Lasur in Elchenholzart versehen 
a) mit Wasser-(Esslg-)Lasur 
b) mit öllasur 

(102) I m 3 gestrichene Holzllächen an Türen mit Holzfüllungen, Toren, 
vollen Holzwänden, Tensterbrettern und dergleichen mit Lasur In 
Elchenholzart versehen samt Uberwischen der Pinselfladerung • 
a) mit Wasser-(Esslg-)Lasur 
b) mit öllasur . . : 

(103) 1 m 2 lasierte Holzüächen bei feiner Ausführung sur Erzielung des 
Naturcharakters überlasieren 

(104) 1 m s gestrichene Holzflachen mit öllasur eintönig tupfen . . . 
(105) 1 m 2 alte Lackschichte abbeizen und mit gegossenem Bimsstein 

naß schleifen 
(106) 1 m 2 alten Anstrich bis auf den Grund abbeizen 
(107) 1 m 2 alten Holzanstrich bis auf den Grund abbrennen 

a) an Fenstern oder sonstigen verglasten Gegenständen . . . . 
b) an nlchtverglaiten Holzgegenständen 

C. MetaUatHrtrich. 
(108) 1 m 2 neue Elsenflächen reinigen und mit Drahtbürsten entrosten 
(109) 1 m 3 neue Metallfläche reinigen und zur Vorbereitung für einen 

Anstrich vorbeizen 
(HO) 1 m 2 alten Metallanstrich von Staub und Schmutz reinigen . . . 
(111) 1 m 2 alten Metallanstrich mit Drahtbürsten von Rost und Schmutz 

befreien 
(U2) i m 3 Metallanstrich und Rost bis auf das blanke Metall mit 
• Hammer und Drahtbürste entfernen 

(113) bei I m 3 nach Post 111 behandelte Fläche die blanken Stellen 
vorminisieren 

(114) 1 m a Metallfläche einmal minisleren 
(US) i m 2 Metallflache einmal mit Etsenoxyd-Rosttchutxfarbe streichen 
(116) 1 m 2 mlnislerte Metallfläche ein zweltesmal minisleren . . . . 

Preisgruppe 
I II 

—.40 

—.36 

—.57 

—.57 

—.38 

—.40 

—.37 
—.67 

—.67 
1.14 

—.38 
—.67 

1.33 
2.— 

2.40 
2.10 

—.23 

—.38 
—.19 

—.38 

2.85 

—.29 
—.70 
—.52 

—.43 

—.39 

—.34 

—.55 

—.55 

—.37 

—.38 

—.55 
—.65 

—.65 
1.10 

—.37 
—.65 

1.29 
1.94 

2.30 
2.— 

—.22 

—.37 
—.18 

—.37 

2.76 

—.28 
—.68 
—.50 

—.49 
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(117) 1 in* Metallflache ein zweitenmal mit Elsenoxyd-Rostschutzlarbe 
streichen < 

(118) Im' Metallflache einmal mit Ölfarbe streichen 
a) mit weißer oder lichter Farbe 
b) mit anderer Farbe 

(119) 1 m 1 nach Pott IIB gestrichene Flache nochmals mit Ölfarbe 
streichen 
a) mit weißer oder lichter Farbe 
b) mit anderer Farbe 

(120) 1 m 9 gestrichene Metallflacha lackleren 
> a) mit Kopallack 
b) mit Emaillack 

c) mit Heizkörperlack 

(121) 1 m 3 gestrichene Metallflache schleifen und auskitten . . . . 

(122) 1 m a Metallflache ganz mit Kitt aberziehen und schleifen . . . 

(124) 1 m? MetallfUche einmal mit Ölfarbe streichen und sandem . . . 

(124) 1 m a MetallfUche einmal mit Olflache streichen und sandeln . . 

D. Glasanstrich. * 

(125) 1 m a Glasfläche mattieren und tupfen 

Preisgruppe 
I II 

-.37 —.35 

-.52 
-.52 

—.48 
—.48 

—.58 

—.73 

—.90 

—.29 

—.77 

1.24 

—.67 

1.14 

—.50 
—.50 

—.46 
—.46 

—.55 

—.71 

—.88 

—.28 

—.75 

1.20 

—.67 

1.10 

Druckfehlerberìchtigung 
Das Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs 

der Zivilverwaltung erhält im 2. Stück der Aus
gabe die Seitenzahlen 41—48, im 3. Stück der 
Ausgabe B die Seitenzahlen 49—54, in 2. Stück 
der Ausgabe A die Seitenzahlen 33—46, das 
3. Stück der Auagabe A die Seitenzahlen 47—56. 

• 

Herwigereben vom Chef der Zmlverwakung für die besetzten Gebiete Kirnten» und Knint in Klagenfurt. — 
Druck: NS.-Gcuverl*s und Druckerei Kärnten, G.m.b.H., Klagenfurt, Bitnuuckrinc 13. 
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Verordnunas- und Amtsblatt 
des Chefs der Zollverwaltung In den besehten Gebieten Kärntens und Krains 
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35. Verordnung zur Ergänzung der Verordnung vom 15. Mai 1941 über die 
Regelung der Sozialversicherung und der Beitragspflicht für Arbeitseinsatz 
und Arbeitslosenhilfe; hier: Fortsetzung der Krankenversicherung 
(Weiterversicherung) 76 

36. Verordnung aur Ergänzung der Verordnung vom 15. Mai 1941 über die 
Regelung der Sozialversicherung und der Beitragspflicht für Arbeitseinsatz 
und Arbeitslosenhilfe; hier: Freiwillige Fortsetzung der Pensionsver-
sichenmg für Angestellte - 77 

37. Verordnung über den Verkehr mit N&hmitteln in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains 78 
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33» Bekanntmachung 
betreffend die Landschaftsbezeichnungen 
„Oberkrain" und „Mießtal* in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains: 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains ist für den Bereich der Landkreise Rad
mann sdorf, Krainburg und Stein von jetzt ab als 
Landschaftsbezeichnung die Bezeichnung »Ober-

. krain« zu verwenden. Für die von den Land
kreisen Völkermarkt und Wolfsberg betreuten 
Teile des besetzten Gebietes ist die Landschafts-
bezeichnung »Mießtal« zu verwenden. 

K l a g e n f u r t , den 4. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
gez. Dr. R a i n e r . 

34. Anordnung 
über den Barackenbau. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

Im Zuge der Maßnahmen für die Freima
chung von mit Ämtern und Kanzleien besetzten 
Wohnungen muß die Erstellung von Baracken 
mit besonderem Nachdruck betrieben werden. 
Um die Einheitlichkeit der Maßnahmen für den 
gesamten Gau Kärnten und für die besetzten 
Gebiete Kärntens und Krains zu gewährleisten, 
ordne ich an, daß bei allen Angelegenheiten be
treffend Beschaffung und Errichtung von Ba
racken der Leiter der Dienststelle des Gauwoh
nungskommissars in Kärnten, Dr. Petnitach, Kla
genfurt, Bahnhofstraße 44, zu beteiligen ist. Die 
Dienststelle des Gauwohnungskommissars wird 
beauftragt, für eine zentrale Steuerung des Ba
rackenbaues im gesamten Gaugebiet und in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains Sorge 
zu tragen. 

K l a g e n f u r t , den 2. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
• gez. Dr. R a i n e r . 

35. Verordnung 
zur Ergänzung der Verordnung vom 

15. Mai 1941 über die Regelung der' 
Sozialversicherung und der Beitragspflicht 
für Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe; 
hier: Fortsetzungder Krankenversicherung 

(Weiterversicherung). 
Auf Grund des § 10 der bezeichneten Ver

ordnung bestimme ich: 

§ 1 
(1 ) Scheidet ein Mitglied der Sozialversiche

rungskasse für die besetzten Gebiete Kärntens 
und Krains, das auf Grund der Verordnung vom 
15. Mai 1941 über die Regelung der Sozialversi

cherung und der Beitragspflicht für Arbeitsein' 
satz und Arbeitslosenhilfe pflichtversichert war, 
aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder wegen Überschreitung der Jahresarbeits-
verdienstgrenze aus der Versicherungspflicht 
aus, so kann es freiwillig weiter kraokeaver-
»ichert bleiben. Die freiwillige Fortsetzung der 
Krankenversicherung ist nur zulässig, wenn das 
Mitglied in den letzten, zwölf Monaten vor dem 
Ausscheiden mindestens 26 Wochen oder un
mittelbar vorher mindestens sechs Wochen ver
sichert war. Versicherungszeiten bei früheren 
jugoslawischen Krankenversicherungsträgern 
werden in die hiernach erforderliche Frist von 
26 Wochen eingerechnet. 

(2) Wer Mitglied bleiben will, muß es der 
Sozialversicherungskasse binnen drei Wochen 
nach dem Ausscheiden aus der Versicherungs
pflicht anzeigen. 

§ 2 
(1 ) Personen, die früher bei ehemaligen ju

goslawischen Trägern der Krankenversicherung 
freiwillig gegen Krankheit versichert waren, 
können sich freiwillig bei der Sozialversiche
rungskasse gegen Krankheit weiterversichern. 

(2) Die Absicht, sich freiwillig weiter gegen 
Krankheit zu versichern, kann spätestens nur 
noch bis 30. April 1942 verwirklicht werden. Die 
frühere freiwillige Krankenversicherung bei 
einem ehemaligen jugoslawischen Krankenver-
sicherungBtr&ger ist glaubhaft darzutun. 

§ 3 
(1) Der Beitrag für die Weitervéreicherung 

gegen Krankheit beträgt 6.25 v. H. des Grund
lohnes. 

(2) Als Grundlohn gilt bei den sich nach § 1 
Weiterversichernden der Grundlohn, der zuletzt 
für die Pflichtversicherung maßgeblich war. 

(3) Für die sich nach § 2 gegen Krankheit 
Weiterversichernden werden die Beiträge von 
einem Grundlohn bemessen, der sich aus ihrem 
Gesamteinkommen ergibt. 

(4 ) Der Grundlohn betragt mindestens 2 RM, 
höchstens 10 RM kalendertäglich. Für die E r 
rechnung' des Grundlohnes und der Beiträge ist 
die Woche mit 7, der Monat mit 30 und das 
Jahr mit 360 Tagen anzusetzen. 

(5) Bei Beginn oder während der Dauer der 
Weiterversicherung kann das Mitglied beantra
gen, daß der Grundlohn seinen Einkommens
verhältnissen angepaßt wird. 

(6 ) Der Leiter der Sozialversicherungskasse 
kann auch ohne Zustimmung des Weiterversi
cherten die Zugrundelegung eines höheren 
Grundlohnes anordnen, wenn die Beiträge in er
heblichem Mißverhältnis zum Gesamteinkommen 
und zu den im Krankheitsfall zu gewährenden 
Kassenleistungen stehen. 

§ 4 
Weiterversicherte, die 
1. eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben oder 
2. als Familienangehörige des Arbeitgebers 

ohne eigentliches Arbeitsverhältnis und 
ohne Entgelt in seinem Betrieb tätig sind, 
erhalten- kein Kranken- und Hausgeld. 
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Die übrigen weiterversicherten Mitglieder 
können die gleiche Beschränkung der Kassen
leistungen für sich beantragen. Ein solcher An
trag kann später auch.widerrufen werden; er 
wird erst nach Ablauf von vier vollen Kalender
monaten wirksam. 

Für Versicherte, die keinen Anspruch auf 
Kranken- und Hausgeld haben, werden die Bei
träge auf 4,5 v. H. des Grundlohnes ermäßigt. 

§ 5 
Die Mitgliedschaft der Weiterversicherten 

endet: 
1. durch Aufnahme einer versicherungs

pflichtigen Beschäftigung, wenn der Wei
terversicherte dadurch Pflichtmitglied 
der Sozialversicherungskasse oder eines 
anderen Krankenversicherungsträgers 
wird; 

2. durch schriftliche Austrittserklärung ; 
3. wenn zweimal nacheinander am Zahltag 

die Beiträge nicht entrichtet sind und vom 
Leiter der Kasse keine Stundung gewährt 
wurde; als Zahltag gilt der 8. jeden Mo
nats für den abgelaufenen Kalender
monat; 

4. wenn er sich nicht mehr regelmäßig in 
den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains aufhält. 

S 6 
Soweit in dieser Verordnung nichts anderes 

'bestimmt ist, gelten die für die Krankenver
sicherung in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains jeweils geltenden Vorschriften. 

§ 7 
Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 

1. November 1941 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 5. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung : 
gez. Dr. R a i n e r . 

36". Verordnung 
zur Ergänzung der Verordnung vom 
15. Mai 1941 über die Regelung der 
Sozialversicherung und der Beitragspflicht 
für Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe; 
hier: Freiwillige Fortsetzung der Pen

sionsversicherung für Angestellte. 

Auf Grund des § 10 der bezeichneten Ver
ordnung bestimme ich: 

§ 1 
(1 ) Wer aus einem Beschäftigungsverhältnis 

ausscheidet, in dem er bei der Sozialveraiche-
rungskasse für die besetzten Gebiete Kärntens 
und Krains versicherungspflichtig war, kann, 
wenn er der Pensionsversicherung für Ange-
•teUte unterlag, sich in diesem Versicherungs-
«weig freiwillig weiterversichern. 

(2) Das gleiche gilt für Angestellte, die we
gen Überschreitung der in der Verordnung vom 
31. Oktober 1941 festgelegten Jahresarbeitsver
dienstgrenze aus der Versicherungspflicht aus
scheiden. 

(3 ) Voraussetzung für die in den Absätzen 
1 und 2 bezeichneten Personen ist, daß sie min
destens sechs Monatsbeiträge auf Grund der Ver
sicherungspflicht geleistet haben. Beitragszeiten 
zur ehemaligen jugoslawischen Pensionsversiche
rung für Angestellte können in diese Frist ein
gerechnet werden. 

§ 2 
(1) Wer die Pensionsversicherung freiwillig 

fortzusetzen beabsichtigt, hat dies binnen drei 
Monaten nach dem Ausscheiden aus der Ver
sicherungspflicht der SodalversicherungBkasse 
anzuzeigen. 

(2 ) Personen, die nach dem 4. Mai 1941, aber 
vor Verlautbarung dieser Verordnung aus der 
Pensionsversicherung für Angestellte auage
schieden sind, können den Antrag, wenn die 
sonstigen Voraussetzungen gegeben sind, noch 
bis 30. April 1942 stellen. 

(3) Personen, die am 10. April 1941 bei der 
Pensionsanstalt für Angestellte in Laibach nach 
jugoslawischem Recht freiwUlig versichert wa
ren, können sich bei der Sozialversicherungs
kasse freiwillig weiterversichern, wenn sie in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
ihren ständigen Wohnsitz haben und der Antrag 
auf Weiterversichenmg bis spätestens 30. April 
1942 gestellt wird. § 1, Absatz ( 3 ) , gilt sodann 
sinngemäß. 

§ 3 
(1 ) Die Beiträge für die freiwillige Fort

setzung der Pensionsversicherung sind min
destens nach der dem jeweiligen Gesamteinkom
men entsprechenden Beitragsklasse der nach
stehenden Ubersicht zu entrichten. 

(2 ) Beitragsklassen und monatliche BEITRÄGE: 

Beitrags- Monatliches Einkommen Monati. 
kl asse von mehr ate bis Beitrag 

I —.— RM 50.— RM 4.— RM 
II 50.— RM 101.40 RM 8.— RM 

i n 101.40 RM 200.20 RM 16.— RM 
IV 200.20 RM 300.30 RM 20.— RM 
V 300.30 (RM —.— RM 25.— RM 

(3 ) Darüber hinaus ist es zulässig, folgende 
Beitragsklassen zu wählen: 
Beitragsklasse Monatlicher Beitrag 

VI 30,—RM 
VII 40.—RM 

v r a 50.—RM 
(4 ) Für die (Bemessung der VERAKHERUNGS-

leistungen ist der jährliche STEIGERUNGSBETRAG 
für jeden Monatsbetrag: 
in der Klasse I RM —.50 
in der Klasse II j RM 1.— 
in der Klasse HI RM 2.— 
in der Klasse IV RM 2.50 
in der Klasse V RM 3 — 
in der Klasse VI RM 4.— 
in der Klasse VII RM 8.— 
in der Klasse VILT RM 8.— 
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(5) Zur Erhaltung der Anwartschaften 
müssen für jedes Kalenderjahr mindestens sechs 
Monatsbeiträge entrichtet werden; sonst er
lischt die Anwartschaft aus den für die Zeit bis 
zum Beginn des laufenden Kalenderjahres ent
richteten Beiträgen. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles der 
Berufsunfähigkeit und des Todes dürfen frei
willige Beiträge nicht mehr geleistet werden. 

(6) Die Beiträge müssen innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf des Monates, für den sie 
geken sollen, in barem an die Sozialversiche
rungskasse in Krainburg gezahlt werden. Bei
träge, die nicht innerhalb dieser Frist geleistet 
werden, sind unwirksam. 

§ 4 
Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 

1. November 1941 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 5. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
gez. Dr. R a i n e r . 

37. Verordnung 
über den Verkehr mit Nähmitteln. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1 
B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n 

Nähmittel im Sinne dieser Verordnung sind: 
a) Nähfaden, Reihgarne und Stopfgarne aus 

Baumwolle, Wolle, Kunstseide und zell
wollenen Spinnstoffen, auch in Verbindung 
miteinander 

b) Leinen- und Ramiezwirne 
c) Nähseide. 
Hersteller im Sinne dieser Verordnung sind 

alle Unternehmer, die die unter 1 aufgeführten 
Nähmittel in Aufmachungen zum gewerblichen 
oder hauswirtschaftlichen Gebrauch auf eigene 
Rechnung herstellen oder herstellen lassen. 

§ 2 
B e z u g u n d L i e f e r u n g 

Die in § 1 aufgeführten Nähmittel dürfen 
nur nach Maßgabe der nachstehenden Bestim
mungen bezogen und geliefert werden. 

§ 3 
A b s a t z ü b e r d i e V e r t r i e b s s t e l l e n 

Hersteller und Einführer der in § 1, Absatz 1, 
genannten Nähmittel sind verpflichtet, ihre Wa
ren entsprechend den Weisungen der nachste
henden Vertriebsstellen albzusetzen: 

a) Nähfaden durch die Vertriebsgesell-
. Reihgarne schaft Deutscher Baumwoll-

Baumwoll- nähfadenfabriken (Nähgarn-
Stopfgame vertrieb) GmbH., München 2 

M. Neuturmstraße 1, 

b) Wollstopfgarn durch die Fachuntergruppe 
Kammgarnspinnerei (Vertriebsstelle) Berlin 
W 35, Rauchstraße 20, 

c) Leinen- und durch die Leinenvertriebs-
Ramiezwirn gesellschaft mbH., Hamburg, 

Bugenhagenstrasse 6, 
d) Nähseide durch den Verband Deut

scher Näbseidenfabrikanteai 
e. V., Berlin-Charlottenburg, 
Halmstraße 10—11. 

§ 4 
B e l i e f e r u n g d e B H a n d e l s 

Der Handel (Groß- und Einzelhandel) wird 
bis auf weiteres mit Leinenzwirn und Ramie
zwirn, soweit verfügbar, mit anderen Nähmitteln 
nach Maßgabe eines Hundertsatzes des bisheri
gen Belieferungsumfanges, der von den Ver
triebsstellen jeweils festgesetzt wird, beliefert. 

Der Großhandel ist verpflichtet, den Einzel
handel entsprechend dem erhaltenen Hundertsatz 
zu beliefern. 

§ 5 
B e l i e f e r u n g a l l e r b i s h e r d u r c h 
H e r s te H e r o d e r d u r c h d e n G r o ß 
h a n d e l b e l i e f e r t e n U n t e r n e h 

m u n g e n 
Die Unternehmungen werden mit Nähmitteln 

nach Maßgabe eines Hundertsatzes des bisheri
gen Belieferungsumfanges, der von den Ver
triebsstellen jeweils festgesetzt wird, beliefert 
mit Ausnahme der Zwischenmeister und Heim
arbeiter, die nur in Höhe der von ihnen vorge
legten Einkaufs-Berechtigungsscheine (vergi. 
§ 10) beliefert werden dürfen. Aus dem Hundert
satz ist grundsätzlich der GesamtJbedarf ein
schließlich des Bedarfs für Wehrmacht- und 
Behördenaufträge zu decken. (Bei Leinenzwirn 
und Ramiezwirn werden die Lieferungen an 
Wehrmacht und Behörden jedoch nicht ein
gerechnet) 

§ 6 
B e l i e f e r u n g d e s H a n d w e r k s 

Soweit selbständige Handwerker folgender 
Handwerksberufe 

1. Damenschneider 
2. Herrenschneider 
3. Putzmacher , 
4. Wäscheschneider und Stricker • 

nicht bisher vom Hersteller oder Großhändler 
(als Großhändler gelten hier auch Schneider-

-bedarfsartikelgrossisten mit offenem Ladenge
schäft) bezogen haben,. erhalten eie — wenn 
ihnen der N&hmittelbedarf von ihren Auftrag
gebern bisher nicht zur Verfügung gestellt wurde 
und auch weiterhin nicht geliefert wird — 
Uber die zuständige Kreishandwearkerschaft ihres 
Kreises eine Handwerks-Nähmittelkarte. 

Die Karte gilt jeweils für ein Kalendervier
teljahr. 

Die Handwerker haben bei Aushändigung der 
Nähmittelkarte zu bestätigen, daß sie ein Kon
tingent beim Hersteller oder Großhändler nicht 
besitzen. Die Handwerks-Nähmittelkarte wird 
in drei Ausfertigungen gesondert, für den Bezug 
von Baumwollnähfäden, Nähseiden und Lelnen-



zwirn ausgegeben. Jede dieser Karten besteht aus 
20 Abschnitten zu je RM 0.05. Auf Grund dieser 
Abschnitte können die Handwerker ausschließ
lich im Einzelhandel Nahmittel beziehen. 

Bis auf Widerruf können die hier nicht auf
geführten Handwerksberufe die benötigten Näh
mittel ebenfalls gegen Handwerks-Nähmittel-
karte, die sie von ihrer zuständigen Kreishand-
Werkerschaft erhalten, beim Einzelhandel be
ziehen. 

§ 7 
B e l i e f e r u n g d e r ö f f e n t l i c h e n 

S t e l l e n . 
Soweit öffentliche Stellen nicht bisher vom 

Großhandel bezogen haben, decken sie ihren 
Bedarf beim Einzelhandel auf Grund von Bezug
scheinen der Wirtschaftsämter, die höchstens 
Uber: 3 RM monatlich lauten dürfen. Gegen Uber
gabe des Bezugscheines nimmt der Einzelhändler 
eine Eintragung in seine Kundenliste vor. 

§ 6 
B e l i e f e r u n g g e m e i n n ü t z i g e r N ä h 

s t u b e n , H a u s h a l t u n g s s c h u l e n 
( U n t e r r i c h t s b e d a r f ) u n d s o n s t i g e r 

f ü r e i n e S o n d e r a u w e i s u n g a n e r 
k a n n t e r B e d a r f s t r ä g e r . 

Die Anträge sind der Vertriebsstelle durch 
den Einzelhändler zur Entscheidung über den 
Umfang der Belieferung zu übersenden. Die Ver
triebsstelle entscheidet über die Höhe der Be-
heferung und übersendet dem Antragssteller 
eine auf den Einzelhändler ausgestellte Näh
tnittel-Sonderkarte. Gegen Vorlage der Sonder
karte kann der Berechtigte bei dem vermittelnden 
.Einzelhändler Nähmittel beziehen. 

§ 9 
B e l i e f e r u n g d e r g e w e r b l i c h e n 

K l e i n v e r b r a u c h e r 
Soweit gewerbliche Kleinverbraucher, die 

nicht zum Handwerk gehören, bisher nicht vom 
Großhandel bezogen halben, decken sie ihren 
Bedarf 'beim Einzelhändler auf Grund von Be
zugscheinen der Wirtschaftsämter, die höchstens 
Uber 1 RM monatlich lauten dürfen. Gegen Uber
gabe des Bezugscheines nimmt der Einzelhändler 
eine Eintragung in seine Kundenliste vor. 

§ 10 
B e l i e f e r u n g d e r Z w i s c h e n m e i s t e r 

u n d H e i m a r b e i t e r , i n s b e s o n d e r e 
d e r K l e i d u n g s i n d u s t r i e . 

Zwischenmeister und Heimarbeiter, soweit sie 
Industrieaufträge ausführen, dürfen sich die 
notwendigen Nähmittel nur über ihren Auftrag
geber beschaffen. Dem Auftraggeber wird auf 
Antrag von der Wirtschaftskammer Kärnten ein 
auf den Namen des Zwischenmeisters oder Heim
arbeiters lautender Einkaufsschein für den Be
zug der benötigten Nähmittel ausgestellt. Die 
Ejnkaufsscheine berechtigen zum Einkauf so
wohl im Großhandel (soweit die Zwischenmeister 
auch bisher im Großhandel bezogen haben als 
auch Im Einzelhandel soweit die Zwischenmeister 
bisher im Einzelhandel bezogen haben). Die 
belieferten Einkaufsscheine sind vom Lieferan
ten einzubehalten und sorgfältig aufzubevahren. 

§ H 
S o n d e r z u t e i l u n g in H ä r t e f ä l l e n . 

In Härtefällen, in denen die vorgesehenen 
Bezüge nicht ausreichen, können die Vertriebs-
gesellschaften auf Antrag Sonderzuteilungen 
vornehmen. In den Anträgen ist stets derjenige 
Einzelhändler namentlich zu benennen, der zur 
zusätzlichen Lieferung berechtigt werden soll. 
Entspricht die Vertriebsstelle dem Antrag, so 
übersendet sie dem Antragsteller eine auf den 
Einzelhändler ausgestellte Nähmittelkarte. 

§ 12 
S t r a f v o r s c h r i f t e n . 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
dieser Verordnung werden nach § 8 meiner 
2. .Verordnung über wirtschaftliche Maßnahmen 
vom 24. April 1941 geahndet. 

s § 1 3 
I n k r a f t t r e t e n . 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1942 in 
Kraft. 

K1 a g e n f u r t, am 25. Februar 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
gee. Dr. R a i n e r . 

t 

Hcmqgcgeben vom Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärnten« und Krains in Klagenfurt. 
Druck: NS.-Gaurerkg und Druckerei Kirnten, G.m.b.H., Klagenfurt, Bismuckring 13. 

79 



/ 



Verordnungs- und Amtsblatt 
d e s C h e f s d e r Z i v i l v e r w a l t u n g I n d e n b e s e i l t e n G e b i e t e n 

K ä r n t e n s u n d K r a i n s . 

A u s g a b e B K l a g e n f u r t , a m 1 3 . Apr i l 1 9 4 2 J a h r g . 1 9 4 2 , S t ü c k 7 

I n h a l t : deutsch 
Seite 

A l l g e m e i n e u n d I n n e r e V e r w a l t u n g : 

.'38. Bekanntmachung über die Geltung des 1. Mai als nationaler Feiertag 
des deutschen Volkes und Verlegung auf den 2. Mai 1942 82 

.'59. Anordnung über den Kennkartenzwang 82 

40. Anordnung über die Sicherung der Herstellung von Lichtbildern für 
Kennkartenzwecke ^'2 

41. Verordnung über die Einführung fürsorgerechtlicher Vorschriften in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 82 

E r n ä h r u n g u n d L a n d w i r t s c h a f t : 

42. Bekanntmachung über die Einführung der Marktordnungsbestimmun
gen für die Eier-, Geflügel- und Honigwirtschaft in den besetzten 
Gebieten 83 

W i r t s c h a f t u n d A r b e i t : 

43. Bekanntmachung betreffend die Einführung der Reichswirtschaftshilfe 
für die gewerbliche Wirtschaft in den besetzten Gebieten 84 

44. Verordnung zur Ergänzung der Verordnung zur Regelung der Sozial
versicherung in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
15. Mai 1941; hier: Unfallversicherung der Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehren 85 

F i n a n z v e r w a 11 u n g : 

15. Bekanntmachung über die Verwaltung der Körperschaftssteuer, Erb
schaftssteuer und der Kapitalverkehrssteuern 86 

o o 
P MCR3 

• 

" M 2 09  

ri fa co 
fa o 

co 
cr" co 

£» • o 
fcj p 

co a , £y 

p o B 

c+ p 

O 
r r 

s 
trJ 



38. Bekanntmachung 
über die Geltung des 1. Mai als nationaler 
Feiertag des deutschen Volkes und Verlegung 

auf den 2. Mai 1942. 

Der 1. Mai gilt in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains als nationaler Feiertag 
des deutschen Volkes. 

Auf die im § 1, Punkt 4 der Verordnung 
vom 23. Mai 1941, Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung aus dem 
Jahre 1941, Seite 57, festgesetzten arbeits
rechtlichen Bestimmungen für den 1. Mai 
wird verwiesen. 

Mit Rücksicht auf die besonderen Erfor
dernisse des Krieges verfüge ich. daß der na
tionale Feiertag des deutschen Volkes in die
sem Jahr nicht am 1. Mai, sondern am 2. Mai 
gehalten wird. 

Die für den 1. Mai festgesetzten arbeits
rechtlichen Bestimmungen gelten in diesem 
Jahre entsprechend für den 2. Mai. 

K l a g e n f u r t , den 27. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

39. Anordnung 
Uber den Kennkartenzwang. 

Auf Grund § 3 der Verordnung über die 
Einführung des Kennkartenrechts in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
9. Jänner 1942 ordne ich an: 

§ L 

Deutsche Staatsangehörige, deutsche Staats
angehörige auf Widerruf und Schutzange
hörige, die das 15. Lebensjahr vollendet und 
ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
in Oberkrain haben, sind verpflichtet, sich 
auf amtliches Erfordern jederzeit durch die 
Kennkarte über ihre Person auszuweisen. 

§ 2. 

Der Landrat bestimmt jeweils, welche Per
sonengruppe zur Führung der Kennkarte ver
pflichtet ist und von welchem Zeitpunkt an 
die Verpflichtung besteht. 

§ 3. 

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 13 der 
Verordnung über Kennkarten vom 22. Juli 
1938 bestraft. 

K l a g e n f u r t , den 27. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

40. Anordnung 
über die Sicherung der Herstellung von 

Lichtbildern für Kennkartenzwecke. 

Um die Herstellung der für die Ausstellung 
von Kennkarten erforderlichen Lichtbilder 
sicherzustellen, ordne ich folgendes an: 

§ 1. 

Berufsfotografen dürfen bis auf weiteres 
nur Lichtbilder für Kennkarten anfertigen. Die 
Ausführung anderer Fotoarbeiten ist ver
boten. 

§ 2. 

Der zuständige Landrat kann Berufsfoto
grafen die zur ehesten Herstellung dieser Bil
der erforderlichen Weisungen erteilen. Er 
kann insbesondere anordnen, daß die Berufs
fotografen auch außerhalb ihres Berufssitzes 
Lichtbildaufnahmen zu machen haben. 

§ 3. 
Die Berufsfotografen haben dem zuständi

gen Landrat unverzüglich die Bestände an 
Fotomaterial bekanntzugeben und über die 
Verwendung des Materials jeweils auf Erfor
dern Rechnung zu legen. 

§ 4. 
Als Höchstpreis für 4 Kennkartenbilder 

wird ein Betrag von 1.60 RM. für jedes wei
tere Bild ein Betrag von 0.20 RM festgesetzt. 

§ 5. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung 

werden mit Freiheitsentzug. Geldstrafe oder 
Gewerbeentzug geahndet. Diese Strafen kön
nen auch nebeneinander verhängt werden. 

K 1 a g e n f u r t, den 27. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

41 . Verordnung 
über die Einführung fürsorgerechtlicher Vor
schriften in den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains. 

Auf Grund der mir vom Führer erteilten 
Ermächtigung ordne ich zum Aufbau des 
öffentlichen Fürsorgewesens an: 

§ 1. 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains gelten: 
1. Die Verordnung über die Fürsorgepflicht 

vom 13. Dezember 1924; 
2. Die Verordnung zur vierten Aenderung 

der Fürsorgepfliclitverordnung vÄn 3. Ok
tober 1931; fjl 



3. Die Reichsgrundsätze über Voraussetzung, 
Art und Mali der öffentlichen Fürsorge 
vom 4. Dezember 1924; 

4. Die Verordnung über die Einführung der 
fürsorgerechtlichen Vorschriften im Lande 
Oesterreich vom 3. September 1938; 

in der im Reichsgau Kärnten gültigen Fas
sung. 

§ 2. 

Die zur Durchführung und Ergänzung der 
im § 1 bezeichneten bereits ergangenen und 
noch ergehenden Rechts- und Verwaltungs
vorschriften gelten auch in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains. 

§ 3. 

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der 
in dieser VO. bezogenen Vorschriften ist der 
Chef der Zivilverwaltung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains. 

§ 4. 

Aufsichtsbefugnisse gemati § 22 der Fürs.-
Einf.-V(). werden vom C. d. Z. ausgeübt. 

§ 5. 

Die für Kostenersatzforderungen gem. § 18 
RFV. vorgesehene Frist von drei Monaten 
wird für das'.laiir 1942 auf sechs Monate ver
längert. 

§ 6-

An Stelle des im § 23 der Fiirs.-Einf.-VO. 
festgesetzten Zeitpunktes vom 1. Oktober 
1938 tritt der 1. April 1942. 

§ 7. 

Bestimmungen, die nicht unmittelbar ange
wendet werden können, sind sinngemäü an
zuwenden. 

§ 8. 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1942 in 
Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 28. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

42. Bekanntmachung. 

Auf Grund des § 1, Abs. 5 der Verordnung 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
10. Jänner 1942 (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains Nr. 1 
vom 14. Jänner 1942) gebe ich im Einverneh
men mit dem Chef der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains fol
gendes bekannt: 

Am 1. Jänner 1942 treten in Kraft: 

1. Die Verordnung über Handelsklassen für 
Hühnereier und über die Kennzeichnung 
von Hühnereiern (Eierverordnung) vom 
17. März 1932 (RGBl. I, S. 146), in der 
Fassung des Gesetzes zur Aenderung der 
Eierverordnung v. 17. Mai 1933 (RGBl. 1, 
S. 273) und der Verordnung über Aende-
rungen der Eierverordnung vom 8. Juni 
1934 (RGBl. I, S. 479) . 

2. Die Anordnung 2 /37 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Eier- und Geflügelwirtschaft 
vom 8. März 1937 (RNVBl. S. 115), geän
dert und ergänzt durch die Anordnung 
16/39 vom 27. September 1939 (RNVBl. 
S. 717) in der Fassung der Anordnung 
7 /40 vom 15. Mai 1940 (RNVBl. S. 221) , 
17/39 (RNVBl. S. 718) , 18 /39 (RNVBl. 
S. 718). 

3. Die Anordnung 1 / 3 8 ' d e r Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Rückgabe von Verpackungsma
terial, vom 8. April 1938 (RNVBl. S. 121). 

4. Die Anordnung 8 / 3 8 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Großverteilereinkaufspreise für 
ausländische Hühner- und Enteneier, vom 
9. November 1938 (RNVBl. S. 598) . 

5. Die Anordnung 9 / 3 8 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Großverteilereinkaufspreise für 
Kühlhauseier und konservierte Eier in-
und ausländischer Herkunft, vom 9. No
vember 1938 (RNVBl. S. 598) . 

6. Die Anordnung 19/39 der Hauptvereini
gung der deutschien Eierwirtschaft, be
treffend Güteprüfung und Ersatz des 
Ausfalles bei Eiern vom 13. Oktober 1939 
(RNVBl. S. 760) in der Fassung der An
ordnung 2 2 / 3 9 Vom 2. November 1939 
(RNVBl. S. 800) . 

7. Die Anordnung 2 0 / 3 9 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Beitragsordnung für die Mit
glieder der Eierwirtschaftsverbände vom 
14. Oktober 1939 (RNVBl. S. 761) und die 
Bekanntmachung hiezu, betreffend Bei
tragserhebung (RNVBl. S. 761). 

8. Die Anordnung 1/40 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Bezug von Hühner- und Enten
eiern zu Brutzwecken vom 22. Jänner 1940 
(RNVBl. S. 57) . 

9. Die Bekanntmachung 1/40 der Hauptver
einigung der deutschen Eierwirtschaft 
zur Anordnung 3 / 4 0 vom 29. Feber 1940 
(RNVBl. S. 88) , betreffend Frachtenaus-
gleicli vom 29. Feber 1940 (RNVBl. S. 89) . 
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10. Die Anordnung 2 / 4 0 der Hauptvereini-
gung der deutschen Eierwirtschaft, be-
I reffend Abgabe von Schlacht-, Zucht-
und Nulz^efliigel, sowie Verbot der Pen-
sionshühnerhaltung, vom 29. Feber 1940 
(RNVB1. S. 87) . 

11. Die Anordnung 3 / 4 0 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Erzeugerpreise von Großvertei
lereinkaufspreisen für inländische Hüh
ner- und Enteneier, vom 29. Feber 1940 
(RNVB1. S. 88) . 

12. Die Anordnung 4 / 4 0 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Erzeugerpreise für den stück
weisen Aufkauf und Großverteilerein
kaufspreise für handelsklassenmäßig nicht 
sortierte Eier (Originalware) in der Ost
mark und im Reichsgau Sudetenland, vom 
29. Feber 1940 (RNVB1. S. 89) . 

13. Die Anordnung 8/41 der Hauptvereini
gung der deutschen Eierwirtschaft, be
treffend Preise für deutschen Bienen
honig aus der Sonderaktion der Reichs
fachgruppe Imker 1941, vom 18. August 
1941 (RNVB1. S. 306) . 

14. Die Anordnung 2 /38 des Eierwirtschafts-
verbandes Südmark, betreffend Aufkauf 
von lebendem und geschlachtetem Geflü
gel, vom 1. November 1938 (Wochenbl. 
d. LBsch. vom 13. Nov. 1938, Folge 21) . 

15. Die Anordnung 1/39 des Eierwirtschafts-
verbandes Südmark, betreffend Verbrin
gen von Honig im Gebiete anderer Eier-
wirtschaftsverbände, vom 25. Jänner 1939 
(Wochenbl. d. LBsch. vom 18. Feber 1939, 
Folge 7 ) . 

10. Die Anordnung 2 / 3 9 des Eierwirtschafts-
verbandes Südmark, betreffend Aufkauf 
von Hühnereiern, .vom 20. Feber 1939 
(Wochenbl. d. LBsch. vom 18. Feber 1939, 
Folge 7) . 

17. Die Anordnung 3 /39 des Eierwirtschafts-
verbandes Südmark, betreffend stückwei
sem Aufkauf von Hühnereiern beim Er
zeuger durch Wiederverkäufer, sowie 
Preisabzüge für Schmutz- und Schiereier, 
vom 18. Juni 1939 (Wochenbl. d. LBsch. 
vom 24. Juni 1939, Folge 25) . 

18. Die Anordnung 2 / 4 0 des Eierwirtschaf ts-
verbandes Südmark, betreffend stückwei
sem Aufkauf von Hühnereiern beim Er
zeuger durch Wiederverkäufer, vom 
19. April 1940 (Wochenbl. d. LBsch. vom 
27. April 1940, Folge 17). 

19. Die Anordnung 1/42 des Eierwirtschaf ts-
verbandes Südmark, betreffend die Ab
lieferung von Eiern (Wochenbl. d. LBsch. 

vom 14. März 1942), mit der Maßgabe, 
dal.) an Stelle der Kreisbauernschaften 
die- Laiulriitc, Ernührungsämtcr A treten. 

20. Alle zu den 1 — 19 aufgezählten Verord
nungen ergangenen Ausführungsbestim
mungen. 

G r a z , den 14. Februar 1942. 

Der Vorsitzende 
des Eierwirtschaftsverbandes 

Südmark: 

S c h e i b e r m. p. 

43. Bekanntmachung . 
des Chefs der Zivilverwaltung für die besetz
ten Gebiete Kärntens und Krains vom 
13. März 1942, betreffend die Einführung der 
Reichswirtschaftshilfe für die gewerbliche 
Wirtschaft in den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains. 

Zur Förderung der gewerblichen Wirt
schaft in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains hat der Herr Reichswirtschafts
minister an Stelle der dzt. in Geltung stehen
den Globalgarantieaktion mit Erlaß vom 
17. Feber 1942, IV Fin. 5 / 1 0 4 6 / 4 2 , neue 
Richtlinien erlassen. Im Rahmen dieser neuen 
Maßnahme übernimmt das Reich Bürgschaf
ten für von Kreditinstituten zu vergebende 
.Investitions- und Betriebsmittelkredite und 
gewährt in besonders gelagerten Fällen auch 
Reichsdarlehen und Reichszuschüsse. Die 
Laufzeit der Investitionskredite soll höchstens 
zehn Jahre, der Betriebsmittelkredite höch
stens fünf Jahre betragen. 

Der Kreditnehmer muß zuverlässig und 
vertrauenswürdig sein und die Gewähr für 
eine pünktliche Rückzahlung des Kredites 
bieten. Die Wirtschaftlichkeit seines Unter
nehmens bildet die Voraussetzung für die 
Kreditgewährung. 

Ucber Anträge von reichsverbürgten Kre
diten und Reichsdarlehen bis zu 25.000 RM 
und Reichszuschüsse bis zu 10.000 RM ent
scheidet der CdZ. und darüber hinaus gleich
falls der CdZ., jedoch nach vorheriger An
hörung des vom Reichswirtschaftsminister 
eingeführten Kreditausschusses in Wien. 

Der Antrag auf Gewährung eines reichs
verbürgten Kredites ist von den Kreditneh
mern mit Unterstützung des Kreditinstitutes, 
bei dem der reichsverbürgte Kredit nachge
sucht wird, in zweifacher Ausfertigung aus
zustellen. Die Vordrucke und Richtlinien 
liegen bei folgenden Kreditinstituten auf: 

Kreissparkasse Krainburg, 
Kreissparkasse Stein, 
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Kreditanstalt-Bankverein, Zweiganstalt in 
Krainburg, 

Volksbank in Krainburg und bei der 
Sparkasse der Stadt Völkermarkt in Völ

kermarkt. 

Das Kreditinstitut hat 4ine Ausfertigung 
dem zuständigen Landrat unmittelbar einzu
reichen, die zweite der zuständigen Berut's-
organisation'jz'ur Stellungnahme und Weiter-
leitung_an den zuständigenjL'äncfrat zu über-
sendenflDle Berufsorganisation hat ihre Stel
lungnahme binnen 14 Tagen abzugeben, an
dernfalls die Zustimmung als erteilt gilt. Der 
Landrat hat den Antrag mit seiner Stellung
nahme spätestens drei Wochen nach Eingang 
der ersten Ausfertigung dem CdZ. vorzu
legen. 

! Der Antrag auf Gewährung eines Reichs
darlehens oder Reichszuschusses ist 'gleich
falls in zweifacher Ausfertigung beim zustän
digen Landrat einzureichen. Für den Antrag 
können die für die reichsverbürgten Kredite 
vorgesehenen Vordrucke unter entsprechen
der Ergänzung benützt werden. Der Antrag 
muß insbesondere enthalten: Name, Ort des 
Betriebes und Anschrift des Antragstellers, 
Höhe der erbetenen Reichshilfe und Verwen
dungszweck, Laufzeit, die Umstände, die die 
Gewährung einer Reichshilfe rechtfertigen, 
Vermögenslage des Antragstellers sowie Ver
schuldung unter Angabe der Einzelheiten. 
Angabe, welche öffentlichen Mittel sowie 
reichsverbürgten Kredite bereits gewährt 
worden sind. 

Der Landrat versieht nach Anhören der zu
ständigen Berufsorganisation den Antrag 
mit seiner Stellungnahme und sendet ihn an 
den CdZ. in Klagenfurt, der darüber nach 
Anhören des Kreditausschusses entscheidet. 

K l a g e n f u r t , den 13. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

44. Verordnung 
zur Ergänzung der Verordnung zur Rege
lung der Sozialversicherung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains vom 15. Mai 
1941; hier: Unfallversicherung der Mitglieder 

der freiwilligen Feuerwehren. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 
Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerweh

ren als Einrichtungen der Gemeinden unter
liegen vom 1. Jänner 1942 an der Unfallver
sicherung bei der Sozialversicherungskasse 
für die besetzten Gebiete Kärntens und Kniins 
in Krainburg. 

§ a-

Gegenstand der Unfallversicherung ist der 
Ersatz des Schadens, der bei der Ausübung 
des Feuerwehrdienstes durch Verlust oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit oder durch 
Tötung entsteht. 

§ 3. 

(1) Die Versicherung umfaßt die Unfälle, von 
denen die Mitglieder der Feuerwehren in 
Ausübung ihrer gesamten dienstlichen 
Tätigkeit bei Feuers- und Wassernot, 
bei Wachen, Uebungen und Hilfeleistun
gen bei Unglücksfällen, bei Reisen zu 
Feuerwehrversammlungen und ähnlichen 
Gelegenheiten, überhaupt in allen Fällen 
betroffen werden, in welchen die Feuer
wehren nach allgemeinem oder jeweili
gem besonderen Auftrage der zuständi
gen Stellen in Tätigkeit treten. 

(2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auch auf Unfälle, die sich auf dem Wege 
vom Wohnhause, bzw. von der Arbeits
stätte zur dienstlichen Tätigkeit und von 
dieser auf dem Wege nach Hause, bzw. 
zur Arbeitsstätte ereignen, sofern diese 
Wege nicht in eigener Sache unterbro
chen werden. 

(3) Körperbeschädigungen, die nachweisbar 
als Folge von Raucheinwirkung gelegent
lich eines bestimmten Brandfalles ent
stehen, sind Unfällen gleichzuhalten. 

§ 4. 

Soweit durch diese Verordnung nichts an
deres bestimmt wird, gelten die Verordnung 
vom 26. Juli 1941 (Verordnungs- und Amts
blatt vom 1. August 1941, Stück 20) , betref
fend die Unfallsanzeige und Haftung durch 
den Arbeitgeber (Betriebsunternehmer) mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Arbeit
gebers der Ortsfeuerwehrführer tritt, ferner 
die III. und die VI. Bekanntmachung des Lei
ters der Sozialversicherungskasse, betreffend 
Umfang und Ausmaß der vorläufigen Lei
stungen in der Unfallversicherung (Verord
nungs- und Amtsblatt vom 1. August 1941, 
Stück 20, bzw. Verordnungs- und Amtsblatt 
vom 13. September 1941, Stück 23) ent
sprechend. 

§ 5. 

(1) Als Jahresarbeitsverdienst gilt bei Ver
sicherten, die im Feuerwehrdienste be
schäftigt sind, ohne daß diese Beschäf
tigung ihr Beruf ist, das Erwerbsein
kommen, das sie im Kalenderjahr vor 
dem Unfall gehabt haben, mindestens 
aber 1800 RM. Soweit dagegen dieses 
Erwerbseinkommen 7200 RM übersteigt, 
bleibt es außer Ansatz. 
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(2) War der Verletzte im Kalenderjahr vor 

dem Unfall nicht im Hauptberuf erwerbs
tätig, so wird der Jahresarbeitsverdienst 
nach billigem Ermessen festgesetzt. Da
bei sind seine Erwerbstätigkeit zur Zeit 
des Unfalles, seine Fähigkeit, Ausbil
dung und Lebensstellung und, soweit er 
nicht gegen Entgelt tätig war, eine 
gleichartige oder vergleichbare Erwerbs
tätigkeit zu berücksichtigen. 

(3) War der Verletzte zur Zeit des Unfalls 
noch in seiner Berufs- oder Schulausbil
dung begriffen, so ist für die Berech
nung des Jahresarbeitsverdienstes ein 
Erwerbseinkommen zu Grunde zu legen, 
wie es der Verletzte nach seiner Ausbil
dung gehabt haben würde. 

(4) Der Jahresarbeitsverdienst eines Verletz
ten, der zur Zeit des Unfalls noch nicht 
21 Jahre alt war, richtet sich, falls es für 
ihn günstiger ist, von der Vollendung 
des 21. Lebensjahres ab nach dem Ver
dienste, den ein gleichartiger über 
21 Jahre alter Erwerbstätiger gehabt hat. 

§ 6. 
Das tägliche Krankengeld ist gleich dem 

720sten Teile des Jahresarbeitsverdienstes, 
jedoch nicht höher als RM 5.— täglich. 

§ 7. 
Soweit der Verletzte oder dessen Angehö

rige auf Grund einer Pflichtversicherung 
Leistungen erhalten, ruht der Anspruch nach 
dieser Verordnung in gleichem Umfange. 

§ 8. 
(1) Zur Deckung der Aufwendungen haben 

die Gemeinden ab 1. Jänner 1942 eine 
Jahresumlage von drei Reichspfennig je 
Einwohner zu zahlen. 

(2) Für die Berechnung ist der Stand zu Be
ginn des Jahres maßgebend. Die Umlage 
ist jeweils am 30. Juni für das laufende 
Jahr an die Sozialversicherungskasse in 
Krainburg zu entrichten. 

K I a g e n f u r t, den 24. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

45. Bekanntmachung 
über die Verwaltung der Körperschaftssteuer, 
Erbschaftssteuer und der Kapitalverkehrs

steuern. 

Die Besteuerung der Körperschaften (Kör
perschaftssteuer, Umsatzsteuer, Gewerbe
steuer) und die Verwaltung der Erbschafts
steuern und der Kapitalverkehrssteuern (Ge
sellschaftssteuer, Wertpapiersteuer, Börsen-
umsatzsteuer) wird im Einvernehmen mit 
dem Herrn Reichsminister der Finanzen ab 
1. Jänner 1942 für die Finanzämter Krain
burg, Radmannsdorf und Stein sowie für das 
Finanzamt Völkermarkt bezüglich des besetz
ten Gebietes vom Finanzamt Klagenfurt 
durchgeführt. 

Das Finanzamt Klagenfurt ist bei Erfül
lung dieser Aufgaben als Dienststelle des 
Chefs der Zivilverwaltüng tätig. 

K l a g e n f u r t , den 31 . März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltüng: 

Im Auftrage: 

H i e r z e g g e r. 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltüng tur die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenturt. — 
Druck: Jon. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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46. Anordnung 
über die Regelung des Kleinverkaufs von 

Tabakwaren. 

(1) Die nachstehend abgedruckte Anordnung 
des Reichswirtschaftsministers vom 
7. Jänner 1942 über die Regelung des 
Kleinverkaufs von Tabakwaren (Deut
scher Reichs- und Preuß. Staatsanzeiger 
Nr. 21) vom 26. Jänner 1942 wird mit 
Wirkung vom 1. April 1942 in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains in 

I Kraft gesetzt. Die Abgabe von Tabak
waren an Verbraucher darf von diesem 
Zeitpunkt ab nur noch gegen Kontroll
karten und Kontrollausweisen erfolgen. 

(2) Soweit an den ausgegebenen Raucher
kontrollkarten sich noch die Bezugsab
schnitte für die Monate Feber und März 
1942 befinden, sind diese Abschnitte ohne 
Abgabe von Tabakerzeugnissen bei der 
ersten Vorweisung der Karte vom Trafi
kanten abzutrennen. 

K l a g e n f u r t , den 27. März 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Anordnung 
über die Regelung des Kleinverkaufs von 

Tabakwaren. 

Vom 7. Jänner 1942. 

Auf Grund der Verordnung über den Wa
renverkehr vom 18. August 1939<<RGB1. I, 
S. 1430) in der Fassung der Verordnung vom 
30. Oktober 1941 (RGBl. I, S. 679) und in 
Verbindung mit der Verordnung über die 
Verbrauchsregelung für lebenswichtige ge
werbliche Erzeugnisse in der Fassung vom 
25. November 1941 (RGBl. I, S. 731) wird an- • 
geordnet: 

§ L 
Tabakwaren dürfen von Verkaufsstellen an 

Verbraucher nur gegen Kontrollkarte oder 
Kontrollausweis abgegeben und von ihnen 
bezogen werden. 

§ 2. 

( I ) Kontrollkarten werden auf Antrag aus
gegeben an 

1. männliche Personen, soweit sie das 
18. Lebensjahr vollendet haben, und 
an männliche Wehrmachtsangehörige 
ohne Rücksicht auf das Alter, mit Aus
nahme der in Abs. 2 genannten Per
sonen, 

2. weibliche Personen, sofern sie das 
25. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Kontrollausweise werden ausgegeben an 
Fronturlauber der Wehrmacht und Kom
mandierte von Fronttruppenteilen sowie 
unter Beachtung der Altersbegrenzung 
des Abs. 1 dieses Paragraphen an Perso
nen, die sich vorübergehend im deutschen 
Reichsgebiet aufhalten. 

§ 3. 

Die Kontrollkarte und der Kontrollausweis 
berechtigen zum Einkauf von Tabakwaren in 
jeder Tabakverkaufsstelle des Reichsgebietes. 

§ 4. 

Die Durchführung, insbesondere die Ab
gabe der Kontrollkarten und die Verkaufs
regelung obliegt unter Aufsicht der zustän
digen staatlichen Dienststellen den bezirk
lich-fachlichen Gliederungen der Organisation 
der gewerblichen Wirtschaft. Nähere Bestim
mungen ergehen in einer besonderen Durch
führungsanordnung. 

§ 5. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Anord
nung werden nach den §§ 10, 12 bis 15 der 
Verordnung über den Warenverkehr und den 
Strafvorschriften der Verordnung über Stra
fen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlun
gen gegen Vorschriften auf dem Gebiet der 
Bewirtschaftung bezugsbeschränkter Erzeug
nisse (Verbrauchsregelung-Straf Verordnung) 
in der Fassung vom 26. November 1941 
(RGBl. I, S. 734) bestraft. 

Die Inkraftsetzung dieser Anordnung wird 
den Landeswirtschaftsämtern übertragen. Sie 
hat unverzüglich, jedoch spätestens bis zum 
15. Februar 1942 zu erfolgen. 

B e r l i n , den 7. Jänner 1942. 

Der Reichswirtschaftsminister 

gez.: Walther F u n k . 

47. Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung über die Einführung steuer
rechtlicher Vorschriften in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund des § 3 der Verordnung über 
die Einführung steuerrechtlicher Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 29. Jänner 1942 (Verordnungs
und Amtsblatt, S. 4) ordne ich an: 

§ 1 . 

Gewinnermittlung für die Veranlagung 1941, 
Richtsätze und vorläufige Eröffnungs

bilanzen. 

(1) Bei nichtbuchführenden Steuerpflich
tigen (Gewerbetreibenden) wird der Gewinn 
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grundsätzlich nach Richtsätzen vom Umsatz 
ermittelt. Ist der Umsatz für den Veranla-
•lungszeil i ani» 10ll nicht bekannt, so wird 
der Umsatz. 1941 geschätzt. Schätzung* 
grundlage ist der im zweiten Halbjahr 1941 
erzielte Umsatz. Als Umsatz des ganzen Jah
res 1941 werden 150 v. H. des im zweiten 
Halbjahr 1941 erzielten Umsatzes angenom
men. Die Richtsätze werden in Form von 
Rahmensätzen für die wichtigsten Erwerbs
zweige nach den Erfahrungen des Jahres 
1941 festgestellt. Gewinnerhöhende und ge
winnmindernde Merkmale sind bei der Ver
anlagung zu berücksichtigen. 

(2) Steuerpflichtige, die Bücher nach han
delsrechtlichen Vorschriften führen, können 
zu einem nach dem .30. April 1941 liegenden 
Stichtag ein Eröffnungsinventar und eine 
vorläufige Eröffnungsbilanz — unabhängig 
von der Bewertung in ihrer letzten Erfolgs
bilanz — aufstellen. Der steuerliche Gewinn 
des Jahres 1941 setzt sich zusammen aus dem 
Gewinn, der sich aus der vor der Eröffnungs
bilanz liegenden Erfolgsbilanz ergibt, und 
aus dem Gewinn der Bilanz des Jahres 1941, 
die der vorläufigen Eröffnungsbilanz, folgt. 

(3) Die nach dem 30. April 1941 zu erstel
lende vorläufige Eröffnungsbilanz ist in 
Reichsmark aufzustellen. Auf diese Eröff
nungsbilanz finden die steuerrechtlichen Vor
schriften der Verordnung über Reichsmark
eröffnungsbilanzen und Umstellungsnaßnah-
men im Lande Oesterreich vom 2. August 
1938 (Reichgesetzbl. 1, S. 982) entsprechende 
Anwendung. 

(4) Bei Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn 
nur für einen Teil des Veranlagungszeit
raums 1941 buchmäßig nachweisen können, 
wird der Gewinn für den Restzeitraum ge
schätzt. 

§ 2. 

Beschränkung von Steuernachforderungen. 

Rechtskräftige Veranlagungen auf dem 
Gebiet der direkten Steuern und der Umsatz
steuer für die Jahre 1940 und die Vorjahre 
sind zu Ungunsten der Steuerpflichtigen in 
der Regel nicht zu berichtigen, auch wenn 
die Voraussetzungen für eine Nachtragsver
anlagung gegeben sind. Diese Vergünstigun
gen werden jedoch nur gewährt, wenn der 
Steuerpflichtige nach besten Kräften an einer 
zutreffenden Veranlagung für das Jahr 1941 
mitwirkt. 

§ 3. 
Ausmaß der veranlagten Einkommen- und 

Körperschaftssteuer für das Jahr 1941. 
(1) Die Einkommen- und Körperschafts-

steuer 1941, einschließlich des Kriegszu-
schlags kommt nur in der Höhe von 50 v. H. 

der tarifmäßigen Steuer zur Erhebung (§ 1. 
Absatz 5 der Uebcrleitungsvorschriften vom 
29. Jänner 19-12, Verordnungs- und Amts-
blall. S. 5 ) . 

(2) Die Einkommen- und Körperschafts-
steuervorauszahlungen, einschließlich des 
Kriegszuschlags für 1942 sind im vollen Aus
maß zu entrichten. 

§ 4 . 

Die Vermögensteuer und Aufbringungs
umlage wird ab 1. April 1943 erhoben (§ 7, 
Absatz 2 der Ueberleitungsvorschriften vom 
29. Jänner 1942 — Verordnungs- und Amts
blatt, S. 5 ) . 

§ 5. 

Gewerbesteuer für das, Rechnungsjahr 1942. 

(1) Bei nichtbuchführenden Gewerbetrei
benden ist abweichend von der Vorschrift im 
§ 9, Ziffer 1, Satz 1 des Gewerbesteuergeset
zes die Summe des Gewinns und der Hinzu
rechnungen um den Teil des Gewerbeertrags 
zu kürzen, der auf den Grundbesitz entfällt. 
Bei Gewerbetreibenden, die ordnungsmäßig 
Bücher führen, sind für die Kürzung nach 
§ 9, Ziffer 1, Satz 1 des Gewerbesteuergeset-
zes an Stelle der Einheitswerte Hilfswerte zu
grunde zu legen. Die Hilfswerte sind für den 
Schluß des Wirtschaftsjahres zu ermitteln, 
das als letztes vor dem 1. Jänner 1942 geen
det hat. Für die Ermittlung der Hilfswerte 
sind die Wirtschaftsgüter mit den Werten 
anzusetzen, mit denen sie für die Ermittlung 
des Gewinns aus dem Gewerbebetrieb in der 
maßgebenden Schlußbilanz aufzunehmen 
waren. 

(2) Der Ermittlung des Gewerbekapitals 
ist an Stelle des Einheitswertes des gewerb
lichen Betriebs (§ 12, Absatz 1 des Gewerbe
steuergesetzes) ein Hilfswert zugrunde zu 
legen. Der Hilfswert ist auf den Beginn des 
Kalenderjahres 1942 nach den Grundsätzen 
des Reichsbewertungsgesetzes vom 16. Ok
tober 1934 (Reichsgesetzbl. I, S. 1035) zu er
mitteln. Die Betriebsgrundstücke (§ 57 des 
Reichsbewertungsgesetzes) bleiben bei der 
Ermittlung des Hilfswertes außer Ansatz. 

§ 6. 

Ausmaß der Grund- und Gebäudesteuer im 
Jahre 1942. 

Mit Wirkung ab I. Jänner 1942 fällt die 
bisherige Ergänzungssteuer zur Grund- und 
Gebäudesteuer weg. Im übrigen gelangt die 
Grund- und Gebäudesteuer, einschließlich der 
Umlagen im Jahre 1942 im gleichen Ausmaß 
wie im Jahre 1941 zur Einhebung. Zwecks 
Ueberleitung auf das Rechnungsjahr (1. April 
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/ 
bis 31. März) umfaßt die Vorschreibung 1942 
fünf Vierteljahre, das ist die Zeit vorn 1. Jän
ner 1942 bis 31. März 1943 . -

§ 7. 

Dienststelle des Beauftragten des Reichskom-
inissars für die Festigung Deutschen Volks

tums. 

Die steuerliche Behandlung der von der 
Dienststelle des Reichskommissars für die 
Festigung Deutschen Volkstums verwalteten 
Betriebe wird gesondert geregelt. 

§ 8. 

Allgemeine Bestimmungen. 

(1) Die Finanzbehörden haben bei der An
wendung steuerrechtlicher Vorschriften den 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains in ver
ständnisvoller Weise Rechnung zu tragen. 

(2) Besondere Berücksichtigung verdienen 
Erlaß- und Stundungsanträge für Steuerbe
träge, die vor dem 1. April 1941 fällig ge
worden sind, wenn diese von der Dienststelle 
des Reichskommissars für die Festigung 
Deutschen Volkstums für die von ihr verwal
teten Unternehmungen oder von Personen 
gestellt werden, die durch ihr Eintreten für 
den Kampf um das deutsche Volkstum Scha
den erlitten haben. 

K l a g e n f u r t , den 3. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

48. Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung über die 
Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

vom 29. Jänner 1942 (Bürgersteuer). 

Auf Grund des § 3 der Verordnung über 
die Einführung steuerrechtlicher Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains, Verordnungs- und Amtsblatt des 
Chefs der Zivilverwaltung Nr. 18/1942 ordne 
ich an: 

(1) Die im § 5 der Anordnung zur Durch
führung der Verordnung über die Einfüh
rung steuerrechtlicher Vorschriften in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
29. Jänner 1942 (Ueberleitungsvorschriften), 
Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 19, für die 
Vorlage des Einbehaltungsbescheides an den 
Arbeitgeber durch den Arbeitnehmer (Abs. 5, 
Ziff. 2, Satz 1 und Absatz 5, Ziff. 5, Satz 1) 
und für die Festsetzung des Hebesatzes (Ab
satz 5, Ziff. 4) festgesetzte Frist (1. März 
1942) wird auf den 1. Juni 1942 erstreckt. 

(2) Hat der Steuerpflichtige am Stichtag 
(10. Oktober 1941) mehrere Wohnsitze, so 
sind alle Wolinsif/.gemeinden steuerberech
tigt. Hebeberechtigt im Sinne des § 4, Bür
gersteuergesetzes ist im Kalenderjahr 1942 
jene Gemeinde, in der sich der Steuerpflich
tige im Stichtagsjalir (1941) überwiegend 
aufgehalten hat. 

K l a g e n f u r t , den 3. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

49. Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung über die 
Einführung- steuerrechtlicher Vorschriften 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 29. Jänner 1942 (Gewerbesteuer). 

Auf Grund des § 3 der Verordnung des 
Chefs der Zivilverwaltung über die Einfüh
rung steuerrechtlicher Vorschriften in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
29. Jänner 1942, Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung Nr. 18, 
ordne ich an: 

§ 1. 

Gemäß Verordnung des Chefs der Zivilver
waltung über die Einführung steuerrecht
licher Vorschriften in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains und der Anordnung zur 
Durchführung dieser Verordnung vom 20. 1. 
1942, Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ. 
Nr. 18 und 19, sind mit Wirkung vom 1. April 
1942 in Kraft getreten: 

Das Gewerbesteuergesetz vom 1. Dezember 
1936, RGBl. I, S. 979 und die Dritte Verord
nung zur Durchführung des Gewerbesteuer-
gesetzes vom 31. Jänner 1940, RGBl. I, S. 284; 

weiters die §§ 1 bis 3, 4, Abs. 1, 5, Abs. 1 
und § 6 des Einführungsgesetzes zu den Real
steuergesetzen v. 1. Dezember 1936, RGBl. 1, 
S. 961, soweit sie die Gewerbesteuer betref
fen und die §§ 12 bis 21 dieses Einführungs
gesetzes, sowie §§ 6—10 der 24. VO. zur 
Einführung steuerrechtlicher Vorschriften 
vom 31. Dezember 1940, RGBl. I, S. 1090, 
über den Gewerbesteuerausgleich zwischen 
Wohngemeinden und Betriebsgemeinden 
(Ausgleichszuschuß). 

§ 2. 

Hebesätze der Gewerbesteuer. 

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer kön
nen für das Rechnungsjahr 1942 bereits vor 
Erlaß der Haushaltssatzung vorläufig festge
setzt werden. 

90 



Die Lohnsunimeiisteuer kann im Rech
nungsjahr 1942 auch vor Festsetzung des 
Hebesatzes der Gewerbesteuer nach Ertrag 
und Kapital erhoben werden. Soweit für die 
Festsetzung der Hebesätze eine Genehmigung 
vorgeschrieben ist, bedarf auch die vorläu
fige Festsetzung der Genehmigung. Die end
gültige Festsetzung erfolgt im Rahmen der 
Haushaltssatzung. 

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer für 
das Rechnungsjahr 1942 können im Laufe 
des Rechnungsjahres beliebig oft geändert 
werden. Die Nachtragshaushaltssatzung über 
die Festsetzung der neuen Hebesätze kann 
während des ganzen Rechnungsjahres er
lassen werden. 

§ 3. 

Aenderung des Gemeindegebietes. 

Für Gemeinden, deren Gebiet vor dem 
1. April 1942 geändert worden ist, kann der 
Chef der Zivilverwaltung für die Gebiets
teile, die vorher zu verschiedenen Gemeinden 
gehörten, verschiedene Gewerbesteuerhebe
sätze für das Rechnungsjahr 1942 und die 
nachfolgenden Rechnungsjahre festsetzen. 

§ 4. 
Steuervereinbarungen. 

Vereinbarungen, die mit Steuerpflichtigen 
dber die Höhe der Gesellschaftssteuer und 
Erwerbssteuer abgeschlossen worden sind, 
gelten nicht für die Gewerbesteuer. 

§ 5. 

Gewerbesteuerausgleich. 

Der Gewerbesteuerausgleich zwischen 
\Vohn- und Betriebsgemeinde kann im Rech
nungsjahr 1942 nur beansprucht werden, so
weit diese Gemeinden zum besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains gehören. Beträgt die 
Entfernung zwischen Wohn- und Betriebs
gemeinde mehr als 150 km, ist ein Gewerbe
steuerausgleich nicht zu zahlen. 

Als Tag der letzten allgemeinen Personen
standsaufnahme gilt der 10. Oktober 1941. 

§ 6. 
Die Wohngemeinde kann einen Ausgleichs

zuschuß von der Betriebsgemeinde nur bean
spruchen, wenn- am 10. Oktober 1941 die 
Zahl der Arbeitnehmer, die in der Wohnge
meinde ihren Wohnsitz hatten und in der 
Betriebsgemieinde beschäftigt waren, in 
Wohngemeinden bis zu 20.000 Einwohnern 
mehr als 20 Arbeitnehmer betragen hat. 

§ 7. 
Anspruch auf Ausgleichszuschuß für das 

Rechnungsjahr 1942 hat die Wohngemeinde 
nur, wenn sie die Rürgcrsteuer für das Ka

lenderjahr 1942 in der Höhe von mindestens 
300 v. H., in Wohngemeinden mit nicht mehr 
als 2000 Einwohnern in der Höhe von min
destens 200 v. H. erhebt. Wird die Bürger
steuer in der Betriebsgemeinde zu einem 
niedrigeren Satz erhoben, so gilt dieser Satz 
als Mindestsatz für die Wohngemeinde. 
Maßgebend ist der von der Gemeinde erst
malig festgesetzte Hebesatz. Wird der Hebe
satz nachträglich herabgesetzt, so gilt der in 
der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte 
Hebesatz. 

§ 8. 

Der Ausgleichszuschuß, den die Betriebs
gemeinde an die Wohngemeinde zu zahlen 
hat, beträgt für das Rechnungsjahr 1942: 

Für Wohngemeinden bis zu 2000 Einwoh
nern 10 RM je Arbeitnehmer. 

von mehr als 2000 bis 5000 Einwohnern 
12.50 RM je Arbeitnehmer, 

von mehr als 5000 bis 10.000 Einwohnern 
15 RM je Arbeitnehmer, 

von mehr als 10.000 bis 25.000 Einwohnern 
17.50 RM je Arbeitnehmer. 

Uebersteigt der Ausgleichszuschuß, den 
eine Betriebsgemeinde nach Absatz 1 je Ar
beitnehmer zu zahlen hat, die Hälfte des Be
trages an Gewerbesteuer, der auf den Kopf 
der Arbeitnehmer entfällt, welche am 10. Ok
tober 1941 in der Betriebsgemeinde in einem 
der Gewerbesteuer unterliegenden Betriebe 
beschäftigt waren, so ist nur dieser halbe 
Kopfbetrag als Ausgleichszuschuß zugrunde 
zu legen. Für die Berechnung des Kopfbe
trages ist das Aufkommen an Gewerbesteuer 
in der Betriebsgemeinde für die Zeit vom 
1. April 1942 bis 31. Dezember 1942 maß
gebend. 

§ 9. 
Die Anmeldung des Anspruches auf Aus

gleichszuschuß für das Rechnungsjahr 1942 
muß von der Wohngemeinde bei der Be
triebsgemeinde spätestens am 30. September 
1942, die Erklärung .der Betriebsgemeinde, 
ob sie den Anspruch anerkennt, muß späte
stens am 31. Oktober 1942 und der Antrag 
auf Entscheidung durch die obere Aufsichts
behörde (CdZ.) muß spätestens am 30. No
vember 1942 erfolgt sein. 

Für das Rechnungsjahr 1942 ist der An
trag, die zugrunde zu legende Zahl der Ar
beitnehmer nach billigem Ermessen festzu
setzen, spätestens am 30. November 1942 bei 
der oberen Aufsichtsbehörde (CdZ.) zu 
stellen. 

K I a g e n f u r t, den 3. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i il e r. 
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50. Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung über effe 
Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
vom 29. Jänner 1942 (Gemeindegetränke

steuer und Vergnügungssteuer). 

Auf Grund des § 3 der Verordnung über 
die Einführung steuerrechtlicher Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 29. Jänner 1942, Verordnungs
und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung 
Nr. 18/1942, ordne ich an: 

§ 1. 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gilt 

1. die Neunzehnte Verordnung zur Einfüh
rung steuerrechtlicher Vorschriften vom 
18. November 1939, RGBl. I, S. 2266 (Ge
meindegetränkesteuer) ; 

2. die Einundzwanzigste Verordnung zur 
Einführung steuerrechtlicher Vorschriften 
vom 2. Dezember 1939, RGBl. I, S. 2351 
Bestimmungen über die Vergnügungs
steuer). 

§ 2. 

Die Rechtsmittel und die Beitreibung rich
ten sich nach den Vorschriften des § 18, 
Abs. 2 und § 24 der Angleichsverordnung 

zur Deutschen Genieindeordnung vom 1. Ok
tober 1938, Gesetzblatt für das Land Oester
reich, Nr. 429, S. 2173 (Berufung nach den 
Bestimmungen des allgemeinen Verfahrensge
setzes an den Landrat und im weiteren 
Rechtszug an den Chef der Zivilverwaltung). 

§ 3. 

(1) Die Bestimmungen nach § 1, Ziffer 1 
und 2 dieser Anordnung treten mit I. April 
1942 in Kraft. 

(2) Die in den besetzten Gebieten von Kärn
ten und Krain bestehenden, bisherigen Vor
schriften über die Erhebung von Genieinde
steuern, die in ihrem Wesen der Gemeinde
getränkesteuer und der Vergnügungssteuer 
entsprechen, sind für die Zeit nach dem 
1. April 1942 nicht mehr anzuwenden. 

Unberührt bleibt die Erhebung der Ab
gabenbeträge, bei denen die Steuerschuld 
vor dem 1. April 1942 entstanden ist, bzw. 
bei der Vergnügungssteuer der Abgabenbe
träge in Fällen, in denen der steuerpflichtige 
Tatbestand vor dem 1. April 1942 entstan
den ist. 

K l a g e n f u r t , den 3. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetsten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. — 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17, 



Sonderaruck 
zum Stuck 8 des Verordnung*- und Amtsblattes des Chefs der 
Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

B t t r g e r s i e u e r g e s e t E ( B s t c ) . 

Vom 20. November 1937 (RGBl. 1, S. 1201). 

In der Fassung des Gesetzes zur Änderung 
des Bi'ugersteuergesetzes vom 31. 10. 1938, 

RGBl. I, S. 1543. 

Abschnitt I: 

Steuerberechtigung und Steuerpflicht. 

§ 1. 

Steuerberechtigung. 

(1) Die Gemeinden sind berechtigt, eine 
Bürgersteuer als Gemeindesteuer zu erhebe.). 

(2) Die Bürgersteuer wird für das Kalen
derjahr (Erhebungsjahr) von der Gemeinde 
erhoben, in der der Steuerpflichtige am Stich
tag einen Wohnsitz oder mangels eines in
ländischen Wohnsitzes seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte. Maßgebend ist der Gebiets
stand der Gemeinde am Stichtag. 

(3) Gegenüber ledigen kasernierten Ange 
hörigen der Wehrmacht und der Schutzpoli
zei und gegenüber ledigen Angehörigen des 
Reichsarbeitsdienstes, die in Arbeitsdienst
lagern untergebracht sind, ist für jeden Mo
nat die Gemeinde steuerberechtigt, in der 
sich am Ende dieses Monats die standort
mäßige Unterkunft (bei Bordunterkunft: der 
Hauptliegehafen) des Steuerpflichtigen befin
det. Das gilt nicht für die zur Erfüllung der 
aktiven Dienstpflicht, zu kurzfristiger Ausbil
dung oder Übungen der Wehrmacht einberu
fenen Wehrpflichtigen und nicht für die zur 
Erfüllung der Dienstpflicht einberufenen Ar
beitsdienstpflichtigen. Scheiden die im Satz 1 
genannten Steuerpflichtigen aus der Wehr
macht, der Schutzpolizei oder dem Reichs-
arbeitsdienst aus, so ist für den auf die Ent
lassung folgenden Teil des Erhebungsiahres, 
•m Fall des Ausscheidens nach dem Stichtag, 
auch für das folgende Erhebungsjahr die 
Gemeinde steuerberechtigt, die die Steuer
karte ausstellt. 

(4) Für gemeindefreie Grundstücke (Guts
bezirke) tsifft die oberste Landesbehörde die 
näheren Bestimmungen über die Erhebung 
der Bürgersteuer, 

§ 2. 

Steuerpflicht. 

(1) Hüigersteuerpflichtig ist jede natür
liche Person, die am Stichtag: 

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, und 

2. in einer inländischen Gemeinde einen 
Wohnsitz oder mangels eines inländischen 
Wohnsitzes ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

(2) Auslandsbeamte (§ 14, Absatz 2, des 
Steueranpassungsgesetzes) und die Inhaber, 
leitenden Angestellten und Mitglieder des 
Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats eines in
ländischen Unternehmens, die im Inland weder 
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben (§ 14, Absatz 3, des Steuer
anpassungsgesetzes), sind nicht bürgersteuer-
pflichtig. 

(3) Die Steuerpflicht erlischt 

1. mit dem Tod des Steuerpflichtigen, 
2. mit der Aufgabe des inländischen Wohn

sitzes oder mangels eines inländischen Wohn
sitzes mit der Aufgabe des gewöhnlichen in
ländischen Aufenthalts. 

§ 3. 

Stichtag. 

Maßgebend für die Steuerberechtigung und 
für die Steuerpflicht sind die Verhältnisse am 
Stichtag. Stichtag ist der 10. Oktober des 
dem Erhebungsjahr vorangegangenen Kalen
derjahrs (Stichtagsjahr). Wird für die allge
meine Personenstandsaufnahme ein anderer 
Tag bestimmt, so ist dieser als Stichtag maß
gebend. Bei Personen, die nach dem 10. Ok
tober aus dem Ausland zuziehen, ist Stichtag 
der Tag des Zuzuges. 

§ 4. 

Hebeberechtigung bei mehrfachem Wohnsitz. 

(1) Hat der Steuerpflichtige am Stichtag 
mehrere Wohnsitze, so sind alle Wohnsitz-



--vmeiiideu steuerberechtigt, liebeberechtigt 
ist die Gemeinde, in der am Stichtag für das 
Slichtagsjahr der höchste Hebesatz galt. 
Kommen danach mehrere Gemeinden in B e 
tracht, so ist unter diesen hebeberechtigt die 
Gemeinde, die für den Steuerpflichtigen für 
das Erhebuugsjahr die erste Steuerkarte aus
zuschreiben hatte. Trifft das auf keine dieser 
Gemeinden zu, so ist unter ihnen hebeberecn-
tigt die Gemeinde, in der sich der Steuer
pflichtige im Stichtagsjahr überwiegend auf
gehalten hat Die hebeberechtigte Gemeinde 
hat das Aufkommen zu gleichen Teilen auf 
die steuerberechtigten Gemeinden zu ver
teilen, die für das Erhebungsjahr eine Bür
gersteuer erheben und ihren Anspruch für 
den einzelnen Steuerfall bis zum 30. Juni d^s 
Frhebungsjahrs geltend machen. Steuerbe
träge die unter Berücksichtigung der Kinder
ermäßigung nach einem Steuermeßbetrag 
von nicht mehr als RM 6.— erhoben werden, 
werden nicht verteilt. 

(2) Wird die Steuerberechtigung oder die 
Hebeberechtigung von einer Gemeinde oder 
von Steuerpflichtigen bestritten, so entschei
det hierüber der Oberfinanzoräsident, in des
sen Bezirk die beteiligten Gemeinden liegen, 
nach Anhörung des Steuerpflichtigen und der 
beteiligten Genieinden. Liegen die beteilig-
len Gemeinden in den Bezirken verschiedener 
Oherfinanzpräsidenten. so ist für die Ent
scheidung der Oberfinanzpräsident Berlin 
zuständig. Gegen die Entscheidung des Ober
finanzpräsidenten, die allen Beteiligten be-. 
kanntzugeben ist, ist ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Streitwerts, die Beschwerde gege
ben: übe.'- sie entscheidet der Reichsfinanz-
Viof im Beschlußverfahren. Gemeinden, die 
danach nicht hebeberechtigt sind, haben ihre 
Bürfrersteueranforderung ohne Rücksicht auf 
die Rechtskraft zurückzunehmen. 

(3) Einen Streit über die Verteilung der 
Bürgersteuer entscheidet die Aufsichts
behörde der hebeberechtigten Gemeinde end
gültig. 

§ 5. 

Besteiierungsgrundlagen. 

Besteuerungsgrundlage für die Bürger
steuer ist das Einkommen (§ 6) oder das Ver
mögen (§ 7) . 

Abschnitt II: 
Resteuerungsgrundlagen, Steuermeßbeträge 

und Kinderermäßigungen. 

§ 6. 
Einkommen. 

(1) Als Einkommen gelten: 
1. für Steuerpflichtige, die nach den Vor

schriften des Einkommensteuergesetzes zur 
l-iiikommciisteuei- zu veranlagen sind, 

das Einkommen im Sinne des Einkommen
steuergesetzes, das der Steuerpflichtige in 
dem vor dem Stichtag abgelaufenen Kalen
derjahr (ßemessungsjahr) bezogen hat: 

2. für Steuerpflichtige, die nach den Vor
schriften des Einkommensteuergesetzes nicht 
zur Einkommensteuer zu veranlagen sind und 
die im Bemessungsjahr nur steuerabzugs-
pfiiehtige Einkünfte (Arbeitslohn oder Kapi
talerträge) oder solche Einkünfte und dane
ben nichtsteuerabzugspflichtige Einkünfte bis 
zum Höchstbetrag von RM 300.— bezogan 
haben, wenn die Steuerabzugspflichtigen Ein
künfte bestehen: 

a) nur aus Arbeitslohn: der rohe Arbeits
lohn, gekürzt um RM 500.—, 

b) nur aus Kapi ta ler t rägen: der Nennbetrag 
der Kapitalerträge, gekürzt um RM 2 0 0 . - - , 

c) aus Arbeitslohn und aus Kapitalerträgen: 
der Gesamtbetrag des rohen Arbeitslohns 
und des Nennbetrags der Kapitalertrag'.', 
gekürzt um RM 500.—. 

Der Betrag, der sich nach Ziff. 1 oder 2 
treibt , ist nach Abrundung auf einen durch 
50 teilbaren Reichsmarkbetrag nach unten in 
die Stufen der Einkommensteuertabelle ein- , 
zuordnen. Maßgebend sind die Mittelbeträgc 
der F.inkommenstufen. Oer Abzug von 
RM 500.— oder von RM 200.— gemäß Ziff. 2 
ist auch bei der Zusammenrechnung von Ein
künften gemäß Abs. 2 und 3 nur einmal vor
zunehmen. 

(9) Einkünfte der am Stichtag nicht dau
ernd getrennt lebenden Ehegatten sind zu
sammenzurechnen. 

(31 Einkünfte des Haushaltsvorstands und 
der minderjährigen Kinder, die am Stichtag 
das 18. Lebensiahr vollendet und zum Haus
halt gehört haben, sind zusammenzurechnen, 
mit.Ausnahme der Einkünfte, die die Kinder 
aus nichtselbständiger Arbeit in einem dem 
Haushaltsvorstand fremden Betrieb beziehen. 
Mit den von der Zusammenreehnung ausge
nommenen Einkünften sind die minderjäh
rigen steuerpflichtigen Kinder selbständig 
zur Bürgersteuer heranzuziehen. 

(4) An Stelle des Einkommens im Bemes
siingsjahr ist das mutmaßliche Einkommen 
des Erhebungsjahres zugrunde zu legen: 

1. hei Steuerpflichtigen, die erst nach Ab
lauf des Bemessungsjahrs unbeschränkt ein
kommensteuerpflichtig werden, 

2. bei Steuerpflichtigen der im § 1, Ab
satz 3, Satz 1, bezeichneten Art, 

3. bei Steuerpflichtigen, die im Bem^s-
sunpsjahr als Ehefrau einem Haushalt ange
hört haben, aber infolge Scheidung oder 
dauernder Trennung vor dem Stichtag oder 



infolge Ablebens des Haushaltsv-orstands für 
das Lrlielmngsjahi' selbständig zur Hiirger-
steuer heranzuziehen sind. 

(öl Hat die Einkommensteuerpflicht nicht 
vviihrend des vollen Bemessungsjahrs bestan
den, so ist das Einkommen auf ein Jahres
ergebnis umzurechnen. Ist ein Steuerpflich
tiger bei der Einkommensteuer nach dem 
Verbrauch besteuert worden, so ist Einkom
men der Verbrauch. An Stelle eines im Be-
ìnessungsjahr im Ausland erzielten Arbeits
lohns ist auf Antrag der Betrag anzusetzen, 
den der Steuerpflichtige für eine gleichwer
tige Tätigkeit im Inland erzielt haben würde. 

(6) Bei Steuerpflichtigen, die im Bemessungs
jahr mehr als RM 3000.— Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft bezogen haben, 
sind dem zur Einkommensteuer veranlagten 
Einkommen für die Zwecke der Bürger-
steuer RM 3000.— hinzuzurechnen, wenn 
dieser Betrag gemäß § 13, Abs. 3, Satz 2 
des Einkommensteuergesetzes niqht zur Ein
kommensteuer herangezogen worden ist. 

§ 7. 

Vermögen. 

(1) An Stelle des Einkommens kann im ein
zelnen Fall das vermögensteuerpflichti^e 
Vermögen als Besteuerungsgrundlage zu
grunde gelegt werden, wenn die hierfür gel
tenden Steuermeßbeträge (§ 8, Abs. 4) höher 
sind als die nach dem Einkommen zugrunde 
zu legenden Steuermeßbeträge (§ 8, Abs. 1 
und 3 ) . 

(2) Maßgebend ist das vermögensteuer
pflichtige Vermögen im Sinne des § 7, Zif
fer la des Vermögensteuergesetzes, das d^r 
letzten vor dem Stichtag vorgenommenen 
Haupt-, Neu- oder Nachveranlagung (§§ 1:2 
bis 14 des Vermögensteuergesetzes) zugrunde 
gelegt worden ist. Ist auf einen Hauptveran
lagungszeitpunkt (§ 12, Abs. 2, des Vermö
gensteuergesetzes) auch eine Neuveranlagung 
oder eine Nachveranlagung vorgenommen 
worden, so ist das der Hauptveranlagung zu
grundeliegende Vermögen maßgebend. 

(3) In den Fällen, in denen gemäß § 8, 
Abs. 5, das land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen im Sinne des Reichsbewertungs
gesetzes für die Festsetzung der Bürger
steuer von Bedeutung ist, ist der Einheits
wert maßgebend, der bei der letzten vor dem 
Stichtag vorgenommenen Einheitsbewertung 
nach §§ 21 bis 23 des Reichsbewertungs
gesetzes festgestellt worden ist. Ist auf einen 
Hauptfeststellungszeitpunkt (§ 21, Abs. 2, 
des Reichsbewertungsgesetzes) auch eine 
Wertfortschreibung (§ 22 des Reichsbewer-
luugsgesetzes) oder eine Nachfeststellung 
(§ 23 des Reichsbewertungsgesetzes) vorge

nommen worden, so ist der bei der Haupt-
leststellung festgestellte Einheitswerl maß
gebend. 

(4) Vermögen im Sinne der Absätze 2 
und 3 der am Stichtag nicht dauernd ge
trennt lebenden Ehegatten sowie des Haus-
haltsvorstands und der minderjährigen Kin
der, die am Stichtag das 18. Lebensjahr voll
endet und zum Haushalt gehört haben, ist 
zusammenzurechnen. Ist bei der gemäß Ab
satz 2 maßgebenden Vermögensteuerveran
lagung vermögensteuerpflichtiges Vermögen 
anderer Personen berücksichtigt worden, so 
bleiben das Vermögen dieser Personen und 
die für sie gewährten Freibeträge (§ 5 des 
Vermögensteuergesetzes) außer Ansatz. 

§ 8. 

Steuenneßbeträge. 

(1) Bei der Festsetzung der Bürgersteuer 
nach dem Einkommen (§ 6) ist von folgen
den Stefiermeßbeträgen auszugehen: 

bei einkommensteuerfreien Personen 
RM 3.-

bei einem Einkommen von nicht mehr ;ils 
RM 4 5 0 0 . - '. RM 6 . - -

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 4500.—. jedoch nicht mehr als 
RM 6000.— ' RM 9. 

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 6000.—, jedoch nicht mehr als 
RM 8000.— RM 1 2 , -

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 8000.—, jedoch nicht mehr als 
RM 12.000 RM 1 8 . - -

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 12.000.—, jedoch nicht mehr als 
RM 16.000.— RM 24. -

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 16.000.—, jedoch nicht mehr als 
RM 20.000.— ' RM 30. -

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 20.000.—, jedoch nicht mehr als 
RM 2 5 . 0 0 0 . - - ' RM 50.- •-

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 25 .000 . - - , jedoch nicht mehr als 
RM 50.000.- RM 75. -

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 50.000.— , jedoch nicht mehr als 
RM 75.000.— ' RM 150, -

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 75.000.—, jedoch nicht mehr als 
RM 100.000.— RM 3 0 0 , -

3 
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bei einem Einkommen von mehr als 
RM 100.000.— , jedoch nicht mehr als 
RM 250.000.— '. RM 500. 

bei einem Einkommen von mehr als 
RM 250.000.—, jedoch nicht mehr als 
RM 500.000.— RM 1000.— 

Für jede weiteren angefangenen 
RM 3 0 0 . 0 0 0 — Einkommen erhöht sich der 
Steuermeßbetrag von RM 1000.— um je 
RM 1000.—. 

(2) Einkommensteuerfrei im Sinne des Ab
satzes 1 ist ein Steuerpflichtiger, der zu einer 
Einkommensteuer für das Bemessungsjahr 
nicht herangezogen worden ist, oder im Fall 
der Veranlagung zur Einkommensteuer niciit 
heranzuziehen gewesen wäre. 

(3) Bei Personen, die am Stichtag das 50. 
Lebensjahr vollendet haben, sind um ein 
Drittel zu ermäßigen: 

1. der Steuermeßbetrag von RM 3.—, 

2. der Steuermeübetrag von RM 6.—, wenn 
das Einkommen im Sinne des Gesetzes im 
Bemessungsjahr nicht mehr als RM 2 1 0 0 . - -
(Mittelbetrag der Einkommenstufen) betra
gen hat. 

(4) Bei Festsetzung der Bürgersteuer nach 
dem vermögensteuerpflichtigen Vermögen 
(§ 7, Abs. 1) ist von folgenden Steuermeß
beträgen auszugehen: 

bei vermögensteuerpflichtigem Vermögen 
von nicht mehr als RM 100.000.— RM 6.— 

bei vermögensteuerpflichtigem Vermögen 
von mehr als RM 100.000.—, jedoch nicht 
mehr als RM 150.000.— . . . RM 9.— 

bei vermögensteuerpflichtigem Vermögen 
von mehr als RM 150.000.—, jedoch nic'it 
mehr als KM 200.000,— . . RM 1 2 , -

bei vermögensteuerpflichtigem Vermögen 
von mehr als RM 200.000.— R M 2 4 . — 

(5) Bei Steuerpflichtigen, die land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen im Sinne des 
Reichsbewertungsgesetzes besitzen (§ 7, Ab
satz 3 ) , ist die Bürgersteuer mindestens nach 
einem Steuermeßbetrag von RM 6.— festzu
setzen, wenn der Einheitswert oder die 
Summe der Einheitswerte des land- und forst
wirtschaftlichen Vermögens RM 20.000.— 
übersteigt. 

§ 9. 

Kinderermäßigungen. 

(1) Kinderermäßigung steht dem Steuer
pflichtigen zu, wenn am Stichtag mindestens 
zwei minderjährige Kinder zu seinem Haus
halt gehört haben. Für Kinder, die Juden sind, 
wird Kinderermäßigung nicht gewährt. 

(2) Kinder im Sinne, des Gesetzes sind Ab
kömmlinge, Stiefkinder, Adoptivkinder, Pfle
gekinder und ihre Abkömmlinge. Für die 
Haushaltsz.ugehörigkeit sind die Grundsätze 
des Einkommensteuerrechts maßgebend. 

(3) Bildet das Einkommen die Besteue-
rungsgrundlage, so sind die Steuermeßbeträ^e 
des § 8, Abs. 1, einschließlich der auf Grund 
des § 8, Abs. 3, ermäßigten Steuermeß
beträge zu ermäßigen: 

1. um je RM 2.— für das zweite und jedes 
folgende minderjährige Kind, wenn das Ein
kommen (Mittelbetrag der Einkommenstufen) 
nicht mehr als RM 2400.— beträgt, 

2. um je RM 1.— für das zweite und dritte 
minderjährige Kind und um je RM 2.— für 
das vierte und jedes folgende minderjährige 
Kind, wenn das Einkommen (Mittelbetrag 
der Einkommenstufen) mehr als RM 2400.—, 
jedoch nicht mehr als RM 25.000.— beträgt. 

(4) Bildet das land-, und forstwirtschaftliche 
Vermögen im Sinne des Reichsbewertungs
gesetzes die Besteuerungsgrundlage (§ 7, Ab
satz 3, § 8, Abs. 5 ) , so ist der Steuermeß
betrag von RM 6.— um je RM 2.— für das 
zweite und jedes folgende minderjährige Kind 
zu ermäßigen. 

§ 10. 

Änderung der Besteuerungsgrundlagen. 

(1) Werden die Besteuerungsgrundlagen 
nach Anforderung der Bürgersteuer durch 
Berichtigungen, Rechtsmitte'entscheidungen 
oder dergleichen geändert und begründet die 
Änderung die Anwendung eines anderen 
Sleuermeßbetrags oder die Befreiung von 
der Bürgersteuer, so ist die Anforderung der 
Bürgersteuer durch besonderen Öescheid z-i 
berichtigen. Etwaige Mehrbeträge hat der 
Steuerpflichtige innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheids zu entrichten. ZM 
viel erhobene Beträge sind zu erstatten. 

(2) Hat die Änderung der Besteuerungs
grundlagen eine Ermäßigung der Bürger
steuer zur Folge und ist die Anforderung 
durch die Steuerkarte erfolgt, so hat die Ge
meinde dem Steuerpflichtigen mit Wirkung 
für die noch fällig werdenden Teilbeträge 
eine entsprechende Bescheinigung zur Vor
lage beim Arbeitgeber auszuhändigen. 

(3) Zu den Besteuerungsgrundlagen im 
Sinne des Abs. I gehören das vermögen
steuerpflichtige Vermögen und die Einheits-
werte des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens, des Grundvermögens und des Be
triebsvermögens im Sinne des Reichsbewer
tungsgesetzes auch insoweit, als ihre Höhe 
die Anwendung der Freigrenze ausschließt 
(§ 16, Abs. 6 ) . 



Abschnitt 111: 

Verwaltung und Erhebung. 

Unterabschnitt 1: A l l g e m e i n e s . 

§ 11. 

Aufgaben der Gemeinden und der Finanz
ämter. 

(1) Die Bürgersteuer wird von den Ge
meinden verwaltet. Für die Erhebung und 
Beitreibung gelten die landesrechtlichen Vor
schriften über die Erhebung und Beitreibung 
von 'Geineindeabgaben, soweit dieses Gesetz 
nichts Abweichendes vorschreibt. 

(2) Die Finanzämter haben den Gemeinden 
auf Ersuchen gegen Erstattung der Kosten 
die das Einkommen und das Vermögen be
treffenden Besteuerungsmerkmale einschließ
lich späterer Änderungen, Berichtigungen 
oder dergleichen mitzuteilen, die für die Er
mittlung der anzuwendenden Steuermeßbe-
träge notwendig sind. Die Gemeinden sind 
berechtigt, bei den Finanzämtern die Unter
lagen über das Einkommen und das Vermö
gen der Steuerpflichtigen einzusehen und Ab
schriften zu fertigen. Soweit die Besteuerungs
merkmale bei den Finanzämtern nicht fest
gestellt sind, ist der Steuerpflichtige ver
pflichtet, auf Ersuchen der Gemeinde, die 
notwendigen Auskünfte zu geben. 

(3) Soweit die Bürgersteuer vom Arbeits
lohn einzubehalten ist, überwachen die 
Finanzämter die ordnungsmäßige Einbehal
tung und Abführung der Bürgersteuer bei 
den für Zwecke der Lohnsteuer vorzuneh
menden Außenpriifungen. 

§ 12. 

Erhebungsjahr und Hebesatz. 

(1) Die Bürgersteuer wird auf Grund der 
Steuermeßbeträge nach dem von der Ge
meinde jeweils für ein Kalenderjahr festzu
setzenden Hundertsatz (Hebesatz) für das 
Kalenderjahr (Erhebungsjahr 1) erhoben. 

(2) Der Hebesatz muli festgesetzt sein: 

1. wenn er mehr als 300 v. H. beträgt, bis 
zum 1. Januar des Erhebungsjahrs, 

2. wenn er nicht mehr als 300 v. H. be
trägt, bis zum 1. Juli des Erhebungsjahrs. ' 

Er muß durch 50 teilbar und für alle 
Steuerpflichtigen der Gemeinde gleich sei.i. 
Ist das Gebiet einer Gemeinde nach dem 
31 . März 1937 geändert, ^o kann der Reichs
minister des Innern im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister der Finanzen für die Ge

bietsteile, die vorher zu verschiedenen Ge
meinden (Gutsbezirken) gehört haben, auf 
bestimmte Zeit verschiedene Hebesütze zu
lassen. 

(3) Der Hebesatz kann im Lauf eines Er-
hebungsjahrs einmal geändert werden. Die 
Nachtragshaushaltsatzung über dieFestsetzung 
des neuen Hebesatzes muß vor dem l. Okto
ber erlassen werden. Im Fall der Erhöhung 
des Hehesatzes darf der ursprünglich festge
setzte Hebesatz höchstens um soviel Zwölftel 
erhöht werden, als volle Monate auf den Tag 
der Bekanntgabe der Nachtragshaushalt
satzung folgen. Die Erhöhung gilt für die 
Teilbeträge, die nach der Bekanntgabe der 
Nachtragshaushaltsatzung fällig werden. 

(4) Der Reichsminister des Innern kann 
Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 
und 3 zulassen, wenn im Lauf des Erhebungs
jahrs ein Bedarf an Deckungsmitteln auftrüt, 
der nicht vorausgesehen werden konnte. 

§ 13. 

Erhebungsformen. 

(1) Bildet das Einkommen die Besteuerungs
grundlage, so ist die Bürgersteuer zu erheben: 

1. von Steuerpflichtigen, die im Bemes-
>ungsjahr nur Einkünfte aus nicht selbstän
diger Arbeit (Arbeitslohn) oder neben Ar
beitslohn noch andere Einkünfte im Betrag 
von nicht mehr als RM 300.— bezogen haben, 

durch Einbehalten eines Lohnteils auf 
Grund einer Anforderung auf der Steuer
karte. Das gilt auch für Steuerpflichtige, die 
neben dem Arbeitslohn andere Einkünfte von 
mehr als RM 300.— bezogen^ haben, wenn 
wegen dieser Einkünfte kein höherer Steuer
meßbetrag als nach dem Arbeitslohn allein 
anzuwenden ist; 

2. von Steuerpflichtigen, die im Bemes
sungsjahr keine Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit (Arbeitslohn) bezogen haben, 

auf Grund eines Steuerbescheids. Die Ge
meinde kann von der Zusendung eines Steuer
bescheids absehen, wenn bei einem Steuer
pflichtigen voraussichtlich während des gan
zen F.rhebungsjahrs die Voraussetzungen für 
die Nichterhebung der Teilbeträge (§ 15) 
vorliegen; 

3. von Steuerpflichtigen, die im Bemes
sungsjahr neben Einkünften aus nichtselb
ständiger Arbeit (Arbeitslohn) andere Ein
künfte von mehr als RM 300.— bezogen 
haben, und die deshalb nach einem höheren 
Steuermeßbetrag als nach dem Arbeitslohn 
allein zur Bürgersteuer heranzuziehen sind, 
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durch Einbehalten eines Lohnteils auf 
Grund der Anforderung in der Steuerkarte 
sowie auf Grund eines zusätzlichen Steuer
bescheids. 

Ist in den Fällen der Ziffern 1 und 3 für 
den Steuerpflichtigen von der hebeberechtig
ten Gemeinde für das Erhebungsjahr keine 
Steuerkarte auszustellen oder ist die Anfor
derung der Bürgersteuer auf der Steuerkarte 
zu Unrecht unterblieben, so wird die Bürger
steuer auf Grund eines Steuerbescheids er
hoben. 

(2) Soweit nach dem Gesetz die Besteue
rungsgrundlage in Ausnahmefällen einem 
vom Bemessungsjahr abweichenden Zeitraum 
zu entnehmen ist, tritt in den Fällen des Ab
satzes 1 an die Stelle des Bemessungsjahrs der 
andere Zeitraum. 

(3) Die Bürgersteuer ist von allen Steuer
pflichtigen einer Gemeinde durch Steuerbe
scheid zu erheben: 

1. soweit der Hebesatz nach dem 21. Okto
ber des Stichtagsjahrs festgesetzt oder erhöht 
worden ist (§ 12, Abs. 2 und 3) , 

2. wenn das Vermögen (§ 7, Abs. 1, § 3, 
. Abs. 5) die Besteuerungsgrundlage bildet. 

(4) Von den im § 1, Abs. 3, Satz 1, bezeich
neten Angehörigen der Wehrmacht, der 
Schutzpolizei und des Reichsarbeitsdienstes, 
soweit sie mit ihren Dienstbezügen bürger
steuerpflichtig sind, haben die Dienststellen 
die Bürgersteuer nach näherer Vereinbarung 
mit der steuerberechtigten Gemeinde von den 
Dienstbezügen einzubehalten und abzuführen 

§ 14. 

Teilbeträge und Fälligkeitstage. 

(1) Die Bürgersteuer wird in gleichen Teil
beträgen fällig: 

1. soweit sie durch Steuerbescheid oder 
durch zusätzlichen Steuerbescheid angefor
dert wird, 

jeweils am 10. der Monate Februar, Mai, 
August und November. Sie wird in Höhe des 
vollen Jahresbetrags am 10. Mai des Erh^-
bungsjahrs fällig, wenn dieser RM 5.— nicht 
übersteigt; 

2. soweit sie durch Steuerkarte angefordert 
wird, 

a) bei Lohnzahlungszeiträumen bis zu einer 
Woche in 24 Teilbeträgen, jeweils am 
10. und 24., 

b) bei Lohnzahlungszeiträumen von mehr 
als einer Woche in 12 Teilbeträgen, j e 
weils am 10. jeden Monats. 

(2) Teilbeträge, die nach dem Erlöschen 
der Steuerpflicht fällig werden, sind nicht zu 
erheben. 

Unterabschnitt 2: 

F r e i g r e n z e u n d N i c h t e r h e b u n g . 

§ 15. 

Nichterhebung einzelner Teilbeträge. 

(1) Der einzelne Teilbetrag der Bürger
steuer ist nicht zu erheben, wenn der Steuer
pflichtige am Fälligkeitstag: 

1. mit dem Gesamtbetrag seiner Einkünfte 
voraussichtlich im Erhebungsjahr die Frei
grenze (§ 16) nicht überschreitet oder 

2. versicherungsmäßige Arbeitslosenunter
stützung oder Krisenunterstützung empfängt 
oder 

3. laufend öffentliche Fürsorge auf Grund 
der Verordnung über die Fürsorgepflicht 
vom 13. Februar 1924 (RGBl. I, S. 100) in 
der jeweils geltenden Fassung genießt oder 

4. eine Zusatzrente nach Art. 4 des Ge
setzes über Änderungen auf dem Gebiet der 
Reichsversorgung vom 3. Juli 1934 (RGBl. I, 
S. 541, 542) oder Elternrente oder Elternbei
hilfe nach §§ 43 bis 49 oder Witwenbeihilfe 
nach § 40 oder Waisenbeihilfe nach § 42 des 
Reichsversorgungsgesetzes oder Familienun
terstützung auf Grund des Gesetzes über die 
Unterstützung der Angehörigen der einberu
fenen Wehrpflichtigen und Arbeitsdienst
pflichtigen vom 30. März 1936 (RGBl. I, 
S. 327) erhält oder 

5. blind ist und voraussichtlich im Erhe
bungsjahr nicht mehr als RM 4500.— Ein
kommen (Mittelbetrag der Einkommenstufen) 
erzielen wird oder 

6. Angehöriger der Wehrmacht, der Schutz
polizei oder des Reichsarbeitsdienstes ist und 
im Erhebungsjahr weder zur Einkommen
steuer noch zur Lohnsteuer herangezogen 
wird. 

(2) Der Steuerpflichtige hat glaubhaft zu 
machen, daß die Voraussetzung für die Nicht
erhebung des einzelnen Teilbetrags vorliegt. 

§ 16. 

Freigrenze. 

(1) Die Freigrenze beträgt 150 v. H., bei 
Ledigen 130 v. H. des Betrags, den der Steu
erpflichtige im Fall der Hilfsbedürftigkeit 
von dem Fürsorgeverband, der am Stichtag 
für ihn zuständig ist, nach den Richtsätzen 
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der allgemeinen Fürsorge als Wohlfahrtsun
terst ützung im Erhebungsjahr erhallen würde, 
mindestens jedoch jährlich RM 100. ••. An 
Stelle des Richtsatzes der allgemeinen Für
sorge ist auf Antrag des Steuerpflichtigen 
der Richtsatz der gehobenen Fürsorge zu
grunde zu legen, wenn der Steuerpflichtige 
im Fall der Hilfsbedürftigkeit auf diese An
spruch hätte. 

(2) Für den Familienstand und für die 
Höhe der Richtsätze sind die Verhältnisse am 
Stichtag maßgebend. Als ledig gelten Perso
nen, die am Stichtag nicht verheiratet waren, 
mit Ausnahme der verwitweten oder geschie
denen Personen, die am Stichtag das 50. Le
bensjahr vollendet haben oder zu deren Haus
halt am Stichtag ein minderjähriges Kind, das 
nicht Jude ist, gehört hat. 

(3) Enthalten die Richtsätze der allgemei
nen Fürsorge Kinderzuschläge, die nach dem 

. Alter und der Zahl der Kinder abgestuft sind, 
so kann für jedes Kind, das der Steuerpflich
tige unterhält, der höchste Kinderzuschlag 
zugrunde gelegt werden. 

Für Minderjährige, die selbständig zur Bür
gersteuer herangezogen werden, ist der Richt
satz für alleinstehende Personen anzusetzen. 
Ist der Richtsatz der allgemeinen Fürsorge 
nur nach einem Teil des gesamten Lebens
bedarfs berechnet, so ist für die Berechnung 
der Freigrenze von einem den gesamten Le
bensbedarf umfassenden Betrag auszugehen. 
Diesen Betrag bestimmt der Fürsorgeverband. 

(4) Für die Anwendung der Freigrenze gilt 
das folgende: 

1. als Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 15, 
Abs. 1, Ziff. 1) gilt der Betrag, den der Steu
erpflichtige voraussichtlich im Erhebungsjahr 
insgesamt aus den im § 2, Abs. 3, des Ein
kommensteuergesetzes bezeichneten Ein
kunftsarten nach Ausgleich mit Verlusten er
zielen wird. Dabei sind als Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit (Arbeitslohn), aus 
Kapitalvermögen und wiederkehrenden Be
zügen, soweit sie nicht anderen Einkunft«-' 
arten zuzurechnen sind, die Einnahmen ohne 
Abzug der Werbungskosten anzusetzen. So
weit die Einkünfte nicht feststehen, sind sie 
zu schätzen. Die Vorschriften des § 6, Abs. 2 
und 3, sind sinngemäß anzuwenden; 

2. bei Minderjährigen, die einem Haushalt 
angehören, sind nur die Einkünfte anzusetzen, 
die sie aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeits
lohn) in einem dem Haushaltsvorstand frem
den Betrieb beziehen; 

3. bei Personen, die im Betrieb eines an
deren ohne Dienstvertrag ganz oder zum 
Teil eine Arbeitskraft ersetzen, ist der halbe 
Wert der gewährten Sachbezüge und sonsti
gen Vorteile als Einkünfte anzusetzen. 

(5) Werden die Vorschriften des § 15 und 
des § 1() auf einen Steuerpflichtigen ange
wendet, dein die Bürgelsteuer vom Arbeits
lohn einzubehalten ist, so ist § 10, Abs. 2, sinn
gemäß anzuwenden. 

(6) Die Freigrenze gilt nicht für Personen, 
die am Fälligkeitstag land- und forstwirt
schaftliches Vermögen, Grundvermögen oder 
Betriebsvermögen im Sinn des Reichsbewer
tungsgesetzes im Einheitswert von insgesamt 
mehr als RM 8000.— oder vermögensteuer
pflichtiges Vermögen im Sinn des § 7, Zif
fer la, des Vermögensteuergesetzes besitzen. 
Die Vorschriften des § 7, Abs. 2 bis 4, sind 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 17. 

Steuerermäßigungen. 

(1) Bildet das Einkommen die Besteuerungs
grundlage, so ist die Bürgersteuer auf An
trag zu ermäßigen: 

1. wenn in dem Einkommen außerordent
liche Einkünfte enthalten sind, die nach den 
ermäßigten Sätzen des § 34 des Einkommen
steuergesetzes zur Einkommensteuer heran
gezogen sind, 

in dem Verhältnis, in dem sich die Ein
kommensteuer durch die Anwendung de.» 
§ 34 des Einkommensteuergesetzes erma 
ßigt hat. Mindestens ist jedoch die Biir
gersteuer zu entrichten, die zu entrichten 
wäre, wenn der Steuerpflichtige die außer
ordentlichen Einkünfte nicht bezogen 
hätte; 

2. wenn das mutmaßliche Einkommen des 
Steuerpflichtigen im Erhebungsjahr gegen
über dem Einkommen im Bemessungsjahr 
um mehr als 30 v. H. zurückbleibt, 

auf den Betrag, der sich ergibt, wenn das 
niedrige Einkommen des Erhebungsjahrs 
bei der ursprünglichen Festsetzung die 
Besteuerungsgrundlage gebildet hätte; 

3. wenn einem nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes für das Bem^s-
sungsjahr nicht zur Einkommensteuer zu ver
anlagenden kriegsbeschädigten Arbeitnehmer 
oder einer gleichgestellten Person für das Be-
messungsjahr bei der Lohnsteuer ein steuer
freier Betrag gewährt worden ist, 

auf den Betrag, der sich ergibt, wenn der 
rohe Arbeitslohn des Bemessungsjahrs, 
gekürzt um RM 500.— und um den steu
erfreien Betrag, die Besteuerungsgrund
lage gebildet hätte. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Er
mäßigung nach Abs. 1, Ziff. 1 und 2 zugleich 
vor, so ist die für den Steuerpflichtigen gün
stigere Vorschrift anzuwenden. Sowohl in den 
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Fallen der Ziff. I als auch der Ziff. 2 gelten 
§ 7, Abs. I, und § 8, Abs. 5. Liegen die Vor
aussetzungen für eine Ermäßigung nach Ab
satz 1, Ziff. 2 und 3, zugleich vor, so ist die 
Bürgersteuer auf den Betrag zu ermäßigen, 
der sich ergeben würde, wenn das mutmaß
liche niedrigere Einkommen des Erhebungs
jahrs (roher Arbeitslohn abzüglich RM 500 .—) , 
vermindert um den steuerfreien Betrag, die 
Besteuerungsgrundlage gebildet hätte. 

(3) Arbeitnehmern ist im Fall der Ermäßi
gung gemäß Abs.l, Ziff. 2 u. 3, mit Wirkung für 
die noch fällig werdenden Teilbeträge eine 
entsprechende Bescheinigung zur Vorlage 
beim Arbeitgeber auszuhändigen. 

(4) Bildet das vermögensteuerpflichtige 
Vermögen (§ 7, Abs. 1) die Besteuerungs
grundlage und ist auf den 1. Januar des Er
hebungsjahrs bei einer Haupt- oder Neuver-
anlagung (§§ 12, 13 des Vermögensteuer
gesetzes) ein niedrigeres Vermögen zugrunde 
gelegt worden, so ist die Bürgersteuer auf 
Antrag auf den Betrag zu ermäßigen, der sich 
ergeben würde, wenn das niedrigere vermö
gensteuerpflichtige Vermögen die Besteue
rungsgrundlage gebildet hätte. Ist auf den 
1. Januar des Erhebungsjahrs sowohl eine 
Neuveranlagung als auch eine Hauptveran
lagung des Steuerpflichtigen vorgenommen 
worden, so ist bei Anwendung des Satzes 1 
das der Hauptveranlagung zugrunde liegende 
vermögensteuerpflichtige Vermögen maßge 
bend. Die Bürgersteuer ist jedoch nicht unter 
den Betrag zu ermäßigen, der sich ergibt, 
wenn das Einkommen des Bemessungsjahrs 
die Besteuerungsgrundlage gebildet hätte. 

(5) Ist die Bürgersteuer gemäß § 8, Abs. 5, 
nach dem Steuermeßbetrag von RM 6.— fest
gesetzt worden, so ist sie auf Antrag, wenn 
das land- und forstwirtschaftliche Vermögen 
im Sinne des Reichsbewertungsgesetzes bei 
einer Hauptfeststellung, Wertfortschreibung 
oder Nachfeststellung gemäß §§ 21 bis 23 des 
Reichsbewertungsgesetzes auf den 1. Januar 
des Erhebungsjahrs auf. einen Betrag von 
RM 20.000.— oder weniger festgestellt wor
den ist, auf den Betrag zu ermäßigen, der 
sich nach § 8, Abs. 1 bis 3, ergibt. Ist auf 
den 1. Januar des Erhebungsjahrs sowohl eine 
Hauptfeststellung als auch eine Wertfort
schreibung oder eine Nachfeststellung vorge
nommen worden, so ist der bei der Haupt-
feststellung festgestellte Einheitswert maß
gebend. 

§ 18 

Erstattung und Nachforderung. 

(1) Soweit die Bürgersteuer zu Unrecht zr-
hoben worden ist, ist sie zu erstatten. Erfolgt 
die Erstattung nicht von Amts wegen, ;>o 

kann der Steuerpflichtige die Erstattung 
spätestens bis zum Ablauf des auf. das Erhe
bungsjahr folgenden Kalenderjahrs bean
ti agen. 

(2) In den Fällen, in denen das Einkommen 
oder das Vermögen für die Zwecke der erst
maligen Anforderung, der Ermäßigung oder 
der Nichterhebung der Bürgersteuer geschätzt 
werden muß, kann die Gemeinde durch be
sonderen Bescheid die Bürgersteuer insoweit 
nachfordern, als sich die Schätzung des Ein
kommens oder Vermögens als zu niedrig er
weist. Entsprechendes gilt sinngemäß hin
sichtlich der vom Arbeitslohn einzubehalten-
deu Bürgersteuer im Fall des § 26, Abs. 2. 

§ 19. 

Erlaß aus Billigkeitsgründen. 

Für den Erlaß der Bürgersteuer aus Billig-
kcitsgrüudeu gelten die 'Vorschriften des 
§ 131 der Reichsabgabenordnung sinngemäß. 

Unterabschnitt 3: E r b e b u n g. 

§ 20. 

Haushaltsbesteuerung: Ehegatten. 

(1) Der Haushaltsvorstand wird nach Maß
gabe des § 6, Abs. 2, zur Bürgersteuer mit 
seinem Ehegatten gemeinsam herangezogen, 
wenn beide am Stichtag nicht dauernd ge
trennt lebten. 

(2) Soweit die Bürgersteuer vom Arbeits
lohn einzubehalten ist, ist sie anzufordern: 

1. auf der Steuerkarte des Ehemanns, wenn 
diesem eine Steuerkarte auszuhändigen ist, 

2. auf der Steuerkarte der Ehefrau, wenn 
nicht dem Ehemann, sondern der Ehefrau 
eine Steuerkarte auszuhändigen ist. 

(3) Liegen die Voraussetzungen für die 
Nichterhebung einzelner Teilbeträge der Bür
gersteuer in der Person des Ehemanns vor, 
so ist auch von der Ehefrau keine Bürger
steuer zu erheben. Liegen die Voraussetzun
gen für die Nichterhebung einzelner Teilbe
träge der Bürgersteuer in der Person der 
Ehefrau vor, so wird dadurch die Heran
ziehung des Ehemanns zur Bürgersteuer nicht 
gehindert. 

(4) Stirbt der Ehemann, so können von d±r 
Witwe selbst nur die Teilbeträge angefordert 
werden, die nach dem Tod des Ehemanns 
fällig werden. Für das zugrunde zu legende 
Einkommen gilt § 6, Abs. 4, Ziff. 3. 
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§ 21. 

§ 23. 

Steuerkarte. , 

(1) Die Anforderung auf der Steuerkarte 
muß außer der Zahlungsaufforderung die 
Höhe der einzelnen Teilbeträge, die Zeit
punkte ihrer Fälligkeit sowie die Bezeichnung 
der Gemeindekasse und deren Postscheck
oder Bankverbindung enthalten, an die die 
Bürgersteuer zu zahlen ist. Eine Rechtsmittel
belehrung ist nicht erforderlich. Gemeinden 
mit mehreren Gemeindekassen haben die Be
stimmung über die Gemeindekasse, an die die 
Bürgersteuer abzuführen ist, so zu treffen, 
daß für die Zahlung des einzelnen Arbeit
gebers nur eine Kasse empfangsberechtigt ist. 

(2) Die Anforderung der Bürgersteuer gilt 
mit der Aushändigung der Steuerkarte an den 

Steuerpflichtigen als bewirkt. Einer Zustel
lung oder Zusendung in verschlossenem Brief 
bedarf es nicht. Steht der Steuerpflichtige an 
einem Fälligkeitstag nicht in einem Dienst
verhältnis oder bei der nächsten auf den Fäl
ligkeitstag folgenden Lohnzahlung in einem 
anderen Dienstverhältnis als am Fälligkeits
tag, so hat er den fälligen Teilbetrag der 
Bürgersteuer selbst an die Gemeindekasse 
zu zahlen, soweit der Teilbetrag nach den 
Vorschriften des Gesetzes zu erheben ist. 

(3) Werden einem Steuerpflichtigen von 
derselben Gemeinde mehrere Steuerkarten 
ausgeschrieben, so ist die Bürgersteuer nur 
auf einer, und zwar in der Regel auf der zu
erst ausgeschriebenen Steuerkarte anzu
fordern. 

(4) Steht der Arbeitslohn des Bemessungs-
jahrs bei Ausschreibung der Steuerkarte noch 
nicht fest, so kann die Gemeinde auf der 
Steuerkarte den Betrag anfordern, der dem 
zu erwartenden Arbeitslohn entspricht. Wird 
nach Ausschreibung der Steuerkarte ein höhe
rer Arbeitslohn als der zugrunde gelegte er
mittelt, so kann die Gemeinde einen etwaigen 
Mehrbetrag an Bürgersteuer durch Steuer
bescheid nachfordern. 

(5) Die Bürgersteuer ist nur insoweit auf 
der Steuerkarte anzufordern, als sie auf 
Grund eines bis zum 21. Oktober des Stich
tagsjahrs festgesetzten Hebesatzes zu erhe
ben ist. 

§ 24. 

Steuerkarte und zusätzlicher Steuerbescheid. 

Im Fall des § 13, Abs. 1, Ziff. 3, ist so
wohl der Bürgersteuerbetrag festzustellen, der 
sich nach dem Einkommen ergibt, als auch 
der Bürgersteuerbetrag, der sich nach dem 
Arbeitslohn allein ergibt. Der letztgenannte 
Betrag ist auf der Steuerkarte anzufordern 
und vom Arbeitslohn einzubehalten, der ver
bleibende Unterschiedsbetrag ist durch zu
sätzlichen Steuerbescheid zu erheben. 

§ 25. 

Pflichten des Arbeitgebers. 

(1) Der Arbeitgeber, in dessen Diensten 
der Arbeitnehmer bei Fälligkeit der Teilbe
träge steht, hat bei der nächsten auf den 
Fälligkeitstag folgenden Lohnzahlung vorbe
haltlich der Vorschriften des § 26 den zu ent
richtenden Teilbetrag der Bürgersteuer vom 
Arbeitslohn einzubehalten. Die innerhalb eines 
Kalendermonats einbehaltene Bürgersteuer 
hat der Arbeitgeber bis zum 5. des folgenden 
Kalendermonats an die in der Steuerkarte 

Haushai tsbesteuerung: Kinder. 

(1) Der Haushaltsvorstand wird nach Maß
gabe des § 6, Abs. 3, gemeinsam mit den min
derjährigen Kindern zur Bürgersteuer heran
gezogen, die am Stichtag das 18. Lebensjahr 
vollendet und zu seinem Haushalt gehört 
haben. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für die 
Nichterhebung einzelner Teilbeträge der Bür
gersteuer in der Person des Haushaltsvor
standes vor, so ist auch von den Kindern 
keine Bürgersteuer zu erheben, soweit sie 
andere Einkünfte als aus nichtselbständiger 
Arbeit in einem dem Haushaltsvorstand frem
den Betrieb haben. 

(3) Stirbt der Haushaltsvorstand und tritt 
an seine Stelle kein anderer, so können von 
den minderjährigen Kindern selbst, die am 
Stichtag das 18. Lebensjahr vollendet und die 
andere Einkünfte als aus nichtselbständiger 
Arbeit in einem dem Haushaltsvorstand frem
den Betrieb haben, wegen dieser anderen Ein
künfte nur die Teilbeträge angefordert wer
den, die nach dem Tod des Haushaltsvorstan
des fällig werden. Für das zugrunde zu le
gende Einkommen gilt § 6, Abs. 4, Ziff. 3, 
sinngemäß. 

§ 22. 

Steuerbescheid. 

Der Steuerbescheid muß die Höhe der 
Steuer und soll die Besteuerungsgrundlage 
und eine Rechtsmittelbelehrung sowie die 
Höhe der einzelnen Teilbeträge, die Zeit
punkte ihrer Fälligkeit und die Bezeichnung 
der Gemeindekasse enthalten, an die die 
Steuer zu entrichten ist. 



bezeichnete Geineindekas.se abzuführen. Die 
Abführung kann zurückgestellt werden, bis 
der der Gemeinde insgesamt zustehende Be
trag RM 5.— erreicht hat, längstens jedoch 
Iiis zum "). des ersten Monats des Ka lendc-
vicrteljahrs, das auf die Einbehaltung folgt. 
Führt ein Arbeitgeber die einbehaltenen Bür
gersteuerbeträge nicht rechtzeitig ab, so hat 
er dies bis zum Ablauf der Frist der anfor
dernden Gemeinde anzuzeigen. 

( 2 ) Wenn der Arbeitslohn ganz oder teil
weise aus Sachbezügen besteht und der Bar
lohn zur Deckung der Bürgersteuer nicht aus-
l eicht, so hat der Arbeitnehmer dem Arbeit
geber den zur Deckung der Bürgersteuer er
forderlichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das 
der Arbeitnehmer, so hat der Arbeitgeber die 
Bürgersteuer zu entrichten; er kann einen 
entsprechenden Teil der Sachbezüge zurück
behalten. 

(3) Der Arbeitgeber kann die baren Porto
ausgaben von dem abzuführenden Bürger
steuerbetrag abziehen, wenn in den Steuer
karten weder eine Postscheck- noch eine 
Rankverbindung der Gemeindekasse angege
ben ist. Bei der Abführung ist ein von der 
Gemeinde mitgeteiltes Kassenzeichen und 
ferner anzugeben, daß die Summe einbehal
tene Bürgersteuer darstellt. Zugleich ist die 
Zahl der Arbeitnehmer mitzuteilen, auf die 
sich die Summe verteilt. Einer Bezeichnung 
der einzelnen Arbeitnehmer bedarf es nicht. 

(4) Der Arbeitgeber hat in dem für Zwecke 
der Lohnsteuer für den Arbeitnehmer zu füh
lenden Lohnkonto die anfordernde Gemeinde 
und den Rürgersteuerhetrair vorzutragen, der 
auf der Steuerkarte des Arbeitnehmers ange
fordert ist. Außerdem hat der Arbeitgeber 
die vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers ein
behaltenen Bürgersteuerbeträge in diesem 
Lohnkonto gesondert anzuschreiben und die 
Relege über die Abführung bis zum Ablauf 
des dritten auf die Lohnzahlung folgenden 
Kalenderjahrs aufzubewahren. Für Arbeitneh
mer, die nicht lediglich in der Hauswirtschaft 
tätig sind, hat der Arbeitgeber, falls Bürger
steuer einzubehalten ist. ein Lohnkonto auch 
dann zu führen, wenn dies für Zwecke der 
Lohnsteuer nicht erforderlich ist. 

§ 26. 

Freigrenze bei der Bürgersteuer vom 
Arbeitslohn. 

(1) Die Gemeinde hat in der Steuerkarte 
den Monats- und den Wochenbetrag der Frei
grenze zu vermerken. Der Wochenbetrag ist 
mit 7 /30 des Monatsbetrags anzusetzen, wenn 
nicht der Fürsorgeverband einen besonderen 
Richtsatz festgesetzt hat. 

( 2 ) Der Arbeitgeber hat bei der nächsten 
auf den Fälligkeitstag folgenden Lohnzahlung 
keine Bürgersteuer einzubehalten, wenn der 
Lohn die in der Steuerkarte vermerkte Frei
grenze nicht übersteigt. Diese Freigrenze ist 
erforderlichenfalls entsprechend dem Lohn-
zahlungszeitraum umzurechnen. Für mehrere 
volle Arbeitswochen gilt ein Vielfaches des 
Wochenbetrags, für volle Arbeitstage jeweils 
ein Sechstel des Wochenbetrags als Frei
grenze. 

(3) Hat eine Gemeinde die Freigrenze in 
der Steuerkarte nicht vermerkt, so hat sich 
der Arbeitgeber nach der für seine Betriebs-
gemeinde geltenden Freigrenze zu richten. 
Die zur Ausschreibung der Steuerkarte ver
pflichtete Gemeinde hat die Steuerkarte auf 
Antrag des Steuerpflichtigen zu berichtigen. 

(4) Hat der Arbeitgeber gemäß Abs. 2 
keine Bürgersteuer einbehalten, so hat der 
Steuerpflichtige den auf der Steuerkarte an
geforderten Teilbetrag selbst an die Ge
meindekasse zu entrichten, wenn anzunehmen 
ist, daß der Gesamtbetrag seiner Einkünfte 
im Erhebungs.iahr den Jahresbetrag der Frei
grenze übersteigt oder wenn die Vorausset
zung für die Nichtanwendung der Freigrenze 
gemäß § 16, Abs. 6, vorliegt. 

Abschnitt IV: 

Haftung, Verjährung, Rechtsmittel, Strafrecht 
und Strafverfahren. 

§ 27. 

1 laftuug. 

(1) Ist die Bürgersteuer vom Arbeitslohn 
einzubehalten, so haftet der Arbeitgeber für 
die von ihm einzubehaltenden Beträge und 
für ihre ordnungsmäßige Abführung. 

(2) Der Arbeitnehmer haftet neben dem 
Arbeitgeber für die Bürgersteuer nur: 

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn 
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder 

2 . wenn der Arbeitnehmer weiß,' daß der 
Arbeitgeber die einbehaltene Bürgersteuer 
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat und 
dies nicht unverzüglich der Stelle mitteilt, an 
die die Bürgersteuer abzuführen ist. 

(3) Im übrigen gelten für die Haftung die 
Vorschriften der Reichsabgabenordnung und 
des SteuCranpassungsgesetzes sinngemäß. 

§ 28. 

Verjährung. 

Für die Verjährung gelten die Vorschriften 
der §§ 143 bis 149 der Reichsabgabenordnung 
sinngemäß. 
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§ 29. Erhebungsjahr von mehreren Gemeinden an
gefordert worden ist, so hat der Bürgermei
ster die Entscheidung über den Einspruch 
auszusetzen, bis er eine Entscheidung über 
die Hebeberechtigung gemäß § 4, Abs. 2, her
beigeführt hat. 

(3) Im Rechtsmittelverfahren gegen die 
Bürgersteuer kann nicht geltend gemacht 
werden, daß das zugrunde gelegte Einkom
men oder Vermögen bei der Einkommen
oder Vermögensteuerveranlagung oder bei 
der Einheitsbewertung nicht zutreffend fest
gestellt worden ist. 

§ 30. 

Strafrecht und Strafverfahren. 

(1) Die Vorschriften der Reichsabgabenord
nung über das Strafrecht und das Strafver
fahren gelten für die Bürgersteuer sinn
gemäß. Für die Durchführung des Strafver
fahrens tritt an die Stelle des Finanzamtes 
der Bürgermeister, an die Stelle des Ober
finanzpräsidenten die Aufsichtsbehörde der 
Gemeinde und an die Stelle des Reichsmini
sters der Finanzen der Reichsminister des 
Innern. Die erkannten Geldstrafen fallen der 
Gemeinde an. 

(2) Als Steuerzuwiderhandlungen gelten 
auch Verstöße gegen die Vorschriften d « 
§ 25. 

E i n f t t h r u n ä s ^ e s e i z z u m R e a l s i e u e r f t t s e t z 

vom 1. 12. 1936, RGBl. I, S. 961 . 

Abschnitt 1: Gemeindeabgaben. 

Unterabschnitt I: R e a l s t e u e r n . 

§ 1. 

Allgemeines. 

Die Gemeinden können vom 1. April 1937 
ab die Gewerbesteuer (Steuer vom stehenden 
Gewerbe) nur nach dem Gewerbesteuergesetz 
vom 1. 12. 1936, RGBl. I, S. 979, erheben. Da
bei gelten die Vorschriften der §§ 2 bis 11. 

§ 2. 

Hebesätze. 

(1) Die Hebesätze für die Realsteuern (§ 16 
und 25 des Gewerbesteuergesetzes) werden 
für jedes Rechnungsjahr neu festgesetzt. 

(2) Die Hebesätze können im Laufe des 
Rechnungsjahres einmal geändert werden. 
Die Nachtragshaushaltssatzung über die Fest
setzung der neuen Hebesätze muß vor dem 
1. Januar erlassen werden. Die Änderung der 
Hebesätze für die Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital wirkt 
auf den Beginn des Rechnungsjahres zurück. 
Die Änderung des Hebesatzes für die Lohnsum-
inensteuer gilt erstmals für die Lohnsumme, 
die in dem Kalendermonat gezahlt wird, der 
nach dem Erlaß der Nachtragshaushaltssatzung 
beginnt. 

§ 3. 

Mehrbelastung. 

Die Hebesätze für die Realsteuern können 
für einen Teil des Gemeindebezirks oder für 
eine Gruppe von Steuergegenständen höher 
als die allgemeinen Hebesätze festgesetzt wer-
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Rechtsmittel und Reclitsmittelverfahreti. 

(1) Als Rechtsmittel sind den Beteiligten 
gegeben: 

1. gegen eine Willenskundgebung, durch ito 
ein bestimmter Betrag von einer bestimmten 
Person als Biirgersteuer erstmalig angefor
dert wird, der Einspruch. Uber ihn entschei
det der Bürgermeister. Gegen die Einspruchs
entscheidung des Bürgermeisters ist die Be
rufung zulässig. Uber sie entscheidet das 
Finanzgericht. Gegen die Berufungsentschei
dung des Finanzgerichts ist die Rechtsbe
schwerde zulässig. Uber sie entscheidet der 
Reichsfinanzhof; 

2. gegen die Entscheidung über einen An
trag auf Berichtigung der angeforderten 
Bürgersteuer gemäß § 10, auf Nichterhebung 
eines Teilbetrags gemäß § 15, auf Ermäßi
gung der angeforderten Bürgersteuer ge
mäß § 17, auf Erstattung gemäß § 18 
und auf Berichtigung der Steuerkarte ge
mäß § 26, Absatz 3, die Beschwerde 
an den Bürgermeister. Will dieser der Be
schwerde nicht abhelfen, so hat er die Be
schwerde dem Oberfinanzpräsidenten, in des
sen Bezirk die Gemeinde liegt, zur Entschei
dung vorzulegen. Dieser entscheidet end
gültig. 

(2) Wird im Einspruchsverfahren geltend 
gemacht, daß die Bürgersteuer für dasselbe 



den, soweit der Gemeinde Kosten durch Ein
richtungen erwachsen, die ausschließlich oder 
im besonders hervorragenden Maß diesem 
Teil des Gemeindebezirks oder dieser Gruppe 
von Steuergegenständen zustatten kommen 
und für die Beiträge nicht erhoben werden 
(Mehrbelastung). Bei der Bemessung der 
Mehrbelastung ist der zur Herstellung und 
Unterhaltung der Einrichtungen erforderliche 
Bedarf nach Abzug des etwaigen Ertrages zu 
berücksichtigen. Die Festsetzung der Mehr
belastung bedarf der Genehmigung der obe
ren Gemeindeaufsichtsbehörde. 

§ 4. 

Änderung von Gemeindegebieten 

(1) Wird das Gebiet von Gemeinden ge
ändert, so kann die hiefür zuständige Be
hörde für die Gebietsteile, die vorher zu ver
schiedenen Gemeinden (Gutsbezirken) gehört 
haben, auf bestimmte Zeit verschiedene Hebe
sätze zulassen. 

§ 5. 

Steuervereinbarungen. 

(1) Vereinbarungen mit Steuerpflichtigen 
über die Höhe der Steuer sind nur bei der 
Gewerbesteuer zulässig und bedürfen der Zu
stimmung der obersten Gemeindeaufsichts
behörde. 

§ 6. 

Steuerverkoppelung und Genehmigung der 
Hebesätze. 

Der RMdl. erläßt im Einvernehmen mit dem 
RMdF. Bestimmungen darüber, in welchem 
Verhältnis die Hebesätze für die Grundsteuer, 
die Gewerbesteuer und die Bürgersteuer zu
einander stehen müssen und inwieweit die 
Hebesätze für diese Steuern der Genehmigung 
der Gemeindeaufsichtsbehörden bedürfen. 

Unterabschnitt 2: 

G e w c r b e s t e u e r a u s g I e i c h 
z w i s c h en W o h n g e m e i n d e n u n d 

B e t r i e b s g e m e i n d e n (A u s g ) e i c h s -
Zuschuß). 

§ 12. 

Allgemeines. 

(1) Wohngemeinden können von Betriebs
gemeinden einen Zuschuß nach den Vor
schriften der §§ 13 bis 21 beanspruchen (Aus
gleichszuschuß), 

(2) Wohngenieinden im Sinne des Ab
satzes 1 sind Gemeinden, in denen am Tag 
der letzten allgemeinen Personenstandsauf-
nahme Arbeitnehmer, die in einer anderen 
Gemeinde (Betriebsgemeinde) beschäftigt 
waren, ihren Wohnsitz hatten. Als letzte all
gemeine Personenstandsaufnahme gilt die 
Personenstandsaufnahme, die dem Rechnungs
jahr vorausgegangen ist, für das ein Aus
gleichszuschuß beansprucht wird. Als in einer 
Gemeinde beschäftigt gelten die Arbeitneh
mer, die in einem Betrieb, der in dieser Ge
meinde der Gewerbesteuer unterliegt, tätig 
waren. Hern Wohnsitz steht, wenn ein Wohn
sitz im Inland fehlt, der gewöhnliche Aufent
halt gleich. 

(3) Die Vorschriften über den Anspruch 
der Wohngemeinde auf Ausgleichszuschuß 
und über die Verpflichtung der Betriebsge-
meinde zur Leistung de< Ausgleichszuschus
ses gelten sinngemäß für gemeindefreie 
Grundstücke (Gutsbezirke). Die oberste Lan
desbehörde trifft die näheren Bestimmungen 
zur Durchführung des Satzes 1. 

(4) Diese Vorschriften gelten erstmalig für 
das Rechnungsjahr 1937. 

§ 13. 

Steuerausnutzung in den Wohngemeinden. 

Wohngemeinden, die die Realsteuer und 
Bürgersteuer nicht in einer von dem RMdl. 
und dem RMdF. festzusetzenden Mindesthöhe 
erheben, haben keinen Anspruch auf Aus
gleichszuschuß. Maßgebend ist für die Real
steuer das Rechnungsjahr, für das ein Aus-
rdeichszuschuß beansprucht wird, und für die 
Bürgersteuer das Kalenderjahr, in dem das 
Rechnungsjahr beginnt, für das ein Aus
gleichszuschuß beansprucht wird. 

§ 14. 

Mindestzahl der Arbeitnehmer. 

Wohngemeinden können Ausgleichszu
schüsse nur von solchen Betriebsgemeinden 
beanspruchen, in denen am Tag der letzten 
allgemeinen Personenstandsaufnahme mehr 
als 10 Arbeitnehmer beschäftigt waren, die 
in der Wohngemeinde ihren Wohnsitz hatten. 

§ 15. 

Zusammentreffen von Wohngemeinden und 
Betriebsgemeinden. 

Sind Gemeinden im Verhältnis zueinander 
sowohl Wohngemeinden als auch Betriebs
gemeinden, so können Ansprüche auf Aus
gleichszuschüsse nur insoweit erhoben wer
den, als die Zahl der Arbeitnehmer, die in 
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der einen Gemeinde ihren Wohnsitz hatten 
und in der anderen Gemeinde beschäftigt 
waren, die Zahl der Arbeitnehmer übersteigt, 
die in dieser Gemeinde ihren Wohnsitz hat
ten und in jener Gemeinde beschäftigt waren. 
§ 14 findet entsprechend Anwendung. 

§ 16. 

Berechnung des Ausgleichszuschusses. 

Bei der Berechnung des Ausgleichszuschus
ses, der an eine Wohngemeinde zu leisten ist, 
wird von dem Aufkommen an Gewerbesteuer 
in der Betriebsgemeinde in dem vorausge
gangenen Rechnungsjahr ausgegangen. Die
ses Aufkommen ist nach dem Durchschnitt 
der Hebesätze für die Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital 
der Wohngemeinde und der Betriebsgemeinde 
umzurechnen und nur mit der Hälfte anzu
setzen. Durch Teilung des so errechneten Be
trages durch die Zahl der Arbeitnehmer, die 
am Tag der allgemeinen Personenstandsauf -
nahme und der Betriebsgemeinde in einem 
der Gewerbesteuer unterliegenden Betrieb 
beschäftigt waren, wird der Betrag ermittelt, 
der als Ausgleichszuschuß je Arbeitnehmer 
au die Wohngemeinde zu leisten ist. 

§ 17. 

Anmeldung der Ansprüche. 

Die Wohngemeinden müssen ihre Ansprüche 
auf Ausgleichszuschüsse für ein Rechnungsjahr 
bei den Betriebsgemeinden bis zum 5. Januar 
des Jahres anmelden, in dem das Rechnungs
jahr beginnt. Bei der Anmeldung ist die Zahl 
der Arbeitnehmer anzugeben, die am Tag der 
letzten allgemeinen Personenstandsaufnahme 
in der Wohngemeinde ihren Wohnsitz hatten 
und in der Bctriebsgemeinde beschäftigt 
waren. 

§ 18. 

Erklärung der Betriebsgemeinde. 

(1) Die Betriebsgemeinde hat bis zum 
5. Februar des Jahres, in dem das Rechnungs
jahr beginnt, zu erklären, ob sie den An
spruch anerkennt. Gibt die Betriebsgemeinde 

keine Erklärung ab oder erkennt sie den An
spruch nicht oder nur zum Teil an, so steht 
der Wohngemeinde der Antrag auf Entschei
dung durch die obere Gemeindeaufsichtsbe
hörde zu. Diese entscheidet endgültig. Der 
Antrag muß bei der für die Gemeinde zustän
digen oberen Gemeindeaufsichtsbehörde bis 
zum 1. März des Jahres, in dem das Rech
nungsjahr beginnt, gestellt werden. 

(2) Wenn Wohngemeinden und Betriebs
gemeinden zum Bereich verschiedener oberer 
Gemeindeaufsichtsbehörden gehören, so be
stimmt der RMdl. die zur Entscheidung zu
ständige obere Aufsichtsbehörde. 

§ 19. 

Fälligkeit. 

Die Ansprüche auf Ausgleichszuschüsse 
werden mit je einem Viertel am 1. Juni, 
1. September, 1. Dezember und 1. März fällig. 

§ 20. 

Härteausgleich. 

Ergeben sich aus der Zugrundelegung des 
Tages der Pet sonenstaudsaufnähme offen
bare Unbilligkeiten für die Wohngemeinde 
oder die Betriebsgemeinde, so kann auf An
trag einer dieser Gemeinden die obere G o 
meindeaufsichtsbehörde die zugrunde zu le
gende Zahl der Arbeitnehmer nach billigem 
Ermessen festsetzen. Der Antrag muß bei der 
für die Gemeinde zuständigen oberen Ge
meindeaufsichtsbehörde gestellt werden. Die 
Wohngemeinden müssen den Antrag bis zum 
5. Januar, die Betriebsgemeinden bis zum 
1. März des Jahres, in dem das Rechnungs
jahr beginnt, stellen. Die Vorschriften des 
§ 18, Abs. 1, Satz 3, und Abs. 2, gelten sinn
gemäß. 

§ 21. 

Auskunft. 

Die Gemeinden sind verpflichtet, einander 
Auskunft über die für die Berechnung der 
Ausgleichszuschüsse maßgebende Zahl der 
Arbeitnehmer und die Höhe des Aufkommens 
an Gewerbesteuer zu geben und einander 
Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. 
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TIEWERBESTEUERGESETA 

(GewStG) 

vom 1. Dezember 193« (RGBl. I, S. 979) . 

Die Reichsregierung hat das folgende Ge- § 3. 
setz beschlossen, das hierdurch verkündet 
w , r d : Befreiungen. 

Abschnitt I: Allgemeines. V o n d e r G e w e r b e s t e u e r s i n d b e f r e i t : 

§ 1. 

Steuerberechtigte. 

Die Gemeinden sind berechtigt, eine Ge
werbesteuer als Genieindesteuer zu erheben. 

1. die Deutsche Reichspost, die Deutsche 
Reichsbahn, das Unternehmen „Reichsauto-
bahnen", die Monopolverwaltungen des 
Reichs und die staatlichen Lotterieunter
nehmen; 

2. die Reichsbank, die Deutsche Renten
bank, die Deutsche Rentenbank-Kreditanstak; 

§ 2. 

Steuergegenstand. 

(1) Der Gewerbesteuer unterliegt jeder 
stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland 
betrieben wird. Unter Gewerbebetrieb ist ein 
gewerbliches Unternehmen im Sinne des Ein
kommensteuergesetzes zu verstehen. Im Inland 
betrieben wird ein Gewerbebetrieb, soweit für 
ihn im Inland oder auf einem in einem inlän
dischen Schiffsregister eingetragenen Kauf
fahrteischiff eine Betriebsstätte unterhalten 
wird. 

(2) Als Gewerbebetrieb gilt stets und in 
vollem Umfang die Tätigkeit 

1. der offenen Handelsgesellschaften, Kom
manditgesellschaften und anderer Gesell
schaften, bei denen die Gesellschafter als 
Unternehmer (Mitunternehmer) des Gewerbe
betriebs anzusehen sind; 

2. der Kapitalgesellschaften (Aktiengesell
schaften, Kommanditgesellschaften auf Ak
tien, Gesellschaften mit beschränkter Haf
tung, Kolonialgesellschaften, bergrechtliche 
Gewerkschaften), der Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften und der Versiche-
iungsvereine auf Gegenseitigkeit. Ist ein sol
ches Unternehmen dem Willen eines anderen 
inländischen Unternehmens derart unterge
ordnet, daß es keinen eigenen Willen hat, -'o 
gilt es als Betriebsstätte dieses Unterneh
mens. 

(3) Als Gewerbebetrieb gilt auch die Tä
tigkeit der sonstigen juristischen Personen 
des privaten Rechts und der nichtrechtsfähi
gen Vereine, soweit sie einen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen Land-
und Forstwirtschaft) unterhalten. 

3. Staatsbanken, soweit sie Aufgaben 
staatswirtschaftlicher Art erfüllen; 

4. die öffentlichen oder unter Staatsauf
sicht stehenden Sparkassen, soweit sie der 
Pflege des eigentlichen Sparverkehrs dienen; 

5. Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubge
nossenschaften und ähnliche Realgemeinden. 
Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, der 
über den Rahmen eines Nebenbetriebs hin
ausgeht, so sind sie insoweit steuerpflichtig; 

6. Unternehmen, die nach der Satzung, 
Stiftung oder sonstigen Verfassung und nach 
ihrer tatsächlichen Geschäftsführung aus
schließlich und unmittelbar gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. 
Unterhalten sie einen wirtschaftlichen Ge
schäftsbetrieb (ausgenommen Land- und 
Forstwirtschaft), der über den Rahmen einer 
Vermögensverwaltung hinausgeht, so sind sie 
insoweit steuerpflichtig; 

7. Hóchsee- und Küstenfischerei, wenn'sie 
mit weniger als sieben im Jahresdurchschnitt 
beschäftigten Arbeitnehmern oder mit Schif
fen betrieben wird, die eine eigene Trieb
kraft von weniger als 100 Pferdekräften 
haben; 

8. Vereinigungen, die die gemeinschaft
liche Benutzung land- und forstwirtschaft
licher Betriebseinrichtungen oder Betriebs
gegenstände oder die Bearbeitung oder Ver
wertung der von den Mitgliedern selbst ge
wonnenen land- und forstwirtschaftlichen Er
zeugnissen zum Gegenstand haben (z. B. 
Dresch-, Molkerei-, Pflug-, Viehverwertungs-, 
Wald-, Zuchtgenossenschaften, Waldbau
vereine, Winzervereine), soweit die Bearbei
tung oder Verwertung im Bereich der Land-
und Forstwirtschaft liegt. 
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§ 4. 

Hebeberechtigte Gemeinde. 

(1) Die stehenden Gewerbebetriebe unter
liegen der Gewerbesteuer in der Gemeinde, 
in der eine Betriebstätte zur Ausübung des 
stehenden Gewerbes unterhalten wird. Be
finden sich Betriebsstätten desselben Gewerbe
betriebs in mehreren Gemeinden oder er
streckt sich eine Betriebstätte über mehrere 
Gemeinden, so wird die Gewerbesteuer in 
jeder Gemeinde nach dem Teil des Steuer
meßbetrags erhoben, der auf sie entfällt. 

(2) Befindet sich die Betriebstätte in einem 
Gutsbezirk, so trifft die oberste Landes
behörde die näheren Bestimmungen über die 
Erhebung der Steuer. 

§ 5. 
Steuerschuldner. 

(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer. 
Ais Unternehmer gilt der, für dessen Rech
nung das Gewerbe betrieben wird. Wird chis 
Gewerbe für Rechnung mehrerer Personen 
betrieben, so sind diese Gesamtschuldner. 

(2) Im Fall eines Wechsels in der Person 
des Unternehmers ist Steuerschuldner bis 
zum Ende des Kalendermonats, in dem der-
Wechsel eintritt, der bisherige Unternehmer, 
umi Beginn des folgenden Kuleudenuouats 
ab der neue Unternehmer. 

§ 6. 

Besteuerungsgrundlagen. 
( t ) Besteueruugsgrundlagen für die Ge

werbesteuer sind der Gewerbeertrag und das 
Gewerbekapital. 

(2) Neben dem Gewerbeertrag und dem 
Gewerbekapital kann die Lohnsumme als 
Besteuerungsgrundlage gewählt werden. Die 
Lohnsummensteuer darf nur mit Zustimmung 
der obersten Gemeindeaufsichtsbehörde er
hoben werden. Die Richtlinien hiefür erlas
sen der Reichsminister des lauern und der 
Reichstuinister der Finanzen. 

Abschnitt 11. 

Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und 
dem Gewerbekapital. 

Unterabschnitt 1: 

G e w e r b e s t e u e r u a c h d e m 
G e w e r b e e r t r a g . 

§ 7. 
Begriff des Gewerbeertrags. 

Gewerbeertrag ist der Gewinn aus den 
Gewerbebetrieb, der nach den Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes oder des Kör-

perschaftsteuergesetzes zu ermitteln ist, ver 
mehrt und vermindert um die in den §§ >S 
und 9 bezeichneten Beträge. 

§ 8. 

Hinzurechnungen. 

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7) 
werden folgende Beträge wieder hinzugerech
net, soweit sie bei der Ermittlung des Ge
winns abgesetzt sind: 

1. Zinsen für Schulden, die wirtschaftlich 
mit der Gründung oder dem Erwerb des 
Betriebs (Teilbetriebs) oder eines Anteils im 
Betrieb oder mit einer Erweiterung oder 
Verbesserung des Betriebs zusammenhängen 
oder der nicht nur vorübergehenden Ver
stärkung des Betriebskapitals dienen; 

2. Renten und dauernde Lasten, die wirt
schaftlich mit der Gründung oder dem Er
werb des Betriebs (Teilbetriebs) oder eines 
Anteils am Betrieb zusammenhängen. Dns 
gilt nicht, wenn diese Beträge beim Empfän
ger zur Steuer nach dem Gewerbeertrag her
anzuziehen sind; 

3. die Gewinnanteile des stillen Gesellschaf
ters, sowie Gehälter und sonstige Vergütun
gen jeder Art, die für eine Beschäftigung 
des stillen Gesellschafters oder seines Ehe
gatten im Betrieb gewährt worden sind. Das 
gilt nicht, wenn diese Beträge beim Empfän
ger zur Steuer nach dem Gewerbeertrag her
anzuziehen sind; 

4. die Gewinnanteile, die an persönlich 
haftende Gesellschafter einer Kommanditge
sellschaft auf Aktien auf ihre nicht auf das 
Grundkapital gemachten Einlagen oder als 
Vergütung (Tantieme) für die Geschäfts
führung verteilt worden sind, sowie Gehol
ter und sonstige Vergütungen jeder Art, die 
für eine Beschäftigung der Ehegatten dieser 
Gesellschafter im Betrieb gewährt worden 
sind; 

5. Gehälter und sonstige Vergütungen je
der Art, die für eine Beschäftigung des Ehe
gatten des Unternehmers oder Mituuterueh-
mei's im Betrieb gewährt worden sind; 

(>. Gehälter und sonstige Vergütungen je 
der Art, die von einem im § 2, Abs. 2, Ziff. 2, 
und Abs. 3 bezeichneten Unternehmen an 
wesentlich Beteiligte oder an ihre Ehegatten 
für eine Beschäftigung im Betrieh gewählt 
worden sind; 

7. Vorteile, die von Vereinigungen zum 
gemeinsamen Ankauf von Lebensmitteln oder 
hauswirtschaftlichen Gegenständen im großen 
und Absatz im Einzelhandel an Käufer ge
währt worden sind (Kundengewinn), soweit 
diese Vorteile 3 v. H. der auf die Waren 
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geleisteten Barzahlungen überstiegen haben. 
Hierbei ist es gleichgültig, ob der Kunden
gewinn Mitgliedern oder Nichtmitgliedern 
gewährt worden ist; 

8. die Hälfte der Miet- und Pachtzinsen 
für die Benutzung der nicht im Grundbesitz 
bestehenden Wirtschaftsgüter des Anlage
vermögens, die im Eigentum eines anderen 
stehen. Das gilt nicht, soweit die Miet- oder 
Pachtzinsen beim Empfänger zur Steuer nach 
dem Gewerbeertrag heranzuziehen sind; 

9. die Anteile am Verlust einer offenen 
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell
schaft oder einer anderen Gesellschaft, bei 
der die Gesellschafter als Unternehmer (Mit
unternehmer) des Gewerbebetriebs anzu
sehen sind. 

§ 9. 

Kürzungen. 

Die Summe des Gewinns und der Hinzu
rechnungen wird gekürzt um: 

1. drei v. H. des Einheitswerts des zum 
Betriebsvermögen des Unternehmers gehö
renden Grundbesitzes; maßgebend ist der 
Einheitswert, der durch den letzten Einheits
wertbescheid festgestellt worden ist. An 
Stelle der Kürzung nach Satz 1 erfolgt bei 
einer Kapitalgesellschaft, die ausschließlich 
eigenen Grundbesitz oder neben eigenem 
Grundbesitz noch eigenes Kapitalvermögen 
verwaltet und nutzt, auf Antrag die Kürzung 
um den Teil des Gewerbeertrags, der auf den 
Grundbesitz entfällt, es sei denn, daß der 
Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Ge
werbebetrieb eines Gesellschafters oder einem 
Unternehmen dient, an dem ein Gesellschaf
ter wesentlich beteiligt ist; 

2. die Anteile am Gewinn einer offenen 
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell
schaft oder einer anderen Gesellschaft, bei 
der die Gesellschafter als Unternehmer (Mit
unternehmer) des Gewerbebetriebs anzusehen 
sind; 

3. den Teil des Gewerbeertrags eines in
ländischen Unternehmens, der auf eine nicht 
im Inland gelegene Betriebstätte entfällt. 

§ 10. 

Maßgebendes Wirtschaftsjahr 
für die Ermittlung des Gewerbeertrags. 

(1) Maßgebend ist der Gewerbeertrag des 
Kalenderjahrs, das dem Erhebungszeitraum 
(§ 14, Abs. 2) unmittelbar vorangegangen ist. 
Bei Gewerbetreibenden, die Bücher nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu füh
ren verpflichtet sind und solche tatsächlich 

IUhren, gilt der Gewerbeertrag als in dem 
Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirt
schaftsjahr oder die Wirtschaftsjahre geen
det haben. 

(2) Umfaßt infolge Umstellung des Wirt
schaftsjahrs der für die Ermittlung des Ge
winns maßgebende Zeitraum mehr oder 
weniger als zwölf Monate, so ist das mut
maßliche Ergebnis der ersten zwölf Monate 
als Gewerbeertrag zugrunde zu legen. 

(3) Ist der Gewerbebetrieb neu gegründet 
oder ist ein bereits bestehender Gewerbe
betrieb infolge Wegfalls des Befreiungs
grunds steuerpflichtig geworden, so ist das 
mutmaßliche Ergebnis der ersten zwölf Mo
nate des Gewerbebetriebs als Gewerbeertrag 
zugrunde zu legen. 

(4) Wird im Lauf des Erhebungszeitraums 
ein Gewerbebetrieb neu gegründet oder 
ein bereits bestehender Gewerbebetrieb in
folge Wegfalls des Befreiungsgrunds Steuer 
pflichtig, so ist das mutmaßliche Ergebnis der 
ersten zwölf Monate des Gewerbebetriebs als 
Gewerbeertrag zugrunde zu legen. 

§ 11. 

Steuermeßzahl und Steuermeßbetrag. 

(1) Bei der Berechnung der Gewerbesteuer 
nach dem Gewerbeertrag ist von einem Steu
ermeßbetrag auszugehen. Dieser ist duren 
Anwendung eines Hundertsatzes (Steuermeß-
zahl) auf den Gewerbeertrag zu ermitteln. 
Der Gewerbeertrag ist auf volle 100 Reichs
mark nach unten abzurunden. 

(2) Die Steuermeßzahlen für den Gewerbe
ertrag betragen: 

1. bei natürlichen Personen und bei Ge
sellschaften im Sinne des § 2, Abs. 2, Ziff. I: 

für die ersten RM 1200. - des Geweibe
ertrags 0 v. H. 

für die weiteren RM 1200.— des Gewerbe
ertrags 1 v. H. 

für die weiteren RM 1200.— des Gewerbe
ertrags 2 v. H. 

für die weiteren RM 1200.— des Gewerbe
ertrags 3 v. H. 

für die weiteren RM 1200.— des Gewerbe
ertrags 4 v. II. 

für alle weiteren Beträge . . . 5 v. H. 

2. bei anderen Unternehmen . . 5 v. H. 

(3) Bei Hausgewerbetreibenden ermäßigen 
sich die Steuermeßzahlen des Abs. 2, Ziff. i, 
auf die Hälfte. 
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Unterabschnitt 2: 

G e w e r b e s t e u e r 
n a c h d e m G e w e r b e k a p i t a l . 

§ 12. 

Begriff de* Gcwerbekapitals. 

(1) Als Gewerbekapital gilt der Einheits
wert des gewerblichen Betriebs im Sinne des 
Reichsbewertungsgesetzes mit den sich aus 
den Absätzen 2 bis 4 ergebenden Änderun
gen. 

(2) Dem Einheitswert des gewerblichen Be
triebs werden folgende Beträge wieder hin
zugerechnet, soweit sie bei der Feststellung 
des Einheitswerts abgezogen sind: 

1. die Verbindlichkeiten, die den Schuld
zinsen, den Renten und dauernden Lasten 
und den Gewinnanteilen im Sinne des § 3, 
Ziff. 1 bis 3, entsprechen; 

2. die Werte (Teilwerte) der nicht in Grund
besitz bestehenden Wirtschaftsgüter, die dem 
Betrieb dienen, aber im Eigentum eines Mit
unternehmers oder eines Dritten stehen, es sei 
denn, daß sie zum Gewerbekapital des über
lassenden gehören. 

(3) Die Summe des Einheitswerts des ge
werblichen Betriebs und der Hinzurechnun
gen wird gekürzt um: 

1. die Summe der Einheitswerte, mit denen 
die Betriebsgrundstücke in dem Einheitswert 
des gewerblichen Betriebs enthalten sind; 

2. den Wert (Teilwert) einer zum Gewerbe
kapital gehörenden Beteiligung an einer offe
nen Handelsgesellschaft, einer Kommandit
gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, 
bei der die Gesellschafter als Unternehmer 
(Mitunternehmer) des Gewerbebetriebs an
zusehen sind. 

(4) Unterhält ein Unternehmer eine oder 
mehrere Betriebstätten im Ausland, so ist nur 
das inländische Gewerbekapitäl zu berück
sichtigen. 

(5) Maßgebend ist der Einheitswert, der 
durch den letzten Einheitswertbescheid fest
gestellt worden ist. 

§ 13. 

Steuermeßzahl und Steuermeßbetrag. 

(1) Bei der Berechnung der Gewerbesteuer 
nach dem Gewerbekapital ist von einem 
Steuermeßbetrag auszugehen. Dieser ist durch 
Anwendung eines Tausendsatzes (Steuermeß-
zahl) auf das Gewerbekapital zu ermitteln. 
Das Gewerbekapital ist auf volle RM 1000.— 
nach unten abzurunden. 

(2) Die Steuermeßzahl für das Gewerbe
kapital beträgt 2 vom Tausend. 

(3) Für Gewerbebetriebe, deren Gewerbe
kapital weniger als RM 3000.— beträgt, wird 
ein Steuermeßbetrag nicht festgesetzt. 

Unterabschnitt 3: 

E i n h e i t l i c h e r S t e u e r m e Ü b e t r a g. 

§ 14. 

Festsetzung 
des einheitlichen Steuermeßbetrags. 

(1) Durch Zusammenrechnung der Steuer
meßbeträge, die sich nach dem Gewerbe
ertrag und dem Gewerbekapital ergeben, wird 
ein einheitlicher Steuermeßbetrag gebildet. 

(2) Der einheitliche Steuermeßbetrag wird 
für das Rechnungsjahr (Erhebungszeitraum) 
festgesetzt und, soweit mehrere Gemeinden 
beteiligt sind (§ 4, Abs. 1, Satz 2) , zerlegt. 
Als Rechnungsjahr gilt der Zeitraum vom 
1. April bis 31. März. 

§ 15. 

Pauschfestsetzung. 

Wird die Einkommensteuer oder die Kör
perschaftsteuer in einem Pauschbetrag fest
gesetzt, so kann die für diese Festsetzung 
zuständige Behörde im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister des Innern oder der von 
ihm bestimmten Behörde auch den einheit
lichen Steuermeßbetrag in einem Pauschbetr3g 
festsetzen. 

Unterabschnitt 4 : 

F e s t s e t z u n g u n d E r h e b u n g 
d e r S t e u e r . 

§ 16. 

Hebesatz. 

Die Steuer wird auf Grund des einheit
lichen Steuermeßbetrags nach dem von der 
Gemeinde für jedes Rechnungsjahr festzuset
zenden Hundertsatz (Hebesatz) festgesetzt 
und erhoben. Der Hebesatz muß unbeschadet 
der Vorschrift des § 17 für alle in der Ge
meinde vorhandenen Unternehmen der gleiche 
sein. 

§ 17. 

Zweigstellensteuer. 

(1) Für Bank-, Kredit- und Wareneinzel
handelsunternehmen, die in einer Gemeinde 
eine Betriebstätte unterhalten, ohne in dieser 
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ihre Geschäftsleitung zu haben, kann der He-
hesatz hinsichtlich der in dieser Gemeinde 
gelegenen Betriebstätte bis zu drei Zehnteln 
höher sein als für die übrigen Gewerbe
betriebe (Zweigstellensteuer). Für die Zweig
stelleusteuer sind die Verhältnisse zu Beginn 
des Erhebungszeitraums maligebend. 

(2) Dient eine Betriebstätte, die unter Ab
satz 1 fällt, nur zum Teil Zwecken des Bank-, 
Kredit- oder Wareneinzelhandelsgeschafls 
(z. B . Fabrikationszweigstelle mit Laden
geschäft), so gilt die Erhöhung des Hebe
satzes nur für den Teil des Steuermeßbetrags, 
der auf diesen Teil der Betriebstätte entfällt. 

(3) Die Zweigstellensteuer muß für alle in 
der Gemeinde vorhandenen Unternehmen der 
im Abs. 1 bezeichneten Art die gleiche sein. 

§ J 8 

Fälligkeit. 

(1) Die Steuer ist mit je einem Viertel ihres 
.lahresbetrags am 15. Mai, 15. August, 15. No
vember und 15. Februar fällig. 

(2) Abweichend vom Abs. 1 ist die Steuer 
fällig: 

1. am 15. Mai mit ihrem Jahreshetrag, wenn 
dieser RM 5.— nicht übersteigt, 

2. am 15. Mai und 15. November zu je 
l iner Hälfte ihres .lahresbetrags, wenn dieser 
RM 10.— nicht übersteigt. 

§ 19. 

Vorauszahlungen. 

Der Steuerschuldner hat bis zur Bekannt
gäbe eines neuen Steuerbescheids zu den im 
§ 18 bezeichneten Zeitpunkten entsprechende 
Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der 
zuletzt festgesetzten .Jahressteuerschuld zu 
entrichten. 

§ 20. 

Abrechnung über die Vorauszahlungen. 

(1) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die 
bis zur Bekanntgabe des neuen Steuer
bescheids zu entrichten waren (§ 19), kleiner 
als die Steuerschuld, die sich nach dem be
kanntgegebenen Steuerbescheid für die vor
angegangenen Fälligkeitstage ergibt (§ 131, 
so hat der Steuerschuldner den Unterschieds
betrag innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe des neuen Steuerbescheids zu entrichten 
(Nachzahlung). Die Verpflichtung, rückstän

dige Vorauszahlungen schon früher zu ent
richten, bleibt unberührt. 

(2) Ist die Summe der Vorauszahlungen, 
die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuer
bescheids entrichtet worden sind, größer iN 
die Steuerschuld, die sich nach dem bekannt
gegebenen Steuerbescheid für die vorange
gangenen Fälligkeitstage ergibt, so wird der 
Unterschiedsbetrag durch Aufrechnung o d e 
Zurückzahlung ausgeglichen. 

H) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 
.[•.eilen entsprechend, wenn die Festsetzung 
(imeli einen neuen Bescheid (z. B. Berichti-
gungsfestsetzung, Rechtsmittelentscheidung) 
geändert wird. 

§ 21. 

Nachentrichtung der Steuer. 

Hatte der Steuerschuldner bis zur Bekannt
gabe der .Jahressteuerschuld keine Voraus
zahlungen nach § 19 zu entrichten, so hat t r 
die Steuerschuld, die sich nach dem bekannt
gegebenen Steuerbescheid für die vorange
gangenen Fälligkeitstage ergibt (§ 18), inner
halb eines Monats nach. Bekanntgabe des 
Steuerbescheids zu entrichten. 

§ 22. 

Erhebung bei Beginn und Erlöschen der 
Steuerpflicht. 

(1) Wird im Lauf des Erhebungszeitraums 
ein Gewerbebetrieb neu gegründet oder tritt 
ein bereits bestehender Gewerbebetrieb in
folge Wegfalls des Befreiungsgrunds in die 
Steuerpflicht ein. so wird die Steuer vom 
Reginn des Monats ab erhoben, der auf den 
Eintritt in die Steuernflicht folgt. 

(2) Erlischt die Steuernflicht im Lauf des 
Erhebnnirszeitraums. so wird die Steuer bis 
zum F.nde des Kalendermonats erhoben, in 
dem die Steuerpflicht wegfällt. Entsprechen
des gilt für die Fälle, in denen eine Betrieb
stätte in einer Gemeinde im Lauf des Erhe
bungszeitraums wegfällt, es sei denn, daß in 
dieser Gemeinde eine von mehreren Betrieb
stätten bestehen bleibt. Vorübergehende Un
terbrechungen die durch die Art des Betriebs 
veranlaßt sind, heben die Steueroflicht für 
die Zwischenzeit bis zur Wiederaufnahme des 
Betriebs nicht auf. 

(Ii) Geht ein Gewerbebetrieb auf einen an
deren bereits bestehenden Gewerbebetrieb 
über, so wird die Steuer bis zum Schluß des 
Erhebungszeitraums erhoben, in dem der 
(Ibergang erfolgt. 
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Abschnitt IH: 

Lohnsummensteuer. 

* § 23. 

Besteuerungsgrundlage. 

(1) Besteuerungsgrundlage ist die Lohn-
sunime, die in -jedem Kalendermonat an die 
Arbeitnehmer der in der Gemeinde gelegenen 
Betriebstätte gezahlt worden ist. 

(2) Ubersteigt die Lohnsumme des Ge
werbebetriebs in dem Rechnungsjahr nicht 
RM 2 4 . 0 0 0 — , so werden von ihr RM 7200.— 
abgezogen. Hat die Steuerpflicht nicht wäh
rend des ganzen Rechnungsjahres bestanden, 
so ermäßigen sich diese Beträge entsprechend. 

§ 24. 

Lohnsumme. 

(1) Lohnsumme ist die Summe der Vergü
tungen, die an die Arbeitnehmer der in der 
Gemeinde gelegenen Betriebstätte gezahlt 
worden sind. 

(2) Vergütungen sind vorbehaltlich der Ab
satz 3 bis 5 die Arbeitslöhne im Sinne des 
§ 19, Abs. 1, Ziff. 1, des Einkommensteuer
gesetzes, soweit sie nicht durch besondere 
Bestimmungen oder Anweisungen des Reichs
ministers der Finanzen von der Lohnsteuer 
befreit sind. 

(3) Zur Lohnsumme gehören nicht: 

1. Beträge, die gezahlt worden sind an 

a) Lehrlinge, die auf Grund eines schrift
lichen Lehrvertrags eine ordnungsmäßige 
Ausbildung erfahren, 

b) Arbeitnehmer, für die ein Einstellungs
zwang nach dem Gesetz über die Beschäfti
gung Schwerbeschädigter besteht, 

c) Arbeitnehmer, die das 60. Lebensjahr 
überschritten haben, wenn beim einzelnen 
Arbeitnehmer der Jahresbetrag seiner Vergü
tungen die Lohngrenze nicht überschreitet, 
die für die Angestelltenversicherung maß
gebend ist; 

2. Entschädigungen, die einem Arbeitneh
mer als Ersatz für entgangene oder ent
gehende Einnahmen oder für die Aufgabe 
oder Nichtausübung einer Tätigkeit, einer 
Gewinnbeteiligung oder einer Anwartschaft 
auf eine solche gewährt worden sind; 

3. Beträge, die nach § 8, Ziff. 3 bis 6, für 
die Ermittlung des Gewerbeertrags dem Ge
winn hinzuzurechnen sind. 

(4) Bei Staatsbanken und Sparkassen blei
ben die Vergütungen in dem Verhältnis außer 
Ansatz, in dem der steuerfreie Gewinn z.i 
dem Gesamtgewinn der Staatsbank oder Spar
kasse steht. 

(5) In den Fällen des $ 3, Ziffern 5, 6 und X, 
bleiben die Vergütungen an solche Arbeü-
nelnner außer Ansatz, die nicht ausschließlich 
oder überwiegend in dem steuerpflichtigen 
Bet rieb oder Teil des Betriebs tätig sind. 

§ 25. 

Steuenueßzalil, Steuenneßbetrag und 
Hebesatz. 

(1) Bei der Berechnung der Lohnsummen-
stener ist von einem Steuermeßbetrag auszu
gehen. Dieser ist durch Anwendung eines 
Tausendsatzes (Steuermeßzahl) auf die Lohn
summe zu ermitteln. Die Lohnsumme ist auf 
volle RM 10.— nach unten abzurunden. 

(2) Die Steuermeßzahl bei der Lohnsummen
steuer beträgt 2 vom Tausend. 

(3) Der Hebesatz für die Lohnsummen
steuer muß unbeschadet der Vorschrift des 
Abs. 4 für alle in der Gemeinde vorhandenen 
Unternehmen der gleiche sein. Er kann von 
dem Hebesatz für die Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapi'al 
abweichen. 

(4) Die Vorschrift des § 17 (Zweigstellen-
steuer) gilt entsprechend für dfe Lohnsum
mensteuer. 

§ 26. 

Fälligkeit. 

Die Lohnsummensteuer für einen Kalender
monat ist am 15. des darauffolgenden Mo
nats fällig. Gleichzeitig mit der Entrichtung 
der Steuer ist der Gemeindebehörde eine Er
klärung über die Berechnungsgrundlagen ab
zugeben. 

§ 27. . 

Festsetzung des Steuermeßbetrags. 

(1) Der Steuermeßbetrag nach der Lohn-
summe wird nur auf Antrag des Steuerschuld
ners oder einer beteiligten Gemeinde und nur 
dann festgesetzt, wenn ein berechtigtes In
teresse an der Festsetzung dargetan wird. 
Die Festsetzung des Steuermeßbetrags erfolgt 
jeweils für ein Rechnungsjahr unter Zugrun
delegung der Lohnsumme, die der Unterneh
mer in dem Rechnungsjahr gezahlt hat. 
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(2) Der Antrag auf Festsetzung des Steuer

meßbetrags muß innerhalb der ersten sechs 
Monate nach Ablauf des Rechnungsjahrs 
gestellt werden. 

Abschnitt IV: 

Zerlegung. 

§ 28. 

Allgemeines. 

(1) Werden Betriebstätten zur Ausübung 
des Gewerbes in mehreren Gemeinden unter
halten, so ist der einheitliche Steuermeß
betrag in die auf die einzelnen Gemeinden 
tntfallenden Anteile (Zerlegungsanteile) zu 
zerlegen. Das gleiche gilt in den Fällen, in 
denen eine Betriebstätte sich über mehrere 
Gemeinden erstreckt. 

(2) Maßgebend für die Zerlegung sind die 
Verhältnisse zu Beginn des Erhebungszeit
raums. In den Fällen des § 22, Abs. 1, sind 
die Verhältnisse zu Beginn des Monats maß
gebend, der auf den Eintritt in die Steuer
pflicht folgt. 

§ 29. 

Zerlegungsmaßstab. 

(1) Zerlegungsmaßstab ist: 

1. bei Versicherungs-, Bank- und Kredit-
tmternehmen: das Verhältnis, in dem die 
Summe der in allen inländischen Betrieb
stätten erzielten Betriebseinnahmen zu den 
in den Betriebstätten der einzelnen Gemein
den erzielten Betriebseinnahmen steht; 

2. in den übrigen Fällen, vorbehaltlich Zif
fer 3: das Verhältnis, in dem die Summe der 
Arbeitslöhne, die an die bei allen inländi
schen Betriebstätten beschäftigten Arbeit
nehmer gezahlt worden sind, zu den Arbeits
löhnen steht, die an die bei den Betrieb
stätten der einzelnen Gemeinden beschäftig
ten Arbeitnehmer gezahlt worden sind; 

3. bei Wareneinzelhandelsunternehmen : 
zur Hälfte das in Ziff. 1 und zur Hälfte das 
in Ziff. 2 bezeichnete Verhältnis. 

(2) Bei der Zerlegung nach Abs. 1 sind 
die Betriebseinnahmen oder Arbeitslöhne an
zusetzen, die in dem nach § 10. Abs 1, maß
gebenden Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) er
zielt oder gezahlt worden sind. In den Fällen 
des § 10, Abs. 2 bis 4. sind die mutmaßlichen 
Betriebseinnahmen oder Arbeitslöhne der er
sten zwölf Monate zugrunde zu legen. 

(3) Bei Ermittlung der Verhältniszahlcn 
sind die Betriebseinnahmen oder Arbeits 
löhne auf volle RM 1000.— abzurunden. 

§ 30. 

Zerlegung bei mehrgemeindlichen 
Betriebstätten: 

Erstreckt sich die Betriebstätte auf meh
rere Gemeinden, so ist der einheitliche 
Steuermeßbetrag oder Zerlegungsanteil auf 
die Gemeinden zu zerlegen, auf die sich die 
Betriebstätte erstreckt, und zwar nach der 
Lage der örtlichen Verhältnisse unter Berück
sichtigung der durch das Vorhandensein der 
Betriebstätte erwachsenden Gemeindelasten. 

§ 31. 

Begriff der Arbeitslöhne für die Zerlegun.". 

Arbeitslöhne sind die Vergütungen im Sinne 
des § 24, Abs. 2 bis 5, mit folgenden Ab
weichungen: 

1. nach dem Gewinn berechnete einmalige 
Vergütungen (z. B. Tantiemen, Gratifikatio
nen) sind nicht anzusetzen. Das gleiche gilt 
für sonstige Vergütungen, soweit sie bei dem 
einzelnen Arbeitnehmer RM 40.000.— über
steigen; 

2. bei Unternehmen, die nicht von einer 
juristischen Person betrieben werden, sind 
für die im Betrieb tätigen Unternehmer (Mit
unternehmer) insgesamt RM 6000.— jährlich 
anzusetzen; 

3. bei Eisenbahnunternehmen sjnd die Ver
gütungen, die an die in der Werkstättenver
waltung und im Fahrdienst beschäftigten Ar
beitnehmer gezahlt worden sind, mit dem um 
ein Drittel erhöhten Betrag anzusetzen. 

§ 32. 

Zeitraum für die Zerlegung in besonderen 
Fällen. 

Ist in der Zeit nach dem Beginn des Zeit
raums, der für die Ermittlung des Gewerbe
ertrags maßgebend ist (§ 10, Abs. 1 bis 3 ) , 
und vor dem Beginn des Erhebungszeitraums 
eine Betriebstätte neu errichtet worden, so 
sind bei der Ermittlung der Verhältniszahlen 
für den Erhebungszeitraum die Betriebsein
nahmen oder Arbeitslöhne zu berücksichtigen, 
die in den auf die Errichtung folgenden zwölf 
Monaten mutmaßlich in dieser Betriebstätte 
erzielt oder gezahlt werden, 
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§ 33. 

Abschnitt V: 

Übergangs- und Schlußvorschriften. 

§ 36. 

Erstmalige Anwendung des Gesetzes. 

(1) Das Gesetz ist .erstmalig für das am 
1. April 1937 beginnende Rechnungsjahr an 
zuwenden. 

(2) Bis zur Bekanntgabe des ersten Steuer
bescheids auf Grund dieses Gesetzes hat der 
Steuerschuldner zu den im § 18, Abs. 1, be
zeichneten Zeitpunkten Vorauszahlungen auf 
die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 
und dem Gewerbekapital von je einem Vier
tel der nach dem Landesrecht zuletzt fest
gesetzten gesamten Jahressteuerschuld zu 
entrichten. Ergeben sich unter Zugrunde
legung der zuletzt festgesetzten Jahressteuer
schuld nach § 18, Abs. 2, andere Fälligkeits
tage und andere Teilbeträge, so sind diese 
für die Vorauszahlungen maßgebend. 

Dritte Verordnung zur Durchführung des 
Gewerbesteuergesetzes. 

(Dritte GewStDV.) 

Vom 31. Jänner 1940 (RGBl. I, S. 284) . 

Auf Grund der §§ 12 und 13 der Reichs
abgabenordnung wird im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister des Innern hiedurch ver
ordnet: 

Zum § 2 des Gesetzes. 

§ 1. 

Betriebe der öffentlichen Hand. 

(1) Unternehmen von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind gewerbesteuerpflich
tig, wenn sie als stehende Gewerbebetriebe 
anzusehen sind. 

(2) Unternehmen von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die überwiegend der Aus
übung der öffentlichen Gewalt dienen 
(Hoheitsbetriebe), gehören nicht zu den Ge
werbebetrieben. Eine Ausübung der öffent
lichen Gewalt ist insbesondere anzunehmen, 
wenn es sich um Leistungen handelt, zu deren 
Annahme der Leistungsempfänger auf Grund 
gesetzlicher oder behördlicher Anordnung 
verpflichtet ist. Hoheitsbetriebe sind z. B . 
Forschungsanstalten, Wetterwarten, Schlacht
höfe, Friedhöfe, Anstalten zur Nahrungsmit-
leluntersuchung, zur Desinfektion, zur Lei
chenverbrennung, zur Müllbeseitigung, zur 
Straßenreinigung und zur Abführung von 
Spülwasser und Abfällen. 

(3) Versorgungsbetriebe von Körperschaf
ten des öffentlichen Rechts und öffentlich
rechtliche Versicherungsanstalten unterliegen 
der Gewerbesteuer. Das gilt auch dann, wenn 
sie mit Zwangs- oder Monopolrechten für 
ein Gebiet des Deutschen Reichs ausgestattet 
sind. 
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Zerlegung in besonderen Fällen. 

(1) Führt die Zerlegung nach §§ 28 bis 32 
zu einem offenbar unbilligen Ergebnis, so ist 
nach einem Maßstab zu zerlegen, der die tat
sächlichen Verhältnisse besser berücksichtigt. 
In dem Zerlegungsbescheid hat das Finanz
amt darauf hinzuweisen, daß bei der Zerle
gung Satz 1 angewendet worden ist. 

(2) Einigen sich die Gemeinden mit dam 
Steuerschuldner über die Zerlegung, so '.st 
der Steuermeßbetrag nach Maßgabe der Eini
gung zu zerlegen. 

§ 34. 

Kleinbeträge. 

(1) Ubersteigt der einheitliche Steuermeß
betrag nicht den Betrag von RM 10.—, so 
ist er in voller Höhe der Gemeinde zuzu
weisen, in der sich die Geschäftsleitung be
findet. Befindet sich die Geschäftsleitung im 
Ausland, so ist der Steuermeßbetrag der Ge
meinde zuzuweisen, in der sich die wirtschaft
lich bedeutendste der inländischen Betriebs
stätten befindet. 

(2) Ubersteigt der Steuermeßbetrag zwar 
den Betrag von RM 10/—, würde aber nach 
den Zerlegungsvorschriften einer Gemeinde 
ein Zerlegungsanteil von nicht mehr als 
RM 10.— zuzuweisen sein, so ist dieser An
teil der Gemeinde zuzuweisen, in der sich die 
Geschäftsleitung befindet. Abs. 1, Satz 2, ist 
entsprechend anzuwenden. 

§ 35. 

Zerlegung bei der l.ohnsummensteuer. 

Erstreckt sich eine Betriebstätte über meh
rere Gemeinden, so ist der unter Zugrunde
legung der Lohnsumme berechnete Steuer
meßbetrag durch den Unternehmer auf die 
beteiligten Gemeinden in entsprechender An
wendung der §§ 30 und 31 zu zerlegen. Auf 
Antrag einer beteiligten Gemeinde setzt das 
Finanzamt den Zerlegungsanteil fest. 



§ 2. 

§ 3. 

Aufgabe, Auflösung und Konkurs. 

(1) Ein Gewerbebetrieb, der aufgegeben 
oder aufgelöst wird, bleibt Steuergegenstand 
bis zur Beendigung der Aufgabe oder Ab
wicklung. 

(2) Die Gewerbesteuerpflicht wird durch 
die Eröffnung des Konkursverfahrens über 
das Vermögen des Unternehmers nicht be
rührt. 

§ 4. 

Lotsen. 

Die Tätigkeit der Lotsen unterliegt der 
Gewerbesteuer. Das gilt nicht, wenn die Lot
sen Beamte oder Angestellte im öffentlichen 
oder privaten Dienst sind. 

§ 5. 

Betriebstätten auf Schiffen. 

Ein Gewerbebetrieb wird gewerbesteuer
lich insoweit nicht im Inland betrieben, als 
für ihn eine Betriebstätte auf einem Kauf
fahrteischiff unterhalten wird, das im soge
nannten regelmäßigen Liniendienst ausschließ
lich zwischen ausländischen Häfen verkehrt, 
auch wenn es in einem inländischen Schiffs
register eingetragen ist. 

§ 6. 

Binnen- und Küstenschiffahrtsbetriebe. 

Bei Binnen- und Küstenschiffahrtsbetrieben, 
die feste örtliche Anlagen oder Einrichtun
gen zur Ausübung des Gewerbes nicht unter
halten, gilt eine Betriebstätte in dem Ort als 
vorhanden, der als Heimathafen (Heimatort) 
im Schiffsregister eingetragen ist. 

Zu den §§ 2 und 3 des Gesetzes. 

§ 7. 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. 

(1) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
ist eine planmäßige wirtschaftliche Tätigkeit 
zur Erzielung von Einnahmen oder von an
deren wirtschaftlichen Vorteilen, die über eine 
einmalige Betätigung hinausgeht. Die Absicht 
der Gewinnerzielung ist nicht erforderlich. 

(2) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
ist nur insoweit gewerbesteuerpflichtig, als 
er über den Rahmen einer Vermögensverwal
tung hinausgeht. 

§ H. 

Genossenschaften. 

Für die Ermittlung des Gewerbeertrags der 
Genossenschaften gilt die Verordnung über 
die Körperschaftssteuer der Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften vom 8. Dezem
ber 1939 (RGBl. I, S. 2391) . 

Zum § 3 des Gesetzes. 

§ 9. 

Zündwarenmonopol. 

Die Befreiungsvorschrift des § 3^ Ziff. 1, 
des Gesetzes gilt nicht für die Deutsche 
Zündwaren-Monopolgesellschaft. 

§ H>.. 

Gemeinnützigkeit. 

(1) Ob ein Zweck als gemeinnützig, mild
tätig oder kirchlich anzusehen ist, bestimmt 
sich nach den §§ 17 bis 19 des Steueranpas
sungsgesetzes. 

(2) Unternehmen, die von einer Körper
schaft, Personenvereinigung oder Vermögens
masse betrieben werden, dienen nur dann 
ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken, wenn sie andere 
als die in den §§ 17 bis 19 des Steueranpas
sungsgesetzes bezeichneten Zwecke nicht ver
folgen und außerdem die folgenden Voraus
setzungen erfüllen: 

1. Der Anteil der Mitglieder oder Gesell
schafter am Reingewinn darf satzungsgemäß 
und tatsächlich vier vom Hundert der einge
zahlten KAPITALANTEILE und, bei nicht voll ein
gezahlten Kapitalanteilen, vier vom Hundert 
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ORGANGESELLSCLIAFT. 

Eine Kapitalgesellschaft ist dem Willen 
eines gewerblichen Unternehmens derart un
tergeordnet, dali sie keinen eigenen Wilhn 
hat (Organgesellschaft), wenn sie nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 
finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch 
in dieses Unternehmen eingegliedert ist. 



der Einjagen nicht übersteigen. Es muß 
außerdem sichergestellt sein, daß den Mit
gliedern sonstige Vermögensvorteile nicht 
zugewendet werden. 

2. Es darf niemand durch unverhältnis
mäßig hohe Vergütungen (z. B. Aufsichts
ratsvergütungen, Vorstandsgehälter) oder 
durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind, begünstigt 
werden. 

3. Es muß satzungsgemäß vorgeschrieben 
und tatsächlich sichergestellt sein: 

a) daß die Mitglieder bei ihrem Ausschei
den oder bei Auflösung der Körperschaft 
nicht mehr als ihre Kapitalanteile und, wenn 
die Kapitalanteile nicht voll eingezahlt sind, 
nicht mehr als die Einlagen zurückerhalten, 

b) daß bei Auflösung der Körperschaft 
oder bei Wegfall der bisherigen Zwecke das 
Vermögen der Körperschaft für gemein
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verwendet wird, soweit es in diesem Zeit
punkt die Kapitalanteile der Mitglieder und, 
bei nicht voll eingezahlten Kapitalanteilen, 
die eingezahlten Einlagen übersteigt. 

§ H. 

Krankenanstalten. 

(1) Krankenanstalten des Reichs, eines 
Landes, einer Gemeinde oder eines Gemeinde
verbands sind von der Gewerbesteuer befreit. 

(2) Krankenanstalten, die nicht von einer 
im Absatz 1 bezeichneten Gebietskörperschaft 
betrieben werden, sind von der Gewerbe
steuer befreit, wenn sie im besonderen Maß 
der minderbemittelten Bevölkerung dienen. 
Das ist anzunehmen, wenn im Bemessungs
zeitraum die folgenden Voraussetzungen er
füllt sind: 

1. Die Pflegesätze in allen Verpflegungs
klassen dürfen die Beträge nicht überschrei
ten, die der Oberfinanzpräsident als Höchst
sätze bezeichnet hat. 

2. Mindestens vierzig vom Hundert der 
jährlichen Verpflegungstage müssen auf 
Kranke der Sozialversicherung und der öffent
lichen Fürsorge oder auf solche Selbstzahler 
entfallen, die nicht mehr als den niedrigsten 
Pflegesatz im Sinne der Ziff. 1 entrichten und 
bei denen die ärztlichen Gebühren nachweis
lich die Mindestsätze der staatlichen Gebüh
renordnung nicht überschritten haben. 

(3) Pflegesätze im Sinne des Absatzes 2, 
Ziffer 1, sind die Beträge, die für die Be
treuung der Kranken in der Krankenanstalt 

ausschließlich der ärztlichen Leistung und der 
üblichen Net* nleistungen (z. B . für Arznei
mittel) gefordert werden. 

(4) Bei Ermittlung der Höchstsätze ist von 
den Pflegesätzen .von Krankenanstalten der 
Gemeinden, der Gemeindeverbände und der 
Länder auszugehen. Es sollen dabei für die 
niedrigste Verpflegungsklasse die Pflege
sätze, die die Träger der Sozialversicherung 
bezahlen, nicht unterschritten werden. Für 
Fachanstalten können auch die Pflegesätze 
der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 
zugrunde gelegt werden. 

(5) Die Höchstsätze können für bestimmte 
Gruppen von Krankenanstalten und für be
stimmte Gebietsteile verschieden festgesetzt 
werden. Sind die Pflegesätze einer Kreis- oder 
Gcmeindekrankenanstalt höher als die vom 
Oberfinanzpräsidenten bestimmten Höchst
sätze, so gelten für diesen Kreis oder Ge
meindebezirk die Pflegesätze der örtlichen 
Kreis- oder Gemeindekrankenanstalt als 
Höchstsätze. 

(6) Der Oberfinanzpräsident hat vor Fest
setzung der Höchstsätze zu hören: 

1. den Regierungspräsidenten oder die zu
ständige oberste Landesbehörde, 

2. die zuständige Ärztekammer, 

3. den Vorsitzenden des Oberversicherungs
amts. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 6 
gelten auch dann, wenn eine Krankenanstalt 
von einer natürlichen Person oder von einer 
Personengesellschaft betrieben wird. 

(8) Privatkrankenanstalten gehören nur 
dann zu den Krankenanstalten im Sinne der 
Absätze 2 bis 7, wenn sie die Konzession 
nach § 30 der Reichsgewerbeordnung 
besitzen. 

§ 12. 

Pensionskassen und ähnliche Kassen. 

Pensionskassen und ähnliche Kassen (Wit
wen-, Waisen-, Sterbe-, Kranken-, Unterstüt-
zungskassen und sonstige Hilfskassen für 
Fälle der Not oder Arbeitslosigkeit) sind von 
der Gewerbesteuer befreit, wenn sie die für 
eine Befreiung von der Körperschaftsteuer 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 

§ 13. 

Steuerfreiheit für neue Unternehmen. 

(1) Der Reichsminister der Finanzen ist er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichs
minister des Innern Unternehmen zur Ent-

fei-.' 
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wicklung neuer Herstellungsverfahren oder 
zur Herstellung neuartiger Erzeugnisse für 
eine von ihm zu bestimmende Zeit von der 
Gewerbesteuer ganz oder teilweise zu be
freien. Voraussetzung ist, daß dafür ein 
überragendes Bedürfnis der gesamten Deut
schen Volkswirtschaft anerkannt wird y und 
der Steuerausfall der Gemeinde zugemutet 
werden kann. 

(2) ü b ein überragendes Bedürfnis der ge
samten Deutschen Volkswirtschaft im Sinne 
des Absatzes 1 vorliegt, wird im Einzelfall 
durch den Reichsminister der Finanzen im Ein
vernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister, 
dem Reichsminister für Ernährung und Land
wirtschaft und dem Reichsarbeitsminister 
bestimmt. 

(3) Die Freistellung von der Gewerbesteuer 
darf nicht gewährt werden, wenn das neue 
Unternehmen in unmittelbarem Wettbewerb 
mit einem Unternehmen steht, das am 15. Juli 
1933 in der Deutschen Volkswirtschaft be
reits bestanden hat (§ 3 des Gesetzes über 
Steuererleichterungen vom' 15. Juli 1933, 
RGBl. I, S. 491) . 

§ 14. 

Einnehmer der Deutschen Reichslotterie. 

Die Tätigkeit der Einnehmer der Deutschen 
Reichslotterie unterliegt auch dann nicht der 
Gewerbesteuer, wenn sie im Rahmen eines 
Gewerbebetriebs ausgeübt wird. 

Zum § 4 des Gesetzes: 

§ 15. 

Gewerbebetriebe auf gemeindefreien 
Grundstücken. 

Befinden sich Betriebstätten auf gemeinde
freien Grundstücken (§ 12, Abs. 2, der Deut
schen Gemeindeordnung), so trifft die ober
ste Landesbehörde Bestimmungen über die 
Erhebung der Steuer. 

§ 16. 

Hebeberechtigte Gemeinde bei Gewerbebetrie-
•ben auf Schiffen und bei Binnen- und Küsten

schiffahrtsbetrieben. 

Hebeberechtigte Gemeinde für die Betrieb
stätten auf Kauffahrteischiffen, die in einem 
inländischen Schiffsregister eingetragen sind 
und nicht im sogenannten regelmäßigen 
Liniendienst ausschließlich zwischen auslän

dischen Häfen verkehren, und für die im § 6 
bezeichneten Binnen- und Küstenschiffahrts
betriebe ist die Gemeinde, in der der inlän
dische Heimathafen (Heimatort) des Schiffes 
liegt. 

Zum § 7 des Gesetzes. 

§ 17. 

Gewinn. 

(1) Als Gewinn, der nach den Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln 
ist, gilt der Gewinn im Sinne dei §§ 4 bis 7 
des Einkommensteuergesetzes. 

(2) Als Gewinn, der nach den Vorschriften 
des Körperschaftsteuergesetzes zu ermitteln 
ist, gilt das Einkommen im Sinne des § 6 des 
Körperschaftsteuergesetzes. Der Verlustabzug 
(§ 10, Abs. 1, Ziff. 4, des Einkommensteuer
gesetzes) bleibt dabei unberücksichtigt. 

Zu den §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes. 

§ 18. 

Gewerbeertrag bei Abwicklung und Konkurs. 

(1) Der Gewerbeertrag, der bei einem in 
der Abwicklung befindlichen Gewerbebetrieb 
im Sinne des § 2, Abs. 2, Ziff. 2, des Gesetzes 
im Zeitraum der Abwicklung entstanden ist, 
ist auf die Jahre des Abwicklungszeitraums 
zu verteilen. 

(2) Das gilt entsprechend für Gewerbe
betriebe, wenn über das Vermögen des Unter
nehmers das Konkursverfahren eröffnet 
worden ist. 

§ 19. 

Gewerbeverlust. 

Der Gewerbeertrag wird bei Gewerbetrei
benden, die Bücher nach den Vorschriften 
des Handelsgesetzbuchs führen, um die Fehl
beträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung 
des Gewerbeertrags für die beiden vorange
gangenen Wirtschaftsjahre (§ 10 des Ge
setzes) nach den Vorschriften der §§ 7 bis 9 
des Gesetzes ergeben haben, soweit die Fehl
beträge nicht bei der Ermittlung des Gewerbe
ertrags für das vorangegangene Wirtschafts
jahr gekürzt worden sind. 
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Zu den §§ 8 und 9 des Gesetzes. 

§ 20. 

Begriff der wesentlichen Beteiligung. 

(1) Unter wesentlich Beteiligten im Sinne 
des § 8, Ziffer 6, des Gesetzes sind natür
liche Personen zu verstehen. Unter wesent
lich Beteiligten im Sinne des § 9, Ziffer I, 
Satz 2, des Gesetzes sind natürliche und juri
stische Personen zu verstehen. 

(2) Eine Person ist an einem Unternehmen 
wesentlich beteiligt, wenn sie zu mehr als 

, einem Viertel beteiligt ist. Eine natürliche 
Person ist auch dann wesentlich beteiligt, 
wenn sie und ihre Angehörigen zusammen zu 
mehr als einem Viertel beteiligt sind. Betei
ligung durch Vermittlung eines Treuhänders 
oder einer Gesellschaft steht einer unmittel
baren Beteiligung gleich. Die Beteiligung muß 
in einem Zeitpunkt des Bemessungszeitraums 
bestanden haben, der für die Ermittlung des 
Gewerbeertrags maßgebend ist. 

Zu den §§ 8 und 12 des Gesetzes. 

§ 21. 

Dauerschulden bei Kreditinstituten. 

Bei Kreditinstituten im Sinne des § 1 des 
Gesetzes über das Kreditwesen vom 25. Sep
tember 1939 (RGBl. I, S. 1955), die geschäfts
mäßig Geldbeträge annehmen und abgeben, 
gelten hereingenommene Gelder, Darlehen 
und Anleihen nur insoweit als Dauerschulden, 
als der Ansatz der zum Anlagevermögen ge
hörigen Betriebsgrundstücke (einschließlich 
Gebäude) und dauernden Beteiligungen das 
Eigenkapital überschreitet. 

§ 22. 

Überschuldete Betriebe des Gaststätten- u.id 
Beherbergungsgewerbes. 

Ubersteigen bei Betrieben des Gaststätten-
und Beherbergungsgewerbes die Dauerschul
den 130 vom Hundert des Einheitswerts der 
Betriebsgrundstücke und führt die Hinzurech
nung dieser Schulden oder ihrer Zinsen zu 
einer unbilligen Besteuerung, so ist auf An
trag insoweit von einer Hinzurechnung ab
zusehen. 

Zum § 9 des Gesetzes. 

§ 23. 

Grundbesitz. 

(1) Die Frage, ob und inwieweit im Sinne 
des § 9, Ziffer 1, des Gesetzes Grundbesitz 

zum Betriebsvermögen des Unternehmers ge
hört, ist nach den Vorschriften des Einkom
mensteuergesetzes (Hier des Körperschaft-
steuergesetzes zu entscheiden. Maßgebend' ist 
dabei der Stand am 1. Jänner des Kalender
jahrs, in dem der Erhebungszeitraum beginnt. 

(2) Gehört der Grundbesitz nur zum Teil 
zum Betriebsvermögen im Sinne des Abs. 1, 
so ist der Kürzung nach § 9, Ziffer 1, des 
Gesetzes nur der entsprechende Teil des Ein
heitswerts zugrunde zu legen. 

§ 24. 

Wohnungs- und Baugenossenschaften. 

Die Vorschrift des § 9, Ziffer 1, Satz 2, 
des Gesetzes gilt auch für Wohnungs- und 
Baugenossenschaften, die ausschließlich eige
nen Grundbesitz oder neben eigenem Grund
besitz noch eigenes Kapitalvermögen verwal
ten und nutzen. 

Zu den §§ 9 und 12 des Gesetzes. 

§ 25. 

Maßgebender Einheitswert. 

Maßgebend ist der Einheitswert vom letz
ten Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststel-
lungs-, Fortschreibungs- oder Nachfeststel
lungszeitpunkt), der dem Beginn des Erhe
bungszeitraums unmittelbar vorangeht. Der 
Einheitswert vom Hauptfeststellungszeitpunkt 
ist nur dann maßgebend, wenn er mindestens 
fünf Vierteljahre vor dem Beginn des Erhe
bungszeitraums liegt. 

•Zum § 11 des Gesetzes. 

§ 26. 

Hausgewerbetreibende. 

(1) Hausgewerbetreibende sind natürliche 
Personen oder Personenzusammenschlüsse, 
wenn sie als Gewerbetreibende in eigener 
Wohnung oder Betriebstätte im Auftrag und 
für Rechnung von Gewerbetreibenden oder 
Zwischenmeistern unter eigener Handarbeit 
Waren herstellen oder bearbeiten. Die Per
sonen müssen selbst wesentlich am Stück 
mitarbeiten. Die Vorschrift des § 11, Abs. 3, 
des Gesetzes gilt für Hausgewerbetreibende, 
wenn der nach § 11, Abs. 1, Satz 3, des Ge
setzes abgerundete Gewerbeertrag in dem 
maßgebenden Bemessungszeitraum nicht mehr 
als RM 4000.— betragen hat. 

(2) Die Vorschrift des § 11, Abs. 3, des 
Gesetzes gilt auch für Zwischenmetster, wenn 
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der abgerundete Gewerbeertrag in dein inali-
gebenden Beniessungszeitrauni nicht mehr 
als RM 4000.— betragen hat. Zwischen
meister ist, wer die ihm vom Gewerbetreiben
den übertragene Arbeit an Heimarbeiter oder 
Hausgewerbetreibende weitergibt. 

Zum § 12 des Gesetzes. 

§ 27. 

Gewerbekapital beim Eintritt in die 
Steuerpflicht. 

(1) Beim Eintritt eines Gewerbebetriebs in 
die Steuerpflicht ist das Gewerbekapital auf 
den Zeitpunkt des Beginns der Steuerpflicht 
nach den Grundsätzen des § 12 des Gesetzes 
und des Reichsbewertungsgesetzes zu er
mitteln. 

(2) Das nach Abs. 1 ermittelte Gewerbe
kapital ist der Festsetzung des Steuermeß-
betrags solange zugrunde zu legen, bis ein 
nach § 25 maßgebender Einheitswert des 
gewerblichen Betriebs festgestellt ist. 

§ 28. 

Veränderungen im Bestand an Betriebs
grundstücken. 

(1) Der Erwerb oder die Veräußerung 
eines Betriebsgrundstücks wird bei der Er
mittlung des Gewerbekapitals nach Maßgabe 
der Abs. 2 und 3 berücksichtigt, wenn das 
Betriebsgrundstück nach dem Zeitpunkt, auf 
den der maßgebende Einheitswert des ge
werblichen Betriebs (§ 25) festgestellt wor
den ist, und vor dem Beginn des Kalender
jahrs, in dem der Erhebungszeitraum be
ginnt, erworben oder veräußert worden ist.. 

(2) Beim Erwerb eines Betriebsgrundstücks 
ist das Gewerbekapital um den Betrag der 
Anschaffungskosten für das Grundstück žu 
kürzen. Verbindlichkeiten im Sinne des § 12, 
Abs. 2, Ziffer 1, des Gesetzes, die mit dem 
Erwerb des Grundstücks zusammenhängen, 
sind dem Gewerbekapital hinzuzurechnen. 

(3) Bei der Veräußerung eines Betriebs
grundstücks ist der Betrag des Veräußerungs
erlöses, abzüglich der Verbindlichkeiten, im 
Sinne des § 12, Abs. 2, Ziffer 1, des Gesetzes, 
die bei der Veräußerung des Grundstücks 
weggefallen sind, dem Gewerbekapital hin
zuzurechnen. 

Zu den §§ 14 und 27 des Gesetzes. 

§ 29. 

Gewerbesteuererklärung. 

(1) Eine Gewerbesteuererklärung zur Fest
setzung der Gewerbesteuer nach dem Ge
werbeertrag und dem Gewerbekapital ist ab
zugeben: 

1. für alle gewerbesleuerplliclitigeu Unter
nehmen, deren Gewerbeertrag im Wirtschafts
jahr den Betrag von RM 4000.—, oder deren 
Gewerbekapital an dem maßgebenden Fest
stellungszeitpunkt den Betrag v. RM 20.000.—-
überstiegen hat; 

2. für Kapitalgesellschaften (Aktiengesell
schaften, Kommanditgesellschaften auf Ak
tien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Kolonialgesellschaften, bergrechtliche Gewerk
schaften); 

3. für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften und für Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit. 

Für sonstige juristische Personen des pri
vaten Rechts und für nichtrechtsfähige Ver
eine ist eine Gewerbesteuererklärung nur ab
zugeben, soweit diese Unternehmen einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenom
men Land- und Forstwirtschaft) unterhalten, 
der über den Rahmen einer Vermögensver
waltung hinausgeht; 

4. ohne Rücksicht auf die Höhe des Ce-
werbeertrags oder die Höhe des Gewerbe
kapitals für alle gewerbesteuerpflichtigen Un
ternehmen, bei denen der Gewinn auf Grund 
eines Buchabschlusses zu ermitteln ist oder 
ermittelt wird; 

5. für alle gewerbesteuerpflichtigen Unter
nehmen, für die vom Finanzamt eine Gewer
besteuererklärung besonders verlangt wird. 

(2) Eine Gewerbesteuererklärung zur Fest
setzung des Steuermeßbetrags nach der Lohn
summe ist für alle gewerbesteuerpflichtigen 
Unternehmen abzugeben, für die vom Finanz
amt eine solche Erklärung besonders ver
langt wird. 

I 

§ 30. 

Zuschlag wegen verspäteter Abgabe der 
Steuererklärung. 

(1) Das Finanzamt kann einen Zuschlag 
(§ 168, Abs. 2, der Reichsabgabenordnung) 
bis zu zehn vom Hundert des endgültig fest
gesetzten Steuermeßbetrags festsetzen, wenn 
die Steuererklärungsfrist nicht gewahrt wird. 
Der Zuschlag ist zu unterlassen oder zurück
zunehmen, wenn die Versäumnis entschuldbar 
erscheint. 

(2) Der Zuschlag fließt der Gemeinde zu. 
Sind mehrere Gemeinden an der Gewerbe
steuer beteiligt, so fließt der Zuschlag der 
Gemeinde zu, der der größte Zerlegungsan
teil zugewiesen ist. 
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Zum § 17 des Gesetzes. 

§ 31. 

Wareneinzelhandelsunternehmen. 

(1) Wareneinzelhandelsunternehmen im 
Sinne des § 17 des Gesetzes sind Unterneh
men, die ausschließlich oder neben anderen 
Umsätzen Lieferungen im Einzelhandel be
wirken. Lieferungen im Einzelhandel, die 
neben anderen Umsätzen bewirkt werden, 
bleiben außer Betracht, wenn sie ein Hun
dertstel des Gesamtumsatzes nicht über
steigen. 

(2) Lieferungen im Einzelhandel im Sinne 
des Absatzes 1 sind: 

a) die im § 11, Absatz 3, der Durchfüh
rungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz 
vom 23. Dezember 1938 (RGBl. I, S. 1935) 
bezeichneten Lieferungen, 

b) Lieferungen im Großhandel, sonstige 
Leistungen und Eigenverbrauch, die als solche 
aus der Buchführung nicht eindeutig und 
leicht nachprüfbar ersichtlich sind. 

(3) Die im § 53, Absatz 1, der Durchfüh
rungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz 
bezeichneten Lieferungen gelten nicht als 
Lieferungen im Einzelhandel. 

§ 32. 

Gemischte Unternehmen. 

(1) Dient in einem Unternehmen, daß so
wohl Umsätze im Einzelhandel als auch an
dere Umsätze bewirkt (gemischtes Unterneh
men), eine Betriebstätte nur zum Teil Zwek-
ken des Wareneinzelhandelsgeschäfts, so un
terliegt nur derjenige Teil des Zerlegungs
anteils dem erhöhten Hebesatz, der auf den 
Wareneinzelhandel entfällt. § 31, Absatz 1, 
Satz 2, ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Teil des Steuermeßbetrags, der 
nach Absatz 1 dem erhöhten Hebesatz unter
liegt, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in 
dem die Summe der Arbeitslöhne, die auf 
die Einzelhandelstätigkeit in der Betrieb-
stütte entfallen, zu dem Gesamtbetrag der in 
der Betriebstätte gezahlten Löhne steht. Läßt 
sich dieses Verhältnis nicht feststellen oder 
führt die Zugrundelegung dieses Verhältnis
ses zu einem unbilligen Ergebnis, so ist der 
Zerlegungsanteil nach einem Maßstab aufzu
teilen, der die tatsächlichen Verhältnisse bes
ser berücksichtigt. 

Zum § 22 des Gesetzes, 

§ 33. 

Verlegung von Betriebstätten. 

Wird eine Betriebstätte im Laufe des Er
hebungszeitraums in eine andere Gemeinde 
verlegt, so ist die Gewerbesteuer in dieser 
Gemeinde für die Zeit vom Beginn des auf 
die Verlegung folgenden Kalendermonats bis 
zum Ende des Erhebungszeitraums nach dem 
für den Erhebungszeitraum festgesetzten ein
heitlichen Steuermeßbetrag (Zerlegungsanteil) 
zu entrichten. Das gilt nicht, wenn in der 
Gemeinde, aus der die Betriebstätte verlegt 
wird, mindestens eine Betriebstätte des Un
ternehmens bestehen bleibt. 

Zum § 24 des Gesetzes. 

§ 34. 

Urlaubsmarken im Baugewerbe. 

Wird den im Baugewerbe und in den Bau
nebengewerben tätigen Arbeitnehmern Ur
laubsgeld nach dem Markenverfahren ge
währt, so gehört das gesamte Urlaubsgeld 
zur Lohnsumme des Unternehmens, das die 
Aushändigung des Urlaubsgelds an den Ar
beitnehmer bewirkt. Die Aufwendungen zum 
Erwerb der Urlaubsmarken gehören nicht 
zur Lohnsumme. 

Zum § 26 des Gesetzes. 

§ 35. 

Erklärung über die Berechnungsgrundlagen. 

(1) Die Erklärung über die Berechnungs
grundlagen der Lohnsummensteuer ist auch 
dann zum Fälligkeitszeitpunkt der Lohnsum
mensteuer abzugeben, wenn die Steuer noch 
nicht entrichtet wird. 

(2) Die Abgabe der Erklärung über die Be
rechnungsgrundlagen kann nach § 202 der 
Reichsabgabenordnung erzwungen werden. 
Gegen danach ergehende Verfügungen der 
Gemeindebehörde ist die Beschwerde an den 
Oberfinanzpräsidenten zulässig. Die Vor
schriften der Reichabgabenordnung über das 
Beschwerdeverfahren sind entsprechend an
zuwenden. 

Zum § 29 des Gesetzes. 

§ 36. 

Wareneinzelhandelsunternehmen. 

(1) Wareneinzelhandelsunternehmen im 
Sinne des § .29, Absatz 1, Ziffer 3, des Ge
setzes sind Unternehmen, die ausschließlich 

27 



/ 

Lieferungen im Einzelhandel bewirken. Der 
Ligenverbrauch (§ 1, Ziffer 2, des Umsatz-
Steuergesetzes) bleibt dabei außer Betracht. 

(2) Lieferungen im Einzelhandel im Sinne 
des Absatzes 1 sind die im § 11, Absatz 3, 
der Durchführungsbestimmungen zum L'in-
satzsteuergesetz vom 23. Dezember 19 >8 
(RGBl. I, S. 1935) bezeichneten Lieferungen, 
mit Ausnahme der im § 53, Absatz 1, der 
Durchführungsbestimmungen zum Umsatz
steuergesetz bezeichneten Lieferungen. 

Ubergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 37. 

Wohnungs- und Siedlungsunternehmen. 

Von der Gewerbesteuer sind befreit: 

1. Wohnungsunternehmen, solange sie auf 
Grund der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 
1. Dezember 1930 (RGBl. 1, S. 593) und der 
sie ergänzenden Bestimmungen als gemein
nützig anerkannt sind, 

2. Unternehmen, solange sie als Organe der 
staatlichen Wohnungspolitik (§ 28 der Ge
meinnützigkeitsverordnung) anerkannt sind, 

3. die von den zuständigen Reichs- und 
Landesbehörden begründeten oder anerkann
ten gemeinnützigen Siedlungsunternehmen 
im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes, 

4. die von den obersten Landesbehörden 
zur Ausgabe von Heimstätten zugelassenen 
gemeinnützigen Unternehmen im Sinne des 
Reichsheimstättengesetzes. 

§ 38. 

Warenhaussteuer. 

Besteht Streit darüber, ob eine Betrieb
stätte ganz oder zu einem Teil (gegebenen
falls zu welchem Teil) der Warenhaussteucr 
(§ 11 des Einführungsgesetzes zu den Real
steuergesetzen) unterliegt, so gelten für d^s 
Rechtsmittelverfahren die landesrechtlichen 
Vorschriften über die Rechtsmittel gegen Ge
meindeabgaben. 

§ 39. 

Durchführung der Gewerbesteuer in der Ost
mark und in den sudetendeutschen Gebieten. 

Bei der Durchführung der Gewerbesteuer 
in der Ostmark und im Reichsgau Sudeten
land, einschließlich der in die Länder Preus-
sen und Bayern eingegliederten ehemals su-

(leteiideutschen Gebietsteile, gelten für das 
Rechnungsjahr 1940 die folgenden Uber-
gaugsbestiinniungen: 

1. Bei nichtbuchführenden Gewerbetreiben
den ist abweichend von.der Vorschrift im § 9, 
Ziffer 1, Satz 1, des Gesetzes die Summe 
des Gewinns und der Hinzurechnungen um 
den Teil des Gewerbeertrags zu kürzen, der 
auf den Grundbesitz entfällt. Bei Gewerbe
treibenden, die ordnungsmäßig. Bücher füh
ren, sind für die Kürzung nach § 9, Ziffer 1, 
Satz 1, des Gesetzes an Stelle der Einheits
werte (Hilfswerte) zugrunde zu legen. Die 
Hilfswerte sind für den Schluß des Wirt
schaftsjahrs zu ermitteln, das als letztes vor 
dem 1. Januar 1940 geendet hat. Für die Er
mittlung der Hilfswerte sind die Wirtschafts
güter mit den Werten anzusetzen, mit denen 
sie für die Ermittlung des Gewinns aus Ge
werbebetrieb in den maßgebenden Hauptab
schluß aufzunehmen waren. 

2. Der Ermittlung des Gewerbekapitals ist 
an Stelle des Einheitswerts des gewerblichen 
Betriebs (§ 12, Absatz 1, des Gesetzes) ein 
Hilfswert zugrunde zu legen. Der Hilfswert 
ist auf den Beginn des Kalenderjahrs 1940 
nach den Grundsätzen des Reichsbewertungs
gesetzes vom 16. Oktober 1934 (RGBl. I, 
S. 1035) zu ermitteln. Die Betriebsgrund
stücke (§ 57 des Reichsbewertungsgesetzes) 
bleiben bei der Ermittlung des Hilfswerts 
außer Ansatz. 

§ 40. 

Durchführung der Gewerbesteuer im 
Memelland. 

Bei der Durchführung der Gewerbesteuer 
im Memelland gelten für das Rechnungsjahr 
1940 die folgenden Übergangsbestimmungen: 

1. Für die Gewerbesteuer des Rechnungs
jahrs 1940 ist der Gewerbeertrag des Wirt
schaftsjahrs maßgebend, dessen Ergebnis der 
Besteuerung nach dem Einkommen- und 
Lohnsteuergesetz für das Memelgebiet vom 
30. Dezember 1936 (Amtsbl. d. Memelgeb. 
Nr. 8 /1937) für das Rechnungsjahr 1939 zu
grunde zu legen ist. An die Stelle des Ge
winns, der nach den Vorschriften des Ein
kommensteuergesetzes zu ermitteln ist (§ !7, 
Absatz 1), tritt das Einkommen im Sinne 
des § 13 des in Satz 1 bezeichneten Gesetzes. 
An die Stelle des Gewinns, der nach den Vor
schriften des Körperschaftsteuergesetzes zu 
ermitteln ist (§ 17, Absatz 2 ) , tritt das Ein
kommen im Sinne des § 15 des in Satz 1 
bezeichneten Gesetzes. 

2. Bei nichtbuchführenden Gewerbetreiben
den ist abweichend von der Vorschrift, im § 9, 
Ziffer 1, Satz 1, des Gesetzes, die Summe 
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des Gewinns und der Hinzurechnungen u.n 
den Teil des Gewerbeertrags zu kürzen, der 
auf den Grundbesitz entfällt. Bei Gewerbe
treibenden, die ordnungsmäßig Bücher füh
ren, sind für die Kürzung nach § 9, Ziffer 1, 
Satz 1, des Gesetzes an Stelle der Einheits
werte Hilfswerte zugrunde zu legen. Hie 
Hilfswerte sind für den Schluß des Wirt
schaftsjahrs zu ermitteln, das als letztes vor 
dem 1. .Januar 1939 geendet hat. Für die 
Ermittlung der Hilfswerte sind die Wirt-
schaftsgüter mit den Werten anzusetzen, mit 
denen sie für die Ermittlung des Einkom
mens nach den Vorschriften des in Ziffer 1, 
Satz 1, bezeichneten Gesetzes in den maii-
gebenden Hauptabschluß aufzunehmen waren. 

3. § 39, Ziffer 2, ist entsprechend anzu
wenden. 

§ 41 . 

Durchführung der Gewerbesteuer in der bis
herigen Freien Stadt Danzig. 

Bei der Durchführung der Gewerbesteuer 
in der bisherigen Freien Stadt Danzig gelten 
für das Rechnungsjahr 1940 die folgenden 
Übergangsbestimmungen : 

1. Als Gewinn, der nach den Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes zu ermitteln 
ist, gilt abweichend von der Vorschrift im 
§ 17, Absatz 1, der Gewinn im Sinne der 
§§ 4 bis 7 des Danziger Einkommensteuer
gesetzes vom 11. Dezember 1934 (Gesetz!)!, 
f. d. Freie Stadt Danzig, S. 781) . Als Gewinn, 
der nach den Vorschriften des Körperschaft-
steuergesetzes zu ermitteln ist, gilt abwei
chend von der Vorschrift im § 17, Absatz 2, 

das Einkommen im Sinne des § (> des Dan
ziger Körperschaftsteuergesetzes vom 11. De
zember 1934 (Gesetzbl. f. d. Freie Stadt Dan
zig, S. 814) . 

2. Der Kürzung nach § 9, Ziffer 1, Satz 1, 
des Gesetzes ist an Stelle des Einheitswerts 
im Sinne des Reichsbewertungsgesetzes der 
Einheitswert im Sinne des Danziger Bewer
tungsgesetzes vom 27. Dezember 1934 (Ge
setzblatt f. d. Freie Stadt Danzig, S. 887) zu
grunde zu legen. Maßgebend ist der Einheits
wert vom letzten Feststellungszeitpunkt, der 
dem Beginn des Rechnungsjahrs 1940 unmit
telbar vorangeht. 

3. Der Ermittlung des Gewerbekapitals ist 
abweichend von der Bestimmung des § 25, 
Satz 2, der Einheitswert des gewerblichen 
Betriebs vom Hauptfeststellungszeitpunkt 
vom 1. Januar 1940 zugrunde zu legen. 

§ 42. 

Inkrafttreten. 

(1) Diese Verordnung gilt erstmals für d-is 
Rechnungsjahr 1940. Mit dieser Wirkung 
tritt sie an die Stelle der Zweiten Verordnung 
zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes 
vom 20. Februar 1938 (RGBl. I, S. 209) . 

(2) Die Bestimmungen der §§ 4, 17, Ab
satz 2, 19, 31, 32 und 36, sind bereits für dis 
Rechnungsjahr 1939 anzuwenden. Rechts
kräftige Festsetzungen des einheitlichen 
Steuermeßbetrags für das Rechnungsjahr 1939 
werden dadurch nicht berührt. 

(3) Die Bestimmungen des § 37 gelten für 
die Rechnungsjahre 1939 und 1940. 

Die Bestimmungen der 

G e m e l n d e g e t r a n k e s t e u e r o r d n u n g 
lauten: 

§ 1. 

(1) Die Gemeinden sind berechtigt, vom 
1. Jänner 1940 ab eine Gemeindegetränke
steuer auf Wein, weinähnliche und weinhal
tige Getränke, Schaumwein, schaumweinähn-
liche Getränke, Trinkbranntwein, Mineral
wässer und künstlich bereitete Getränke so
wie Kakao, Kaffee, Tee und andere Auszüge 
aus pflanzlichen Stoffen zu erheben, soweit 
diese Getränke zum Verzehr an Ort und 
Stelle entgeltlich abgegeben werden. 

(2 ) ' Die Gemeindegetränkesteuer darf nur 
einheitlich für sämtliche im Absatz 1 aufge
führten Getränke erhoben werden. Eine Aus
dehnung auf andere Getränke (z. B . Bier, 

Milch) sowie eine Freilassung einzelner Ge
tränke ist unzulässig. 

§ 2. 

(1) Die Steuer beträgt mindestens 5 vom 
Hundert und höchstens 10 vom Hundert des 
Kleinhandelspreises. 

(2) Der Steuersatz muß für alle Getränke 
gleichmäßig bemessen werden. Bei der Be
rechnung der Steuer darf für übliche Bei
gaben, deren Preis herkömmlicherweise im 
Preise für das Getränk mitenthalten ist (wie 
z. B. Zucker und Milch bei Kaffee, Zitrone 
bei Tee) , nichts abgezogen werden; dagegen 
gehört das Bedienungsgeld nicht zum Klein
handelspreis. 
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/ 

Mustersteuerordnung für die Erhebung- einer Gemeindegetränkesteuer 

in der Gemeinde 

Auf Grund der Verordnung des Chefs der 
Zivilverwaltung, betreffend die Einführung 
steuerrechtlicher Vorschriften (Gemeinde
steuern), Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 8 / 
1942, sowie auf Grund des § 3 der DGO. vom 
30. Jänner 1935, RGBl. 1, S. 49, wird nach 
Anhörung der Gemeinderäte (Beiräte) für die 
Gemeinde folgende Getränkesteuer
ordnung erlassen: 

§ 1. 

Die entgeltliche Abgabe von Wein, wein
ähnlichen und weinhaltigen Getränken, 
Schaumwein, schaumweinähnlichen Geträn
ken, Trinkbranntwein, Mineralwässer, künst
lich bereiteten Getränken sowie Kakao, Kaf
fee, Tee und anderen Auszügen aus pflanz
lichen Stoffen zum Verzehr an Ort und Stelle, 
insbesondere in Gast- und Schankwirtschaf
ten und an sonstigen Stätten, wo derartige 
Getränke entgeltlich verabreicht werden, 
unterliegt einer Steuer nach Maßgabe dieser 
Ordnung. 

§ 2. 

(1) Die Steuer beträgt . . . v. H. des Entgelts 
(Kleinhandelspreises) für die im § 1 bezeich
neten Getränke. Kleinhandelspreis ist das 
Entgelt, das dem Verbraucher für das Ge
tränk ausschließlich der Gemeindegetränke
steuer in Rechnung gestellt wird. Bei der Be
rechnung der Steuer darf für übliche Beiga
ben, deren Preis herkömmlicherweise im 
Preise für das Getränk mitenthalten ist (zum 
Beispiel Zucker und Milch bei Kaffee, Zitrone 
bei Tee) nichts abgezogen werden; dagegen 
gehört das Bedienungsgeld nicht zum Klein
handelspreis. Ist in das Entgelt die Gemeinde
getränkesteuer bereits eingerechnet, so ist 
der Versteuerung das Entgelt abzüglich der 
Gemeindegetränkesteuer zugrunde zu legen. 

(2) Wird die Steuer in das Entgelt einge
rechnet, so ist der Betriebsinhaber verpflich
tet, seine Gäste auf die Einrechnung der 
Steuer in geeigneter Weise (Aushang, ver
merkt auf der Preiskarte, z. B . „Preise ein
schließlich Getränkesteuer", o. ä.) hinzuwei
sen. Beim Fehlen dieses Hinweises wird die 
Steuer nach dem gesamten Entgelt berechnet. 

§ 3. 

Zur Entrichtung der Steuer ist verpflich
tet, wer steuerpflichtige Getränke zum Ver
zehr an Ort und Stelle entgeltlich abgibt 
(Steuerpflichtiger). 

§ 4. 

Die Steuerschuld entsteht, wenn gemäß 
§ 1 steuerpflichtige Getränke zum Verzehr 
an Ort und Stelle abgegeben werden, mit dem 
Zeitpunkt der Abgabe des Getränks. 

§ 5. 

Der Steuerpflichtige hat bis zum 10. Tage 
eines jeden Monates die Getränke, für die im 
vergangenen Monat eine Steuerschuld ent
standen ist, bei dem Bürgermeister/Ge
meindekommissar nach Art, Menge und 
Kleinhandelspreisen anzumelden und die 
Steuer dafür zu entrichten. 

§ 6 

Wenn der Steuerpflichtige die ihm durch 
diese Steuerordnung auferlegten Pflichten 
nicht erfüllt, insbesondere die Meldung über 
die von ihm abgegebenen steuerpflichtigen 
Getränke nicht rechtzeitig oder nicht voll
ständig erstattet, kann die Steuerschuld ge
schätzt werden. 

§ 7. 

Der Bürgermeister / Gemeindekommissar 
kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
mit dem Steuerpflichtigen Vereinbarungen 
über die zu entrichtende Steuer (z. B . über 
ihre Berechnung, Fälligkeit, Erhebung, Pau
schalierung) treffen, soweit diese die Besteu
erung vereinfachen und das steuerliche Er
gebnis bei dem Steuerpflichtigen nicht we
sentlich verändern. 

§, 8. 

Dem Steuerpflichtigen stehen gegen die 
Heranziehung zur Steuer die im § 18, Abs. 2 
der Angleichurigsverordnung zur DGO. vom 
1. Oktober 1938 (Gesetzblatt f. d. L. Oe. 
Nr. 429, S. 2173) vorgesehenen Rechtsmittel 
zu. 

§ 9. 

Die Steuerordnung tritt am 
mit dem ersten Tage des auf ihre Veröffent
lichung folgenden Kalendermonates in Kraft. 

. . . . . . den 19 . . 
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(3) Die Gemeinden können mit den Steuer
pflichtigen Vereinbarungen über die zu ent
richtende Steuer (z. B. über ihre Berechnung, 
Fälligkeit, Erhebung, Pauschalierung) tref
fen, soweit diese die Besteuerung vereinfa
chen und das steuerliche Ergebnis bei dem 
Steuerpflichtigen nicht wesentlich verändern. 
Die Vereinbarungen bedürfen der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde. 

§ 3. 

(1) Die Steuerordnungen der Gemeinden 
bedürfen der Genehmigung der Aufsichts
behörde. 

(2) Die Steüerordnungen dürfen nur am 
Beginn eines Kalendermonats in Kraft ge

setzt werden. Ihnen darf keine rückwirkende 
Kraft beigelegt werden. 

§ 4. 

Auf die Geineindegetränkesteuer finden die 
Vorschriften der Reichsabgabenordnung mit 
Ausnahme derjenigen über die Rechtsmittel 
und die Beitreibung sinngemäß Anwendung. 
Hierbei tritt an die Stelle des Finanzamtes 
der Bürgermeister, an die Stelle des Ober
finanzpräsidenten die Gemeindeaufsichts
behörde und an die Stelle des Reichsministers 
der Finanzen der Reichsminister des Innern. 
Die erkannten Geldstrafen fallen der Ge
meinde zu. 

Die Bestimmungen über die 

V e r g n ü g u n g s s t e u e r 

lauten: 

Artikel I. 

Soweit nicht die Gemeinden mit Genehmi
gung der oberen Gemeindeaufsichtsbehörde 
besondere Steuerordnungen nach Maßgabe 
des Artikels III dieser Bestimmungen erlas
sen, gilt vom I. Jänner 1940 ab in allen Ge
meinden die im Artikel II enthaltene Steuer
ordnung. 

Artikel II. 

Steuerordnung. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. 

Steuerpflichtige Veranstaltungen. 

(1) Alle im Gemeindebezirk veranstalteten 
Vergnügungen unterliegen einer Steuer nach 
den Bestimmungen dieser Steuerordnung. 

(2) Als steuerpflichtige Vergnügungen im 
Sinne des Abs. 1 gelten insbesondere fol
gende Veranstaltungen: 

1. Tanzbelustigungen, Kostümfeste, Masken
bälle; 

2. Volksbelustigungen, wie Karusselle, Ve-
lodrome und dergleichen, Schaukeln, 
Rutsch- und ähnliche Bahnen, Hippo
drome, Schießbuden, Geschicklichkeits
spiele. Würfelbuden, Veranstaltungen 
zum Ausspielen von Geld oder Gegen
ständen, Glücksräder, Schaustellungen 
jeglicher Art, sowie Ausstellungen und 

Museen, soweit sie Erwerbszwecken die
nen, Figurenkabinette, Panoramen, Pa
noptiken, Vorführungen abgerichteter 
Tiere, Menagerien und dergleichen; 

3. Zirkus-, Spezialitäten-, Varieté-, Tingel
tangelvorstellungen, Kabarette; 

4. Vorrichtungen zur mechanischen Wieder
gabe musikalischer Stücke oder Dekla
mationen; 

5. Rundfunkempfangsanlagen; 

6. Sportliche Veranstaltungen; 

7. Vorführungen von Licht- und Schatten
bildern, soweit sie Erwerbszwecken die
nen, Puppen- und Marionettentheater; 

8. Vorführungen von Bildstreifen; 

9. Theatervorstellungen, Ballette; 

10. Konzerte und sonstige musikalische und 
gesangliche Aufführungen, Vorträge, 
Vorlesungen, Deklamationen, Rezitatio
nen, Vorführungen der Tanzkunst. 

(3) Die Annahme einer Vergnügung im 
Sinne dieser Steuerordnung wird nicht da
durch ausgeschlossen, daß die Veranstaltung 
gleichzeitig auch noch erbauenden, belehren
den oder anderen nicht als Vergnügen anzu
sehenden Zwecken dient oder daß der Unter
nehmer nicht die Absicht hat, eine Vergnü
gung zu veranstalten. 

. § ?• 
Steuerfreie Veranstaltungen. 

(1) Der Steuer unterliegen nicht: 
1. Veranstaltungen, die lediglich dem Unter

richt an öffentlichen oder erlaubten pri-
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vafen Unterrichtsanstalten dienen oder mit 
Genehmigung der Schulbehörde haupt
sächlich für Schüler solcher Anstalten und 
deren Angehörige dargeboten werden, so
wie Volkshochschulkurse; 

2. Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließ
lich und unmittelbar zu vorher anzugeben
den mildtätigen Zwecken verwendet wird, 
sofern keine Tanzbelustigungen damit ver
bunden sind und die Höhe des Reinertrags 
und seine Verwendung dem Bürgermei
ster auf Grund geordneter Buchführung 
oder ordnungsmäßiger Belege nachgewie
sen werden; 

3. Veranstaltungen, die der Jugendpflege 
dienen, sofern sie hauptsächlich für Ju
gendliche und deren Angehörige darge
boten werden und keine Tanzbelustigun
gen damit verbunden sind; 

4. Veranstaltungen, die der Leibesübung die
nen. Die Befreiung tritt nicht ein bei ge
werbsmäßigen Veranstaltungen dieser Art 
und solchen, die mit Totalisator, Wettbe
trieb oder Tanzbelustigungen verbunden 
sind. Veranstaltungen, für deren Besuch 
Eintrittsgeld erhoben wird, gelten schon 
dann als gewerbsmäßig, wenn Personen 
als Darbietende auftreten, die das Auf
treten berufs- oder gewerbsmäßig be
treiben; 

5. Veranstaltungen von einzelnen Personen 
in privaten Wohnräumen, wenn weder 
ein Entgelt dafür zu entrichten ist, noch 
Speisen oder Getränke gegen Bezahlung 
verabreicht werden. Vereinsräume gelten 
nicht als private Wohnräume. 

6. Veranstaltungen, die nach den Anordnun
gen der militärischen Behörden dienst
lichen Zwecken der Wehrmacht zu dienen 
bestimmt sind; 

7. Veranstaltungen der im § 1, Abs. 2, Nr. 7, 
9 und 10, bezeichneten Art, die von den 
zuständigen Reichsministern oder den von 
ihnen beauftragten Behörden im Interesse 
der Kunstpflege oder Volksbildung als ge
meinnützig anerkannt sind; 

8. Veranstaltungen, die kirchlichen Zwecken 
dienen, soweit sie von Organen der Reli
gionsgesellschaften des öffentlichen Rech
tes unternommen werden; 

9. Veranstaltungen, die am 1. Mai aus Anlaß 
und zu Ehren des Feiertags der nationalen 
Arbeit unternommen werden. 

(2) Falls die im Abs. 1, Nr. 1 bis 4, 6 bis 9, 
aufgeführten Veranstaltungen auch die Vor
führung von Bildstreifen (§ 1, Abs. 2, Nr. 8) 
umfassen, tritt eine Befreiung von der Steuer 
nur ein, wenn die Voraussetzungen des § 9, 
Abs. 3, erfüllt sind, 

§ 3. 

§ 4. 

Anmeldung, Sicherheitsleistung. 

(1) Vergnügungen, die im Gemeindebezirk 
veranstaltet werden, sind bei dem Bürger
meister anzumelden; die Anmeldung hat spä
testens einen Werktag und, wenn die Veran
staltung der Kartensteuer unterliegt, späte
stens zwei Werktage und, wenn für die Ver
anstaltung gemäß § 2, Nr. 2, 3 oder 4, Steuer
freiheit in Anspruch genommen wird, späte
stens fünf Werktage vorher zu erfolgen. Die 
im § 2, Nr. 1, 5 und 7, bezeichneten Veran
staltungen sind nicht anmeldepflichtig. 

(2) Ueber die Anmeldung wird eine Be
scheinigung erteilt. 

(3) Zur Anmeldung verpflichtet ist sowohl 
der Unternehmer der Veranstaltung wie der 
Inhaber der dazu benutzten Räume oder 
Grundstücke. Letzterer darf die Abhaltung 
einer steuerpflichtigen Veranstaltung erst zu
lassen, wenn ihm die Anmeldebescheinigung 
vorgelegt ist, es sei denn, daß es sich um eine 
unvorbereitete und nicht vorherzusehende 
Veranstaltung handelt, 

Steuerform. 

(1) Die Steuer ist für jede Veranstaltung 
gesondert zu berechnen und wird in drei 
Formen erhoben: 

1. als Kartensteuer, solerne und soweit die 
Teilnahme an der Veranstaltung von der 
Lösung von Eintrittskarten oder sonstigen 
Ausweisen abhängig gemacht ist; 

2. als Pauschsteuer (nach festen Steuer
sätzen), 

a) sofern und soweit die Veranstaltung 
ohne Eintrittskarten oder sonstige Aus
weise zugänglich ist, 

b) an Stelle der Kartensteuer, wenn die 
Teilnehmer zwar eine Eintrittskarte 
oder einen sonstigen Ausweis zu lösen 
haben, die Durchführung der Karten
steuer aber nicht hinreichend über
wacht werden kann, oder wenn durch 
die Pauschsteuer ein höherer Steuer
betrag erzielt wird; 

3. als Sondersteuer von der Roheinnahme. 

(2) Als Teilnehmer gelten alle Anwesenden 
mit Ausnahme der in Ausübung ihres Berufs 
oder Gewerbes beschäftigten Personen. Bei 
sportlichen Veranstaltungen gilt als Teilneh
mer nicht, wer sich selber sportlich betätigt. 
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(4) Bei Veranstaltungen einzelner Unter
nehmer kann der Bürgermeister eine einma
lige Anmeldung für eine Reihe von Veran
staltungen für ausreichend erklären. 

(5) Der Bürgermeister kann die Leistung 
einer Sicherheit in der voraussichtlichen 
Höhe der Steuerschuld verlangen; er kann 
die Veranstaltungen untersagen, solange die 
Sicherheit nicht geleistet ist. 

(3) Am Eingang zu den Räumen der Ver
unstaltung oder zur Kasse sind an geeigneter, 
für die Besucher leicht sichtbarer Stelle die 
Eintrittspreise und die Höhe der Steuer an
zuschlagen. 

§ 7. 

Karten für mehrere Veranstaltungen oder 
mehrere Personen. 

II. Kartensteuer. 

§ 5. 

Steuermaßstab. 

Die Kartensteuer wird nach Preis und Zahl 
der ausgegebenen Eintrittskarten berechnet. 
Unentgeltlich ausgegebene Karten bleiben 
auf Antrag unberücksichtigt, wenn sie als 
solche kenntlich gemacht sind und der Nach
weis ihrer unentgeltlichen Ausgabe nach nä
herer Bestimmung des Bürgermeisters er
bracht wird. 

§ 6. 

Preis und Entgelt. 

(1) Die Steuer ist nach dem auf der Karte 
angegebenen Preis ausschließlich der Steuer 
zu berechnen, auch wenn die Karte tatsäch
lich billiger abgegeben worden ist. Sie ist 
nach dem Entgelt zu berechnen, wenn dieses 
höher ist als der auf der Karte angegebene 
Preis. 

(2) Als Entgelt gilt die gesamte Vergütung, 
die für die Zulassung zu der Veranstaltung 
gefordert wird, ausschließlich der Steuer. 
Hierzu gehört auch die Gebühr für Kleider
aufbewahrung sowie für Kataloge oder Pro
gramme, wenn die Teilnehmer ohne die Ab
gabe von Kleidungsstücken oder die Ent
nahme eines Katalogs oder Programms zu 
der Veranstaltung nicht zugelassen werden. 
Wird neben diesem Entgelt unter bestimmten 
Voraussetzungen oder zu bestimmten Zwek-
ken noch eine Sonderzahlung verlangt, so 
wird dem Entgelt der Betrag der Sonder
zahlung oder, falls dieser nicht zu ermitteln 
ist, ein Betrag von 20 vom Hundert des Ent
gelts hinzugerechnet. Als solche Sonderzah-
hmgen gelten insbesondere Beiträge, die von 
dein Veranstalter vor, während oder nach 
der Veranstaltung durch Sammlungen an der 
Hand von Zeichnungslisten und dergleichen 
erhoben werden. Die Sonderzahlung ist nicht 
hinzuzurechnen, wenn sie einem Dritten zu 
einem von den zuständigen Reichsministern 
»der den von ihnen beauftragten Behörden 
als gemeinnützig anerkannten Zwecke zu
fließt. 

(1) Für einzeln oder zusammenhängend 
ausgegebene Karten, die zur Teilnahme an 
einer bestimmten Zahl von zeitlich ausein
anderliegenden Veranstaltungen berechtigen 
(Abonnements-, Dauer-, Zeit-, Dutzendkarten 
und ähnliche), ist die Steuer unter Zugrunde
legung des Preises der entsprechenden Ein
zelkarten nach der Zahl der zugesicherten 
Veranstaltungen zu berechnen. Ist diese Zahl 
unbestimmt, so ist die Steuer nach dem Preis 
der Gesamtkarte zu berechnen. 

(2) Für Karten, die mehrere Personen zum 
Eintritt berechtigen, ist die Steuer nach de
ren Zahl zu berechnen. Ist diese Zahl unbe
stimmt (Familien, Wagenkarten und ähn
liche), so ist sie auf fünf anzunehmen. Zu
grunde zu legen ist der Preis der entspre
chenden Einzelkarte. 

(3) Für Zuschlagskarten ist die Steuer be
sonders zu berechnen. 

§ 8. 

Steuersätze. 

(1) Die Steuer beträgt, unbeschadet der 
Sonderregelung für die Vorführungen von 
Bildstreifen (§ 9 ) , 

bei Ausgabe von Eintrittskarten 
in nur einer Preisstufe 

für jede Eintrittskarte 10 vom Hundert, 

bei Ausgabe von Eintrittskarten 
in zwei Preisstufen 

für jede Eintrittskarte der 
unteren Preisstufe 10 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der 
oberen Preisstufe . 15 vom Hundert, 

bei Ausgabe von Eintrittskarten 
in drei Preisstufen 

für jede Eintrittskarte der 
unteren Preisstufe 10 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der 
mittleren Preisstufe 15 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der 
oberen Preisstufe 20 vom Hundert, 
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bei Ausgabe von Eintrittskarten 
in vier und mehr Preisstufen 

für jede Eintrittskarte der 
unteren Preisstufe 10 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der nächsthöheren 
Preisstufe . . . 15 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der nächsthöheren 
Preisstufe . . . 20 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der nächsthöheren 
und jeder weiteren 

Preisstufe . . . . 25 vom Hundert 

des Preises oder Entgelts (§ ti). 

(2) Für Veranstaltungen der im § 1, Abs. 2, 
Nr. 7, 9 und 10, bezeichneten Art beträgt die 
Steuer, sofern die Veranstaltung vor Stuhl
reihen stattfindet und die Verabfo'.gung von 
Speisen und Getränken sowie das Rauchen 
und Tanzen seitens der Besucher während 
der Veranstaltung ausgeschlossen ist, 

liei Ausgabe von Eintrittskarten 
in nur einer Preisstufe 

für jede Eintrittskarte 8 vom Hundert, 

bei Ausgabe von Eintrittskarten 
in zwei Preisstufen 

für jede Eintrittskarte der 
unteren Preisstufe . 8 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der 
oberen Preisstufe . 10 vom Hundert, 

bei Ausgabe von Eintrittskarten 
in drei Preisstufen 

für jede Eintrittskarte der 
unteren Preisstufe . 8 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der 
mittleren Preisstufe 10 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der 
oberen Preisstufe . 12 vom Hundert, 

bei Ausgabe von Eintrittskarten 
in vier und mehr Preisstufen 

für jede Eintrittskarte der 
unteren Preisstufe . 8 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der nächsthöheren 
Preisstufe . . . . 10 vom Hundert, 

für jede Eintrittskarte der nächsthöheren 
Preisstufe . . . . 12 vom1 Hundert, 

für jede Eintrittskarte der nächsthöheren 
und jeder weiteren 

Preisstufe . . . . 15 vom Hundert. 

(3) Die Steuer wird für die einzelne Karte 
auf den vollen Reichspfennig nach oben ab
gerundet. 

§ 9. 

Besondere Steuersätze für Vorführungen von 
Bildstreifen. 

(1) Für Veranstaltungen der im § 1, Abs. 2, 
Nr. 8, bezeichneten Art beträgt die Steuer 
15 vom Hundert des Preises oder Entgelts. 

(2) Wenn bei solchen Veranstaltungen 
Bildstreifen, die von der Fi'lmprüfstelle oder 
der Oberprüfstelle in Berlin als staatspoli
tisch wertvoll, künstlerisch wertvoll, kultu
rell wertvoll, volkstümlich wertvoll oder 
volksbildend anerkannt sind, in einer Ge
samtlänge von mehr als 250 Meter (mehr als 
100 Meter bei Schmalfilmvorführungen) vor
geführt werden, so tritt an die Stelle des im 
Abs. 1 bezeichneten Steuersatzes ein ermä
ßigter Steuersatz. Werden Bildstreifen vor
geführt, die von den im Satz 1 genannten 
Stellen als staatspolitisch wertvoll anerkannt 
und im Auftrag oder mit ausdrücklich vor
heriger Zustimmung des Reichsministers für 
Volksaufklärung und Propaganda oder der 
Reichspropagandaleitung der Nationalsozia
listischen Deutschen Arbeiterpartei herge
stellt sind, so findet der ermäßigte Steuer
satz auch dann Anwendung, wenn bei einer 
Vorführung die Gesamtlänge der anerkannten 
Bildstreifen 250 Meter (100 Meter bei Schmal-
filmvorführungen) nicht überschreitet. Der 
ermäßigte Steuersatz beträgt: 

Wenn die Gesamtlänge der vorgeführten 
anerkannten Bildstreifen von der Gesamt
länge aller vorgeführten Bildstreifen aus
macht 

bis 1/5 . . 1 2 vom Hundert, 
mehr als 1/5 bis 2 / 5 . . 10 vom Hundert, 
mehr als 2 / 5 bis 3 / 5 . . 8 vom Hundert, 
mehr als 3 / 5 bis 4 / 5 . . 6 vom Hundert, 
mehr als 4 / 5 4 vom Hundert 
des Preises oder Entgelts. 

(3) Im (letzten Falle (mehr als 4 / 5 aner
kannte Bildstreifen) tritt Steuerfreiheit ein, 
wenn nur Filme ohne fortlaufende Spielhand
lung oder zusammen mit ihnen oder allein 
solche Filme mit fortlaufender Spielhand
lung vorgeführt werden, die von den im 
Abs. 2 genannten Stellen als staatspolitisch 
und künstlerisch besonders wertvoll, staats
politisch besonders wertvoll oder künstle
risch besonders wertvoll anerkannt sind. 

(4) Die im Abs. 2. vorgesehene Steuerer
mäßigung und die im Abs. 3 vorgesehene 
Steuerbefreiung treten nicht ein, wenn neben 
der Vorführung von Bildstreifen Veranstal
tungen anderer Art ohne staatspolitisch wert
vollen künstlerischen, volksbildenden, kultu-
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re 11 oder volkstümlich wertvollen Charakter 
dargeboten werden, sofern diese zeitlich 
mehr als 1/5 des Programme* der Gesamt
veranstaltungen in Anspruch nehmen. 

(5) Die Steuer wird für die einzelne Karte 
auf den vollen Reichspfennigbetrag nach 
oben abgerundet. 

§ 10. 

Eintrittskarten. 

(1) Bei der Anmeldung (§ 4) der Veranstal
tung hat der Unternehmer die Karten, die 
dazu ausgegeben werden sollen, dem Bürger
meister vorzulegen. Die Karten müssen mit 
fortlaufender Nummer versehen sein und den 
Unternehmer, Zeit, Ort und Art der Veran
staltung sowie das Entgelt oder die Unent
geltlichkeit angeben. Die Karten werden von 
dem Bürgermeister abgestempelt. 

(2) Der Bürgermeister kann Ausnahme von 
den Erfordernissen für den Inhalt der Kar
ten gestatten und von der Abstempelung ab
sehen. 

§ 11. 

Entwertung und Vorzeigung. 

Der Unternehmer darf die Teilnahme an 
der Veranstaltung nur gegen Vorzeigung 
und Entwertung der abgestempelten Karten 
gestatten. Die entwerteten Karten sind den 
Teilnehmern zu belassen und von diesen den 
Bauftragten des Bürgermeisters auf Verlan
gen vorzuzeigen. 

§ 12. 

Nachweisung. 

Ueber die ausgegebenen Karten hat der 
Unternehmer für jede Veranstaltung eine 
fortlaufende Nachweisung zu führen, die mit 
den nicht ausgegebenen Karten drei Monate 
lang aufzubewahren und dem Bürgermeister 
auf Verlangen vorzulegen ist. 

§ 13. 

Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der 
Steuerschuld. 

(1) Die Steuerschuld entsteht mit der Aus
gabe der Karten. Die Ausgabe ist vollendet 
mit der Uebertragung des Eigentums an der 
Karte. Die Steuerschuld mindert sich nach 
Zahl und Preis derjenigen Karten, die gegen 
Erstattung des vollen Preises zurückgenom
men worden sind. 

(2) Nach Abschluß seiner Ermittlungen 
setzt der Bürgermeister die Steuer fest und 
teilt sie dem Steuerpflichtigen mit. Der Er
teilung eines förmlichen Steuerbescheids be
darf es nicht. 

(3) Soweit der Bürgermeister nicht ande
res vorschreibt, wird die Steuerschuld mit 
Ablauf von zwei Werktagen nach der Mittei
lung an den Steuerpflichtigen fällig. 

§ 14. 

Festsetzung in besonderen Fällen. 

Verstößt der Unternehmer gegen die Be
stimmungen der §§ 4, 10 bis 12 in einer 
Weise, daß die für die Berechnung der 
Steuer maßgebenden Verhältnisse nicht mit 
Sicherheit festzustellen sind, so kann der 
Bürgermeister die Steuer so festsetzen, als 
ob sämtliche verfügbaren Plätze für die ge
wöhnlichen oder im Einzelfall ermittelten 
oder geschätzten höheren Kassenpreise ver
kauft worden wären. Ueber die Festsetzung 
ist ein förmlicher Steuerbescheid zu erteilen. 

§ 15. 

Steuerzuschlag. 

Wenn der Verpflichtete die Fristen für die 
Anmeldung der Veranstaltung (§ 4 ) , die Vor
legung der Karten (§ 10) und die Entrichtung 
der Steuer (§ 13) nicht wahrt, kann der Bür
germeister ihm einen Zuschlag bis zu 25 vom 
Hundert der endgültig festgesetzten Steuer 
auferlegen. Der Bürgermeister hat den Zu
schlag zu unterlassen oder zurückzunehmen, 
wenn die Versäumnis entschuldbar erscheint. 

III. Pauschsteuer. 

§ 16. 

Nach der Roheinnahme. 

Die Pauschsteuer nach der Roheinnahme 
beträgt, soweit sie nicht nach den Bestim
mungen der §§ 17 bis 20 zu berechnen ist, 
10 vom Hundert oder, wenn Eintrittskarten 
in mehreren Preisstufen ausgegeben worden 
sind, 15 vom Hundert der Roheinnahme. Die 
Pauschsteuer darf bei Veranstaltungen der 
im § 1, Abs. 2, Nr. 8, bezeichneten Art nicht 
an Stelle der Kartensteuer zur Erzielung 
eines höheren Steuerbetrages erhoben wer
den (§ 3, Abs. 1, Nr. 2, Buchstabe b) . 

§ 17. 

Nach einem Vielfachen des Einzelpreises. 

(1) Für Volksbelustigungen der im § 1, 
Abs. 2, Nr. 2, bezeichneten Art wird die 
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Paiischsteuer nach einem Vielfachen des Ein
zelpreises berechnet. Als Einzelpreis gilt der 
Höchsteiiizelpreis für erwachsene Personen. 

(2) Die Pauschsteuer beträgt für 
1. Karusselle und dergleichen täglich 

a) durch Menschenhand oder durch 
Tierkraft betrieben: 
das Zehnfache eines Einzelpreises, 

b) mechanisch betrieben: 
das Zwanzigfache eines Einzelpreises; 

2. Achterbahnen, Berg- und Talbahnen und 
dergleichen täglich das Einfache des 
Einzelpreises für jeden vorhandenen 
Sitz; 

3. Rodel- und Rutschbahnen täglich 
das Fünfund/.wanzigfache eines Einzel
preises; 

4. Schaukeln aller Art täglich 
bis 8 Schiffe das Zehnfache eines 
Einzelpreises, über 8 Schiffe das Fünf
zehnfache eines Einzelpreises; 

5. Schießbuden täglich 
bis 8 m Frontlänge das Zehnfache, 
über 8 m Frontlänge das Fünfzehnfache 
eines Einzelpreises für drei Schuß; 

6. Schaubuden 
bis 5 Meter Frontlänge täglich das Fünf
fache eines Einzelpreises, 
bis 10 Meter Frontlänge täglich das 
Zehnfache eines Einzelpreises; 
über 10 Meter Frontlänge täglich das 
Fünfzehnfache eines Einzelpreises; 

7. Würfelbuden, Ringelspiele und andere 
Ausspielungen 
bis 5 Meter Frontlänge täglich das Fünf
fache eines Einzelpreises oder Ein
satzes, 
bis 10 Meter Frontlänge täglich das 
Zwölffache eines Einzelpreises oder Ein
satzes, 
über 10 Meter Frontlänge täglich das 
Fünfzehnfache eines Einzelpreises oder 
Einsatzes; 

8. Kraftmesser, Lungenprüfer täglich 
das Fünffache eines Einzelpreises; 

9. Reitbuden täglich 
das Zwanzigfache eines Eintritt- und 
Reitpreises; 

10. andere Belustigungen täglich 
das Fünffache eines. Einzelpreises. 

(3) Die Bestimmungen des § 6 finden auf 
die Berechnung der Einzelpreise sinngemäße 
Anwendung. 

(4) Die Steuersumme wird auf volle 10 Rpf. 
nach oben abgerundet. 

§ 18. 

Nach dem Werte. 

(1) Für das Halten 

1. eines Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschick-
lichkeits- oder ähnlichen Apparats, 

2. einer Vorrichtung zur mechanischen 
Wiedergabe musikalischer Stücke oder 
Deklamationen (Klavierspielapparat, 
Sprechapparat, Phonograph, Orchestrion 
und andere) an öffentlichen Orten, in 
Gast- und Schankwirtschaften sowie in 
sonstigen jedermann zugänglichen Räu
men wird die Pauschsteuer nach dem 
dauernden gemeinen Werte des Appa
rats oder der Vorrichtung berechnet. 

(2) Die Steuer beträgt für jeden angefan
genen Betriebsmonat 

a) für die zu Abs. 1, Nr. 1, bezeichneten 
Apparate 1/2 vom Hundert, 

b) für die zu Abs. 1, Nr. 2, bezeichneten 
Vorrichtungen 1 / 4 vom Hundert des 
Wertes. 

(3) Die Steuer ist innerhalb der ersten 
Woche jedes Monats zu entrichten. 

(4) Der Eigentümer oder derjenige, dem 
der Apparat oder die Vorrichtung von dem 
Eigentümer zur Ausnutzung überlassen ist, 
hat die Aufstellung des Apparats oder der 
Vorrichtung spätestens innerhalb einer 
Woche dem Bürgermeister anzuzeigen. Die 
Bestimmung des § 4, Abs. 3, bleibt unberührt. 

(5) Auf Leierkasten und Spieldosen von 
geringem Umfang, die lediglich bestimmte 
Stücke spielen, finden die Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 4 keine Anwendung. 

§ 19. 

Nach der Zahl der Mitwirkenden. 

(1) Für Musikvorträge von nicht mehr als 
drei Mitwirkenden in Gast- und Schankwirt
schaften, öffentlichen Vergnügungslokalen, 
Buden oder Zelten ist eine Steuer von 20 Rpf. 
für den Tag und jeden Mitwirkenden zu ent
richten. 

(2) Für gewerbsmäßige Gesang- und Mu
sikvorträge, die im Umherziehen auf öffent
lichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an an
deren öffentlichen Orten, in Gast- und 
Schankwirtschaften, öffentlichen Vergnü
gungslokalen, Buden oder Zelten sowie auf 
Höfen von Wohnhäusern dargeboten wer
den, ist eine Steuer zu entrichten, die 
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bei einem oder zwei Mitwirkenden 20 Rpf., 

bei drei Mitwirkenden . . . . 25-Rpf., 
bei vier oder fünf Mitwirkenden . 30 Rpf., 
und bei jedem weit. Mitwirkenden 20 Rpf. 

für den Tag beträgt. 

(3) Steuerpflichtige Vorträge der im Abs. 2 
bezeichneten Art sind von den Unterneh
mern vor Beginn bei dem Bürgermeister an
zumelden. Haben die Unternehmer solcher 
Vorträge an einem Tage bereits in einer an
deren Gemeinde Steuer entrichtet, so sind 
sie von der weiteren Steuer befreit. Ueber 
die Entrichtung der Steuer haben sie sich 
auszuweisen. 

(4) Gelegentliche Gesang- und Musikvor
träge auf öffentlichen Wegen, Straßen und 
Plätzen sowie auf Höfen von Wohnhäusern 
sind steuerfrei. 

§ 20. 

Nach der Größe des benutzten Raumes.* 

(1) Wenn die im § 1, Abs. 2, bezeichneten 
Veranstaltungen — insbesondere Tanzbelu
stigungen, Varietes, Tingeltangel, Kabarette, 
Konzerte und dergleichen —. im wesent
lichen der Gewinnerzielung aus der Verab
reichung von Speisen und Getränken oder 
wenn sie der Unterhaltung bei Vereinsfest
lichkeiten und dergleichen dienen, wird die 
Pauschsteuer nach der Größe des benutzten 
Raumes erhoben. Die Größe des Raumes 
wird festgestellt nach dem Flächeninhalt der 
für die Vorführung und die Zuschauer be
stimmten Räume einschließlich der Ränge, 
Logen und Galerien, Wandelgänge und Er-

t frischungsräume, aber ausschließlich der 
Bühnen- und Kassenräume, der Kleiderab
lagen und Aborte. Findet die Veranstaltung 
ganz oder teilweise im.Freien statt, so sind 
von den im Freien gelegenen Flächen nur die 
für die Vorführung und die Zuschauer be
stimmten Flächen einschließlich der dazwi
schen befindlichen Wege und der angrenzen
den Veranden, Zelte und ähnlichen Einrich
tungen anzurechnen. 

(2) Die Steuer beträgt 10 Rpf. für j e zehn 
Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Für die 
im Freien gelegenen Teile der Veranstal
tungsfläche, soweit sie gemäß Abs. 1, Satz 3, 
anzurechnen sind, wird die Hälfte dieser 
Sätze in Ansatz gebracht. 

(3) Bei längerer Dauer oder bei fortlau
fender Aufeinanderfolge der Veranstaltun
gen gilt jeder angefangene Zeitraum von drei 
Stunden als eine Veranstaltung. Bei Veran
staltungen, die mehrere Tage dauern, wird 
die Steuer für jeden angefangenen Tag be
sonders erhoben. 

§ 20 a. 

Rundfunkempfaugsanlagen. 

(1) Für das Halten einer Rundfunkemp
fangsanlage an öffentlichen Orten, in Gast-
und Schankwirtschaften sowie in sonstigen 
jedermann zugänglichen Räumen wird die 
Pauschsteuer nach der Größe des benutzten 
Raumes (§ 20, Abs. 1) erhoben. 

(2) Die Steuer beträgt täglich 2 Rpf. für 
je 10 Quadratmeter Veranstaltungsfläche. 
Für Tage, an denen die Rundfunkempfangs
anlage nachweislich nicht benutzt oder an 
denen sie bei großen politischen Kundgebun
gen zum Gemeinschaftsempfang zur Verfü
gung gestellt worden ist, wird die Steuer 
nicht erhoben. 

(3) Die Steuer ist innerhalb der ersten 
Woche jedes Monats für den verflossenen 
Monat zu entrichten. 

(4) Der Eigentümer der Rundfunkemp
fangsanlage oder derjenige, dem die Anlage 
zur Ausnutzung überlassen ist, hat die Auf
stellung der Anlage spätestens innerhalb 
einer Woche dem Bürgermeister anzuzeigen. 
Die Bestimmung des § 4, Abs. 3, bleibt un
berührt. 

§ 21. 

Entrichtung. 

(1) Die Pauschsteuer nach §§ 16 bis 20 ist 
bei der Anmeldung (§§ 4, 18, Abs. 4, § 19, 
Abs. 3) zu entrichten und wird erstattet, 
wenn die Veranstaltung nicht stattfindet. 
Der Erteilung eines förmlichen Steuerbe
scheids bedarf es nicht. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 14 und 15 
finden entsprechende Anwendung. 

IV. Sondersteuern von der Roheinnahme. 

§ 22. 

(1) Künstlerisch hochstehende Veranstal
tungen der im § 1, Abs. 2, Nr. 7, 9 und 10 
bezeichneten Art, deren Geschäfts- und Kas
senführung den Anforderungen entspricht, 
die an kaufmännisch geleitete Unternehmen 
üblicherweise gestellt werden, werden zu 
einer Steuer von 3 vom Hundert der Roh
einnahme herangezogen. 

(2) Veranstaltungen der im § 1, Abs. 2, 
Nr. 7, 9 und 10, bezeichneten Art, bei denen 
der künstlerische oder volksbildende Cha
rakter überwiegt und deren Geschäfts- und 
Kassenführung den Anforderungen entspricht, 
die an kaufmännisch geleitete Unternehmen 
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üblicherweise gestellt werden, werden zu 
einer Steuer von 5 vom Hundert der Roli-
eiiiiialiine herangezogen, es sei denn, dal.i 
während der Veranstaltung Speisen oder 
Getränke gegen Bezahlung verabfolgt wer
den oder geraucht wird. 

(3) Zirkusveranstaltungen, deren Ge
schäfts- und Kassenführung den Anforde
rungen entspricht, die an kaufmännisch ge
leitete Unternehmen üblicherweise gestellt 
werden, werden zu einer Steuer von 10 vom 
Hundert der Roheinnahme herangezogen. 

(4) Darüber, ob die in Abs. 1 bis 3 bezeich
neten Voraussetzungen zutreffen, entschei
den die zuständigen Reichsminister oder die 
von ihnen beauftragten Behörden. 

V. Gemeinsame Bestimmungen. ' 

§ 23. 

Steuerpflicht und Haftung. 
Steuerpflichtig ist der Unternehmer der 

Veranstaltung. Wer zur Anmeldung ver
pflichtet ist, ohne selbst Unternehmer zu 
sein, haftet neben dem Unternehmer als Ge
samtschuldner. 

§ 24. 

Steueraufsicht. 

Auf die im § 23 bezeichneten Personen 
und auf die Teilnehmer an einer steuerpflich
tigen Veranstaltung oder einer Veranstal
tung, für die gemäß § 2, Nr. 2, 3, 4 oder 7 
Steuerfreiheit beansprucht wird, finden die 
Vorschriften der Reichsabgabenordnung über 
Steueraufsicht sinngemäß Anwendung. 

§ 25. 

Erlaß und Erstattung der Steuer. 
Zur Vermeidung außergewöhnlicher Här

ten kann die Gemeinde in besonders gearte
ten Einzelfällen die Steuer ermäßigen, er
lassen oder erstatten. 

§ 26. 

Geltung der Reichsabgabenordnung. 

Soweit diese Steuerordnung nichts anderes 
bestimmt, finden die Vorschriften der Reichs
abgabenordnung mit Ausnahme derjenigen 
über die Rechtsmittel und die Beitreibung 
sinngemäß Anwendung. Hierbei tritt an die 
Stelle des Finanzamts der Bürgermeister, an 
die Stelle des Oberfinanzpräsidenten die Ge
meindeaufsichtsbehörde und an die Stelle des 
Reichsminister der Finanzen der Reichs
minister des Innern. Die erkannten Geld
strafen fallen der Gemeinde zu. 

Artikel III. 

§ 1. 
Mit Genehmigung der oberen Gemeinde-

aulsiehtsbehörde können die Gemeinden be
sondere Steuerordnungen erlassen. Dabei 
darf von der Steuerordnung des Artikels II 
nur im Rahmen der nachfolgenden Bestim
mungen abgewichen werden. Unter den glei
chen Beschränkungen können zu der gemäß 
Artikel II geltenden Steuerordnung einzelne 
Abweichungen von den Gemeinden beschlos
sen werden. 

§ 2. 

Zu Artikel II, § 1, Abs. 2, können die steu
erpflichtigen Veranstaltungen im einzelnen 
noch näher bezeichnet werden. 

§ 3. 

Zu Artikel II, § 3, Abs. 1, Nr. 1, 2, können 
abweichende Bestimmungen erlassen werden. 
Die Anwendbarkeit der Pauschsteuer kann 
über den in Nr. 2 vorgesehenen Umfang 
hinaus erweitert werden. Steuervereinbarun
gen mit den Steuerpflichtigen sind zulässig. 
Sie bedürfen der Zustimmung der oberen 
Gemeindeaufsichtsbehörde. 

§ 4. 

(1) Zu Artikel II, § 4, Abs. 1, können die 
Anmeldefristen abweichend, festgesetzt wer
den. 

(2) Zu Artikel II, § 4, Abs. 2 bis 4, können 
abweichende Bestimmungen erlassen werden. 

§ 5. 

(1) Zu Artikel II, § 5, kann der Unterneh
mer zur Ausgabe von Eintrittskarten ver
pflichtet werden, wenn die Teilnahme an der 
Veranstaltung von der Zahlung eines Ent
gelts abhängig gemacht wird. 

(2) Zu § 5, Satz 2, können abweichende 
Bestimmungen erlassen werden. 

§ 6. 

Zu Artikel II, §§ 6 und 7, können abwei
chende Bestimmungen erlassen werden. Es 
kann insbesondere bestimmt werden, daß die 
Steuer allgemein oder für bestimmte Arten 
von Veranstaltungen nach dem Preis oder 
nach dem Entgelt einschließlich der Steuer 
berechnet wird. 

§ 7. 

(1) Zu Artikel II, § 8, Abs. 1, können ab
weichende Bestimmungen erlassen werden. 
Die steuerpflichtigen Veranstaltungen kön
nen zu Gruppen zusammengefaßt und ver
schieden besteuert werden. Die Steuersätze 
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können anders gestaffelt werden, die Staffe
lung kann nach anderen Merkmalen erfol
gen, auch kann von einer Staffelung abge
sehen werden. Der niedrigste Steuersatz von 
10 vom Hundert des Preises oder Entgelts 
darf nicht unterschritten werden. 

(2) Die Steuersätze des § 8, Abs. 2, dürfen 
nicht überschritten werden. Sie können an
ders gestaffelt werden, auch kann von einer 
Staffelung abgesehen werden. Der niedrig
ste' Steuersatz von 8 vom Hundert des Prei
ses oder Entgelts darf nicht unterschritten 
werden. 

§,8 . 
(1) Der im Artikel II, § 9, Abs. 1, bezeich

nete Steuersatz kann bis um 5 vom Hundert 
des Preises oder Entgelts überschritten und 
bis um 2 vom Hundert des Preises oder Ent
gelts unterschritten werden. 

(2) Zu Artikel II, § 9, Abs. 1, können auch 
insoweit abweichende Bestimmungen erlas
sen werden, als die Kartensteuer stait nach 
einem einheitlichen Steuersatz nach Steuer
sätzen erhoben werden kann, die nach der 
Zahl der Preisstufen oder nach den Karten
preisen gestaffelt sind. Die Staffelung hat 
derart zu erfolgen, daß im Falle des Ausver
kaufs der Karten die Gesamtsteuer nicht 
höher ist als der Betrag, den der gemäß 
Abs. 1 festzusetzende Höchststeuersatz von 
der Roheinnahme ausmachen würde, und 
nicht geringer ist als der Betrag, den der 
gemäß Abs. 1 festzusetzende Mindeststeuer
satz von der Roheinnahme ausmachen würde. 

(3) Ist in der Steuerordnung bestimmt, 
daß die Steuer nach dem Preis oder Entgelt 
einschließlich der Steuer berechnet wird (Ar
tikel III, § 6, Satz 2) , so treten an die Stelle 
der Steuersätze des Artikels II, § 9, und der 
im Abs. 1 bezeichneten Höchst- und Mindest
steuersätze die Steuersätze, die zur Erzie
lung des gleichen Steuerbetrags erforderlich 
sind; danach steht gleich: 

einer Steuer vom 
Preis oder Entgelt 
ausschließlich Steuer 

(Nettosteuer) 

einer Steuer vom 
Preis oder Entgelt 
einschließlich Steuer 

(Bruttosteuer) 

von 
20 vom 
19 vom 
18 vom 
17 vom 
16 vom 
15 vom 
14 vom 
13 vom 
12 vom 
10 vom 
8 vom 
6 vom 
4 vom 

Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 

16,67 
15,97 
15,25 
14,53 
13,79 
13,04 
12,28 
11,50 
10,71 
9,09 
7,41 
5,66 
3,85 

von 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 
vom 

Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 
Hundert 

Die Bestimmungen des Abs. 2 über die 
Staffelung der Kartensteuer finden mit der 
Maßgabe Anwendung, daß im Falle des Aus
verkaufs der Karten die Gesamtsteuer nicht 
höher sein darf als der Betrag, den die sich 
aus Abs. 1 in Verbindung mit diesem Absatz 
ergebenden Höchststeuersätze von der Roh
einnahme ausmachen würden, und nicht ge
ringer sein darf als der Betrag, den die sich 
aus Abs. 1 in Verbindung mit diesem Absatz 
ergebenden Mindeststeuersätze von der Roh
einnahme ausmachen würden. 

(4) In der Steuerordnung kann bestimmt 
werden, daß die Steuer von Veranstaltungen 
der im § 1, Abs. 2, Nr. 8, bezeichneten Art, 
deren Geschäfts- und Kassenführung den 
Anforderungen entspricht, die an kaufmän
nische Unternehmungen üblicherweise ge
stellt werden, nicht in der Form der Karten
steuer, sondern in der sich aus Abs. 1, 3 er
gebenden Höhe als Sondersteuer von der 
Roheinnahme erhoben wird. 

§ 9. 
Zu Artikel II, § 10, können abweichende 

Bestimmungen über die Beschaffenheit der 
Karten erlassen werden. Auch kann die aus
schließliche Verwendung von amtlich herge
stellten Karten vorgeschrieben werden, die 
der Unternehmer gegen Erstattung der Un
kosten zu entnehmen hat. 

§ 10. 
Zu Artikel II, § 12, können besondere Be

stimmungen über die von dem Unternehmer 
zu führende Nachweisung sowie über die 
Behandlung und weitere Verwendung nicht 
ausgegebener Karten erlassen werden. 

§ 11. 
Zu Artikel II, § 15, können insoweit ab

weichende Bestimmungen erlassen werden, 
als die Fälle, in denen wegen schuldhafter 
Fristüberschreitungen und sonstiger Ver
säumnisse Steuerzuschläge auferlegt werden 
können, noch vermehrt werden können und 
ein höherer Höchstzuschlag festgesetzt wer
den kann. 

§ 12. 

Zu Artikel II, § 16, können abweichende 
Bestimmungen erlassen werden. Die Steuer
sätze dürfen nicht unterschritten werden. 
Für Veranstaltungen der im Artikel II. § 1, 
Abs. 2, Nr. 8, bezeichneten Art darf die 
Pauschsteuer von der Roheinnahme nicht an 
Stelle oder neben der Kartensteuer zur Er
zielung eines höheren Steuerbetrages erho
ben werden. Die steuerpflichtigen Veranstal
tungen können zu Gruppen zusammengefaßt 
unti verschieden besteuert werden. Es kön-



neu nähere Bestimmungen über <Ĥ*3S3SĴ t-
lung oder Schätzung der Rohetnnahme ge
troffen werden. 

§ 13. 

(1) Zu Artikel Ii, §§ 17 bis 20, können ab
weichende Bestimmungen erlassen werden. 
Die Steuersätze dürfen nicht unterschritten 
werden; wenn die Besteuerung nach anderen 
Merkmalen erfolgt, darf der Steuerbetrag 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Soweit Veranstaltungen der im Ar
tikel II, § 1, Abs. 2, Nr. 2, bezeichneten Art 
auf nichtständigen Vergnügungsplätzen, ins
besondere bei Jahrmärkten, Messen, Volks
festen, Schützenfesten, dargeboten werden, 
darf von der Form der Pauschsteuer nach 
einem Vielfachen des Einzelpreises und der 
Berechnung der Steuer nach ganzen Tagen 
nicht abgewichen werden. 

§ 14. 

Der Steuersatz im Artikel II, § 20 a, Abs. 2, 
darf nicht unterschritten werden. Er kann 
bis auf 5 Rpf. je 10 Quadratmeter Veranstal
tungsfläche erhöht werden. 

VERORDNUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON VER
WALTUNGSGEBÜHREN FÜR ANERKENNUNGEN UND 
ENTSCHEIDUNGEN AUF GRUND DER BESTIMMUN

GEN ÜBER DIE VERGNÜGUNGSSTEUER 
VOM 6. APRIL 1938. 

Auf Grund des Artikels II, § 26, der Be
stimmungen über die Vergnügungssteuer 
vom 7. Juni 1933 (RGBl. I, S. 351) in der 
Fassung der Verordnung vom 22. Dezember 
1933 (RGBl. I. 1934, S. 35) und des § 12, 
Abs. 3, und § 227 der Reichsabgabenordnung 
wird hiedurch mit Zustimmung des Reichs
ministers der Finanzen verordnet; 

§ 1. 
Für die im Artikel II, § 2, Nr. 7, § 6, Abs. 2, 

Satz 5, und § 22. Abs. 1 bis 3, der Bestim
mungen über die Vergnügungssteuer ge
nannten Anerkennungen und Entscheidungen 
wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. 

§ 2. 

(1) Die Verwaltungsgebühr beträgt: 

1. für Anerkennungen und Entscheidungen 
des Bürgermeisters oder der Gemeindeauf
sichtsbehörde 1 bis 50 RM 

2. für Anerkennungen und Entscheidungen 
der oberen Gemeindeaufsichtsbehörde 

2 bis 100 RM. 

3. für Anerkennungen und Entscheidungen 
einer obersten Reichsbehörde 3 bis 150 RM. 

(2) Soweit es sich nicht um eine Einzel
veranstaltung handelt, beträgt die Mindest
gebühr: 

1. im Falle des Abs. 1, Nr. 1 . . 3 RM, 

2. im Falle des Abs. 1, Nr. 2 . . 5 RM, 
3. im Falle des Abs. 1, Nr. 3 . . 10 RM. 

(3) Wird die Anerkennung abgelehnt oder 
lautet die Entscheidung verneinend, so wird 
die Hälfte der im Abs. 1 und 2 genannten 
Gebühren erhoben. Bei Zurücknahme des 
Antrages auf Vornahme der im § 1 bezeich
neten Amtshandlungen, die noch nicht voll
endet, mit deren Ausführung oder sachli
cher Vorbereitung jedoch bereits begonnen 
worden ist, wird ein Zehntel bis ein Viertel 
der im Abs. I und 2 genannten Gebühren, 
mindestens jedoch 1 RM erhoben. 

(4) Werden bei der Vornahme der im § 1 
bezeichneten Amtshandlungen besondere bare 
Auslagen (§ 312 der Reichsabgabenordnung) 
notwendig, so kann deren Erstattung neben 
der Zahlung einer Verwaltungsgebühr ver
langt werden. 

§ 3. 

Aus Billigkeitsgründen kann von der Ge
bührenerhebung ganz oder teilweise abge
sehen werden. 

§ 4. 

(1) Zur Zahlung der Gebühr und der Aus
lagen sind der Antragsteller und derjenige, 
zu dessen Gunsten die Anerkennung oder 
Entscheidung beantragt wird, verpflichtet. 

(2) Die von einer obersten Reichsbehörde 
festgesetzten Gebühren und Auslagen wer
den auf Antrag der obersten Reichsbehörde 
von den Finanzämtern nach den Vorschrif
ten der Reichsabgabenordnung und der zu 
ihrer Durchführung ergangenen und noch 
ergehenden Bestimmungen beigetrieben. 

(3) Für die Erhebung und Beitreibung der 
Gebühr und der Auslagen durch die im § 2, 
Abs. 1, Nr. 1 und 2, genannten Behörden gel
ten im übrigen die landesrechtlichen Be
stimmungen. 

§ 5. 

Die Gebühren fließen derjenigen Gebiets
körperschaft zu, deren Organ die gebühren
pflichtige Amtshandlung vorgenommen hat. 

HERAUSGEGEBEN VOM CHEF DER ZIVILVERWALTUNG TÜR DIE BESETZEN GEBIETE KÄRNTENS UND KRAINS IN KLAGENFURT. — 
DRUCK: JOH. LEON SEN., KLAGENFURT, DOMGASAE 17. 
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51 . Anordnung 
über den Aufbau der Technischen Nothilfe 

in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermäch
tigung ordne ich an: 

1. In den besetzten Gebieten Kärntens~und 
Krains ist mit dem Aufbau der Technischen 
Nothilfe zu beginnen. 

2. Mit der Durchführung beauftrage ich 
den Führer der Bezirksgruppe für Kärnten 
der Technischen Nothilfe in Klagenfurt, der 
hiebei an meine Weisungen gebunden ist. 

3. Die Erfassung der erforderlichen Kräfte 
hat im Einvernehmen mit dem Führer der 
Wehrmannschaften in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains zu erfolgen. 

4. Die Orts- und Kreisnolizeibehörden rie
ben die Technische Nothilfe bei ihrer Orga
nisation und ihrem Aufbau zu unterstützen, 
insbesonders die erforderlichen Räume zur 
Unterbringung der Ausrüstung und Geräte 
zur Verfügung zu stellen. 

K l a g e n f u r t , den 25. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

52. Bekanntmachung 
über die Einführung der Anordnung 4 42 
des Getreidewirtschaftsverbandes Ostmark, 
betreffend Bezugsregelung, Änderung der 

Mehl- und Backwarenanordnung vom 
31. März 1942. 

Auf Grund der Verordnung zur Regelung 
der Getreide- und Futtermittelwirtschaft vom 
14. 10. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt, 
Stück 25, lfd. Nr. 110) wird im Einverneh
men mit dem Getreidewirtschaftsverband 
Ostmark bestimmt: 

Die Anordnung 4 / 4 2 des Getreidewirt
schaftsverbandes Ostmark, betreffend Bezugs
regelung, Änderung der Mehl- und Back-
Warenanordnung vom 31. 3. 1942, gilt auch 
in den besetzten Gebieten Kärntens urd 
Krains. 

Gleichzeitig treten die den Bestimmungen 
dieser Anordnung entgegenstehenden Vor
schriften außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 20. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
Im Auftrage: 

gez. H i e r z e g g e r . 

53. Verordnung 
zur Regelung der Getreidepreise für die 
besetzten Gebiete Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne, ich in Erweiterung des § 1, Ab
satz 1, meiner Verordnung zur Regelung der 
Getreide- und Futtermittelwirtschaft vom 
14. Oktober 1941 (veröffentlicht im Verord
nungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivil
verwaltung in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains, Stück 25, vom 15. 10. 1941, 
Nr. 110) folgendes: 

§ L 
Für die besetzten Gebiete Kärntens und 

Krains gelten die für den Gau Kärnten fest
gesetzten Preisgebiete der Verordnung zur 
Ordnung der Getreidewirtschaft in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 10. Juli 1935, 
RGBl. I, S. 1006, und der hiezu ergangenen 
Änderungsverordnungen. 

a) Anlage I (Roggen) 
das Preisgebiet R XX, 

b) Anlage II (Weizen) 
das Preisgebiet W XXI, 

c) Anlage IV (Futterhafer) 
das Preisgebiet H XIV, 

d) die' Bestimmungen bezüglich der An
lage III (Futtergerste) bleiben vorbe
halten. Bis auf weiteres gelten die bis
her festgesetzten Preise. 

§ 2. 
Zu dem Grundpreis W XXI wird ein Auf

schlag je RM 30.— je Tonne bis auf weite
res festgesetzt. 

§ 3. 
Die Verordnung tritt rückwirkend mit 

20. 10. 1941 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , am 21. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

54. Verordnung 
über die Einführung der reichsrechtlichen 

kaliwirtschaftlichen Vorschriften. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1-
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains gelten folgende im Reichsgebiet be
stehenden gesetzlichen Bestimmungen: 

1. Das Kaliwirtschaftsgesetz vom 18. De
zember 1923 (RGBl. II, S. 1027). 
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2. Die Verordnung zur Durchführung des 
Kaliwirtschaftsgesetzes vom 29. Juni 1934 
(RGBl. II, S. 363) . 

3. Die Vorschriften über die Probenahme 
bei der Einschätzung von Kalibergwerken 
durch die Kaliprüfungsstelle und Berufungs
kommission vom 15. Juni 1934 (Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzei
ger Nr. 138). 

4. Die Bestimmungen der Kaliprüferstelle 
zur Sicherung gegen Untergehalt vom 
25 . Juni 1934 (Deutscher Reichsanzeiger und 
Preußischer Staatsanzeiger Nr. 147). 

§ 2. 

Soweit diese Vorschriften nicht unmittel
bar angewandt werden können, sind sie sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. Jänner 1942 in Kraft. 

K 1 a g e n f u r t, den 25. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

5 5 . Verordnung 
zur Bekämpfung der San-Josè-Schildlaus. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten folgende gesetzliche Bestim
mungen: 

§ 1. 

1. Verordnung zur Bekämpfung der San-
Josè-Schildlaus in der Ostmark vom 21 . 11. 
1939 (RGBl. I, S. 2344) und die Verordnung 
Rd.-Erl. d. REM. v. 19. 1. 1940, II A 3—181. 

2. Verordnung vom REM. über die Beauf
sichtigung der Baumschulen und die Rege
lung der Abgabe von Baumschulerzeugnis
sen (Reichsministerialblatt der landwirt
schaftlichen Verwaltung Nr. 33, v. 17. Aug. 
1940, S. 873) . 

3. Richtlinien für die Begasung von Baum
schulerzeugnissen (Reichsministerialblatt der 

landwirtschaftlichen Verwaltung Nr. 30, vom 
27. 7. 1940, S. 802) . 

§ 2. 

Soweit diese Vorschriften nicht unmittel
bar angewandt werden können, sind sie sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 3. 

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Verlautbarung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 25. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

56. Verordnung 
über die Einführung von Tabakverschleiß

vorschriften in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Die im Reichsgau Kärnten geltenden Vor
schriften über den Verschleiß von Tabak
waren gelten ab 1. Mai 1942 auch in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

§ 2. 

(1) Soweit diese Vorschriften in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains nicht 
unmittelbar angewendet werden können, sind 
sie sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains er
läßt zu dieser Verordnung die erforder
lichen Durchführungsbestimmungen. Er kann 
dabei vom geltenden Recht abweichen. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1942 in 
Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 2? . April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetiten Gebiete Kärntens und Krains in Klageniuit. — 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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57. 11. Bekanntmachung 
des Leiters der Sozialversicherungskasse zur 
Ergänzung und Abänderung der 10. Bekannt
machung vom 10. September 1941 (Verord
nungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivil
verwaltung vom 5. Oktober 1941, Stück 24 ) , 
betreffend Leistungen aus der Pensionsver-

sicherung der Angestellten. 

Mit Genehmigung des Chefs der Zivilver
waltung bestimme ich: 

1. Anrechnung von Beitragszeiten. 

Bei der Bemessung der Leistungen aus der 
Pensionsversicherung der Angestellten wer
den die während der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten erworbenen .Beitrags
zeiten angerechnet. Beitragszeiten, die nach 
jugoslawischem Recht anzurechnen gewesen 
wären, können nach dieser Bekanntmachung 
für die Bemessung der Rente berücksichtigt 
werden. Punkt 9 der 10. Bekanntmachung 
tritt außer Kraft. 

2. Berechnung der Leistungen. 

Das Ruhegeld besteht aus dem Grund
betrag, den Steigerungsbeträgen und allfäl
ligen Kinderzuschüssen. Für die neu nach 
dem 31. Juli 1941 eingetretenen, bzw. ein
tretenden Versicherungsfälle (Rentenfest
stellungen) werden Grundbetrag und Steige
rungsbeträge neu geregelt. 

3. Festsetzung des Grundbetrages. 

Für Renten (Ruhegeld), die nach Punkt 2 
neu festzustellen sind, wird der Grundbetrag 
auf jährlich RM 444.— erhöht. 

4. Festsetzung der Steigerungsbeträge. 

Als Steigerungsbeträge werden für jeden 
Beitragsmonat gewährt: 

a) bis zum Beginn des Monats, in dem 
der Versicherte das 30. Lebensjahr 
vollendete RM —.50 

b) bis zum Beginn des Monats, in dem 
der Versicherte das 40. Lebensjahr 
vollendete . RM 1.— 

c) bis zum Beginn des Monats, in dem 
der Versicherte das 50. Lebensjahr 
vollendete RM 2.~ 

d) für alle folgenden Beitragsmonate 
RM 2.50 

5. Sonderregelung für Bergwerksbetriebe. 

(1) Für Angestellte in Bergwerksbetrieben, 
wenn sie wesentlich bergmännische Arbeiten 
verrichtet haben, werden an Stelle der in 

Punkt 4 genannten Steigerungsbeträge -die 
folgenden gewährt: 

a) bis zum Beginn des Monats, in dem 
der Versicherte das 30. Lebensjahr 
vollendete . . . . . . RM —.85 

b) bis zum Beginn des Monats, in dem 
der Versicherte das 40. Lebensjahr 
vollendete RM 1.70 

c) bis zum Beginn des Monats, in dem 
der Versicherte das 50. Lebensjahr 
vollendete RM 3.40 

d) für alle folgenden Beitragsmonate 
RM 4.25 

(2) Was als wesentlich bergmännische Ar
beit gilt, ist nach dem Rahmenverzeichnis der 
Reichsknappschaft zu beurteilen. 

6. Kinderzuschüsse. 

(1) Die Rente (Ruhegeld) des Versicherten 
erhöht sich für jedes seiner Kinder bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr um den Kinder
zuschuß. 

(2) Det Kinderzuschuß beträgt für die er
sten beiden Kinder je RM 90.—, für jedes 
weitere Kind RM 120.— jährlich. Der erhöhte 
Kinderzuschuß wird für das betreffende Kind 
weitergewährt, auch wenn die Zahl der Kin
der, für die ein Kinderzuschuß zu zahlen ist, 
unter drei sinkt. 

(3) Die Rente einer versicherten Ehefrau 
wird für ihre Kinder, die eheliche Kinder des 
Ehemannes sind oder deren rechtliche Stel
lung haben, um den Kinderzuschuß nur er
höht, wenn die Versicherte vor Eintritt des 
Versicherungsfalles den Unterhalt der Kinder 
überwiegend bestritten hat; der Kinder Zu
schuß wird nicht gewährt, wenn und solange 
der Ehemann den Unterhalt der Kinder über
wiegend bestreitet. 

(4) Mehreren Berechtigten wird der Kin
derzuschuß für dasselbe Kind nur einmal ge
währt, und zwar demjenigen, der das Kind 
überwiegend unterhält. 

(5) Jede Änderung der Rente durch Hinzu
tritt oder durch Ausscheiden eines Kindes 
wirkt vom ersten Tage des auf die Änderung 
folgenden Monats ab. 

(6) Der Kinderzuschuß, auf den ein Berech
tigter Anspruch hat, kann mit seiner Zustim
mung einem Dritten auf dessen Antrag aus
gehändigt werden, wenn dieser den Unterhalt 
des Kindes überwiegend bestreitet. Eine Ver
fügung des Berechtigten über den Kinderzu
schuß für diese Zeit ist unwirksam. 
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7. Hinterbliebenenrenten. 

(1) Die Witwen- und Witwerrente beträgt 
fünf Zehntel, die Waisenrente vier Zehntel 
der Rente (Ruhegeld ohne Kinderzuschüsse). 

(2) Die Hinterbliebenenrenten dürfen zu
sammen nicht höher sein als die Rente ein
schließlich der Kinderzuschüsse, die dem Ver
storbenen zur Zeit des Todes zustand oder 
zugestanden hätte, wenn er zu diesem Zeit
punkt invalid gewesen wäre, sonst wird sie 
nach dem Verhältnis ihrer Höhe gekürzt. 

(3) Für jedes neugeborene Kind erhöht 
sich der Höchstbetrag um einen Kinderzu
schuß. Beim Ausscheiden eines Hinterbliebe
nen erhöhen sich die Hinterbliebenenrenten 
bis zum zulässigen Höchstbetrage. 

8. Leistungszuständigkeit. 

Für die bei der Bruderlade Mieß versicher
ten, bzw. versichert geweseneu Angestellten 
und deren Angehörige sind alle ab 1. April 
1941 angefallenen Renten [Ruhegeld und Hin
terbliebenenrenten einschließlich Kinderzu
schläge (Kinderzuschüsse) 1 aus den bei ihr 
angesammelten und laufend fällig werdenden 
Beiträgen zu zahlen. Für alle bei der Sozial
versicherungskasse versicherten Angestellten 
und deren Angehörige ist für die Zahlung 
der Renten diese Stelle zuständig. 

K l a g e n f u r t , den 30. März 1942. 

gez. Anton T r o p p e r 

Verwaltungsdirektor. 

58. 12. Bekanntmachung 
des Leiters der Sozialversicherungskasse zur 
Durchführung der Verordnung des Chefs der 
Zivilverwaltung vom 15. Mai 1941 über die 

Regelung der Sozialversicherung; hier: 
N e u r e g e l u n g ( E r w e i t e r u n g ) d e s 

U m f a n g e s u n d A u s m a ß e s d e r 
L e i s t u n g e n i n d e r K r a n k e n 

v e r s i c h e r u n g . 

Mit Genehmigung des Chefs der Zivilver
waltung erlasse ich die nachstehenden Be-

k« ileiulcr- urlieith' 
Lohn- täglichcr ' Lohn 

stufe von bin vou bis 

I 0,00 1,50 0,00 1,75 
II 1,51 2,50 1,76 2,92 
III 2,51 3,50 2,93 4,08 
IV 3,51 4,50 4,08 5,25 
V 4,51 5,50 5,26 6,41 
VI 5,51 6,50 6,42 7,58 
VII 6,51 7,50 7,59 8,75 
VIII 7,51 8,50 8,76 9,91 
IX 8,51 9,50 9,92 11,08 
X 9,51 u. darüber 11,08 u. darüb. 

Stimmungen über die Leistungen der Kran
kenversicherung. 

I. Art und Umfang der Leistungen, 
Bemessung der Barleistungen. 

§ L 

Art und Umfang der Leistungen. 

(1) Die Leistungen der Krankenversiche
rung teilen sich in Pflichtleistungen und 
Mehrleistungen. Der Anspruch auf Pflicht
leistungen entsteht mit der Mitgliedschaft. 
Den Anspruch auf Mehrleistungen besitzen 
Mitglieder, die in den letzten 12 Monaten 
vor Eintritt des Versicherungsfalles minde
stens 6 Monate bei einem öffentlich-recht
lichen Versicherungsträger in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains sowie der Un
tersteiermark oder im Gebiet des Deutschen 
Reiches krankenversichert waren. 

(2) Die Leistungen der Krankenversiche
rung bestehen in 

a) Versichertenkrankenhilfe, 
b) Versichertenwochenhilfe, 
c) Versichertensterbegeld, 
d) Familienkrankenhilfe, 
e) Familienwochenhilfe, 
f) Familiensterbegeld. 

§ 2. 

Bemessung der Barleistungen. 

(1) Die Barleistungen werden nach der 
Bemessungsgrundlage berechnet. Die Bemes
sungsgrundlage wird nach Lohnstufen fest
gesetzt, denen die Kassenmitglieder nach der 
Höhe ihres auf den Kalendertag entfallenden 
Arbeitsverdienstes zugeteilt werden. Bei Be
rechnung des kalendertäglichen Arbeitsver
dienstes wird die Woche mit 7, der Monat 
mit 30 und das Jahr mit 360 Tagen angesetzt. 
Soweit der kalendertägliche Arbeitsverdienst 
RM 10.— übersteigt, bleibt er außer Ansatz. 

(2) Die Bemessungsgrundlage bestimmt sich 
wie folgt: 

Bernes 

Wochenlohn Monatslohn sungs-

von bis von bis 

0,00 10,50 0,00 45,00 
10,51 17,50 45,01 75,00 
17,51 24,60 75,01 106,60 
24,61 31,80 106,61 137,80 
31,81 39,00 137,81 169,00 
39,01 45,60 169,01 197,60 
45,61 52,80 197,61 228,80 
52,81 59,70 228,81 258,70 
59,71 66,60 258,71 288,60 
66,61 u. darüber 288,61 u. darüber 10.— 

99 



/ 

(3) Die Bemessungsgrundlage wird nach 
dem Durchschnitt des Arbeitsverdienstes be
rechnet, den der Versicherte, falls er Monats
bezugsempfänger im letzten Bezugsmonat ist, 
sonst aber in den letzten 4 Lohnwochen vor 
Eintritt des Versicherungsfalles hatte. Bei Be
schäftigung von geringerer Dauer wird nur 
diese der Berechnung zugrunde gelegt. 

(4) Für die Barleistungen der Wochenhilfe 
berechnet sich die Bemessungsgrundlage nach 
dem Durchschnitt des Verdienstes der letzten 
13 Lohnwochen, bei Versicherten, die im Mo
natsbezug stehen, nach dem Arbeitseinkom
men der letzten drei Kalendermonate. 

II. Mitgliederkreis. 

§ 3. 

Kreis der Versicherten (Anspruchs
berechtigten). 

(1) Anspruch auf Leistungen haben: 

a) Personen, die in einer versicherungspflich
tigen Beschäftigung stehen, 

b) Personen, die sich nach Beendigung der 
versicherungspflichtigen i Beschäftigung 
freiwillig weiterversichert haben, solange 
sie diese Versicherung aufrecht erhalten. 

Für freiwillig Weiterversicherte, die 

1. eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben, oder 

2. als Familienangehörige des Arbeitgebers 
ohne eigentliches Arbeitsverhältnis und 
ohne Entgelt in seinem Betriebe tätig sind, 
werden die Kassenleistungen durch Weg
fall des Kranken- und Hausgeldes be
schränkt. Das gleiche gilt für die übrigen 
weiterversicherten Mitglieder, die eine 
solche Beschränkung schriftlich beantragt 
haben, 

c) Arbeitslose, die Hauptunterstützung er
halten, 

d) Personen, die von der Sozialversiche
rungskasse Krainburg eine Rente aus der 
Renten-(Alters-)versicherung der Arbeiter 
oder Angestellten erhalten. Die Bezieher 
von Hinterbliebenenrenten gelten als Fa
milienangehörige. Die krankenversicher
ten Rentner und ihre Angehörigen (§ 4) 
erhalten, mit Ausnahme des Sterbegeides, 
keine Barleistungen. Das Sterbegeld be
trägt für den Empfänger einer Versicher
tenrente RM 75.—, für die Angehörigen 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 
RM 25 .— und für Angehörige über 
14 Jahre RM 40.—. 

(2) Versicherte bleiben Mitglieder, solange 
die Kasse ihnen Krankengeld oder Kranken
hauspflege, bzw. Wochengeld gewährt. 

(3) Die Kasse gewährt die Pflichtleistungen 
auch jenen Personen, die unmittelbar nach 
dem Erlöschen der Versicherungspflicht er
werbslos geworden sind, vorausgesetzt, daß 
sie in den vorangegangenen 12 Monaten min
destens 26 Wochen oder unmittelbar vorher 
mindestens durch 6 Wochen versichert waren, 
wenn der Versicherungsfall innerhalb drei 
Wochen nach dem Ausscheiden eintritt. 

(4) Kriegsbeschädigte des Weltkrieges 
1914/18 erhalten durch die Sozialversiche
rungskasse auf Rechnung des Versorgungs
amtes Krankenpflege, wenn diese wegen der 
Kriegsbeschädigung (Dienstbeschädigungs
leiden) erforderlich wird. Die Krankenpflege 
beschränkt sich auf die notwendige ärztliche, 
bzw. Krankenhausbehandlung sowie die Ver
sorgung mit Arznei und Heilmitteln. 

§ 4. 

Kreis der Familienangehörigen. 

(1) Der Versicherte hat Anspruch auf Fa-
miiienkrankenhilfe für nachstehende An
gehörige: 

a) den Ehegatten (Ehegatt in); 

b) die unterhaltsberechtigten Kinder bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr, wenn sie aber 
zur Ausbildung und Vorbereitung auf 
ihren Beruf eine Schule besuchen, bis zum 
vollendeten 24. Lebensjahr, wenn sie dau
ernd erwerbsunfähig sind, ohne Alters
beschränkung; 

c) seine Eltern; 

d) die Tochter oder Schwester, die seit min
destens 8 Monaten ununterbrochen in 
der Hausgemeinschaft des Versicherten 
lebt und mindestens seit dieser Zeit die 
Hauswirtschaft führt, und zwar: 

aa) bei einem männlichen Versicherten, wenn 
eine mit ihm im gemeinsamen Haushalt 
lebende arbeitsfähige Gattin nicht vor
handen ist, und 

bb) bei einer weiblichen Versicherten, so
lange sie Lohnarbeit verrichtet. 

(2) Anspruch auf Leistungen für Familien
angehörige besteht nur dann, wenn diese 
sich regelmäßig im Kassensprengel aufhalten 
und ihnen nicht selbst auf Grund eigener 
Versicherung Leistungen der Krankenver
sicherung zustehen. 

(3) Als Kinder gelten: 

a) die ehelichen Kinder, 

b) die für ehelich erklärten Kinder, 
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c) die an Kindes Statt angenommenen Kinder, 

d) die unehelichen Kinder eines männlichen 
Versicherten, wenn seine Vaterschaft fest
gestellt ist, 

e) die unehelichen Kinder einer Versicherten, 

f) die Stiefkinder und die Enkel, wenn sie 
vor Eintritt des Versicherungsfalles über
wiegend vom Versicherten unterhalten 
wurden, 

g) die Pflegekinder, die vom Versicherten 
unentgeltlich verpflegt werden. 

III. Leistungen für Versicherle. 

A. Krankenhilfe. 

§ 5. 

Krankenpflege. 

(1) Die Krankenpflege wird während des 
Bestandes der Mitgliedschaft ohne zeitliche 
Begrenzung gewährt. Endet die Mitglied
schaft während des Bezuges von Kranken
pflege, so erlischt der Anspruch auf dieselbe 
spätestens 26 Wochen nach dem Aufhören 
der Mitgliedschaft. Für Anspruchsberechtigte 
nach § 3, Abs. 2, wird die Krankenpflege bis 
zur Höchstdauer von 26 Wochen gewährt. 

(2) Die Krankenpflege umfaßt: 

1. ärztliche Hilfe, einschließlich des notwen
digen geburtsärztlichen und des Hebam
menbeistandes, 

2. Versorgung mit den notwendigen Heil
mitteln, Heil- und sonstigen Behelfen 
(Hilfsmitteln), 

3. zahnärztliche und zahntechnische Hilfe 
sowie den unentbehrlichen Zahnersatz. 

(3) Die notwendige ärztliche (auch geburts
ärztliche), zahnärztliche und zahntechnische 
Hilfe sowie der erforderliche Hebammen-
beistahd und ferner die Versorgung mit den 
notwendigen Heilmitteln und Heil- oder son
stigen Behelfen (Hilfsmitteln) wird vollkom
men frei gewährt. Die Gewährung von Zahn
ersatz (künstliche Gebisse, Zahnkronen und 
Stiftzähne) ist eine Mehrleistung. 

(4) Wenn bei der Inanspruchnahme ärzt
licher Hilfe Fahrtkosten entstehen, so wer
den sie, soweit die Beanspruchung eines Ver
kehrsmittels erforderlich war, von der Kasse 
im notwendigen Ausmaße ersetzt. Fahrt
kosten zu einem Facharzt werden' nur ver
gütet, wenn das Mitglied von dem nächst
gelegenen Kassenarzt an den Facharzt ver
wiesen wurde und hierüber eine Bescheini
gung beibringt. 

(5) Als M e h r l e i s t u n g e n werden ge
währt: 

1. Zu den Kosten des unentbehrlichen Zahn
ersatzes wird ein Beitrag von 80 v. H. 
gezahlt, davon wird die Hälfte aus den 
Mitteln der Rentenversicherung getragen. 
Der Anteil des Versicherten beträgt dem
nach 20 v. H. der Kosten. Die Kosten einer 
Reparatur trägt die Kasse zur Gänze. 
Für die Bewilligung eines neuen Zahn
ersatzstückes ist neben den sonstigen Vor
aussetzungen für die Gewährung der Ab
lauf einer Zeit von mindestens drei Jah
ren seit der letzten Beteiligung an einein 
Zahnersatzstück, zu dessen Kosten aus 
öffentlichen Mitteln beigetragen wurde, 
erforderlich. 

2. Zu den Kosten für Zahnkronen und Stift
zähnen zahlt die Kasse, wenn die in nähe
ren Richtlinien festgelegten Voraussetzun
gen zutreffen, einen Zuschuß. Dieser be
trägt für eine vom Zahnarzt oder Denti
sten gefertigte Krone und für einen Ring
stiftzahn RM 15.—, für eine fabriksmäßig 
hergestellte Krone bis zu RM 4.—. 

§ 6. 

Bestimmungen für die Inanspruchnahme 
der Krankenpflege. 

(1) Für die Inanspruchnahme ärztlicher, 
zahnärztlicher und zahntechnischer Hilfe ist 
ein Krankenschein erforderlich. Dieser wird 
entweder von der Kasse, bzw. einer Verwal
tungsstelle derselben, und für die in ver
sicherungspflichtiger Beschäftigung stehenden 
Mitglieder vom Betriebsführer, bzw. dem 
von ihm hierzu Bevollmächtigten ausgefer
tigt: Das Mitglied ist keinesfalls berechtigt, 
sich selbst einen Krankenschein auszustellen. 

(2) Der Krankenschein ist dem Arzt (Zahn
arzt, Dentisten) schon vor Beginn der Be
handlung unaufgefordert zu übergeben. In 
dringenden Fällen, wenn wegen der mit der 
Besorgung des Krankenscheines verbundenen 
Umstände der Arzt nicht mehr rechtzeitig 
helfen könnte, kann der Krankenschein nach
her, spätestens jedoch innerhalb Wochenfrist 
beigebracht werden. Das Mitglied hat in die
sem Falle jedoch bei der ersten Behandlung 
dem Arzt (Zahnarzt, Dentisten) von seiner 
Kassenzugehörigkeit Mitteilung zu machen. 

(3) Die Behandlung wird ausschließlich nur 
durch die zur Kassentätigkeit zugelassenen 
Ärzte (Zahnärzte, Dentisten) gewährleistet. 
Nur in Notfällen, wenn ein Kassenarzt nicht 
rechtzeitig erreichbar ist, kann zur Hilfelei
stung auch ein Nichtkassenarzt berufen wer
den. Das Mitglied hat sich auch dem Nicht-
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kassenarzt mit einem Krankenschein auszu
weisen, um nicht die Kosten selbst bezahlen 
zu müssen. 

(4) Die Mitglieder können unter den Kas
senärzten, Kassenzahnärzten und Kassendenti
sten wählen. Nimmt ein Mitglied nicht den 
nächstgelegenen, sondern einen anderen Kas
senarzt in Anspruch, so muß es für die da
durch allenfalls entstehenden Mehrkosten 
selbst aufkommen. Während desselben Ver
sicherungsfalles und innerhalb des Kalender
vierteljahres darf das Mitglied den, Arzt 
(Zahnarzt, Dentisten) nur mit Zustimmung 
des Kassenleiters wechseln. 

(5) Fahrtkosten werden nur gegen Ab
gabe des Fahrtausweises (Fahrkarten u. dgl.) 
ersetzt. 

(6) Arzneien können unmittelbar auf Grund 
der kassenärztlichen Verordnung bezogen 
werden. 

(7) Die notwendigen, ärztlich verordneten 
sonstigen Heilmittel (Brillen, Bruchbänder, 
ambulante Bäder usw.) und Heilbehelfe 
(Hilfsmittel) können' nur nach Genehmigung 
durch die Kasse bei den von ihr bezeichneten 
Abgabestellen bezogen werden. Zuschüsse zu 
den Kosten des unentbehrlichen Zahnersatzes 
sowie von Zahnkronen und Stiftzähnen kön
nen nur gewährt werden, wenn darum vor 
Beginn der Behandlung bei der Kasse an
gesucht wurde. 

§ 7. 

Krankenschein- und Verordnungsblattgebühr. 

(1) Für die Krankenhilfe (Inanspruchnahme 
ärztlicher, zahnärztlicher oder dentistischer 
Hilfe) ist ein Krankenschein zu lösen. Die 
Gebühr dafür beträgt 25 Rpf. Für denselben 
Versicherungsfall ist die Gebühr nur einmal 
zu entrichten. 

(2) Bei dem Bezug von Heilmitteln und 
Heilbehelfen (Hilfsmitteln) hat der Versicherte 
von den Kosten jeder Verordnung den Be
trag von 25 Rpf, jedoch nicht mehr als die 
wirklichen Kosten als Verordnungsblattge
bühr an die albgebende Stelle zu bezahlen; 
enthält das Verordnungsblatt mehr als eine 
Verordnung, so ist der Betrag nur einmal 
zu entrichten. 

§ 8. 

i 
Befreiung von der Krankenschein- und 

Verordnungsblattgebühc. 

(1) Von der Verpflichtung, die Kranken
schein- und Verordnungsblattgebühr zu ent
richten, sind befreit: 

a) Personen, die Arbeitslosenunterstützung 
erhalten, 

b) Personen, die von der Kasse oder einer 
reichsdeutschen Versicherungsanstalt eine 
Rente aus der Rentenversicherung der 
Arbeiter oder Angestellten erhalten, 

c) Personen, die aus der Unfallversicherung 
oder nach der Reichsversorgung Rente als 
Schwerverletzte oder als Schwerbeschä
digte beziehen, 

d) Personen, die an einer ansteckungsgefähr
lichen Geschlechtskrankheit leiden, 

e) Versicherte, die an einer anzeigepflichti
gen übertragbaren Krankheit leiden, 

f) deutsche und deutschgesinnte kinderreiche 
Oberkrainer Versicherte, deren Familien 
als geordnet anzusehen sind, wenn zu dem 
Haushalt des Versicherten mehr als zwei 
unterhaltsberechtigte Kinder gehören, für 
die Familienkrankenhilfe (§ 4) gewährt 
wird. Kinderreich sind Versicherte, die 
mindestens vier, Witwen, die mindestens 
drei leibliche eheliche oder für ehelich er
klärte Kinder haben oder gehabt haben. 

(2) Dauert die mit der Krankheit verbun
dene Arbeitsunfähigkeit länger als 10 Tage, 
so ist für Heilmittel, die nach dem Ablauf 
dieser Zeit während der Arbeitsunfähigkeit 
noch notwendig werden, die Verordnungs
blattgebühr nicht zu entrichten. 

(3) In Fällen von besonderer Notlage kön
nen auch andere Personen von der Entrich
tung der Krankenschein- und Verordnungs
blattgebühr befreit werden. 

§ 9. 

Krankengeld. 

(1) Das Krankengeld gebührt Versicherten 
in Höhe der halben Bemessungsgrundlage 
vom 4. Tage der Arbeiteunfähigkeit an. Kran
kengeld wird bei Arbeitsunfähigkeit bis r.u 
26 Wochen gewährt, auch wenn während die
ser Zeit eine neue Krankheit auftritt. Ist der 
Versicherte wieder arbeitsfähig, aber noch 
behandlungsbedürftig, und wird er wegen 
einer neuen Krankheit arbeitsunfähig, so hat 
er einen neuen Anspruch auf Krankengeld 
bis zu 26 Wochen. Hat der Versicherte für 
26 Wochen Krankengeld bezogen, und besteht 
nach vertrauensärztlichem Gutachten Aus
sicht, daß er innerhalb von 13 Wochen wieder 
arbeitsfähig wird, so kann Krankengeld bis 
zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
gewährt werden. 
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(2) Fällt der letzte Tag der Arbeitsunfähig
keit auf einen für den Versicherten arbeits
freien Tag, so wird für diesen Tag Kranken
geld nicht gezahlt. 

(3) Die Dauer des Ruhens des Anspruches 
auf Krankengeld (§ 11) wird in die Höchst
dauer des Anspruches eingerechnet. 

(4) Für Versicherte, die innerhalb von 12 
Monaten bereits für 26 Wochen Kranken
geld oder die Ersatzleistung dafür (Anstalts
pflege, Hausgeld) erhalten haben, wird in 
einem neuen Versicherungsfall, der im Laufe 
der nächsten 12 Monate eintritt, die Gewäh
rung von Krankengeld und Krankenhaus
pflege auf die Gesamtdauer von 13 Wochen 
beschränkt, wenn diese Leistungen durch die
selbe nicht behobene Krankheitsursache ver
anlaßt werden. 

(5) Als Mehrleistung wird gewährt: 

1. Krankengeld bis zu insgesamt 52 Wochen. 
Absatz 1, letzter Satz, gilt sinngemäß. 

2. Für Versicherte mit Angehörigen, die der 
Versicherte bisher ganz oder überwiegend 
unterhalten hat und die mit ihm in häus
licher Gemeinschaft leben, treten vom 43. 
Tage der Arbeitsunfähigkeit ab zum Kran
kengeld Zuschläge. Der Zuschlag beträgt 
für jeden Angehörigen 10 v. H. des Kran
kengeldes. Der Gesamtbetrag der Zu
schläge darf 25 v. H. der Bemessungs
grundlage (halbes Krankengeld) nicht 
übersteigen. 

§ 10. 

Wegfall des Krankengekies. 

(1) Das Krankengeld gebührt nicht: 

1. wenn der Anspruchsberechtigte sich die 
Krankheit vorsätzlich oder durch schuld-
bare Beteiligung an einer Schlägerei oder 
einem Raufhandel zugezogen hat; 

2. wenn die Krankheit sich als unmittelbare 
Folge der Trunkenheit erweist; 

3. Lehrlingen, die ohne Entgelt beschäftigt 
werden; 

4. wenn sich der Anspruchsberechtigte staats
feindlich betätigt hat. 

(2) In den Fällen des Abs. 1, Z. 1 und 2, ge
bührt den Angehörigen (§ 4) des Anspruchs
berechtigten das halbe Krankengeld. 

§ 11. 

§ 12. 

Bestimmungen über die Krankmeldung und 
für den Bezug von Krankengeld. 

(1) Ein Versicherter, der arbeitsunfähig er
krankt, hat dies der Kasse sofort, und in der 
Regel mit dem vom Arzt ausgefertigten Teil
stück A des Krankenscheines zu melden. War 
in Ausnahmefällen ein Krankenschein nicht 
sogleich zu erreichen, so muß der Versicherte 
die Kasse auf andere Weise ungesäumt von 
seiner Arbeitsunfähigkeit unterrichten. Für 
das rechtzeitige Einlangen einer Meldung 
über seine Arbeitsunfähigkeit ist ausschlied-
lich der Versicherte allein verantwortlich 
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Ruhen des Krankengeldes. 

(1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 

1. wenn die Arbeitsunfähigkeit der Kasse 
nicht innerhalb einer Woche gemeldet 
wird, bis zu dem Tage, an dem die Kasse 
von derselben Kenntnis erhält; die An
zeige des Arbeitgebers über die Unter
brechung der Beschäftigung wegen Er
krankung ersetzt diese Meldung nicht; 

2. wenn und soweit der Versicherte während 
der Krankheit Arbeitsentgelt erhält; 

3. auf die Dauer der Weigerung eines Ver
sicherten, der Einweisung in eine Kran
kenanstalt Folge zu leisten; 

4. wenn ein Versicherter die Vorladung zur 
vertrauensärztlichen Nachuntersuchung 
ohne wichtigen Grund nicht befolgt, von 
dem Tag, für den die Untersuchung an
gesetzt war, bis zu jenem, an dem eine 
vertrauensärztliche Untersuchung statt
findet; 

5. wenn der Versicherte, ohne die Kasse vor
her zu verständigen, seinen zuerst ange
gebenen Wohnort wechselt, vom Zeitpunkt 
dieses Wechsels bis zu jenem Tag, an dem 
der Kasse der neue Wohnort bekannt 
wird. 

(2) Ist die Meldung über den Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig erstattet, 
so kann in besonderen Ausnahmefällen das 
Krankengeld für die zurückliegende Zeit teil 
weise oder ganz, in der Regel jedoch läng
stens für sieben Tage zugebilligt werden. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1, Ziff. 3 
bis 5, kann den Angehörigen (§ 4) des Au-
spruchsberechtigten das halbe Krankengeld 
gewährt werden. 



/ 
Bei Verzögerungen, die durch das Verschul
den Dritter entstehen, denen der Versicherte 
die Krankmeldung übertragen hat, lallen die 
Folgen diesen zur Last. 

(2) Die Kranken sind verpflichtet, Vorla
dungen zur vertrauensärztlichen Nachunter
suchung pünktlich zu befolgen. Ist der Kranke 
nicht gehfähig, so hat er dies der Kasse 
durch eine Bescheinigung des behandelnden 
Arztes sogleich mitzuteilen. 

(3) Krankengeld wird auf Gnuid einer 
ärztlichen Bescheinigung über die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt. Mit dem ersten 
Auszahlungsschein ist vom Versicherten auch 
eine Lohnbescheinigung des Arbeitgebers 
über den Verdienst in den letzten vier Lohn
wochen, bzw. im letzten Monat vor der Er
krankung beizubringen. 

(4) Den Anspruch auf Zuschläge zum Kran
kengeld hat der Versicherte durch eine ge
meindeamtliche Bestätigung über die von ihm 
ganz oder überwiegend versorgten, mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ange
hörigen nachzuweisen. 

§ 13. 

Anstaltspflege. 

(1) An Stelle der Krankenpflege und des 
Krankengeldes kann die Kasse Anstaltspflege, 
das ist freie Kur und Verpflegung in der all
gemeinen Verpflegsklasse einer Kranken-, 
Heil- oder Pflegeanstalt unter den gleichen 
Voraussetzungen und im gleichen Umfange 
wie Krankengeld (§ 9, Abs. 1, 3 und 5, Z. 1) 
gewähren. Es obliegt der Kasse, zu bestim
men, welche Anstalt aufzusuchen ist. 

(2) Gewährt die Kasse Anstaltspflege, so 
werden von ihr auch die notwendigen Kosten 
der Beförderung in die Anstalt und, sofern 
es der körperliche Zustand der Anspruchs
berechtigten oder sofern es durch die Ent
fernung des Wohnsitzes (Arbeitsortes) des 
Anspruchsberechtigten von der Anstalt be
gründet erscheint, auch die Kosten der Be
förderung aus derselben getragen 

(3) Die Abgabe in die Anstaltspflege be
darf der Zustimmung des Versicherten, wenn 
er einen eigenen Hausstand führt. 

(4) Dieser Zustimmung bedarf es aber 
nicht, wenn die Art der Erkrankung oder 
das Verhalten des Versicherten Anstaltspflege 
erforderlich oder angezeigt erscheinen lassen. 

§ 14. 

§ 16. 

Bestimmungen 
für die Inanspruchnahme des Hausgeldes. 

(1) Hausgeld wird auf Grund einer anstalts
ärztlichen Bescheinigung über die Arbeits
unfähigkeit und die Dauer der Anstaltspflege 
des Versicherten gezahlt. 

(2) Als Nachweis für den Anspruch auf 
Gewährung von Zuschlägen ist eine gemeinde
amtliche Bestätigung über die vom Ver
sicherten vor der Erkrankung ganz oder 
überwiegend unterhaltenen, mit ihm in häus
licher Gemeinschaft lebenden Angehörigen 
erforderlich. 
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Vorgang bei Inanspruchnahme von 
Anstaltspflege. 

Anstaltspflege muß in der Regel von einem 
Kassenarzt beantragt und von der Kasse vor 
Beginn derselben genehmigt sein. Nur in 
dringenden Fullen kann der Versicherte 
ohne vorherige Zustimmung der Kasse An
staltspflege beanspruchen. 

§ 15. 

Hausgeld. 

(1) Wird Anstaltspflege einem Versicher
ten gewährt, der bisher Angehörige ganz 
oder überwiegend unterhalten hat, so ge 
bührt diesen ein Hausgeld von 25 v. H. der 
Bemessungsgiundlage (—- halbes Kranken
geld), jedoch frühestens ab dem vierten Tage 
der Arbeitsunfähigkeit. 

(2) Als Mehrleistung wird gewährt: 

1. das Hausgeld wird in Höhe von 30 v. H. 
der Bemessungsgrundlage (60 v'. H. des 
Krankengeldes) gezahlt; 

2. für Versfcherte mit mehr als einem Ange
hörigen treten zum Hausgeld Zuschläge. 
Der Zuschlag beträgt 5 v. H. der Bemes
sungsgrundlage für den zweiten und je
den weiteren Angehörigen. Hausgeld und 
Zuschläge dürfen zusammen die Hälfte 
der Bemessungsgrundlage nicht über
steigen. 

(3) Das Hausgeld ruht, wenn und soweit 
der Versicherte während der Anstaltspflege 
Arbeitsentgelt erhält. 



B . Wochenhilfe. 

§ 17. 

(1) Wochenhilfe gebührt weiblichen Ver
sicherten, die in den letzten zwei Jahren vor 
der Niederkunft mindestens zehn Monate 
hindurch bei einem öffentlich-rechtlichen 
Versicherungsträger in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains sowie der Unter
steiermark oder im Deutschen Reich kran
kenversichert waren. Von den zehn Mona
ten müssen mindestens sechs auf das letzte 
Jahr vor der Niederkunft entfallen. Der 
Kassenleiter kann auch Versicherungszeiten 
in der südslawischen Krankenversicherung 
berücksichtigen. 

(2) Als Wochenhilfe wird gewährt: 

1. ein einmaliger Beitrag von RM 20.— für 
jedes Kind, 

2. ein Wochengeld in Höhe von 75 v. H. der 
Bemessungsgrundlage ( l ' / f a c h e s Kranken
geld) für sechs Wochen vor der voraus
sichtlichen und in Höhe von 50 v. H. der 
Bemessungsgrundlage für sechs zusammen
hängende Wochen unmittelbar nach der 
tatsächlichen Niederkunft, wenn sie sich 
während dieser Zeit der Berufsarbeit ent
hält; für die Zeit nach der Entbindung, in 
der die Wöchnerin gegen Entgelt arbeitet, 
beträgt das Wochengeld 25 v. H. der Be
messungsgrundlage (halbes Krankengeld», 

3. ein Stillgeld in Höhe von 25 v. H. der Be
messungsgrundlage (— halbes Kranken
geld), jedoch höchstens RM 1,50 täglich 
während 12 Wochen nach der Niederkunft 
im Falle des Selbststillens. 

(3) Neben dem Wochengeld wird kein Kran
kengeld gewährt. 

(4) Der Versicherungsfall für die Leistun
gen der Wochenhilfe gilt als mit dem Beginn 
der sechsten Woche vor der Niederkunft ein
getreten. 

(5) Die Wöchnerin ist gehalten, eine amt
liche Mutterberatungsstelle, Säuglingsfür
sorgestelle oder ähnliche Einrichtung regel
mäßig in Anspruch zu nehmen. 

§ 18 

Bestimmungen 
für die Inanspruchnahme der Wochenhilfe. 

(1) Bei Antragstellung auf Gewährung der 
Wochenhilfe hat die Versicherte die erfor
derlichen Vorversicherungszeiten nachzuwei
sen. Uber ihr Arbeitseinkommen in den letz
ten 13 Wochen, bzw. drei Monaten muß sie 
eine Bestätigung des Arbeitgebers beibrin
gen. 

(2) Der einmalige Beitrag, sowie das nach 
der Entbindung gebührende Wochen- und 
Stillgeld werden gezahlt, wenn eine standes
amtliche Geburtsbescheinigung, die für 
Zwecke der Wochenhilfe gebührenfrei aus
gestellt wird, vorgelegt wurde. 

(3) Das Selbststillen muß von einer amt
lichen Mutterberatungsstelle oder Säuglings
fürsorgestelle, bzw. einem Arzt oder einer 
Hebamme jeweils bestätigt sein. 

(4) Versicherte, die früher als sechs Wo
chen vor der Niederkunft die Arbeit einstel
len, können sich, um den Anspruch auf Wo
chenhilfe zu wahren, freiwillig weiterversi
chern. Dies ist nicht erforderlich, wenn das 
Beschäftigungsverhältnis fortbesteht und die 
Beiträge durch den Arbeitgeber entrichtet 
werden. 

§ 19. 

Wöchnerinnenheimpflege. 

(1) An Stelle des Wochengeldes kann die 
Kasse, wenn eine regelwidrige Geburt statt
gefunden hat oder nach ärztlichem Zeugnis 
eine solche zu erwarten ist, Wöchnerinnen
heimpflege, das ist freie Kur und Verpfle
gung in der allgemeinen Gebührenklasse der 
Gebärabteilung einer Krankenanstalt ge
währen. 

(2) Hat eine Versicherte vorher Angehö
rige (§ 4) ganz oder überwiegend unterhal
ten, so gebührt diesen ein Hausgeld nach 
den Vorschriften des § 15. 

(3) Gewährt die Kasse Wöchnerinnenheim
pflege, so werden von ihr auch die Kosten 
der Beförderung in dem unter § 13, Abs. 2, 
erwähnten Ausmaße getragen. 

C. Sterbegeld. 

§ 20. 

(1) Als Sterbegeld wird beim Tode eines 
Versicherten das Zwanzigfache der Bemes-
sungsgrundlage gezahlt; es gebührt auch 
dann noch, wenn der Tod innerhalb eines 
Jahres nach dem Erlöschen des Anspruches 
auf Krankengeld eingetreten ist und Arbeits
unfähigkeit wegen derselben' unbehobenen 
Krankheit bis dorthin fortbestanden hat. 

(2) Vom Sterbegeld werden zunächst die 
notwendigen Kosten der Bestattung an den 
gezahlt, der die Bestattung besorgt hat. 
Bleibt ein Uberschuß, so sind die Angehöri
gen im Sinne des § 4 in der dort genannten 
Reihenfolge bezugsberechtigt, wenn sie mit 
dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 
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(3) Das Sterbegeld wird nach Vorlage einer 
Sterbeurkunde und der bezahlten Rechnun
gen über die Bestattungskosten flüssig ge
macht. 

(4) Als M e h r l e i s t u n g wird das Drei
ßigfache der Bemessungsgrundlage, minde
stens aber der Betrag von RM 50 .— gezahlt. 

IV. Leistungen für Familienangehörige. 

§ 21. 

Familienkrankenhilfe. 

(1) Für die Dauer des Anspruches auf Fa
milienkrankenhilfe gilt § 5, Absatz I, ent
sprechend. 

(2) Die Familienkrankenhilfe für die unter 
§ 4 erwähnten Angehörigen umfaßt: 

a) ärztliche Hilfe, einschließlich des notwen
digen geburtsärztlichen und Hebammen
beistandes. 

b) Versorgung mit Arznei und den notwen
digen Heilmitteln und Heilbehelfen (Hilfs
mitteln) in dem unter Abs. 4 festgelegten 
Ausmaß, 

c) zahnärztliche und zahntechnische Hilfe so
wie den unentbehrlichen Zahnersatz in 
dem unter Absatz 3, 5 und 6 geregelten 
Umfang. 

(3) Die notwendige ärztliche, zahnärztliche 
"lind zahntechnische Hilfe sowie der erforder
liche geburtsärztliche und Hebammenbeistand 
wird, abgesehen von der Krankenscheinge-
bühr, vollkommen frei gewährt. Hinsichtlich 
der Vergütung von Fahrtkosten gilt § 5, Ab
satz 4. 

(4) Zu den Kosten der notwendigen Heil
mittel und Heilbehelfe (Hilfsmittel) zahlt die 
Kasse 80 v. H. 

(5) A l s M e h r l e i s t u n g e n w e r d e n 
g e w ä h r t : 

1. Zu den Kosten des unentbehrlichen Zahn
ersatzes zahlt die Kasse 50 v. H. Im glei
chen Ausmaße beteiligt sie sich an den 
Kosten der Umarbeitung oder Reparatur 
eines Zahnersatzstückes. 

2. Zu den Kosten von Zahnkronen und Stift
zähnen zahlt die Kasse, wenn die unter 
§ 5, Abs. 4, Z. 2, erwähnten Voraussetzun
gen zutreffen, 80 v. H. jener Sätze, die sie 
den Versicherten gewährt. 

(6) Hinsichtlich der Erfordernisse bei In
anspruchnahme der Krankenhilfe und der 
Entrichtung der Krankenscheingebühr gelten 
sinngemäß die Bestimmungen des § 6 und 

§ 7, Abs. 1. Von der Verpflichtung, die Kran
kenscheingebühr zu entrichten, sind die An
gehörigen der unter § 8 erwähnten Personen 
befreit. 

§ 22. 

Anstaltspflege für Angehörige. 

(1) An Stelle der ärztlichen Hilfe und der 
Versorgung mit Arznei und Heilmitteln kann 
die Kasse zu den Kosten der Anstaltspflege 
in der allgemeinen Gebührenklasse einer 
Kranken-, Heil- oder Pflegeanstalt bis zur 
Höchstdauer von 26 Wochen einen Zuschuß 
von 80 v. H. gewähren. 

(2) Die Kosten der Beförderung in eine 
Anstalt und notfalls auch aus derselben werden 
unter den gleichen Voraussetzungen wie bei 
den Versicherten von der Kasse voll ge
tragen. 

(3) Die übrigen Bestimmungen der §§ 13 
und 14 gelten sinngemäß. 

§ 23. 

Familienwochenhilfe. 

(1) Familienwochenhilfe wird für die Ehe
frauen von Versicherten gewährt, die in den 
letzten zwei Jahren vor der Entbindung min
destens zehn Monate hindurch bei einem 
öffentlich-rechtlichen Versicherungsträger in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
sowie der Untersteiermark oder im Deut
schen Reich krankenversichert waten. Von 
den zehn Monaten müssen mindestens sechs 
in das letzte Jahr vor der Niederkunft ent
fallen. Der Kassenleiter kann auch Versiche-
rungszeiten in der südslawischen Kranken
versicherung berücksichtigen. 

(2) Als Familienwochenhilfe wird gewährt: 

1. ein einmaliger Beitrag von RM 10.— für 
jedes Kind, 

2. ein Wochengeld in Höhe von 25 v. H. der 
Bemessungsgrundlage des Versicherten, 
höchstens RM 1.— täglich für vier" Wo
chen vor und sechs zusammenhängende 
Wochen nach der Entbindung, 

3. ein Stillgeld in Höhe von 25 v. H. der Be
messungsgrundlage des Versicherten, höch
stens RM 1.— täglich für 12 Wochen nach 
der Niederkunft im Falle des Selbststillens. 

(3) Der Versicherungsfall für die Familien
wochenhilfe tritt mit dem Zeitpunkt der Ent
bindung ein. 

(4) Hinsichtlich der Inanspruchnahme der 
Familienwochenhilfe gilt § ,18 sinngemäß, 



§ 24. 

§ 25. 

Sterbegeld. 

(1) Die Kasse gewährt dem Versicherten 
im Falle des Todes eines Angehörigen im 
Sinne des § 4 ein Familiensterbegeld. 

(2) Das Familiensterbegeld beträgt für den 
Ehegatten 60 v. H., für ein Kind in der er
sten Lebenswoche oder für eine Totgeburt 
20 v. H., für ein Kind bis zu sechs Jahren 
30 v. H., und für sonstige Angehörige 50 v. 
H. des Mitgliedersterbegeldes, mindestens j e 
doch RM 20.—. 

(3) Das Familiensterbegeld wird gegen 
Vorlage einer Sterbeurkunde flüssig gemacht. 

V. Gemeinsame Vorschriften. 

§ 26. 

Anfäll, Geltendmachung, Erlöschen, Verjäh
rung, Ruhen und Abfindung der Ansprüche. 

(1) Die Leistungen der Krankenversiche
rung fallen mit dem Eintritt des Versiche
rungsfalles an. Kann der Zeitpunkt der Er
krankung nicht festgestellt werden, so ist 
der Tag der Anmeldung des Anspruches maß
gebend. 

(2) Die Ansprüche auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung sind auf Antrag fest
zustellen. 

(3) Für Zeiträume, die mehr als einen Mo
nat vom Tage der Geltendmachung des An
spruches zurückliegen, werden laufende Lei
stungen nicht nachgezahlt, sofern nicht der 
Anspruchswerber durch Verhältnisse, die 
außerhalb seines Willens liegen, verhindert 
war, den Antrag rechtzeitig zu stellen. In die
sem Falle muß jedoch der Antrag längstens 
binnen einer Woche, sobald das Hindernis 
weggefallen ist, gestellt werden. 

(4) Der Anspruch auf Leistungen der Kran
kenversicherung ist bei sonstigem Verluste 
binnen sechs Monaten vom Zeitpunkt seines 
Entstehens anzumelden. 

(5) Der Anspruch auf Leistungen der Kran
kenversicherung ruht, von Fällen des Abs. 3 
ausgenommen und, soweit nicht in zwischen
staatlichen Übereinkommen anderes bestimmt 
oder Verwaltungshilfe vorgesehen ist, so
lange sich der Anspruchsberechtigte im Aus
lande aufhält; er ruht ferner, solange der An
spruchsberechtigte eine Freiheitsstrafe ver
büßt oder in einer Anstalt, einem Lager oder 
sonstwie angehalten wird. Das Reichsgebiet 
sowie die Untersteiermark gelten nicht als 
Ausland im Sinne dieser Bestimmungen. 

(6) Hat der Berechtigte, dessen Ansprüche 
im Sinne des Abs. 3 ruhen, im Inland Ange
hörige, denen Familienhilfe (Familienkran
ken- und Familienwochenhilfe) zusteht, so ist 
diese zu gewähren. 

(7) Gibt ein Versicherter nach Eintritt des 
Versicherungsfalles seinen Aufenthalt im 
Kassensprengel auf, so kann ihm, wenn er 
vorher die Zustimmung der Kasse eingeholt 
hat, diese die Krankenhilfe durch einmalige 
Zahlung abfinden. Die Beurteilung, auf welche 
Dauer die Abfindung gewährt wird, trifft die 
Kasse auf Grund eines vertrauensärztlichen 
Gutachtens. Für die Krankenpflege werden 
25 v. H. der Bemessuugsgrundlage vergütet. 

§ 27. 

Feststellung und Auszahlung von Ver
sicherungsleistungen. 

(1) Die Kasse entscheidet über Ansprüche 
auf Leistungen der Krankenversicherung. 

(2) Wird eine angesprochene Leistung ganz 
oder teilweise abgelehnt, so erteilt die Kasse, 
wenn dies der Anspruchswerber ausdrücklich 
verlangt, einen schriftlichen Bescheid. 

(3) Der Bescheid der Kasse kann binnen 
zwei Wochen, vom Tage der Zustellung ge
rechnet, bei dem nach dem Wohnort des Ver
sicherten zuständigen Landrat angefochten 
werden. Dieser entscheidet endgültig. 

(4) Die laufenden Geldleistungen werden 
wöchentlich im nachhinein ausgezahlt, ein
malige Geldleistungen binnen einer Woche, 
nachdem der Nachweis der Anspruchsberech
tigung beigebracht wurde. 

(5) Alle Zahlungen werden auf 10 Reichs
pfennig in der Weise gerundet, daß Beträge 
unter fünf Reichspfennig' unberücksichtigt 
blejben, solche von. fünf oder mehr Reichs
pfennig als zehn Retchspfennig gerechnet 
werden. 

(6) Wird die Auszahlung von Barleistun
gen durch die Post gewünscht, so erfolgt die 
Anweisung auf Kosten des Anspruchs
berechtigten. 
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Wöchnerinnenheimpflege. 

Wöchnerinnenheimpflege für Familienange
hörige wird unter den gleichen Vorausset
zungen und im selben Ausmaß wie für Ver
sicherte (§ 19) gewährt. § 19, Abs. 2, gilt j e 
doch nicht. 
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§ 28. halb der Ausgehzeit verlassen, so hat er der 
Kasse auf Verlangen nachzuweisen, wo er 
sich aufgehalten hat. Alle Handlungen, die 
die Genesung beeinträchtigen, namentlich 
schwere Arbeiten, sind zu unterlassen. Die 
Mitglieder dürfen auch keine schweren häus
lichen Arbeiten verrichten. 

§ 29. 

Krankenüberwachung. 

Die Kasse überwacht die Innehaltung der 
Ordnungsbestimmungen und der ärztlichen 
Anweisungen durch die Versicherten und be
dient sich dazu des Krankenbesuchers. Der 
Krankenbesucher ist mit einem Ausweis der 
Kasse versehen, den er auf Verlangen vor
zulegen hat. Der Zutritt zur Wohnung ist 
ihm in der Zeit von 8 bis 21 Uhr zu ermög
lichen. Die von ihm im Auftrag der Kasse 
zur Durchführung der Krankenhilfe gestellten 
Fragen sind gewissenhaft zu beantworten. 

§ 30. 

Strafen. 

Gegen Versicherte, die die Ordnungsbö-
stimmungen der Kasse oder die Anordnun
gen des behandelnden Arztes übertreten, 
kann die Kasse Strafen bis zum dreifachen 
Betrage des täglichen Krankengeldes für je
den Ubertretungsfall festsetzen. Die Geld
strafen werden vom fälligen Krankengeld 
einbehalten oder wie Beiträge beigetrieben. 
Gegen die Straffestsetzung kann innerhalb 
eines Monats beim Landrat Einspruch erho
ben werden, der endgültig entscheidet. 

VI. Schlußbestimmungen. 

§ 31 . 

Diese Bestimmungen treten mit Wirkung 
ab 1. Mai 1942 an die Stelle meiner 2. und 
4. Bekanntmachung (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung vom 10. 
7. 1941, Stück 17, und vom 12. 8. 1941, 
Stück 21) . Für Versicherungsfälle, die vor 
diesem Tage eingetreten sind, gelten die bis
herigen Bestimmungen weiter. 

K l a g e n f u r t , 15. April 1942. 

gez: Anton T r o p p e r, 

Verwaltungsdirektor. 

Herausgegeben vom Che! der Zollverwaltung tUr die betetaten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. — 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenhirt, Domgasse 17. 

Besondere Verhaltungsvorschriften. 

(1) Jeder Erkrankte, der seine Krankheit 
auf einen Betriebsunfall, die Folgen eines 
früheren Betriebsunfalles, eine Berufskrank
heit oder ein Kriegsleiden zurückführt, hat 
dies u n v e r z ü g l i c h sowohl dem Arzt als 
auch der Kasse bekanntzugeben. 

(2) Ist die Ursache der Krankheit eine Ver
letzung, die durch die Schuld eines anderen, 
oder durch einen Unfall, insbesondere durch 
einen Verkehrsunfall entstanden ist, so ist 
das gleichfalls dem Arzt und der Kranken
kasse sofort anzugeben. Die Meldung muß 
p-"~h dnnn erfolgen, wenn Arbeitsunfähigkeit 
nicht vorliegt. 

(31 Beabsichtigte Reisen während der Ar
beitsunfähigkeit sind der Kasse rechtzeitig 
v o r ihrem Antritt zu melden: sie bedürfen 
der Zustimmung des behandelnden Arztes 
und der Kasse. 

(41 Der Erkrankte hat den Anordnungen 
der Kasse und den Anweisungen des behan
delnden Kassenarztes zu folgen. Alle geh
fähigen Kranken sind verpflichtet, den Arzt 
in der von ihm festgesetzten Sprechstunde 
aufzusuchen Besuche des Arztes dürfen 
nur gefordert werden, wenn sie notwendig 
sind und der Kranke nicht gehfähig ist. Es 
ist grundsätzlich der nächstwohnende Kassen
arzt in Anspruch zu nehmen. 

(51 Der Arzt ist der Kasse gegenüber ver
pflichtet, den Kranken ausreichend und zweck
mäßig zu behandeln. Er darf das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten. Der Kas
senarzt hat eine Behandlung, die nicht oder 
nicht mehr notwendig ist, abzulehnen und 
Heilmaßnahmen, insbesondere Heilmittel und 
Heilbehelfe (Hilfsmittel), nach Art und Um
fang wirtschaftlich zu verordnen. 

(6) Die vom Arzt vorgeschriebene Ausgeh-
zeit, im Sommer (April bis September) höch
stens von 8—12 und 14—19 Uhr, im Winter 
(Oktober bis März) höchstens von 9—12 und 
14—17 Uhr, darf nicht überschritten werden. 
Ausnahmen sind vom Arzt bei der Kasse zu 
beantragen. Hat der Arzt Bettruhe ange
ordnet, so ist diese innezuhalten. 

(7) Der Besuch von Schankwirtschaften, 
Vergnügungsstätten und sonstigen öffent
lichen Lokalen ist Arbeitsunfähigen untersagt. 
Nur in den Fällen, in denen andere Gelegen
heiten zur Einnahme von Mahlzeiten fehlen, 
ist der Besuch von Gaststätten gestattet. In 
derartigen Fällen ist in der Wohnung Nach
richt zu hinterlassen darüber, wo sich der 
Erkrankte jeweils aufhält. Muß der Erkrankte 
in dringenden Fällen seine Wohnung außer
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59. Bekanntmachung , 
über die Regelung der Kriegsaachscfcädett 1$' 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Ich gebe die Zweite Verordnung des 
Reichsministers des Innern über die Ausdeh
nung der Kriegs8achschädenverordBung auf 
außerhalb des Reichsgebietes eingetretene 
Schäden vom 18. Februar 1942 (RGBl. I, 
S. 84) bekannt. Gemäß § 4 tritt sie in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains eine 
Woche nach der Veröffentlichung im Ver
ordnungs- und Amtsblatt in Kraft. 

K l a g e n fu r t , den 18. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Zweite Verordnung 
des Reichsministers des Innern über die Aus
dehnung der Kriegssachschädenverordnung 
auf außerhalb des Reichsgebiets eingetretene 

Schäden vom 18. Februar 1942. 

(Abdruck aus dem Reichsgesetzblatt, Teil I, 

Seite 84.) 

Auf Grund des § 1, Abs. 5, und des § 37 
der Kriegssachscbädenverordnung v. 30. No
vember 1940 (RGBl. I, S. 1547) wird im Ein
vernehmen mit dem Reichsminister der 
Finanzen verordnet: 

§ 1. 

In den befreiten Gebieten der Untersteier
mark und Oberkrains gelten die Vorschrif
ten über den Ersatz von Kriegssachschäden 
und Nutzungsschäden mit folgenden Maß
gaben: 

1. § ! der Kriegssachschädenverordnung vom 
30. November 1940 (RGBl. 1, S. 1547) fin
det sinngemäß Anwendung auf Schäden, 
die seit dem 27. März 1941 in den befrei
ten Gebieten entstanden sind. Er gilt fer
ner für Schäden, die seit dem 1. Jänner 
1941 durch Wegnahmen für Zwecke der 
jugoslawischen Wehrmacht entstanden 
sind. 

2. Der Reichsminister des Innern bestimmt 
im Verwaltungswege, von welchem Zeit
punkt ab die besonderen Voraussetzungen 
des § 2, Abs. 1, Nr. 2 und 3 der Kriegs
sachschädenverordnung in den befreiten 
Gebieten nicht mehr gegeben sind. 

3. Personen, die die deutsche Staatsangehö
rigkeit auf Grund der Verordnung über 
den Erwerb der Staatsangehörigkeit in 

deu,, bef re ien Ge£i£t*n dej Untcrstejen» .; 
mark,̂ Kärr«ens ürijl tfriinfc 4om $*r Ok-.. 
tober 1 9 4 1 ' (RGBl. 1, S. 648) erworben 

fiaberi, bedörferf fceinéf" "Genehmfgurigf 
nach §f 13, Abs. 2 der .Kriegssachschäden-
verardaung. 

"fr'tJfe Zwefté Ari"òr<»«fig-" öfter 'elle Entschä
digung von Nutzungsschäden (Allgemeine . 
Richtlinien) vom 23. April 1941 (Reichs
ministerialblatt, S. 87) findet nur insoweit 
Anwendung, als der Kriegssachschaden 
oder die Besitzstörung, deren Folge die 
Nutzungsschäden sind, nach dem 1. Ok
tober 1941 eingetreten ist. Ersatz der zu
sätzlichen Ausgaben, einschließlich der 
Kreditkosten und der Vergütung (Nr. 5 der 
Anordnung) kann auch dann beansprucht 
werden, wenn der Sachschaden oder die 
Besitzstörung vor diesem Zeitpunkt, aber 
nach dem 27. März 1941 eingetreten ist. 

§ 2. 

(1) Außer für Kriegssachschäden kann Ent
schädigung bis zur Höhe von zwei Dritteln 
des Verdienstausfalls gewährt werden, den 
die Personen, die ihren Wohnsitz oder stän
digen Aufenthalt in den befreiten Gebieten 
hatten, während der Dauer einer Internie
rung oder ähnlichen Sondermaßnahme des 
jugoslawischen Staates, oder während einer 
behördlich als notwendig anerkannten Ab
wanderung nach dem 1. Jänner 1941 erlitten 
haben. Das gleiche gilt für zusätzliche Aus
gaben (Mehrkosten, Mehraufwendungen) aus 
diesen Anlässen. Ersparte Ausgaben sind auf 
die Entschädigung anzurechnen. 

(2) Bei Internierten, Zurückgeführten und 
Abgewanderten gelten Kriegssachschäden und 
Schäden im Sinne von Abs. 1, wenn sie in
folge der Internierung, Rückführung oder 
Abwanderung außerhalb der befreiten Ge
biete eingetreten sind, als an dem Orte ver
ursacht, an dem die schädigende Maßnahme 
ihren Ursprung hatte. 

§ 3. 

Der Antrag (§ 12 Kriegssachschädenver
ordnung) ist bei der unteren Verwaltungs
behörde einzureichen. Die untere Verwal-

. tungsbehörde kann die Gemeindebehörde mit 
der Entgegennahme und Vorprüfung der 
Anträge beauftragen. 

§ 4. 

Diese Vetordnung tritt in den Gebieten, 
die der Verwaltung des Chefs der Zivilver
waltüng unterstehen, eine Woche nach Ver
öffentlichung in den Verordnungsblättern 
der genannten Gebiete, im übrigen eine 
Woche nach Verkündung im Reichsgesetz-

110 



blatt in Kraft. Sie gilt auch im Protektorat 
Böhmen und Mahren und in den eingeglie
derten Ostgebieten. 

B e r l i n , den 18. Februar 1942. 

Der Reichsminister des Innern: 

1. V. Dr. S t u c k a r t . 

60. BEKANNTMACHUNG 
des GETREIDEWIRTSCHAFTSVERBANDES, BETREFFEND 

RÜCKGABE- UND TRANSPORTSCHEIN. 

Auf Grund des § 2 der 110. Verordnung 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 14 .10 . 
1941 (Verordnungs- urid Amtsblatt des Chefs 
der Zivilverwaltung in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains, Stück 25) gebe ich 
im Einvernehmen mit dem Chef der Zivilver
waltung in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains folgendes bekannt: 

Mit Wirksamkeit vom 1. Mai 1942 tritt in 
Kraft: 

Die Anordnung des Getreidewirtschafts
verbandes Ostmark vom 7. Februar 1942, be
treffend Rückgabe- und Transportschein 
(Wochenblatt der Landesbauernschaft Süd
mark vom 14. 2. "1942, Folge 7, Seite 139). 

K l a g e n f u r t , den 4. Mai 1942. 

Der Vorsitzende des Getreidewirtschafts
verbandes ÌDstmark 

LOHR m. p. 

61. VERORDNUNG 
zur REGELUNG DER ARBEITSVERHÄLTNISSE DER 
WALDARBEITER UND WALDARBEITERINNEN, DIE IN 
den VOM CHEF DER ZIVILVERWALTUNG BETREUTEN 

WALDUNGEN TÄTIG SIND. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ L 

Geltungsbereich. 

(1) Die Verordnung gilt für alle männ
lichen und weiblichen invalidenversicherungs-
pfiichtigen Gefolgschaftsmitglieder, mit Aus-
nähme der Personenkraftwagenführer und 
der Putzfrauen, die in vom Chef der Zivil
verwaltung betreuten Waldungen Über 50 ha 
Größe beschäftigt sind. Darunter fallen ins
besondere die Waldungen der ehemaligen 

Krone, des ehemaligen Königreichs Jugosla
wien, der Kirche, der Gemeinden und Ge
meindeverbände, der Körperschaften, Stif
tungen und Anstalten des öffentlichen 
Rechts. Die Einbeziehung weiterer Waldun
gen behält sich der Chef der Zivilverwaltung 
vor. 

Die Gefolgschaft gliedert sich in: 

a) ständige Waldarbeiter, 

b) regelmäßig beschäftigte Waldarbeiter, 

c) unständig Beschäftigte. 

Ständig beschäftigte Waldarbeiter sind 
solche, die eine mindestens dreijährige un
unterbrochene Dienstzeit mit mindestens 600 
reinen Arbeitstagen zurückgelegt und das 
21 . Lebensjahr vollendet haben, die das 
ganze Jahr zur Verfügung stehen und aus
drücklich und schriftlich als ständige Wald
arbeiter angenommen sind. 

Regelmäßig beschäftigte Waldarbeiter 
(Holzhauer, Kulturenarbeiter, Wegebauarbei
ter usw.) sind solche, die jährlich in regel
mäßiger Wiederkehr, jedoch nur für be
schränkte Dauer, aber mindestens in drei auf
einanderfolgenden Jahren j e 60 reine Ar
beitstage beschäftigt waren und das 21. Le
bensjahr vollendet haben. Bei zwölfmonati
ger Unterbrechung des Dienstverhältnisses 
muß die Wartezeit neu zurückgelegt werden. 

Unständig Beschäftigte sind alle übrigen. 

(2) Soweit Gefolgschaftsmitglieder in Ne
benbetrieben, wie Waldbahn-, Trift-, Säge
werk-, Hofzhof- und Klengbetrieben beschäf
tigt sind, können abweichende Bestimmun
gen getroffen werden. 

§ 2. 

Arbeitszeit. 

(1) Der Betriebsführer setzt die Arbeits
zeit und die Pausen, auch für die Stücklöhn
arbeit, fest. 

(2) Die regelmäßige wöchentliche Arbeits
zeit beträgt ausschließlich der Pausen und 
der An- und Rückmarschzeit 48 Stunden, so
weit nicht wegen der Licht-, Witterungs- und 
Wegeverhältnisse Verkürzungen erforderlich 
werden. 

(3) Soweit die Bedürfnisse des Betriebes 
Erhöhungen der regelmäßigen Arbeitszeit 
erfordern, darf die wöchentliche Arbeitszeit 
ohne Bezahlung eines Mehrarbeitszuschlages 
bis auf 60 Stunden ausgedehnt werden. 

Für Jugendliche darf mit Ausnahme für 
Arbeiten der Holznachzucht und für Arbei-
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ten in den Wirtschaftsbetrieben der Forst
beamten die achtstündige Arbeitszeit nicht 
überschritten werden. 

(4) Der Arbeitsanfall an Wochentagen 
kann innerhalb der gleichen oder folgenden 
Woche zuschlagsfrei vor- oder nachgearbei
tet werden mit der Maßgabe, daß die Höchst
arbeitszeit von 60 Stunden j e Woche und 
10 Stunden je Tag nicht überschritten wer
den darf. Der Betriebsführer kann bei Ueber-
nachtung der Arbeiter in Hütten Ausnahmen 
hinsichtlich der täglichen Arbeitszeit ge
statten. 

(5) In ausgesprochenen Notfällen und bei 
außergewöhnlichen Ereignissen, deren Fol
gen nicht auf andere Weise beseitigt werden 
können, sind die Gefolgschaftsmitglieder ver
pflichtet, auf Anfordern über die regelmä
ßige Arbeitszeit hinaus zum Tariflohn Arbeit 
zu leisten. 

§ 3. 
Besondere Arbeiten. 

(1) Feuerwachdienst und Arbeiten auf den 
Forstwirtschaftsländereien gehören zu den 
von den Gefolgschaftsmitgliedern allgemein 
mitzuleistenden, im Forstbetrieb .naturnot
wendigen Arbeiten. 

(2) Beim Aufstellen und Abbrechen sowie 
beim Auf- und Abladen beweglicher Schutz
unterkünfte sowie bei der Brennholzbeschaf
fung zu ihrer Beheizung haben die Gefolg
schaftsmitglieder die erforderlichen Hand
reichungen ohne besondere Vergütung zu 
leisten, soweit der gesamte Zeitaufwand für 
das einzelne Gefolgschaftsmitglied eine halbe 
Stunde nicht übersteigt, im anderen Falle ist 
dem GefolgschaftsmitgHed der gesamte Zeit-
aufwand im Zeitlohn zu vergüten. 

§ 4. 

Lohnform. 

In der Regel werden die Arbeiten im Stück
lohn ausgeführt. W o dies nicht angängig ist, 
können sie im Zeitlohn ausgeführt werden. 

§ 5. 

Zeitlohn. 

(1) Für vollarheitsfähige Gefolgschaftsmit-
glieder beträgt der Stundenlohn: 
für Waldarbeiter: 
nach vollendetem 21 . Lebensjahr 52 Rpf. 
nach vollendetem 20. Lebensjahr 47 Rpf. 
nach vollendetem 19. Lebensjahr 42 Rpf. 
nach vollendetem 17. Lebensjahr 37 Rpf. 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 32 Rpf. 

für Waldarbeiterinnen: 

nach vollendetem 18. Lebensjahr 32 Rpf. 
nach vollendetem 17. Lebensjahr 29 Rpf. 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 26 Rpf. 

Verheiratete männliche Gefolgschaftsmit
glieder unter 21 Jahren erhalten den Vollohn. 

Die Löhne der männlichen Gefolgschafts
mitglieder unter 16 Jahren und der weib
lichen Gefolgschaftsmitglieder unter 18 Jah
ren sind entsprechend dem Lebensalter fest
zulegen. Bei Berechnung des Stundenlohn
satzes werden Bruchteile nach oben aufge
rundet. Das Lebensjahr gilt mit Beginn des 
Verlohnungszeitraumes vollendet, in den der 
Geburtstag fällt. 

(2) Gefolgschaftsmitglieder, die infolge 
ihrer körperlichen oder geistigen Beschaf
fenheit für die ihnen übertragenen Arbeiten 
minderleistungsfähig sind, können unter den 
tariflichen Lohnsätzen entlohnt werden. Die 
Minderentlohnung richtet sich nach dem 
Grade der Minderleistungsfähigkeit. Sie wird 
vom Betriebsführer festgesetzt und ist dem 
Chef der Zivilverwaltung anzuzeigen. Sie 
wird nur mit dessen ausdrücklicher Zustim
mung wirksam. Dem betroffenen Gefolg
schaftsmitglied ist die erfolgte Festsetzung 
durch den Gefolgschaftsführer schriftlich 
mitzuteilen. 

§ 6. \ 

Stücklohn. 

• 
(1) Die Stücklöhne sind so zu bemessen, 

daß bei guter Arbeitsleistung eines vollar
beitsfähigen geübten Gefolgschaftsmitgliedes 
ein um etwa 20 v. H. höherer Verdienst als 
nach den zuständigen reinen Stundenlöhnen 
erreicht werden kann. Der Kinderzuschlag 
(§ 11) wird außerhalb des Stücklohnes be
rechnet und vergütet. 

(2) Maßgebend für die Erreichung des 
Sollverdienstes in der Holzhauerei ist nicht 
der Verdienst in einem einzelnen Schlage, 
sondern der Gesamtdurchschnittsverdienst 
während der ganzen Holzhauerei innerhalb 
eines Zeitabschnittes, der ein Jahr nicht über
steigen darf. Die Stücklohnsätze sollen j e 
doch allmählich so gegliedert werden, daß 
ein möglichst gleichmäßiger Verdienst er
reicht werden kann. 

§ 7. 

Sonderlöhne und Sondervergütungen. 

(1) Der Haumeister erhält für die Zeit der 
Durchführung der ihm besonders obliegen
den Arbeitsleistungen einen Zuschlag von 
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20 v. H. zum Zeitlohn; er erhält jedoch für 
die zur Erhebung und Auszahlung der Löhne 
und Besorgung der damit in Zusammenhang 
stehenden Geschäfte erforderliche Zeit einen 
Zuschlag von 40 v. H. zum Zeitlohn. Den 
gleichen Zuschlag von 40 v. H. zum Zeitlohn 
erhält er ferner bei jeder Unterbrechung der 
Stücklohnarbeit durch Haumeistergeschäfte 
für die Dauer der Unterbrechung. Die durch
schnittliche Dauer der im Zusammenhang mit 
der Lohnauszahlung stehenden Geschäfte 
kann der Betriebsführer festsetzen. Notwen
dige Fahrtauslagen sind besonders zu er
setzen. 

(2) Vorarbeiter(innen) erhalten bei Zeit
lohnarbeiten, wenn sie mindestens zwei Ge-
Tolgschaftsmitglieder beaufsichtigen, einen 
Zuschlag von mindestens 10 v. H. zum Zeit
lohn. Der Zuschlag darf 20 v. H. des Zeit
lohnes nicht übersteigen. Er wird vom Be
triebsführer festgesetzt. 

(3) Handwerker erhalten, wenn sie In ihrem 
gelernten Beruf arbeiten, einen Zuschlag von 
20 v. H. zum Zeitlohn. 

(4) Für Maschinenführer (Schlepper-, Last
kraftwagen-, Walzenführer u. ä.) und son
stige technische Hilfskräfte in forstlichen 
Maschinenbetrieben, für im Straßenbau tech
nisch vorgebildete Wegewarte, für Klausen-
und Riesenbauer, für Spreng- und Bruch
meister in Steinbruchbetrieben u. ä. können 
Zuschläge zum Zeitlohn je nach technischer 
Vorbildung und Leistung von Fall zu Fall 
vom Betriebsführer bis zu 20 v. H. festge
setzt werden. 

(5) Für Hilfeleistung beim Vermessen und 
Nummern des Holzes, bei der Schlagab
nahme und der Hiebsauszeichnung wird ein 
Zuschlag von 10 v. H. zum Zeitlohn gewährt; 
muß hierbei die Stücklohnarbeit unterbro
chen werden, so beträgt der Zuschlag 20 v. H. 
des Zeitlohnes. 

(6) Für besonders schwierige und gefähr
liche Arbeiten im Zeitlohn werden gezahlt: 

a) bei Sprengarbeiten dem Schußmeister ein 
Zuschlag von 20 v. H. zum Zeitlohn, 

b) bei Arbeiten im Wasser ein Zuschlag von 
20 v. H. im Zeitlohn, wenn diese Arbeiten 
mindestens zwei Stunden dauern, und 
lediglich für die Zeit, die der Betreffende 
im Wasser arbeiten muß, 

c) beim Spritzen mit Bordelaiser Brühe, bei 
Bestäuben mit Giftstoffen, beim Teeren 
(Kulturen und Straßenbau), beim Streuen 
ätzender Düngemittel ein Zuschlag von 
10 v. H. zum Zeitlohn, 

d) für Zapfenpflücken am stehenden Stamm 
und für Entasten stehender Stämme vor 
der Fällung werden Zuschläge von Fall 
zu Fall vom Betriebsführer festgesetzt; 
sie dürfen 50 v. H. des Zeitlohnes nicht 
übersteigen und unterliegen der Geneh
migung des Chefs der Zivilverwaltung. 

(7) Die Rottenführer im Mittel- und Hoch
gebirge erhalten, wenn eine Rotte von min
destens 4 Mann zusammenarbeiten muß, eine 
Zulage je Arbeitsstunde von 0,03 RM. Sie ist 
aus dem Gesamtverdienst der Rotte zu be
streiten. 

(8) Verheiratete Waldarbeiter, die wäh
rend der Arbeitswoche in Hütten wohnen, 
erhalten einen Zuschlag von 20 v. H. zum 
Zeitlohn (Hüttenzulage). Den verheirateten 
Waldarbeitern, die einen eigenen Haushalt 
führen, stehen gleich solche ledige Wald
arbeiter, die mit Verwandten aufsteigender 
Linie oder mit Geschwistern einen gemein
samen Haushalt führen und die Mittel hiefür 
ganz oder zum überwiegenden Teil tatsäch
lich aufbringen. Sonstige ledige Waldarbei
ter erhalten beim Uebernachten in den Hüt
ten einen Zuschlag von 10 v. H. zum Zeitlohn. 
Das Uebernachten muß vom Betriebsführer 
angeordnet sein. 

(9) Waldarbeitern, die täglich in ihren 
Wohnort zurückkehren, wird, wenn die Ent
fernung der Arbeitsstelle von dem vom Be
triebsführer bestimmten Sammelpunkt 

a) im Flach- und Hügelland mehr als 5 km 
beträgt, für jeden angefangenen weiteren 
Kilometer der Zeitlohn für eine Fünftel
stunde, 

b) im Mittel- und Hochgebirge mehr als 
zwei Stunden für Hin- und Rückweg zu
sammen beträgt, für jede angefangene 
weitere Viertelstunde der Zeitlohn als 
Wegegeld vergütet. Die Zahlung des 
Wegegeldes für den Rückweg setzt eine 
Mindestarbeitsleistung von 6 Stunden 
voraus. 

§ 8. 

Ueberstundenzuschlag. 

(1) Jede über die regelmäßige Arbeitszeit 
(§ 2, Abs. 2 u. 3 ) geleistete Arbeitsstunde 
wird mit einem Ueberstundenzuschlag von 
25 v. H. des jeweiligen Zeitlohnes bezahlt, 
im Falle des § 2, Abs. 2, jedoch nur insoweit, 
als sie über 48 Stunden und die nach § 2, 
Abs. 3, festgesetzte Arbeitszeit hinausgeht. 

(2) Im Falle des § 2, Abs. 4 u. 5, wird kein 
Ueberstundenzuschlag gezahlt. 
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§ 9. 

§ 10. 

Lohnfortgewährung. 

Auch ohne Dienstleistung werden die 
Dienstbezüge in Höhe des Zeitlohnes außer 
den in § 9 der Allgemeinen Tarifordnung für 
Gefolgschaftsmitglieder bei öffentlichen Ver
waltungen und Betrieben vorgesehenen Fälle 
fortgezahlt: 

(1) an den Vorabenden des Neujahrs-, 
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfestes für die 
durch die Verkürzung auf sechs Stunden 
ausfallende Arbeitszeit; 

(2) wenn bei Zeitlohn infolge Unwetters 
mit Zustimmung des zuständigen Forstbe
amten die Arbeit vormittags abgebrochen 
wird, für die restlichen Stunden eines halben 
Tages, wenn sie nachmittags abgebrochen 

wird, für die restlichen Stunden des ganzen 
Arbeitstages. 

§. H-

Kinderzuschlag. 

(1) Neben dem Lohn (§§ 4 bis 9) und den 
Krankenbezügen (§ 13) werden Kinderzu
schläge entsprechend der Zahl der nach § 12, 
ATO. zu berücksichtigenden Kinder gewährt, 
soweit die deutsche Erziehung gewährleistet 
ist. 

(2) Der Kinderzuschlag beträgt bei einer 
regelmäßigen wöchentlichen Beschäftigung 
von 36 Stunden oder mehr: 

RM 20.— je Monat, wenn die Lohnzeit-' 
räume nach Monaten bemessen sind, 

RM 4.60 je Woche, wenn die Lohnzeit
räume nach Wochen bemessen sind. 

Erfüllt das Gefolgschaftsmitglied in einer 
Woche nicht die volle festgesetzte regelmä
ßige Arbeitszeit, so wird der Kinderzuschlag 
je Kind für jedes an der Arbeitszeit fehlende 
volle Sechstel gekürzt, und zwar: 

wenn die festgesetzte regelmäßige Arbeitszeit 
36 Stunden erreicht oder übersteigt, um 

0,75 RM, 

wenn die festgesetzte regelmäßige Arbeitszeit 
24 Stunden erreicht oder übersteigt, um 

0,60 RM, 

wenn die festgesetzte regelmäßige Arbeitszeit 
unter 

24'Stunden liegt, um 0,40 RM. 

(3) Leistet das Gefolgschaftsmitglied min
destens fünf Sechstel der festgesetzten regel
mäßigen Arbeitszeit, so findet eine Kürzung 
nach Ziff. 2 nicht statt. 

(4) Widerspricht die Minderleistung des 
Gefolgschaftsmitgliedes einer ausdrücklichen 
Anordnung des Gefolgschaftsführers, so 
kann der Kinderzuschlag im Verhältnis der 
tatsächlichen wöchentlichen Arbeitsleistung 
gekürzt werden. 

(5) Tage, für die Krankenbezüge nach § 13 
gewährt werden, Urlaubstage und Tage, für 
die dem Gefolgschaftsmitglied Lohnfortge
währung zusteht, gelten für die Berechnung 
des Kinderzuschlages als Arbeitstage. 

(6) Wenn nicht etwas anderes bestimmt 
ist, bleiben bei Durchführung des Abs. 2 Ab
weichungen der tatsächlichen Wochenarbeits
leistung von der vereinbarten oder angeord
neten regelmäßigen wöchentlichen Beschäf
tigung außer Betracht. 
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Sonn- und Feiertagszuschlag. 

(1) Am 1. Mai erhält jedes beschäftigte 
Gefolgschaftsmitglied die ausgefallenen Ar
beitsstunden im Zeitlohn bezahlt. 

(2) An gesetzlichen Wochenfeiertagen, und 
zwar am Neujahrstag, wenn er auf einen 
Wochentag fällt, am Karfreitag, Oster- und 
Pfingstmontag, Himmelfahrtstag, Bußtag 
und an den beiden Weihnachtsfeiertagen 
(25. und 26. Dezember), soweit sie auf Wo
chentage fallen, wird der Lohn für die aus
fallende Arbeitszeit als Zeitlohn gezahlt, 
wenn das Beschäftigungsverhältnis vor und 
nach dem Feiertag fortbestanden hat. Für 
die Bezahlung der Weihnachtsfeiertage und 
des Neujahrsfestes hat das Arbeitsverhältnis 
nach den Feiertagen auch dann fortbestan
den, wenn mit Genehmigung des Betriebs
führers am Tage vor Weihnachten die Wald
arbeit unterbrochen und in den ersten-Tagen 
des Jänners erst wieder aufgenommen wurde. 
Für diese Wochenfeiertage wird der Zeitlohn 
für die Zeit gezahlt, die sich beim regelmäßi
gen Verlauf der Arbeit an diesen Tagen er
geben hätte. 

(3) Der Zuschlag für Arbeiten an Sonn
tagen und an gesetzlichen Wochenfeiertagen 
beträgt mit Ausnahme der Arbeiten für den 
Feuerwachdienst und auf den Forstwirt-
schaftsländereien auch bei Stücklohnarbeit 
50 v. H. des Zeitlohnes, am 1. Mai, am 
1. Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertag 
100 v. H. des Zeitlohnes. 

(4) Der 'Stundenlohnzuschlag für Sonn-
und Feiertagsarbeit beträgt bei Feuerwach
dienst und Arbeiten auf den Forstwirtschafts-
ländereien (vgl. § 3. Abs. 1) 20 v. H. 



(7) Bestand das Dienstverhältnis nicht wäh
rend des ganzen Lohnzeitraumes (z. B. bei 
Einstellung oder Ausscheiden während des 
Lohnmonajts oder der Lohnwoche), so wird 
für jedes Kind und jeden Tag, an dem ein 
Dienstverhältnis in diesem Teillohnzeitraum 
bestand, ein Kinderzuschlag von 0,65 RM ge
währt. Abs. 2 letzter Satz und Abs. 6 finden 
entsprechend Anwendung. 

(8) Der Kinderzuschlag wird bis zur Voll
endung des 24. Lebensjahres gewährt, für 
Kinder, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, jedoch nur, wenn sie 

» 
1. sich in der Schulausbildung oder in der 

Ausbildung für einen künftig gegen Ent
gelt auszuübenden Lebensberuf befinden, 
und wenn sie 

2. nicht ein eigenes Einkommen von minde
stens RM 40 — monatlich haben. 

Verzögert sich der Abschluß der Schul
oder Berufsausbildung durch Erfüllung der 
gesetzlichen Arbeits-. oder Wehrdienstpflicht 
über das vollendete 24. Lebensjahr hinaus, 
so verlängert sich die Altersgrenze in Satz 1 
für einen der Zeit dieses Dienstes entspre
chenden Zeitraum über das 24. Lebensjahr 
hinaus. . -

(9) Die Nummern 67 bis 70 a der Reichs-
besoldungsvorschriffen sind sinngemäß an
zuwenden. 

(10) Der Kinderzuschlag bleibt bei' der Be
rechnung des Lohns für Ueberstunden (§ 8) 
sowie bei der Berechnung von Zuschlägen 
und Zulagen, die in Teilen des Lohns fest
gesetzt werden, außer Betracht. Das gleiche 
gilt für die Berechnung des Stücklohns. 

§ 12. 

Lohnzahlung. 

(1) Der Lohn wird in der Regel alle zwei 
Wochen gezahlt. Ist am Lohntage eine end
gültige Feststellung des Verdienstes nicht 
möglich, so werden Abschlagszahlungen nach 
Messung oder Schätzung der geleisteten Ar
beit gewährt, die im wesentlichen dem wirk
lich verdienten Lohn, vermindert um die ge
setzlichen Abzüge, entsprechen. Für beson
dere Verhältnisse kann eine abweichende 
Regelung getroffen werden. 

(2) Spätestens vier Wochen nach der Ab
nahme der Stücklohnarbeit wird endgültig 
abgerechnet. Ist dies ausnahmsweise nicht 
möglich, so wird eine letzte Abschlagszah
lung im ungefähren Betrag des Restverdien
stes angewiesen. 

§ 13. 

Krankenbezüge. 

(1) Die Gefolgschaftsmitglieder erhalten 
bei jeder durch Erkrankung oder Unfall her
vorgerufenen Dienstunfähigkeit Krankenzu
schüsse vom ersten Tag, an dem eine volle 
Dienstschicht versäumt wird, an. Diese wer
den, wenn eine Krankenhausbehandlung 
nicht vorliegt, so bemessen, daß sie 90 v. H. 
des Zeitverdienstes ausmachen, den das Ge
folgschaftsmitglied nach Abzug der Lohn
steuer und seiner Beitragsanteile zur Sozial
versicherung in der Zeit, für die ihm Kran
kenbezüge zustehen (Abs. 5 ) , erhalten haben 
würde, wenn es während dieser Zeit gearbei
tet hätte; Ueberstunden bleiben außer Be
tracht. 

(2) Bei Krankenhausbehandlung erhält ein 
Lediger 1/4, ein Verheirateter 3 / 4 der Kran
kenbezüge nach Absatz 1. Den Verheirateten 
werden Gefolgschaftsmitglieder, die auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtungen Ange
hörige unterhalten, gleichgestellt. 

(3) Die Krankenbezüge nach Absatz 1 und 
2 mindern sich in jedem Falle um die dem 
Gefolgschaftsmitglied für den Krankheits
fall (Kuraufenthalt) -aus der Sozialversiche
rung zu gewährenden Barbezüge (Kranken
geld, Hausgeld, Taschengeld usw.), auch wenn 
diese dem Gefolgschaftsmitglled nicht oder 
nicht voll zufließen (z. B . wegen gänzlicher 
oder teilweiser Versagung der Rente wäh
rend der Dauer eines Heilverfahrens, Ver
zichts usw.). 

(4) Der nach Absatz 1 bis 3 ver-bleibende 
Betrag darf in keinem Falle über 99 v. H. 
der satzungsmäßigen Barleistung der Sozial
versicherungskasse hinausgehen. 

(5) Die Krankenbezüge werden in einem 
Wirtschaftsjahr für höchstens 1/10 der im 
vorherigen Wirtschaftsjahr tatsächlich abge
leisteten Arbeitstage, jedoch nicht über die 
Dauer des Dienstverhältnisses hinaus, ge
zahlt. 

Erkrankt ein Gefolgschaftsmitglied im er
sten Jahr seiner Beschäftigung im Forstbe
trieb, so rechnen statt der Arbeitstage des 
Vorjahres die im laufenden Wirtschaftsjahr 
geleisteten Arbeitstage. 

(6) Innerhalb eines Wirtschaftsjahres kön
nen die Krankenbezüge insgesamt nur für 
die nach Absatz 5 zulässige Dauer bezogen 
werden. Erstreckt sich eine Krankheit un
unterbrochen von einem Wirtschaftsjahr in 
das nächste Wirtschaftsjahr, so bewendet es 
bei dem Anspruch aus dem vorhergehenden 
Jahr . Erleidet das Gefolgschaftsmitglied im 
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neuen Wirtschaftsjahr innerhalb 13 Wochen 
nach Wiederaufnahme des Dienstes einen 
Rückfall, so bewendet es ebenfalls bei dem 
Anspruch aus dem vorhergehenden Jahr ; ob 
ein Rückfall vorliegt, entscheidet sich nach 
den für die Sozialversicherungskasse maß
gebenden Vorschriften. 

(7) Gefolgschaftsmitglieder, die infolge 
eines Betriebsunfalles im Sinne der Sozial
versicherung dienstunfähig werden, erhalten 
Krankenbezüge in voller Höhe des Zeitver
dienstes im Sinne des Abs. 1 ; im übrigen fin
den Abs. 1 bis 5 entsprechende Anwendung. 

(8) Der Anspruch auf Krankenbezüge er
lischt unbeschadet der Regelung im Abs. 6 von 
dem Zeitpunkt an, von dem das Gefolg
schaftsmitglied Bezüge aus einer zusätz
lichen Alters- und Hinterbliebenenversor
gung erhält. Bei neuen Erkrankungen, die 
die Folge eines Betriebsunfalles sind, für den 
Krankenbezüge iq, Anspruch genommen wor
den sind, regelt sich der Anspruch auf Kran
kenbezüge nach den Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 6. 

(9) Die Krankenbezüge entfallen, wenn das 
Gefolgschaftsmitglied sich die Arbeitsunfä
higkeit vorsätzlich oder bei einer verbotenen 
Nebenarbeit zugezogen hat. 

(10) Ergibt sich nach endgültiger Rege
lung des Versicherungsfalles gemäß den für 
die Sozialversicherung geltenden Bestimmun
gen, daß der Dienstberechtigte Krankenbe
züge über die ihm obliegenden Leistungen 
hinaus gezahlt hat, so gelten die Mehrlei
stungen als Vorschußzahlung auf die Versi
cherungsleistungen. Das Gefolgschaftsmit
glied hat seine Ansprüche auf die künftig 
fällig werdenden Versicherungsleistungen l n 

Höhe der erhaltenen Mehrleistungen auf den 
Dienstberechtigten zu übertragen. 

(11) Die Absätze 1 bis 10 sollen für die 
Leistungen während eines durch die Sozial
versicherung verordneten Kuraufenthaltes 
entsprechende. Anwendung finden. 

§ 14. 

Arbeitsversäumnis. 

Die Dienstbezüge im Sinne des § 9, ATO. 
werden in der Forstwirtschaft als Zeitlohn 
berechnet unter Zugrundelegung von 1/6 der 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit je Tag, auch 
soweit im Stücklohn gearbeitet wird. 

§ 15. 

Erholungsurlaub. 

. (1) Das Gefolgschaftsmitglied erhält in j e 
dem Urlaubsjahr (gleich Wirtschaftsjahr) 
Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Zeit

lohnes bei Zugundelegung eines achtstündi
gen Arbeitstages nach folgenden Grund
sätzen. 

(2) Bis zum Ende des Urlaubsjahres, in 
dem das 21. Lebensjahr vollerirJet wird, be
trägt der Urlaub 
vor Vollendung des 16. Lebensjahres 

18 Arbeitstage, 
vor Vollendung des 17. Lebensjahres 

15 Arbeitstage, 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres 

12 Arbeitstage, 
vor Vollendung des 19. Lebensjahres 

9 Arbeitstage, 
nach Vollendung des 19. Lebensjahres 

7 Arbeitstage. 

Wenn der Jugendliche mindestens 10 Tage 
an Lagern oder Urlaubsfahrten teilnimmt, 
die von der Hitler-Jugend geführt werden, 
erhöht sich der Urlaub der Jugendlichen un
ter 18 Jahren auf 18 Arbeitstage. 

(3) Wenn bis zum Ende des Urlaubsjahres 
das 22. Lebensjahr vollendet ist, 

beträgt der Urlaub . . . 6 Arbeitstage, 
das 25, Lebensjahr vollendet ist, 

beträgt dei Urlaub . . 8 Arbeitstage, 
das 30. Lebensjahr vollendet ist, 

beträgt der Urlaub . . . 1 0 Arbeitstage, 
das 35. Lebensjahr vollendet ist, 

beträgt der Urlaub . . . 1 2 Arbeitstage, 
das 40. Lebensjahr vollendet ist, 

beträgt der Urlaub . . . 1 4 Arbeitstage; 
dazu tritt, wenn bis zum Ende des Urlaubs

jahres 

das 5. Dienstjahr vollendet ist. 
ein Zusatzurlaub von insg. 2 Arbeitstagen, 

das 10. Dienstjahr vollendet ist, 
ein Zusatzurlaub von insg. 3 Arbeitstagen, 

das 15. Dienstjahr vollendet ist, 
ein Zusatzurlaub von insg. 4 Arbeitstagen. 

Die Dienstzeit vor Vollendung des 18. Le
bensjahres bleibt bei der Zählung der Dienst
jahre unberücksichtigt. Arbeitstage im Sinne 
der Absätze 2 und 3 sind die Werktage der 
Kalenderwoche. 

(4) Bei Gefolgschaftsmitgliedern, die im 
abgelaufenen Urlaubsjahr — beim 1. Be
schäftigungsjahr im laufenden Urlaubsjahr 
— an weniger als 260 Arbeitstagen, aber an 
mindestens 60 Arbeitstagen im Dienstver
hältnis bei einer dieser Verordnung unter
liegenden Waldungen standen, verkürzt sich 

•der Gesamturlaub (Abs. 3) im Verhältnis der 
Zahl ihrer tatsächlichen Arbeitstage bei die
sen Dienststellen während des abgelaufenen 
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Urlaubsjahres zu 260; der Bruchteil eines 
Tages wird hiebei nach oben aufgerundet. 
Gefolgschaftsmitglieder mit weniger als 
60 Tagen Arbeitszeit haben keinen Anspruch 
auf Urlaub. 

(5) Nach vollendetem 21. Lebensjahr er
halten die öefolgschaftsmitglieder im 1. Be
schäftigungsjahr (Urlaubsjahr) folgenden 
Urlaub: 

nach 60 Arbeitstagen = 1 Werktag, 
nach 100 Arbeitstagen = 2 Werktage, 
nach 140 Arbeitstagen 3 Werktage, 
nach 180 Arbeitstagen = 4 Werktage, 
nach 220 Arbeitstagen — 5 Werktage, 
nach 260 Arbeitstagen = 6 Werktage. 

(6) Urlaub, der nicht spätestens 1 Monat 
nach Ablauf des Wrlaubsjahres genommen 
wird oder der wegen anhaltender Krankheit 
nicht verbraucht wird, verfällt ohne An
spruch auf Geldentschädigung, es sei denn, 
daß er erfolglos geltend gemacht ist. Urlaub 
kann auch während einer Krankheit genom
men werden. In diesem Falle, treten für DIE 
Dauer des Urlaubs an Stelle der Kranken
bezüge die Urlaubsbezüge. 

(7) Nach der Kündigung erhalten Gefolg
schaftsmitglieder den noch nicht verbrauch
ten Urlaub während der Kündigungsfrist, 
soweit diese hiefür ausreicht. Soweit sie 
nicht ausreicht, ist Urlaubslohn zu zahlen; 
dies gilt nicht, wenn das Gefolgschaftsmit
glied aus eigenem Verschulden entlassen 
wird. 

(8) Bei fristloser Entlassung ist der An
spruch auf Urlaub verwirkt. 

(9) Falls nicht dienstliche oder persönliche 
Gründe eine andere Regelung zwingend er
fordern, kann der Urlaub in zwei Abschnit
ten genommen werden, wenn der Gesamt
urlaub mindestens 10 Kalendertage umfaßt. 

(10) Gefolgschaftsmitglieder, die ohne Er
laubnis während des Urlaubs anderweitig 
gegen Entgelt arbeiten, verlieren hiedurch 
den Anspruch auf Lohn in Höhe des auf die 
Urlaubszeit entfallenden Entgelts. 

(11) Durch eine Erkrankung wird der Ur
laub nicht unterbrochen. Bis zum Ende des 
Urlaubs sind die Urlaubsbezüge zu gewäh
ren, von da ab Krankenbezüge, sofern dem 
Gefolgschaftsmitglied solche nach § 13 zu
stehen. 

§ 16. 

Auflösung des Dienstverhältnisses. 

(1) Bei ständigen Gefolgschaftsmitgliedern 
(ständigen Waldarbeitern) beträgt die Kün
digungsfrist zwei Wochen, nach lOjähriger 

Dienstzeit 4 Wochen, nach 25jähriger Dienst
zeit 6 Wochen. Die Kündigung darf im letz
ten Falle lediglich zum Schluß des Kalender
vierteljahres erfolgen. Die üblichen Unter
brechungen sind mit einwöchiger Ankündi
gung und bei Beendigung von Stücklohnar
beiten zulässig. 

(2) Für die regelmäßig beschäftigten Ge
folgschaftsmitglieder (regelmäßig beschäf
tigten Waldarbeiter)* gilt für Zeitlohnarbeit 
eine Kündigungsfrist von 3 Tagen. Bei den 
übrigen Zeitlohnarbeitern ist gegenseitige 
Kündigung an jedem Tag zum Schluß des 
folgenden Arbeitstages zulässig. 

Bei Einstellung von nur vorübergehender 
Beschäftigungsdauer für eine bestimmte Ar
beit endet das Arbeitsverhältnis auch ohne 
Kündigung mit Erledigung der betreffenden 
Arbeit. 

(3) Bei Stücklohnarbeiten gilt in der Regel 
das Dienstverhältnis mit Beendigung der 
Stücklohnarbeit als beendet. Das gilt nicht 
für ständige Gefolgschaftsmitglieder (stän
dige Waldarbeiter). Dem Gefolgschaftsmit
glied ist, sobald der Zeitpunkt der Beendi
gung der Stücklohnarbeit feststeht, hievon 
so früh wie möglich Kenntnis zu geben. . 

§ 17. 

Inkrafttreten. 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1942 
rückwirkend in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 29. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung für die 
besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

R a i n e r . 

62. Verordnung 
zur Regelung der Hausbrandversorgung In 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

im Kohlenwirtschaftsjahr 1942. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

1. Die Anordnung H 10 der Reichsstelle 
für Kohle über die endgültige Regelung der 
Hausbrandversorgung im Kohlenwirtschafts
jahr 1941/42 vom 22. April 1941 (Deutscher 
Reichs- u. Preußischer Staatsanzeiger Nr. 93 
vom 23. April 1941) und die Anordnung der 
Reichsstelle für Kohle H 10 a über die Rege
lung der Hausbrandversorgung im Kohlen
wirtschaftsjahr 1942/43 vom 23. Dezember 
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1941 (Deutscher Reichs- und Preußisaher 
Staatsanzeiger Nr. 300 vom 23. Dezember 
1941) tritt mit Wirkung vom 1. April 1942 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains in Kraft. 

2. Mit der Durchführung der Aufgaben, 
die in den Anordnungen H 10 und H 10 a 
und den zu ihrer Ergänzung und Ausfüh
rung ergangenen und noch ergehenden Be
stimmungen der Reichsstelle für Kohle dem 
Landeswirtschaftsamte übertragen sind, be
auftrage ich den Dr. Ing. Leopold Stummer, 
Leiter der Abteilung Kohle des Reichsstatt
halters in Salzburg, Landeswirtschaftsamt. 

3. Soweit die Anordnungen H 10 und 
H 10 a und die zu ihrer Ergänzung und Aus
führung ergehenden Bestimmungen der 
Reichsstelle für Kohle nicht unmittelbar an
gewendet werden können, sind sie sinnge
mäß anzuwenden. Der Chef der Zivilverwal
tung behält sich Abänderungen vor. 

4. Zuwiderhandlungen gegen die Anord
nungen H 10 und H 10 a und gegen die zu 
ihrer Ergänzung und Ausführung ergange
nen und noch ergehenden Bestimmungen 
werden mit Haft oder mit Geldstrafen in un
begrenzter Höhe bestraft. 

5. Die Verordnung zur Regelung der Haus
brandversorgung in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom 25. Oktober 1941, 
Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 124, bzw. 
120 tritt mit Wirkung vom 1. April 1942 
außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 17. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tur die besetsten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. — 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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63. Verordnung 
über die Bewirtschaftung und Ausübung der 
Jagd in den besetzten Gebieten Kärntens 

Und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Das R J G . vom 3. Juli 1934 (RGBl. I, S. 549) 
in der Fassung vom 23. April 1938 (RGBl. I, 
Seite 410) und die auf Grund dieses Gesetzes 
ergangenen Ausführung-s- und Ergän
zungsvorschriften werden in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains rückwirkend 
mit 1. April 1942 in Kraft gesetzt. 

Bestimmungen, die nicht unmittelbar an
gewendet werden können, sind sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 2. 

Der Chef der Zivilverwaltung erläßt die 
zur Durchführung dieser Verordnung erfor
derlichen Ausführungsvorschriften. 

§ 3. 

Alle bisher in den besetzten Gebieten von 
Kärnten- und Krain geltenden Bestimmungen 
über die Ausübung des Jagdrechtes, der 
Jagdpolizei und den Wildschaden werden 
rückwirkend mit 31 . März 1942 außer Kraft 
gesetzt. 

K l a g e n f u r t , den 7. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

64. Verlautbarung 
über die Erweiterung der Kriegsopferversor
gung in den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains. 

WähreHd bisher von den im Mießtal und 
in Oberkrain wohnhaften Weltkriegsopfern 
nur jene in den Bezug einer . raufenden Un
terstützung gelangen konnten, deren Versor
gungsanspruch durch den ehem. jugoslawi
schen Staat bereits anerkannt und bis zu des
sen Zusammenbruch berentet worden ist, 
kann bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus
setzungen nunmehr, auch denjenigen Versor
gung — vorläufig in Form einer laufenden 
Unterstützung — bewilligt werden, über 
deren seinerzeitige Anmeldung die ehemals 
zuständigen jugoslawischen Behörden nicht 
mehr entschieden haben oder deren Versor
gungsanspruch nach jugoslawischem Recht 
mit dem Bezug einer laufenden Rente nicht 
verbunden gewesen ist. 

In Betracht, kommen in erster Linie: 

1. Kriegsbeschädigte, welche bereits von den 
zuständigen jugosl. Behörden - als solche 
anerkannt waren, deren Rente jedoch in
folge Kapitalisierung (Abfertigung) ruht. 

2. Kriegsbeschädigte,' welche auf Grund eines 
i n t e r n e n L e i d e n s- von den ehem. 
jugosl. Behörden als solche anerkannt 
waren und denen nach den Bestimmungen 
des jugosl. Versorgungsgesetzes zwar alle 
sonstigen Rechte als Invalide zugestanden 
sind, jedoch keinen Anspruch auf Rente 
erworben hatten (Minderung der Er
werbsfähigkeit unter 5 0 % ) . 

3. Beschädigte mit erheblichen Verwun
dungsfolgen, welche eine Anmeldung bis
her unterlassen haben oder deren seiner
zeit eingebrachter Antrag von den ehem. 
jugosl. Behörden wegen Fristversäumnis 
abgewiesen wurde. 

4. Witwen und Waisen, deren Ehegatte, bzw. 
Vater im Weltkrieg als Angehöriger der 
öst.-ung. Wehrmacht gefallen oder an den 
Folgen einer während seiner Kriegsdienst
leistung erlittenen Schädigung während 
des Krieges oder nach dem Kriege gestor
ben ist. 

5. Eltern, bei denen die unter Punkt 4 ge
forderten Voraussetzungen für einen oder 
mehrere ihrer Söhne vorliegen, soferne 
sie bedürftig sind. ' ., 

6. Der unter 1—5 angeführte Personenkreis, 
soferne über den seinerzeit bei den ehem. 
iuposl. Behörden gestellten Antrag nicht 
mehr entschieden worden ist. 

Entsprechende Anträge sind von den An
spruchswerbern bei dem für die Gebiete 
Mießtal und Oberkrain zuständigen Versor-
eungsamt Klagenfurt einzubringen, das nach 
Prtifunp der beigebrachten Unterlagen über 
den geltend gemachten Anspruch entschei
den wird. 

Den eingebrachten Anträgen sind die in 
Händen der Antragsteller befindlichen Be
weise (in erster Linie Militärdokumente) 
über den Zusammenhang der bestehenden 
Leiden mit der milit. Dienstleistung, ferner 
die Personaldokumente beizuschließen. Zeu
genaussagen allein können unter keinen Um
standen zur Antragstellung genügen. 

Vorstehende Verlautbarung hat Gültig
keit für: 

a) Einwohner des Mießtals und Oberkrains, 
die nach §§ 1 oder 2 der Verordnung vom 
14. 10. 1941 (RGBl. I, S. 648) die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben haben. 

b) Umsiedler aus der Provinz Laibach, 
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c) diejenigen Einwohner des Mießtals und 
Oberkrains, die erstmalig Antrag auf 
Mitgliedschaft im Kärntner Volksbund 
gestellt haben, bis geklärt ist, ob sie die 
deutsche Staatsangehörigkeit nach der 
Verordnung vom 14. 10. 1941 erworben 
haben. 

Eine entsprechende amtliche Bescheini
gung ist dem Antrag beizuschließen. 

Der Beauftragte des Chefs der Zivil-, 
Verwaltung für Versorgurigsangelegen-

heiten: 
Dr. K a r a s e k e. h., Ob.-Reg.-Rat. 

65. VERORDNUNG 
ÜBER DIE RODUNG DER HOPFENFLÄCHEN IN DEN 

BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Da für die bisher erzeugten Hopfenmen
gen kein Bedarf vorliegt, wird der Hopfen
bau in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains verboten. . » 

Mit der Rodung der Hopfenflächen ist so
fort zu beginnen. 

§2. 

Die gerodeten Hopfenflächen sind umge-
>he«d anderen Kulturen zuzuführen. 

Die von der Rodung betroffenen Hopfen
bauern sind durch die Wirtschaftsberatungs-
kräfte der Ernährungsämter kostenlos zu 
beraten. Bei den Förderungsmaßnahmen für 
den Aufbau der Landwirtschaft ist ihnen er
höhte Hilfe zu gewähren, um diesen Betrie
ben die Möglichkeit zu geben, ihre landwirt
schaftliche Erzeugung baldmöglichst auf den 
Stand der Leistung und Wirtschaftlichkeit 
zu bringen, der unter den jeweiligen Verhält
nissen erreichbar ist. -

§ 4. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verord
nung werden nach § 8 meiner 2. Verordnung 
vom 24. 4. 1941, Verordnungs- und Amts
blatt des CdZ., Stück 1, bestraft. 

§ 5 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Kundmachung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 7. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

66. ANORDNUNG 
ÜBER DAS VERBOT DER EINFUHR VON WILD

GEFLÜGEL AUS DEM AUSLANDE. 

Auf Grund meiner Verordnung vom 6. 6. 
1941, Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 42, 
bestimme ich folgendes: 

§ 1. 

Die Einfuhr von lebendem oder erlegtem 
Wildgeflügel aus dem Auslande ist ver
boten. 

§ 2. 

Ausgenommen von dem Einfuhrverbot des 
§ 1 ist erlegtes Wildgeflügel, das im kleinen 
Grenzverkehr eingeführt wird. 

§ 3. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Anord
nung unterliegen den Strafbestimmungen 
des letzten Absatzes meiner Verordnung vom 
6. 6 . 1 9 4 1 , Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 42. 

§ 4 : 

Diese Anordnung tritt am 7. Tage nach 
ihrer Veröffentlichung, in Kraft. 

Klagenfurt, den 13. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

67. . VERORDNUNG 
ÜBER DIE BEWIRTSCHAFTUNG VON METALLEN IN 
DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Abschnitt I. 

Allgemeines. 

§ 1. 
Die Bewirtschaftung der Metalle in den 

besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
muß in Gegenstand und Form beschleunigt 
den im Deutschen Reichsgebiet geltenden 
Bestimmungen angeglichen werden. Zu die
sem Zwecke werden vom Chef der Zivilver
waltung die von der Reichsstelle für Metalle 
erlassenen Anordnungen und Bekanntma
churigen für die besetzten Gebiete Kärntens 
und Krains nach Maßgabe der folgenden Be
stimmungen in Kraft gesetzt. 

§ 2. 

Zur Ausführung der einzelnen Anordnun
gen und Bekanntmachungen der Reichsstelle 
für Metalle wird In besonderen Paragraphen 
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bei den einzelnen Abschnitten dieser Ver
ordnung bestimmt, welche Abänderungen, 
Fristen, Sonder- und Uebergangsbeštimmun-
gen für die besetzten Gebiete Kärntens und 
Krains gelten. 

§ 3. 

Soweit in einzelnen Anordnungen oder 
Bekanntmachungen noch der Ausdruck „un
edle Metalle" verwendet wird, ist er durch 
die Bezeichnung „Metalle" zu ersetzen. So- • 
weit noch die „Ueberwachungsstelle für un
edle Metalle" oder „Ueberwachungsstelle für 
Metalle" genannt • ist, tritt an deren Stelle 
die „Reichsstelle für Metalle". 

- Abschnitt II. 

Begriffsbestimmungen, Lagerbuchpflicht 
und Meldepflicht. 

§ 4. 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten die nachstehenden Vorschrif
ten der Reichsstelle für Metalle: 

Anordnung 27 a, betr. Lagerbuchführurig 
und Bestandsmeldung für (unedle) Metalle, 
vom 20. Juni 1938 (Deutscher Reichsanz. 
u. Preuß. Staatsanz. Nr. 146 vom 27. Juni 
1938), 

Bekanntmachung 11 a, betr. Ausführungsbe
stimmungen, Erläuterungen und Sonder-
entscheidungen- zur Anordnung 27 a, vom 
21. Juni 1938 (Deutscher Reichsanz. und 
Preuß. Staatsanz. Nr. 146 vom 27. Juni 
1938), 

Nachtrag 1 zur Bekanntmachung I I a vom 
24. April 1940 (Deutscher Reichsanz. und 
Preuß. Staatsanz. Nr. 99 vom 27. April 
1940). 

§ 5. 

(1) Die in der Anordnung 27 a, der Be
kanntmachung 11 a und dem Nachtrag 1 zur 
Bekanntmachung 11 a enthaltenen' Begriffs
bestimmungen, Erläuterungen und' Sonder
entscheidungen für Metallklassen und Mate
rialgruppen gelten mit sofortiger Wirkung 
und sind im innerbetrieblichen und außerbe
trieblichen Geschäftsverkehr anzuwenden. 

(2) Die Lagerbücher für Metalle nach 
Maßgabe der genannten Vorschriften "müs
sen unverzüglich angelegt werden und spä
testens innerhalb eines Monats nach Veröf
fentlichung dieser Verordnung fertig einge
richtet und auf dem laufenden sein. 

(3) Die nächste Bestandsmeldung gemäß 
§ 6, Abs. (2) , der Anordnung 27 a, ist nach dem 
Stichtage vom 30. Juni 1942 zu erstatten. 

Meldepflichtige Personen und Betriebe, die 
den Meldevordruck nicht spätestens 10 Tage 
nach dem Stichtage der Bestandsmeldung 
erhalten haben, müssen ihn unverzüglich bei 
der Reichsstelle für Metalle, Berlin-Wilmers
dorf 1, Badensche Straße 24, anfordern. 

Abschnitt III. 

Verkehrs- und Verbrauclisregelung. 

§ 6. 

(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains gelten die nachstehenden Vor
schriften der Reichsstelle für Metalle: 

Anordnung 35 a, betr. Verkehr mit (uned
len) Metallen, vom 26. Juli 1938 (Deut
scher Reichsanz. u. Preuß. Staatsanzeiger 
Nr. 174 vom 29. Juli 1938), 

Anordnung 41 a, betr. Regelung der Erzeu
gung, der Verarbeitung und des Absatzes 
von Metallen, vom 20. September 1938 
(Deutscher Reichsanz. u. Preuß. Staatsanz. 
Nr. 221 vom 22. September 1938). 

(2) Die Bestimmungen der Anordnungen 
35 a und 41 a treten sofort mit der Veröf
fentlichung dieser Verordnung In Kraft. 

§ 7. 

Die Inkraftsetzung der Anordnungen und 
Bekanntmachungen der Reichsstelle Tür TRe-1 

talle über Regelung des Verbrauchs von 
Metallen bleibt für einen späteren Zeitpunkt 
vorbehalten. Unbeschadet dessen kann die 
Reichsstelle für Metalle jederzeit für ein
zelne Betriebe oder Gruppen von Betrieben, 
insgesamt oder für bestimmte Zwecke, die 
Höhe des zulässigen Verbrauchs von Metal
len festsetzen. 

Abschnitt IV. 

Bedarfsscheinpflicht für 'Roh- und Abfall 
material. ^ 

§ 8. . 

(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains gelten die nachstehenden Vor
schriften der Reichsstelle für Metalle: 

Anordnung 29 a, betr. Bedarfsscheinpflicht 
für Metalle, vom 2. Dezember 1938 (Deut
scher Reichsanz. u. Preuß. Staatsanzeiger 
Nr. 288 vom 10. Dezember 1938) , -

Bekanntmachung 5 a, betr. Ausführungsbe-
Stimmungen zur Anordnung 29 a, vom 
2. Dezember 1938 (Deutscher Reichsanz. 
u. Preuß. Staatsanz. Nr. 288 vom 10. De
zember 1938), 
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Anordnung 29 b, betr. Bedarfsscheinpflicht 
für Abfallmaterial, vom 20. Juni 1939 
(Deutscher Reichsanz. u. Preuß. Staats-
anz. Nr- 144 vom 26. Juni 1939), 

Anordnung 29 c, betr. Aenderung der Be
stimmungen über Bedarfsscheinpflicht für 
Metalle, vom 24. April 1940 (Deutscher 
Reichsanz. u. Preuß. Staatsanz. Nr. 99 vom 
27. April 1940). 

(2) Die Bestimmungen der Anordnung 
29 a, der Bekanntmachung 5 a, der Anord
nung 29 b und der Anordnung 29 c treten so
fort mit der Veröffentlichung dieser Ver
ordnung in Kraft. 

§ 9. 

( l ) ' F ü r die Stellung von Anträgen auf Be
darfsbescheinigungen sind ausschließlich die 
amtlichen Vordrucke zu verwenden, die bei 
allen Industrie- und Handelskammern oder 
Handwerkskammern erhältlich sind; für 
Kleinverbraucher im Sinne von § 7, Absatz 3, 
der Anordnung 29 a in Verbindung mit § 5 
der Anordnung 29 b sind besondere Antrags
vordrucke vorgesehen. Jeder Antrag muß 
laut Vordruck insbesondere folgende Anga
ben enthalten: 

1. genaue Bezeichnung des beantragten Me
talls nach Metallklasse, Materialgruppe 
und Sorte, 

2. beantragte Menge in Kilogramm, 

3. genauer Verwendungszweck für das be
antragte Metall, 

4vßes t inde de* Antragstellers in der Metall
klasse' des beantragten Metalls, .getrennt 
nach Roh- und Abfallmaterial, im Zeit
punkte der Antragstellung, 

5. durchschnittlicher Monatsverbrauch in der 
Metallklasse des beantragten Metalls, ge
trennt nach Roh- und Abfallmaterial, 
während des letzten Kalendervierteljahres 
1940, das heißt ein Drittel der in den Mo
naten Oktober bis Dezember 1940 im Be
triebe des Antragstellers verbrauchten 
Mengen (bei Händlern: durchschnittlicher 
Monatsumsatz ab Lager für«den gleichen 
Zeitraum); abweichende Vergleichszeit
räume in den Antragsvordrucken sind in 
diesem Sinne vom Antragsteller zu berich : 

tigen. 

(2) Soweit einzelne Fragen in den Antrags
vordrucken auf Anordnungen und Bekannt
machungen der Reichsstelle für Metalle über 
Regelung des Verbrauchs von Metallen Be
zug nehmen, die in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains noch keine Geltung 
haben, hat eine Beantwortung dieser Fragen 
bis zur Inkraftsetzung der einschlägigen 
Vorschriften in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains zu unterbleiben. 

Abschnitt V. 

Verwendungsverbote. 

§ 10. 

(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains gelten die nachstehenden Vor
schriften der Reichsstelle für Metalle: 
Anordnung 46, betr. 'Verwendungsverbote 

für Metalle, vom 22. Juni 1939 (Deutscher 
Reichsanz. u. Preuß. Staatsanz. Nr. 147 
vom 29. Juni 1939), 

Nachtrag 1 zur Anordnung .46 vom 28. Juli 
1941 (Deutscher Reichanz. u. Preuß. Staats
anz. Nr. 174 vom 29. Juli 1941), 

Anordnung 32 a, betr. Verwendung von Me
tallen in der Elektrotechnik, vom 24. Juni 
1939 (Deutscher Reichsanz. u. Preuß. Staats
anz. Nr. 147 vom 29. Juni 1939), 

Anordnung 38 a, betr. Verwendung von Me
tallen im Bauwesen, vom 5. September 
1939 (Deutscher Reichsanz. u. Preuß. Staats
anz. Nr. 210 vom 9. September 1939), 

Nachtrag 1 zur Anordnung 38 a vom 24. Fe
bruar 1941 (Deutscher Reichsanz. u. Preuß. 
Staatsanz. Nr. 51 vom 1. März 1941), 

Anordnung 47, betr. Verwendung von Alu
minium und Magnesium, vom 18. Septem
ber 1939 (Deutscher Reichsanz. u. Preuß. 

• Staatsanz. Nr. 225 vom 26. Sept. 1939), 

Anordnung 26 a, betr. Verwendung von Me
tallen zur Herstellung von Gebrauchs- und 
Ausstattungsgegehständen, vom 20. No
vember 1939 (Deutscher Reichsanz. und 
Preuß. Staatsanz. Nr. 277 vom 25. Novem
ber 1939), 

Anordnung 39 a, betr. Verwendung von Me
tallen im Maschinenbau, Fahrzeugbau, 
Meßgerätebau, Apparatebau sowie in der 
Roh- und Werkstofferzeugung und -Ver
arbeitung, vom 9. März 1940 (Deutscher 
Reichsanz. u. Preuß. Staatsanz. Nr. 62 vom 
13. März 1940). 

(2) Die im Absatz 1 aufgeführten Anord
nungen der Reichsstelle für Metalle treten 
am 1. Juni 1942 in Kraft. 

§ 11. 

(1) Unbeschadet des späteren Inkrafttre
tens der im § 10 aufgeführten Anordnungen 
der Reichsstelle für Metalle isf es mit sofor
tiger Wirkung verboten, ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung der Reichsstelle 
für Metalle 

1. Metalle — mit Ausnahme von Zink und 
Zinklegierungen — zu Bedachungen, Ver
kleidungen, Beschlägen oder Verzierun
gen an Gebäuden, Innenräumen oder Fahr-

128 



zeugen, zu Regenrinnen, Abfallrohren 
oder Blitzableitern zu verwenden, 

2. Metalle — mit Ausnahme von Zink und 
Zinklegierungen — zur Hersteilung von 
Gebrauchs- und Ausstattungsgegenständen, 
insbesondere Haus-, Küchen- und Tafelge--
raten, Geschirren und sonstigen Erzeug
nissen für Haushaltsgebrauch, Bürobedarf 

' usw., persönlichen Gebrauch und Ausstat
tung von Räumen jeder Art sowie zur 
Herstellung von Zier- oder Kunstgegen
ständen zu verwenden, 

3. Kupfer zur Herstellung elektrischer Frei
leitungen oder zu Rohren für Kaltwasser-
leituhgen zu verwenden, 

4. Lötzinn oder sonstige Lötmittel mit einem 
Zinngehalt von mehr als 40 v. H. herzu
stellen oder zu verwenden, 

5. Lagermetalle mit einem Zinngehalt von 
mehr als 10 v. H. herzustellen. 

(2) Die im Absatz 1 unter 1 bis 5 enthal
tenen Verbote gelten nicht für solche 
Zwecke, für die eine Verwendung der ge
nannten Metalle in den Verbotsanordnungen 
der Reichsstelle für Metalle ausdrücklich als 
Ausnahme zugelassen ist. 

Abschnitt VI. 

• Schlußbestimmungen. 

§ 12. 

Die durch die eingeführten Rechtsvor
schriften gegebenen Zuständigkeiten werden 
vom Chef der Zivilverwaltung wahrgenom
men. Er kann die sich daraus ergebenden 
Befugnisse ganz, teilweise oder mit etnei; 
Auflage anderen Stellen übertragen. 

§ 13. 

Soweit die in Kraft getretenen Bestim
mungen nicht unmittelbar angewandt wer
den können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

Ergeben sich aus der Anwendung der ein
geführten Rechtsvorschriften besondere 
Schwierigkeiten, behält sich der Chef der 
Zivilverwaltung vor, allgemein oder im Ein
zelfall die eingeführten ' Rechtsvorschriften 
abzuändern oder zu ergänzen. 

§ 14. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verord
nung, bzw. gegen die durch diese Verord
nung in Kraft gesetzten Anordnungen und 
Bekanntmachungen werden mit Geldbuße 
oder mit Freiheitsentzug bestraft. Die beiden 
Strafarten können auch nebeneinander ver
hängt werden. 

K l a g e n f u r t , den 7. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung-. 

R a i n e r . 

Der Wortlaut der in der Verordnung genannten 
Anordnungen und Bekanntmachungen der Reichs-
stello für Metalle kann auch vom Eildienet ftir amt
liche und private Hundolianachricliten G. m. b. H. in 
Berlin "W, Potsdamer Straße 24, beschafft werden. 

Druckfehlerberichtigung 

zur 43. Bekanntmachung des rhrft <t?r Hwii 
Verwaltung für die besetzten "Gebiete Kärn
tens und Krains im Verordnungs- und Amts
blatt, Ausgabe A und B- vom 13. April 1942, 
Stück 7. 

Im vierten Absatz ist nach „Sparkasse der 
Stadt Völkermarkt in Völkermarkt" einzu
schalten: . 

„Kretssparkasse Radmannsdorf und bei der 
Kärntrierischen Landeshypothekenanstalt in 
Klagenfurt". 

Herausgegeben Tom Chef der Zivilverwaltüng tür die besetaten Gebiete Kärntens und Krains In Klagenfurt. — 
Druck: Jon. Leon sen., Klagenfurt, Domgaste 17. 
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68. Verordnung 
Uber die Einführung von Rechtsvorschriften 
und über die vorläufige Ausübung der Ge

richtsbarkeit in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

Geltendes Recht. 

(1) Mit Wirksamkeit vom 6. April 1941 gilt 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains nachstehendes Recht in der im Reichs
gau Kärnten gültigen Fassung, sofern es die 
nachstehenden Rechtsgebiete betrifft: 

a) das B ü r g e r l i c h e R e c h t , mit Aus
nahme des Mietengesetzes, des Arbeitsrech
tes und des Erbhofrechtes; 

b) das H a n d e l s r e c h t , Wechsel- und 
Scheckrecht; 

c) das G r u n d b u c h s r e c h t . 

(2) Durch die Einführung -der im Absatz 1 
genannten . Rechtsvorschriften werden die 
Verordnungen, Verfügungen und Bescheide 
des C. d. Z. und seiner Beauftragten nicht 
berührt. 

§ 2 . 

Unanwendbarkeit des früheren Rechts. 

Das in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains vor dem 6. April 1941 geltende 
Recht ist nicht mehr anzuwenden, soweit es 
dem nach § 1 geltenden Recht entgegensteht 
oder ihm inhaltlich entspricht. 

§ 3. 

Vorläufige Ausübung der Gerichtsbarkeit und 
verfahrensrechtliche Vorschriften. 

Die" gesamte Gerichtsbarkeit hinsichtlich 
des im § 1 genannten Rechts wird durch die 
vom Chef der Zivilverwaltung bestellten Rich
ter als Beauftragte des C. d. Z. für das Rechts
wesen ausgeübt. 

§ 4. 

Die bestellten Richter sind an Verfahrens
gesetze nicht gebunden. Sie haben das Ver
fahren unter Bedachtnahme auf Zweckmä
ßigkeit und Vereinfachung nach freiem Er
messen durchzuführen. 

§ 5. 

(1) In streitigen Rechtssachen mit einem 
Streitwert über RM 1500.— und in Ehe- und 
Kindschaftsstreitsachen ist gegen Endentschei
dungen der bestellten Richter die Beschwerde 
wegen Verletzung bestehender Rechtsvor

schriften an einen vom C. d. Z. bestellten, 
aus drei Richtern bestehenden Beschwerde
senat zulässig. 

(2) Die Beschwerde ist binnen 14 Tagen 
nach Zustellung der schriftlichen Ausferti
gung der Endentscheidung beim bestellten 
Richter I. Instanz einzubringen. Von diesem 
kann der Beschwerde aufschiebende Wirkung 
zuerkannt werden. Eine Beschwerdeverhand
lung findet nicht statt. 

§ 6. 

Gerichtssprache. 

Die Gerichtssprache ist 'deutsch. Eingaben 
an die Gerichte müssen in deutscher Sprache 
verfaßt sein. Die Parteien haben sich vor 
dem :Gericht der deutschen Sprache zu be
dienen. Sind sie der deutschen Sprache nicht 
mächtig, so wird auf ihre Kosten ein Dol
metscher zugezogen. 

t 
§ 7. 

Anhängige Rechtssachen. 

(1) Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen, 
die bei jugoslawischen Gerichten anhängig 
und am 1. April 1941 noch nicht rechtskräf
tig beendet waren, werden, soweit nichts an
deres bestimmt ist, nicht fortgesetzt und gel
ten nicht als anhängige Verfahren. 

(2) Sie können aber nach den nunmehr in 
K raf t get retenen Vorschriften du r eh E i n -
bringen einer neuen-Klag» odw «wé> «Hjwnn, 
Antrages neu eingeleitet werden. 

(3) Jede Partei hat die ihr in einem nicht 
fortgesetzten Verfahren erwachsenen Kosten 
selbst zu tragen. Nur wenn dies zu unbilliger 
Härte führen würde, kann der Richter der 
Partei, die in dem neu eingeleiteten Verfah
ren obsiegt, den Ersatz der Kosten des nicht 
fortgesetzten Verfahrens ganz oder teilweise 
zusprechen. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für anhängige Kon
kursverfahren, Verlassenschafts- und Pfleg
schaftssachen. Sie sind nach dem nunmehr 
in Kraft tretenden Recht von Amts wegen 
weiterzuführen. 

§ 8. 

Grundbuchssachen. 

(1) Bis 31. Dezember 1942 können Eintra
gungen auch auf Grund beglaubigter Ab
schriften j/on Urkunden bewilligt werden, 
wenn die Urkunde vor dem 1. April 1941 auf 
dem Gebtete des ehemaligen Königreiches Ju
goslawien errichtet worden war und glaub
haft gemacht wird, daß sie durch die Aus
wirkungen des Krieges oder der Besetzung 
vernichtet oder verloren wurde. Die Eintra
gungen bedürfen der Zustimmung (Zulässig-
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v. 

keitserklärung) des Reichskommissars für die 
Festigung Deutschen Volkstums. 

(2) Wurde vor dem 14. April 1941 ein 
GrundJbuchsantrag eingebracht, der nicht er
ledigt wurde, so ist dieser von Amts wegen 
zu behandeln. Kann der Antrag nach den gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen aufrecht 
erledigt werden, so ist die Eintragung vor
zunehmen, sofern der Retchskommissar für 
die Festigung Deutschen Volkstums zustimmt. 
Gibt der Reichskommissar seine Zustimmung 
nicht oder kann nach dem geltenden Recht 
die Eintragung nicht bewilligt werden, so ist 
das Gesuch abzuweisen. 

§ 9 

Letztwillige Erklärungen. 

Bis zum 30. September 1942 können Testa
mente und andere letztwillige Erklärungen 
auch nach den bisher geltenden Vorschriften 
errichtet werden. 

§ 10. 

Nachholung befristeter Rechtshandlungen. 

(1) Eine Handlung, die zur Ausübung oder 
Erhaltung eines Rechts in den besetzten Ge
bieten nach dem 1. April 1941 vorzunehmen 
War oder bis zum 30. Juni 1942 vorzunehmen 
ist, und deren fristgerechte Vornahme durch 
die Auswirkung des« Krieges oder der Beset 
rung verhindert wurde, gilt als rechtzeitig 
VORGENOMMEN, wenrr sie binnen 60 Tagen 
nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt 
wird. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten 
auch für die Vornahme von Rechtshandlun
gen, die zur Erhaltung der Rückgriffsrechte 
aus einem Wechsel oder Scheck erforderlich 
sind. 

§ 1 1 . 

Zwangsvollstreckungen. 

(1) Anhängige Zwangsvollstreckungen (Exe
kutionen) bleiben in dem Stande, in dem sie 
sich derzeit befinden, ruhen. 

(2) Lohnabzüge auf Grund alter Exeku
tionstitel dürfen bis auf weiteres nur für Un
terhaltsforderungen durchgeführt werden. 

(3) Neue Zwangsvollstreckungen auf Grund 
alter Exekutionstitel werden in der Regel 
nicht bewilligt. 

(4) Der bestellte Richter kann, wenn dies 
im öffentlichen Interesse gelegen oder zweck
mäßig und notwendig erscheint, sowohl be
reits anhängige als auch neu eingebrachte 
Zwangsvollstreckungen oder einstweilige Ver

fügungen vollziehen lassen. In diesem Falle 
sind die im Reichsgau Kärnten geltenden 
exekutionsrechtlichen Vorschriften sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) In Zweifelsfällen entscheidet der bestellte 
Richter im freien Ermessen nach den Grund
sätzen der Billigkeit. ' 

§ 12. 

Gerichtsstandsvereinbarungen. 

Gerichtsstandsvereinbarungen, auch wenn 
sie vor dem 6. April 1941 abgeschlossen wur
den, sind unwirksam. 

Handelsrecht. 

§ 13. 

Änderung von Stichtagen. 

(1) In der zweiten Verordnung zur Ein
führung handelsrechtlicher Vorschriften im 
Lande Oesterreich vom 2. August 1938, RGBl. 
I, S. 988, treten im § 4, Abs. 2, an die Stelle 
des 14. April 1938 der 1. März 1942, im § 6, 

'Absatz 3, an die Stelle des 1. Jänner 1939 der 
1. Mai 1942, im § 6, Absatz 5, und im § 23, 
Absatz 2, an die Stelle des 31 . Dezember 1939 
der 31. Dezember 1942, in den §§ 7, 8, 11 an 
die Stelle des 1. Juli 1939 der 1. Jänner 1943, 
im § 14 an die Stelle des-' 14. Mai 1932 der 
1. September 1939. 

(2) In der Verordnung über Reichsmark
eröffnungsbilanzen und Umstellungsmaßnah
men im Lande Oesterreich (Umstellungsver
ordnung) vom 2. 8. 1938, RGBl. I, S. 982, 
treten im § 1, Absatz 2, an die Stelle des 
31. März 1938 der 31 . März 1941, und im 
§ 2, Absatz 1, an die Stelle des 1. April 1938 
der 1. Mai 1941. 

(3) In der dritten Verordnung zur Einfüh
rung handelsrechtlicher Vorschriften im Lande 
Oesterreich vom 14. Oktober 1938, RGBl. 1, 
S. 1428, tritt im § 11, Abs. 2, an die Stelle 
des 31. März 1939 der 31 . März 1942. 

§ 14. 

Ausländische Handelsgesellschaften. 

Ausländische Handelsgesellschaften, die am 
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung in 
den besetzten Gebieten einen gewerblichen 
Betrieb ausüben, haben binnen 6 Monaten 
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
die Genehmigung des C. d. Z. zum weiteren 
Gewerbebetrieb nachzusuchen. § 18 der zwei
ten Verordnung zur Einführung handelsrecht
licher Vorschriften im Lande Oesterreich 
vom 2. 8. 1938, RGBl. I, S. 988, ist nicht an
zuwenden. 
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§ 15. ner Organe, des Reiches und des Reichsgaues' 
Kärnten als Selbstverwaltungskörperschaft 
bis zum 31. Dezember 19,41 erfolgten, werden 
von dieser Regelung nicht berührt.", 

§ 19. 

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , am 24. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

69. Verordnung 
über die Neuanlegung des Handelsregisters 
und Genossenschaftsregisters in den besetz

ten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1-

In den besetzten Gebieten Kärntens und. 
Krains ist das Handelsregister neu anzulegen. 
Es wird für das gesamte Gebiet beim Amts
gericht Krainburg geführt. 

§ 2. 

Für den Sprengel jedes ehemals jugosla
wischen Bezirksgerichtes ist j e ein eigener 
Band für die Abtethmgen ^-trml B'grmttggen. 

§ 3 . 

Für die Anlegung und Führung des Han
delsregisters sind die Vorschriften der Han
delsregisterverfügung vom 12. August 1937 
(siehe Gesetzblatt für das Land Oesterreich 
vom 25. 1. 1939, S. 326 ff) in der im Reichs
gau Kärnten geltenden Fassung maßgebend. 

§ 4. 

Alle eintragungspflichtigen Einzel- und Ge
sellschaftsfirmen, die in den besetzten Gebie
ten ihren Sitz oder eine Zweigniederlassung 
haben, haben bis 30. September 1942 die An
meldung zur Eintragung in das Handels
register einzubringen. 

§ 5. ' , • 

Beim Amtsgerichte Krainburg ist das Ge
nossenschaftsregister für die besetzten Ge
biete neu anzulegen. Für die Anlegung und 
Führung sind die Vorschriften der Verord
nung vom 14. 5. 1873, öRGBl. Nr. 71, anzu
wenden. 

§ 4 gilt sinngemäß für die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die im besetzten 
Gebiet ihren Sitz haben. 
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Rechtsanwälte und Notare. 

Rechtsanwälte und Notare bedürfen zur 
Ausübung ihres Berufes in den besetzten Ge
bieten der Zulassung, bzw. Bestellung durch 
den C. d. 2. 

§ 16. 

Auslegung und Anwendung des geltenden 
Rechts. 

(1) Bei der Auslegung und Anwendung des 
geltenden Rechts ist von den Erfordernissen 
auszugehen, die sich aus den besonderen Ver
hältnissen ergeben. 

(2) Würde die Anwendung einer Vorschrift 
im Einzelfall zu einem Ergebnis führen, das 
den besonderen Verhältnissen nicht Rechnung 
trägt, so ist die Vorschrift nicht anzuwenden 
und so zu entscheiden, wie es diesen ent
spricht. 

(3) Die bestellten Richter haben die Ein
leitung oder Fortsetzung eines Verfahrens 
abzulehnen, wenh dies im öffentlichen Inter
esse geboten erscheint. 

(4) Hat der bestellte Richter Bedenken, ob 
die Durchführung des Verfahrens den Belan
gen des öffentlichen Interesses widerspricht, 
so hat er die Entscheidung des C. d. Z. dar
über herbeizuführen. An diese Entscheidung 
ist der besteilte Richter gebunden. 

§ 17. 

Besondere Vorschriften. 

Der § 4 der zweiten Verordnung des C. d. 
Z. vom 24. April 1941 über wirtschaftliche 
Maßnahmen hat zu lauten: 

„Alle Verfügungen und Rechtsgeschäfte 
(Kauf, Tausch, Schenkung, Vererbung, Ver
pfändung, Verpachtung usw.) über unbeweg
liches Vermögen und dessen Zugehör bedür
fen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung 
durch den Beauftragten des Reichskommis
sars für die Festigung Deutschen Volks-
tumes." 

§ 18. 

Der § 4 der 119. Verordnung des C. d. Z. 
vom 19. Oktober 1941 zur Regelung des Ein
tragungsstandes an beschlagnahmtem , und 
eingezogenem Vermögen in den öffentlichen 
Büchern erhält einen 2. Absatz, der zu lau
ten hat: 

„§ 4, Abs. 2. 

Grundbuchseintragungen, die mit Zustim
mung oder über Antrag des C. d. Z. und sei



$6. 

70. Verordnung 
zur Einführung reichsrechtlicher Vorschriften 
Uber den Straßenverkehr in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ L 

Inkrafttreten. 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains treten am 1. J u n i 1942 in Kraft: 

1. das Gesetz über den Verkehr mit Kraft
fahrzeugen vom 3: Mai 1909, RGBl. I, S. 437 
(Siehe Reichsverkehrsblatt B , 1940, S. 116) in 
der Passung der Gesetze vom 21. Juli 1923 
(RGBl. I, S. 743) , 13. Dezember 1933 (RGBl. I, 
S. 1058), 10. August 1937 (RGBl. I, S. 901) 
und 7. November 1939 (RGBl. I, S. 2223) so
wie der Verordnung vom 6. Februar 1924 
(RGBl. 1, S. 42) und 12. Dezember 1924 (RGBl. 
I, S. 775 ) ; 

2. die Verordnung über das Verhalten im 
Straßenverkehr (Straßenverkehrsordnung 
StVO) vom 13. November 1937 (RGBl. I, 
S. 1179) in der Fassung der Verordnung vom 
13. Oktober 1938 (RGBl. I, S. 1433), 3. Mai 
1939 (RGBl. I, S. 874) , 3. Oktober 1939 (RGBl. 
I, S. 1988) und 24. April 194Q (RGBl. 1, 
S. 682) , jedoch mit der Maßgabe, daß fol
gende Bestimmungen erst mit 1. Oktober 
1942 in Kraft treten: 

§ 23 über die Führung von Schlußlichtern 
und Rückstrahlern, 

§ 24 über die Beleuchtung von Fahrzeugen, 
soweit diese Vorschriften gegenüber den bis
herigen neue Anforderungen stellen, 

§ 25 über die Ausrüstung von Fahrrädern 
mit Schlußlichtern und Rückstrahlern, 

§ 32, Absatz 2, über die Beleuchtung un-
bespannter Fuhrwerke; 

3. die Verordnung über die Zulassung von 
Personen und Fahrzeugen zum Straßenver
kehr (Straßenverkehrszulassungs - Ordnung 
StVZO) vom 13. November 1937, RGBl. 1, S. 
1215 (siehe Reichsverkehrsblatt B , 1939, S. 
191; 1940, S. 77, 78, 132 und 151; 1941, S. 207) 
in der Fassung der Verordnung vom 28. De
zember 1937 (RGBl. I, S. 1422), 24. Septem
ber 1938 (RGBl. I, S. 1198), 4. • Feber 1939 
(RGBl. 1, S.163), 6. April 1939 (RGBl. 1, S. 
735), 22. Feber 1940 (RGBl. I, S. 402) , 8. April 
1940 (RGBl. 1, S. 619) , 3. Mai 1940 (RGBl. 1, 
S. 720) und 4. Dezember 1941 (RGBl. 1, S. 750) 
und Dienstanweisung vom 23. Mai 1939, 
Reichsverk.-Bl. B , S. 191, jedoch mit der 
Maßgabe, daß die amtlichen Kennzeichen bis 
zum 1. Juli 1942 entsprechend dem § 60 aus
gestaltet sein müssen; 

4. die Verordnung über Weiterbenutzung 
von Kraftfahrzeugen vom 6. September 1939, 
RGBl. 1, S. 1698 (siehe Reichsverkehrs-
Bl. B , 1939, S. 365) in der Fassung der Ver
ordnung vom 17. Oktober 1939 (RGBl. I, S. 
2055) mit der Maßgabe, daß bis zur Zutei
lung der vorschriftsmäßigen amtlichen Kenn
zeichen die auf Grund der Verordnung des 
Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains über den 
Kraftfahrzeugverkehr im besetzten Gebiet vom 
20. Mai 1941 (V.- u. A.-Bl. Nr. 18, S. 21) von 
den politischen Kommissaren ausgegebenen 
Bescheinigungen zur Weiterbenutzung be
rechtigen; 

5. die Verordnung über die Ausrüstung der 
Kraftfahrzeuge mit Wehrmachtstarnschein-
werfern vom 30. Dezember 1939, RGBl. I, 
1940, S. 171 (siehe Reichsverk.-Bl. B , 1940, 
S. 63) mit der Maßgabe, daß der Chef der 
Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains im Verordnungs- und 
Amtsblatt bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt 
alle Kraftfahrzeuge mit den Wehrmachtstarn
scheinwerfern ausgerüstet sein müssen; 

6. die Verordnung über die Ausbildung von 
Kraftfahrzeugführern vom 21. Dezember 1933 
(RGBl. I, S. 13 /1934) in der Fassung der Ver
ordnung vom 5. Oktober 1934 (RGBl. I, S. 
912) , 24. Juni 1936 (RGBl. I, S. 520) , 13. No
vember 1937 (RGBl. I, S. 1254) und vom 16. 
April 1940, RGBl. I, S. 646 (siehe Reichsverk.-
Bl. B , 1940, S. 155); 

.* 7. die Gebührenordnung für den Kraftfahr
zeugverkehr vom 23. September 1938 (RGBl. 
I, S. 1191) in der Fassung der Verordnung 
vom 17. Mai 1939, RGBl. I, S. 922 (siehe 
Reichsverk.-Bl. B , 1940, S. 160); 

8. die Verordnung über Sachverständige 
für den Kraftfahrzeugverkehr vom 6. Jänner 
1940, RGBl. I, S. 23 (siehe Reichsverk.-Bl. B , 
1940, S. 3 1 ) ; 
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Die Kosten der Registereintragung sind 
nach den Vorschriften der im Reichsgau 
Kärnten geltenden Kosten- und Gebühren
ordnung einzuheben. 

§ 7. 

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , am 27. April 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



9. die Verordnung über internationalen 
Kraftfahrzeugverkehr vom 12. November 1934 
(RGBl. I, S. 1137) in der Fassung der Ver
ordnung vom 19. März 1935 (RGBl. I, S. 426) , 
12. März, 3. Juli und 12. November 1936 
(RGBl. I, S. 175, 543 und 941) , 13. November 
1937 (RGBl. I, S. 1254) sowie vom 18. April 
1940, RGBl. I, S. 662 (siehe Reichsverk.-Bl. 
B, 1940, S. 172); 

10. die Verordnung des Reichspräsidenten 
gegen unbefugten Gebrauch von Kraftfahr
zeugen und Fahrrädern vom 20. Oktober 
1932, RGBl. I, S. 496 (siehe Reichsverk.-Bl. 
B, 1940, S. 195). 

§ 2. 

Ubergangsbestimmungen. 

(1) V e r k e h r s z e i c h e n . Bis zur Auf
stellung der in der Anlage 1 der StVO vor
geschriebenen Verkehrszeichen und Verkehrs
einrichtungen sind auch die Anordnungen zu 
befolgen, die auf Grund der früheren Vor
schriften durch andere Zeichen und Einrich
tungen kenntlich gemacht sind. Die bisheri
gen Verkehrszeichen sind bis zum 1. Okto
ber 1942 zu beseitigen. Für die Uebergangs-
zeit gelten die in der Anlage aufgeführten 
,Straßen als „Hauptstraßen im Sinne des •§ 13 
der Straßenverkehrsordnung". 

(2) F ü h r e r s c h e i n e . Die auf Grund 
der früheren jugoslawischen Bestimmungen 
ausgestellten Führerscheine verlieren am 
1. Juli 1942 ihre Gültigkeit. Bis zu diesem 
Zeitpunkt können diese Führerscheine durch 
den Führerscheinwerber auf Antrag, der an 
die Verwaltungsbehörde (Landrat) zu richten 
ist, entsprechend dem § 15 StVZO nach Ab
legung einer Prüfung über die deutschen 
Verkehrsvorschriften in deutsche Führer
scheine umgetauscht werden. 

Es sind auszugebend 

für einen jugoslawischen Führerschein — ein 
deutscher Führerschein der Klasse I 

für Motorräder mit und ohne Beiwagen 
mit einem Hubraum über 200 ccm 
der Klasse 1 und 4; 

für einen jugoslawischen Führerschein — ein 
deutscher Führerschein der Klasse II 

für Kraftfahrzeuge bis zu einem Eigen
gewicht bis 3.5 Tonnen der Klasse 3 und.4; 

für einen jugoslawischen Führerschein — ein 
deutscher Führerschein der Klasse III 

für Kraftfahrzeuge mit oder ohne Anhänger 
mit einem Eigengewicht über 3.5 Tonnen 
der Klasse 2, 3 und 4. 

Wer Motorräder bis zu 200 ccm Inhalt führt, 
hat bis zum 1. Juli 1942 entsprechend § 9 

der ŠtVZO einen Führerschein der Klasse 4 
zu erwerben. Für den Umtausch von Führer
scheinen nach den bisherigen jugoslawischen 
Vorschriften in solche nach der Straßenver
kehrsordnung (StVO) sind Gebühren nach 
der Gebührenordnung für Maßnahmen im 
Straßenverkehr nicht zu erheben. 

(3) F a h r l e h r e r . Die auf Grund frühe
rer Vorschriften erworbenen Berechtigungen 
zum Betrieb von Ausbildungsunternehmen 
von Kraftfahrzeugführern (Fahrschulen) oder 
zur Ausübung der Lehrtätigkeit bei solchen 
Unternehmen (Fahrlehrer) erlöschen mit dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung. 

(4) I n t e r n a t i o n a l e F a h r t a u s 
w e i s e . Die Gültigkeit der auf Grund der 
früheren Vorschriften ausgestellten interna
tionalen Zulassungs-. und Führerscheine er
lischt, falls sie nicht früher abgelaufen ist, 
mit dem 1. Juni 1942. 

Zur Erteilung der internationalen Zulassung 
von Führerscheinen sind die Verwaltungs
behörden (§ 68 StVZO) zuständig. 

§ 3. 

Amtliche Kennzeichen .an Kraftfahrzeugen. 

Als Unterscheidungszeichen gilt für Kraft
fahrzeuge in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains das Zeichen „K" (vgl. An
lage 1 zur StVZO). 

§ 4 . 

Schlußbestimmung. 

(1) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der 
vorstehenden Bestimmungen treten alle zu 
ihrer Ausführung ergangenen Durchführungs
bestimmungen in Kraft. 

(2) Soweit einzelne Bestimmungen nicht 
unmittelbar angewandt werden können, sind 
sie sinngemäß anzuwenden. Der Chef der 
ZivilverWaltung behält sich vor, Ausnahmen 
zuzulassen. 

(3) Meine Verordnung vom 14. August 1941 
über das Verhalten im Straßenverkehr (Ver
ordnungs- und Amtsblatt Nr. 91 , S. 235) tritt 
gleichzeitig außer Kraft. 

(4) Bei Verlegung des Standortes eines 
Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhän
gers aus dem Reichsgebiet in die besetzten 
Gebiete Kärntens und Krains ist nach den 
Bestimmungen der StVZO. vom 13. Novem
ber 1937 und der Durchführungsanordnung 
vom 23. Mai 1939 (Reichsverkehrsblatt B , 
S. 191) in den jetzt giltigen Fassungen so zu 
verfahren, als ob der Standort des Fahrzeu
ges innerhalb des Reichsgebietes verlegt 
würde. 

K l a g e n f ü r t, am 12; Mai 1942. 
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Anlage 
zur Verordnung zur Einführung reichsrecht
licher Vorschriften übor dm Straßenverkehr 
in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

vom 12. Mai 1942. 

Als Hauptstraßen im Sinne des •§ 13 der 
Straßenverkehrsordnung gelten bis auf wei
teres folgende Straßen: 

1. Wurzenpaß — Kronau — Aßling—Krain-
burg—Reichsgrenze bei St. Veit bei Lai
bach mit Abzweigung nördl. Radmanns
dorf nach Veldes; 

2. Loiblpaß—Neumarktl—Duplach— 
Feistritz; 

3. Seebergsattel—Kanker—Waisach— 
Krainburg; 

4. Reichsgrenze nördl. von Laibach— 
Schwarzendorf—Domschale—Lukowitz— 
Kraxen—Glogowitz—St. Oswald bis zur 
Gaugrenze; 

5. ehemalige Reichsgrenze bei Rabenstein— 
Unterdrauburg bis zur Gaugrenze; 

6. Unterdrauburg bis zur Gaugrenze süd-
östl. von Unterdrauburg (Windischgraz); 

7. Reichsgrenze bei Ratschach bis Würzen. 

K l a g e n f u r t , am 12. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

7 t . Verordnung 
Uber die Einführung der Schatzpflicht 

für Pferde. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

i § 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gilt zur Regelung der Pferdepreise die 
Anordnung des Beauftragten des Reichsnähr
standes für den Verkehr mit Pferden, über 
den Verkauf von Nutzpferden vom 20. 2. 1940 
(RNVBl. 1940, Nr. 17, ausgegeben am 20. 2. 
1940). 

§ 2. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verord
nung sowie gegen die auf Grund der im § 1 
in Geltung gesetzten Anordnung erlassenen 
Durchführungsbestimmungen werden nach § 8 
meiner zweiten Verordnung vom 24. 4. 1941 
Verordnungs- und Amtsblatt, Stück 1, be
straft. 

§ 3. 

72. Verordnung 
über die Einführung der Schlußscheinpflicht 

für Pferde. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ L 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gilt zur Ueberwachung der Pferde
preise sowie des Umsatzes von Pferden die 
Anordnung Nr. 2 des Beauftragten des Reichs
nährstandes zur Regelung des Verkehrs mit 
Nutz- und Zuchtvieh, betreffend die Einfüh
rung von Schlußscheinen für den Umsatz von 
Nutz- und Zuchtvieh vom 11. 9. 1936 für den 
Umsatz von Pferden. 

§ 2. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung 
sowie gegen die auf Grund der im § 1 in Gel
tung gesetzten Anordnung erlassenen Durch
führungsbestimmungen werden nach § 8 mei
ner zweiten Verordnung vom 24. 4. 1941, 
Verordnungs- und Amtsblatt, Stück 1, be
straft. 

§ 3. 

Soweit diese Vorschriften nicht unmittel
bar angewandt werden können, sind sie sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 
1. März 1942 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 12. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltüng: 
R a i n e r . 

— — — . 1 
Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetiten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. — 

Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 

Soweit diese Vorschriften nicht unmittel
bar angewandt werden können, sind sie sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 4. 

Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 
1. März 1942 in Kraft. 

K l a g e n fu r t , den 12. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 
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73 . Verordnung 
Uber die Einführung des Reichsleistungsge
setzes in den besetzten Gebieten Kärntens 

* und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ *• 

(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains ist das Reichsleistungsgesetz vom 
1. September 1939 (RGBl. I, S. 1645) ein
schließlich der Durchführungsvorschriften in 
der im Reichsgau Kärnten geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(2) Soweit die in Kraft getretenen Be
stimmungen nicht unmittelbar angewandt 
werden können, sind sie sinngemäß anzu
wenden. 

§ 2. 

(1) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die auf Grund des § 33 des Reichsleistungsge
setzes zur Durchführung, Ergänzung oder 
Aenderung der nach § 1 ausgeführten Vor
schriften erlassen werden, gelten auch in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains, so
weit von mir nicht ausdrücklich anderes be
stimmt wird. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung kann, 
soweit sich aus der Anwendung des einge
führten Rechtes besondere Schwierigkeiten 
ergeben, davon abweichen. 

K l a g e n f u r t , den 27. Mai 1942. 

Der C"hef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

74. Verordnung 
über die Einführung des Notdienstrechts In 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains ist die Notdienstverordnung vom 
15. Oktober 1938 (RGBl. I, S. 1441) ein
schließlich der Durchführungsvorschriften ;n 
der im Reichsgau Kärnten geltenden Fas
sung anzuwenden. 

(2) Soweit die in Kraft getretenen Be
stimmungen nicht unmittelbar angewandt 
werden können, sind sie sinngemäß anzu
wenden. 

§ 2. 

(1) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die auf Grund des § 7 der Notdienstverord
nung zur Durchführung und Ergänzung oder 
Aenderung der nach § 1, Abs. 1 eingeführten 
Vorschriften erlassen werden, gelten auch in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains, 
soweit von mir nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt wird. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung kann, so
weit sich aus der Anwendung des eingeführ
ten Rechtes besondere Schwierigkeiten er
geben, davon abweichen. 

K l a g e n f u / t , den 27. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

75 . Verordnung 
Uber Maßnahmen zur Festigung deutschen 
Volkstums In den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

Zur Durchführung der dem Beauftragten 
des Reichsführers-ff, Reichskommissar für 
die Festigung deutschen Volkstums, in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains über
tragenen Aufgaben ordne ich auf Grund der 
mir erteilten Ermächtigung an: 

§ f." 

Für Zwecke der Festigung deutschen 
Volkstums kann der Beauftragte des Reichs-
führers-ff, Reichskommissar für die Festi
gung deutschen Volkstums, in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains alle Maßnah
men, treffen, welche zur Erfüllung seiner 
Aufgabe erforderlich sind, auch wenn diese 
in den geltenden Rechtsvorschriften keine 
Begründung finden. 

§ 2. 

Gegen die auf Grund dieser Verordnung 
ergangenen Verfügungen und Entscheidun
gen ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. Eben
so ist der ordentliche Rechtsweg ausge
schlossen. 

§ 3. 

Zur Durchführung der vom Beauftragten 
des Reichsführer-ff, Reichskommissar für 
die Festigung deutschen Volkstums, zu tref
fenden Maßnahmen im Sinne des § 1 sind im 
Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zu
ständigkeit auch die Gerichte und die Ver
waltungsbehörden der besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains berufen. Sie sind hiebei 
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ati die Weisungen des Beauftragten des 
Reichsführers-f^, Reichskommissar für die 
Festigung deutschen Volkstums, gebunden. 

Ist für die Durchführung einer Maßnahme 
zum Zwecke der Festigung deutschen Volks
tums weder eine sachliche noch eine örtliche 
Zuständigkeit der im Absatz 1 angeführten 
Behörden gegeben, so obliegt diese Durch
führung der Dienststelle des Beauftragter 
des Reichsführers-fJ, Reichskommissar für 
die Festigung deutschen Volkstums, für die 
besetzten Gebiete Kärntens und Krains. 

§ 4. 

Die vom Beauftragten des Reichsführers-
jj, Reichskommissar für die Festigung deut
schen Volkstums, für die besetzten Gebiete 
Kärntens 'und Krains für die Festigung deut
schen Volkstums getroffenen Maßnahmen 
und Rechtshandlungen sind von allen Gebüh
ren, Steuern und Abgaben frei. 

§ 5. 
•> 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 17. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

76. Verordnung 
über die Pflege des Fremdenverkehrs in den 

besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

Mit der Betreuung des Fremdenverkehrs 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains wird der Landesfremdenverkehrsver
band Kärnten in Klagerrfurt beauftragt. Die
sem obliegt es, alle Angelegenheiten des 
Fremdenverkehrs, der Kurorte und des Bä
derwesens nach den Weisungen des Chefs 
der Zivilverwaltung zu fördern und zu pfle
gen. 

§ 2. 

Die Gemeinden und die in der Fremden
wirtschaft tätigen Betriebe sind verpflichtet, 
dem Landesfremdenverkehrsverband Aus
kunft über alle den Fremdenverkehr betref
fenden Fragen zu erteilen und seinen Anord
nungen, soweit sie sich auf den Fremden
verkehr beziehen, zu entsprechen. 

§ 3 . ' 
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Gemeinden, in denen die Zahl der Frem
denübernachtungen im Jahr regelmäßig ein 
Viertel der Einwohnerzahl übersteigt oder 
die einen erheblichen Ausflugsverkehr ha
ben, werden vom Chef der Zivilverwaltung 
über Antrag des Landesfremdenverkehrsver
bandes zu Fremdenverkehrsgemeinden be
stimmt. Erstmalig werden mangels einer. Sta
tistik die Gemeinden als Fremdenverkehrs
gemeinden bestimmt, die in den letzten Jah
ren einen größeren Fremdenverkehr hatten 
und die auch die notwendigen Einrichtungen 
für eine geordnete Pflege des Fremdenver
kehrs besitzen. 

' § 4. 

Die zu Fremdenverkehrsgemeinden be
stimmten Gemeinden können sein: Heilbäder, 
heilklimatische Kurorte, Luftkurorte, Som
merfrischen, Winterfrischen, Erholungsorte, 
Touristenorte und Wintersportplätze. 

Die Bezeichnung „Heilbad", „heilklimati
scher Kurort" und „Luftkurort" darf nur 
dann angewendet werden, wenn sie vom 
Chef der Zivilverwaltung genehmigt wurde. 
Diese Genehmigung wird, soferne die gefor
derten Voraussetzungen hiefür gegeben sind, 
über schriftliches, beim Landesfremdenver
kehrsverband einzubringendes Ansuchen er
teilt. Die übrigen Bezeichnungen gelten für 
landschaftlich oder klimatisch bevorzugte 
Orte, soferne sie ein Mindestmaß an Ein
richtungen für den Fremdenverkehr besitzen. 

§ 5. 

Die Pflege -und Förderung des örtlichen 
Fremdenverkehrs ist Aufgabe der Fremden
verkehrsgemeinden. 

§ 6 . 

Die Mittel zur Deckung des Aufwandes für 
die Fremdenverkehrsförderung sind aufzu
bringen: 

a) Durch Einhebung von Kurtaxen, 

b) durch Einhebung von Fremdenverkehrs-
förderungsbeit ragen. 

§ 7. 

Fremdenverkehrsgemeinden (§ 3) können 
auf Grund einer vom Chef der Zivilverwal
tung zu genehmigenden Kurtaxordnung Kur
taxen für die Herstellung und Unterhaltung 
der zu Kurzweckén getroffenen Veranstal
tungen einhében. Die Kurtaxordnung ist von 
der Gemeinde in ortsüblicher Weise öffent
lich kundzumachen. 



Die Kurtaxe ist von Fremder^ zu entrich
ten. Als Fremde in diesem Sinne jsind alle Be
sucher des betreffenden Ortes zt̂  betrachten, 
die während der Kurzeit einen in der Kur
ordnung zu bezeichnenden Mindestzeitraum 
hindurch im Ort verweilen. 

Personen, die nachweisen, daß sie sich nur 
ihrer Berufsgeschäfte wegen im betreffen
den Ort aufhalten müssen, sind von der Kur
taxe befreit. 

Weitere Befreiungen von der Entrichtung 
der Kurtaxe kann die Kurtaxordnung fest
setzen. 

Die Dauer cfer Kurzeit ist in der Kurtax
ordnung festzulegen. 

Für die richtige Einhebung und Abführung 
der Kurtaxen haftet jeder Fremdenbeher-
berger, der eine kurtaxpflichtige Person bei 
sich aufnimmt, mit dieser zur ungeteilten 
Hand. 

Im Falle eines Verschuldens bei der Abfuhr 
der Kurtaxe kann die Gemeinde den doppel
ten Betrag einheben: 

Rückständige Kurtaxen können im Ver
waltungswege eingebracht werden. 

Soweit der für die Fremdenverkehrsför
derung erforderliche Aufwand nicht aus 
Kurtaxen seine Deckung findet, können die 
Fremdenverkehrsgemeinden von allen Nutz
nießern aus dem Fremdenverkehr im Ge
meindegebiete Fremdenverkehrsförderungs
beiträge einheben. 

Die Höhe der Fremdenverkehrsförderungs
beiträge richtet sich nach dem Nutzen, den 
jeder Beitragspflichtige aus dem Fremden
verkehr zieht. 

Die Einschätzung dieses Nutzens erfolgt in 
jedem Jahr" durch den Bürgermeister (Ge
meindekommissar) nach billigem Ermessen 
unter Rücksichtnahme auf Umfang des 
Fremdengeschäftes und Umstände, die dan 
dem Beitragspflichtigen verbleibenden Nut
zen beeinträchtigen. Er wird durch eine An
zahl von geitragspunkten ausgedrückt. 

Der Bürgermeister (Gemeindekommissar) 
hat einen Einschätzungsausschuß aus bei
tragspflichtigen Bürgern (Einwohnern) der 
Gemeinde zu berufen, den er vor der Ein
schätzung zu hören hat. 

Nach erfolgter Einschätzung stellt der 
Bürgermeister {Gemeindekommissar) ein 
Verzeichnis der Beitragspflichtigen unter An
führung der jedem einzelnen vorgeschriebe
nen Zahl an Beitragspunkten auf. Dieses 

Verzeichnis ist durch zwei Wochen im Amts
raum der Gemeinde aufzulegen. Die Aufle
gung ist mit entsprechender Rechtsmittelbe
lehrung durch zwei Wochen öffentlich kund
zumachen. Gleichzeitig mit der Auflegung 
des Verzeichnisses ist jeder darin Aufgenom
mene von seiner Einreihung und der zuge
wiesenen Punktzahl mit Bescheid zu verstän
digen. Dieser Einreihungsbescheid hat auch 
die Gesamtzahl der Beitragspunkte aller in 
das Verzeichnis Aufgenommenen zu ent
halten. 

Allen in das Verzeichnis Aufgenommenen 
steht gegen ihre Aufnahme und die ihnen zu
gewiesene Zahl von Beitragspunkten die Be
rufung offen. Ueber diese Berufung ent
scheidet der Landrat endgültig. 

Allen in das Verzeichnis Aufgenommenen 
steht der Einspruch dagegen offen, daß je 
mand überhaupt nicht oder mit einer zu ge
ringen Zahl von Beitragspunkten in das Ver
zeichnis aufgenommen wurde. Dieser Ein
spruch ist während der öffentlichen Aufle
gung des Verzeichnisses beim Bürgermeister 
(Gemeindekommissar) einzubringen. Ueber 
einen solchen Einspruch hat der Bürgermei
ster (Gemeindekommissar) unverzüglich mit 
Bescheid zu entscheiden. Gegen diesen Be
scheid steht die Berufung an den Landrat 
offen, der endgültig entscheidet. 

Die. Eiflhebqn.g <ter Fremdenverkehrsförderungsbeiträge erfolgt ' durch" die. zu#jt^üil . i i^_ 
Gemeinde. 

§ 9. 

Wenn besondere Verhältnisse es erfordern, 
können mehrere Gemeinden sich zu einem 
Zweckverband zur gemeinsamen Erfüllung 
der Fremdenverkehrsaufgaben zusammen
schließen. Der Zweckverband hat für die in 
ihm zusammengeschlossenen Gemeinden die 
gleichen Aufgaben zu erfüllen, wie sie für die 
Fremdenverkehrsgemeinden bestehen. Zur 
Bildung, Aenderung oder Auflösung eines 
solchen Zweckverbandes ist, wenn es sich um 
Gemeinden des gleichen Landkreises handelt, 
die Genehmigung des- Landrates, sonst des 
Chefs der Zivilverwaltung erforderlich, die 
über Vorschlag des Landesfremdenverkehrs
verbandes erteilt wird. Der gleichen Geneh
migung bedarf die Verbandssatzung. 

§ 10. 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage 
ihrer Verlautbarung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 27. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



77. Bekanntmachung 
zur Verordnung über die Pflege des Frem
denverkehrs in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

Auf Grund des § 3 der Verordnung vom. 
27. Mai 1942 werden über Vorschlag des 
Landest remdenverkehrsverbandes Kärnten 
nachstehend angeführte Gemeinden zu Frem
den verkehrsgemeinden bestimmt: 

Aßling 
Bresiach 
Bresnitz 
Gallenfels 
Göriach 
Gutenstein 
Höflein 
Krainburg 
Kronau 
Laak a. d. Zaier 
Lees 
Lengenfeld-Meistern 
Neumarktl 
Pölland 
Radmannsdorf 

Ratschach-Matten 
St. Anna unter dem 

Loibl 
Schwarzenbach 
Seeland 
Sairach 
Stein 
Steiner-Feistritz 
Unterdrauburg 
Veldes am Veldeser 

See 
Vigaun 
Wocheiner-Feistritz 
Wocheiner-

Mitterdorf 

K l a g e n f u r t , den 27. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

78. Anordnung, 
betreffend die Festsetzung des Höchst
satzes des Pacht-(Gruben-)zinses für Sand-

und Kles-(Schotter-)erzeugnisse. 

Gemäß §§ 1 und 5 der Sechsten Verord
nung des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
2. Mai 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt, 
Stück 2) wird angeordnet: 

? 1. 

(1) Für die Verpachtung von Sand- und 
Kies-(Schotter-)gruben darf ein Pacht-(Gru-
ben-)zins von höchstens 0.35 RM je cbm ge
lieferten Erzeugnisses gefordert und gezahlt 
werden. 

(2) In diesem Zins sind die Kosten des 
Verpächters für eine dauernde Instandhal
tung der Zufahrtsstraßen sowie eine spätere 
Verschüttung oder Ausgestaltung der ausge
beuteten Bodenfläche nach behördlichen An
ordnungen (Auflagen) enthalten. 

§ 2. 

(1) Bestehende Verträge mit einem höhe
ren Pacht-(Gruben-)zins müssen auf 'den in 
§ 1 angeführten Höchstsatz abgeändert 
werden. Verträge mit einem niedrigeren 

Pacht-(Gruben-)zins werden durch diese An
ordnung nicht berührt und dürfen nicht er
höht werden. 

(2) Die durch diese Anordnung eingetre
tene Kostensenkung muß vom Pächter bei 
der Preiserstellung seiner Erzeugnisse im 
vollen Umfange den Abnehmern weitergege
ben werden. 

(3) ' Ausnahmegenehmigungen, die für 
einen höheren Pacht-(Gruben-)zins als in § 1 
dieser Anordnung festgelegt ist, erteilt wur
den, verlieren ihre Gültigkeit. 

§ 3. 

Soweit aus volkswirtschaftlichen Gründen, 
oder zur Vermeidung von Härten eine Er
höhung des Pachtzinses erforderlich ist, kann 
die Preisbildungsstelle Ausnahmegenehmi
gungen zulassen oder anordnen. 

§ 4. 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun

gen dieser Anordnungen werden nach § 7 
der Sechsten Verordnung vom 2. Mai 1941 
(Verordnungs- und Amtsblatt, Stück 2) ge
ahndet. 

§ 5. 
Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Ver

öffentlichung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 19. Mai 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Unter Hinweis auf den Erlaß des Reichs
innenministers vom 4. April 1941, RMB1. 1, 
S. 623, und vom 7. Oktober 1941, RMB1. 1, 
S. 785, wird die Beschaffung des Schriftbil
des „Nachbildung des im Besitz des Führers 
befindlichen handgeschriebenen Programms 
der NSDAP" empfohlen. Dieses Schriftbild 
eignet sich besonders als Wandschmuck für 
Diensträume, Dienstgebäude u. dgl. Der 
Preis des gerahmten Schriftbildes beträgt: 

Größe I ( 1 0 4 X 8 8 . 4 cm) RM 24.—, 
Größe II (78.5x67 cm) RM 20.—. 
Größe III ( 4 0 x 5 0 cm) RM 15.—. (Rahmen 

massiv, Eiche.) 

Die Größe I entspricht dem Original im 
Führerbesitz, die Größe III (Sonderausfüh
rung in Handkupferdruck unter Glas ge
rahmt) ist zum Auf hang für kleinere Dienst-
zimmer geeignet. Für die Verpackung der 
Größe I werden RM 1.70, bei Größe II RM 
1.30 und bei Größe III RM 0.90 berechnet. 

Bestellungen sind zu richten an: Rudolf 
Kalender, Berlin N 54, Rosentalerstr. 58 . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tur die besetzten Gebiete Kärntens und Krains In Klagenfurt. — 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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79. Verordnung 
über die Genehmigungspflicht von Rundfunk
empfangsgeräten und Sendegeräten und 

sonstigen Fernmeldeanlagen. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich im Einvernehmen mit dem Reichs
postminister an: 

§ 1. 

(1) Wer Fernmeldeanlagen (nämlich Tele
graphenanlagen, Fernsprechanlagen und 
Funkanlagen), insbesondere Funksendege
räte oder wesentliche Bestandteile von Funk
sendegeräten, Wellenmesser sowie Rundfunk
empfangsgeräte in Besitz, Gewahrsam oder 
Verwahrung hat, einrichtet oder sie betreibt, 
beda/f hiezu der Genehmigung der Deutschen 
Reichspost. Die Deutsche Reichspost erteilt 
die Genehmigung unter besonderen, von ihr 
festgesetzten Auflagen. 

(2) Um die Genehmigung ist bis zum 
1. Juli 1942 persönlich oder nachweisbar 
schriftlich beim zuständigen Zustellpostamt 
der Deutschen Reichsnost nachzusuchen. Der 
Antrag muß den Namen, die Anschrift und 
die Staatsangehörigkeit des Anmeldepflich
tigen sowie Art. Type und Standort des Ge
rätes oder der Anlage enthalten. 

(3) Wer nach dem i. Juli 1942 in den Be
sitz von genehmigungspflichtigen Geräten 
oder Anlagen gelangt, hat binnen 3 Tagen 
die Genehmigung nach Abs. 1 und 2 zu be
antragen. Ferner ist jeder Wechsel des Stand
ortes und jede Erweiterung der Geräte und 
Anlagen beim zuständigen Zustellpostamt 
anzuzeigen. 

§ 2. 

(1) Fernmeldeanlagen der Wehrmacht, die 
zur Verteidigung des Reichs bestimmt sind, 
bedürfen nicht der Genehmigung nach § 1. 

(2) Für Fernmeldeanlagen der Deutschen 
Reichsbahn und der deutschen Polizei .sind 
Einzelgenehmigungen nach 5 1 nicht erfor
derlich, soweit die Fernmeldeanlagen bereits 
unter eine allgemeine Genehmigung fallen. 

(3) Weitere Ausnahmen bleiben vorbe
halten. 

§ 3. 

Verstöße gegen diese Verordnung sowie 
gegen die von der Deutschen Reichspost 
festgesetzten Auflagen werden nach § 8 mei
ner 2. Verordnung vom 24. April 1941, Ver
ordnungs- und Amtsblatt, Stück 1, mit Geld
oder Freiheitsstrafe in unbeschränkter Höhe 
oder mit beiden Strafen geahndet. In beson
ders schweren Fällen, insbesondere beim 
Schwarzsenden ist die Todesstrafe verwirkt. 

Außerdem kann die Schließung von Betrie
ben und die Untersagung des Handels und 
Gewerbes, sowie die Einziehung von Gerä
ten und Gegenständen in Verbindung mit 
Geld- und Freiheitsstrafen oder selbständig 
verfügt werden. Gegen die Bestrafung oder 
diese Maßnahmen ist ein Rechtsmittel nicht 
gegeben. 

§ 4. 

Meine 34. Verordnung über das Verbot 
des Abhörens ausländischer Rundfunksender 
vom 6. Juni 1941, Verordnungs- und Amts
blatt, Stück 10, sowie meine erste Anord
nung zur Durchführung dieser Verordnung 
vom 6. Jänner 1942, Verordnungs- und Amts
blatt, Stück 1, bleiben unberührt. 

K l a g e n f u r t , den 12. Juni 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

80. Verordnung 
über die Regelung der Dienst- und I.ohnver-
hältnisse für nichtbeamtete Straßenwärter 

und StraßenhUfsarbeiter. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

Die nichtbeamteten Straßenwärter und 
Straßenhilfsarbeiter in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains werden nach den 
Grundsätzen der Allgemeinen Tarifordnung 
(ATO), der Tarifordnung für die Straßen
wärter und Straßenhilfsarbeiter, Stra.-TO., 
nebst den dazugehörigen Gemeinsamen, All
gemeinen und Besonderen Dienstordnungen 
in der jeweils geltenden Fassung nach Maß
gabe folgender Bestimmungen abgefunden. 

§ 2. 

Die ATO. ist sinngemäß anzuwenden. Der 
§ 7, Absatz 1, Unterabsatz 3, ist sinngemäß 
anzuwenden. 

Auf § 12, Abs. 8, wird besonders hinge
wiesen. 

Die Bezirkslohnstaffeln ergeben sich aus 
der Anlage. 

§ 3. 

Die Stra.-TO. ist sinngemäß anzuwenden. 

Im § 7 bleibt die Inkraftsetzung der Abs. 2 
und 3 vorbehalten. 

§ 19 gilt mit Ausnahme des Abs. 5, dessen 
Inkrafttreten vorbehalten bleibt. 
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§ 4. 

Ausnahmen von der vorliegenden Verord
nung können auf begründeten Antrag durch 
den Chef der Zivilverwaltung oder durch die 
von ihm beauftragte Stelle zugelassen oder 
angeordnet werden. 

§ 5. 

Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 
dem 15. September 1941 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 17. Juni 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

Anlage. 

Bezirks
lohnstaffel 

Straßenwärter mit 
handwerklicher Aus
bildung nach Able
gung einer Prüfung 

L o h n g r u p p e 

B 

Uebrige 
Straßen
wärter 

Hilfs
arbeiter 

III 

IV 

67 
65 

59 

57 

56 
54 

Geltungsbereich: 

Bezirkslohnstaffel III: Gemeinden Aßling, 
Krainburg, Neumarktl, Radmannsdorf, 
Stein, Veldes. 

Bezirkslohnstaffel IV: Uebrige • Gemeinden 
der besetzten Gebiete Kärntens u. Krains. 

81 . Verordnung 
Uber die Errichtung, Uebernahme, Erweite
rung und Stillegung forst- und holzwirt-

^ f c t p f t l i c h e r Bearbeiter- und Verteilerbetriebe 
h i - ; - b e a e t t t e n Gebieten Kärntens und 

' Kre i t» . . 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Es bedarf der vorherigen schriftlichen Ge
nehmigung des CdZ 

a) Sägewerke, Holzhandlungen und andere 
Bearbeiter- und Verteilerbetriebe der 
Forst- und Holzwirtschaft zu errichten, 
bzw. zu eröffnen oder bestehende Be
triebe dieser Art zwecks Weiterfuhrung 
ganz oder teilweise zu übernehmen oder 
zu pachten. 

b) Betriebe der genannten Art zu erweitern, 
zu verlegen oder Betriebe, die über ein 
Jahr stillgelegen haben, wieder in Betrieb 
zu nehmen. Eine Betriebserweiterung 
liegt insbesondere vor, wenn Nebenbe
triebe angeschlossen, zusätzliche bauliche 
oder technische Anlagen errichtet und zu
sätzliche Lagerplätze angegliedert wer
den. 

c) Den Geschäftsbetrieb bestehender Unter
nehmungen auf die Bearbeitung und Ver-

• teilung forst- und holzwirtschaftlicher 
Erzeugnisse auszudehnen. 

d) Maschinen zur Bearbeitung von forst -
und holzwirtschaftlichen Erzeugnissen neu 
zu beschaffen oder durch andere zu er
setzen. 

§ 2. 

Die Genehmigung nach § 1 können unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 

§ 3. 

Betriebe und Unternehmungen der genann
ten Art oder Teile von ihnen können vor-1 

übergehend oder endgültig stillgelegt wer
den. 

§ 4. 

Anträge auf Grund dieser Verordnung sind 
bei der Forst- und Holzwirtschaftsstelle des 
Chefs der Zivilverwaltung in Klagenfurt ein
zureichen. 

§ 5. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verord
nung werden nach § 8 meiner 2. Verordnung 
vom 24. April 1941 bestraft. 

Ohne Genehmigung errichtete, eröffnete, 
übernommene, angepachtete, erweiterte, ver
legte oder wieder in Betrieb genommene 
Betriebe, Unternehmungen, Anlagen und Ein-
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richtungen können unter Anwendung poli
zeilichen Zwanges stillgelegt werden. 

§ 6. 

Genehmigungen nach dieser Verordnung 
ersetzen nicht die nach sonstigen Vorschrif
ten erforderlichen Einwilligungen. Ebenso 
ersetzen die nach sonstigen Vorschriften er
forderlichen Einwilligungen nicht die Geneh
migungen nach dieser Verordnung. 

§ 7. 

Die Verordnung tritt rückwirkend ab 
1. Jänner 1942 in Kraft. 

Für die Zeit vom 1. Jänner 1942 bis zur 
Veröffentlichung dieser Verordnung müssen 
die erforderlichen Genehmigungen nachträg
lich bis 15. Juli 1942 eingeholt werden. 

K l a g e n f u r t , den 17. Juni 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

82. Verordnung 
über den Verschnitt und das Behauen von 

Nadel-Rundholz. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Der Verschnitt von Nadel-Rundholz unter 
20 cm Mittendurchmesser sowie das Be
hauen von Nadel-Rundholz jeder Stärke ist 
ab sofort untersagt, 

§ 2. 

In begründeten Fällen können Ausnahms
bewilligungen wegen Verarbeitung des vor

genannten Holzes vom Chef der Zivilverwal
tung (Forst- und Holzwirtschaftsstelle) — die 
Holz- und Forstwirtschaftsstelle befindet sich 
in Klagenfurt, Fröhlichgasse 47 — gegeben 
werden. 

§ 3. 

Die Sägewerksbesitzer, Holzhändler und 
Waldbesitzer sind verpflichtet, ihre Vorräte 
an dem im § 1 bezeichneten Rundholz unter 
Angabe der Menge und des Lagerortes dem 
Chef der Zivilverwaltung (Forst- und Holz-
wirtschaftsstelle) bis 15. Juli 1942 schriftlich 
zu melden. 

§ 4-

83. Anordnung 
über die Meldepflicht für Verkäufe von Gang
ochsen und über Höchstpreise für Gang

ochsen. 

Gemäß § 1 und 5 der sechsten Verordnung 
vom 2. Mai 1941 (Verordnungs- und Amts
blatt, Stück 2) wird angeordnet: 

§ I . 

Jeder Verkauf von Gangochsen ist von 
dem Verkäufer der für ihn zuständigen Preis
behörde (Landrat) schriftlich zu melden. 

Die Meldepflicht erstreckt sich auf äffe "seit 
dem 15. Mai 1942 abgeschlossenen Verkäufe. 
Die Meldung ist innerhalb von 3 Tagen nach 
Abschluß des Vertrages, bei den im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Anordnung bereits 
abgeschlossenen meldepflichtigen Verkäufen 
bis zum 15. Juli 1942 zu erstatten. 

§ 2. 

(1) Die nach. § 1 angeordnete Meldung 
muß folgende Angaben enthalten: 

1. Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, 

2. Name und Anschrift des Verkäufers 
und Käufers, 

3. Höhe des Verkaufspreises, 

4. Alter, Gesundheits- und Gebrauchszu
stand sowie Verwendungszweck des, verkauf
ten Tieres und dessen Gewicht. 

(2) Die Meldung ist vom Verkäufer und 
Käufer des Tieres zu unterschreiben. 

§ 3. 

(1) Für Gangochsen der Höhenviehrasse 
dürfen nachstehende Höchstpreise nicht über
schritten werden: 
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Zuwiderhandlungen gegen diese Anord
nung werden im Sinne des § 8 der 2. Anord
nung über wirtschaftliche Maßnahmen vom 
24. April 1941, Verordnungs-, und Amtsblatt 
des CdZ., Stück 1, bestraft. 

§ 5. 

Diese Verordnung tritt mit sofortiger 
Wirksamkeit in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 17. Juni 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



Ab Hof des Züchters 
oder Tierhalters 

je 100 kg 

Güteklasse 

I II 
in Reichsmark 

Jüngere Tiere (vor dem 
Ausfall des letzten Milch- ' 
Schneidezahnes) 102 96 

Aeltere Tiere (nach dem 
Ausfall des letzten Milch
schneidezahnes) 96 90 

Ab Markt oder 
Händlerstall 

j e 100 kg 

Güteklasse 
1 Ii 

in Reichsmark 
Jüngere Tiere (vor dem 
Ausfall des letzten Milch
schneidezahnes) 104 98 

Aeltere Tiere (nach dem ' 
Ausfall des letzten Milch
schneidezahnes) 98 92 

(2) Als G ü t e k l a s s e I gelten nur gut 
angelernte, und sofort zum Zug verwendbare 
Tiere von guter Form und mit guten Gän
gen. 

Als G ü t e k 1 a s s e II gelten alle nicht an
gelernten und nicht sofort zum Zug verwend
baren Tiere mit Form- und Gangfehlern, die 
die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. 

(3) Bei Verkäufen ab Hof des Züchters 
kann in jenen Fällen, in denen die Abwaage 
und somit die Preiserrechnung außerhalb 
der Niederlassung des Erzeugers vorgenom
men wird, bis zu den Preisen ab Markt oder 
Händlerstall herangegangen werden. 

(4) Soweit bei Verkauf von Gangochsen 
die Einschaltung eines Händlers unbedingt 
erforderlich ist, darf von diesem je Tier eine 
Handelsspanne bis zum Höchstausmaß von 
RM 5.— zuzüglich 2 v. H. des jeweiligen 
Einkaufspreises in Anspruch genommen wer
den. 

Daneben können für den Transport zwi
schen Ein- und Verkaufsort Transportko
sten in der tatsächlichen Höhe, höchstens 
jedoch bis zur Höhe der entsprechenden 
bahnämtlichen Frachtsätze berechnet werden. 

§ 4. 

Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Verkündung in Kraft, 

§ 5. 

84. Bekanntmachung 
des Erlasses des Reichskommissars für die 
Preisbildung vom 27. April 1942, ZI. A-522-
1732/42 , betr.: Preisbildung im Warenver
kehr mit den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains und der Untersteiermark. 

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Durchführung 
der Vierjahresplan-Bestellung eines Reichs
kommissars für die Preisbildung vom 29. Ok
tober 1936 bestimme ich im Einvernehmen 
mit den Chefs der Zivilverwaltung in den be
setzten Gebieten Kärntens, Krains und der 
Untersteiermark: 

1. Für Lieferungen und Leistungen, die 
aus dem Reichsgebiet in die besetzten Ge
biete Kärntens, Krains und der Untersteier
mark erfolgen, dürfen höchstens die Preise 
und Entgelte gefordert werden, die im Wa
renverkehr innerhalb der Reichsgebiete zu
lässig sind. Die im Reichsgebiet geltenden 
Franko-Stationspreise gelten auch bei Liefe
rungen in die besetzten Gebiete Kärntens, 
Krains und der Untersteiermark. 

2. Für Lieferungen und Leistungen, die 
aus den besetzten Gebieten Kärntens, Krains 
und der Untersteiermark in das Reichsgebiet 
erfolgen, dürfen im inländischen Geschäfts
verkehr die jeweils zulässigen Preise und 
Entgelte für vergleichbare inländische Waren 
und Leistungen nicht überschritten werden. 

• 
3. Ueber Ausnahmeanträge entscheiden die 

Preisbildungsstellen. 
K l a g e n f u r t , den 17. Juni 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

85 . Bekanntmachung 
des Getreidewirtschaftsverbandes, betreffend 

Lohn- und Umtauschmüllerei. 

Auf Grund des § 2 der 110. Verordnung 
des Chefs der Zivilverwaltüng in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
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Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun
gen dieser Anordnung werden nach § 7 der 
sechsten Verordnung vom 2. Mai 1941 (Ver
ordnungs- und Amtsblatt, Stück 2) geahndet. 

K l a g e n f u r t , den 13. Juni 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



14. Oktober 1941 (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains, 
Stück 25) gebe ich im Einvernehmen mit dem 
Chef der Zivilverwaltung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains folgendes be
kannt: 

Mit Wirksamkeit vom 1. Juni 1942 tritt in 
Kraft: 

Die Anordnung der Hauptvereinigung der 
Deutschen Getreide- und Futtermittelwirt

schaft vom 14. Mai 1942, betreffend Lohn-
und Umtauschmüllerei (abgedruckt im Wo
chenblatt der Landesbauernschaft Südmark 
vom 30. Mai 1942). 

K l a g e n f u r t , den 30. Mai 1942. 

Der Vorsitzende des Getreidewirtschafts
verbandes Ostmark. 

L o h r m. p. 

Druckfehlerberichtigung. 

In der 9. Verordnung vom 19. Dezember 
1941 zur weiteren Angleichung arbeitsrecht
licher Vorschriften in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains, Anlage 3, Abschn. B , 
Ziff. 16: Lohnordnung für die Arbeiter im 
Baugewerbe (veröffentlicht im Verordnungs
und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 14. Jänner 1942, Ausgabe A, 
Stück 1, Seite 23) ist unter „Lohnabstufun
gen" unter b ) : 

„Arbeiter ohne oder ohne abgeschlossene 
Lehrzeit erhalten:" 

v. H. 
s t a t t : 

bis zum vollendeten 20. Lebensjahr . 98 
zu setzen: 
bis zum vollendeten 20. Lebensjahr . 90 v. H. 

Im Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs 
der Zivilverwaltung vom 15. Mai 1942, 
Stück 10, soll es in der 11. Bekanntmachung 
des Leiters der Sozialversicherungskasse un
ter 7. Hinterbliebenenrenten, Absatz 3, statt: 
Für jedes neugeborene Kind . . . . . richtig: 
„Für jedes nachgeborene Kind . . . . " heißen. 

Herausgegeben vom Chef der Zlvilrerwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

In Klagenfurt, ArnulTplarx 1. , 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Derogaste 17. 
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86 . Verordnung 
über die Einführung des Arbeitsdienstrechts 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains. 

Im Einvernehmen mit dem Reichsminister 
des Innern ordne ich auf Grund der mir er
teilten Ermächtigung an: 

§ 1-

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains ist das im Reichsgau Kärnten gel
tende Arbeitsdienstrecht einschließlich der 
ergangenen Durchführungsbestimmungen und 
Verwaltungsanordnungen anzuwenden. 

Soweit die in Kraft getretenen Bestim
mungen nicht unmittelbar angewandt wer
den können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

§ 2. 

Der Chef der Zivilverwaltung bestimmt im 
Benehmen mit dem Reichsminister des In
nern den Umfang und Zeitpunkt der Ein
berufungen zum Reichsarbeitsdienst in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Er kann, soweit sich aus der Anwendung 
des eingeführten Rechts besondere Schwie
rigkeiten ergeben, im Benehmen mit dem 
Reichsminister des Innern davon abweichen. 

K 1 a g e n f u r t, den" 7. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

87. Verordnung 
Uber die Einführung des Wehrrechts in den 

besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Im Einvernehmen mit dem Oberkommando 
der Wehrmacht und dem Reichsminister des 
Innern ordne ich auf Grund der mir erteil
ten Ermächtigung an: 

§ L 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains ist das im Reichsgau Kärnten gel
tende Wehrrecht einschließlich der ergan
genen Durchführungsbestimmungen und Ver
waltungsanordnungen anzuwenden. 

Soweit die in Kraft getretenen Bestim
mungen nicht unmittelbar angewandt wer
den können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

§ 2 . 

Der Chef der Zivilverwaltüng bestimmt im 
Benehmen mit dem Oberkommando der 
Wehrmacht und dem Reichsminister des In
nern den Umfang und Zeitpunkt der Erfas

sung und Musterung zum Wehrdienst in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

E r kann, soweit sich aus der Anwendung 
des eingeführten Rechts besondere Schwie
rigkeiten ergeben, im Benehmen mit dem 
Oberkommando der Wehrmacht und dem 
Reichsminister des Innern davon abweichen. 

K I a g e n f u r t, den 7. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

88 . Bekanntmachung 
des Chefs der Zivilverwaltüng vom 3. Juli 
1942 Uber die Bezeichnung der Kreisstadt 

Stein. < 

Die Bezeichnung der Kreisstadt Stein hat 
mit sofortiger Wirksamkeit „Stein in Ober-
krain" zu lauten. 

K l a g e n fu r t , den 3. Juli 1942, 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

Im Auftrage: 

H i e r z e g g e r . 

89. Verordnung 
Uber die Lohnzahlung an Feiertagen in den 

besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Lohnausfall ist zu zahlen für folgende 
Feiertage: 

Neujahrstag, 
1. Mai, 
Ostermontag, 
Pfingstmontag, 
1. und 2. Weihnachtsfeiertag. 

Fallen der Neujahrstag, der 1. Mai oder 
einer der beiden Weihnachtsfeiertage auf 
einen Sonntag, so findet diese Bestimmung 
keine Anwendung. 

Für Arbeitsleistungen an den genannten 
Feiertagen ist entsprechend den Bestimmun
gen des § 3, Ziffer 4 der Anlage 1 zu der 
Verordnung zur weiteren Angleichung ar
beitsrechtlicher Vorschriften in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
19. Dezember 1941 (Verordnungs- u. Amts
blatt, Stück 1, vom ' 14. Jänner 1942) ein 
Lohnzuschlag von 100 v. H. zu zahlen. 
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§ 2. 

Gefolgschaftsmitglieder, die am letzten 
Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag 
nach den in § 1 genannten Feiertagen ohne 
genügende Entschuldigung der Arbeit fern
bleiben, haben keinen Anspruch auf Bezah 
hing der betreffenden Feiertage. 

Das Gleiche gilt für Gefolgschaftsmit
glieder, die vor solchen Feiertagen Urlaub 
erhalten oder eine Familienheimfahrt ange
treten haben, wenn sie aus eigenem Ver
schulden die Arbeit nicht an dem für die 
Arbeitsaufnahme nach den Feiertagen fest
gelegten Zeitpunkt wieder aufnehmen. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt rückwirkend ab 
1. Mai 1942 in Kraft. 

Zuwiderhandlungen werden bestraft. 

K l a g e n f u r t , den 8. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

90. . Verordnung 
über die Beschlagnahme von chemischen 
Rohstoffen, Halb- und Fertigwaren vom 

8. Juli 1942. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
wird angeordnet: 

§ 1. 
Es treten nach Maßgabe der §§ 2—7 in . 

den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
in Kraft: 

1. Die Anordnung Nr. 13 der Reichsstelle 
„Chemie" (Beschlagnahmeanordnung vom . 
5. September 1939, Deutscher Reichsanzei
ger, Preußischer Staatsanzeiger Nr. 206 vom 
5. 9. 1939) in der Fassung des Nachtrages IV 
zur Anordnung 13 der Reichsstelle „Chemie" 
vom 3. Mai 1941 (Deutscher Reichsanzeiger^ 
und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 10} vom* 
3. Mai 1941). 

2. Die Bekanntmachung Nr. 6 zur Anord
nung Nr. 13 der Reichsstelle „Chemie" vom 
13. 9. 1939 (Deutscher Reichsanzeiger und 
Preußischer Staatsanzeiger Nr. 213 vom 
13. 9. 1939). 

3. Die Bekanntmachung Nr. 15 zur Anord
nung Nr. 13 der Reichsstelle „Chemie" (Ab-
sàtzregelung für den Einzelhandel) vom 
16. 12. 1939 (Deutscher Reichsanzeiger und 
Preußischer Staatsanzeiger Nr. 295 vom 
16. 12. 1939). 

4 k Die Bekanntmachung Nr. 16 zur Anord
nung der Reichsstelle „Chemie" (Absatzre

gelung für kleine Mengen chemischer Roh
stoffe) in der Fassung vom 28. Oktober 1941 
(Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger Nr. 252 v. 28. Oktober 1941). 

Der Wortlaut dieser Anordnung und Be
kanntmachungen nebst Anlagen der Reichs
stelle „Chemie" wurde den einzelnen in Be
tracht kommenden Firmen unmittelbar zu
gestellt. 

§ 2. 

Neufassung des § 1 der Anordnung Nr. 13. 

Der § 1 der Anordnung Nr. 13 der Reichs
stelle „Chemie" (Beschlagnahmeanordnung) 
vom 5. September 1939 (Deutscher Reichs
anzeiger urfd Preußischer Staatsanzeiger 
Nr. 206 vom 5. September 1939) wird für die 
besetzten Gebiete Kärntens und Krains ge
ändert und erhält folgende Fassung: 

„ § ' 1 . 
Beschlagnahme. 

Die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten 
Waren, die sich im Bereich des Chefs der 
Zollverwaltung für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains befinden, dort anfallen 
oder dorthin eingeführt werden, werden zu
gunsten des Chefs der Zivilverwaltung durch 
die Reichsstelle „Chemie" beschlagnahmt. 
Die weiteren Verfügungen der Reichsstelle 
„Chemie" erfolgen namens des Chefs der 
Zivilverwaltung." 

§ 3. 

Uebergangsregelung für Waren der Anlage 1. 

Die Lieferungs- und Bezugsgenehmigung 
(§ 2, Abs. 2- und 3 der Anordnung 13) wer
den hiemit für die in der Anlage 1 zur An
ordnung Nr. 13 genannten Waren bis zum 
31 . August 1942 den in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains ansässigen Firmen 
allgemein erteilt. 

Für die in der. Anlage 1 zur Anordnung 
Nr. 13 genannten Waren wird hiemit den in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
ansässigen Firmen bis zum 30. September 
1942 eine monatliche Ve.rbrauchsgenehmi-
gung im Ausmaß von 50 Prozent des monats
durchschnittlichen Verbrauchs im Jahre 1940 
erteilt. 

§ 4. 

Lagerhaltungspflicht für Waren der Anlage 2. 

Der § 7 der Anordnung 13 gilt für die in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
ansässigen Firmen mit der Maßgabe, daß 
seitens der Erzeuger von Waren der Anlage 2 
der Lagerbestand vom 1. Juli 1942 nicht un
terschritten werden darf. 
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§ 5. 

91. VERORDNUNG ' 
ÜBER DIE EINFÜHRUNG LANDESRECHTLICHER VOR
SCHRIFTEN AUF DEM GEBFETE DES GEMEIHDE-
UND GEMEINDEABGABENRECHTES VOM 8.7.1942. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1.-

Mit Wirkung vom 1. April 1942 gelten in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains: 

1. B e z ü g l i c h d e r G e m e i n d e 
s t r a ß e n u n d - w e g e, soweit nicht ein
geführtes Reichsrecht entgegensteht, das Ge
setz- über nichtärarische Straßen und Wege 
vom 21. 5. 1890, l.GBl. Nr. 17, in der Fassung' 

des Gesetzes vom 26. 5. 1894, LGBI. Nr. I I , 
und vom 7. 4. 1896, LGBI. Nr. 12, sowie vom 
11. 4. 1922, LGBI. Nr. 65, ferner das Gesetz 
vom 30. 7. 1905, LGBI. Nr. 41 , mit Abände
rung vom 11. 4. 1922, LGBI. Nr. 65, über die 
Eisenbahnzufahrtstraßen. 

2. B e z ü g l i c h d e r G e m e i n d e v e r 
m i t t l u n g s ä m t e r das Gesetz vom 2 1 . 9 . -
1869, RGBl. Nr. 150, und vom 27. 2. 1907, 
RGBl. Nr. 59, und das Gesetz vom 14. 7. 1910, 
LGBI. Nr. 35. 

3. B e z ü g l i c h G e m e i n d e w a s s e R -
l e i t un g e n das Gesetz vom 28. 11. 1909, 
LGBI. Nr. 29, und die Verordnung vom 22 . 9. 
1933, LGBI. Nr. 49, soweit nicht die Bestim
mungen des*§ 18 DGO. zur Anwendung 
kommen. 

4. B e z ü g l i c h d e r V e r l e i h u n g 
d e s M a r k t r e c h t e s , d e s - M a r k t g e 
b ü h r e n t a r i f e s un d d e r M a r k t o r d -
11 un g e n d i e §§ 69, 70 und 71 der Ge
werbeordnung. 

5. B e z ü g l i c h d e r B r ü c k e n w a a 
g e n das Gesetz vom 19. 6. 1866, RGBl. 
Nr. 85, über die Errichtung öffentlicher 
Waage- und Meßanstalten. 

6. B e z ü g l i c h d e r G e r n e i n d c a b . -
g a b e n u n d G e b ü h r e n : 

a) G e b ü h r e n f ü r . d i e B e n ü t z u n g 
g e m e i n d l i c h e r E i n r i c h t u n 
g e n die Verordnung vom1 24. 5 . 1941, 
Verordnungs- und Amtsblatt ' für dèli 
Amtsbereich des l-andeshauptmannes für 
Kärnten, Nr. 103; 

Ii) H u n d e s t e u e r die Verordnung vom 
30. 9. 1938, Verordnungsblatt Nr. 8, und 
die Verordnung vom 24. 5. 1941, Verord
nungs- und Amtsblatt für den Amtsbe
reich des Landeshauptmannes für Kärn
ten, NR. 103; 

c) W e.g b e n ü t'z u n g s g e b ü h r e n Ge
setz vom 11. 4. 1922, LGBI. Nr. 65, und 
Verordnung vom 15. 2. 1926, LGBI. Nr. 12, 

' . h ins ich t l i ch der Fahrzeuge außer .Kraft
fahrzeuge; 

d) V e r w a l t u n g s g e b ü h R e n Verord
nung vom .6. 4. 1926, LGBI. Nr. 22, und 
vom 16. 12. 1939, Verordnungsblatt für, 
den Amtsbereich des- Landeshauptmannes -
für Kärnten, Nr. 72 ; 

e) K o ' m m i s s i o n s g e b ü h r e n • Verord
nung voni 15. 10. 1931, LGBI. Nr. 55. 

.. . • • § 2. ' • \ ' -, 

Verwaltungsgebühren, Marktgebühren und 
Gebühren für die Benützung der Brücken
waagen sowie GEBÜHREN für die Benützung 
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Bestandsmeldungen für Waren der Anlage 1. 

Die am 1. Juli 1942 vorhandenen Bestände 
an Waren der Anlage 1 zur Anordnung Nr. 13 
sind bis zum 15. August 1942 der Reichsstelle 
„Chemie", Berlin W 35, Sigismundstraße 5, 
zu melden. Für die Abgabe dieser Meldungen 
gelten die Bestimmungen des § 8 der Anord

n u n g Nr. 13 entsprechend. 

§ 6. 

Monatliche Meldungen für Waren der 
Anlagen 1 und 2. 

An Stelle der in den §§ 8 und 9 der Anord
nung Nr. 13 vorgeschriebenen halbmonat
lichen Meldungen sind von den in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains an
sässigen Firmen monatliche Meldungen am 
1. eines jeden Monates, erstmalig am 
I.August 1942, zu erstatten. Für die Abgabe 
dieser Meldungen gelten die Bestimmungen 
des § 9 der Anordnung Nr. 13 entsprechend. 

§ 7. 

Straf best immungen. 

Soweit in den durch § 1 für die besetzten 
Gebiete Kärntens und Krains in Kraft ge
setzten Vorschriften der Reichsstelle „Che
mie" bei Zuwiderhandlungen auf die Straf
bestimmungen der Warenverkehrs -Verord
nung vom 18. August 1939^RGBl . I, S. 1430) 
verwiesen wird, tritt an ihre Stelle die Vor
schrift, wonach Zuwiderhandlungen mit Geld
strafen in unbegrenzter Höhe oder mit Frei
heitsentzug geahndet werden. 

K l a g e n f u r t , den 8., Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



gemeindlicher Einrichtungen (Wassergebüh
ren) können bis zur Genehmigung der Tarife 
auf Grund dieser Vorschriften (§ 1) späte
stens bis 31. 3. 1943 noch in der bisherigen 
genehmigten Höhe eingehoben werden. 

Für die Erhebung der Gebühren für die 
Zeit vor dem 1. 4. 1942 gelten die bisherigen 
Vorschriften. 

§ 3. 

Soweit in den im § 1, Ziffer 2 bis 4 und 7 
angeführten Bestimmungen Genehmigungen 
von Tarifen und Ordnungen sowie Entschei
dungen durch den Reichsstatthalter (früher 
Landesregierung) vorgesehen sind, ist hie
für für die kreisangehörigen Gemeinden der 
Landrat zuständig. 

§ 4. 

Von Kraftfahrzeugen dürfen Straßen- und 
iihnliche Weggeldcr für die Benützung öf
fentlicher Wege und Brücken oder Beiträge 
zur Deckung der Kosten für . die außerge
wöhnliche Abnützung der Wege nicht erho
ben werden. 

§ 5. 

Diese Verordnung tritt mit 1. 4. 1942 in 
Kra/t. 

Mit dem gleichen Zeitpunkte treten die 
bisherigen landesrechtlichen Vorschriften, die 
mit diesen Bestimmungen im Widerspruche 
stehen, außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 8. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Anlage. 

Verordnung des Reichsstatthalters in Kärn
ten vom 24. Mai 1941 über die Einhebung 
einer Hundesteuer durch die Gemeinden im 
Reichsgau Kärnten und Uber die Erhebung 
von Gebühren für die Benützung gemeind
licher Einrichtungen und Anlagen im Reichs

gau Kärnten. 

(Verordnungs- und Amtsblatt f. d. Reichsgau 
Kärnten Nr. 103, S. 120). 

§ L 
(1) Die Gemeinden sind berechtigt, für das 

Halten von Jagdhunden oder von anderen 
Hunden, die nicht als Wachhunde oder in 
Ausübung eines Berufes oder Erwerbes ge
halten werden, Gemeindeabgaben zu erheben. 

(2) Die Bestimmungen der auf Grund des 
Abgabenteilungsgesetzes 1938 erlassenen 

Verordnung des Landeshauptmannes für 
Kärnten vom 30. September 1938, betreffend 
die Erhebung von Abgaben für den Besitz 
von Wachhunden und von Hunden, die in 
Ausübung eines Berufes oder Erwerbes ge
halten werden (Verordnungsblatt für den 
Amtsbereich des Landeshauptmannes für 
Kärnten, Nr. 8 /1938) , bleiben in Geltung. 

§ 2. 

Die Gemeinden sind berechtigt, Gebühren 
für die Benutzung von Gemeindeeinrichtun
gen und -anlagen, die für Zwecke der öffent
lichen Verwaltung betrieben werden, zu er
heben, sofern der mutmaßliche Jahresertrag 
der Gebühren das Jahreserfordernis für die 
Erhaltung und den Betrieb der Einrichtung 
oder Anlage sowie für die Verzinsung und 
Tilgung der Errichtungskosten unter Berück
sichtigung einer der Art der Einrichtung 
oder Anlage entsprechenden Lebensdauer 
nicht übersteigt. 

Verordnung des Landeshauptmannes für 
Kärnten vom 30. September 1938 über die 
Einhebung einer Abgabe von Besitzern von 

Hunden durch die Gemeinden. 

(Verordnungsblatt für den Amtsbereich des 
Landeshauptmannes für Kärnten Nr. 8, S. 14.) 

Auf Grund des § 2 der Kundmachung des 
Reichsstatthalters in Oesterreich vom 4. Mai 
1938, Gesetzblatt für das Land Oesterreich, 
Nr. 111, wird mit Zustimmung des Reichs
statthalters verordnet: 

§ 1-

Die Gemeinden können für den Besitz von 
Wachhunden und von Hunden, die in Aus
übung eines Berufes oder Erwerbes gehalten 
werden, Abgaben bis zum Höchstbetrag von 
jährlich 20 Reichsmark für einen Hund er
heben. 

Gesetz vom 11. April 1922, LGB1. Nr. 65, 
betreffend einige Abänderungen der Gesetze 
für die nichtärarischen Straßen in Kärnten. 

(Kärntner Straßengesetznovelle von 1922.) 

§ 17a. 

(1) Zur Herstellung und Erhaltung von 
Gemeindestraßen und -wegen, -brücken, 
-stegen, die in hervorragendem Maße dem 
Verkehr von Nachbargemeinden dienen, kön
nen diese von der Landesregierung beitrags
pflichtig erklärt werden. Die Höhe des Bei
trages ist mangels eines Uebereinkommens 
nach § 16, Absatz 4, zu bestimmen. 

(2) Auch kann die Landesregierung für 
solche Gemeindewege oder bestimmte Ab-
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schnitte davon IM Gebiete einer oder mehre
rer Gemeinden eine einheitliche Konkurren/, 
bilden und auf deren Rechnung die Verwal
tung einer der koukurrenzpflichtigen Ge
meinden zuweisen. 

§ 16. 

(4) Die Anteile der Gemeinden werden 
nach dem Verhältnisse der Benützung be
stimmt, mangels sicherer Anhaltspunkte hie
für aber nach dem Verhältnisse der finan
ziellen Leistungsfähigkeit der betreffenden 
Gemeinden oder auf die Straße angewiese
nen Gemeindeteile. 

§ 21. 

(1) Die Bestimmungen der §§ 14b bis 14g 
und 15 finden auf die Gemeindestraßen sinn
gemäß Anwendung. Die Bemessung und Ein
hebimg der dort erwähnten Beiträge obliegt 
an Stelle des Landesabgabenamtes dem Bür
germeister. 

§ 14b. 

Wird eine Landesstraße, um die künftige 
Benützung für Zwecke einer anderen Unter
nehmung zu ermöglichen, in einer kostspieli
geren Weise ausgeführt, als dies mit Rück
sicht auf den allgemeinen Straßenverkehr not
wendig wäre, so hat die Unternehmung der 
Landesstraßenverwaltung die Mehrkosten spä
testens bei Beginn der Benützung zu vergü
ten, auf Verlangen der Landesstraßenverwal
tung aber auch Beiträge nach Maßgabe des 
Baufortschrittes zu leisten und ihren Beitrag 
durch Erlag entsprechender Haftgelder 
sicherzustellen. 

§ 14c. 

(1) Wird eine Landesstraße infolge ER
richtung der Betriebsanlage einer Unterneh
mung vorübergehend in erheblichem Maße 
benützt oder geschieht dies zeitweise oder 
dauernd durch den Betrieb einer Unterneh
mung (industrieller, gewerblicher oder land-
und forstwirtschaftlicher Art), so hat diese 
zu den Kosten der Straßenerhaltung einen 
angemessenen Beitrag zu leisten. 

(2) Eisenbahnunternehmungen können zu 
einem derartigen BEITRAGE nur herangezogen 
werden, wenn durch Transporte für Eisen
bahnbauten eine Landesstraße besonders In 
Anspruch genommen wird. 

(4) Unabhängig von dieser Beitragslei
stung ist für die Beschädigungen der Landes
straße, die über das Maß der ordentlichen 
Benützung hinausgehen, von den Schuldtra
genden Ersatz zu leisten. 

(5) Zur Beitragsleistung ist in erster Linie 
der Unternehmer des Fuhrwerksbetriebes 
verpflichtet; sofern der Fuhrwerksbetrieu 
kein gewerbsmäßiger ist, haftet der Eigen
tümer der Fracht für die zu leistenden Bei
träge zur ungeteilten Hand mit dem Fuhr
manne. 

(6) Die Beitragspflichtigen haben dem 
Lande Kärnten auf Verlangen auch Vor
schüsse auf den Beitrag zu leisten, Haftgel
der zu legen und über alle für die Bemessung 
der Beiträge maßgebenden Umstände Aus
weise zu liefern und Auskunft zu geben. 

(7) Die näheren Vorschriften über die Be
rechnung der Beiträge, die Anzeige- und 
Ausweispflicht, das Erhebungs- und Bemes
sungsverfahren und die zu leistenden Vor
schüsse und Haftgelder werden von der 
Landesregierung im Verordnungswege er
lassen. 

§ 14d. 

(1) Alle nach § 14b und § 14c zu Beiträgen 
herangezogenen Parteien sind über Verlan 
gen der Landesstraßenverwaltung zu Sach-
und Arbeitsleistungen für die Erhaltung der 
Landesstraße, insbesondere durch Zufuhr von 
Schotter, -Beistellung von Arbeitskräften, Lie
ferung von Brückenholz u. dgl., in einem 
ihrem eigenen Geschäftsbetriebe und ihrer 
Beitragsleistung angemessenen Ausmaß und 
auf Rechnung dieser Beitragsleistung ver
pflichtet. 

(.'}) Die Vergütung für diese Leistungen 
erfolgt aus dem Landesfonde unter Zu
grundelegung der Selbstkosten, welche die 
Leistung oder Lieferung dem Leistenden ver
ursacht hat. 

§ 14e. 

Wenn eine Gemeinde oder andere Partei 
eine ihr nach diesem Gesetze für die Her
stellung oder Erhaltung einer Landesstraße 
obliegende Leistung unterläßt, nicht recht
zeitig oder offenbar unzulänglieh beistellt, 
so kann die Landesstraßenverwaltung die 
ausständige Leistung auf Kosten des Säumi
gen anderweitig ausführen lassen. Der Säu
mige ist außerdem verpflichtet, die übrigen, 
durch seine Unterlassung entstandenen Mehr
kosten zu tragen. 

§ 14f. 

(1) Die Bemessung und Einhebung der in 
den §§ 14b bis 14e vorgesehenen Beiträge 
oder Ersatzleistungen obliegt, falls nicht der 
einen privaten Rechtstitel betreffende Streit
fall im ordentlichen Rechtswege auszutragen 
ist, dem Landesabgabenamte. 
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(2) Gegen seine Entscheidung ist die, in
nerhalb von vier Wochen von dem auf die 
Zustellung folgenden Tage an gerechnet, 
beim Landesabgabenamte einzubringende 
Berufung an die Landesregierung, j e d o c h 
o h n e a u f s c h i e b e n d e W i r k u n g , zu
lässig. Die Kosten der behufs Feststellung 
der Beiträge nach dem Ermessen der Be
hörde notwendigen Erhebungen sind von 
der sachfälligen Partei zu tragen. 

(3) Aendern sich nachträglich die tatsäch
lichen Voraussetzungen für die Einhebung 
des Kostenbeitrages, so ist über Antrag hin
sichtlich der Beitragsleistung neuerlich zu 
entscheiden. 

(4) Rückständige Geldbeiträge, Kosten
ersätze und Geldstrafen sind auf Grund der 
hierüber érflossenen Entscheidungen, Straf-
und Ersatzerkenntnisse über Antrag des 
Landesabgabenamtes im Wege der gericht
lichen Exekution oder von der politischen 
Behörde im Wege der politischen Exekution 
hereinzubringen. 

§ Hg. 

(1) Einer Partei, welche schuldbarerweisc 
die auf Grund der §§ 14b bis 14e vorge
schriebenen Anzeigen und Auskünfte nicht 
erstattet oder darin unrichtige Angaben 
macht, oder die vorgeschriebenen Haftgel
der, Beiträge oder Naturalleistungen nicht 
rechtzeitig leistet, kann, unbeschadet allfäl
liger Straf- oder Einbringungsmaßnahmen, 
nach wiederholter fruchtloser Aufforderung 
.von-der Landesregierung das Befahren ein
zelner öffentlicher nichtärarischer Straßen, 
und Wege in Kärnten mit bestimmten oder 
allen Fuhrwerken verboten werden. 

§ 15. 

Das Land ist bei Verletzungen oder Tötun
gen von Personen oder Beschädigung von 
Sachen, 'die infolge des Zustande* einer 
Landesstraße oder einer dazugehörigen An
lage eingetreten sind, zum Schadenersatze 
nur verpflichtet, wenn Organe des Landes 
erwiesenermaßen die Instandhaltung der 
Straße vorsätzlich oder in grob fahrlässiger 
Weise vernachlässigt haben. Dasselbe gilt für 
die Gemeinden hinsichtlich der diesen zur 
Erhaltung übergebenden Durchzugsstrecken 
bei einem gleichen Verschulden ihrer Or
gane. 

§ 23. 

• *l Tie Bestimmungen der §§ 17a und 21 ha
ben 3 ^uch. auf die Ortschafts- (Nachbar-
schafts-) und Einschichtenwege sinngemäß 
Anwendung zu finden. 

Verordnung der Landesregierung vom 
6. April 1926, Z. 2, Uber das Ausmaß der Ver
waltungsabgaben in den Angelegenheiten 
der Gemeindeverwaltung und Uber die Art 
der Einhebung der Verwaltungsabgaben 
überhaupt bei den Behörden der Gemeinden 
(Gertleinde - Verwaltungsabgabenverordnung). 

(LGBI. Nr. 22, S. 33, in der Fassung der Ver
ordnung v. 16. 12. 1939, Verordnungsblatt 

Nr. 72.) 

Auf Grund des § 78 des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes vom 21..Juli 1925, -
BGBl. Nr. 274, und des § 1 des Landes-Ver-
waltungsabgabengèsetzes vom 18. Dezember 
1925, LGBI. Nr. 20, wird verordnet: 

I. Ausmaß der Verwaltungsabgaben in den 
Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung, 

§ 1. 

(1) Für das Höchstausmaß der Verwal
tungsabgaben in den Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung ist der angeschlossene, 
einen Bestandteil dieser Verordnung bil
dende Tarif maßgebend. 

(2) Der Tarif findet keine Anwendung, 
wenn der Bund, ein Land, ein Bezirk (Be
zirksverband) oder eine Gemeinde die für die 
Entrichtung der Verwaltungsabgabe in Be
tracht kommende Partei ist. 

§ 2 -

(1) Der allgemeine Teil des Tarifes . gilt 
für alle Gemeinden des Landes, Der beson
dere Teil des Tarifes gliedert sich in zwei, 
Abschnitte, wovon der erste für die Landes
hauptstadt Klagenfurt und die Stadtgemeinde 
Villach, der zweite für alle übrigen Gemein
den in Betracht kommt. 

(2) Die Tarifsätze bilden die Höchstgrenze, 
bis zu welcher die Gemeindevertretungen 
die Einhebung solcher Verwaltungsabgaben 
beschließen können. 

(3) Die bezüglichen Beschlüsse treten erst 
nach erfolgter Genehmigung durch die Lan
desregierung in Kraft. 

(4) Die mit der Genehmigungsklausel ver
sehenen Tarife müssen in den Amtsräumen 
-der Gemeinden dauernd angeschlagen sein. 

§ 3. 

(1) Die gemäß § 2 erforderlichen Be
schlüsse der Gemeindevertretungen müssen 
erstmalig bis spätestens 31 . Mai 1926 gefaßt 
und der Landesregierung zur Erteilung der 
Zustimmung vorgelegt werden. 

(2) In der Folge können, immer nur anläß
lich der alljährlichen Beratung des Gemeinde
voranschlages solche Beschlüsse neu gefaßt 
oder schon bestehende Beschlüsse abgeän
dert werden. 
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U. Art der Einhebung der Verwaltungs
abgaben Oberhaupt bei den Behörden der 

Gemeinden. 

§ 4. 

(1) Alle Verwaltungsabgaben; und zwar 
sowohl die gemäß dem Abschnitt 1 dieser 
Verordnung in den Angelegenheiten der Ge
meindeverwaltung als auch die im Abschnitt 1 
der Verordnung der Landesregierung vom 
6. April 1926, LGBI. Nr. 21, in den Angele-
-genheiten der Landesverwaltung und die 
durch bundesgesetzliche Vorschriften in den 
Angelegenheiten der Bundesverwaltung fest
gesetzten, sind bei den Behörden der Ge
meinden ausschließlich mittels der hiezu be
stimmten besonderen Marken einzuheben, 
die von der betreffenden Gemeinde selbst 
aufgelegt werden. 

(2) Die Marken sind als Nachweis der Ent
richtung der Verwaltungsabgabe in der 
Weise zu verwenden, daß sie auf den betref
fenden Geschäftsstücken bei der den Anlaß 
zur Entrichtung der Verwaltungsabgabe ge
benden amtlichen Aufzeichnung oder. Erledi
gung, oder, falls ein solches Geschäftsstück 
nicht in Betracht kommt, in dem über die 
betreffende Amtshandlung geführten Vor
merk aufgeklebt und durch Ueberstempelu 
oder Durchstreichen mit zwei auf dem Mar
kenbilde sich kreuzenden Tintenstrichen ent
wertet werden. 

(3) Die Marken sind in der vorbeschriebe
nen Weise sowohl dann zu verwenden, wenn 
die Partei den entfallenden Betrag der Be
hörde einsendet, als auch dann, wenn sie die 
Verwaltungsabgabe persönlich bei der Be
hörde entrichtet; im letzteren Falle hat die 
Verwendung der von der Partei zu lösenden 
Marke gleich in ihrer Anwesenheit zu er
folgen. 

(4) Die Marken müssen bei den Behörden 
der Gemeinden während der Amtsstunden 
erhaltlich sein. 

§ 5. 

(1) Die Marken sind streng verrechenbare 
Drucksorten. 

(2) Die für die Führung der Verwaltungs
geschäfte und für die Führung der Gemeinde
kasse verantwortlichen Gemeindevertreter 
haben die vorschriftsmäßige Gebarung be
züglich der Verwältungsabgaben unter Be
achtung der für die Verwaltung des Ge
meindevermögens bestehenden Vorschriften 
zu überwachen. 

§ 6 . 

Die Eingänge aus den Verwaltungsabgaben 
sind wie andere Einnahmen der Gemeinde zu 
behandeln. 

Verordnung der Landesregierung vom 
6. April 1926, LGBI. 22, in der Fassung der 
Verordnung vom 26. 12. 1939, Verordnungs

blatt Nr. 72. 

T a r i f 
für das Höchstausmaß der Verwältungs

abgaben in den Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung. 

A.. Allgemeiner Teil. 

1. Bescheide; durch die auf Parteiansuchen 
eine Berechtigung verliehen (Bewilligung er
teilt) wird* . 2 RM 

2. Bescheinigungen, Legitimatio
nen, Zeugnisse und sonstige Bestäti
gungen (ausgenommen Heimat« 
scheine, Armuts- u. Mittellosigkeits
zeugnisse*) . .• 70 Rpf 

3. Niederschriften von mündlichen, 
wesentlichen im Privatinteresse der 
Partei liegenden Anbringen . . . . 70 Rpf 

4. Abschriften und Duplikate, für 
jede Seite der Urschrift 70 Rpf 

5. Beglaubigungen und Legalisie
rungen 70 Rpf 

T>. Sichtvermerke . . . . . . 70 Rpf 

II. Abschnitt. 

Für alle übrigen Gemeinden: 

1. B a u p o l i z e i l i c h e B e w i l l i g u i i -
g e n, und zwar: 

a) für Neu-, Zu- und Aufbauten bis 100 m", 
für jedes Geschoß . . . . . 3.50 RM 
für j e weitere oder angefangene 

- 50 m* 1.50 RM 
b) für Provisorien bis 100 m a , für 

jedes Geschoß 2.— RM 
für j e weitere oder angefangene 
50 m a . . 70 Rpf 

c) für die Umgestaltung von Ge
bäuden bis 100 m 2 , für jedes 
Geschoß 1.50 RM 
für je weitere oder angefangene 
50 m3- • • • 70 Rpf 

d) für Geschäftsportalaufstellungen, 
für den laufenden Meter . . 70 Rpf 
In den Fällen a, b, c und d darf 
die Abgabe den Gesamtbetrag 
von 35 RM nicht übersteigen. 

e) Zustimmung zur Abteilung eines 
Grundes auf Bauplätze . . . 7.— RM 

* Die Verwaltungsabgabe nach Post 1 oder 2 des 
allgemeinen Teiles ist nur einzuheben, sofern die Amts
handlung nicht unter eine andere Post des atigemeinen, 
oder des besonderen Teiles dieses Tarifes fallt und so
fern nicht ausdrücklich durch Gesetz die Abgabefreiheit 
festgesetzt ist. 
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2. A u s z ü g e a u s d e ni O r t s p I a u 
(S t a d t p 1 a n): 

für jede angefangene Arbeitsstunde 3.50 RM 
l löchstbetrag jedoch 70 RM. 

3. f r e i w i l l i g e V e r s t e i g e r u n g : 

vom Schätzwerte der zu versteigernden Ge
genstände . I v, H. 
nach obeu auf ganze Mark ab
gerundet. Mindestabgabe 2 RM. 

• Höchstbetrag jedoch 35 RM. , 

5. B e w i l l i g u n g v o n T a n z ni u s i k e n : 

für Tanzmusiken bis zu 3 Musikern 
2.50 RM 

für Tanzmusiken mit 4 od. 5 Musikern 
, 5 , - RM 

für Tanzmusiken mit mehr als 5 Musikern 
10.— RM 

Verordnung der Kärntner Landesregierung 
vom 15. Oktober 1931, betreffend die Fest
setzung von Bauschbeträgen für die bei 
Amtshandlungen der Gemeindebehörden 
Kärntens mit Ausnahme der Landeshaupt
stadt Klagenfurt und der Städte Villach und 
St. Veit außerhalb des Amtes von den Betei
ligten zu entrichtenden Kommissionsgebühren. 

(Landesgesetzblatt für Kärnten Nr. 5 5 / 1 9 3 1 , 
Seite' 103.) 

Ayl' Grund des § 77, Abs. 3, des Allgemei
nen Verwattungsverfahrensgesetzes * vom 
21. Juli 1925, BGBl . Nr. 274, wird verordnet: 

§ 1. (1) In allen Fällen, in denen gemali 
§§ 76 und 77 des A. V. G. Beteiligte für die 
Kosten einer außerhalb des Amtes vorge
nommenen, von einer Gemeindebehörde ge
leiteten Amtshandlung aufzukommen haben, 
können von diesen Beteiligten die Kommis
sionsgebühren in Bauschbeträgen eingeho
ben werden. 

(2) Die Höchstsätze dieser Bauschbeträge 
betragen für jede angefangene halbe Stunde 
und für jedes teilnehmende Amtsorgan der 
leitenden Behörde: 

a) in Gemeinden mit über 10.000 Ein
wohnern S 2.— (RM 1.50) 
mindestens aber einen Betrag 
von . . . . . . . . S 4 .— (RM 2.50) 

b) in Gemeinden bis 10.000 Ein
wohnern S 1.50 (RM 1.—), 
mindestens aber einen Betrag 
von . . . . . . . . S 3.— (RM 2.—) 

(3) Qb und in welchem Ausmaße innerhalb 
dieser Höchstgrenze Bauschbeträge in einer 
Gemeinde einzuheben sind, beschließt. der 

Jìemtàméewt. -

(4) Bauschbeträge für mehr als vier Amts
personen dürfen im einzelneu Falle nicht an
gerechnet werden. 

§ 2. Der Berechnung der Konimissionsge
bühren ist nur die zur Vornahme der Amts
handlung .selbst, einschließlich etwaiger Be
gehungen und Besichtigungen notwendig 
aufgewendete Zeit, nicht aber der Zeitauf
wand zugrunde zu legen, der mit der Zu
rücklegung des Hin- und Rückweges zwi
schen dem Amte und dem Orte der Amts
handlung verbunden ist. 

§ 3. (1) Neben den Kommissionsgebühren 
dürfen den Beteiligten Reisekosten oder 
sonstige den Amtsorganen der leitenden Be
hörde für die Vornahme der Amtshandlung' 
zukommende Leistungen (Diäten u. dgl.) 
nicht aufgerechnet werden. 

(2) Für den Ersatz anderer Barauslagen, 
insbesondere der anderen Verwaltungsbe
hörden durch Entsendung von Amtsorganen 
erwachsenen Kosten und für die Entrichtung 
der Verwaltungsabgaben gelten die Vor
schriften der §§ 76 und 78 A. V. G. und der 
darauf beruhenden Verordnungen. Sie sind 
gleich wie Stempel- und Rechtsgebühren des 
Bundes neben den Kommissionsgebühren 
einzuheben. 

§ 4. Trifft die Verpflichtung zur Tragung 
der Kommissionsgebühren mehrere Betei
ligte, so ist der gemäß § 1 entfallende Betrag 
angemessen zu verteilen. Jeder Beteiligte 
haftet in eiMm solchen Falle nur für den 
ihm auferlegten Teil der Gebühr. 

§ 5. Die Kommissionsgebühren sind den 
Beteiligten im Spruche des in der Sache er
gehenden Bescheides aufzuerlegen. Auch 
kann die Partei, die um die Amtshandlung 
ansucht, gemäß § 76, Absatz 4, A. V. G., zum 
Erläge eines entsprechenden Vorschusses 
verhalten werden. 

§ 6. Die' Kommissionsgebühren bilden eme 
Einnahme der Gemeinde. 

92. Bekanntmachung 
des Getreidewirtschaftsverbandes, betreffend 
Verbot des Abmähens und Verfütterns von 
unreifem Getreide und unreifen Oelfrüchten. 

Auf Grund des § 2 der 110. Verordnung 
des XThefs der 'Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
14. 10. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains, Stück 25) 
gebe ich im Einvernehmen mit dem Chef der 
Zivüverwaltung in Mlen besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains folgendes bekannt: 



Mit sofortiger Wirksamkeit tritt in Kraft: 

Die Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Getreide- und Futtermittelwirt-
schaft vom 14. Mai 1942, betreffend Verbot 
des Abmähens und Verfütterns von unreifem 
Getreide und unreifen Oelfrüchten (Verkün-
dungsblatt des Reichsnährstandes vom 19. 5. 
1942, Nr. 30, S. 167). 

Soferne die eingeführten Bestimmungen 
nicht unmittelbar angewendet werden kön
nen, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

K l a g e n f u r t , den 10. Juni 1942. 

Der Vorsitzende 
des Getreidewirtschaftsverbandes 

Ostmark 

L o h r m. p. 

93. Bekanntmachung. 

Auf Grund des § 1, Abs. 11, Ziff. 5 der 
7. Verordnung des Chefs der Zivilverwaltung 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 10. Jänner 1942 (Verordnungs-
und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 14. Jänner 1942, Nr. 1) gebe ich 
im Einvernehmen mit dem Chef der Zivilyer-
waltuhg in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains folgendes bekannt: 

Mit sofortiger Wirksamkeit treten in 
Kraft: • 

1. Anordnung Nr. 7 /42 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft 
in Berlin, betreffend Erhebung eines 

Pfandes für Flaschen, Kasten, Kisten und 
Harrasse vom 4. März 1942 (RNVB1. S. 53 
vom 6. 3. 1942), 

2. Anordnung Nr. 12/42 der Hauptvereini
gung der deutschen Gartenbauwirtschaft 
in Berlin, betreffend Reichseinheitsvor
schriften für die Sortierung und Kenn
zeichnung von Obst und Gemüse vorn 
30. März 1942 (RNVBI. S. 90 vom 1. 4. 
1942). 

Durch die Inkraftsetzung der voraugeführ-
ten Anordnungen Nr. 7 /42 und 12 /42 wer-

. den die Anordnungen Nr. 15 /40 der Haupt
vereinigung der deutschen Gartenbauwirt 
schaft in Berlin, betreffend Erhebung eines 
Flaschenpfandes vom 14. Mai 1940 (RNVBI. 
S. 206) und Nr. 17 /40 der Hauptvereinigung 
der deutschen Gartenbauwirtschaft in Berlin, 
betreffend Reichseinheitsvorschriften für die 
Sortierung von Obst und Gemüse vom 
23. Mai 1940 (RNVBI. S. 210) außer Kraft 
gesetzt. Die Inkraftsetzung dieser Anord
nungen erfolgte durch die 30. Bekanntma
chung vom 12. Jänner 1942 (Verordnungs
und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung 
für die besetzten Gebiete Kärntens und 
Krains vom 26. Februar 1942, Nr. 4 ) . 

Soweit die eingeführten Bestimmungen 
nicht unmittelbar angewendet werden kön
nen, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

' G r a z, den 1. Juni 1942. 

Der Vorsitzende 
des Gartenbauwirtschaftsverbandes 

S ü d m a r k : 

K a u f m a n n in. p. 

Herausgegeben vom Chef der Zollverwaltung tür die besetzen Gebiete Kärntens und Krains in Klageafurt. 
Bestellungen sind zu richten ah den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

' in Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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94. Verordnung 
über die Einführung der Reichsmeldevor
schriften in den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains. 
Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 

ordne ich an: . 

' § 1. 
Die Reichsmeldeordnung vom 6. Jänner 

1938, RGBl. I, S. 13,. und die Verordnung 
über zusätzliche Bestimmungen zur Reichs
meldeordnung vom 6. September 1939, 
RGBl. I, S. 1688, sowie die dazu ergangenen 
Ausführungsvorschriften treten mit Wirkung 
vom 10. August 1942 in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains in Kraft. 

§ 2. 
Soweit die eingeführten Rechtsvorschrif

ten nicht unmittelbar angewandt werden 
können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 
Wird in diesen eingeführten Vorschriften 
auf Bestimmungen Bezug genommen, die in 
den besetzten Gebieten noch keine Geltung 
haben, so treten an ihre Stelle die bisher gel
tenden Bestimmungen, Jazw. sind in Erman
gelung solcher die entsprechenden Reichs-
vorsehriften sinngemäß anzuwenden. 

Soweit in den eingeführten Vorschriften 
Behörden oder öffentliche Dienststellen an
geführt sind, die in dert besetzten Gebieten 
nicht vorhanden sind, tritt an ihre Stelle der 
Chef der Zivilverwaltung. 

§ 3. 
Zwecks Anlegung der Meldekartei nach 

den eingeführten Vorschriften haben sich 
alle Personen, die am 10. August 1. J . in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
ihren dauernden oder vorübergehenden Auf 
enthalt haben, in der Zeit vom 10. bis 15 
August 1942 bei dem für ihren Wohnsitz zu 
ständigen Gemeindeamt neu zu melden, so 
weit sie nicht nach den eingeführten Vor 
Schriften von der Meldepflicht befreit sind 

Für die Vornahme dieser Meldung gelten 
die eingeführten Meldevorschriften. 

§ 4. 
Der Chef der Zivilverwaltung erläßt die 

zur Durchführung erforderlichen Vorschrif
ten. 

§ 5. 
Alle bisherigen Bestimmungen über das 

Meldewesen in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains treten gleichzeitig außer 
Kraft. 

. K l a g e n f u r t , den 23. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

95. Durchführungsverordnung . 
zur Verordnung über die Einführung der 

Reichsmeldeordnung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Kcains. 

Mit Rücksicht auf die gegenwärtigen- be
sonderen sicherheitspolizeilichen Verhältnisse 
ordne ich auf Grund des § 4 der Verordnung 
vom 23. Juli 1942 über das Meldewesen für 
das Gebiet Oberkrain vorübergehend an: 

§ 1. 
Zu § 2 der Reichsmeldeordnung, bzw. zu 

Artikel 1 der Zusatzverordnung: 
Die Frist zur Anmeldung beim Beziehen 

einer Wohnung wird auf 24 Stunden herab
gesetzt. 

§ 2. 
Zu § 3 der Reichsmeldeordnung, bzw. zu 

Artikel 2 der Zusatzverordnung: 
Die Meldefrist beim Ausziehen aus einer 

Wohnung wird auf 24 Stunden herabgesetzt. 

§ 3. 
Die verkürzten Fristen nach §§ 1 und 2 

gelten auch für die dem Wohnungsgeber 
und Hauseigentümer (Verwalter) gemäß 
§§ 4, 5, 6 und 7 der Reichsmeldeordnung 
und Artikel 3 der Zusatzverordnung oblie
genden Meldepflichten. 

• § 4. 
Zu § 15 der Reichsmeldeordnung: 
Die Frist zur Anmeldung und zur Abmel

dung in den Gaststätten wird auf 1 stunden 
herabgesetzt. 

§ 5. 
Zu § 26 der Reichsmeldeordnung, bzw. 

Artikel 12 der Zusatzverordnung: 
Das Strafmaß ist unbeschränkt. In beson

deren Fällen kann bei Verstößen gegen die 
Meldevorschriften auf Todesstrafe erkannt 
werden. ' 

K l a g e n f u r t , den 23. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

Berichtigung. 
In der 85. Bekanntmachung des Getreide

wirtschaftsverbandes, betreffend Lohn- und 
Umtauschmüllerei, Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains, 
Stück 15, Seite 144, soll es statt: (abgedruckt 
im Wochenblatt der Landesbauernschaft 
Südmärk vom 30. Mai 1942) richtig heißen: 
(erschienen im Verkündigungsblatt des Reichs

nährstandes Nr. 30 vom 19. 5. 1942). 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltüng tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltüng für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Do m gaste 17. 
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96. Verordnung 
über die Verdeutschung , slowenischer Vor
namen und die deutsche Schreibweise slowe
nischer Familiennamen in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 
Der Gebrauch der slowenischen Vornamen 

in Wort und Schrift ist untersagt. 
An ihrer Stelle sind die entsprechenden 

deutschen Vornamen zu verwenden. 

§ 2. 

Slowenische Familiennamen dürfen nur in 
der der deutschen Sprech- und Schreibweise 
entsprechenden Form gesprochen und ge
schrieben werden. 

§ 3. 

Für die Verdeutschung slowenischer Vor
namen und für die deutsche Schreibweise 
slowenischer Familiennamen • ist das einen 
Bestandteil dieser Verordnung bildende und 
in einer Sonderbeilage zu diesem Verord
nungsblatt aufgelegte Verzeichnis über die 
Verdeutschung slowenischer Vornamen und 
die deutsche Schreibweise slowenischer Fa- -
miliennamen maßgebend. 

Sofern ein slowenischer Vorname und seine 
Verdeutschung oder ein slowenischer Fami
lienname und seine deutsche Schreibweise in 
diesem Verzeichnis nicht aufgenommen er
scheinen, wird diese Verdeutschung, bzw. die 
deutsche Schreibweise gesondert verfügt. 

Die Festlegung des deutschen Vornamens 
und die Feststellung der deutschen Schreib
weise des Familiennamens erstreckt sich je 
doch nicht auf die Vor- und Familiennamen 
von Personen, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieser Verordnung bereits verstor
ben waren. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind 
ferner die Vornamen und Familiennamen von-
Personen, die nicht die deutsche Staatsbür
gerschaft oder die deutsche Schutzangehörig-
keit besitzen. 

§ 4. 

Die Festlegung der Verdeutschung des slo
wenischen Vornamens und der deutschen 
Schreibweise des slowenischen Familien
namens erfolgt von Amts wegen mit Be
scheid im Einzelverfahren. 

Soweit der slowenische Vorname und seine 
Verdeutschung oder der slowenische Fami
lienname und seine deutsche Schreibweise in 
dem nach S 3, Abs. 1 dieser Verordnung an
geführten Verzeichnis enthalten sind, erläßt 
über diese Festlegung der für den Wohnsitz 

des N'amensträgers örtlich zuständige Land
rat einen Feststellungsbescheid. 

Ist dies nicht der Fall, wird die Verdeur-
schung des Vornamens oder die deutsche 
Schreibweise des Familiennamens in einem 
gesonderten Verfahren mit Bescheid durch 
den Chef der Zivilverwaltung festgelegt. 

§ 5. 

Der festgelegte deutsche Vorname und die 
festgestellte deutsche Schreibweise des Fami 
liennamens sind in den öffentlichen Matri
kenbüchern anzumerken. 

Vom Tage der Eintragung der Anmerkung 
in den Matrikenbüchern dürfen Auszüge aus 
den Geburts-, Sterbe- und Familienbüchern 
nur noch den festgelegten deutschen Vor
namen und die festgestellte deutsche Schreib
weise des Familiennamens enthalten. 

§ 6. 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmun
gen dieser Verordnung werden mit Geld-
und Freiheitsstrafen geahndet. Es können 
die beiden Strafarten auch nebeneinander 
verhängt werden. 

§ 7. 

Die Verordnung tritt rückwirkend mit dem 
10. August 1942 in Kraft. Gleichzeitig wird 
die Verordnung über die deutsche Schreib
weise von Vor- und Familiennamen in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
vom 10. Feber 1942, Verordnungs- und 
Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung für 
die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 
vom Jahre 1942, Seite 56, außer Kraft ge
setzt. 

K l a g e n fu r t , den 13. August 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

97. Verordnung 
über die Ein-, Aus- und Durchfuhr in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir. erteilten Ermächtigung 
verordne ich wie folgt: 

§ 1-
Folgende reichsrechtliche Vorschriften sind 

in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains anzuwenden: 
1. das Gesetz über Aus- und Einfuhrverbote 

vom 25. März 1939 (Reichsgesetzblatt I, 
S. 578) , 

2. die Erste Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über Aus- und Einfuhrverbote vom 
27. März 1939 (Reichsgesetzblatt I, S. 589) , 
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3. die Verordnung über Durchfuhrverbote 
vorn 14. Mai 1940 (Reichsgesetzblatt 1, 
S. 786) , • 

4. die Bestimmungen, die zur Durch- und 
Ausführung der unter 1 bis 3 aufgeführ
ten Vorschriften ergangen sind oder künf
tig ergehen, 

5. das Gesetz über Aus- und Einfuhr von 
Kriegsgerät vom 6. November 1935 
(Reichsgesetzblatt 1, S. 1337) nebst Be
kanntmachung, betreffend Liste der 
Kriegsgeräte vom 2. September 1940 
(Deutscher Reichsanzeiger und Preuß. 
Staatsanzeiger Nr. 205) , 

6. die Verordnung über Durchfuhr ' von 
Kriegsgerät vom 5. September 1939 (Reichs
gesetzblatt 1, S. 1665), 

7. das Gesetz über die Statistik des Waren
verkehrs mit dem Ausland (Außenhandels-
statistik — HStatG.) vom 31. März 1939 
(Reichsgesetzblatt 1, S. 645) , 

-8. die Verordnung zur vorläufigen Durch
führung des Gesetzes über die Statistik 
des Warenverkehrs mit dem Ausland vom 
31. März 1939 (Reichsministerialbl., S."849), 

9. die auf Grund der unter 8 genannten Ver
ordnung erlassenen Anordnungen des 
Präsidenten des Statistischen Reichsam
tes über die Außenhandelsstatistik vom 
31. März 1939 und 29. August 1940 
(Reichsministerialbl. 1939, S. 849, u. 1940, 
S. 252) . 

§ 2. 

Die bisher iit den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains geltenden Vorschriften, 
welche die in § 1 aufgeführten Vorschriften 
beinhalten, sind nicht mehr anzuwenden. 

§ 3. 

Soweit die in § 1 bezeichneten Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains nicht unmittelbar angewendet wer : 

den können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

Sind in den eingeführten Vorschriften Be
fugnisse an öffentliche Dienststellen über
tragen, die in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains nicht vorhanden sind, so 
tritt an ihre Stelle der Chef der Zivilverwal
tung, soferne nicht anderes bestimmt wird. 

§ 4. 

Der Chef der Zivilverwaltung in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains er

läßt die zur Durchführung dieser Verord
nung erforderlichen Rechts- und Verwal
tungsvorschriften. 

§ 5. 

Die Verordnung tritt sofort in Kraft., 

K l a g e n f u r t , den 13. August 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

' R a i n e r . 

98 . Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung Uber die 
Aus-, Ein- und Durchfuhr in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund des § 4 der Verordnung über 
die Aus-, Ein- und Durchfuhr in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
13. August 1942 (Verordnungsblatt Nr, 18, 
Seite 244) wird angeordnet: 

§ 1. 

(1) Mit der Erteilung der Aus- und Ein
fuhrbewilligungen werden die für das Reichs
gebiet bestimmten und in der Spalte 3 der 
Verzeichnisse der aus- und' einfuhrverbote
nen Waren (Anlagen 1 und 2 der Anordnung 
über das Verbot der Aus- und Einfuhr von 
Waren vom 27. März 1939, Deutscher Reichs
anzeiger und Preuß. Staatsanzeiger Nr. 75 
vom 29. März 1939) bezeichneten Stellen be
auftragt, soweit nicht im Absatz 2 etwas an
deres bestimmt ist. 

(2) Anträge sind von den Aus- und Ein-
führern bis auf weiteres bei dpin Chef der 
.Zivilverwaltung einzureichen, der in einzel
nen Fällen selbst die Bewilligung erteilen 
kann. 

§ 2. 

Der Chef der Zivilverwaltung kann die Aus
fuhr von nach reichsgesetzlichen Vorschrif
ten ausfuhrfreien Waren an die Beibringung 
einer von ihm auszustellenden Bewilligung 
binden. 

§ 3. 

Diese Anordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 13. August 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 
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99. Anordnung 
über die Ein- und Durchfuhr von Knochen
mehl und ähnlichen Erzeugnissen, sowie 

Knochen. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1-
Die Bestimmungen der viehseuchenpolizei

lichen Anordnung des Reichsministers des 
Innern vom 11. Juni 1942 (RGBl. I, S. 397) 
und der hiezu erlassenen Ausführungsbe
stimmungen des Runderlasses des Reichsmi-
nisters des Innern vom 17. Juni 1942 — l i l a 
13599/42—3285 (MBliv., S. 1331) gelten auch 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains. 

§ 2. 

Die Anordnung tritt am Tage ihrer Ver
lautbarung in Kraft. 

K 1 a g e n f u r t, „den 27. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

100. Anordnung 
über die Abänderung der Höchstpreise für 
Brennholz und Gerbrinde der Verordnung 
Uber Rohholz, Schnittholz und Brennholz 
vom 12. Juni 1941 (Verordnungs- und Amts

blatt, S. 118). 

Gemäß § 24 der Verordnung über Höchst
preise für Rohholz, Schnittholz und Brenn
holz vom 12. Juni 1941 (Verordnungs- und 
Amtsblatt, S. 118) wird im Zuge der Preis
angleichung an den Reichsgau Kärnten in 
teilweiser Abänderung der genannten Ver
ordnung bestimmt: 

§ L 
(1) Die Erzeugerhöchstpreise für Wald

brennholz werden wie folgt geändert: 

Erzeugerhöchstpreis bei Abgabe an den 
Handel und Verbraucher: 

hartes Brennholz . . . . RM 9.50 je Rm 
weiches Brennholz . . . RM 8.— je Rm 

frei nächstgelegener Bahnstation des Erzeu
gers waggonverladen. 

(2) In Ziffer 3 des § 14 wird die Ober
grenze für Zufuhrkosten bei Abgabe von 
Brennholz vom Erzeuger an Verbraucher auf 
RM 2 — bei hartem und RM 1.50 bei wei
chem Brennholz erhöht. 

(3) In Absatz 4 wird die Handelsfracht-
spanne von RM 1.50 auf RM 2.— und die 
feste Handelsspanne auf RM 1.50 erweitert. 

(4) Die übrigen Bestimmungen des Ab
schnittes III, Brennholz, bleiben unberührt. 

§ 2. 

Der Abschnitt IV, Eichen- und Fichten-
gerbrinde, der Verordnung wird aufgehoben 
und durch folgende Bestimmungen ersetz): 

(1) Für die entgeltliche Abgabe von ge
schälter Eichen- und Fichtengerbrinde dür
fen nachstehende Höchstpreise nicht über
schritten werden: 

a) Eichenrinde frei waggonverladen 
RM 12.— bis 14.50 je 100 kg. 

b) Fichtenrinde ab der mit Vollfuhrwerk 
erreichbaren Ablage RM 6.— bis 9.— je 100 
Kilogramm. 

(2) Die in Absatz 1 angegebenen Preise 
gelten nur für waldtrockene (bruchtrockene) 
ordnungsgemäß aufbereitete Rinden. Sie gel
ten nicht für Eichenrinden aus über 30jähri-
gen Beständen und für solche Rinden, die 
mit Moos bewachsen sind oder Schimmel
bildung aufweisen. Sie gelten weiter nicht 
für F-ichtenreppelrinde und Fichtenrinde, die 
stark borkig und stark vermoost ist oder die 
Schimmelbildung aufweist. 

(3) Die in Absatz 1 angegebenen niedrig
sten Preise gelten 

a) bei Eichenrinde für günstige Abfuhr
lage und für Gerbrinde mit geringem Gerb
stoffgehalt, z. B. für ungeputzte" und von 
der Außenborke nicht befreite Rinde von 
durchschnittlich über 24 Jahre alten Be^ 
ständen, 

b) bei Fichtenrinde für Gerbrinde mit ge
ringem Gerbstoffgehalt, z. B. für Altrinde 
mit vielen Borkenschuppen. 

(4) Die in Absatz 1 angegebenen höchsten 
Preise gelten 

a) bei Eichenrinde für schwierige Ahfuhv-
lage und beste Rinden mit glatter Ober
fläche und hohem Gerbstoffgehalt, z. B. für 
Spiegel- oder Glanzrinde im allgemeinen bis 
zu 23 Jahren, 

• b) bei Fichtenrinde für beste Rinde mit 
hohem Gerbstoffgehalt, z. B. für fleischige, 
glatte und. moosfreie Rinden, 

(5) Bei Fichtenrinde kann neben der Rin
dengüte auch die Höhe der Bringungskosten 
bis zur Ablage (Abs. 1 b) berücksichtigt 
werden. 

(6) Soweit dies bisher üblich war, ist auch 
weiterhin der Verkauf von Fichtenrinde nach 
Metern oder Rollen zulässig. Die Höchst
preise für Rinden dürfen jedoch durch die 
abweichenden Berechnungsarten .nicht über-
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schritten werden. Der Umrechnungsgewicht-
satz für 1 Rm ist j e nach der Beschaffenheit 
der Fichtenrinde zwischen Käufer und Ver
käufer besonders- zu vereinbaren. Dabei darf 
der Gewichtssatz von 110 kg je Rm nicht 
unterschritten und der Gewichtssatz von 
130 kg je Rm nicht überschritten werden. 

§ 3. 

(1) Bei Verkauf ' ab Wald ungerückt ver
ringern sich die in § 2 angegebenen Preise 

a) bei.Eichenrinde um die bis zur beende
ten Verladung entsprechenden Kosten (orts
übliche Transport- und Verladekosten), ein
schließlich Rückekosten, 

b) bei Fichtenrinde um die bis zur Bereit
stellung bei der Ablage tatsächlich entste
henden Kosten. 

(2) Bei Verkauf am Stamm verringern 
sich die aus § 2 und vorstehendem Absatz (1) 
sich ergebenden Preise weiter um die für die 
Werbung und Behandlung der Rinde im 
Wald zu verrechnenden Kosten. 

(3) Wird bei Eichenrinde auf Wunsch des 
Käufers nicht frei Waggon, sondern frei 
einer vom Käufer angegebenen anderen 
Stelle geliefert, so ist der Verkäufer, falls 
dadurch Mehrkosten entstehen, berechtigt, 
die tatsächlich entstehenden Mehrkosten 
dem sich aus § 2 ergebenden Preise zuzu
schlagen. 

(4) Werden vom Käufer Stricke für das 
Zusammenbinden der Gerbrinde zur Verfü
gung gestellt, wird die Höhe des Preises da
durch nicht berührt. 

(5) Die Kosten für die Verwiegung hat bei 
Verkauf nach Gewicht der Verkäufer zu tra
gen. Die Verwiegung hat möglichst auf einer 
amtlichen Waage zu erfolgen. 

(6) Der Verkäufer darf Vorauszahlungen, 
soweit sie bisher üblich waren oder zur glat
ten Abwicklung des Kaufgeschäftes zweck
mäßig oder notwendig sind, bis zur Höhe 
von zwei Dritteln des Kaufpreises verlangen. 

§ 4.' 

(1) Die Transport- und Verladekosten rich
ten sich nach den für Fuhrwerkleistungen 
festgesetzten Höchstpreisen, bzw. den am 
1. April 1941 durchschnittlich gezahlten 
Sätzen. 

(2) Für Transport- und Verladekosten für 
je 100 kg Fichtengerbrinde von der Ablade 
zum Verladebahnhof einschließlich Verlade
kosten dürfen jedoch höchstens RM 2.95 be
rechnet werden. 

§ 5. 

101. Verordnung 
über die Sozialversicherung der Notdienst

pflichtigen. 

Auf Grund des § 2, Abs. 2, meiner Ver
ordnung vom 27. Mai 1942 (Verordnungs
und Amtsblatt, Stück 14, vom 8. Juni 1942) 
über die. Einführung des Notdienstrechts in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
verordne ich: 

§ 1. 
An Stelle der Zweiten Durchführungsver

ordnung zur Notdienstverordnung vom 
10. Oktober 1939, RGBl. 1, S. 2018, gelten für 
die Sozialversicherung der Notdienstpflich
tigen die Vorschriften dieser Verordnung. 

§ 2. 
(1) Notdienstpflichtige sind kranken- und 

unfallversichert. Beiträge und Leistungen 
werden nach einer Grundlohnsumme von 
monatlich 150 Reichsnjark berechnet. Die 
Beiträge werden vom Dienstleistungsempfän
ger allein getragen. 

(2) Zuständig für die Durchführung ist die 
Sozialversicherungskasse in Krainburg. Die 
für sie geltenden Vorschriften sind, soweit 
nicht durch diese Verordnung anderes be
stimmt ist, sinngemäß anzuwenden. Der 
Dienstleistungsempfänger gilt als Arbeit
geber. 

(3) Die erforderlichen Ausführungsvor
schriften erläßt der Beauftragte für Sozial
versicherung. 

§ 3. • 
Eine beim Eintritt in den Notdienst beste

hende Sozialversicherung und die sich aus 
ihr ergebenden Rechte und Pflichten ruhen 
für die Dauer der Notdienstleistung. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 

dem 27. Mai 1942 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 13. August 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e n . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltüng für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 

Die Bestimmungen dieser Anordnung tre
ten mit ihrer Verkündung im Amts- und Ver
ordnungsblatt in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 27. Juli 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 
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Nichtamtlicher Teil. — Slowenische Ubersetzung. — Ohne Gewahr. 

96 . Odredba 
o ponemčenju slovenskih predimkov in o 
nemški pisavi slovenskih rodbinskih imen na 

zasedenem ozemlju Koroške in Kranjske. 

Na podlagi dane mi pooblastitve odrejam: 

§ 1. 

Uporaba slovenskih predimkov v besedi in 
pisavi j e prepovedana. 

Mesto njih je uporabljati primerne nemške 
predimke. 

§ 2. 

Slovenska rodbinska imena se sme izgo
varjati in pisati le v oni obliki, ki odgovarja 
nemški govorici in pisavi. 

§ 3. 

Za ponemčenje slovenskih predimkov, in 
za nemško pisavo slovenskih rodbinskih imen 
je merodajen seznam o ponemčenju slovenskih 
predimkov in o nemški pisavi slovenskih rod
binskih imen, ki je del te odredbe in poseb
na priloga k temu odredbenemu listu. V ko
likor se v tem seznamu ne bi nahajal sloven
ski predimek in njegovo ponemčenje ali pa 
slovensko rodbinsko ime in njegova nemška 
pisava, se posebej odredi to ponemčenje o-
ziroma nemška pisava. 

Nemški predimek in nemška pisava rod
binskega imena se pa ne določuje za pred
imke in rodbinska imena oseb, ki so bile že 
umrle časa uveljavljenje te odredbe. 

Ta rešitev ne zadene pred- in rodbinskih 
imen oseb, ki nimajo nemškega državljanstva 
ali ki niso pod zaščito nemške države. 

§ 4. 

Ponemčenje slovenskega predimka oziro
ma nemška pisava slovenskega rodbinskega 
imena se določi za vsak slučaj uradoma z 
odlokom. 

V kolikor se nahajajo slovenski predimek 
in njegovo ponemčenje ali slovensko rod
binsko ime in njegova nemška pisava v pod 
§ 3, odst. 1, te odredbe navedenem seznamu, 
izda o tej določitvi tozadevni odlok oni de
želni svetnik, ki j e krajevno pristojen za 
nosilca. 

Če to ni dano, določa ponemčenje pred
imka, ali nemško pisavo • rodbinskega 
imena, načelnik cjvilne uprave v posebnem 
postopku z odlokom. 

§ 5. 

Določeni nemški predimek in določeno 
nemško pisavo rodbinskega imena je zabele
žiti .v javnih maticah. 

Od dneva vpisa pripombe v maticah sme
j o izvlečki iz rojstnih, mrtvaških in rodbin
skih knjig imeti le določene nemške pred
imke in določeno nemško pisavo rodbin
skega imena. 

§ € • 

Kršitev določil te odredbe se kaznuje z 
denarnimi kaznimi in z odvzet jem prostosti. 

Obe kazni se lahko na lož i - t eob enem. 

Ta odredba velja za nazaj s 10. avgustom 
1942. Ob enem se razveljavi odredba o nem
ški pisavi predimkov in rodbinskih imen na 
zasedenem ozemlju Koroške in Kranjske /. 
dne 10. februarja 1942, odredbeni in uradni 
list . načelnika civilne uprave za zasedeno o-
zemlje Koroške in Kranjske iz leta 1942, 
stran 56. 

K l a g e n f u r t , dne 13. 8. 1942.. 

Načelnik civilne uprave: 

R a i n e r . 

97. Odredba 
o uvozu, izvozu in prevozu na zasedenem 

ozemlju Koroške in Kranjske. 

Na pc\dlagi dane mi pooblastitve odrejam 
sledeče: 

§ 1. 

Sledeče državnopravne predpise j e upo
rabljati na zasedenem ozemlju Koroške in 
Kranjske: 

1. Zakon o prepovedih izvozov in uvozov z 
dne 25. marca 1939 (Drž. zak. I, str. 578) , 

2. Prvo izvršilno odredbo k zakonu o pre
povedih izvoza in uvoza z dne 27. marca 
1939 (Drž. zak. I, str. 589) , 

3. Odredbo o prepovedih prevoza z dne 
14. maja 1940 (Drž. zak. I, str. 786) , 

4. Določila, ki so izšla ali bodo izšla v svrho 
izvršitve pod 1 do 3 navedenih predpisov, 
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5. Zakon o izvozu in uvozu vojnega orodja 
z dne 6. novembra 1935 (Drž. zak. 1, str. 
1337), v. obvestilom glede seznama voj
nega orodja z dne 2. septembra 1940 
(Deutscher Reichsanzeiger und Preuß. 
Staatsanzeiger, St. 205) , 

b. Odredbo o prevozu vojnega orodja z 
dne 5. septembra 1939 (Drž. zak. I; 
str. 1665), 

7. Zakon o statistiki blagovnega prometa 
z inozemstvom (Außenhandelsstatistik-
HStatG) z dne 31. marca 1939 (Drž. zak. I, 
str. 645) , 

8. Odredbo v svrho začasne izvršitve zakona 
o statistiki blagovnega prometa z inozem
stvom z dne 31. marca 1939 (Reichsmini
sterialblatt str. 849) , 

9. Na podlagi pod 8 navedene odredbe iz
dane naredbe predsednika statističnega 
državnega urada o statistiki trgovine z 
inozemstvom z dne 31. marca 1939 in 

' 29. avgusta 1940 (Reichsministerialblatt 
1939, str. 849, in 1940, str. 252) . 

•§ 2. 

Do sedaj na zasedenem ozemlju Koroške 
in Kranjske veljavnih predpisov pod § 1 na
vedenimi predpisi ni več uporabljati. 

§ 3. 

V kolikor ni mogoče neposredno uporab
ljati v § 1 navedenih predpisov na zasedenem 
ozemlju Koroške in Kranjske, jih je upo
rabljati smiselno. 

Če so v uvedenih predpisih izročene pravice 
javnim službenim mestom, ki se ne nahajajo 
na zasedenem ozemlju Koroške in Kranjske, 
jih nadomešča načelnik civilne uprave, v ko
likor ni kaj drugega določeno. 

§ 4. 

Načelnik civilne uprave na zasedenem o-
zemlju Koroške in Kranjske izdaja* pravne in 
upravne predpise, ki so potrebni v svrhó iz
vršitve te odredbe. 

§ 5. 

Ta odredba velja takoj . 

K l a g e n f u r t , dne 13. 8. 1942. 

Načelnik civilne uprave: 

R a i n e r . 

98. Naredba 
v svrho izvršitve odredbe o izvozu, uvozu in 
prevozu na zasedenem ozemlju Koroške in 

Kranjske. 

Na podlagi § 4 odredbe o izvozu, uvozu 
in prevozu na zasedenem ozemlju Koroške 
in Kranjske z dne 13. 8. 1942 (odredbeni list 
St. 18, stran 248) se 4 odreja : 

§ L 

(1) Podelitev izvoznih in uvoznih dovoljenj 
se naroča za državno ozemlje določenim in 
v razpredelu 3 seznama za izvoz in uvoz 
prepovedanega blaga (prilogi 1 in 2 nared
be o prepovedi izvoza in uvoza blaga z dne 
27. marca 1939, Deutscher Reichsanzeiger 
und Preuß. Staatsanzeiger St. 75 z dne 29. 
inarca 1939) navedenim mestom, v kolikor 
ni v odstavku 2 kaj drugega določeno. 

(2) Predloge je do nadaljnega s strani iz
voznikov in uvoznikov vlagati pri načelniku 
civilne uprave, ki lahko podeli sam dovolje
nje v posameznih slučajih. 

§ 2. 

Načelnik civilne uprave lahko določa, da 
se sme blago, ki je po državnopravnih pred
pisih prosto za izvoz, izvažati le na podlagi 
dovoljenja, ki ga izstavlja on sam. 

§ 3. 

Ta naredba velja takoj . 

K l a g e n f u r t , dne 13. 8. 1942. 

Načelnik civilne uprave: 
R a i n e r. . 

99. Naredba 
o uvozu in prevozu moke iz kosti in drugih 

izdelkov kakor tudi kosti. 

Na podlagi dane mi pooblastitve odrejam: 

§ 1. 

Določila policijske naredbe glede živinjskih 
kug državnega ministra za notranje zadeve 
z dne 11. junija 1942 (drž. zak. I., str. 397) 
in tozadevnih izvršilnih določil okrožnice 
državnega ministra za notranje zadeve z dne 
17. junija 1942 — lila 13599/42 — 3285 (M 
Bliv. str. 1331) veljajo' tudi na zasedenem 
ozemlju Koroške in kranjske. 

§ 2. 

Ta naredba velja z dnem objave. 

K l a g e n f u r t , dne 27. 7. 1942. 

Načelnik civilne uprave: 
R a i n e r . 
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100. Naredba 
o spremembi najvišjih cen za les za kurjavo 
in lubje za čreslo odredbe o neobdelanem 
lesu, rezanem lesu in o lesu za kurjavo z diie 
1 2 . 6 . 1 9 4 1 (Odredbeni in uradni list str. 118). 

V smislu § 24j odredbe o najvišjih cenah 
za neobdelan les, rezan les in les za kurjavo 
z dne 12. 6. 1941 (Odredbeni in uradni list 
str. 118) se določa v teku prilagoditve cenam 
za Reichsgau Kärnten v delni spremembi na
vedene odredbe.sledeče: 

§ 1. 

(1) Pridelovalčeve najvišje cene za les /.a 
kurjavo iz gozda se spremene na sledeč 
način: 

Pridelovalčeva najvišja cena pri oddaji 
trgovini in porabniku 

trdi les za kurjavo . . RM 9.50 na pm 
mehki les za kurjavo . RM 8.— na pm 

stroškov prost na vagon naložen na najbližji 
železniški postaji pridelovalca. 

(2) Pod številko 3, § 14, se zviša višja po
stavka za stroške dovoza pri oddaji lesa za 
kurjavo od pridelovalca porabniku na 
RM 2.— pri trdem in RM 1.50 pri mehkem 
lesu za kurjavo. 

(3) V odstavku 4 se zviša povišek za pre
voz v trgovini od RM 1.50 na RM 2.— in 
določen dobiček v trgovini na RM 1.50. 

(4) Ostala določila odstavka lil les za kur
javo se ne spremene. 

§ 2. 

Odstavek IV hrastovo in smrekovo lubje 
za creslq odredbe se razveljavi in nadomesti 
s sledečimi določili: 

(1) Za prodajo olupijenega hrastovega in 
smrekovega lubja za čreslo se ne sme pre
koračiti sledečih najvišjih cen: 

a) hrastovo lubje na vagon naloženo 
RM 12.— do 14.50 na 100 kg, 

b) smrekovo lubje, kolikor ga je mogoče 
dobiti s polnim vozom, RM 0.— do 9.- -
na 100 kg.. 

(2) Pod odstavkom 1 navedene cene ve
ljajo le za v gozdu posušeno in redno pri
pravljeno lubje. 

Ne veljajo za hrastovo lubje iz nad 30 let 
starih gozdov rn za tako lubje, ki j e obra-
ščeno z mahom ali pa ima znake plesnobe. 
Tudi ne veljajo za takožvano Fichtenreppel-
linde in za smrekovo lubje, ki je zelo skor-
jasto in zelo z mahom poraščeno ali pa ima 
znake plesnobe. 

(3) V odstavku 1 navedene najnižje cene 
veljajo: 

a) pri hrastovem lubju za ugodno lego od
voza in za lubje za čreslo, ki ima malo čre-
slovine, n. pr. za neočiščeno in za tako lubje, 
od katerega ni odstranjena zunanja skorja, 
iz nad povprečno 24 let starih gozdov, 

b) pri smrekovem lubju za lubje za čreslo, 
ki ima manj čreslovine, n. pr. za staro lubje z 
mnogimi luskinami skorje. 

(4) V odstavku 1 navedene najvišje cene 
veljajo 

a) pri hrastovem lubju za težavno lego od
voza in najboljše lubje z gladko površino in 
z veliko množino čreslovine, n. pr. za lubje 
Spiegelrinde ali Glanzrinde v obče do 23 let, 

b) pri smrekovem lubju za najboljše lubje 
z veliko množino čreslovine, n. pr. za mesna
to, gladko in mahuprosto lubje. 

(5) Pri smrekovem lubju se lahko upošte
va poleg dobrote lubja tudi višina stroškov 
dobave do ležišča (odst. lb ) . 

(6) V kolikor je bilo dosedaj običajno, je 
tudi v prihodnje dopustna prodaja smreko
vega lubja po metrih ali v zvitkih. Vsled po
sebnih načinov zaračunanja pa se ne sme 
prekoračiti najvišjih cen za lubje. Postavko 
teže za preračunanje za 1 pm morata kupec 
in prodajalec posebej zjediniti po kakovosti 
smrekovega lubja. Pri tem se na 1 pm ne 
sme manj računati, kakor 110 kg, in rte več, 
kakor 130 kg. 

§ 3. 

(1) Pri prodaji iz gozda na licu mesta se 
znižajo v § 2 navedene cene. 

a). Pri hrastovem lubju za one stroške, ki 
so primerni do dokončanega nakladanja 
(krajevno običajni stroški prevoza in nakla
danja) vključno stroške premestitve, 

b) pri smrekovem lubju za one stroške, ki 
dejansko nastanejo do priprave pri ležišču. 

(2) Pri prodaji s toječega lesa se znižajo 
cene po § 2 in predstoječem odstavku (1) 
dalje za one stroške, ki jih je zaračunati za 
reklamo in za obdelavo lubja v gozdu. 

(3) Če se ne dpbavi hrastovo lubje na željo 
kupca brez stroškov za kupca na vagon po
staje, temveč brez stroškov za kupca na 
drugem od kupca določenem mestu, je pro
dajalec, če vsled tega nastanejo višji stroški, 
upravičen, da pribije dejansko nastale vfšje 
stroške k ceni po § 2. 

(4) Če da kupec na razpolago vrvi za zve-
zanje lubja za čreslo, to ne upliva na višino 
cene. 
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(5) Stroške za tehtanje mora pri prodaji 
po teži trpeti prodajalec sam. Tehtati se mo
ra po možnosti na uradni tehtnici. 

(6) Prodajalec sme do višine 2 /3 kupnine 
zahtevati predplačila, v kolikor so bila dose-
daj običajna ali pa so smotrna ali potrebna 
radi tega, da se lahko izvrši kupčija. 

§ 4. 

(1) Stroški prevoza in nakladanja se rav
najo po najvišjih cenah, ki so določene za 
prevažanje, oziroma po onih cenah, ki se so 
povprečno plačale 1. 4. 1941. 

(2) Za stroške prevoza in nakladanja za 
100 kg smrekovega lubja za čreslo od leži
šča do postaje nakladanja vključno stroškov 
nakladanja se sme zaračunati k večjemu 
RM 2.95. 

§ 5 -

Določila te naredbe veljajo z objavo v 
uradnem in odredbenem listu. 

K l a g e n f u r t, dne 27. 7. 1942. 

Načelnik civilne uprave: 
R a i n e r . 

101. Odredba 
o socialnem zavarovanju k službi v sili 

obveznih. 

Na podlagi § 2, odst. 2, moje odredbe z 
dne 27. maja 1942 (O. in u. list \\ komad 14 z 
dne 8. 6. 1942) o uvedbi službe v sili na za
sedenem ozemlju Koroške in Kranjske od
rejam: 

§ 1. ' 

Izdal šef civilne uprave za zasedeno ozemlje Koroške in Kranjske v Klagenfurtu. 
Naročati je pri načelniku civilne uprave *za zasedeno ozemlje Koroške in Kranjske v Klagenfurt-u, Arnulfplat? 1, 

Tisk: Jon. Leon sen.?.Klagenfurt, Domgasse 17. 

Na mestu druge izvršilne odredbe k od
redbi o službi v sili z dne 10. oktobra 1939, 
drž. zak. 1, str. 2018, veljajo za socialno 
zavarovanje k službi v sili obveznih predpisi 
te odredbe. 

§ 2 . 

(1) K službi v sili obvezni so zavarovani 
zoper bolezen in nezgode. 

Prispevki in dajatve se zaračunajo po te
meljni mezdni vsoti mesečnih RM 150.—. Pri
spevke plačujejo prejemniki službovanja sami. 

(2) Pristojna za izvršitev je blagajna za 
socialno zavarovanje v Krainburgu. Za njo 
veljavne predpise je uporabljati smiselno, v 
kolikor ta odredba ne določa kaj drugega. 
Oni, za katerega se izvrši delo, velja kot 
delodajalec. 

(3) Potrebne izvršilne predpise izdaja po
verjenik za socialno zavarovanje. 

§ 3. 

Socialno zavarovanje, ki obstoja pri na
stopu službe v sili, in iz te izvirajoče pravice 
in dolžnosti se prekinejo za dobo službova
nja v sili. 

§ 4. 

Ta odredba velja za nazaj s 27. majem 1942. 

K l a g e n f u r t, dne 13. 8. 1942. 

Načelnik civilne uprave: 

R a i n e r . 
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Männliche Vornamen 
Adalbert, Vojleh 

Adam 

Adalbert 

Adam 

Alojz, Alojzi, 
Lojze, Lojzek, 
Slavko, Vekoslav 

Alois 

Ado, Adolf, üolfe Adolf Ambrož, Ambrozij Ambrosius 

Adrijan 

Agapil, Ljubo 

Hadrian 

Julius 

Andrej, Andrejče, 
Andrej ček, 
Hrabroslav 

Andreas 

Ahac 

Aleksander, Aleksij, 
Aleš, Alež, Aljoša, 
Saša 

Achatz 

Alexander, Alex 

Anton, Antonij, Tone, 
Tonce, Tonček, 
Zvonko 

Anže 

Anton 

Hans, Johann 

Alfonz Alfons Atanazij Athanasius 

Alfred Alfred Avguštin, August August 

Balani, Valentin Valentin Bogdan Theodosius, Mathias 

Belko Albin Bogoljub Theophil 

Basilij Basilius Bogomil Gottlieb 

Benedikt Benedikt Bogomir, Bogo, Božo Gottfried 

Benjamin Benjamin Bogoslav Gottlob 

Beno Benno Bojan, Mohor Hermagoras 

Bernard Bernhard Boleslav Boleslaw 

Bertold Berthold Bolfenk Wolf gang 

Blaž,Blaže,Blažek Blasius Boltezar Balthasar 



Bon/facij 

Boris, Borislav 

Boštjan 

Bonifaz 

Boris 

Sebastian 

Božidar Theodor, Mathias 

Branimir, Branko, 
Franc , Branislav Franz 

Caharija 

Cene, Vinko 

Ciril, Cirilček 

Zacharias 

Vinzenz i. 
- ; 

Cyrill 

Cvetko, Florijan 

Cvetoljub 

Florian 

Florentin 

Damijan 

Danijel, Danilo 

David 

Davorin, Marlin 

Demeter, Dimitrij 

Desiderij 

Damian 

Daniel 

David 

Martin 

Demetrius 

Desiderius 

Dolfe, Adolf 

Dominik 

Dorjan 

Dušan 

?mir, 

Adolf 

Dominik 

Dorotheus 

Dragolin, Dragoslav, 

Kari 

Spiridion 

Edmund 

Edo, Edvard 

Egidij, Ilen, Tilen 

Elija 

Emanuel 

Emerik 

Emil, Emilijan, 
Milan, Milko 

Edmund 

Eduard 

Agid 

Elias 

Emanuel 

Emmerich 

Emil 

Erazem 

Erik 

Ernest 

Ervin 

Etbin 

Evgen, Evgenij 

Evzebij 

Erasmus 

Erich 

Ernst 

Erwin 

Edwin 

Eugen 

Eusebius 

Fabijan i 

Fedor, Feodor 

Feliks, Srečko 

Ferdinand, Ferdo, 
Nande, Nandek 

Filip, Lipe, Zdenko 

Fabiau 

Feodor 

Felix 

Ferdinand 

Phillip 

Florijan 

Fortunat 

Florian 

Fortunat 

Fran, Franc , France, 
Francek, Frančišek, Franz 
Fran j o 

Friderik, Miroslav Friedrich 

Gabrijel Gabriel 

Gašper Kaspar 

Gregor, Gregorij, 
Grega, Gregec, Gregor 
Groga, Grogec 

Gvidon 

Gustav 

Gustelj 

Guido 

Gustav 

August 
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Henrik, Hinko 

Herbert 

Herman 

Hijeronim 

Heinrich 

Herbert 

Hermann 

Hieronymus 

Hilarij 

Hinko 

Hrabroslav 

Hugon 

Hilarius 

Heinrich 

Andreas: 
Hugo 

Igo, Ignac, Ignacij, 
Nace, Nacek, 
Ognjeslav, 
Vatroslav 

Igor 

Ilen 

Ignaz 

Igor 

Agyd 

Irenej 

Ivan, Ivo, Ivanek, 
Ivančck, Janez, 
Janezek, Janko 

Izidor 

Irenaus 

Jobann, Hans 

Isidor 

Jakob, Jaka, Jakec, 
Radoslav 

Janez, Jan, Janko, 
Janezek 

Jakob 

Johann 

Je rne j , Nejče, „ . 
Jernejček; Nejček Bartholomaus 

Jaroslav 

Joahim 

Engelbert 

Joachim 

Jost Jobst 

Jožef, Jože, Jožek, 
Joško, Josip, Pepe, Josef 
Pepčck 

Jul i j , Juli jan Julius 

Jur i j , Jurko, Jurče, _ 
Jurček G e o r 8 

Juslin Justin 

Kajetan 

Kamil 

Kancijan 

Karel, Karol, 

Kazimir 

Kili j an 

Klavdij 

Klemen 

Kajetan 

Kamill 

Kanzian 

Kari 

Kasimir 

Kilian 

Claudius 

Klemens 

Kocijan, Kancijan 

Konrad 

Kornelij 

Kozma 

Kristijan 

Krištof 

K saveri j 

Kanzian 

Konrad 

Kornelius 

Kosma 

Christian 

Christoph 

Xaver 

Ladislav, Lacko, Lado Ladislaus 

Lavo, Lavoslav, Leon, 
Leopold, Poldek, Leopold 
Polde 

Leander 

Lenart, Leonard 

Lojze 

Leander 

Ljubo, Ljubomir, 
Ljuboslav 

Lojze, Alojzij 

Julius 

Alois 

Lovre, Lovro, 
Lovrenc, Lovrencij, Lorenz 
Lorenc 

Luka,Lukež,Svitoslav Lukas 
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Alois 

Leonhard 



Ma^arij , Blaženko 

Maks, Maksimiljan, 
Makso 

Marcel 

Marijan, Mario 

Marko 

Martin 

Matevž, Matej, Tevže 

Matija, Mate, Matic, 
Bogdan 
Matice, Mato, 

Mavricij 

Mavrilij 

Makarius 

Maximilian 

Marzell 

Marian 

Markus 

Martin 

Matthäus 

Matthias 

Mauritius 

Maurillius 

Nace, Nacek 

Nande, Nando, 
Nandek 

Ignaz 

Ferdinand 

Odon 

Ognjeslav 

Oroslav, Jur i j 

Odo 

Ignaz 

Georg 

Medard 

Melhijor 

Metod, Metodij 

Medardus 

Melchior 

Method 

Miha, Mihajl, Mihael, 
Mihec, Miško, Mio Michael 

Miklavž, Niko, Nikolaj Nikolaus 

Milan, Milko, Milivoj, 
Miloš 

Mirko, Miro, Miroslav 

Mitja, Dimitrij 

Modest 

Mohor 

Emil 

Friedrich, Fritz 

Demitrius 

Modest 

Hermagoras 

Niko, Nika, Nikica, 
Nikolaj 

Norbert 

Nikolaus 

Norbert 

Otokar 

Oton 

Ožbalt, Ožbolt 

Ottokar 

Otto 

Oswald 

Pavel, Pavle, 
Pavlček, Pavlin 

Pepe, Pepček 

Peter 

Paul 

Josef 

Peter 

Radovan, Hilarij 

Rado, Radoslav, 
Radomir 

Rafael 

Rajmund, Rajko 

Remigij 

Hilarius 

Jakob 

Rafael 

Raimund 

Remigius 

Saba 

Samo 

Sabbas 

Samo 

Pi j 

Polde 

Polikarp 

Primož 

Pius 

Leopold 

Polykarp 

Primus 

Rihard, Riko 

Robert 

Rok 

Roland 

Roman 

Richard 

Robert 

Rochus 

Roland 

Roman 

Saša 

Savel 

Alexander 

Saul 
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Sebastjan, Boštjan 

Sergej 

Severin 

Sidonij, Zdenko 

Sigmund, Žiga 

Sikst 

Silvester 

Sebastian 

Sergius 

Severin 

Sidonius 

Sigismund 

Sixt 

Silvester 

Simon, Sima, 
Simeon, Simen 

Slavko, Slavoljub, 
Slavomil 

Spiridijon, Dušan 

Srečko, Feliks 

Stanislav, Stane, 
Stanko 

Svitoslav 

Simon 

Alois 

Spiridion 

Felix 

Stanislaus 

Lukas 

Simen, Simeon Simeon 

Skender, Aleksander Alexander 

Stefan, Stefanček, 
Slefek Stephan 

Teodor, Božidar 

Teofil, Bogoljub 

Teodozij 

Tilen 

Theodor 

Gottlieb 

Theodosius 

Ägid 

Timotej 

Tine 

Timotheus 

Valentin 

Tomaž, Tomo, _ 
Tomažek, Tomislav l n o m a s 

Tone, Tonče, Tonček Anton 

Ulrik, Urh, Udalrih 

Urban, Vrban 

Valentin, Tine, 
Tinček, Balant, 
Zdravko 

Valter 

Vekoslav 

Vaclav, Venceslav 

Vendelin 

Vid 

Viktor, Zmagoslav 

Ulrich 

Urban 

Valentin 

Walter 

Alois 

Wenzel 

Wendelin 

Veit 

Viktor 

Viktorin 

Vilibald, Vilko 

Viljem 

Vincenc, Vincencij, 
Vinko, Gene 

Vital 

Vladimir 

Vladislav 

Vojteh 

Volbenk 

Viktorin 

Willibald 

Wilhelm 

Vinzenz 

Vital 

Wladimir 

Wladislaus 

Adalbert 

Wolfgang 

Zdenko 

Zdravko 

Sidonius 

Valentin 

Zmago, Zmagoslav Viktor 

Zvonko, Zvonimir Anton 

željko, Deziderij Desiderius 2iga, Sigmund, 
Zigmund Sigismund 



Weibliche Vornamen 
Arida, Addajda, 

Dda, Dd ica 

Albina 

Aga la 

Alenka, Alenčica, 
Helena 

Alojzija, Alojzika 

Amalija, Ljubica 

Adelheid 

Albine 

Agathe 

Helene 

Aloisia 

Amalie 

Ana, Anica, Ančka, 
Anka, Anda 

Angela 

Apolonija, Polona, 
Polonka 

Antonija, Zvonka, 
Zvonimira 

Avrelija, Zlata, 
Zlatka 

Anna 

Angela 

Apollonia 

Antonia 

Aurelia 

Barbara, Bara, 
Barica, Barba, 
Barbka 

Bcatrika 

Belka, Blanka 

Bernarda 

Berta 

Bibijana 

Blanka 

Blažena, Blaženka 

Barbara 

Beatrix 

Albine 

Bernharde 

Berta 

Bibiane 

Albine 

Beata 

Bogdana, Friderika 

Bogomila 

Bogomira, Boža 

Bogoslava, Slavka 

Božena, Natalija 

Božidara, Teodora 

Branka, Frančiška 

Breda 

Brigita 

Friederike 

Emilie 

Gottfriede 

Aloisia 

Natalie 

Theodora 

Franziska 

Friederike 

Brigitte 

Cecilija, Cilka 

Cita 

Cäcilie 

Zita 

Cvetka, Cvetana, 
Flora Flora 

Dana, Danica, 
Daniela 

Dela, Delica 

Dora, Dorica, 
Doroteja 

Daniela 

Adelheid 

Dorothea 

Draga, Dragica, 
Dragila, Dragomira, Karoline 
Karolina 

Darija 

Darinka 

Dora, Dorica, 
Doroteja, Rotija, 
Rotica, Rotijica 

Daria 

Martina 

Dorothea 

Edita 

Eleonora 

Elica, Eia, 
Gabrijela 

Edith 

Eleonore 

Gabriela 

Elizabeta, Elza, 
Lizika, Spelica, 
Spela 

Er ika 

E rna 

Eva, Evica 

Elisabeth 

Er ika 

E rna 

Eva 
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Fanči, Fani, 
Frančiška 

Fides, Vera 

Flora, Cvetka, 
Cvetana 

Franziska 

Vera 

Flora 

Gabrijela 

Genovefa 

Gabriela 

Genoveva 

H j ?dv ì k g i H e d V Ì g a ' H e d W Ì g 

Helena, Jelena Helene 

F r an j a , Francka, 
F ranka , Frančiška, Franziska 
Franca 

Frida, Friderika, 
Miroslava 

Friederike 

Gizela 

Greta 

Gisela 

Grete 

Hema 

Hermina 

Hilda 

Emma 

Herminc 

Hilde 

Ida 

Irena 

Irma 

Ida 

Irene 

Irma; Irmgard 

Irmina 

Ivana, Ivanka, 
Ivica, Iva, Ivka 

Izabela 

Irminc 

Johanna 

Isabella 

J ad viga 

Jana, Ivana 

Janja , Neža 

Jaroslava 

Jedert, Je ra , 
Jer ica 

Jelena, Helena 

Jelisava, Slava 

Hedwig 

Johanna 

Agnes 

Ber ta 

Gertrud 

Helene 

Elisabeth 

Jelka, Gabrijela 

Jera , Je r ica 

Jožefa, Jožica, 
Josipina, Zefa, 
Zefka, Pepca 

Judita 

Julijana, Julica, 
Julka 

Gabriele 

Gertrud 

Josefa 

Judith 

Jul ie 

Justina Justine 

Kancijana 

Karla, Karolina, 
Karolinka 

Katarina, Kali, 
Katica, Katra, 
Katrica 

Katrinka, Tinica 

Kazimira 

Klara, Klarica 

Klavdija 

Kanziana 

Karoline, Charlotte 

Katharina 

Kasimira 

Klara 

Klaudia 

Kiementina 

Klolilda 

Kacijana 

Kornelija 

Kristina, Krista, 
Kristinka 

Ksaverija 

Klementine 

Klothilde • 

Kanziane 

Kornclia 

Kristine 

Xaveria 
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Lav/a 

Lea 

Lavoslava 

Lea, Lenka, Alenka, 
Leniča, Alenčica 

Leopoldina, Poldka, 
Polda 

Lidija 

Lilij an a 

Laura 

Lea 

Leopoldine 

Helene 

Leopoldine 

Lidia 

Liliane 

Lina, Linica 

Liza, Lizika 

Ljubica, Amalija 

Ljuboslava 

Ljudmila, Milka 

Lojzka 

Lucija 

Karolina 

Elisabeth 

Amalie 

Jul ie 

Ludmilla 

Aloisia 

Luzia 

Magda, Magdalena 

Majda 

Maksimiljana 

Malka, Amalija, 
Malčka 

Mana, Marijana 

Magdalene 

Marija 

Maximiliane 

Amalie 

Marianne 

Maria, Mara, Marica, 
Marija, Marinka, 
Maruša, Marušica, 
Maruška, Majda, 
Maša, Mica, Micka, 
Micika, Mina, 
Minka, Minica 

Maria 

Marijana Marianne 

Marjeta, Meta, Mar
jetica, Margareta, 
Metka, Marjetka 

Margarethe 

Maruša, Maria 

Maša 

Marta 

Matilda, Ti lka 

Melanija 

Maria 

Maria 

Martha 

Mathilde 

Melanie 

Natalija, Božena 

Neda, Nedelja 

Natalie 

Dominika 

Mica, Micka, Micika 

Mihaela 

Mila, Milena, 
Milica, Milica 

Mina, Minka, Minica 

Mira, Miroslava 

Maria 

Michaela 

Emilie 

Maria 

Friederike 

Neža, Nežica, Jan ja Agnes 

Nelka, Nora Eleonore 

Olga 

Otilija 

Ošpeta 

Palmira 

Pavla 

Olga 

Ottilie 

Elisabeth 

Palmira 

Paula 

Pavlina 

Pepa, Pepca 

Polda, Poldka 

Polona, Polonca, Po- . 
lonka, Polončica Apollonia 

Pauline 

Josefa, Josefine 

Leopoldine 



R I K A 

R I T A 

R E G I N A 

R E N A T A 

H E N R I K E , F R I E D E R I K E 

M A R G A R E T H E 

R E G I N A 

R E N A T E 

R E Z A , T E R E Z I J A , 
R E Z I K A 

R O S A N D A 

R O T I J A , D O R O T E J A , 
R O T I C A 

R O Z A , R O Z A L I J A , R O -
Z I K A , Z A L A , R O Ž A 

T H E R E S I A 

R O S A 

D O R O T H E A 

R O S A L I E 

S A B I N A 

S A L O M A 

S E R A F I N A 

S I B I L A 

S I L V A , S ILVI J A , 
SILVESTRA 

S A B I N E 

S A L O M E 

S E R A P H I N E 

SIBILLA 

S I L V I A 

SARIOTA 

SPELA, S P E L I C A 

CHARLOTTE 

E L I S A B E T H 

S L A V K A , S L A V A , 
S L A V I C A 

S O N J A , Z O F I J A 

STANISLAVA 

S U Z A N A 

A L O I S I A 

S O P H I E 

STANISLAWA 

S U S A N N E 

ŠTEFANIJA, ŠTEFKA STEFANIE 

T E R E Z I J A , R E Z I K A 

T E O D O R A , B O Ž I D A R A 

T E O D O Z I J A 

T H E R E S I A 

T H E O D O R A 

T H E O D O S I A 

U R Š A , U R Š U L A , U R Š K A U R S U L A 

V A L B U R G A 

VALENTINA, T I N C A 

V A L E R I J A 

V A N D A 

V E K O S L A V A , A L O I S I A 

W A L B U R G A 

VALENTINA 

V A L E R I A 

W A N D A 

A L O I S I A 

T I L K A , MATILDA 

T I N C A 

T O N A , T O N Č K A , 
T O N I C A , T O N Č I K A 

M A T H I L D E 

V A L E N T I N E 

A N T O N I A 

V E R A , V E R O N I K A 

V I D A 

V I K A , H E D V I K A 

V I K T O R I J A 

V I L M A , V I L J E M I N A 

V L A D I M I R A 

V E R O N I K A 

V I D A 

H E D W I G 

V I K T O R I A 

W I L H E L M I N E 

W L A D I M I R A 

Z A L A , Z A L I K A , 

R O Z A L I J A 

Z D R A V K A , VALENTINA, 
T I N C A 

Z E F A , Z E F K A 

R O S A L I E 

V A L E N T I N E 

J O S E F A , J O S E F I N E 

ZLATA, ZLATKA, 

ZLATICA 
A U R E L I A 

Z O F I J A , Z O F K A S O P H I E 
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Z V O N K A , Z V O N I M I R A A N T O N I E 



Schreibnamen 

A 
Abe 

Aberšek 

Abina 

Abram 

Abramič 

Abramor 

Abruč 

Abuna 

Adam 

Adamčič 

Adamele 

Adamič 

Adamle 

Adamovec 

Adler 

Adlešič 

Adrinek 

Afrič 

Agič 

Agosti 

Ahačič 

Ahčič 

Ahec 

Ahlin 

Aichlozer 

Ajdnik 

Ajdovec 

Ajtnik 

Albiani 

Albič 

Albrecht 

Albreht 

Aldrijan 

Abe 

Aberschek 

Abina 

Abram 

Abramitsch 

Abramor 

Abrutsch 

Abuna 

Adam 

Adamschitz 

Adamele 

Adami tach 

Adamle 

Adamowetz 

Adler 

Adleschitz 

Adrinek 

Afritsch 

Agitsch 

Agosti 

Achatschitsch 

Achetz 

Acblin 

Aichloser 

Aidnik 

Aidowetz 

Aitnik 

Albiani 

Albitsch 

Albrecht 

Aldrian 

Aleh 

Aleks 

Aleš 

Aleško 

Alešovec 

Alič 

Aljančič 

Aljaž 

Alpner 

Altkind 

Alvijan 

Alvijani 

Ambrož 

Ambrožič 

Amon 

Ancelj 

Ančimer 

Anderle, 

Anderlič 

Anderlu 

Andič 

Andobivnik 

Andolšek 

Andrašič 

Andrejašič 

Andre jčič 

Andre jka 

Andrejuci 

Andrete 

Andrijata 

Ankele 

Ankerst 

Anko 

Alech 

Alex 

Alesch 

Aleschko 

Aleschowetz 

Alitsch 

Aljantschitscfc. 

Aliasch 

Alpner 

Altkind 

Alvian 

Alviani 

Ambrosch 

Ambroschitz 

Amon 

Anzel 

Antschlmer 

Änderte 

Anderlitsch 

Anderluh 

Anditscb 

Andobiunik 

Andolschek 

Andraschitz 

Andreitschitsch 

Andreika 

Andrejuci 

Andretto 
Andriata 

Ankele 

Ankerst 

Anko 
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Aiikon Ainkorl Artič Arlitsch 

Anronak Anronak Arnejc Arneitz 

Antolič Antolitsch Arnež Arnesch 

Antolin Antolin Arnold Arnold 

Antončič Antontschitsch Arnolj Amol 

AntoniČ Antonitsch Arnšek Arnschek 

Antonini Antonia Arset Arset 

Antoniuti Antoniutti A r t a č Artatsch 

Anzelc Anselz Artelj Artel 

Anzelj Ansel Artman Artmann 

Anzelm Anselm Artnik Artnik 

Anžej Anschei Aru Aru 

Anžel Anschel Arzet Arset 

Anželak Anschelak Aržet Arschet 

Anžič Anschitz Aschenbrener Aschenbrenner 

Anžur Anschur Auberšek Auberschek 

Apartnik Apartnik Aubreht Aubrecht 

Apat Apat Ausenik Aussenik 

Apfaltrern Apfaltrern Avbelj Aubel 

Apih Apich Avdič Auditsch 

Aponal Apochal Avgusti Augusti 

Apostolovič Apostolowitsch Avguštin Augustin 

Apčner Apschner Avman Aumann 

Arah Arach Avnič Aunitsch 

Arak Arak Avpič Aupitsch 

Arbi Arbi Avprih Auprich 

Arbiter Arbiter Avrelio Aurelio 

Arcet Arzet Avsec Ausetz 

Archer Archer Avsenek Aussenegg 

Arčon Artschon Avsenik Aussenegg 

Arh Arch Avser Ausser 

Arhar Archer Avsnar Aussner 

Arih Arich Avsnik Aussnigg 

Arko Arko Avšič Auschitz 

Ari Ari Avžin Auschin 
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A ž b / 

Ažbič 

Aschbe 

Aschbitsch 

Ažman 

Ažnoh 

Aschmann 

Aschnoch 

B 
Babic 

Babin 

Babnik 

Babšek 

Bačič 

Bačnar 

Bačnik 

Badalič 

Badiura 

Bad jen 

Badovinac 

Bah 

Banal 

Banan 

Bahč 

Bahčič 

Bahman 

Bahun 

Baje 

Bajd 

Bajde 

Bajec 

Baj t 

Bajzek 

Bajželj 

Bajžl 

Bak 

Bakovnik 

Baiane 

Balanč 

Balant 

Wabitsch 

Wabin 

Wabnik 

Wabschek 

Batschitsch 

Watschner 

Batschnik 

Badalitsch 

Badiura 

Bad jen 

Badowinetz 

Bach 

Bachal 

Bachan 

Bachitsch 

Bachmann 

Bachun 

Weitz 

Weid 

Weide 

Wajetz 

Weit 

Weissek 

Weissei 

W a k 

Wakounik 

Balanz 

Balantsch 

Balant 

Balantič 

Balentič 

Bali 

Balič 

Baloh 

Bambič 

Bambin 

Ban 

Bancej 

Bančur 

Bändel 

Banič 

Banjai 

Banko 

B a r 

B a r a g a 

Baravia 

Barbarino 

Barbio 

Barbo 

Barborič 

Bardorfer 

B a r e t a 

Barič . 

Barl 

Barle 

Barlec 

BarUč 

Barnik 

B a r t 

Bartel 

Balan t itsch -

Balentitsch 

Bali 

Balitach 

Baloch 

Bambitsch 

Bambin 

Ban 

Banzei 

Bantschur 

Bändel 

Banitsch 

Banjei 

Banko 

B a r 

B a r a g a 

Baravia 

Barbarino 

Barbitsch 

Barbo 

Barboritsch 

Bardorfer 

B a r e t a 

Baritsch 

Barl 

Barle 

Barleta 

Barlitsch 

Barnik 

B a r t 

Bartel 
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Bartol Bartol 

Bartunek Bartunek 

B a r u t Barut 

Bat ič Batitsch 

B a v č a r Bautscher 

B a s a j Basai 

Basak Basak 

Basier Basier 

B a š Bäsch 

B a š a r Wascher 

Basca Baschza 

Bašelj Baschel 

Bašič Baschit« 

Baškovč Baskoutz 

Batagelj Batagel 

Batelino Batelino 

Batis Batis 

Bauči Bautschi 

B a v m g a r t n a r Baumgartner 

Bavmkirhnar Baumkirchner 

B a v č a r Bautscher 

BavdaS Baudasch 

Bavec Bawetz 

Baznik Basnik 

Bebar Weber 

Bec Betz 

Beò Betsch 

B e č a j Betschai 

B e č a n Betschan 

Beden Beden 

Bedene Bedene 

Bedenekovič Bedenekowitsch 

Bedenikovič Bedenikowitsch 

Bedenk Bedenk 

Bedenkovič; Bedenkowitsch 

Èedinà Bedinä 

Bednin Bednin 

Bedzuh Bettschuh 

Begel » 
Begel 

Begelj ) 

Beguš Begusch 

Bekej Bekei 

Beks Beksch 

Belaj Belei 

Belci jan Belzian 

Belčič Beltschitsch 

Bele Belé 

Belec Beletz 

Belehar Belecher 

Belejan Belean 

Belhar Belcher 

Belihar Belicher 

Beiinger Beiinger 

Beijan Belian 

Belšak Belschak 

Beltram Beltram 

Bern Böhm 

Bencik Benzik 

Bencina Bentschina 

Benedek Benedek 

Benedetto Benedetitsch 

Benedičič Beneditschitsch 

Benedik Benedik 

Benedikt Benedikt 

Benegali Benegali 

Benegal j a Benegalia 

Benet Benet 

Benko Benko 

Benkovic Benkowitsch 

Beno Beno 
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/ 
Beovič Beowìtsch 

Ber Beer 

Beraldi Beraldi 

Beranič Beranitsch 

Beravs Beraus 

Berbuč Berbutsch 

Bere Bere 

Berce Berze 

Bercko Berzko 

Bercieri Bercieri 

Berčan Bertschan 

Beržič Bert8chitsch 

Berčon Bertschon 

Berdajs Berdeis 

Berdavs Berdaus 

Bergami Bergant 

Bergar Berger 

Bergel Bergel 

Berginc Berginz 

Bergles Bergles 

Bergman Bergmann 

Berguš Bergusch 

Berhtold Berchtold 

Berjak Berjak 

Berk , B e r k 

Berlec Berletz 

Berlic Berlitz 

Berlič Berlitsch 

Berlisk Berlisk 

Berlot Berlot 

Berložrdk Berloschnik 

Bernard Bernhard 

Berneker Bernecker 

Bernik Bernik 

Bernot Bernot 

Bertoncelj Bertonzel 

Bertoncl Bertonzl 

Beruk Beruk 

Bervar Berwer 

Besler Beschler 

Bester Wester 

Beton Beton 

Beve Beutz 

Bevčar Beutscher 

Bevec Bewetz 

Bevk Beuk 

Bevšek Beuschek 

Bezek Besek 

Bezgovšek Besgouschek 

Bezjak Bessiak 

Bezlaj Beslei 

Beznik Besnik 

Bezovnjak Besounak 

Bežek Beschek 

Biaggio Biaggio 

Biček Bitschek 

Bidar ) 
Widder 

Bider j 

Bidovc Bidoutz 

Bidovec Bidowetz 

Bijol Biol 

Bilban Bilban 

Bincaj Binzei 

Binšek Binschek 

Bintar i 
( Binter 

Binter J 

Birčič Birtschitsch 

Birger Bürger 

Birjukov Birjukow 

Birk Birk 



Birtič Birtitsch 

Bistan Bistan 

Bisternik Bisternik 

Biško Bischko 

Bitenc Bitenz 

Bivšek Biuschek 

Bizaj Bisei 

Bizant Bisant 

Bizilj Bisil 

Bizjak Wissiak 

Bizjan Bissian 

Bizovičar Bisowitscher 

Bižal Bischal 

Blagen Blagen 

Blagne Blagno 

Blagotinšek Blagotinschek 

Blaj Blei 

Blanc Blank 

Blaško Blaschko 

Blatnik Wlatnik 

Blazctič Blasetitsch 

Blaznik Blasnik 

Blaž Blasch 

Blaže Blasche 

Blažej Blaschei 

Blažič Blaschitz 

Blazin Blaschin 

Blažir Blaschier 

Blažon Blaschon 

Blažun Blaschun 

Blejc Bleitz 

Blekač Blekatsch 

Blenkuš Blenkusch 

Blondar Blonder 

Blundar Blunder 

Boben Boben 

Bobič Bobi tsch 

Bobnar Bobner 

B o c Botz 

Bočko Botschko 

Bodlaj Bodlei 

B o g a t a j Bogate i 

Bodanovič Bodanowitsch 

Bogolin Bogolin 

B o h Boch 

Bohinz Wbchinz 

Bohinjec Wochinetz 

Bohorič Bochori tsch 

Bohte Bochte 

Bokal Bokal 

BokaJič Bokal i tsch 

Boka l j Boka l 

Bokan Bokan 

Bolčevič Boltschewitsch 

Bolčina Boltschina 

Bole Bole 

Bolhar Walcher 

Bolkar Walker 

Bolko Bolko 

Bolmen Bolmen 

Bolskar Bolsker 

Bol ta Bo l t a 

Bo l t a r Bol te r 

Bombač Bombatsch 

Boncel j Bonzel 

Bonč Bontsch 

Bonča Bontscha 

Bonisegna Bonisegna 

Bon ta r Bonte r 

Bore Borz 



Borec Boretz Bračun Bra tschun 

Borčnik Bortschnik Bradač Bradatsch 

Borin Borin Bradaška Bradaschka 

Bor išek Borischek Brade lko Bradeschko 

B o r j a Bor ia Bra j z Brei tz 

Born Born B r a j e r Bre ie r 

Bornšek Bornschek Brajkovič Breikowitsch 

Borovnik Borounik Bra jn ik Breinik 

Borš tna r Fors tner Braldi Braldi 

Borš tnik Borš tnik Branc Wranz 

Bosanac Bosanetz Brance l j Wranzel 

Boškin Boschkin Bravdner Braudner 

Boškovič Boskowitsch Brank B r a n k 

Bošnjak Woschnak Branke Branke 

Boš ta jn Wostein Brankovič Brankowitsch 

Boš t a r Bos te r Bravšič Brauschitz 

Boštele Bostele Bra tan ič Bra tani t sch 

Bošt ic Bost i tz B r a t e B r a t e 

Boš t jan Bost ian Bra t ina Bra t ina 

Bošt jančič Bost iantschi tsch Bratkovič Bratkowitsch 

Boštolc Bostolz Bra tun Bra tun 

Botolin Botolin Bra tuš Bra tusch 

Bovdarenko Boudarenko Bra tušek Bra tuschek 

Bozak Bosak Bravha r Braucher 

Bozovičar Boso witscher Bravničar . Brauni tscher 

Božank Woschank Braznik Brasnik 

Božič 

Božiček 

Woschitz 

Wositschek 

B r c e r \ 

B r c a r ) 
Werzer 

Božičevič Wositschewitsch Brdnik Berdnik 

Božičkovič Wositschkowitsch Brec Bre tz 

Božičnik Wositechnik Brece l j Bretzel 

Bož jak Woschiak Brecel jnik Bretzelnik 

Božnar Woschner Brečko Bre tschko 

Brač ič Bra tschi tsch Bregan t Bregan t 

Bračko Bra t schko B r c g a r Breger 

16 



Brejc 

Brelih 

Breme 

Bremec 

Bremšak 

Bren 

Brence 

Brenčič 

Brenkuš 

Breskvar 

Brešar 

Breščak 

Brešič 

, Breško 

Brezar 

Brezavšek 

Brezlan 

Breznik 

Breznikar 

Brezovnik 

Brezovšek 

Brežan 

Breznik 

Brgant 

Brglez 

Brie 

Bricelj 

Bricman 

Brilej 

Brilli 

Brilovšek 

Brinovec 

Brinšek 

Brišnik 

Brkovc 

Breitz Brkovec Berkowetz 

Fröhlich Brlec Berletz 

Bremz Brmič Bermitsch 

Bremetz Brnik Bernik 

Bremgehak Brod Brod 

Brenn Brodar Broder 

Brenze Brodnik Brodnik 

Brentschitsch Brojan Brojan 

Brenkusch Broje Broje 

Breskwer Brolih Fröhlich 

Bresser Broman Bromann 

Breschak Brot Brot 

Breschitz Brovet Browet 

Breschko Brozovičar Brosowitscher 

Breser Brtoncelj Bertonzel 

Bresauschek Bručan Brutschan 

Breslan Brudar 1 
Bruder 

Bresnik Bruder J 

Bresniker Brulc Brultz 

Bresounik Brumen Brumen 

Bresouschek Brumnik Brumnik 

Breschan Brunček Bruntschek 

Breschnik Brundula Brundula 

Bergant Bruner Brunner 

Bergles Brunker Brunker 

Fri tz Brus Brus 

Fritzel Brusnik Brussnik 

Fritzmann B r v a r Berwer 

Brilei Brzin Bersin 

Brilli Bržnik Berschnik 

Brilouschek Bucek Butzek 

Brinowetz Bučan Butschan 

Brinschek Bučar j 
Wutscher 

Brischnik 

Buèer 1 

• 

Berkoutz Bučevec Butschewetz 
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Bijflgar 

Budič 

Budi ja 

Budinek 

Budkovič 

Budnar 

Buh 

Buhwald 

Bukove 

Bukovec 

Bukovic 

Bukovič 

Bukovnik 

Bukovšek 

Bukšič 

Bule 

Budger 

Buditsch 

Budia 

Budinek 

Budkowitz 

Budner 

Buch 

Buchwald 

Bukoutz 

Bukowetz 

Bukowitz 

Bukowitsch 

Bukounik 

Bukouschek 

Bukschitz 

• Bulz 

Bulinger 

Bulovec 

Bunček 

Burgar 

Burger 

Burica 

Burja 

Burjak 

Burkeljca 

Burnik 

Butalič 

Butenko 

Butolen 

Butolo 

Butovac 

Buzenc 

Bulinger 

Bulowetz 

Buntschek 

Burger 

Buritza 

Buria 

Buriak 

Burkelza 

Burnik 

Butalitsch 

Butenko 

Butolen 

Butolo 

Butowetz 

Buzenz 

Cajhen 

Cankar 

Capuder 

Car 

Cardež 

Cedelnik 

Ceferin 

Ceglar 

Cegnar 

Ceh 

Celner 

Ceklin 

Celar 

Celestin 

Celik 

Celjer 

Cencelj 

Zeichen 

Zanker 

Zapuder 

Zar 

Zardesch 

Zedelnik 

Zeferin 

Zegler 

Zechner 

Zech 

Zelner 

Zeklin 

Zeller 

Zelestin 

Zelik 

Zeler 

Zenzel 

Cencio 

Cene 

Cengle 

Cenkar 

Centa 

Centnar 

Cenrih 

Cepelnik 

Cerar 

Cergolj 

Cerkovnik 

Cerkvenik 

Cerovšek 

Cesar 

Cestnik 

Cetinski 

Cevc 

Zentschitsch 

Zene 

Zengle 

Zenker 

Zenta 

Zentner 

Zenrich 

Zepelnik 

Zehrer 

Zergol 

Zerkounik 

Zerkwenik 

Zerouschek 

Zesar 

Zestnik 

Zetinski 

Zeutz 
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2ewetž Cokan Zokan 

Chirandon Chirandon ColarüS Zolaritsch 

Chwatal Chwatal Colgar Zolger 

Cibler Ziebler Colja Zolia 

Cidan Zidan Colnar Zollner 

Zigale 
Cotelj Zottel 

Cigale Zigale 
Cotelj 

Cigale 
Cotman Zottmann 

Ciglarič Ziegleritsch 
Což Zosch 

Ciglarič 
Což Zosch 

Cigler Ziegler 
Crnkovič Zernkowitsch 

Ciglič Zieglitsch Crnugelj Zernugel 
Cigola Zigola Csipö Csipö 

Cigola Zigole Cuder Zuder 

Cih Zieh Cuderman Zudermann 

Ciherl Zicherl Cudnar Zudner 

Cihrlo Zicherie Cugvifi Zugwitz 

Cijak Ziak Cukljati Zukiati 

Cilar Zieler Cule Zula 

Cilenfiek Zielenschek Cunder Zunder 

Cimerman Zimmermann Cundrič Zundritsch 

Cimperman Zimpermann Curk Zurk 

Cink Zink Cuznar Zusner 

Ciprie Ziperle Cvajnar Zweiner 

CipuS Zipusch Cvar Zwar 

Cirar Zierer Cvec 2wetz 

Cirkelbach Zirkelbach Cvek Zweck 

Cirman Ziermann Cvelbar ) 
Zwölfer 

Cister Zister Cvelfer ) 

Citerer Zitterer Cvenkelj Zwenkel 

Ciuha Ì Cvertnik Zwertnik 
Ziucha 

Zwetek Civha 1 
Ziucha 

Cvetek Zwetek 

Cizej Ziset CveterSnik Zweterschnik 

Cizel Ziesel Cvetežar Zwetesoher 

Cirerlei Ziererle Cvetko . Zwetko 

Cocej Zozei Cvetrežnik Zwetreschhig 

Cof Zof Cvikl Zwikl 

Cofi Zofl Cvirn Zwirn 
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č 
Čad Tschad 

Cadej Tschadeì 

Cadež Tschadesch 

Calga Tschalga 

čiiiuernik Tschamernik 

Campa Tschampa 

Cantar Tschaulscher 

Capelinik | 
Tschapelnik 

Capelnik J 

Carf Tscharf 

Carman Tscharmann 

Cas Tschas 

Casi Tschasl 

Caler Tschaler 

Catovič Tschalowitsch 

Caus Tschaus 

Cebašek Tschebaschek 

Cebavs Tschebaus 

Čebela Tschebela 

Cebron Tschebron 

Čebul Tschebul 

Cebular Tschebuler 

Cebulj Tschebul 

Cebuljc Tschebulz 

Cečovnik Tschelschounig 

Cede Tschede 

Ceferin Tscheferin 

Cegaunik Tschegaunik 

Cegovnik Tschegounik 

Ceh Tschech 

Cekon Tschekon 

Celesnik Tschelesnik 

CeleŠnik Tschelesnik 

Celik Tschelik 

Celon Tschelon 

Cemežar Tschemescher 

Camernik Tschamernik 

Camernjak Tschamernak 

Cenček Tschentschek 

Cenčič Tschentschitsch 

Cepeljnik \ Cepeljnik \ 
Tschepelnik 

Cepelnik J 

Ceplak Tscheplak 

Cepin Tschepin 

Cepon Tschepon 

Cerčinovič Tschertschinowitsch 

Cergolj Tschergol 

Cerin Tscherin 

Cermelj Tschermel 

Cern Tschern 

Cerne Tscherne 

Cernec Tschernetz 

Černelič Tschernelitsch 

Cernevšek Tschemeuschek 

Cernič Tschernitsch 

Cernigoj Tschernigoi 

Cernilec Tscherniletz 

Cernivc Tscherniutz 

Cernivec Tscherniwetz 

Cernjavek Tschernawek 

Cernologar Tschernologer 

Cernoša Tschernoscha 

Cernugelj Tschernugel 

Cernuta Tschernuta 

Certanc Tschertanz 

Cerv Tscherf 



Česen* 
Cesnik 

Cešek 

Cešnovar 

Cevnik 

Cibašek 

Cikeš 

Čimžar 

Cinkovic 

Cirman 

Cistar 

Civnik 

Cižman 

Cofati 

Cokan 

Cop 

Copar 

Čopič 

Cosič 

Crepinšek 

Creslovnik 

Crešnik 

Cretnik 

Tscheséìl 
Tschesnik 

Tscheschek 

Tscheschnower 

Tscheunik 

Tschibaschek 

Tschikesch 

Tschim scher 

Tschinkowilz 

Tschirmann 

Tschister 

Tschiuiiik 

Tschischmann 

Tschofati 

Tschokan 

Tschop 

Tschoper 

Tschopitsch 

Tschositsch 

Tschrepinschek 

Tschreslounik 

Tschreschnik 

Tschretnik 

firn 
Crac 

Crnčič 

Crnilec 

Črnivec 

Črnko 

Crnodovski 

Crnodvorski 

Crnologar 

Crtalič 

Črtane 

Crtanec 

Crv 

Cucek 

Čuda 

Čuden 

Cufar 

Cufer 

Cujež 

Cuk 

Curč 

Cu5 

fschfii 

Tschernz 

Tscherntschitsch 

Tscherniletz 

Tscherniwetz 

Tschernko 

Tschernodouski 

Tschernodworski 

Tschernologer 

Tschertalitsch 

Tschertanz 

Tschertanetz 

Tscherf 

Tschulschek 

Tschuda 

Tschuden 

Tschufer 

Tschujesch 

Tschuk 

Tschurtsch 

Tschusch 

Dacar 

Dagarin 

Dakol 

Dakskobler 

Dachskofler 

Damjan 

Dane 

Daniel 

Danilovič 

D ar os 

Daker 

Dagarin 

Dakol 

Dachskofler 

Damian 

Dane 

Daniel 

Danilowitsch 

Daros 

David 

Debelak 

Debel j a k 

Debenc • 

Debevc 

Dečman 

Deh 

Dejak 

Dekleva 

Del 

David 

Debelak 

Debenz 

Debeutz 

Detschmann 

Dech 

Dejak 

Deklewa 

Dell 
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Delabjt Delalut Divjak Diwjak 

Delavec Delawetz Dišovnik ] 
Dischounik 

Deleja Deleja Diiounik J 

Deležel Deleschel Dlopst Dlopst 

Delobst Delobst Dnešar Dnescher 

Delovec Delowetz Dobelšek Dobelschek 

Demark Demark Doberlet Doberlet 

Demšar Demscher Doberše l Doberschek 

Denžič Denschitz Dobič Dobitsch 

Derča Der tscha Dobida Dobida 

Derganc Derganz Doblekar Dobleker 

Derkonja Derkonia Doblšek Dobelschek 

Derling Derling Dobnik Dobnik 

Dermast ja Dermast ia Dobnikar Dobniker 

Dermota Dermota Dobovičnik Dobowitschnik 

Dernač Dernatsch Dobovišek Dobowischek 

Dernič Dernitsch Dobovšek Dobouschek 

Dernovšek Dernouschek Dobra jc Dobredtz 

Dervodel Derwodel Dobravec Dobrawetz 

Deržaj Derschei Dobrin Dobrin 

Deržanič Derschanitsch Dobrina Dobrina 

Deržlč Derschitz Dobrodel Dobrodel 

Detela Detela Dobrovnik Dobrounik 

Deželak Deschelak Dobrim Dobrun 

Dežman Deschmann Dojer Dojer 

Dihpol Dichpol Dokler Dokler 

Dintl Dienti Dokoren Dokoren 

Ditner Dietner Doktoric Doktori tsch 

Di jak Diak Dolamič Dolamitsch 

Dime Dimz Dolančič Dolantachitsch 

Dimec Dimetz Dolanec Dolanetz 

Dimnik Dimnik Dolar Ta le r 

Dirntič Dirnti tsch Dolčič Doltschitsch 

Dirutič Diru t i tsch Dolec Dolete 

Ditinger Dietinger Dolenc Dolenz 
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Doležal Doleschal Dralka Dra lka 

Dolfar Dolfer Drašlar Draschler 

Dolhar Dolcher Drečnik Dretschnik 

Dolganoč Dolganotsch Drekonja Drekonia 

Dolina Dohna Dremelj Dremel 

Dolinar Doliner Drempetič Drempetitsch 

Dolinschek j 

Dolinšek J 
Dolinschek 

Drenik 

Drenjankovič 

Drenik 

Drenankowitsch 

Doljak Doliak Drenšek Drenschek 

Dolničar Dolnitscher Dreser Dresser 

Dolščak 

Dolšek 

Dolschak 

Dolschek 

Drešar | 

Drešer 1 
Drescher 

Dolšina Dolschina Dretnik Dretnik 

Dolžan Dolschan Drev Dreu 

Domadek Domadek Drevnik Dreunik 

Domenik Domenik Drinovec Drinowetz 

Domevščak Domeuschak Dnno ta Dermota 

DomevSek Domeuschek Drobež Drobesch 

Domijan Domian Drobni Drobni 

Domin Domin Drobnič Drobnitsch 

Dominig Dominig Drobun Drobun 

Domnik Domnik Drofelnik Drofelnik 

Domitrovič Domitro witsch Drof Drof 

Dorčec Dorschetz Drolc Drolz 

Dorič Dori tsch Drolč Droltsch 

Dornik Dornik Drolka Drolka 

Dove Doutz Dronjak Droniak 

Dovč Doutsch Drovenik Drowenik 

Dovič Do witsch Drstvenšek Derstwenschek 

Dovjak Doujak Drug Drug 

Dovžan Douschan Družinšek Druschinschek 

Drab Drab Družnik Druschnik 

Dragar Drager Držaj Derschei 

Draks lar ) 

Drak*ler J 
Draxler 

Držanič 

Duberin 

Dersanitsch 

Duberin 



Dubojfcovic' 

Dubrovnik 

Duh 

Duhovnik 

Dular 

Durjava 

Durnik 

Dukokowitach 

Dubrounik 

Duch 

Duchounik 

Duler 

Durjawa 

Durnik 

Dušar 

Dušak 

Dutt 

Dvojmič 

Dvorak 

Dvornik 

Dvoršak 

DuBcher 

Duschak 

Dutt 

Dvoimitsch 

Dworak 

Dwornik 

Dworschak 

Ebr i 

Ebnar 

Edar 

Edgart 

Egar 

Eka r 

Ekenbergar 

Elbr t 

Eljon 

Elsnar 

Eltrin 

Enei 

Endlihar 

Engelman 

Englar 

Eniko 

Enoh 

Enzi 

Epšek 

Eberl 

Ebner 

Eder 

Edgart 

Egger 

Egger 

Eckenberger 

Elbert 

Elion 

Elsner 

Eltrin 

Enzi 

Endlicher 

Engelmann 

Engler 

Eniko 

Enoch 

Ensl 

Epschek 

Erat 

Erbežnik 

Erce 

Ercin 

Erhar t ič 

Erjavec 

Erjavšek 

Erka r 

Erker 

Erklavec 

Er lač 

Erlah 

Erman 

Erpič 

Ersar 

Erznožnik 

Ežak 

Eržen 

Era t 

Erbeschnik 

Erze 

Erzin 

Erhartitsch 

Erjawetz 

Erjauschek 

Erker 

Erklawetz 

Erlatsch 

Erlach 

Ermann 

Erpitsch 

Erser 

Ersnoschnik 

Eschak 

Ersehen 

Fabiani 

Fabi jani 

F a b j a n 

Fab janč ič 

Fabiani 

Fabiani 

Fabian 

Fabiantschi tsch 

Faganel 

F a j a n 

Fa jd iga 

F a j f a r 

Faganel 

F a j a n 

Feidiga 

Pfeifer 
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Fajfek Feifek F«rt in Fert in 

Fajgel Veigel Festn Festen 

Fa jmut Feimut Festjaju Festjaju 

Fajon Fajon Ficko Fitzko 

F a k t o r F a k t o r F i č Fitsch 

Faladore Faladore Fidel Fiedel 

Fa le Falle Fik - Fick 

Faletič Faletitsch Fiksl Fixl 

F a t u r F a t u r Filač Filatsch 

Fava i Fawei Filec Filetz 

Federenko Federenko Filija Filia 

Fejmut Feimut Filip Filipp 

Felc Felz Fincinger Finzinger 

Feldin Feldin Fine Fink 

Feie Feie Finžgar Vintschger 

Feme Femz F irm F irm 

Fenc Fenz Fister Fis ter 

Fende Fende Fišingar Fischinger 

Ferar ič Feraritach Flajmiš Fleimisch 

F e r b a r F ä r b e r Flajs Fleiss 

Ferbežar Verweser F la j šar Fleischer 

F e r č a k Fertachak Flandar Flander 

Ferdič Ferditsch Flegar Fleger 

Fer i Fer i Flek Fleck 

Ferijan Fiere Fiere Ferijan 
Ferian 

Flerin Fer jan Flerin Flerin 

Ferjančič Feriantschitach Fležar Flescher 

Fer juc Ferjutz Flis Fließ 

F e r k F e r k Flisek Flisek 

Ferlan Ferlan Floriančič | 

Ferlec Ferletz FlorijančiC / Floriansch 

Ferlic Ferlitz Florjančič J 

Ferlič Ferlitsch Fo jkar Foiker 

Ferme F e r m e Fok Fock 

F e r n F e r n Foltin Foltin 
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Fon / Fon Frčej Fertschei 

Forbici Forbici Free« Fretze 

Fortan Forian Frelih Fröhlich 

Fornazaritsch Fornasaritsch Fric Fritz 

Fornezi Fornesi Friškovič Frischkowitz 

Foratnar Forstner Frjan Ferian 

Fortin Fortin Frlan Ferlan 

Fortuna Fortuna Frlič Ferlitsch 

Foair Foschier Frol Frohl 

Frakel ) Frontini Frontini 
Frakel Fröhlich 

Frakelj 1 

Frakel 
Frölich Fröhlich 

Frakl Frakl Frumen Frumen 

Frane Franz Fučkar Futschker 

Franci Franzi Fugar Fugger 

Frank Frank Fugina Fugina 

Frankič Frankitsch Fujan Fujan 

Franko Franko Fujs Fuis 

Frankovič Frankowitsch Funtek ' Funtek 

Frantar Franter Für jan Furian 

Franz Franz Furlan Furlan 

Fras Fras Furman Fuhrmann 

Frbežar 1 Fuiir Fuschier 
Verweser Füreder 

Frbežar 1 

Verweser 
Firedar Füreder 

G 
Gabelin Gabel in Gabrovec Gabrowetz 

Gabar Gaber Gabrovšek Gabrouschek 

Gaberc Gaberz Gačnik Gatschnik 

Gaberšek i Gajar Geier 
Gaberschek 

Gajgar \ Gaberšček ) Gajgar \ 
Geiger 

Gaberšček ) 
Geiger 

Gabrič Gabritsch Gajger ) 

Gabriel Gabriel Gajšek Geischek 

Gabrijelčic Gabrieüschitsch Gala Gala 

Gabron Gabron Gale Gale 

Gabroäek Gabroscbek Gal es Gales 
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Galeü Galeti 

Galičič Galilschilsch 

Galin Galin 

Galiol » 
Galiot 

Galjot J 

Galob Galob 

Gamerc Gamerz 

Garns Gams 

Gamulin Gamvilin 

Gantar Ganler 

Garantini Garantini 

Garbajs Garbeis 

Gardcnar Gardencr 

Garnuš Garnusch 

Gartnar Gärtner 

Gasar Gasscr 

Gasnar Gassner 

Gaspcrlin Gaspcrlin 

Gašperček Gasperschek 

Gašperič Gasperilsch 

Gašperin Gaspcrin 

Gašpcrlin Gasperlin 

Gašperšič Gasperschilz 

Gašpirc Gaspirz 

Gatej G atei 

Gazvoda Gaswoda 

Gerbajs. Gerweis 

Gerbič Gcrbilsch 

Gerčaj Gcrtscliei 

Gerdaj Gcrdci 

Gerjol Geriol 

Gerkman Gerkmaun 

Gerlič Gerlitsch 

Gerlovič Gerlowitsch 

Gerra Germ 

Germek Germek 

Germovnik Gerniüunik 

Gerncdl Gerncdl 

Geršak Gcrschak 

Gerlinan Gerlmaun 

Gigerl Gigerl 

Gimpelj Gimpel 

Giorgioni Giorgioni 

Giosini Giosini 

Giovanelli Giovanelli 

Giurin i 
Giurin 

Gjurin j 

Gladek Gladek 

Glas Glas 

Glasek Glasek 

Ghisar Glaser 

Glavač Glavvalsch 

Glavaii Glawau 

Glavar Glawer 

Glavica Glawitza 

Glavič Glawilsch 

Glavnik Glaunik 

Gleščič Gleschitsch 

Gliha Glicha 

Glinik Glinik 

GHnšek Glinschek 

Globačnik Globatschnik 

Globočnik Globolschnik 

Ghik Gluck 

Gluhar Gluclicr 

Gluhcdedov Gluchededow 

Glušič Gluschitz 

Gmajncr Gineiner 

Gnamus Gnamus 

Gnamnsch Gnamusch 
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Gniläak Gnilschak 

Gnjezda Gnesda 

Gobec Gobetz 

Godicelj Godilzel 

Godina Godina 

Godlar Godler 

Godnič Godnitsch 

Godnov Godnow 

Gogala Gogala 

Goja Goja 

Gol Goli 

Golba Golba 

Gole Golz 

Golič Golitsch 

Goličič Golitschitsch 

Golja Golje 

Goljar Goljer 

Goljot Goliot 

Golje Golje 

Goljevšček Goljeuschek 

Golmajer Golmeier 

Golob Golob 

Gollob Gollob 

Golobic Golobitsch 

Golobinek Golobinek 

Gologranc Gologranz 

Golovnik Golounik 

Golovišnik i Golowischnik 

Goltes Goltes 

Gombač Gombatsch 

Goreč Goretz 

Gorenc Gorenz 

Gorenjak Gorenjak 

Gorenje Gorenz 

Gorenšek Gorenschek 

Goričan Goritschan 

Goriček Goritschek 

Goričnig Goritschnig 

Goričnik Goritschnik 

Gorišek Gorischek 

Gorinšek Gorinschek 

Gorjan Gorian 

Gorjanc Gorianz 

Gorjanec Gorianetz 

Gorjup Gorjup 

Gorkič Gorkilsch 

Gorkin Gorkin 

Gornig Gornig 

Gornik Gornik 

Goropečnik Goropelschnik 

Gorše Gorsche 

Goršek Gorschek 

Goršič Gorschitz 

Gorta Gorta 

Gortnar Gärtner 

Gorzeti Gorzeti 

Gosak Gosak 

Gosar Gasser 

Gosnik Gosnik 

Gospeti Gospeti 

Gospodaric Gospodaritsch 

Gostenčnik Gostentschnik 

Gostič Gostitsch 

Gostičnik Gostitschnik 

Gostinčar Gostintscher 

Gostiša Gostischa 

Gošelj Goschel 

G o s t e Goste 

G d t h e Góthe 

Götz G ö t z 
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Govekar Goweker Gregi Gregi 

Govišek Gowischek Gregor Gregor 

Grablovec Grablowetz Gregorač Gregoratsch 

Grabnar ^ Gregore Gregorz 
Grabner 

Grabner > Gregorčič Gregorlschilsch 

Grabrijan Grabrian Gregori Gregori 

Gracar Gratzer Gregorio Gregoritsch 

Gracelj Gralzel Gregorin Gregorin 

Gracun Gratzun Gregorinčič Gregorintschitsch 

Grad Grad Gregorka Gregorka 

Gradišar Gradischer Gregom Gregom 

Gradišek' Gradischek Gregors Gregorsch 

Gradišer Gradischer Grcgovrač Gregowralsch 

Grahek Grachek Grešovnik Greschouiiik 

Graj Crei Gremšič Gremschitz 

Gramalčikov Gramatschikow Gričar Gritscher 

Grame Gramz Gril Grill 

Grajzer 1 Grilc Grilz Grajzer 1 
Greiser 

Grajžar ) Grilj Grill 

Grandič Grandi Isch Grilja Grilia 

Grandlič Grandlitsch Grimini Grimini 

Grandovec Grandowetz Grims Grinis 

Granedar Graneder Grimšičar Grimschilzer 

Grašek Graschek Grins Grins 

Grašič Graschitz Grintov Grintou 

Grašičar Graschitzer Gris Gries 

Grat Grat Grkinič Gerkinitsch 

Gravf Grauf Grkman Gerkmann 

Grbec Gerbelz Grlica Gerlitza 

Grča Gerlscha Grmadnik Gei'inadnik 

Grčar Gertscher Grmek Germek 

Grdin Gerdin Grobelnik Grobelnik 

Grebene Grebenz Groblar Grobler 

Grebenšek Grebenschek Groboljšek » Grebenšek 
Grobolschek 

Gregelj Gregei GrobolŠek J 



\ 
Grobovšek 

Grobušek 

Grohan 

Grohar 

Grojzdek 

Grom 

Gros 

Gross 

Grosmarin 

Grosnik 

Gršina 

Grubelnik 

Grubar 

Gruber 

Gruden 

Gruduar 

Grobalek 

Grobouschek 

Grobuschek 

Grochan 

Grocher 

Groisdek 

Grom 

Gross 

Grossmann 

Grossnik 

Gerschina 

Grubelnik 

Gruber 

Gruden 

Grudner 

Grudzuiski 

Grum 

Grinlul 

Grzelič 

Gubane 

Guče 

Gunicujak 

Gumpot 

Gunčar 

Gundc 

Gunzej 

Gulenbergar 

Gulnik 

Gulovnik 

G u zel j 

Guzcvniin 

Gvardjančie 

Grudzinskì 

Grum 

Grün lai 

Gerselilsch 

Gubanz 

Gulsche 

Gumcnuk 

Gumpot 

Gunlscher 

Gundu 

Gunsei 

Gulenbcrgor 

Gulnik 

Gulounik 

Gusel 

Guscunim 

Guardianlschilsch 

H 
Habar 

Habič 

Habjan 

Hace 

Hacin 

Hafnar 

Hajdar 

Hajnr ihar 

Hajs ingar 

Halužan 

Hampel 

Hamun 

Hancman 

Hančič 

Handlar 

Haber 

Habitsch 

Habian 

Hatze 

Hatzin 

Hafner 

Haider 

Heinricher 

Huissinger 

Haluschan 

Hampel 

Hamun 

Hankmann 

Hantschitsch 

Handler 

Hanovec 

Hanuš 

Hanzič 

Hanžič 

Harič 

HariŠ 

Harle 

Härtel 

Har tman 

Har tnar 

Haèej 

Hauptman 

Havle 

Havline 

Havnik 

Hanowetz 

Hanusch 

Hansitsch 

Hanschitz 

Hari tsch 

Harisch 

Harle 

Härtel 

Hartmann 

Har tner 

Haschei 

Hauptmann 

Haule 

Hauline 

Haunik 
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Havri 

Hebar 

Heberle 

Hebrie 

Helg 

Hercele 

Herlec 

Herle 

Herman 

Hermonko 

Hevelka 

Hikel 

Hiria 

Hiršl 

Hiršman 

Hiršenfelaar 

Hiü 

Hkavec 

Hladnik 

Hlebanja 

Hlebe 

Hlebčar 

Hlebec 

Hlebič 

Hlebš 

Hobar 

Hobčič 

Hobič 

Hobjan 

Hočevar 

Hočnik 

Hodnik 

Hofar 

Hofman 

Hoja 

Hauri 

Heber 

Heberle 

Heberle 

Helg 

Herzele 

Herletz 

Herle 

Hermann 

Hermonko 

Hewelka 

Hickel 

Hirisch 

Hirschl 

Hirscbmann 

Hirschcnfelder 

Hiü 

Kawetz 

Hladnik 

Hlebaina 

Hlebz 

Hlebtscher 

Hlebetz 

Hlebitsch 

Hlebsch 

Hober 

Hobtschitsch 

Hobitsch 

Hobian 

Hotschewer 

Hotschnik 

Hodnik 

Hofer 

Hoffmann 

Hoja 

Ho jak 

Hojkar 

Hojnik 

Holcar 

Holcer 

Holcman 

Holmar 

Homan 

Homar 

Homec 

Homovec 

Homsak 

Honec 

Horjak 

Horn 

Horvat 

Horžen 

Hosnar 

Hostnik 

Hotinski 

Hotko 

Hovnik 

Hras ta r 

Hrastel 

Hrastovec 

Hrašan 

Hrašar 

Hren 

Hribar 

Hribernik 

Hriberšek 

Hribovšek 

Hrobat 

Hrovat 

Hrovath 

Ho jak 

Hoiker 

Hoinik 

Holzer 

Holzmann 

Holmer 

Homann 

Homer 

Hometz 

Homowetz 

Homschak 

Honetz 

Horak 

Horn 

Horwat 

Horschen 

Hosner 

Hostnik 

Hotinski 

Hotko 

Hounik 

Hras te r 

Hrastel 

Hrastowetz 

Hraschan 

Hrascher 

Hren 

Hriber 

Hribernik 

»Hriberschek 

Hribouschek 

Hrobat 

Hrowat 
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Hrovajfin 

Hubad 

Hubar 

Hubman 

Huč 

Hudai 

Hudej 

Hudelist 

Hudobivnik 

Hudolin 

Hudomal 

Hodomolj 

Hudopisk 

Hrowatin 

Hubad 

Huber 

Hubmann 

Hutsch 

Hudei 

Hudelist 

Hudobiunik 

Hudolin 

Hudomal 

Hodomol 

Hudopisk 

Hudovernik 

Hudmal 

Hudnik 

Humar 

Humarca •> 

Humerca ' 

Hunar 

Hutar 

Hvala 

Hvaleč 

Hvalic 

Hvasti 

Hüdowernik 

Hudmal 

Hudnik 
i 

Hummer 

Humerza 

Huner 

Hutter 

Hwala 

Hwaletz 

Hwalitsch 

Hwasti 

Ibovnik 

Igerc 

Igličar 

Ig la r 

Iglic 

Igl ičar 

Igl j ičar 

Ihriba 

Ilaä 

Ilenič 

Ilija 

Ilinčič' 

I l j a 

I lnikar 

Ilovar 

Indihar 

Inglič 

Innerhof a r 

Int ihar 

Ipavec 

Ibounik 

Igerz 

Igli tscher 

Igler 

Igli tsch 

Igli tscher 

Ichr iba 

I lasch 

Ilenitsch 

Hia 

Hintschitsch 

Dia 

Ilniker 

Ilower 

Indicher 

Inglitsch 

Innerhofer 

Int icher 

Ipawetz 

Ipavic 

I r š ič 

I sk ra 

I skrač 

Istenič 

Išep 

Ivan 

Ivane 

Ivančič 

Ivanov 

Ivanšek 

Ivanuša 

Ivartnik 

Ivertnik 

Ivnik 

Izak 

Izda 

Izgoršek 

Izlakar 

Izmajlov 

Ipawitz 

Irschi tz 

I sk ra 

I skra tsch 

Is teni tsch 

Ischep 

Iwan 

Iwanz 

Iwantschitsch 

Iwanow 

Iwanschek 

Iwanuscha 

Iwartnik 

Iwertnik 

Iwnik 

I s a k 

Isda 

Isgorschek 

Is laker 

Ismailow 



J 
J a g a r J ä g e r J a n e t J a n e t 

J a g i č Jag i t sch Janež Janesch 

Jagodic Jagodi tsch Janežič J an esebi tz 

J a j čn ik Je i t schnik J a n h a r J anche r 

J a k e l j J a k e l Jankovec Jankowetz 

Jak l i č Jak l i t sch Jankovič Jankowitsch 

J a k o b J a k o b Jansekovič Jansekowitsch 

Jakol ič Jakol i t sch J a n š a J a n s c h a 

Jakomin Jakomin J anuš Janusch 

Jakopec Jakopetz Janžekovič Jansekowitsch 

Jakopič Jakopi tsch J ape l j Jape l 

Jakopin Jakopin J a r a n k o J a r a n k o 

Jakopina Jakopina J a r c J a r z 

J a k o š Jakosch Ja r eb i č Ja reb i t sch 

J a k š a J a k s c h a J a r i č J a r i t s ch 

J a k S e J a k s c h e Ja rkovič Ja rkowi tsch 

J akun Jakun J a senc Jasenz 

Ja len Ja len J a s a r J a s e r 

Ja lovec Jalowetz J a sn ika r Jasn iker 

J a m a J a m a Jas t rovnik Jas t rounik 

J a m a r J a m e r Jašovec Jaschowetz 

Jamernek Jamernek J a v e J a w e 

Jamern ik Jamern ik Javern ik J a w e r a i k 

J amn ik Jamnik J a v h J a u c h 

J amnika r Jamniker J a v o r Jawor 

J a m š e k Jamschek Javorn ik Jawornik 

J a n J a n Javoršek - Jaworschek 

J a n a h J a n a c h Jazbec Jasbe tz 

J a n e J a n z Ječn ik Je t schnik 

J a n č a r \ 

J a n č e r > 
J an t s che r 

Jedločnik 

Jedlovčnik 

Jedlotschnfk 

Jedloutschnik 

J anč i č Jan tsch i t sch Je l i č [ 1 Jeg l i t sch 

J a n č i g a j Jantschigei J e h a r t J e c h a r t 
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Jeklay Jekler Jerin Jer in 

Jeklič Jeklitsch Jerkič Jerkitsch 

Jekovec Jekowetz Jerman Jermanu 

Jekovc Jekoutz Jermene Jermene 

Je lar Jeler Jermol Jermol 

Jelene Jelenz Jernač Jernatsch 

Jelenčič Jelentschitsch Jerneje Jerneitz 

Jelenič Jeleni tseh Jernejčič Jerneitschtisch 

Jelnikar Jelniker Jeromel Jeromel 

Jelovnik Jelotinik Jerošek Jeroschek 

Jelovčan Jeloutschan Jerovšek Jerouschek 

Jelševar Jelschewer Jerše Jersche 

Jelušič Jelusitsch Jeraič Jerschitz 

J e m c Jemz Jeršin Jerschin 

Jemec Jemetz Jeršinovič Jerschinowitz 

Jenčič Jenntschitsch Jesenec Jesenetz 

Jenič Jenitsch Jesenek Jesenek 

Jenko Jenko Jesenet Jesenet 

Jenkole Jenkole Jeseničnik Je8enitschnik 

Jensko Jensko Jesenik Jesenik 

Jensterle j 

Jenstrle ' 
Jensterle 

Jesenko 

Jesenovec 

Jesenko 

Jesenowetz 

Jenšek Jenschek Jesenovič Jesenowitsch 

J e r a j Jerei Jesenšek Jesenschek 

Jerala; Jera la Jesih Jesich 

Jeran Jeran Jesihar Jesicher 

Jerančič - ... Jerantschitsch Ješe Jesche 

Jerag J e r a s Ješovnik Jeschounik 

J e r a l a Jerascha Jevec Jewetz 

Jerčin Jertschin Jevnikar Jeuniker 

Jereb Jereb Jevšek Jeuschek 

Jerebic Jerebitsch Jevšinek Jeuschinek 

Jeretina Jeretina Jezerc Jeserz 

Jerič Jeritsch Jezernik Jesernik 

Jeriha Jericha Jezeršek Jeserschek 
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Jezičnik Jesi tsehnik J u r a k J u r a k 

Jezovšek Jesouschek Ju re Jurz 

J e ž J e s c h J u r c a Jurza 

Ježe J e sche J u r č i č Jur t sch i t sch 

Ježek Je schek JurečiČ Jure tschi tsch 

J o b s t J o b s t Jure jevčič Jurejeutschi tsch 

J o c i f Joz i f Ju re t i č Jure t i t sch 

J o g a r > J u r g e c Ju rge tz 

Joge r ' 
J o g e r 

Jurgele Jurgele 

J o h a n Jochann J u r h a r Ju rche r 

J o n k e J o n k e J urica Jur i tza 

Jordan Jordan J u r i č , Ju r i t sch 

Jordanič Jordani tsch JurjeviČ Jur jewitsch 

J o s t J o s t Jur jevec Jur jevetz 

Jovan Jovan Jur jovec Jur jowetz 

Jovanovič Jovanowitsch Jurkovič Jurkowitsch 

Judež Judesch Ju rman Jurmann 

J u g J u g Jurže Ju r sche 

Jugovic Jugowitz Jus t in Jus t in 

Jugovič Jugowitsch J u š i č Juschi tz 

J u h J u c b Ju te r šek \ 
Ju te rschek 

J u h a c Jucha t sch Ju t r šek ' 

Juhan t Juchan t Juvan Juvan 

J u h a r t J u c h a r t Juvančič Juvantschi tsch 

J u n č a r Jun tscher Juvanič Juvani tsch 

Juneš Junesch Juvanovec Juvanowetz 

J u r a c Ju ra t sch Južnik Juschnik 

K 
K a c Ka tz KaČar Katscher 

Kaci l Katzü KačiČnik Katschi tschnik 

Kacin Katzin Kadiž Kadisch 

K a c l Katz l Kadivec Kadiwetz 

K a č Ka t sch Kadunc Kadunz 
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Kafol j Kafol Kaplar Kapler 

Kahne Kachne Kapovec Kapowetz 

Kainc Kainz Kapron Kapron 

Ka jb ič Kaibitsch K a p s Kaps 

Kajdiž Kaidisch Kapus Kapus 

Ka j tna r Kai tner Kapušin Kapuschin 

Ka jza r Karač ič Kara tschi tseh 

Kajzer Kaiser Ka rba r Karber 

Kajžar KariS Kar isch 

Kalan Kalan K a r lin K a r lin 

Kalčič Kal tschi tsch Karmel j Karmel 

Kal ingar KaUnger Ka rna r \ 
Karner 

Kalinšek Kalinschek Karner ' 

Kališnik Kalischnik Karn ičar Karni tscher 

Kal tnar Kai tner Karničnik Karnitschnik 

Kal tnekar Kal tnecker Karpač Karpatsch 

Kalušar Kaluscher Karpucelj Karpuzel 

Kambič Kambi tsch Kastel ic Kastel i tz 

Kamernik Kamernik Kastivnik Kastiunik 

Kamnik Kamnik Kašnik Kaschnik 

Kamnikar Kamniker Kašt run Kast run 

Kanalec Kanaletz Kastionik Kastionik 

Kane Kanz Katnik Katn ik 

Kancian Kanzian Ka tona Ka tona 

Kanci j an i Kanziani Kat rašn ik Katraschnik 

Kancu j a Kanzilia Kavalar Kavaler 

Kandič Kanditsch Kavar Kaver 

Kandiž Kandisch Kave Kautz 

Kandolf Kandolf Kavčič Kautschi tsch 

Kanduč Kandutsch Kavčičnik Kautschitschnig 

Kanik Kanik Kavka Kauka 

Kanke l j Kankel Kavkler Kaukler 

Kapl ja Kapla Kavšek Kauschek 

Kapl ja r Kapler Kavtičnik Kauti tschnik 

Kapljenik Kaplenik Keber Käfe r 
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Kecel j Ketzel Kirhmajer Kirchmeier 

Keglovič Keglowitsch Kirič Kiri tsch 

Kejžar Keischer Kirin Kirin 

Kelbl Kölbl Kirn Kirn 

Kelc Kelz Kiršner Kirschner 

Kelih Köhlich Kisovec Kisowetz 

Kelvišar Kelwischer Ki tak Ki tak 
• 

Kemperle Kemperle Klacar Klatzer 

Kemperl Kemperl Kladnik Kladnik 

Kenda Kenda Kladva Kladwa 

Kenig König Klain Klein 

Kep Kep Klajderič Kleideritsch 

Kepic Kepitsch Klainbergar Kleinberger 

Kerkoč Kerkotsch Klajndinst Kleindienst 

Kermavner Kermaimer Klajnšček \ Klajnšček \ 
Kleinschek 

Kermel j Kermel Klanjšek ' 

Kern Kern Klančar Klantscher 

Kerne Kernz Klančnik Klantschnik 

Kerš ič Kerschitz Klanšek Klanschek 

Keršnar Kerschner Klavž Klaus 

Kerš ta jn Kerstein Klavžar Klauscher 

Ke r t Ke r t Kleč Kletsch 

Keržan Kerschan Klemen Klemen 

Keržič Kerschitz Klemene Klemenz 

Keše Kesche Klemenčič Klementschitsch 

Kešnar Kessner Klemen j a k Klemen j a k 

Ke te Ke t t e Klenka Klenka 

Ket ič Ket i tsch Klepelj Klepel 

Kežar Kescher Klevec Kiewetz 

Kifar Küfer Klinar Kliner 

Kikel j Kikel Kline Kunz 

Küer Küer Klinec Klinetz 

Kimovec Kimowetz Klobčavar Klobtschawer 

Kimk Kimk Klobčič Klobtschitsch 

Kirher Kircher Kloboves Klobowes 
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Klobo/a Klobous Kočan Kotschan 

Klobučar Klobutscher Kočar Kotscher 

Klofutar Klofuter Koček Kotschek 

Klopčič Kloptschitsch Kočevar Kotschewer 

Klun Klun Kod ar Koder 

Kmet Kmet Koderman Kodermann 

Kmetic Kmeti tsch Kodran Kodran 

Knafe l j Knafel Kodre Kodre 

Knaflič Knafli tsch Kodrič Kodri tsch 

Knapič Knapitsch Kodrun Kodrun 

Knavs Knaus Kof lar Kofier 

Knea Knes Koge j Kogel 

Knežar Knescher Kogovfok Kogouschek 

Kneževič Knesewitsch Koh Koch 

Knific Knifitz Kok Kock 

Knol Knoll Koka l j Kokal 

Knorke Knorke Koke l j Kokel 

Kobal Kobal Koklič Koklitach 

Kobavc Kobautz Kokošinek KokoBchinek 

Kobentar Kobenter Kokotec Kokotetz 

Kobilica Kobilitza Kokovica Kokowitza 

Kobušek Kobilschek Kolar Koler 

Koblar Kobler Kolarič Koleri tsch 

Kobolčnik Koboltschnik Kolbe Kolbe 

Kobolt Kobol t Kolbl Kolbl 

Kobovc Koboutz Kolenc Kollenz 

Kocbek Kotzbek Kolendo Kolendo 

Koče Kotze Koleno Koleno 

Kocelj Kotzeli Koler Koller 

Kocel j Kotzel Kolesa Kolescha 

Koci Kotzi Kolešnik Koleschnik 

Koci jan Kotzian KoljSak Kolschak 

Kocijančič Kotziantscbitsch Kolman Kollmann 

Koc jes Kotzjes Kolničar Kolnitscher 

Kocmur Kotzmur KomaČ Komatsch 



Komal Komal Korač Koratsch 

Koman Komann Koračin Koratschin 

Komar Komer Korantar Koranter 

Komata r Komet ter Kora t Kora t 

Komljanec Komlanetz Korbar Korber 

Komovc Komoutz Korbič Korbi tsch 

Komovec Komowetz Kordaà Kordasch 

Kompan Kompan Kordež Kordesch 

Kompare Kompare Korelec Koreletz 

Kompoš Komposch Koren Koren 

Kompre j Komprei Korenčan Korentschan 

Konal ja Konalia Korenčin Korentschin 

Konavec Konawetz Korenjak Korenjak 

Konz Konz Korimšek Korimschek 

Konci l ja Konzilia Korenin Korenin 

Končan Kontschan Korinžek Korinschek 

Končar Kontscher Koritnik Koritnik 

Končič Kontschi tsch Kor jek Kor jek 

Končana Kontschina KoroS Korosch 

Končnik • Kontschnik Korošec Koroschetz 

Konic Konitsch Kotrošin Koroschin 

Konja r Konjer K o s Kos 

Konik Konik Kosec Kosetz 

Konjedic Konedi tz Kosel j Kosel 

Konjedič Koneditsch Kosem Kosem 

Konrad Konrad Kosič Kosi tsch 

Konšek Konschek Kosirnik Kosirnik 

Kopavnik Kopaunik Kosiša Kosischa 

Kopčavar Koptschawer Kosmač Kosmatsch 

Kopi tar Kopiter Kosman Kosmann 

Kopmajer Kopmaier Kosmatin Kosmatin 

Koporc Koporz Kostanjevec Kostanjewetz 

Koprinski Koprinski Kostanjšek Kostanschek 

Koprivec Kopriwetz Kos tn iak Kostnak 

Koprivnikar Kopriuniker Košak Koschak 
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Koscheniner Koscheniner Krač ina K r atsch in a 

f 
Košir Koschier Kračman Kratschmann 

Košmelj Koschmel Krage l j Kragel 

Košmerl j Koschmerl Kragel jnik Kragelnik 

Košnik Koschnik K r a j c a r Kreuzer 

Košnjek Koschnek Kra jec Kra je tz 

Koštrun Kostrun Kra jna r Krainer 

Košuta Koschuta Krajn ik Krainik 

Košutnik Koschutnik Kra j šek Kraischek 

Kota r Kote r K r a k a r Krake r 

Kotnik Kotnik Krakolnik Krakolnik 

Kovač Kowatsch Krakovnik Krakounik 

Kovačevič Kowatschewitsch Kra l j Kra l 

Kovačič Kowatschi tsch Kramar Kramer 

Kovalar Kowaler Kramar ič • Kramari tsch 

Kovic Kowitsch Kramolc Kramolz 

Kovterc Kouterz Kramžar Kramscher 

Kozabar Kosaber - Krančan Krantschan 

Kozak Kossak Kran j c \ Krainz 

Kozamernik Kosamernik Kranjec ' 

Koželj Kosel Krapež Krapesch -

Kozina Kosina Krasnik Krassnik 

Kozjak Kossiak Kraševec Kraschewetz 

Kozjek Kos jek Krasna Kraschna 

Kozlakar Koslaker Krašovec Kraschowetz 

Kozlovčar Kozloutscher Kra tmaje r Kra tmaier 

Kozmenko Kosmenko Kra tnekar Kra tnecker 

Kozmus Kosmus Kravanja Krawanja 

Kožar Koscher Kravcar Krautzer 

Kožbakar Koschbaker Kravce Krautze 

Koželj Koschel Kravogel Krahvogel 

Kožman Koschmann Kravtbergar Krautberger 

Kožuh Koschuch K r č Ker t sch 

Kracek Kra tzek Kreč Kre t sch 

Kračan Kra t schan Krečič Kretschi tsch 
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Kregar Kreger Križnar Krischner 

Krek K r e k . Križnik Krischnik 

Kre l j Krel Krmel j Kermel 

Kremžar Kremser Krničar Kerni tscher 

Kren Krenn Kro f K r o f 

Kres K r e s Krofi Krofi 

Kresnik Kresnik Kroflič Krofli tsch 

Kresovič Kresowitsch Kropar Kroper 

Kreš ič Kreschi tz Kropej Kropei 

Kretov Kretow Kropivnik Kropiunik 

Krevcar Kreuzer Kropivšek Kropiuschek 

Krevk Kreuk Krošel j Kroschel 

Krevlj ič Kreulitsch Krošl Kroschl 

Krevs Kreus - K r t Ke r t 

Krhin Kerchin Kruc Krutz 

Krhl ikar Kerchliker Kruh Kruch 

Kribet Kribet Krulc . Krulz 

Kr i l j Kr i l Krule j Krulei 

Kr is tan Kris tan Krumpestar Krumpester 

Kris tane Kristanz Krunčan Kruntschan 

KristančiČ Kris tantschi tsch Krušec Kruschetz 

Kristavčnik Kristautschnik Kruši« Kruschltz 

Kr i ša r Krischer Krušnik Kruschnik 

Kr i še j Krischei Krvinar Kerwiner 

Križnik Krischnik Krznarič Kersnar i tscü 

Kriš tof Kr iš tof Kržišnik Kerschischnf! ' 

Križtofek Kris tofek Kržmanc Kcr schmcnr 

Krive Kriutz Kubel j Kubel 

Krivčenko Kriutschenko Kubot Kubot 

Krivec Kriwetz Kuclar Kutzler 

Krivograd Kriwograd Kučič Kutschi tsch 

Krivonog Kriwonog Kučina Kutschina 

Križ Krisch Kuhar Büucher 

Križaj Krischei Kuhelnik Kuchelnik 

Križel j Krischei Kuhlin Kuchlin 



Kukovioa 

Kokovičič 

Kulnik 

Kumar 

Kummer 

Kumerdej 

Kump 

Kumprej 

Kumpuš 

Kun 

Kunavar 

Kune 

KunčiČ 

Kune j 

Kunatelj 

Kunžič 

Kupec 

Kupljenik 

Kupljenk 

Kupman 

Kural t 

Kukowitza 

Kukowitachitsch 

Kulnik 

Kumer 

Kummer 

Kumerdei 

Kump 

Kumprei 

Kumpusch 

Kuhn 

»Kunawer 

Kunz 

Kuntschitsch 

Kunei 

Kunstel 

Kunschitz 

Kupetz 

Kuplenik 

Kuplenk 

Kupmann 

Kural t 

Kurcut 

Kurent 

Kuret 

Kurež 

Kur i 

Kurinčič 

"Kurnik 

Kusjan 

Küs te r 

Kusterle 

Kuš 

Kušar 

Kuše j 

Kutnik 

Kužar 

Kuzman 

Kužman 

K v a s 

Kvasnik 

Kvaternik 

Kveder 

Kurzut 

Kurent 

Kuret 

Kuresch 

Kuri 

Kurintschitsch 

Kurnik 

Kussian 

Kuster 

Kuster le 

Kusch 

Kuscher 

Kuschei 

Kutnik 

Kuscher 

Kutzmann 

Kuschmann 

K w a s 

Kwasnik 

Kwaternik 

Kweder 

Lac i jan 

Lačen 

Ladiha 

Ladnik 

Ladnikar 

Ladste ter 

Lago j a 

L a h 

L a h a j n ar 

Lahovec 

Lahovnik 

La jbaher 

Latzian 

Latschen 

Ladicha 

Ladnik 

Ladniker 

Lads tä t te r 

Lago ja 

Lach 

Lacheiner 

Lachowetz 

Lahcrunik 

Laibacher 

La jna r 

La jner 

Lajniä 

Lajovic 

La j tgeb 

L a k n a r 

Lakner 

Lakovec 

Lakovnik 

LakovSek 

Lako ta 

Lambergar 

Leiner 

Leinisch 

Lajowitz 

Lei tgeb 

Lackner 

Lakowetz 

Lakounik 

Lakouschek 

Lako ta 

Lamberger 
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Lamberšek Lamberschek Lebeničnik Lebenitschnik 

Lamovec Lamowetz Lebar Lebe r« 

Lamovšek Lamouschek Lebič Lebi tsch 

Lampar Lamper Lebih Lebich 

Lampe Lampe Lebingar Lebinger 

Lampič Lampitsch Lečn ik . Letschnik 

Lampreht Lamprecht Ledinek Ledinek 

L a n g Lang Ledrar Ledrer 

Langerholc Langerhoflz Lega t L e g a t 

LangerSek Langerschek Legedič Legeditsch 

Langua Langus Legisa Legischa 

Lanišek Lanischek Legnar Legner 

L a p L a p Legvar t Legwar t 

Lapajne Lapeine Lehen Lechen 

Lapuh Lapuch Lejrniš Leimisch 

L a p u i Lapusch Le jne r Leiner 

Lar l s i Lar i s i Lejàe Leische 

Lavh Lauch Lemič Lemitsch 

Lavrenčak Laurentschak Lemovec Lemowetz 

Lavrenčič Laurenjtschitsch Lemut Lemut 

Lavr ič Laur i tsch Lenar Lener 

Lavrih Laurich Ijenarčič Lenartschi tsch 

Lavrin Laurin Lenardič Lena r di tsch 

Lavrinc Laurinz Lenasi Lenassi 

L a v t a r \ 

Lav i e r > 
Lauter 

Lenček 

LendovSek 

Lentschek 

Lendouschek 

Lavtižar Laut ischer Lenerčič Lenertschitz 

Lavzegar 

Lazar 

Lausegger 

Latzer 

Lengar \ 

Lenger > 
Lenger 

Lazarini Lazarini Lenič Lenitsch 

Laznik Lassnik Lenko Lenko 

Leban Leban Leonardi Leonardi 

Lebar Leber Lepe j Lepei 

Lebar ič Lebar i tsch Lepiönik Lepitschnik 

Leben Leben Lepin Lepin 
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Lepko f Lepko Lipicar Lipitzer 

Le rh Lerch Lipnik Lipnik 

Lesičnik Lesi tschnik Lipoglavšek Lipoglauschek 

Les j ak Lessiak Lipove Lipoutz 

Leskovar Leskower Lipovec Lipowetz 

Leskovec Leskowetz Lipovnik Lipounik 

Leskovic Leskowitz Lipovšek Lipouschek 

Lesnik Lesnik Lipuš Lipusch 

Leskovšek Leskouschek Lisec Lisetz 

Leš Lesch Liskovc Loskoutz 

Lesa r Lescher Lisnik Lisnik 

Lešek Leschek Lizic Lisi tz 

Lešnik Leschnik L j a l j o Lalio 

Lešn jak Leschnak LjubiČ Lubitsch 

Le tnar Le tner Laboda Laboda 

Levar l ieber Ločičnik Lotschitschnik 

Leve Leutz Ločnikar > 
Lotschniker 

Levče Leutsche Ločniker > 

Leveč Lewetz Lodran Lodran 

Levičnik Lewitschnik Lodrant Lodrant 

Levingar Lewinger L o g a j Logei 

Levko Leuko Loga r Loger 

Levovnik Lewounik Logondar Logonder 

Levst ik Leust ik Lojen Lojen 

Libnik Libnik Loka r Locker 

Lihtenekar Lichtenegger Lombar Lomber 

L ičof Li t schof Lombergar . . Lomberger 

L ibar Lieber Lomovšek Lomouschek 

Likar Liker Lohönar Lontschner 

Likovič Likowitsch Lončar Lontscher 

Likozar Likoser Longo Longo 

Lilio Lili tsch Lorbar Lorber 

Limoni Limoni Lorenci Lorentzi 

Lindnar Lindner Lorenčič Lorentschitsch 

Lipar Liper Lorga r Lorger 
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Loštek Lostek Lukežič Lukeschitz 

Lotr ič Lotritsch Likič Likitsch 

Lovec Lowetz Lukman Lukmann 

Lovko Louko Lukovšek Lukouschek 

Lovrenčič Lorentschitsch Luks Luchs 

Lovrinc Lorinz Lun Lun 

Lovše Lousche Lunar Luner 

Lovšin Louscbin Lundar Lunder 

Lozaj Losei Lupine Lupinz 

Lozar Lotzer Lupša Lupscha 

Lubej Lubei Luskovec Luskowetz 

Lučnik Lutschnik Luskovnik Luskounik 

Lučki Lutschki Lustrik Lustrik 

Ludviger Ludwiger Lušina Luschina 

Ludvik Ludwig Luštrek Lustrek 

Lukač Lukatsch L u t a r Lut ter 

Likan Likan Lutršek Luterechek 

Lukanc Lukanz Lužbi Lusbi 

Lukančič Lukantschitsch Luznar Lusner 

Lukanec Lukanetz Luzovec Lusowetz 

Lukanič Lukanitsch , Lužan Luschan 

Lukavec Lukawetz Lužar Luscher 

Lukec Luketz Lužnik Luschnik 

Lukeš Lukesch Lužovec Luschoweta 

M 
Macarol Macarol Magnik Magnik 

Macele Matzele Maguč Magutsch 

Macuh Matzuch Magušar Maguscher 

Macur Matzur Mah Mach 

Maček Matschek M ah ar Macher 

Mačič Matschitsch Maharčič Machertschitsch 

Madjar Madjar Mahkota Machkota 

Magar Mager Mahkovec Machkowetz 
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Mahnte 

Maje 

Majce 

Majcen 

Majcenovič 

Majdič 

Ma ja r 

Majerič 

Majerle 

Majeršič 

Majhen 

Majhenc 

Majhenič 

Majnik 

Maj stri 

Majstorovič 

Majstrik 

Makan 

Makič 

Maklin 

Makočnik 

Makovec 

Makuc 

Malajnar 

Malec 

Male 

Malenšek 

Males 

Malež 

Mali 

Malinšek 

Mainar 

Malovrh 

Mamilovič 

Mandelj 

Machnitsch Mandelc Mandelz 

Meiz Manestar Manester 

Meize Manfreda Manfreda 

Meizen Mankoc Mankotz 

Meizenowitsch Marakič Marakitsch 

Maiditsch Marinäek * Marinschek 

Maier Markun Markun 

Meieritsch Markuta Markuta 

Meierlc Marn Marn 

Meierschitz Marolt Marolt 

Meichen Maroček Marotschek 

Meichenz Marovšek Marouschek 

Meichenitsch Marovt Marout 

Mainik Martelak Martelak 

Meisterl Martelanc Martelanz 

Meistorowitsch Martine Martinz 

Meistrik Martinčič Martintschitsch 

Makan Martinjak Martinjak 

Makitsch MartinSek Martinschek 

Maklin Martinuci Martinuzzi 

Makotschnik Martinuö Martinutsch 

Makowetz Maruško Maruschko 

Makutz Marveč Marwetz 

Maleiner Maselj Masel 

Maletz Masič Masitsch 

Malle Mastek Mastek 

Malenschek Masten Masten 

Masterl Masterl 
Malesch 

Mastnak Mastnak 

Mali Matajc Mateiz 

Malinschek Matajdl Mateidl 

Malner Mataln Mataln 

Malowerch Matanovič Matanowitsch 

Mamilowitsch Matek Matek 

Mandel Matelič Matelitsch 
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MatevžiČ Mateuschitz Medja Media 

Matic Matitsch Medved Medwed 

Matičič Matitschitsch Medvešček Medweschek 

Maličko Malitschko Meglic Meglitsch 

Mat i ja Matia Mežnaršič Messnerschitz 

Matijo Matio Megušar Meguscher 

Matjašič Maliaschitz Meh Mech 

Matjan Matian Mehle Mechle 

Matjaž Maliasch Mehmedinovič Mechmedinowitsch 

Matoz Matos Mejač Mejatsch 

Matvoz Matwos Mejavšek Mejauschek 

Mavhler Mauchler Mejda Meida 

Mavsser Mausser Mekuč Mekulsch 

Mav Mau Melanšek Melanschek 

Mavc Mautz Melhijor Melchior 

Mavčič Mautschitsch Melin Melin 

Mavec Mawetz Menart Menart 

Maver 

Mavhlar 

Mauer 

Mauchler 

Mencingar \ 

Mencinger > 
Menzinger 

Mavko Mauko Mendižovec Mendischowetz 

Mavrar Maurer Menegalija Menegalia 

Mavri Mauri Mere Merz 

Mavric Mauritsch Merčon Mertschon 

Mavrin Maurin Merčun Mertschun 

Mavrovič Maurowitsch Merhar , Mercher 

Mavsar \ 

Mavser ' 
Mauser 

Merhora 

Meričnik 

Merchora 

Meritschnik 

Mayr Mayr * Merjasec Merjasetz 

Mazi Matzi Merjašič Merjaschitz 

Mazovec Matzowetz Merkač Merkatsch 

Mažgon Maschgon Merkačič Merkatschitsch 

MaziloŠek Maziloschek Merkužič Merkuschitz 

Meden Meden Merlak Merlak 

Medic Meditsch Merše Mersche 

Medižovec Medischowetz Meršolj Merschol 
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Mertelj ' M er tel 

Merva Merva 

M er zel j Mcrsel 

Mesaric Mesaritsch 

Mesec Mesetz 

Meserič Meseritsch 

Meserko Meserko 

Mesner Messner 

Mestek Mestek 

Mešek Meschek 

MeŠič Meschitz 

Mešiček Mesitschek 

Meško Meschko 

Meschl Mešl 

Mešnjak Meschnak 

Metarnik Metarnik 

Metelko Metelko 

Meiere Meterz 

Mezek Mesek 

Mežan Meschan 

Mežek Meschek 

Mežik Meschik 

Mežnar Messner 

Mežnarc Messnerz 

Meznarič Messneritsch 

Meznaršič Messnerschitz 

Mihajlov Michailow 

Mihelač Michelatsch 

Mihelčič Micheltschitsch 

Mihelič Michelitsch 

Mihelj Michel 

Mihevc Micheutz 

Mihor Michor 

Mihov Michow 

Mihovar Michower 

Mihovec Michowetz 

Mikec Miketz 

Mikič Mikilsch 

Mikelj Mikel 

M M Miki 

Miklavc Miklautz 

Miklavčič Miklautschitsch 

Miklavžina Miklauschina 

Miklič Miklitsch 

Miklošič Miklositsch 

Mikluš Miklusch 

Mikolič Mikolitsch 

Mikula Mikula 

Mikuš Mikusch 

Milač Milatsch 

Miladinovič Miladinowitsch 

Milavec Milawetz 

Miler Müller 

Milic Militsch 

Militarev Mililarew 

Miljak Miliak 

Milko vič Milkowitsch 

Milonik Milonik 
4 

Milošič Miloschitz 

Milovnik Milounik 

Mimik Mirnik 

Mirt Mirt 

Miruč . Mirtitsch 

Misotitsch Misotitsch 

Miš Misch 

•Mišic Mischitz 

Mišigoj Mischigoi 

Mišvelj Mischwel 

Mivšek Miuschek 

Mizori. Misori 



Mladnik Mladnik Možina Moschina 

Mladič Mladitsch 
• 

Možir Moschier 

Mlaka Mlaka Možnarič Mosneritsch 

Mlakar Mlaker Mrak • Mrak 

Mlalej Mlatei Mramor Mramor 

Mlekuš Mlekusch Mravlja Mraula 

Mlenar Mlenar Mravljak Mraulak 

Mlenarič Mlenaritsch Mravlje Mraule 

Mlonar Mloner Mrčun Mertschun 

Mpčilnik Molschilnik Mrežar Mrescher 

Močivnik Motschiufiik Mrgole Mergole 

Močivnikar Molschiuniker Mrhar Mercher 

Močnik Molschnik Milak Milak 

Modec Modetz Mrovlje Mroule 

Modar Moder Mrva Merwa 

Modic Moditz Mrvica Merwitza 

Modrej Modrei Mrvič M er witsch 

Modrijan Modrian Mrzelj Mersel 

Mohar Mocher Mrzlikar Mersliker 

Mohorič Mochoritsch Mubi Mubi 

Mohorčič Mochortschitsch Mučilnik Mutschilnik 

Mohorč Mochortsch Muh Much 

Mokorel Mokorel Muhar Mucher 

Molka Molka Muhič Muchitsch 

Molnar Molner Muhovc Muchoutz 

Moneta Moneta Mulej Mulei 

Mongus Mongus Mulh Mulch 

More More Muljavec Mulawetz 

Morela Morela Mumelj Mumel 

Mori Mori Munda Munda 

Morič Moritsch Munih Munich 

Moškric Moskritz Mur Mur 

Mozetič Moselitsch Muren Muren 

Mozgan Mosgan Murgelj Murgel 

Možek Moschek Muri Muri 
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Murn/ Murn Music Muschilž 

Murnik Murnik Muzga Musga 

Murovec Murowetz Muzik Musik 

Muršič Murschitz 
• 

Mužan Muschan 

Musar Muser Mužovec Muschowetz 

Muš Müsch 

N 
Nabergoj Nabergol Navotnik Nawotnik 

Nabernik Nabernik Nečimar i 
Netschimer 

Naberžnik Naberschnik Nečimer > 

Nabrnik Nabernik Nedoh Nedoch 

Nadižar Nadischer Nedved Nedwed 

Nadiževec Nadischewetz Nemec Nemetz 

Nadles Nadles 
Neret Neret 

Nadrah Nadrach 
Nežima Neschima 

Naglic 

Nagode 

Nagorevčnik 

Naglitsch 

Nagode 

Nagoreutschnik 

Nežman 

Nič 

Neschmann 

Nitsch 

Nahtigal Nachtigall Nikler Nikler 

Najovnik Najounik Nikolavčič Nikolautschitsch 

Nakrs t Nakers t NikoUč Nikolitsch 

Nalič Nalitsch Noč Notsch 

Namar Namer Nagraèek Nagraschek 

Napas Napas Nolimal Nolimal 

Napokoj Napokoi Novak Nowak 

Napret Napret Novic Nowitz 

Narad \ 

Nara t > 
Nara t 

Novikov 

Novinec 

Nowikow 

Nowinetz 

Nardini Nardini Novljan Nowlan 

Narobe Narobe Novosel Nawosel 

Nas t ran 

Nažič 

Nas t ran 

Naschitz 

Novšak \ 

Novšek i 
Nouschek 

NaverSnik Nawerschnik Notar Notar 

Navodik Nawodnik Nučič Nutschitsch 
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Nun ar 

Nusbergar 

Nuner 

Nussberger 

Nusdorfar 

Nywelt 

Nussdorf er 

Nywejt 

O 
Obar Ober Ojs t re Oistre 

Obermajar Obermeier Ojs t rman Oistermann 

Oberpohovnik Obrpochounik Okoren Okoren 

Obersnel Obersnel Okorn Okorn 

Obers tar Oberstar Okretič Okreti tsch 

Oberšnik Oberschnik Okrogar Okroger 

Obertavč Obertautsch Okrogelnik Okrogelnik 

Oberžan Oberschan Okrožnic Okrosnitsch 

Obid Obid Okrižnik Okrischnik 

Obilčnik Obiltschnik Okršlar Okerschler 

Oblak Oblak Oleško Oleschko 

Oblakovič Oblakowitsch Olifčič Oliftschitsch 

Obleščak Obleschak OUp OUp 

Obojnik Oboinik Olipič Olipitsch 

Obolnar Obolner Olivčič Oliftschitsch 

Obreza Obresa Omahen Omachen 

Ocepek Ozepek Omahna Omachna 

Ocvirk Ozwirk Oman Omann 

Očko Otschko Omar Omer 

Odar Oder Omejc Omeitz 

Oderlap Oderlap Omejec Omejetz 

Ogajevšek Ogajeuschek Omers Omers 

Ogorevc Ogoreutz Omerza Omersa 

Ogrin Ogrin Omerzelj Omersel 

Ogrinc Ogrinz Omiš Omisch 

Ogrinec Ogrinetz Omovšek Omouschek 

Ogris Ogris Opaškar Opaschker 

Ogrizek Ogrisek Operčan Opertschan 

Ojcl Oizl Opkirhar Obkircher 

Ojnik Oinik Opravž Oprausch 
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/ 
Opreschnik 

Oranitsch 

Oraschem 

Orecher 

Orechek 

Orechowetz 

Orel 

Oreschkowitsch 

Oreschnik 

Oriachnik 

Ornik 

Oroschim 

Orsenk 

Ortan 

Orter 

Osavnik 

Oselj 

Osenar 

Osenčič 

Osenk 

Oserban 

Osilin 

Oslovnik 

Osojnik 

Osolm 

Osolnik 

Osredkar 

Osterman 

Osteršek 

Otujac 

Osaunik 

Osel 

Osener 

Osentschitsch 

Osenk 

Oserban 

Osilin 

Oslounik 

Osoinik 

Osolm 

Osolnik 

Osredker 

Ostermann 

Osterschek • 

Otujetz 

Pačnik Patschnik Pančar 

Pagon Pagon Pančur 

Pagorevčnik Pagoreutschnik Pande 

Pahor Pachor Pandel 

Pa jank Pa jank Pandev 

P a j a r . Pan gre 
Paier 

Pa j e r ' Pangerfiič 

P a j k Paik Panjan 

Pajnik Painik Pankovič 

Pa jn t a r Peinter Pan ta r 

P a jo vič Pajowitsch Papež 

Palčič Paltschitsch Paplar 

Paleček Paletschek Papier 

Palhar t igar x Papodi 
Palhart iger 

Palhar t iger ' Papov 

Palavc Palauz ParadiS 

Palovšnik - Palouschnik Paravi j a 

Pance Panze Parke l j 

Pantscher 

Pantschur 

Pande 

Pandel 

Pandeu 

Pangerz 

Pangerschitsch 

Pan jen 

Pankowitz 

Pan te r 

Papesch 

Papier 

Papodi 

Papou 

Paradies 

Parawia 

Parkel 
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Opreènik 

Oranič 

Oražem 

Orehar 

Orehek 

Orehovec 

Orel 

Oreškovič 

Orešnik 

Orišnik 

Ornik 

Orožim 

Orsenk 

Ortan 

Or ta r 



Pasovnik Pasounik 

Paštebar Pasteber 

Patnjak Patnak 

Paulus Paulus 

Pave Pautz 

Pavčič Pautschitsch 

Pavčnik Pautschnik 

Pavec Pawetz 

Pavkovič Paukowitsch 

Pavi Paul 

Pavlak Paulak 

Pavlat Paulat 

Pavlenič Paulenitsch 

Pavletič Pauletitsch 

Pavli Pauli 

Pavlic Paulitsch 

Pavlina Paulicha 

Pavlin Paulin 

Pavlovčič Paulowtschitsch 

Pavlovič Paulawitsch 

Pavlus Paulus 

Pavoni Pawoni 

Pavovc Pawouz 

Pavrič Pauritsch 

Pavšar • Pauscher 

Pavše Pusche 

Pavšek Pauschek 

Pavšik Pauschik 

Pavšnar Pauschner 

Pazlar Pazler 

Pazlov Paslow 

Pfaj far \ Pfaj far \ 
Pfeifer 

Pfeifer J 

Pec Petz 

P e č a r Petscher 

Pečaver Petschauer 

Peček Petschek 

Pečelin Petschelin 

Pečkaj Petschkei 

Pečlin Petschlin 

Pečnig \ Pečnig \ 
Petschnig 

Pečnik > 

Pečnikar Petschniker 

Pecolar Petscholer 

Pečovnik Petschounik 

Pegam Pegam 

P e h a r ^ f c Pecharz 

Pejuovič Pejuöwitsch 

Peklaj Peklei 

Peklar Pekler 

Pekolj Pekol 

Pekove Pekouz 

Pekovec Pekowetz 

Pelac Pelaz 

Pelač Pelatsch 

Pelan Pelan 

Peci Pezl 

Pelenšek Pelenschek 

Pelicon PeJikon 

Pelizon Pelison 

Pelko Pelko 

Peklenik Peklenik 

Pem Pem 

Penčur Pentschur 

Pengov Pengou 

Penšek Penschek 

Pepevnik Pepeunik 

Pepina Pepina 

Pere Perz 

Pero Pertsch 



PerčiG Pertschitsch Pes tar Pester 

Perdahar Perdacher Pestotiük Pestotnik 

Perdan Perden Pešičar Pesitscher 

Pernic Pernitsch Petač Petatsch 

Perfeta Perfeta Petančič Petan tschitsch 

Perhaj Perhei Pe tar Peter 

Perhovec Perhovez Petavar Petauer 

Perjet Perjet Petek Petek 

Perjevič Prjewitsch Petelinkar Petelinker 

Perko Perko Pctelmšek Petelinschek 

Permanšek Permanschek Peterca Peterza 

Permošič Perm^G^itz Peterlin Peterlin 

Permozar Permoser Peterle Peterle 

• 
Peneš 

Penesch Peterman Petermann 

Penič 

Penik 

Penitsch 

Penik 

Peternel ì 

Peternelj i 
Peternell 

Penšek Penschek Petičnik Petitschnik 

Pernišek Perräschek Petjak Petak 

Pernjak Pernak Petje Pete 

Pernuš Pernusch Petkoš Petkosch 

Perovič Perowitsch Petkovie Petkowitsch 

Perovšek Perouschek Petkovšek Petkouschek 

Perpar Perper PetraČ Petra tsch 

Pertot Pertot Pe traš Petrasch 

Peruci Perucci Pe tre j Petrei 

Perš Persch Petrič Petritsch 

Perse Persche Petrlin Peterlin 

Peršin Perschin Petrov Petrou 

Peruš Perusch Petrovac Petrowetz 

Pervinšek Perwinschek Petrov čič Petroutschitsch 

Pesjak Pesiak Petrovič Petrowitsch 

Pesjan Pesian Petrovnik Petrounik 

Peško Pesko Peuz Peuz 

Peskovič Peskovitsch Pevalek. Pewalek 

Pesnik Pesnik Pevc Peuz 
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Pevec Pewetz PirkoviČ Pirkowitsch 

Pezdie Pesditsch Pirman Pirmann 

Pezdir Pesdier Pirš Pirsch 

Pezdirnik 

Pezlaj 

Pesdirnik 

Peslei 

Pirtovschek 

Pirtovšek ' 
Pirtouschek 

Pibar Piber Pisar Piser 

Picaj Pizei Pischlar Pischler 

Picalo Picalo Pisjan Pisjan 

Pichl ar Pichler Pisk Pisk 

Pičman Pitschmann Piskar Pisker 

Pihernik Pichernik Piškur Pischkur 

Pihlar Pichler Pisovec Pisowetz 

Pikalo Pikalo Piščanec Pischanetz 

Pike 

Pikec 

Piker 

Piketz 

Pisljar 

Pišlar ^ 
Pischler 

Pikelj Pikel Pi tar Piter 

Piko Piko Pivec Piwetz 

Pikon Pikon Pivk Piuk 

Pikuš Pikusch Pižem Pischem 

Pilar 

Piler > 
Piller 

Pižent 

Pižmot 

Pischent 

Pischmot 

Piletič 

Pilih 

Piletitsch 

Pilich 

Placar ^ 

Piacer ' 
Platzer 

Pinoza Pinoza Plahuta Plachuta 

Pintar Pinter Plahutnik Plachutnik 

Pintarič Pintaritsch Plajbes Pleibes 

Pintbah Pintbach Plajer Pleier 

Pintar Pinter Plajh Pleich 

Pipan Pipan Plajnar Pleiner 

Pip Pipp Planjšek Pleinschek 

Pipenbaher Pippenbacher Planine Planinz 

Pire Pirz Planinec Planinetz 

Pirih Pirich Planinšec Planinschetz 

Pirinan Pirinan Planinšek Planinschek 

Pirjevec Pirewetz Planšak Planschak 
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Planck Planschek Pocvek Pozwek 

Plantan Plantan Počivalnik Potschiwalnik 

Plantev Planteu Podakar Podaker 

Plant iša Plantischa Podbeljäak Podbelschek 

PlatovSek Platouschek Podberšček Podberschek 

Piave Plautz Posberšič Posberscbitz 

Plavič Plawitsch Podbevšek Podbeuschek 

Plaznik Plasnik Podbrežnik Podbresnik 

Plazovnik Plasownik Podev Podeu 

Pleèec Pleschetz Poderčnik Podertschnik 

Plemelj Plemel Podgarnik Podgarnik 

Pleskovič Pleskowitsch Podgorelec Podgoreletz 

Plesničar Plesnitscher Podgornik Podgornik 

Plestenjak Plesteniak Podgoršek Podgorschek 

Pleš Plesch Podgoršnik Podgorschnik 

Pleèec Pleschetz Podhevšek Podheuschek 

Plešivčnik Plesiutschnik Podhovnik Podhounik 

Pleàincnik Plesintschnik Pod jed Podjed 

Pleèka Pleschka Podkrižnik Podkrischnik 

Pleàko Pleschko Podlesnik Podlesnik 

Pleénar Pleschner Podlipnik Podlipnik 

Pleénik Pleschnik Podlogar Podloger 

Pleteršek Pleterschek Podlunšek Podlunschek 

Pievano Plewanz Podmiljšak Podmilschak 

Plevel . Podobnik Podobnik Plevel . 
Plewel 

Plevelj Podojsteräek Podoisterschek 

Plevnik Pleunik Podpeskar Podpesker 

Pliberšek Pliberschek Podratnik Podratnik 

Plimeri Plimen Podrekar Podreker 

Plimon Plimon Podričnik Podritschnik 

Plodar Ploder Podržaj Poderschei 

Pioni Plochl Podstenšek Podstenschek 

Pluder Pluder Pod vis Podwis 

Poberénìk Poberschnik Pogač Pogatsch 

Poboljšak Pobolschak PogaČar Pogatscher 



Pogačnik Pogatschnik Polovšak Polouschak 

Poga ta j Pogatei Polundak Polundak 

Pogladič Pogladitsch Pondeljek Pondelek 

Poglajen Poglajen Ponebšek Ponebschek 

Pogorevčnik Pogoreutschnik Pongrac Pongratz 

Pogra jc Pogredtz Ponikvar Panikwar 

Pogra jec Pograjetz Popič Popitsch 

Pohar Pocher Popijor Popior 

Ponila Pochila Popjal Popial 

Pohilan Pochilan Popovič Popowitsch 

Pohleven Pochlewen Por Por 

Pohlin Pochlin Po re j Porei 

Pohojnikar Pochoiniker Porenta Porenta 

Pa janec Pojanetz Porenter Porenter 

Po je Po je Pori Por i 

Pokelšek Pokelschek Porinta Porinta 

Pokeršnik Pokerschnik Poročnik Porotschnik 

Poklekar Pokleker Porovne Poroune 

Poklukar Pokluker Porovnik Porounik 

Pokorn Pokorn Posavo Posautz 

Pokovec Pokowetz Post išek Post ischek 

Pokro Pokro Pošebal Poschebal 

Pokrov Pokrou Pošebulj Poschebul 

Pola jnar Poleiner Pošnar Poschner 

Polak Polak Pot ičar Pot i tscher 

Poiane Polanz Potisek Potisek 

Polda Polda Potočar Pototscher 

Pole Pole Potočec Pototschetz 

Polenšek Polenschek Potočik Pototschik 

Poličar Pol i tscher Potočnik Pototschnik 

Polišek Polischek Potočnik Pototschnik 

Pol janec Polanetz Potokar Potoker 

PoljanSek Polanschek Potrebuješ Potrebujescl 

Poljenec Polenetz PotuSek Potuschek 

Polka Polka Povalej Powaled 
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Povh j 

Povhe 

Povirk 

Pavliha 

Povoden 

Povsod 

Povše 

Pouschitsch 

Povšin 

Povšnar 

Povž 

Poznič 

Poznik 

Pozovičar 

Požar 

Požarnik 

Požaršek 

Požek 

Poženel 

P r a g a r 

P r a h 

Prajdič 

P r a p a r 

Praprotnik 

Prasnig 

Praznik a r 

Pratnekar 

Pravhar 

Pravica 

Pravst 

Praznik 

Predalič 

Pregelj 

Pregi 

Preglau 

Pouch 

Pouche 

Powirk 

Paulicha 

Powoden 

Pousod 

Pousche 

Povšič 

Pouschin 

Pouschner 

Pousch 

Posnitsch 

Posnik 

Posowitscher 

Poscher 

Poscharnik 

Posarschek 

Poschek 

Poschenel 

Prager 

Prach 

Preiditsch 

Praper 

Praprotnik 

Prasnig 

Praschniker 

Pratneker 

Praucher 

Prawitza 

Praust 

Prasnik 

Predalitsch 

Pregel 

Pregi 

Preglau 

Preisingar 

Preklet 

Prelasnik 

Prelesnik 

Prejovšek 

Premk 

Premože 

Prentrov 

Premru 

F r e n a r 

Presečnik 

Prese j j 

Presene 

Presetnik 

Preskar 

Prester l 

P res to r 

P reša r 

Prešeren 

Prešern 

Prešerar 

Prešičnik 

Pre tnar 

Prevalnik 

P revc 

Prevodnik 

Prezelj 

Prežel j 

Pridgar 

Prihoda 

Pr i ja te l j 

Prikeršnik 

Priskosnik 

Pr imär 

Prime 

Preisalnger1 

Preklet 

Prelasnik 

Prelesnik 

Prelouschek 

Premk 

Premosche 

Premrou 

Premru 

Premier 

Presetschnik 

Prešel 

Presenz z 

Presetnik 

Presker 

Pres ter l 

P res to r 

Presser 

Prescheren 

Preschern 

Prescherer 

Presi tschnik 

Prettner 

Prewalnik 

Preuz 

Prewodnik 

Presel 

Preschel 

Pridger 

Prihoda 

Pi ja te l 

Prikerschnik 

Priskosnik 

Pr imer 

Primz 



Primožič Primoschitz Puh Puch 

Princ Prinz Puhar Pucher 

Prinčič Printschitsch Puhshofer Puchshofer 

Prislan Prislan Pukl Pucki 

Pr i s t P r i s t Pukšič Pukschitsch 

Pr is tavec Pristawetz Pumpernik Pumpernik 

Pris topec Pristopetz Puncergrubar Punzergruber 

Pristov Pristou Punčoh Puntschuh 

Pristovnik Pristounik Pungarsek Pungarschek 

Privalnik Priwalnik Pungartnik Pungartnik 

Priveršak Priwerschek Pungerčan Pungertschan 

Probs t Probs t PungerSič Pungerschitz 

Prohinar Prochiner Pungrac Pungratz 

P r o j Pro! Puntigam Puntigam 

Prosen Prosen Purgar Purger 

Prosenc Prosenz Purič Puri tsch 

Prosen j a k Prosenak Punkar t Punkar t 

ProSek Proschek Pustavrh Pustawerch 

Pros t Pros t Pustinek Pustinek 

Prskalo Perskalo P r i s P r i s 

Prusnik Prusnik Pustnik Pustnik 

Prs t ros Pres t ros Pustotnik Pustotnik 

Pšenica Pschenitza Pustoslomšek Pustoslomschek 

Pseničnik Psenitschnik Pušar Puscher 

Pt ičar Pt i t scher Pušavec Puschawetz 

Puc Putz Puščen Pustschen 

Pucel j Puzel Pušmar Puschmer 

Pučavc Putschautz Pušnik Puschnik 

Pucko Putschko Pušpan Buchsbaum 

Pudgar Pudger Pužaveč Puschawetz 

Pugel j Pugel Pužem Puschem 

R 
Rabič Rabitsch Račel Ratschel 

Race Ratze Račič . Ratschitsch 

Racman Razmann Račnik Ratschnik 
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Radan</vič Radanowilsch Ramoveš •> 
Ramousch 

Radan</vič 
Ramousch 

Radelj Radei Ramovš ' 

Radi Radi Rampre Rampre 

Radič Raditsch Ramšak Ramschak 

Radivojevič Radiwojewitscli Kamuš Ramusch 

RadmeliČ Radmelitsch Rane Ranz 

Radušnik Raduschnik Rancingar Ranzinger 

Rahne Raehnc Rančigaj Rantschigei 

Rahonc Rachonz Rangus Rangus 

Raj ar Reier Rant Rant 

Rajgel ^ Rantar N 
Ranter 

Rajgel ^ 
Reigei 

Ranter ' 
Ranter 

Rajgelj > 
Reigei 

Ranter ' 

Rajh Reich Rape Rape 

Rajhman Reichmann Raposch Raposch 

Reihtar Reichicr Rapotec Rapotez 

Rajkovič Reikowitsch Rasbergar Rasberger 

Rajnar Reiner Raspotnik Raspotnik 

Rajnhard Reinhard Rastočnik Rastotschnik 

Rajšek Reischek Ratajc Rateiz 

Rajšp Reisp Ratej Ratei 

Rajštar Reister Raunik Raunik 

Rajzinger Reisinger Ravc Rautz 

Rak Rak Ravk Rauk 

Rakar Raker Ravhekar Rauchegger 

Rakef Rakef Ravlan Raulan 

Rakeš Rakesch Ravnar Rauner 

Rakilnik Rakitnik Ravnihar Raunicher 

Rakove Rakoutz Ravnik Raunik 

Rakovec Rakowetz Ravnikar Rauniker 

Rakovič Rakowitsch Ravnjak Raunak 

Rakovnik Rakounik Ravšar Rauscher 

Rakuša Rakuscha Ravšelj Rauschel 

Rakušček Rakuschek Ravtar Rauter 

Raljan Rai an Razboršek Rasborschek 

Ramovec Ramowetz Razdrih Rasdrich 

60 



Razdrtič Rasdertitsch 

Razgorček Rasgorschck 

Razingar ^ 

} Ratzinger 
Razinger ; 

Razložnik Rasloschnik 

Razoršck Rasorschek 

Razpet Raspet 

Razpotnik Raspotnik 

Raztočnik Rastotschnik 

Raztresen Rastresen 

Ražem Raschem 

Rebec Rebetz 

Rèbernik Rebernig 

Rebič Rebitsch 

Rebol Rebol 

RebrŠek Reberschek 

Recar Rctzer 

Rechbergar Rechberger 

Regali Regali 

Regovc Regoutz 

Regulj Regul 

Rehbergar Rech berger 

Reihard 
Reichard 

Reihard 

Reinhard Reinhard 

Rejc Reiz 

Re ja Reis 

Rekar Reker 

Rekelj Rekel 

Remec Remelz 

Remic Rcmitz 

Rems Rems 

Remšak Remschak 

Remškar Remschker 

Renčelj Rentschel 

Renko Renko 

Repanšek Repanschek 

Repa Repa 

Repe Repe 

Repič Repitsch 

Repinc Repinz 

Repnik Repnik 

Repolusk Repolusk 

Repoločnik Rcpotolschnik 

Repovž Repousch 

Rernik Rernik 

Reseli Resch 

Resman Ressmann 

Resnar Rösner 

Resnik Ressnik 

Res Resch 

Rešck Reschek 

Reselo Rcscheto 

Retelj Retel 

Rev Reu 

Reven Rewen 

Reya Reya 

Rezek Reschek 

Reženk Reschenk 

Režun Reschun 

Ribčnik Ribtschnik 

Ribič Ribitsch 

Ribnikar Ribniker 

Ribšek Ribschek 

Riček Ritschek 

Ričel Ritschcl 

Rifel Rifel 

Rigelnik Riegelnik 

Rihar Richer 

Rihel Richel 



Rihtar j 

Rihtarš ič 

Riedl 

Rlgl 

Ring 

Rink 

Rišnar 

Ritonja 

Rivec 

Rižmarič 

Robač 

Robas 

Robavs 

Robek 

Robič 

Robinik 

Robinsak 

Robinšek 

Roblek 

Robljek 

Ročnik 

Rode 

Rodič 

Rogač 

Rogar 

Rogelj 

Roger 

Roje 

Rojko 

Rojnik 

RojSek 

Rokave 

Rokavec 

Rolc 

Romih 

Richter 

Richterschitz 

Riedl 

Riegel 

Ring 

Rink 

Rischner 

Ritonja 

Riwelz 

Rismaritsch 

Robatsch 

Robas 

Robaus 

Robek 

RobHsch 

Robinik 

Robinschek 

Roblek 

Rotschnik 

Rode 

Roditsch 

Rogatsch 

Roger 

Rogel 

Roger 

Roitz 

Roiko 

Roinik 

Roischek 

Rokautz 

Rokawetz 

Rolz 

Romich 

Romšak 

Rončan 

Ropotar 

Ropret 

Roschar 

Roskopl 

Rostan 

Rosulnik 

Rošaj 

Rošnik 

Rot 

Roter j 

Rotter 

Rotman 

Rotovnik 

Rovan 

Rovanšek 

Rovar 

Roveredo 

Rovšek 

Rovtar 

Rozina 

Rozman 

Rozmanič 

Rozmarič 

Rožaj 

Rožanc 

Rožej 

Rožen 

Rožencvet 

Roženičnik 

Rožič 

Rozina 

Rožmanec 

Rožnik 

Romschak 

Rontschan 

Ropoter 

Ropret 

Roscher 

Roskopl 

Rostan 

Rosulnik 

Roschei 

Roschnik 

Rot 

Rotter 

Rottmann 

Rotounik 

Rowan 

Rowanschek 

Rower 

Roveredo 

Rouschek 

Rotter 

Rosina 

Rosmann 

Rosmanitsch 

Rosmaritsch 

Roschei 

Rosanz 

Rosei 

Rosen 

Rosenzwet 

Rosenitschnik 

Roschitz 

Rosina 

Rosmannetz 

Rosnigg 
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Rožurt 
Roschun j 

Rupie Rupitž 

Ručgaj Rutschgei Rupnlk Rupnik 

Ručigaj Rutschigei Rus Russ 

Ručman Rutschmann 
Rusjan ^ Russian 

Rudež 

Rudi 

Rudolf 

Rudesch 

Rudi 

Rudolf 

Rusija 

Rušič 

Rustia 

Ruschitz 

Rujs Ruiß 
Rušnik Ruschnik 

Rumac Rumetz Ru ta r Rute r 

Rupar Rüper Rutnik Rutnik 

Rupert Rupert Ržek Reschek 

Sabel 

S 
Sabel Salbergar Salberger 

Sabernig Sabernig Salčnik Sal tschnik 

Saberšnik Saberschnik Saletl Saletel 

Sablatnik Sablatnik Salmikov Salmikow 

Sabo ta Sabota Samec Sametz 

Sačnikar Satschniker Sameja Same ja 

Sadar Sader Samic Samitz 

Sadjak Sadjak Samohelovski Samochelowski 

Sadnik Sadnik Sàmsa Samsa 

Sadnikar Sadniker Sankovič Sankowitsch 

Sadovnik Sadounik Sabt ič Sabt i tsch 

Sagadin Sagadin Santili Santili 

Sagmeis tar Sagmeis ter Santori San tori 

Sag ra j šek Sagreischek Sapek Sapek 

S a j e Seie Sar ia Sar ia 

Sa jenko Sa jenko Sa r j a š Sar iasch 

Sajevec Sajewetz Sa rna r Sarner 

Saj le r Seiler Sar tor i Sar tor i 

Sajovec Sajowetz Sasso Sasso 

Sajovic Sajowitz Sa t l a r Sa t t l e r 

S a k Sack Sava Sawa 

Sakelšek Sakelschek Savbah Saubach 



Saversnifc Sawerschnik 

Savnik - Saunik 

Savšek Sauschek 

Scobe Scobe 

Sebenikar Sebenicher 

Sečnik Setschnik 

Sečnjak Setschnak 

Sedaj Sedai 

Sedej Sedei 

Sedel j š a k Sedelschak 

Sedevčič Sedeutschitsch 

Sedlar Sedlar 

Sedminek Sedminek 

Segulin Segulin 

Sekalo Sekalo . 

Sekardi Sekardi 

Sekaučnik Sekautschnik 

Sekirnig Sekirnig 

Sek lača Sekla tscha 

Sekne Sekne 

Sekolovnik Sekolounik 

Sekovanič Sekowanitsch 

SekS Seksch 

Selan Selan 

SeUč Seli tsch 

Sel iškar Sel ischker 

Selišnik Selischnik 

Sel jak Selak 

Sel jan Selan 

Seiko Seiko 

Salšek Salschek 

Sameja S a m e j a 

Semem Semenn 

Semen Semen 

Semenič Semenitsch 

Semernik Semernik 

Semič Semitsch 

Semprinožnik Semprinoschnik 

Semra je Semraje 

Senčnik Sentschnik 

Senegačnik Senegatschnik 

Senica Senitza 

Senicar Senitzer 

Senožetnik Senoschetnik 

Sepčič Septschitsch 

Serafini Serafini 

Serajnik Sereinik 

Serjunc Serjunz 

Serno Serno 

Serp Serp 

Serša Serscha 

Seršen Serschen 

Sesek Seschek 

Seš l Seschl 

Sešok Seschok 

Setničar Setni tscher 

Setnikar Setniker 

Seunig Seunig 

Sevčnikar Seutschniker 

Sevenard Sewenard 

Sver Swer 

Sevl jak Seulak 

Sevnik Seunik 

Sevo Sewo 

Sevšek Seuschek 

Siberie Sieberle 

Sidar Sieder 

Sigilin Sigilin 

Sikora Sikora 

Silič SiUtsch 



SimčiČ 

Simetingar 

Simon 

Simončič 

Simonetič 

Simovič 

Sinčič 

Sindič 

Singar 

Sinigoj 

Šinkovec 

Sinkovic 

Sire 

Sirk 

Sirnik 

Si ro ta 

S i ta r 

Si tko 

Sivic 

Skače 

Skala-

Ska la r 

Skalič 

Skopin 

Skarabo t 

Skarc 

Skarlovnik 

Sker l j 

Skr i tek 

Skobe 

Skobir 

Skofčič 

Skofič 

Skodlar 

Skok 

Simtschitsch 

Simetinger 

Simon 

Simontschitsch 

Simonetitsch 

Simowitsch 

Sintschitsch 

Sinditsch 

Singer 

Sinigoi 

Sinkowetz 

Sinkowitz 

Sirz 

Sirk 

Sirnik 

Si ro ta 

S i t e r 

Si tko 

Siwitz 

Skatsche 

Skala 

Skaler 

Skal i tsch 

Skopin 

Skarabot 

Skarz 

Skarlounik 

Sker l 

Skr i tek 

Skobö 

Skobier 

Skoftschi tsch 

Skofi tsch 

Skodler 

Skok 

Skolar 

Skolarič 

Skopec 

Skornšek 

Skra tek 

Skrbiš ' 

Skrevalnik 

Skr inar 

Skr in jar 

Skrivalnik 

Skrivarnik 

S k r t 

Skrube 

Skrubel j 

Skube 

Skubar 

Skubič 

Skudnik 

Skuk 

Skumavč 

Skumavc 

Skušek 

Skvarca 

Slabanja 

Slabe 

Slabič 

Sladic 

Slamič 

Slamik 

Slane 

Slapar 

Slapernik 

Slapničar 

Slapnik 

Slapšak 

Školer 

Skolari tsch 

Skope tz 

Skornschek 

Skra tek 

Skerbisch 

Skrewalnik 

Schreiner 

Skriwalnik 

Skriwarnik 

Sker t 

Skrube 

Skrubel 

Skube 

Skuber 

Skubitsch 

Skudnik 

Skuk 

Skumautsch 

Skumautz 

Skuschek 

Skwarza 

Slabana 

Slabe 

Slabitsch 

Sladitsch 

Slamitsch 

Slamik 

Slanz 

Slaper 

Slapernik 

Slapnitscher 

Slapnik 

Slapschak 
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Sla t insky Slatinski Šmodej Šmodei 

Slatinšek Slat inschek Smodnik Smodnik 

Sla tnar Slatner Smolak Smolak 

Slatoper Slatoper Smolar Smoler 

Slavski Slavski Smolčevič Smoltschewitsch 

Slavar Slawar Smolčnik Smoltschnik 

Savec Slawetz Smolenc Smolentz 

Slavič Slawitscb Smole j Smolej 

Slavko Slauko Smolih Smolich 

Slebir Slebier Smolj Smol 

Slekovec Slekowetz Smolnikar Smolniker 

Sleme Siemz Smon Smon 

Slemenik Slemenik Smrdelj Smerdel 

Slemnik Slemnik Smrečnik Smretschnik 

Slemenšek Slemenschek Smrekar Smreker 

Slevc Sleuc Smrke Smerke 

Slevec Slewetz Smrtnik Smertnik 

Slivnik Sliunik Smuk Smuk 

Slovnik ' Slounik Smukavec Smukawetz 

Sluga Sluga Snedec Snedetz 

Slugič Slugitsch Snedek Snedek 

S m a g e j Smagei Snedic Sneditz 

Smagi Smagi Snoj Snoi 

Smagin Smagin Snožnik Snoschnik 

Smekar Smekar S o d j a . Sodia 

Smenj Smen Sodnik Sodnik 

Smera je Smereitz Sodnikar Sodniker 

Smerdelj Smerdel Sogar Soger 

Smerečnik Smeretschnik S o j a r So je r 

Smerke Smerke Soklič So klitsch 

Smerkol j Smer kol Sokolšek Sokolschek 

Smertnik Smertnik Sonc Sonz 

Smid Schmied Sončar Sontscher 

Smilgevič Smilgewitsch Sonjak Sonak 

Smode Smode Sopar Soper 
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Sopotnik Sopotnik Srebrn jak Srebernak 

Sor S o r Srečnik Sretschnik 

Sorč Sor tsch S rna Se rna 

Sorčan Sor tschan Srnel 
S e m e l 

Sorčan 
S e m e l 

Sorčič Sortschi tsch Srne l j > 

Sorga Sorger Sro t ič Srot i tsch 

Sorič Sori tsch Srovc Sroutz 

Sorko Sorko S t a j e r Steier 

Sorman Sormann S ta jna r Steiner 

Soršak Sorschak S tambah Stambach 

Soršek Sorschek S tancar Stanzer 

Sosič Sositsch Standekar Standeker 

Sotelšek Sotelschek S tane S tane 

Sot lar Sat t le r Stanič Stani tsch 

Sova Sowa Stanirnik Stanirnik 

Sovine So winz S tan jko S tanko 

Sovinec Sowinetz Stanonik Stanonik 

Sovinšek Sowinschek Stanovnik Stanounik 

So vre Sowre Stanovšek Stanouschek 

Spanžel Spanschel S t a re S ta rz 

Spendal Spendal S ta re S t a re 

Spihal Spichal S ta r ič Star i t sch 

Spiler Spieler Star in Star in 

Spirnik Spirnik Starkež Starkesch 

Spra jčar Spreizer Starovasnik Starowasnik 

Spruk Spruk Stebe Stebe 

S raka r S r a k e r S tebla j Steblei 

S r b Serb Stefančič Stefantschksch 

Srčnik Sertschnig Stefe Stefe 

Srdan Serdan Stegnar Stegner 

Srebce Srebze S t ehamik S tehamik 

Srebrnik Srebernig Stehničar Stechni tschar 

Srebot Srebot S tek lasa S tek lasa 

Srebotnik Srebotnik Steind Steind 

Srebotnjak Srebotniak Stele Stele 
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Stenko f 

Stenovec 

Stepibnik 

S t c r 

Sterban 

S te rga r 

Sterkuš 

Ster le 

Stern 

S tern jak 

Sterže 

St i f ter 

Süge l 

Stimlak 

Stiplovšek 

Stiren 

Stirn 

Sto jan 

S to je 

Stonič 

Stok 

Stokan 

Stopa jnik 

Stopar 

Stornik 

S t rase r 

S t rašek 

Stravnik 

Stražar 

Stražišar 

Strehovec 

Streiher 

Streiner 

S t re i t 

S t rga r 

Stenko 

Stenowetz 

Stcpischnik 

Stöhr 

Sterban 

Sterger 

Sterkusch 

Ster le 

S te rn 

Sternak 

Stersche 

St i f ter 

Stigel 

Stimlack 

Stiplouschek 

Stiren 

Stirn 

S to jan 

Stoiz 

Stonitsch 

S tock 

S tokan 

Stopeinik 

Stoper 

Stornik 

S t rasse r 

St raschek 

Straunik 

S t rascher 

Straachischer 

Strechowetz 

Streicher 

Streiner 

St re i t 

S te rger 

Str igel 

S t r i t a r 

Stri t ih 

Štr l i« 

S t rm an 

Strmljan 

Strmole 

S t rmšek 

Strnad 

Strniša 

S t r o j 

S t ro jan 

S t rok 

S t ros 

S t ruc 

Stručnik 

S t rugar 

Struklec 

Strupi 

Stražnik 

Stuci 

Stucin 

Studen 

Stular 

Stupan 

Stupar 

Stupica 

Stupnikar 

S turm , 

Stušek 

Subic 

SuhadolČan 

Suhadolnik 

Suhanek 

Suhar 

Striegel 

S t r i te r 

St r iüch 

Sterl i tsch 

Stermann 

Stermlan 

Stermole 

Stermschek 

Stern ad 

Sternischer 

Stroi 

S t ro jan 

S t rok 

: v S t ros 

Strutz 

Strutschnik 

St ruger 

Strukletz 

Strupi 

Struschnik 

Stutzi 

, iStutzin 

Studen 

Stuller 

Stupan 

Stupper 

Stupitza 

Stupniker 

S turm 

Stuschek 

" Subitz 

Suchadoltschan 

Suchadolnik 

Suchanek 

Suchar 
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Sulcar Sulzer Sveržina Swerschina 

Sulgaj Sulgei Svete Swiejte 

Suliman Suliman Svetec Swetetz 

Sulzer Sulzer Sve te l j Swetel 

Sumak Sumak 
Sweti tsch 

Sumak Sumak 
SveUč Sweti tsch 

Šaman Sumann 
Svet ina Swetina 

Supan Supan 
Svetlin Swetlin 

Supanz Supanz 

Superti tschitsch 
Sviker t Swiker t 

Supertičič Superti tschitsch 
Sviker t Swiker t 

Svab Schwab Svinec Swinetz 

Svanjak Swaniak Svoboda Swoboda 

Srečko Sre tschko Svol jšak Swolschak 

Sabcc Schabetz Sasel Schaschel 

Sacar Schatzer Savbach Schaubach 

Safar Schaffcr Savr Schauer 

Saftič Schaflilsch Savnik Schaunik 

Šaha Schacher Savs Schaus 

Sahman Schachmann Sbogar Schwoger 

Sajn Schein Sčelko Schelko 

Salegar Schallegger Sčurk Schurk 

Salič Schalitsch Sebat Schcbat 

Sanca Schanzer Sebašek Schebaschek 

Saud Schanzl Sebek Schebek 

Sapck Schapek Sebenik Sebenik 

Sarabon Scharabon Sebenikar Sebenicher 

Sarc Scharz Sefman Schöffmann 

Sarec Scharelz Sega Scheger 

Sari Scharf Segel Schegel 

Sari Scharl Segš Schegsch 

Sariah Scharlach Segula Schegula 

Sarner Scharner Sejnost Scheinost 

Sart Schart Sek Scheck 

Saše Schasche Sekš Scheksch 
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ŠelandAr Schelander Sinko Schinko 

Šeligoj Scheligoi Šinkovec Schinkowetz 

Seme Scheme Šilak Schilak 

Šemrl 

Šemrov 

Schemerl 

Schemrov 

s i lar j 

Šilcr i 
Schiller 

Šenk Schenk Šilev Schileu 

Separi Scheparl Šil jar Schüler 

Šerbec Scherbetz šipic Schipetz 

šerek Scherek Sipek Schipek 

Šer jak Scher jak Šipel Schippel 

Sesek Schesek Circa Schirza 

Šest Sehest Sircel j Schürzel 

Sešel Scheschel Širnig Schirnig 

Šešok Scheschok Širok Schirok 

Šet ina Schetina Šisernik Schisernik 

Ševre Schevre Šišek Schischek 

Šetinc 

Šibal 

Schetinz 

Schibal 

Šivic 

Šivič > 
Schiwitz 

Šibrle Schiberle škan ta r Skanter 

Šidak Schidak Škante l j Skantel 

Šifler Schiffler Škarabot Skarabot 

Šifrar 

Šifrer ' 
Schiffrer 

Škar j a 

škaper 

Skar ia 

Skaper 

Ši f tar 

Šijanec 

Schifter 

Schianetz 

škedel | 

Škedelj ' 
Skedel 

Šijavec Schiawetz šker l Skerl 

Šimat Schimat Škerbina Skerbina 

Šimec Schimetz Šker janc Skerianz 

Šimenc Schimenz Šket Ske t 

Šimic Schimitz , Škoda Skoda 

Šimnovec Schimnowetz Škodnik Skodnik 

Simon Schimon Škof Sko f 

Šinogoj Schinogoi Škofič Skofi tsch 

Šinkar Schinker Skoflek Skoflek 

Šink Schink Školarič Skolari tsch 
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Škorjaneo 

Škrab 

Skorianz 

Skrab 

Šnajder ^ 

Šnajter ' 
Schneider 

Škraba Skraba Šnidaršič Schniderschitz 

Škrabanja Skrabania Šober Schober 

škrabe Skrabe Sober Schoberl 

Škrabelj Skrabel Šoklič Schoklitsch 

Škratek Skratek Šolar Scholer 

Škrbec Skerbetz Šoln Scholn 

Škrbina Skerbiner Šons Schons 

Škreblin Skreblin Sontar Schonter 

škriba Schreiber Šoper Schopper 

Škrinjar Schreiner Šorn Schorn 

Škrt Skert Šorl Schorl 

Škufca Skufza Šorli Schorli 

Škulj Skul Špacapan Spatzapan 

Škvarča Skwartscha Špajsar Speiser 

Slajmer Schleimer Špalir Spalier 

Šlebir Schlebier Špan Spann 

Siegel Sohlegel Šparlek Sparlek 

Šlibar 

šliber ' 
Schleifer 

Sparovec 

Špec 

Sparowetz 

Speck 

Šloaar Schlosser Špehar Specher 

Šmajc Schmeitz špehonja Spechonia 

šmajd Schmeid špendal Spendal 

Šmalc Schmalz Spendi Spendel 

Šmauc Schmautz Špendov Spendou 

Šmaucer Schmautzer Špenko Spenko 

Šme Schmeh šprenjak Sprenjak 

Šmejc Schmeitz Špicnagel Spitznagel 

šmelcar Schmelzer Špiček Spitschek 

Šmid Schmied Špiler Spieler 

Šmitek Schmitek Špin Spin 

Šmon Schmon Spis Spieß 

Šmuc Schmutz Špoljar Spoler 

Šnabl Schnabel Šporar Sporer 
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Sporn ] Sporn Stendlar Stendler 

Šprajcar Spreizer Ster Ster 

šprager Sprager Sterfin Sterlin 

Sprunk Sprunk Stern Stern 

Špunt Spunt SUbeij Stiebel 

Špur Spur Stibler Süebler 

Šraj Schrei Stiftar Stifter 

Šranc Schranz Stiglio Stieglitz 

Škrjanec Skerianetz Stih Stich 

Šromc Schromz Štiherl Sticherl 

Šrot Schrott Stirn Stirn 

štajdohar Staudacher Stirnikar Stirnicker 

Štajer Steier Stok Stock 

Stale Stabs . Štor Stor 

Štalec Staletz štouz Stolz 

Štajev Stajeu Štoviček Stowitschek 

Stale Stalz Štrajhar Streicher 

Štamcer Stamzer Štrajnar Streiner 

Stampah Steinbach Stras S t r a ß 

Stentar Stonter Strava Strauß 

Štebe Stebe Strcin 
i 

Sterzin 

Stebej Stebei Strebenc , Stebej 
Strebenk 

Steble Steble štrebenk ' 

Stefančič Stefantchitsch Strekelj N Strekel 

Stefe Steffe Stremfelj Strempfel 

Štefeln Stefeln Strikelj Striekel 

Šteferin Steferin Stritof Stritof 

Štefic Stefitz Štrubelj Strubel 

štefin Stefin Strumbelj Strumbel 

Stehornik Stechornik Štruc Strutz 

Štelcar Stelzer Štrucin Strutzin 

Stemberger Stemberger Štrukelj Struckel 

Stembov Stembou Strupi Strupi 

Stempel V Stempel Strus Strusa 

Stempihar Stempdcher . Stucin Stutzin 
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Štukar 

štukl 

š tular 

Štumberger 

Štupar 

Šturm 

Šubel 

Šubelj 

Šubert 

% Šubic 

Šubič 

Sue 

Šugman 

ŠuLc 

Šuldner 

Šuler 

Šulgoj 

Šuligoj 

Šuling 

Stucker 

Stuckl 

Stuller 

Štumberger 

Stupper 

Sturm 

Schubel 

Schubert 

Schubitz 

Schutz 

Schugmann 

Schulz 

Schuldner 

Schuller 

Schulgoi 

Schuligoi 

Schuling 

Šum 

Šumah 

Šuman 

Šumi 

Šunkar 

Suntar 

Šupek 

Šurc 

Šurk 

Šuštar 

Šuster 

Šušteršič 

Šutar 

Švab 

Swajger 

Švarc 

Švegelj 

Švigelj 

Švikart 

Schum 

Schumach 

Schumann 

Schumi 

Schunker 

Schunter 

Schupek 

Schurz 

Schurk 

Schuster 

Schusterschitz 

Schutter 

Schwab 

Schweiger 

Schwarz 

Schwegel 

Schwigel 

Swikert 

Tabor 

Tacar 

Tadel 

Tadl 

Ta jč 

Tajnik 

Tanjšck 

Tajsel 

Talar 

Tampuš 

Tamše 

Tanisilovič 

Trincar 

Tabor 

Tatzer 

Tadel 

Tadl 

Teutsch 

Teinik 

Tanschek 

Teisel 

Taler 

Tampusch 

Tamsche 

Tanisilowitsch 

Tanzer 

Tancek 

Tani 

Tanko 

Tanlej 

Tarman 

Tas ič 

Taufer 

Tavčar 

Tavčer 

Tavželj 

Tavžl 

Tehovnik 

Tekalec 

Tanzek 

Tani 

Tanko 

Tanlei 

Tarmann 

Tasitsch 

Täufer 

Tautscher 

Tauschel 

Tauschcl 

Techounik 

Tekaletz 
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Tekavc / Tekauz 

Tekavčič Tekaulschitsch 

Tekavec Tekawetz 

Teksler Texter 

Telcar Tclzer 

Tcl ič Telilsch 

Teme Tcmz 

Tempfar Tcmpfer 

Tepina Tepina 

Teran Teran 

Terčon Tertschon 

Terl ikar Terliker 

Tcrmot Termo t 

Terpinc Terpinz 

Terscglav Terseglaw 

Teršan Terschan 

Terš ič Terschitz 

Tcršinar Terschiner 

Tertinck Terlinek 

Tesar Tesser 

Teslen Testen 

Tesar Teschcr 

Tevž Tevisch 

Thaler Taler 

T ič Titsch 

Tičar Titscher 

Tibljaš Tiblaš 

Tihelj Tichel 

Til jar Tiliar 

Tirbič Tiirbitsch 

Tiringar Tiringer 

Tišlar 
Tischler 

Tišler I 

Tišov Tischou 

Titov Titou 

Tivadar Tiwader' 

Tkačev Tkalscheu 

Tkalčič Tkaltschitsch 

Tobjašek Tobaschek 

Tof Toff 

Toj la 
Tola 

Tola 1 

Tolar Taler 

Tolstovršnik Tolstowerschnik 

Tomac Tomatz 

Tomačič Tomalschilsch 

Toman To mann 

Tomanič Tomanitsch 

Tornas Thomas 

Tomazin Tomasin 

Tomaževič Tomaschewitsch 

Tomažič Tomaschitsch 

Tomažin Tomaschin 

Tome Tom z 

Tomec Tomelz 

Tomele Tomele 

Tomelj Tomcl 

Tornine Tominz 

Tominšek Tominschek 

Tomše Tomsche 

Tomševič Tomschewitsch 

Tomšič Tomschitz 

Tone Tonz 

Tončič Tonlschitsch 

Tonejc Toneiz 

Tonih Tonich 

Tonin Tonin 

Tonja Tonia 

Tonkli Tonkli 

Toplak Toplak 
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Toplar 

Toplic 

Topličan 

Topolšek 

Toporiä 

Topor§ 

Toporšek 
1 

Torbač 

T o r č 

Tor i 
Torkar 
Torcmilar 

TrampuS 

Tramtar 

Trapečar 

Tra ta r 

Tratnik 

Travan 

Traven 

Travn 

Travnekar 

Trbovc 

Trbovšek 

Trček 

Trdina 

Trebar 

Trabežnik 

Trebovc 

Trebušak 

TrebuSan 

TrefaH 

Tre l c 

Trepan 

Trepl 

Tret jak 

Topler 

Toplitsch 

Toplitschan 

Topolschek 

Toporisch 

Toporsch 

Toporschek 

Torbatsch 

Tortsch 

Tor i 

Torker 

Torzmùller 

Trampusch 

Traroter 

Trapetscher 

Trat ter 

Tratnik 

Trawan 

Trawen 

Traun 

Traunegger 

Terboutz 

Terbouschek 

Tertschek 

Terdina 

Treber 

Trabeschnik 

Treboutz 

Trebuschak 

Trebuschan 

Trefalt 

Trelz 

Trepan 

Trepl 

Tretiak 

Treven v 

Trevn ' 

Trfila 

TribuSon 

Tr i lar 

Trikavs 

Tr inko 

Triplat 

Tr le j 

Trnovec 

Trobec 

Trobentar 

Trebevsek 

Trogerlič 

T roha 

T r o j a 

Tro jan 

Trojanšek 

T r o j a r 

Tronkar 

Trost 

Trpin 

Trpine 

Trseglav 

Trstenjak 

Tršan 

Tršinar 

Trškan 

Trtnik 

Truden 

Truhlar 

Truka 

Trunk 

Trup 

Tržan 

Trewen 

Terfiler 

Tribuschon 

Tri l ler 

Trikausch 

Tr inko 

Triplat 

Terlei 

Ternowetz 

Trobetz 

Trobenter 

Trebeuschek 

Trogerlilsch 

Trocha 

T r o j a 

Tro jan 

Trojanschek 

Tro je r 

Tronker 

Trost 

Terpin 

Terpintz 

Terseglau 

Tersteniak 

Terschan 

Terschiner 

Terschkan 

Tertnik 

Truden 

Trüchler 

Truka 

Trunk 

Trupp 

Terschan 



Tucako/iÒ Tuzakowitsch Turšič Turschitz 

Turna Tuma Tušar Tuscher 

Turin Turin Tušek Tuschek 

Türk Türk Tuta Tutta 

Turnar Turner Tutavac Tutawetz 

Turnšek Turnschek Tule Tulle 

Turčič Turtschitsch Tvrdi Twerdi 

u 
Učakar Utschaker Urbas Urbas 

Uderman Udermann Urbane Urbanz 

Udir Udier Urbanec Urbanetz 

Udovö 

Udovič 

Uhan 

Ukmar 

Ulamec 

Ulcej 

Ulčakar 

Udoutsch 

Udowitsch 

Uchan 

Ukmer 

Ulametz 

Ulzei 

Ultschaker 

• 

Urbancek 

Urbančič 

Urbanja 

Urevc 

Urevec 

Urh 

Urnavt 

Uroša 

Urbantschek 

Urban tschitsch 

Urbania 

Ureutz 

Urewetz 

Urch 

Urnaut 

Uroscha 

Ulčar Ultscher Uršej Urschei 

Ulčej Ultschei Uršič Urschitz 

Ulrih Ulrich XJrsnik Urschnik 

Ulšek Ulschek Upelj Upel 

Ulzi Ulsi U s t a r Uster 

UmbreKt Umbrecht Uš Usch 

Uranik Umnik Usakov Uschakow 

Unaver Unawer Ušej Uschei 

Untervegar Unterweger Ušeničnik Usenitschnik 

Uranio .Uranitsch Ušlakar Uschlaker 

Urankar Uranker Uštar Uster 

UranSek Uranschek Uštinc Ustinz 

Vaca Watze Vadnjal Wadnial 

Vacek Watzek Vadnov Wadnou 



Vagaja 

Vagar 

Vahčič 

Vahtar . 

Vahter ' 

Vajd 

Vajdhavsar 

Vajevec 

Vajt 

Valas 

Valand 

Valant 

Valenci 

Valenčak 

Valenčič 

Valentar i 

Val enter 

Valenti 

Valentin 

Valentinčič 

VaUč 

ValjančiČ 

Valjavec 

Valtar 

Valter ' 

Vampel 

Vandar 

Vandot 

Vanič 

Vari 

Varšek 

Vatič 

Vaukan 

Vavken 

Vaukmüller 

Wagajer 

Wagner 

Wachtschitz 

Wächter 

Weid 

Weithauser 

Wajewetz 

Weit 

Wallas 

Walland 

Wallant 

Valenzi 

Valentschak 

Valentschitsch 

Valenter 

Valenti 

Valentin 

Valentintschitsch 

Walitsch 

Walantschitsch 

Walewetz 

Walter 

Wampel 

Wander 

Wandot 

Wanitsch 

Warl 

Warschek 

Watitsch 

Waukan 

Walken 

Waukmtiller 

Vaupot 

Vavk 

Vavpetič 

Vavpotič 

Vavtar 

Vebar 

Veber 

Veci 

Večko 

Vedlin 

Vegant 

Vegmut 

Vehar 

Vehovec i 

Vehoveč 

Vajdl 

Veingerl ' 

Veithauser 

Vejbl (Veibl) 

Velepec 

Velepič 

Velhavser 

Veükonja 

Veljak 

Velkavrh 

Velnar 

Velušček 

Velunšek 

Vencelj 

Vendling 

Vendranün 

Venecija 

Vengar 

Vengust 

Verbač 

Vaupot 

Walk 

Vaupetitsch 

Vaupotitsch 

Wauter 

Weber 

Wetzl 

Wetschko 

Wedlin 

Wegant 

Vegmut 

Wecher 

Wechowetz 

Weidl 

Weingerl 

Weithauser 

Weibl 

Velepetx 

Velepitsch 

Wellhauser 

Velikonia 

WeUak 

Welkawerch 

Wellner 

Weluschek 

Welunschek 

Wenzel 

Wendling 

Wendramin 

Venezia 

Wenger 

Wengust 

Werbatsch 
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Verbič/ 

Verčič 

Verčko 

Verčkonig 

Verdenik 

Verdir 

Verdnik 

Vergei 

Vergine 

Verhovnik 

Vernò 

Verneker 

Vernik 

Veronik 

Verovnik 

Verovšek 

Veršnik 

Vertačnik 

Vertaènig 

V e r t e l j , 

Vertovšek 

Vesek 

Vesel, Veselj 

Veselko 

Veslinaj 

Vetar 

Veternik 

Vevar 

Vezovnik 

Vicman 

Vičič 

Vičman 

Vidali 

Vidar 

Videč 

Werbitsch 

Wertschitsch 

Wertschko 

Wertschkonig 

Werdenik 

Werdier 

; Werdnik 

Wergel 

Werginz 

Werchounik 

Werlitsch 

Wernecker 

Wernik 

Weronik 

Werounik 

Werouschek 

Weroschnik 

Wertatschnik 

Wertaschnig 

Wertel 

Vertouschek 

Wessek 

Wesel 

Weselko 

Weslinei 

Vetter 

Weternik 

Weber 

Wesounik 

Witzmann 

Witschitsch 

Witschmann 

Widali 

Widder 

Widetz 

Videmäek 

Vidergar 

Viderman 

Vidersnik 

Vidic 

Vidic 

Vidinger 

Vidir 

Vidmaler 

Vidmar 

Vidošek 

Vidovec 

Vidovič 

Vidrih 

Vidrgar 

Viharnik 

Vilar 

Vilfan 

Viličič 

Vilman 

Vinčnig 

Vindiäar 

Vindšnurer 

Vinki 

Vintar 

Viplinger 

Vipoitnik 

Virčič 

Virjant 

Virjent 

Virnik 

Viročnik 

Virt 

Virtič 

Virtnik 

Widemschèk 

Widderger 

Widdermann 

Widersnik 

, ,Widitz 

Widitsch 

Widinger 

Widier 

Widmaler 

Widmer 

Widoschek 

Widowetz 

Widowitsch 

Widrich 

Widderger 

Wicharnik 

Wüler 

Wilfan 

WiUtschitsch 

Willmann 

Wintschnig 

Windischer 

Windschnurer 

Winkel 

Winter 

Wipplinger 

Wipotnik 

Wirtschitsch 

Wirant 

Wirent 

Wirnik 

Wirotschnik 

Wirt 

Wirtitsch 

Wirtnik . 
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Vislar Wisler Voje Woje 

Visnar Wiesner Vojska Woisker 

Visočnik Wjsotschnik 
Vojvoda Woivoda 

Vister 
Volarič Wolaritsch 

Vister Fister 
Wolaritsch 

Vole Wolz 
Višnar Wischner 

Volčič 
Wischner 

Volčič Woltschitsch 
Višnikar Wischniker Volčini Woltschini 
Višnovar Wischnower Voljč jak Woltschak 

Vivod Wiwod Voljč je Woltsche 

Vivot Wiwot Volentar Wolenter 

Vizjak Wissiak Volf Wolf 

Viziar Wisler Volinar Woliner 

Vladika Wladika Voljkar Wolker 

Vladimirov Wladimirow Volk Wölk 

Vode Wode Volkar Wolker 

Vodeb Wodeb Volovefc Wolowetz 

Vodfenik Wodenik Volovšek Wolouschek 

Vodičar Woditscher Volšak Wolschak 

Vodička Woditschka Vombergar , 

Vodir 
Vomberger 

Vodir Wodier Vomberger ' 
Vomberger 

Vodišek Wodischek Voncina Wonzina 

Vodlan Wodlan Vončar Wontscher 

Vodopivec Wodopiwetz Vončina Wontschiner 

Vodnik Wodnik Vontar Wonter 

Vodnjar Wodner Vošič Woschitz 

Vodnjov > Voršač Worsatsch 
Wodnou 

Worsatsch 

Vodnov Vovk Wouk' 

Vodovšek Wodouschek Vovnik Wounik 

Vogelnik Wogelnik Vozel 

Vogl 
Wosel 

Vogl Vogl Vozelj ' 
Wosel 

Voglar Vogler Vozošek Wososchek 

VogUč Voglitsch Vozič Wosdtsch 

Vogrič Wogritsch Vožnerc Woschnerz 

Vogrin Wogrin Vrabič Wrabitsch 

Voh Woch Vračko Wratschko 

Vohinc Wochjnz Vranic Wranitsch 
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Vrankar I 

Vrbančič 

Vrbek 

Vrbinc 

Vrbnjak 

Vrbole 

Vrčkovnik 

Vrčon 

Vrebič 

Vreček 

Vrečer 

Vrečko 

Vrečkovnik 

Vremžak 

Vrenčur 

Vrenjak 

Vrevc 

Vrezovnjlk 

Vrhnjak 

Vrhonik 

Vrhovec 

Wranker 

Urbantschitsch 

Werbek 

Verbinz 

Verbnak 

Werbole 

Wertschkounik 

Wertschon 

Wrebitsch 

Wretschek 

Wretscher 

Wretschko 

Wretschkounik 

Wremschak 

Wrentschur 

Wrenjak 

Wreuz 

Wreeounik 

Werchnak 

Werchonik 

VVerchowetz 

v'rhovnik 

Vrhovšek 

Vrhunc 

Vrhunec 

Vrinjak 

Vrinšek 

Vrlinšek 

Vronik 

Vršeč 

Vr t ač 

Vrtačič 

Vrtačnik 

Vrsnik 

Vrtnik 

Vuga 

Vuk 

Vukelič 

Vurdev 

Vurnicar 

Vurnik 

Werchounik 

Werchouschek 

Werchunz 

Werchunetz 

Wrinak 

Wrinschek 

Werlinschek 

Wronik 

Werschetz 

Wertatsch 

Wertatschitsch 

Wertatschnik 

Werschnik 

Wertnik 

Wuga 

Wuk 

Wukelitsch 

Wurdeu 

Wurnitzer 

Wurnik 

Zabavnik 

Zabel 

Zaberčnik 

Zabret 

Zabukovec 

Zadnik 

Zadnikar 

Zadravec 

Zadražnik 

Zadrgal 

Zaff 

Sabaunik 

Säbel 

Sabertschnik 

Sabret 

Sabukowetz 

Sadnik 

Sadniker 

Sadrawetz 

Sadraschnik 

Sadergal 

Zaff 

Zagernik 

Zagoda 

Zagorc 

Zagorec 

Zagoričnik 

Zagorjan 

Zagradnik 

Zagrajšek 

Zaic j 

Zajec 1 

Zakonjšek 

Sagernik 

Sagoda 

Sagorz 

Sagoretz 

Sagoritschnik 

Sagorian 

Sagradnik 

Sagreischek 

Seiz 

Sakonschek 
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Zakotnik 

Zakovšek 

Zakrajšek . 

Zalar 

Zalaznik 

Zalčnik 

Zalesnik 

Zaletel , 

Zaletelj ' 

Zalokar 

Založnik 

Zaman 

Zamernik 

Zamida 

Zamljen 

Zandar 

Zanoškar 

Zapečnik 

Zaplata 

Zaplotnik 

Zapuder 

Zapušek 

Zarana 

Zamik 

Zatler 

Zavašnik 

Zavbi 

Zavelcina 

Zavljcina 

Zavodnik 

Zavrl 

Završan 

Završnik 

Zazvonil 

Zbašnik 

Sakotnik 

Sakouschek 

Sakreischek 

Saler 

Salasnik 

Saltschnik 

Salesnik 

Saletel 

Saloker 

Saloschnik 

Samann 

Samernik 

Samida 

Samlen 

Sander 

Sanoschker 

Sapetschnik 

Saplata 

Saplotnik 

Sapuder 

Sapuschek 

Sarana 

Sarnik 

Sattler 

•Sawaschnik 

Saufbi 

Sawelzina 

Sawodnik 

Sawerl 

Sawerschan 

Sawerschnik 

Saswonil . 

Sbaschnik 

ZdeŠar 

Zdolšck 

Zdovc 

Zdovcc 

Zdravič 

Zdražbar 

Zeba! 

Zeglar 

Zel 

Zelenko 

Zelinka 

Zelinko 

Zelnik 

Zelj 

Zeme 

Žemljic 

Zeni 

Zerkvenik 

Zevnik 

Zgaga 

Zgonc 

Zidar 

Zidarič 

Zidoven 

Ziher 

Ziherl 

Zika 

Zima 

Ziraperc 

Zirkelbach 

Zlate 

Zlatnar 

Zlodej 

Zmešnjavec 

Zmrzlikar 

Stescher 

Stolschek 

Slouz 

Slowelz 

Strawitsch 

Straschber 

Sebal 

Segler 

Sel 

Selenko 

Selinka 

Selinko 

Selnik 

Sel 

Seme 

Semlitsch 

Seni 

Serkwenik 

Seunik 

Sgaga 

Sgonz 

Sider 

Sideritsch 

Sidowen 

Sicher 

Sicherl 

Sika 

Sima 

Zimperz 

Zirkelbach 

Slate 

Slattner 

Slodei 

Smeschnawetz 

Smersliker 
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J Zmrzlja 

Zobavnik 

Zobec 

Zof 

Zofl 

£okan 

Zolja 

Zolnar 

Zor 

Zore 

Zorč 

Zore 

Zorič 

Zorko 

Zorman 

Zovič 

Smerslak 

Sobaunik 

Sobetz 

Sof 

Zofl 

Sokan 

Solia 

Zollner 

Sor 

Sorz 

Sortsch 

Sore 

Soritsch 

Sorko • 

Sormann 

Sowitsch 

Zozej 

Zrim 

Zriraec 

Zrimšek 

Zrnec 

Zula 

Zupan 

Zupane 

Zupančič 

Zupanec 

Zupanek 

Zupanič 

Zupin 

Zusino 

Zvonar 

Šosei 

Srim 

Srimetz 

Srimschek 

Sernetz 

Sula 

Suppan 

Supanz 

Supantschitach 

Supanetz 

Supanek 

Supanitsch 

Supin 

Susino 

Swoner 

2aberl 

Žabjek 

2abkar 

Žabnikar 

Žagar 

2ager 

2agovec 

2ajdela 

2akelj 

Zalik 

2aman 

2an 

2andar 

Žankar 

2arga 

2argaj 

Schaberl 

Schabek 

Schabker 

Schabniker 

Sager 

Schagowetz 

Scheidela 

Sackel 

Salig 

Schamann 

Schau 

Schandar 

Zanker 

Scharger 

Schargel 

2argi 

2ark 

2atler 

2avbi 

2bogar 

2bontar 

2ebalec 

2ebalc 

2ebaljec 

2ebovec 

2ebre 

2egnar 

2egner 

2eic 

2ejn 

2ekar 

Schargi 

Schark 

Satüer 

Schaubi 

Schwoger 

Schwonter 

Schebaletz 

Schebowtetz 

Schebre 

Segner 

Seitz 

Schein 

Schecker 
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2ele Schele Zmitek 

2eleznik Scheließnig 2muc 

Zeleznikar Schelesniker Znidar 

Želodec Schelodetz Znidarič 

Zemlja 
Semmler 

2nidaršič 

2emva ' Znuderl 

Zen Sehen Zolgar 

2endar Schendar Žondar 

2epič Schepilsch Zontar 

Žerjav Scheriau Zos 

Zerovc' Scheroutz Zotlar 

Zcrovnik Scherounik Zugelj 

Zgajnar Schgeiner Zumer 

Žgavec Schgawetz 2un 

Zgur Schgur Zunkov 

Ziberna Schiberna Zupane 

Zibert Schi beri Zujpec 

Zidan Sidan Zura 

Zidanek Sidanek Zurbi 

Zigon Sigon Zurga 

Zilih Zillich Zust 

Zirivnik Schiriunik Zusei 

Žitnik Schitnik Žužek 

Zitko Schitko Zvab 

2ivalic Schiwalitz Zvagen 

Živalic Schiwalitsch Zvan 

Živec Schiwetz Zvegelj 

Zivič Schiwitsch Zvelc 

Žižek Schischek Zvikart 

Zle Schleh Zvokelj 

21ebir Schlebier Zvolšak 

Zlebnik Schlebnik 

Schmittek 

Schmutz 

Schnider 

Schniderltsch 

Schniderschitz 

Schnuderl 

Scholger 

Schonter 

Schoß 

Saltler 

Schugel 

Schumer 

Schun 

Schunkou 

Supanz 

Schupetz 

Schura 

Schurbi 

Schurga 

Schust 

Schuschel 

Schuschek 

Schwab 

Schwagen 

Schwan 

Schwegel 

Schweiz 

Schwikert 

Schwokel 

Swolschak 

83 



/ 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 
in Klagenfurt. 

Druck: NS.-Gauverlag und Druckerei Kärnten, G.m.b.H., Zweigverlag Krainburg 



V e r o r d n u n g s - u n d A m t s b l a t t 
d e s C h e f s d e r Z o l l v e r w a l t u n g I n d e n b e s e t z t e n G e b i e t e n 

K f i r n t e n s u n d K r a i n s . 

A u s g a b e 9 Klagenfurt, am 8. September 1942 Jahrg. 1942, Stück t9 

I n h a l t : d e u t 8 C h 

Seite 

A l l g e m e i n e u n d I n n e r e V e r w a l t u n g : 

102. Verfügung des Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom 31 . August 1942, Zahl: I I—13.801/42, über 
die Grundsätze für die Einschulung der berufsschulpflichtigen Jugend
lichen ' • 164 

103. Verordnung über die Auflösung der Bürgerkorporation in Stein , lt>5 

W i r t s c h a f t u n d A r b e i t : 

104. Bekanntmachung des Beauftragten für Sozialversicherung und Leiters 
der Sozialversicherungskasse für die besetzten Gebiete Kärntens und 
Krains zur Verordnung über die Sozialversicherung der Notdienst
pflichtigen !65 

E r n ä h r u n g u n d L a n d w i r t s c h a f t : 

105. Bekanntmachung des Getreidewirtschaftsverbandes Alpen-Donau 166 



102. Verfügung. , 
des Chefs der Zivilverwaltnng J n den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
31 . August 1942, Zahl II—13.801 / 4 2 , über die 
Grundsätze für die Einschulung der berufs-

schulpflichtigen Jugendlichen. 

' Ich erkläre den nachstehend verlautbarten 
Erlaß des Herrn Reichsministers für Wissen
schaft, Erziehung und Volksbildung, E V 
6.202/93, E IV vom 16. Juli 1942, für die be
setzten Gebiete Kärntens und Krains als 
verbindlich. 

„Für die Einschulung der berufsschulpflich
tigen Jugendlichen gelten folgende Grund
sätze: 

I. 

Durch die Landwirtschaftliche Berufsschule 
werden erfaßt: 

1. Landarbeits- und ländliche Hausarbeits
lehrlinge, alle in der Landwirtschaft be
schäftigten Jugendlichen beiderlei Ge
schlechts und Jugendliche auf dem Lande 
beiderlei Geschlechts, die keinen beson
deren Beruf ausüben, -ferner alle im Gar
tenbau, Weinbau, in der Fischerei, Forst
wirtschaft, Milchwirtschaft, in landwirt
schaftlichen Brennereien und tierzüchte-
rischen Berufen • beschäftigten Lehrlinge 
und Jugendliche, soweit sie auf Grund^ 
ihrer Berufstätigkeit (kaufmännisch, ge-" 
werblich oder gärtnerisch usw.) keine son
stige Berufsschule besuchen, 

2. weibliche Jugendliche, die in einem Haus
halt, der- sich durch Landbesitz und Klein
viehhaltung im wesentlichen selbst ver
sorgt, oder im Haushalt der Heimstätten
siedler tätig sind. 

II.' 

Durch die gewerbliche, kaufmännische 
oder hauswirtschaftliche Berufsschule wer
den erfaßt: 

1. Lehrlinge und Anlerniehrlinge beiderlei 
Geschlechts, die in gewerblichen, kauf
männischen oder hauswirtschaftlichen Be
trieben, bzw. Familienhaushalten (Haus
wirtschaftliche Lehrlinge) in der Ausbil
dung stehen, 

2. weibliche Jugendliche (Haustöchter, Haus
gehilfinnen usf.), die im elterlichen oder 

. fremden Haushalt tätig sind, soweit es 
sich nicht um einen Haushalt gemäß I 2 
handelt. 

III. 

In gemischtberuflichen Klassen werden alle 
übrigen jugendlichen Hilfsarbeiter beiderlei 
Geschlechts eingeschult, die in keinem geord

neten Lehr- oder Anlernverhältnis stehen, 
auf dem Lande>wohnen, in gewerblichen Be
trieben tiitig sind und nebenher noch in der 
elterlichen Landwirtschaft " helfend mitar
beiten. , 

In gemischtberuflichen Klassen erstreckt 
sich die Berufsschulpflicht über drei Jahre 
bei sechs Wochenstunden. Während der 
ersten beiden Schuljahre wird neben dem 
einschlägigen berufskundlichen und allge
meinbildenden Unterricht während der hal
ben Wochenstundenzahl auch landwirtschaft
licher, bzw. hauswirtschaftlicher Unterricht 
erteilt, der den zuständigen Berufsschullehr
kräften übertragen wird. Dem Unterricht 
sind die jeweils gültigen Lehrpläne zugrunde 
zu legen. (Für die landwirtschaftlichen Be
rufsschulen "sind die Richtlinien „Erziehung 
und Unterricht in den Landwirtschaftlichen 
Berufs- und Fachschulen" maßgebend). 

Die gemischtberuflichen Klassen sind nach 
den besonderen Verhältnissen entweder einer 
landwirtschaftlichen oder gewerblichen, kauf
männischen usw. Berufsschule anzugliedern; 
sie sind insoweit Bestandteile dieser Schulen. 
Für die Angliederung sind ausschließlich 
Zweckmäßigkeitsgründe (Zeitversäumnis, Ver
kehrsverhältnisse, Lage und Einrichtung der 
Schule) maßgebend. In Zweifelsfällen ent
scheidet die Schulaufsichtsbehörde. Die Frage 
der Schulaufsicht wird hierdurch nicht be
rührt. Die fachliche Betreuung obliegt jedoch 
dem jeweils zuständigen SebulaufsichjUba-
amten." 

Dazu bemerke ich, daß die Berufsschul
pflicht in jeder Ortschaft in dem Augen
blicke auflebt, als dort eine Berufsschule zur 
Eröffnung kommt, oder als eine Ortschaft 
sprengelmäßig einer bestehenden Berufs
schule zugewiesen wird. In Ortschaften, die 
verkehrstechnisch so ungünstig liegen, daß 
der Berufsschulbesuch in einem Nachbarsort 
nur mit großen Schwierigkeiten verbunden 
wäre, ruht vorläufig die Berufsschulpflicht. 

Weiter bemerke ich, daß auch Mädchen 
zwischen dem 14. und 18. Lebensjahre, welche 
keine sonstige Schule besuchen, sondern da
heim oder anderswo im Haushalte mitarbei
ten oder helfen, berufsschulpflichtig sind. 
Sie besuchen dort, wo eine besteht, die all
gemeine Berufsschule, wo eine solche nicht 
besteht, die landwirtschaftliche Berufsschule. 
Sie sind nur dort, wo keinerlei Berufsschule 
besteht, vom Schulbesuche befreit. 

K l a g e n f ü r t, den 3 1 : August 1942. 

Der Chef der Zi"ilverwaltung: 

Im Auftrage: 

B r a u m ü l l e r , 
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103 . Verordnung 
Uber die Auflösung der Bürgerkorporation 

in S t e i n . 

§ 1. 

Die Bürgerkorporation in Stein wird als 
ihrer Entstehung nach gemeinderechtliche 
Einrichtung aufgelöst. Ihre Rechtsnachfol
gerin ist die Stadt Stein. Das Vermögen der 
Bürgerkorporation geht auf die Stadt Stein 
über. Die erforderlichen Grundbachumschrei
bungen sind unter Berufung auf diese Ver
ordnung durchzuführen. Die Verwaltung der 
bisher von der Bürgerkorporation verwalte
ten Grundstücke obliegt dem Bürgermeister 
der Stadt Stein. 

§ 2. 

Die den berechtigten Bürgern der Stadt Stein 
zustehenden öffentlich-rechtlichen Nutzungs
iechte an den im § 1 genannten Grundstük-
ken bleiben erhalten. Kein Nutzungsberech
tigter darf jedoch aus diesem Grundvermö
gen der Stadt Stein einen größeren Nutzen 
ziehen, als zur Deckung seines Haus- und 
Gutsbedarfs notwendig ist, soweit nicht be
sondere nachweisbare Rechtstitel Ausnah
men begründen. Den Kreis der hiernach be
rechtigten Personen und den Umfang der 
Berechtigung in jedem Einzelfall stellt der 
Bürgermeister der Stadt Stein durch Satzung 
fest. Die Satzung bedarf der Genehmigung 
der unteren Verwaltungsbehörde. 

§ 3. 

Die nach § 2 festgestellten Nutzungsrechte 
können durch die Stadt Stein mittels Geld
abfindung abgelöst werden. Die Festsetzung 
der Entschädigung hat unter Berücksichti
gung des eigenen wirtschaftlichen Interesses 
des Berechtigten und der finanziellen Lei
stungsfähigkit der Stadt Stein zu erfolgen. 
Kommt zwischen den Beteiligten eine Eini
gung über die Höhe der Geldabfindung nicht 
zustande, so entscheidet auf Antrag die un
tere Verwaltungsbehörde endgültig. 

§ 4. 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkün
dung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 28. August 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

104. Bekanntmachung 
des Beauftragten für Sozialversicherung und 
Leiters der Sozialversicherungskasse für die 
besetzten Gebiete Kärntens und Krains zur 
Verordnung über die Sozialversicherung der 

Notdienstpflichtigen. 

Auf Grund des § 2, Absatz 3, der Verord
nung des Chefs der Zivilverwaltüng vom 
13. 8. 1942 (V.- u. A.-Bl., Stück 18, vom 2 0 . 8 . 
1942) über die Sozialversicherung der Not
dienstpflichtigen erlasse ich folgende Aus
führungsvorschriften: 

1. M e l d u n g e n : 

Die Kranken- und Unfallversicherung der 
Notdienstpflichtigen beginnt mit der Ver
pflichtung und endet mit der Entpflichtung. 
Zur ordnungsgemäßen An- und Abmeldung 
ist der Dienstleistungsempfänger verpflich
tet. Die Meldefrist beträgt grundsätzlich drei 
Tage. Alle Verpflichtungen und Entpflich
tungen vor dem 1. September 1942 können 
der Sozialversicherungskasse in Krainburg,-
jedoch bis spätestens 15. September 1942, 
listenmäßig gemeldet werden. Die Listen 
müssen nachstehende Angaben über die Not
dienstpflichtigen . enthalten: 

a) Vor- und Zuname, 
b) Geburtsdatum, 
c) Geburtsort, 
d) Familienstand, 
e) genaue Wohnanschrift, 
f) Beginn der Notdienstpflicht (Ein

tri t tstag), 
g) das allfällige Ende der Notdienstpflicht 

(Austrittstag). 

Jede Verpflichtung zum und jede Entlas
sung aus dem Notdienst, die nach dem 
31 . August 1942 ausgesprochen, wird, muß 
der Sozialversicherungskasse in Krainburg 
durch Einzelmeldung angezeigt werden. Die 
Einzelmeldungen müssen jene Angaben ent
halten, die bei der listenmäßigen Meldung 
verlangt werden. Mangelhafte und unrichtig 
ausgefertigte Meldungen werden zurückge
wiesen. Pur die Meldungen können auch vom 
Dienstleistungsempfänger selbst aufgelegte 
Vordrucke Verwendet werden. Der Entwurf 
solcher Meldevordrucke bedarf aber der Zu
stimmung der Sozialversicherungskasse. Wird 
über, die erstatteten Meldungen eine Bestäti
gung verlangt, so sind dieselben in zwei
facher Ausfertigung (im Durchschreibever
fahren hergestellt) einzureichen. Für die 
Rücksendung der bestätigten Zweitschrift ist 
ein entsprechend freigemachter Umschlag 
beizufügen. 
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2. B e i t r ä g e : 

An Beiträgen sind zu entrichten: Zur Kran
kenversicherung 6,25 vom Hundert, zur Un
fallversicherung 1,75 vom Hundert, zusam
men 8 vom Hundert vom Grundlohn von 
kalendertäglich- 5.— RM, bzw. von der mo
natlichen Grundlohnsumme von 150.— RM. 
Die Beiträge sind vom Dienstleistungsemp
fänger am Schlüsse jeden Kalendermonats zu* 
berechnen und unter gleichzeitiger Einsen
dung einer Beitragsnachweisung, für die ein' 
von der Sozialversicherungskasse in Krain
burg aufzulegendes Formblatt zu verwenden 
ist, bis spätestens 8. des Folgemonats an die 
Sozialversicherungskasse abzuführen. 

3. L e i s t u n g e n : 

Dem Notdienstpflichtigen stehen die Lei
stungen der Kranken- und. Unfallversiche
rung für sich und seine Angehörigen im sel
ben Umfange wie für jeden anderen Ver
sicherten zu. Es sind demnach für die Kran
kenversicherung meine 12. Bekanntmachung 
(V.- u. A.-Bl. des CdZ Nr. 10/1942) und für 
die -Unfallversicherung meine 3. und 6. Be
kanntmachung (V.- u. A.-Bl. des CdZ Nr. 76 
und 101/1942) maßgebend, soweit nicht 
nachfolgend Besonderes bestimmt wird. Die 
Barleistungen, werden nach einer monatlichen 
Grundlohnsumme von 150 RM berechnet. 

Krankenhilfe kann- von den Notdienst
pflichtigen und ihren anspruchsberechtigten 
Angehörigen nach Lösung eines Kranken
scheines bei den für die Sozialversicherungs
kasse tätigen Aerzten beansprucht werden. 
Die Notdienstpflichtigen sind von der Ent
richtung der Krankenschein- und Verord-. 
nungsblattgebühr (Rezeptgebühr) befreit. 
Die Angehörigen der Notdienstpflichtigen 
sind von der Bezahlung der Krankenschein
gebühr gleichfalls entbunden. Die Kranken
scheine sind vom Dienstleistungsempfänger 
auszufertigen, der als Befreiungsgrund den 
Vermerk „Notdienst" auf dem Kranken
schein anzugeben hat. 

Der Eintritt der Dienstunfähigkeit bei 
einem Notdienstpflichtigen wegen Krankheit 
oder eines Unglücksfalles ist, wenn Kranken
geld beansprucht wird, vom Notdienstpflich
tigen oder seinem Dienstleistungsempfänger 
mit dem durch die' Angaben des Acztes er
gänzten Krankenschein sofort zu melden. 
Soweit der Dienstleistungsempfänger dem 
Notdienstpflichtigen während der Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit die Dienstbezüge zur 
Gänze weitergewährt, geht der Anspruch auf 
das Krankengeld auf diesem ab dem Zeit
punkt über, zu dem die Kasse hiervon in je
dem Einzelfalle durch eine Meldung des 
Dienstleistungsempfängers Kenntnis erhält. 
Wenn und solange der Dienstleistungsemp
fänger während der Dienstunfähigkeit Kran

kenpflege (ärztliche Behandlung, Versor - . 
gung mit Heilmitteln usw.) in Krankenstu
ben oder Krankenanstalten selbst gewährt, 
wird hierfür ein täglicher Pauschbetrag von 
0.70 RM durch die Sozialversicherungskasse 
an den Dienstleistungsempfänger neben dem 
Krankengeld gezahlt. Es obliegt demselben, 
diesen Ersatz unter Nachweis der Dauer der 
gewährten Krankenpflege für den einzelnen 
Notdienstpflichtigen von der Sozialversiche
rungskasse anzufordern. 

Dienstunfähige Notdienstpflichtige haben, 
wie alle anderen Versicherten, einer Vorla
dung zur vertrauensärztlichen Nachunter
suchung zu folgen. Bei unentschuldigtem 
Fernbleiben ruht der Anspruch auf das Kran
kengeld solange, bis eine vertrauensärzt
liche Untersuchung zustande kommt. 

Jeder Dienstunfall ist der Sozialversiche
rungskasse mittels .der vorgeschriebenen 
Unfallsanzeige innerhalb von drei Tagen 
durch den Dienstleistungsempfänger zu 
melden. 

K l a g e n f u r t , den 27. August 1942. . 

gez. Anton T r o p p e r, 

Verwaltungsdirektor. 

105. Bekanntmachung 

des Getreidewirtschaftsverbandes Alpen-

Donau. 

Auf Grund des § 2 der 110. Verordnung 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
14. Oktober 1941 (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains, 
Stück 25) gebe ich im Einvernehmen mit 
dem Chef der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains folgendes 
bekannt: 

1. Mit sofortiger Wirksamkeit treten in 
Kraft: 

(1) Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Getreide- und Futtermittelwirt
schaft, betreffend Bestimmungen für das Ge
treidewirtschaftsjahr 1942/43 vom 5. Juli 
1942 (erschienen im RNVBl. Nr. 48 vom 
10. Juli 1942). 

(2) Verordnung zur Regelung der Ge
treidepreise im Wirtschaftsjahr 1942/43 vom 
5. Juli 1942 (erschienen im RNVBl. Nr. 49 
vom 14. Juli 1942). 

(3) Verordnung zur Sicherstelrurig des 
Brotgetreidebedarfes vom 5. Juli 1942 (er
schienen im RNVBl. Nr. 49 vom 14. Juli 1942). 
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(4) Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Getreide- und Futtermittelwirt-
schat't vom 21. Juli 1942, betreffs Aenderung 
der Roggenpreisrückvergütung (erschienen 
im RNVBl. Nr. 52 vom 30. Juli 1942). 

(5) Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Getreide- und Futtermittelwirt
schaft vom 23. Juli 1942, betreffs Aenderung 
der Weizenausgleichsabgabe (erschienen im 
RNVBl. Nr. 52 vom 30. Juli 1942). 

(6) Anordnung des Getreidewirtschaftsver
bandes Alpen-Donau vom 5. Juli 19*42, be
treffs Bestimmungen für das Getreidewirt
schaftsjahr 1942/43 (erschienen in „Die 
Landware", Mitteilungsblatt der wirtschaft
lichen Zusammenschlüsse, Nr. 181 vom 
4. August 1942 und Nr. 182 vom 5. August 
1942). 

(7) Beitrags- und Gebührenordnung der 
Hauptvereinigung der deutschen Getreide-
und Futtermittelwirtschaft vom 30. Juli 1942 
für das Rechnungsjahr 1942 (erschienen im 
RNVBl. Nr. 55 vom 10. Juli 1942). 

(8) Bekanntmachung der Reichsstelle für 
Getreide-Futtermittel und sonstige landwirt
schaftliche Erzeugnisse — Geschäftsabtei
lung — vom 11. August 1942 über den Ver
kehr mit inländischer Gerste — Erlaß des 
REM vom 6. Juli 1942 — 11 A 5 — 2918 — 

(erschienen in ,,Die Landware", Mitteilungs
blatt der wirtschaftlichen Zusammenschlüsse 
Nr. 188 vom 12. August 1942). 

2. (1) In den besetzten Gebieten von Kärn
ten und Krain gelten folgende Festpreisge
biete: 

R o g g e n : R XX. 

W e i z e n : W XXI. 

H a f e r : H XIV. 

(2) Aenderungen und Ergänzungen der in 
Absatz 1 genannten An-, bzw. Verordnun
gen gelten auch in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains. 

3. (1) An-, bzw. Verordnungen, die den in 
Absatz 1 genannten An-, bzw. Verordnun
gen entgegenstehen, treten außer Kraft. 

(2) Soweit die angeführten Bestimmungen 
nicht unmittelbar angewendet werden kön
nen, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

K l a g e n f u r t , den 25. August 1942. 

Der Vorsitzende des Getreidewirtschafts

verbandes Alpen-Donau: 

L o h r e. h. 

\ 

Herausgegeben vom Chef DER Zivilverwaltung TÜR die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
BESTELLUNGEN sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

IN Klagenfurt, Arnulf platz 1. 
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106. Bekanntmachung 
der Anordnungen 5 u. 10 des Generalbevoll

mächtigten für den Arbeitseinsatz. 

Ich mache hiermit die Anordnung Nr. 5 
des Beauftragten für den Vierjahresplan, 
Generalbevollmächtigten für den Arbeits
einsatz über die ausschließliche Zuständig
keit der Dienststellen der Arbeitseinsatzver
waltung zur Entgegennahme von Aufträgen 
auf Gestellung von Arbeitskräften vom 
11. Juli 1942 und die Anordnung Nr. 10 über 
den Einsatz yon Arbeitskräften der besetz
ten Gebiete vom 22. August 1942 bekannt 
und bitte um genaueste Beachtung. Soweit 
über die von mir in diesem Zusammenhang 
bisher gegebenen Vorschriften weitere Wei
sungen erforderlich werden, werden diese 
von mir bekanntgegeben. 

Anordnung Nr. 5 

des Generalbevollmächtigten für den Ar
beitseinsatz über die ausschließliche Zustän
digkeit der Dienststellen der Arbeitseinsatz
verwaltung zur Entgegennahme von Auf
trägen auf Gestellung von Arbeitskräften 

vom 11. Juli 1942. 

Bei der Durchführung des Arbeitseinsatzes 
muß immer wieder beobachtet werden, daß 
Arbeitskräfte bei Dienststellen außerhalb der 
Arbeitseinsatzverwaltung oder gleichzeitig 
bei verschiedenen Stellen angefordert wer
den. Dadurch entstehen Schwierigkeiten und 
Verzögerungen in der Bedarfsdeckung, die 
unbedingt vermieden werden müssen. 

Auf Grund der mir vom Führer und vom 
Reichsmarschall des Gr.oßdeutschen Reiches 
erteilten Vollmacht bestimme ich daher, daß 
der Bedarf an Arbeitskräften nur bei den 
Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung, 
in aller Regel also bei dem für den Betrieb 
örtlich zuständigen Arbeitsamt anzumelden 
ist. Bei bestimmten, zwischen dem General
bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und 
dem Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition vereinbarten vordringlichen Auf
gaben und Programmen erfolgt die Bedarfs
meldung durch direkte Uebermittlung des 
Reichsministers für Bewaffnung und Muni
tion an die Hauptabteilung V des Reichs
arbeitsministeriums. 

Meldungen, die von zuständigen Stellen 
zu statistischen Zwecken gefordert werden, 
werden durch diese Anordnung nicht be
rührt. 

S a u c k e 1. 

Anordnung Nr. 10 

des Generalbevollmächtigten für den Arbeits
einsatz über den Einsatz von Arbeitskräften 
der besetzten Gebiete vom 22. August 1942. 

Um die Arbeitskräfte der besetzten Ge
biete bei der Neuordnung des Arbeitsein
satzes im europäischen Raum zu mobilisie
ren, müssen auch diese Kräfte einer straf
fen und einheitlichen Lenkung unterworfen 
werden. Sowohl die zweckmäßige und sinn
volle Verteilung dieser Kräfte zur Befriedi
gung des Kiäftebedarfs des Reichs und der 
besetzten Gebiete wie ihre höchstmögliche 
Arbeitsleistung müssen sichergestellt werden. 

Auf Grund der mir erteilten Vollmachten 
ordne ich deshalb an: 

1. Nach dem Erlaß des Führers über den 
Generalbevollmächtigten für" den Arbeitsein
satz vom 21. März 1942 (RGBl. I, S. 179) 
und der Anordnung, des Beauftragten für 
den Vierjahresplan zur Durchführung dieses 
Erlasses vom 27. März 1942 (RGBl. I, S. 180) 
obliegen mir auch der zweckmäßige Einsatz 
der Arbeitskräfte der besetzten Gebiete so
wie alle Maßnahmen zur Leistungssteige
rung des Einsatzes dieser Kräfte. Die für die 
Aufgaben des Arbeitseinsatzes und der Lohn
politik zuständigen deutschen Dienststellen 
oder meine Beauftragten fuhren diesen Ein
satz und alle Maßnahmen zur Leistungsstei
gerung nach meinen Weisungen durch. 

2. Diese Anordnung erstreckt sich auf alle 
während dieses Krieges von der deutschen 
Wehrmacht besetzten Gebiete, soweit sie 
unter deutscher Verwaltung stehen. 

3. Die verfügbaren Arbeitskräfte der be
setzten Gebiete sind in erster Linie zur Be- * 
friedigung des kriegswichtigen Bedarfs in 
Deutschland selbst einzusetzen. 

In den besetzten Gebieten sind sie nach 
folgender Rangordnung einzusetzen: 

a) für notwendige Aufgaben der Truppe, der 
Besatzungsdienststeilen und der zivilen 
Dienststellen, 

b) für deutsche Rüstungsaufgaben, 

c) für Aufgaben der Ernährungs- und Land
wirtschaft, 

d) für gewerbliche im deutschen Interesse 
liegende Aufgaben außerhalb der Rü
stungsindustrie, 

e) für gewerbliche Aufgaben im Interesse 
der Bevölkerung des betreffenden Ge
bietes. 

4. Es ist vielfach festgestellt worden, daß 
Arbeitskräfte in den besetzten Gebieten 
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. nicht den Kriegserfordernissen entsprechend 
sparsam und zweckmäßig angesetzt werden. 
Die Arbeitsleistungen sind häufig zu gering. 

Alle beteiligten Stellen in den besetzten 
Gebieten haben deshalb dafür Sorge zu tra
gen, daß die Arbeitskräfte höchst sparsam 
und verbunden mit höchstmöglicher Ar
beitsleistung eingesetzt werden. Das Horten 

. von Arbeitskräften ist wie im Reichsgebiet 
verboten. Um eine Vergeudung von Arbeits
kräften auszuschließen, haben Auftraggeber 
mit Unternehmern grundsätzlich nur Lei-
stungsvert.äge abzuschließen; bestehende 
Unternehmerve; träge anderer Art sind 
soweit irgend möglich auf Leistungsver
träge umzustellen. 

5. Von den in den besetzten Gebieten be
schäftigten nichtdeutschen Arbeitskräften 
muß grundsätzlich die • gleiche Arbeitslei
stung wie von den deutschen Aibeitskräften 
verlangt werden. Zu diesem Zwecke muß die 
Arbeitszeit in den besetzten Gebieten der in 
Deutschland geltenden Arbeitszeit angegli
chen werden. Die Mindestarbeitszeit soll in 
der Regel 54 Stunden betragen. Durch Ar-
beitsverlä'ngerung freigestellte Aibeitskräfte 
sind dem Arbeitseinsatz anderweitig zur 
Verfügung zu stellen. 

Ebenso wie von den deutschen Arbeits
kräften muß auch von den fremdländischen 
in den besetzten Gebieten erforderlichenfalls 
Sonn- und Feiertagsarbeit geleistet werden. 

ß. Auch in den besetzten Gebieten ist die 
höchstmögliche Arbeitsleistung durch Ein
führung von Akkord- und Prämienarbeit 
sicherzustellen. 

Soweit bereits in Betrieben Akkorde be
stehen, sind die Akkordsätze mit dem Ziele 
zu überprüfen, soweit wie möglich Lei-
stungsreserven freizumachen. 

In den Fällen, in denen keine Akkord
oder Prämienarbeit möglich ist, ist zu prü
fen, inwiew'eit zur weiteren Erhöhung der 
Arbeitsleistung Leistungszulagen eingeführt 
werden können. Der stabile Lohnstand darf 
hierdurch jedoch nicht gefährdet werden. 

7. Die fremdländischen Arbeitskräfte der 
besetzten Gebiete haben wie die deutschen 
Arbeiter strengste Arbeitsdisziplin zu wah
ren. Arbeitsbummelei und unberechtigtes 
Verlassen des Arbeitsplatzes sind auf das 

. strengste zu ahnden. 

8. Diese Anordnung gilt entsprechend 
auch für Kriegsgefangene. 

9. Die Betriebsführer und alle mit der An
leitung oder Beaufsichtigung der fremdlän

dischen Arbeiter betrauten Kräfte sind mit 
dieser Anordnung und den auf Grund der 
Anordnung erlassenen Vorschriften bekannt-
^umachen. Hierbei sind sie auf die Notwen 
digkeit des sparsamsten Einsatzes der fremd
ländischen Arbeiter und der Steigerung ihre: 
Arbeitsleistung besonders hinzuweisen. 

10. Die für die Aufgaben des Arbeitsein
satzes und der Lohnpolitik zuständigen deut
schen Dienststellen oder meine Beauftragten 
erlassen die zur Durchführung dieser An
ordnung erforderlichen Bestimmungen und 
überwachen die Durchführung, 

Der Generalbevollmächtigte für den 
Vierjahresplan, Der Generalbevoll
mächtigte für den Arbeitseinsatz: 

S a u c k e 1. 

K l a g e n f u r t , den 29. September 1942. 

Der Chef der Zollverwaltung: 

Im Auftrage: 

H i e r z e g g e r . 

107. Verordnung 
Uber Kreditabkommen mit ausländischen 
Bankenauf Schüssen (Stillhalteabkommen). 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains ist die Durchfühtungsverordnung 
über Kreditabkommen mit ausländischen 
Bankenausschüssen (Stillhalteabkommen) 
vom 4. August 1941 (RGBl. 1, S. 473) anzu
wenden. 

•§ 2. 

Soweit die in Kraft getretenen Bestim
mungen nicht unmittelbar angewandt wer-

< den können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
15. September 1942 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 3. September 1942. 

Def Chef der Zollverwaltung: 

R a i n e r . 
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108. Bekanntmachung 
des Reichsbankdirektoriums vom 26 . August 
1942 über die Ablieferung der Budapester 
Stadtanleihe von 1914 gemäß der Zweiten 
Durchführungsverordnung zum Gesetz über 
die Devisenbewirtschaftung v. 16. März 1939. 

Auf Veranlassung des Herrn Reichswirt
schaftsministers geben wir auf Grund der 
Zweiten Durchfühiungsverordnung zum Ge
setz über die Devisenbewirtschaftung vom 
16. März 1939 (RGBl. I, S. 502) und des § 51 
des Gesetzes über die Devisenbewirtschaf
tung vom 12. Dez. 1938 (RGBl. I, S. 1733) 
bekannt: 

D i e S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n d e r 
41/ j p r o z e n t i g. B u d a p e s t e r S t a d t 

a n l e i h e v o n 1914 

werden, soweit sie Eigentum von Personen 
sind, die nach den deviseniechtlichen Be
stimmungen devisenrechtliche Inländer sind, 
hiermit zur Einlieferung bei einer der nach
folgenden Sammelstellen abgefordert: 

Dresdner Bank, Berlin, 
Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co., 

Hamburg, 
Commeržbank, A.-G., Berlin, 
Deutsche Effecten- und Wechsel-Bank, 

Frankfurt a. M. 

Die Stücke sind mit den am \ . Jänner 1943 
und später fälligen Zinsscheinen, den Er-
neüerungsscheinen und der vor kurzem von 
der Dresdner Bank ausgegebenen Beschei
nigung, daß die Stücke seit 10. Mai 1940 
deutsches Eigentum sind, abzuliefern. Die 
Einlieferung hat b i s s p ä t e s t e n s 3 1 . O k 
t o b e r 1942 zu erfolgen. Soweit die Schuld
verschreibungen vorschriftsmäßig bei einer 
deutschen Devisenbank deponiert sind, hat 
letztere die Ablieferung vorzunehmen; die 
Eigentümer haben in diesem Falle nichts zu 
veranlassen. 

B e r l i n , den 26. August 1942. 

R e i c h s b a n k d i r e k t o r i u m 
B e r l i n . 

109. Bekanntmachung 
des Reichsministers der Finanzen über die 
Abfindung der Eigentümer von Schuldver
schreibungen des ehemaligen Jugoslawischen 

Staates. 

A b f i n d u n g 
d e r E i g e n t ü m e r v o n S c h u l d v e r 
s c h r e i b u n g e n d e s e h e m a l i g e n 

j u g o s l a w i s c h e n S t a a t e s . 

Der jugoslawische Staat hat aufgehört zu 
bestehen. Der jugoslawische Staat ist da
durch auch als Schuldner weggefallen. Die 

Erwerberstaaten, zu denen das Deutsche 
Reich gehört, sind nicht seine Rechtsnach
folger. 

Die Reichsregierung hat mit den Regie
rungen der anderen Erwerberstaaten des 
ehemaligen jugoslawischen Staates am 
22. Juli 1942 ein „Abkommen über die ver
mögensrechtliche Auseinandersetzung des 
ehemaligen jugoslawischen Staates Und einige 
andere damit zusammenhängende finanzielle 
Fragen", abgeschlossen. Das Abkommen wird 
im Reichsgesetzblatt veröffentlicht werden. 

Die Erweiberstaaten werden Artikel 5 und 
6 dieses Abkommens gemäß zur Abfindung 
bestimmter Eigentümer von Schuldverschrei
bungen der inneren oder äußeren Schuld 
des ehemaligen jugoslawischen Staates einen 
Beitrag leisten. Im Gebiet des Deutschen 
Reiches werden die Eigentümer durch Hin
gabe von Schatzanweisungen des Deutschen 
Reiches abgefunden. 

Die ohne Ane.kennung einer Rechtsver
pflichtung von der Reichsregierung für be
stimmte Eigentümer der Schuldverschrei
bungen des ehemaligen jugoslawischen Staa
tes vorgesehene Abfindung setzt voraus, daß 
die Eigentümer die Schuldverschreibungen 
dem Deutschen Reich anmelden und abtre
ten. Die Anmeldung und Abtretung liegt des
halb im eigenen Interesse der Eigentümer. 

Ich bestimme dazu das folgende: 

A. Anmeldung und Abtretung, 

I. P e r s o n e n k r e i s . 

Die Anmeldung und Abtretung erstreckt 
sich ohne Rücksicht auf die Staatsangehö
rigkeit auf alle natürlichen und juristischen 
Personen, die am 1. Dezember 1941 ihren 
Wohnsitz oder Sitz im Deutschen Reich (ein
schließlich des Protektorats Böhmen und 
Mähren), ftn Elsaß, in Lothringen, in Lu
xemburg oder in den befreiten Gebieten der 
Untersteiermark, Kärntens und Krains hat
ten. Voraussetzung ist, daß diese Personen 
nachweislich schon am 15. April 1941 Eigen
tümer von Schuldverschreibungen waren, die 
in der Anlage bezeichnet sind. 

II. V e r f a h r e n b e i d e r A n m e l d u n g 
u n d A-b t f e t u n g. 

Die Schuldverschreibungen (siehe Anlage) 
sind spätestens bis zum 15. Oktober 1942 
durch Vermittlung eines Kreditinstituts (z. B . 
einer Bank oder Sparkasse) bei der Deut-, 
sehen Reichsbank, Zeichnungsabteilung, in 
Berlin C 111 unter Verwendung von Form
blättern anzumelden und abzutreten. Die 
Formblätter sind bei den Kreditinstituten er
hältlich. Sie sind in vierfacher Ausfertigung 
einzureichen. 
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Die Schuldverschreibungen des ehemali
gen jugoslawischen Staates sind-dabei mit 
allen Zinsscheinen, die nach dem 15. April 
1941 fällig geworden sind oder noch fällig 
werden, und mit etwaigen Erneuerungs- und 
Prämienscheinen, nach Schuldgattungen und 
Nummern geordnet, einzureichen. 

Der Wohnsitz des Eigentümers der ein
gereichten Schuldverschreibungen am 1. De
zember 1941 und das Eigentum an den ein
gereichten Schuldverschreibungen am 15. 4. 
1941 sind dem vermittelnden Kreditinstitut 
auf Verlangen nachzuweisen. 

III. B i s h e r i g e A n o r d n u n g e n ü b e r 
d i e A n m e l d u n g u n d A b l i e f e r u n g . 

Anzumelden und abzutreten sind auch 
Schuldverschreibungen, die auf Grund der 
Bekanntmachung des Reichsbankdirekto
riums vom 1. Dezember 1941, betreffend An
meldung von Forderungen und Rechten ge
gen den ehemaligen jugoslawischen Staat 
(Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger vom 3. Dez. 1941 Nr. 283) 
bereits angemeldet worden sind, soweit die 
Schuldverschreibungen in der Anlage auf
geführt sind. 

Ansprüche aus Schuldverschreibungen, die 
auf Grund anderer Aufrufe des Reichsbank
direktoriums (z. B . Zweite Bekanntmachung 
des Reichsbankdirektoriums vom 20. De
zember . J.339». h ^ r e i f e ^ 4 , , c f o ^ aus
ländischer Wertpapiere, Deutscher Reichs-
anzeiger und Preußischer Staatsanzeiger vom 
21. Dezember 1939, Nr. 299) bereits an eine 
Devisenbank abgeliefert worden sind, sind 
nicht mehr anzumelden und abzutreten. 

B. Abfindung. 

1. H ö h e d e r A b f i n d u n g ; 

Der Abfindungsbetrag für die Schuldver
schreibungen, die nach Abschnitt A von den 
dort bezeichneten Personen fristgemäß an
gemeldet und abgetreten worden sind, be
stimmt sich nach der Spalte 4 der Anlage. 
Die Nennbeträge von Schuldverschreibun
gen, die auf eine andere Währung als Dinar 
lauten, sind dabei zu den folgenden Kursen 
in Dinar umzurechnen: 

Dinar 

1 Krone (früher tschechosl. Krone) 1,72 
1 Pengö 12,18 
1 französ. Franken 1,— 
1 Belga . . . . . . . . . . 8,— 
1 Schweizer Franken . . . . . - 11,59 
1 USA-Dollar 5 0 , -
1 Pfund Sterling 198,— 

Der Abfindungsbetrag wird in Reichsmark 
unter Anwendung eines Kurses v. 20 Dinar = 
1 Reichsmark errechnet. 

Der Abfindungsbetrag .erhöht sich zur 
Abgeltung der Zinsen für die Zeit vom 
16. April 1941 bis 15. April 1942 (Hinweis 
auf den folgenden Abschnitt II) um 3V2 v. H. 

Fehlende Zinsscheine, deren Fälligkeit 
nach dem 15. April 1941 liegt (Hinweis auf 
Abschnitt A II),-werden vor Ermittlung des 
Abfindungsbetrags mit ihrem Nennbetrag 
von dem Nennbetrag der zugehörigen 
Schuldverschreibung abgezogen. 

II. L e i s t u n g d e r A b f i n d u n g . 

Die Abfindung wird durch Hingabe von 
3MJ Prozent Schatzanweisungen des Deut
schen Reichs von 1942, Folge III, mit Zinsen
lauf ab dem 16. April 1942 geleistet. Die 
Reichsschatzanweisungen werden dabei zum 
Nennbetrag angerechnet. 

Der geringste Nennbetrag der auszuge
benden Reichsschatzanweisungen ist 100 RM. 
Ist der Abfindungsbetrag für einen Gläubi
ger kleiner als 100 RM oder verbleibt bei 
einem Gläubiger nach Ausgabe der Reichs
schatzanweisungen eine Spitze von weniger 
als 100 RM, so wird der Gläubiger insoweit 
in bar abgefunden. . 

Den Erwerbern der Reichsschatzanwei-
süngeh wird empfohlen, die Sammelverwah
rung bei einer Wertpapiersammelbank oder 
die Eintragung in das Reichsschuldbuch 
statt der Aushändigung von Stücken zu be
antragen. 

III. A n d e r e B e s t i m m u n g e n . 

Börsenumsatzsteuer ist für die Abtretung 
der Schuldverschreibungen (Hinweis auf 
Abschnitt A) und für die Ausgabe der 
Reichsschatzanweisungen nicht zu ent
richten. 

Die Abtretung der Wertpapiere und die 
Ausgabe der Reichsschatzanweisungen sind 
für die Gläubiger gebührenfrei. 

Soweit es sich bei den Eigentümern der 
Schuldverschreibungen um Staatsangehörige 
von Feindstaaten handelt, finden auf die ge
leistete Abfindung die Vorschriften über die 
Behandlung feindlichen Vermögens Anwen
dung. 

B e r l i n , 8. September 1942. 

Der Reichsminister der Finanzen: 

Graf Schwerin von Krosigk. 
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Anlage. 

Schulden des ehemaligen jugoslawischen Staates. 

Ltd. Nr. " Titel der Anleihe ' Zeitpunkt Bewertung 
. der Aufnahme 

1 2 3 4 

1 2% Prämienanleihe (Serbenlose) 1881 Stück zu 100 fr 
= 100 Dinar 

2 Prämienanleihe (Tabaklose) 1888 Stücke mit ge
zogenen Prämien
coup. 22,50 Dinar, 
Stücke m. nicht 
gez. Prämiencoup. 
25 Dinar. 

3 4% Staatsschuldverschreibungen zur Regelung der 
Agrarverhältnisse in Bosnien und der Herzegowina 1921 5 0 % 

4 7%. luvestitionsanleihe Serie 
5 0 % 

1921 9 5 % 
1937 

9 5 % 

5 ~l\-±''/<- Schatzscheine (Ankauf der orientalischen Bahn) 1923 4 2 % 
6' 2 >/•.>% Verlosbare Kriegsschadenschuldverschreibungen 1922/34 ' 4 5 % 
7 6% Staatsschuldverschreibungen zur Entschädigung für 

Beglukgüter 1929 
1930 80%, 
1932 • 

80%, 

1939 ' 
8 6% Staatsschuldverschreibungen zur Regelung der 

Agrarverhältnisse in Dalmatien 1930 
1939 8 0 % 

9 6 % Staatsschuldverschreibungen zur Regelung der 
Àgrarverhiiltnisse in Bosnien und der Herzegowina '1936 80^," ' 

IO 5'/,, Schuldverschreibungen zur Finanzierung öffentl. 
Arbeiten 1935 9 0 % 

11 4 ' / Staatlich garantierte Schuldverschreibungen zur 
9 0 % 

Regelung der Agrarreform des Großgrundbesitzes 1934 50%. . 
12 3 ' / Staatsschuldverschreibungen (Bauernentschuldung) 1936 80%; 
13 6 ' / Schuldverschreibungen für öffentliche Arbeiten und 

80%; 

Landesverteidigung, 1. und 2. Ausgabe 1938 95%, 
14 4% lnhaberschuldverschreibungen an Kriegsfreiwillige 1939 4 5 % 
15 4 % Amortisable Anleihe (Konversionsanleihe) 1895 5 0 % * 
16 5% Monopolobligationen 1902 1902 50%, 1 

17 4 VL>%' Anleihe von 1906 (ehemalige Goldanleihe) 1906 5 0 % 1 

50 %» 
5 0 % 1 

18 4Va'/,- Anleihe von 1909 (ehemalige Goldanleihe) 1909 
5 0 % 1 

50 %» 
5 0 % 1 19 5% Anleihe von 1-913 (ehemalige Goldanleihe) 1913 

5 0 % 1 

50 %» 
5 0 % 1 

20 7% Internationale Stabilisierungsanleihe 1931 9 2 % 2 

21 8%; Nationale äußere Anleihe des Königreichs der 
Serben, Kroaten und Slowenen, Serie A (Blair-Anleihe) 
7% Nationale äußere Anleihe des Königreichs der 

1922 8 8 % 
22 

Serben, Kroaten und Slowenen, Serie A (Blair-Anleihe) 
7% Nationale äußere Anleihe des Königreichs der 

8 8 % 

Serben, Kroaten und Slowenen, Serie B (Blair-Anleihe) 1927 . 8 6 % 
23 4V:J%, Pfandbriefe der Staatshypothekenbank 

. 8 6 % 

(Uprava Fondova) 1910 4 5 % * 
4 5 % 1  

115%> 
24 V/i<y( Kommunalobligationen der Staatshypothekenbank 1911 

4 5 % * 
4 5 % 1  

115%> 25 Serbische Rote-Kreuz-Lose 1907 

4 5 % * 
4 5 % 1  

115%> 
26 5'/,. Montenegrinische Anleihe 1909 10% 
27 6%. Montenegrinische Anleihe 1913 10% 
2 8 ' • 5 % Fundinganleihe 1933/1937 4 0 % 

1 1 Gfr = 1 Dinar. . 
2 1 ffr = 1 Dinar. 
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I 

Lfd. Nr. 

1 

Titel der Anleihe Zeitpunkt Bewertung 
der Aufnahme 

29 

30 
3 1 ' 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

Schatzscheine der Hauptkassen des Finanzministeriums 
in RM 
detto in Pengö 
detto in ffrs oder sonstige 
detto in sfrs 
Bestätigungen über die von der jugoslawischen 
Regierung eingezogenen 

a österreichisch-ungarischen Staatsschuldverschreibungen in 
Kronen und Gulden und Steirische Landesanleihen in 
Kronen 
4 % Oesterreichische Goldrente 
4 % Oesterreichische Staatsrente 
4 ,2% ; Einheitliche Rente in klingender Münze (Silber) 
4 ,2% Einheitliche Rente in Gulden 
4°/, Einheitliche Rente in klingender Münze 
4 r / , Einheitliche Rente in Gülden 
4 ' / Königlich-Ungarische Goldrenten-Anleihe 
A'/C Königlich-Ungarische Renten-Anleihe 
4 '/2% Königlich-Ungarische Renten-Anleihe 
4'/_>% Königlich-Ungarische Amortisable Renten-Anleihe 
Oesterreichische 3'/2% StaatsYente 
Königlich-Ungarische 4 % Renten-Anleihe 
4 % Ungarische Grundentlastungs-Schuldverschreibungen 
ö. W. 
4V2% Schuldverschreibungen der Schankregalrechts-
Entschädigungs-Schuld ö. W. 
3 % Anleihe der Hofkammer 
Oesterreichische Amortisable Staatsschatzanweisungen 
vom Jahre 1914 
Prämienanleihe 
0«&terjr«ichisch-Ungarische. Länderanleihen in Kronen 
und Guldén 
(Schuldverschreibungen oder Bestätigungen über der
artige von der jugoslawischen Regierung eingezogenen 
Schuldverschreibungen) 
4%; Landes-Anleihe f. Bosnien und Herzegowina 
4V2%' Bosnisch-Herzegowinische Eisenb. Landes-Anleihe 
von 1898 
4 d e t t o von 1902 
4V2% Schuldverschreibung der Schank-Regalrechts-
Entschädigungsanleihe von 1891 
4 % Kroatisch-Slawönische Grund-Entlastungs-Schuld
verschreibungen 
4% Prestiti des Fondo di Migliora 
4% détto 
4% detto 
4L/C detto 
Prestito Kommunale 
kommunal-Anleihe 
Anleihe des Herzogtums Krain 
4M>% Meliorations-Anleihe 
4'/2% Anleihe des Herzogtums Krain 
3 "/2% Schatzanweisungen 
3 % % Schatzanweisungen 
4% Schatzanweisungen 
5 % Schatzanweisungen 
Kassenscheine in Dinaren 

1876 
1893 
1868 
1868 
1903 
1903 
1881 
1910 
1913 
1914 
1897 
1902 

1889 

1891 

1914 

1895 

1898 
1902 

1891 

1891 
1893 
1901 
1907 
1912 

1909 
1888 
1911 
1917 

6 0 % 
60 % 
60 % 
4 2 7 

10 ö. u. K 
= 1 Dinar 

9 5 % 
9 5 % 
9 5 % 
9 5 % 
9 5 % 

175 



110. Bekanntmachung, 
betreffend Sammlung und Aufarbeitung von 
Ablauf ölen aus Verbrennungskraftmaschinen. 

Die Firma Motoröl, Ges m. b. H., Marburg 
a. d. Drau, ist mit der Sammlung und Auf
arbeitung der in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains anfallenden Ablauföle 
aus Verbrennungskraftmaschinen beauftragt. 

Mit Ausnahme der bei den HKP Werk- . 
statten anfallenden Mengen, für die bereits 
eine Sonderregelung gilt, sind daher die in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
anfallenden Ablauf öle aus Verbrennungskrafc-
maschinen ausschließlich der Firma Motoröl, 
Ges. m. b. H., Marburg a. d. Drau, zum Kauf 
anzubieten und abzuliefern. Der Kaufpre i s 
wird mit RM 8 . — per 100 kg ab Abholungs
ort, festgelegt. 

Die Firma Motoröl, Ges. m. b. H., "Marburg 
an der Drau, ist beauftragt, gegen die ihr 
abgelieferten Ablaufölmengen aus Verbren
nungskraftmaschinen die vorgesehenen Men
gen an Frischöl, bzw. Regenerat, ohne Mo
torenölscheine abzugeben. 

K l a g e n f u r t , den 17. September 1942 . 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

Im Auftrage: 
gez. H i e r z é g g e r . 

111. Bekanntmachung 
des Vorsitzenden des Viehwirtschaftsverban
des Südmark über die Einführung viehwirt

schaftlicher Bestimmungen. 

Auf Grund des § 2 der 147. Vet Ordnung 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
2 6 . November 1941 (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
10. Dezember 1 9 4 1 , Nr. 3 4 ) gebe ich im Eitv 
vernehmen mit dem Chef der Zivilverwaltung 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains folgendes bekannt: 

Mit sofortiger Wirkung treten in Kraft: 

1. Die Vorschriften der §§ 1 und 14, Ab
satz 1 bis 4 der Verordnung zur Regelung 
des Verkehrs mit Schlachtvieh vom 2 7 . 2. 
1935 (RGBl. 1, S. 3 0 1 ) in der Fassung der 
Verordnung vom 4 . 7 . 1935 (RGBl. I, S. 1 0 4 5 ) , 
in der Fassung der Verordnung vom 8. 4 . 
1936 (RGBl. 1, S. 3 6 6 ) , der Verordnung vom 
2 9 . 7. 1938 (RGBl. I, S. 9 5 7 ) , der Verordnung 
vom 2 6 . 5 . 1941 (RGBl. I, S. 2 9 2 ) und der 
Verordnung vom 2. 11 . 1941 (RGBL I, 
S. 6 8 3 ) , mit der Maßgabe, daß für die Er
teilung der Genehmigung gemäß § 14 der 

Verordnung der Viehwirtschaftsverband Süd
mark zuständig ist. 

2. Die Satzungen für Viehwirtschaftsver
bände und für die Hauptvereinigung der 
deutschen Viehwirtschaft vom 5. 3 . 1 9 3 5 , in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 5. 
1936 (RNVBl. S. 2 3 3 ) . 

3 . Die A n o r d n u n g Nr. 1 der Hauptvereini
gung der deutschen Viehwirtschaft über die 
Schlachtviehmarktordnung für das Jahr 1941 
in der Fassung der Anordnung 1 für das 
Jahr 1942 vom 19. 12. 1941 (RNVBl. S. 4 9 5 ) . 

4 . Die Anordnung Nr. la der Hauptver
einigung der deutschen Viehwirtschaft über 
die Preise für Schweine sowie Schweine
fleisch im Großhandel vom 14. 2. 1942 
(RNVBl. S. 4 3 / 5 5 ) . 

5 . Die Anordnung lb der Hauptvereinigung 
der deutschen Viehwirtschaft über die Preise 
für Rinder und Schafe .sowie Rindfleisch, 
Kalbfleisch und Hammelfleisch im Großhan
del vom 2 9 . 4 . 1942 (RNVBl. S. 1 4 4 ) . 

6. Die Anordnung Nr. ' 5 der Hauptvereini
gung der deutschen Viehwirtschaft über die 
Beförderung von Vieh vom 18. 8. 1937 
(RNVBl. S. 4 0 0 ) . 

7. Die Anordnung Nr. 6 der Hauptvereini
gung der deutschen Viehwirtschaft über Zu
lassungsbedingungen für Agenturen und son
stige schlachtviehverkaufende Betriebe auf 
Mittelmärkten vom 13. 10T 1937 (RNVBl. 
S. 4 6 4 ) . 

8. Die Verordnung über den Handel mit 
Vieh vom 2 5 . 1. 1937 (RGBl. I, S. 2 8 ) mit 
der Maßgabe, daß im § 7, Abs. 1 und 2, an 
Stelle des 3 1 . 12. 1937 der 3 1 . 5 . 1 9 4 3 tritt. 

9. Die Verordnung über die Beförderung 
von Vieh vom 7. 6 . 1937 (RGBl. I, S. 6 2 1 ) 
in der Fassung der Verordnung vom 15. 2. 
1938 (RGBl. I, S. 2 0 2 ) . 

10. Die Verordnung über die Fütterung 
von Schlachtvieh auf Schlachtviehmärkten 
und Schlachtviehhöfen und die Feststellung 
einer Ueberfütterung von Schlachtvieh vom 
2 1 . 1 1 . 1936 (RGBl. I, S. 9 4 7 ) . 

11. Die Anordnung Nr. 1 des Viehwirt
schaftsverbandes Südmark vom 5 . 4 . 1 9 3 9 
(Wochenblatt der Landesbauernschaft Süd
mark S. 4 4 8 / 3 9 ) in der folgenden Fassung: 

§ 1. 

Als Richtmarkt gilt der Mittelmarkt 
Klagenfurt. 

§ 2 . 

Außerhalb von Schlachtviehmärkten gelten 
für die • Abnahme von Schlachtvieh aus
schließlich 

a) die Abnahme ab Land 
b) die Abnahme frei Empfangsort. 
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§ 3. der für den Richtmarkt festgesetzten obe
ren Preisgrenze der Schlachtwertklassc A 
der jeweiligen Gattung. 

§ 7. 

Außerhalb der Schlachtviehmärkte ist ein 
besonderer Zuschlag für Ausstichtiere nicht 
zulässig. 

§ 8. 

Die angeordneten Preise sind Höchstpreise. 
Für Tiere minderer Qualität können ange
messene Preisabschläge erfolgen. 

b) Preise für Schweine: 

§ 9. 

Bei Abnahme „ab Land" liegt der Höchst
preis für Schweine (Landpreis) j e 100 kg 
Lebendgewicht für sämtliche Schlachtwert
klassen RM 7.— unter der für den Richt
markt festgesetzten oberen Preisgrenze der 
jeweiligen Schlachtwertklasse. 

§ 10. 

Bei der Abnahme „frei Empfangsort" 
außerhalb der Schlachtviehmärkte liegt der 
Höchstpreis für Schweine (Empfangsortpreis) 
je 100 kg Lebendgewicht für alle Schlacht
wertklassen RM 4 .— unter der für den Richt
markt festgesetzten oberen Preisgrenze der 
jeweiligen Schlachtwertklasse. 

12. Soweit die unter-1 bis 11 angeführten 
Bestimmungen in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains nicht unmittelbar ange
wendet werden können, sind sie sinngemäß 
anzuwenden. 

Sofern sich aus der Anwendung obiger 
Anordnungen besondere Schwierigkeiten er
geben, behalte ich mir allgemein oder im 
Einzelfalle Abänderungen oder Ergänzungen 
vor. 

G r a z , den 1. August 1942. 

Der Vorsitzende 
des Viehwirtschaftsverbandes 

Südmark 
gez. Hans R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen siad zu richten w den Chef der Zollverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains' 

in Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 

1. Die Lieferbedingung „Abnahme ab 
Land" liegt vor, wenn das Schlachttier außer
halb der Schlachtviehmärkte und Verteilungs-
stellen ab Hof oder ortsüblicher Waage des 
Verkäufers abgenommen wird. 

2. Es gilt das am Abnahrneort festgestellte 
Gewicht des futterleeren Tieres als Verkaufs
gewicht und der für diesen Ort geltende 
Preis. Alle Unkosten und Gewichtsverluste 
ab Abnahmeort hat der Käufer zu tragen. 

§ 4. 

1. Die Lieferbedingung „Abnahme frei 
Empfangsort" liegt vor, wenn das Schlacht
tier auf einem Schlachtviehmarkt oder einer 
Verteilungsstelle abgenommen wird. Sie liegt 
ferner vor, wenn es von einem Schlacht
betrieb auf der für ihn zuständigen Verwie-
gungsstelle, Verladestelle oder Schlachthof 
oder in seinem eigenen Betrieb abgenommen 
wird. 

2. Es gilt das am Abnahmeort festgestellte 
Gewicht des futterleeren Tieres als Ver
kaufsgewicht und der für diesen Ort gel
tende Preis. Alle Unkosten und Gewichts
verluste bis zur Abnahme am Abnahmeort 
hat der Verkäufer zu tragen. Dazu gehören 
auch die durch Inanspruchnahme eines Ver
kaufsvermittlers seitens des Käufers entstan
denen angemessenen Unkosten. 

a) Preise für Rinder: 

§ 5. 

Bei Abnahme ab Land liegt der Höchst
preis für Rinder (Landpreis) je 100 kg 
Lebendgewicht für sämtliche Gattungen, 
außer Kühen, RM 6.—, bei Kühen RM 7.—, 
unter der für den Richtmarkt festgesetzten 
oberen Preisgrenze der Schlachtwertklasse A 
der jeweiligen Gattung. 

§ 6. 

Bei Abnahme frei Empfangsort außerhalb 
der Schlachtviehmärkte liegt den Höchstpreis 
für Rinder (Empfangsortpreis) j e 100 kg 
Lebendgewicht für sämtliche Gattungen außer 
Kühen RM 4.—, bei Kühen RM 5.— unter 
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112. Bekanntmachung 
über die Erfassung für den Wehrdienst und 
den Reichsarbeitsdienst in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund /§ 2, Absatz 1 der Verordnung 
über die Einführung des Wehrrechts und 
des Arbeitsdienstrechts in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains vom 7. Juli 1942 
(Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 16, S. 146Ì 
bestimme ich im Benehmen mit dem Ober
kommando der Wehrmacht und dem Reichs
minister des Innern: 

In der Zeit vom 12. Oktober bis 31. Ok
tober 1942 werden in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains die männlichen 
Jahrgänge 1923 und 1924 für den Reichs
arbeitsdienst und die Wehrmacht erfaßt. 

K l a g e n f u r t , den 6. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltuiig: 

R a i n e r . 

113. Verordnung • 
über die Uniformierung der Forst- und Jagd

angestellten. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Die Forstaiigestellten des Reiches, der 
öffentlichen Körperschaften und der Privat
waldbesitzer dürfen bei der Ausübung des 
Forstdienstes den nach der Dienstkleidungs
vorschrift für den Staatsforstdienst vom 
22. April 1938 nebst hiezu ergangenen Aen-
derungsvorschriften vorgeschriebenen klei
nen Walddien^tanzug ohne jedes Dienstgrad
abzeichen tragen. Als Kopfbedeckung ist die 
Baschlikmütze zu tragen, die für die Forst
angestellten des Reiches mit Hoheitszeichen 
und Kokarde zu versehen ist. 

§ 2. 

Die Jagdangestellten des Reiches, der 
öffentlichen Körperschaften und der Privat
waldbesitzer dürfen bei der Ausübung des 
Jagddienstes die mit Verordnung vom 
16. Mai 1935 für die Berufsjäger vorge
schriebene Jagddienstkleidung tragen, 

§ 3. 

Diese Verordnung gilt mit sofortiger 
Wirksamkeit. 

^ K l a g e n f u r t , den 13. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

114. Verordnung « 
über die Krankenversorgung der Ostarbeiter. 

Auf Grund des § 10 meiner Verordnung 
vom 15. Mai 1941 über die Regelung der 
Sozialversicherung und die Beitragspflicht 
für .Arbeitseinsatz und ArbéitslosehhrTfe 
(Verordnungs- und Amtsblatt; Stück 4 /1941) 
verordne ich: ' 

§ 1. 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten sinngemäß die auf Grund des 
§ 6, Satz 2 der Verordnung über die Ein
satzbedingungen der Ostarbeiter v. 30. Juni 
1942 (RGBl. I, S. 419) getroffenen Bestim
mungen des Reichsarbeitsministeis über die 
Krankenversorgung der Ostarbeiter vom 
1. August 1942 (Deutscher Reichsanzeiger 
und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 180 vom 
1. August 1942, RABI. S. II, 453) . 

§ 2. « 

Zuständig für die Krankenversorgung der 
Ostarbeiter ist die Sozialversicherungskasse 
in Krainburg. . \ 

K l a g e n f u r t , den 13. Oktober 1942. 

Der Chef der ,Zivilverwaltüng: 

R a i n e r . 

115. Verordnung 
zur Einführung arbeitsrechtlicher Vorschrif
ten für die Privatwirtschaft im M i e ß t a l . 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: • 

§ 1-

Im befreiten Mießtal gelten die im Reichs
gau Kärnten jeweils geltenden arbeitsrecht
lichen Vorschriften, soweit diese Verord
nung nichts anderes bestimmt. Soweit die 
Vorschriften nicht unmittelbar in Anwen
dung gebracht werden können, sind sie sinn
gemäß anzuwenden. 

Die nach den Vorschriften den Obersten 
Reichsbehörden, den Reichstreuhändern und 
Sondertreuhändern der Arbeit, dem leiten
den Gewerbeaufsichtsbeamten usw. zuste
henden Befugnisse nimmt der Chef der Zivil-; 
Verwaltung wahr. 

§ 2. . 

Das Gesetz zur Ordnung der nationalen 
Arbeit (AOG) vom 20. Jänner 1934 (RGBl. I, 
S. 45) nebst den für den Reichsgau Kärnten 
geltenden Durchführungsvorschriften findet 
im Mießtal mit folgenden Maßnahmen An-, 
wendung: 
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1. Die Vert;auensmänner und ihre Stell
vertreter werden durch den Gauleiter der 
NSDAP oder den von ihm Beauftragten be
rufen. Die Vertrauensmänner werden aus 
dem Kreis der der NSDAP oder dem Kärnt
ner Volksbund angehörenden Gefolgschafts-, 
mitglieder ernannt. Der Führer des Betrie
bes hat geeignete Gefolgschaftsmitglleder 
im Einvernehmen mit dem Kreisleiter der 
NSDAP oder seinem Beauftragten vorzu
schlagen. Wird ein' Einvernehmen nicht er
zielt; so hat der Führer des Betriebes außer 
dem eigenen Vorschlag auch den Vorschlag 

. des Kreisleiters zu übermitteln. Der Gau
leiter der NSDAP oder der von ihm mit der 
Bestellung der Vertrauensmänner Beauf
tragte kann eine geringere Anzahl von Ver
trauensmännern berufen, als im § 7 AUG 
vorgesehen ist, wenn im Betrieb nicht die 
ausreichende Zahl von geeigneten Gefolg
schaftsmitgliedern vorhanden ist. 

2. Der Zeitpunkt, bis zu dem spätestens 
Betriebsordnungen für die Betriebe zu er
lassen sind, bestimmt der Chef der Zivilver
waltung. 

3. Die Einführung des vierten Abschnitts 
„Soziale Ehrengerichtsbarkeit" wird vorläu
fig ausgesetzt. 

• . •' . § 3 . . 
Als Stichtag für den Lohnstop gemäß den 

2. Durchführungsbestimmungen zum Ab
schnitt III (Kriegslöhne) der Kriegswirt-
schaftsverordnung vom 12. Oktober 1939 
(RGB1..I, S . .2028) gilt der 1. Juni ,1941,. 

§ 4. ' 

Die für den Bereich der privaten Wirt
schaft im Reichsgau Kärnten geltenden Ta
rifordnungen, einschließlich der Bestimmun
gen über Leistungsrichtsätze, treten in Kraft, 
soweit sie nicht § 5 dieser Verordnung aus
drücklich ausschließt. Soweit die zur Ein
führung kommenden Tarifordnungen Lohn-
gebiets- oder Ortsklasseneinteilungen ent
halten, erfolgt die Einfeihung entsprechend 
der Anlage. 

Bisherige höhere Löhne, Gehäiter und Zu
lagen sowie sonstige günstigere Arbeitsbe
dingungen sind ungekürzt weiter zu gewäh
ren, soweit ihre Festsetzung im Rahmen der 
bisher im Mießtal gültigen, vom Chef der 
Zivilverwaltung festgelegten Löhne, Gehäl
ter, Zulagen und sonstigen Arbeitsbedingun
gen erfolgt ist. 

§ 5. 

Die im Reichsgau Kärnten für Arbeiter 
und Arbeiterinnen geltenden Richtlinien 
öder Tarifordnungen für die Landwirtschaft, 
die Forstwirtschaft, die Textilindustrie 
(außer Ziffer 5 der Anlage) und das Rauch-
fangkehrergewerbè sowie die Tarifordnun

gen, die nicht das gesamte Gebiet des 
Reichsgaues Kärnten umfassen, werden auf 
das Mießtal nicht ausgedehnt. Für diese 
Personenkreise bleiben die vom Chef dfer 
Zivilverwaltung hiefür festgelegten Bestim
mungen bestehen. 

§ 6. 

Die vom Chef der Zivilverwaltung für die 
Sozialversicherung erlassenen Bestimmungen 
werden durch diese Verordnung nicht be
rührt. 

§ 7. 

Diese Verordnung tritt am 1. November 
1942 oder mit der Lohnwoche in Kraft, in 
die der 1. November 1942 fällt. 

Zum gleichen Zeitpunkt treten die Ver
ordnung zur Regelung der Arbeitsverhält
nisse der in Haushaltungen in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains Beschäftig
ten vom 18. 7. 1941 (Verordnungs- u, Amts
blatt, Stück 13, vom 6. 8. 1941), die 1. Er
gänzungsanordnung zu der Anordnung zur 
Einführung arbeitsrechtlicher Vorschriften 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 23. 5. 1941, vom 18. 7.-1941 
(Verordnungs- und Amtsblatt, Stück 13, vom 
6. 8. 1941) bezüglich des Gaststäftengewer-
bes, die Verordnung zur weiteren Anglei-
chung arbeitsrechtlicher Vorschriften in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
19. 1*2. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt, 
Stijck 1, vom 14. 1. 1942) sowie die Verord
nung über die Gewährung von Lohnzuschlä
gen im Baugewerbe vom 31. 1. 1942 (Ver
ordnungs- u. Amtsblatt, Stück 3, vom 11 .2 . 
1942) für das Mießtal außer Kraft, soweit 
sie nicht die im .§ 5 dieser Verordnung fest
gelegten Personenkreise betreffen. 

§ ' 8 . 

Zuwiderhandlungen* gegen diese Verord
nung werden bestraft. 

K 1 a g e n f u r t, den 13.' Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Anlage 

0 Ortsklassen-
' v einreihung 

1. B e r g b a u : 

a) T. O. für die kaufmännischen 
u. technischen Angestellten in 
d. Bergbaubetrieben des Wirt
schaftsgebietes Steiermark -
Kärnten v. 1. 12. 1940 (Tarif
register Nr. 3 3 5 8 / 1 ) .11 
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Ortsklassen-
etoreihung 

Ortsklassen-
einreihung 

8. H o l z - u n d S c h n i t z s t o f f 
g e w e r b e : 

a) T. O. f. d. Sägewerkindustrie 
und verwandte Industrien im 
Wirtschgeb. Steiermark-Kärn
ten v. 18. 3. 1941 (Tarif-Reg. 
Nr. 3 5 1 7 / 1 ) II 

b) T. O. f. d. gewerbl. Gefolg-
schaftsmitgl. der holzveraib. 
Industrien u. d. Holzhandwerks 
i. 'Wirtschaftsgeb. Steiermark-
Kärnten v. 29. 10. 1941 (Tarif-
Reg. Nr. 3 6 5 0 / 1 ) II 

9. N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l 
g e w e r b e : ' 

a) T. O. f. sämtl. Mühlenbetriebe 
u. f. d. Speiseölerzeugungs
betriebe im Wirtschaftsgeb. 
Steiermark-Kärnten v. 2 0 . 1 0 . 
1940 (Tar.-Reg. Nr. 3 4 0 8 / 1 ) II 

b) T. O. f. d. gewerbl. Gefolg-
sehaftsmitgl. d. Molkereigew. 
v. 18. 3. 1941 (Tar.-R. 3 4 6 2 / 1 ) II ' 

c) T. O. f. Süßwarenindustrie im 
Wirtschaftsgeb. Ostmark vom 
8. 8. 1939 in der Fassung v. • 
28. 5. u. 1. 6. 1940 (Tar.-Reg. 
139/18 , 139/19 u. 139/20) IX 

10, B e k l e i d u n g s g e w e r b e : 
a) T. O. f. d. Uniformschneiderei Reichs- " 

im Deutschen Reich v. 24. 11. stunden-
1938 (Tar.-Reg. 2 7 4 4 / 1 ) mit klässe 
ihrer Ausdehnung1 auf d. Wirt- III/V 
schaftsgeb. Steiermark-Kärn- Ortsstun-
ten v. 22. 1. 1941 (Tar.-Reg. denlohn 
2 7 4 4 / 4 ) 7 2 / 6 8 

b) T. O. f. d. Uniformindustrie im 
Deutschen Reich v. 15. 12. 
1941 (Tarif-Reg. 2 7 8 / 4 0 ) mit 
ihrer Aenderung v. 3. 3. 1942 
(Tar.-Reg. 2 7 8 / 4 1 ) V 

c) T. O. f. d. Herrenmaßschnei- Rstkl. 
derei i. Wirtschaftsgeb. Steier- III/V 
mark-Kärnten v. 24. 2. 1941 0.-Stdlohn 
(Tar.-Reg. Nr. 2 7 9 / 1 8 ) 7 2 / 6 8 

d) T. O. f. d. Herrenoberbeklei
dungsindustrie'v. 10. 10. 1941 
(Tar.-Reg. Nr. 3 6 3 1 / 1 ) IV 

e) T. O. f. d. Damen-Oberbe
kleidungsindustrie i. Deutsch. 
Reich v. 10. 1. 1942 (Tarif-
Reg. 2 6 6 3 / 4 ) IV 

f) T. O. f. d. Knaben-Oberbeklei
dungsindustrie v. 28. 9. 1940 
(Tarifreg. Nr. 3 3 1 7 / 1 ) IV 

g) T. O. f. d. Berufsbekleidungs-
tndustrie v. 25. 9. 1940 (Tar.-
Reg. Nr. 3 3 0 3 / 1 ) IV 
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2. I n d u s t r i e d e r S t e i n e u. E r d e n : 

a) T. O. f. d. Ziegelwerke d. Ost- . 
mark außer Wien-Niederdo
nau v. 19. 12. 1938 in der 
Fassung v. 29. 9. 1940 (Tar.-

' Reg. 2657 /2 ) II 
b) T. O. f. d. gewerbl. Gefolg

schaftsmitglieder i. d. Natur
steinindustrie d. Ostmark (gilt 
nur mehr f. d. Betriebe der 
Sand-, Kies-, Kalk- u. Schot
terwerke) v. 18. 4. 1939 (Tar.-
Reg. Nr. 2730 /1 ) III 

c) T. O. f. d. feinkeramische In
dustrie im Deutschen Reich 
v. 30. 11. 1938, 10. 12. 1940 
u. 10. 5. 1941 B 

3. E i s e n u n d M e t a l l : 
a) T. O. f. d. Eisen-, Metall- und 

Elektroindustrie v. 24. 10. 
1939 (Tar.-Reg. Nr. 2925 /1 ) III 

b) T. O. zur Aenderung u. Er
gänzung der Tarifordnung 
für das metallverarbeitende 
Handwerk f. d. Wirtsch.-Geb. 
Steiermark-Kärnten v. 5. 1. 
1942 (Tar.-Reg. Nr. 2924 /5 ) II 

4. C h e m i s c h e I n d u s t r i e : 
a) T. O. f. d. gewerbl. Gefolg-

schaftsmitgj. i. d. ehem. In
dustrie v. 15. 2. 1941 (Tar.-
Reg. Nr. 3 3 9 0 / 1 ) II 

5. T e x t i l i n d u s t r i e : 

a) T. O. f. d. Betriebsarbeit i. d. 
Uniformausstattungsiindustrie 
v. 1. 8. 1941 (Tar.-Register 
Nr. 3626 /1 ) 3 

6. P a p i e r i n d u s t r i e : 
a) T. O. f. gewerbliche Gefolg-

schaftsmitgl. in der Papier-, 
Pappen-, Kartonpappen- und 
Holzstoff industrie d.-Wirtsich-- (enthält 
Geb. Steiermark-Kärnten v. nur 
22. 6. 1940 (Tarif register eine Orts-
Nr. 3 3 1 0 / 1 ) klasse) 

7. L e d e r - u. L i n o l e u m i n d u s t r i e 
a) T. O. f. d. Leder und Treib

riemen herstellenden Betriebe . 
im Wirtschaftsgeb- Ostmark 
v. 15. 12. 1938 (Tarifregister 
Nr. 2635 /1 ) IV 

b) T. O. f. d. Lederwaren-, Reise-, 
Sportartikel-, Koffer- u. Aus-
rüstungsintiustrie im Wirt
schaftsgebiet Ostmark v. 1. 8. 
1939 (Tarifreg. Nr. 803 /13 ) II . 



Ortsklassen-
einreihung 

Ortsklassen-
einreihung 

12. R e i n i g u n g s g e w c r b e : 
T. O. f. d. Friseurhandwerk 
i. d. Reichsgauen Steiermark-
Kärnten v. 7. 4. 1941 (Tarif-

. register 3 4 7 4 / 1 ) II 

13. G r o ß h a n d e l : 
a) T. O. f. d. Groß- und Einzel

handel sowie das Hilfsge
werbe d. Handels- im Wirt
schaftsgeb. Stmk-Krnt. v. 1 . 4 . 
1941 (Tar.-Reg. 3 4 5 9 / 1 ) II 

b) T. O. f> d. gewerbl. Gefolg-
schaftsmitgl. des Groß- und 
Einzelhandels sowie d. Hilfs
gewerbes d. Handels im Wirt
schaftsgeb. Steiermark-Kärn
ten v. 20. 11. 1941 (Tar.-Reg. 
3 6 5 4 / 1 ) II 

14. E i n z e l h a n d e l : 
a) T. O. f. d. Groß- u. Einzel

handel im Wi.tschaftsgebiet 
Steiermark-Kärnten v. 11. 4. 
1941 (Tarif-Reg. 3459 /1 ) II 

b) T. O. f. d. gewerbl. Gefolg
schaftsmitglieder des Groß-
und Einzelhandels sowie des 
Hilfsgewerbes d. Handels im 
Wirtschaftsgebiet Steiermark-
Kärnten v. 20. 11. 1941 (Tar.-
Reg. 3654 /1 ) II 

15. V e r l a g s g e w e r b e , H a n 
d e l s v e r m i t t l u n g u n d 
s o n s t , H i 1 f s g e w e r b e 
d e s H a n d e l s : 

a) T. O. f. d. Groß- und Einzel
handel sowie das Hilfsgewerbe 
des Handels i. Wirtschaftsgeb. 
Steiermark-Kärnten v. 11. 4. 
1941 (Tar.-Reg. 3459 /1 ) II 

b) T. O. f. d. Reisevermittlungs
gewerbe im Wirtschaftsgeb. 
Ostmark v. 27. 9. 1939 (Tar.-
Reg. 2913 /1 ) III 

c) T. O. sämtlicher im Wach
dienst beschäftigten gewerbl. 
Gefolgschaftsmitgl. d. Unter
nehmungen d. Bewachungsge
werbes vom 4. 10. 1938 (Tar.-
Reg. 2 5 5 2 / 1 ) III 

16. G e l d - , B a n k - , B ö r s e n - u n d 
V e r s i c h e r u n g s w e s e n :' 

a) T. O. f. d. private Versiche
rungsgewerbe in d. Ostmark 
v. 6. 6. 1940 (Tar.-R. 3 2 4 0 / 1 ) 
mit ihren Abänderungen u. Er
gänzungen v. 29. 3. 1940 (Tar.-
Reg. 3 2 4 0 / 1 ) u. v. 5.. 3. 1942 
(Tar.-Reg. 3 2 4 0 / 3 ) II 
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h) T. O. f. d. Wäsche- u. Schür
zenindustrie vom 18. 1. 1939 
(Tar.-Reg. 6 1 8 / 8 ) mit ihrer 
Ergänzung v. 27. 6. 1939 (Tar.-
Reg. 6 1 8 / 1 0 ) IV 

i) T. O. f. -d. Mützenindustrie im 
Deutschen Reich v. 15. 3. 1942 
(Tar.-Reg. Nr. 2 7 0 2 / 4 ) IV 

j ) T. O. f. d. Schuhindustrie i. d. 
Ostmark v. 23. 1. 1939 (Tar.-
Reg. 8 4 2 / 1 3 ) IV 

k) T. O. f. die handwerklichen 
Schuhmachereibetriebe u. die 
mechan. Schuhmacherwerk
stätten im Wirtschgeb. Stmk.-
Kärnten v. 12. 9. 1940 (Tar.-
Reg. 3406 /1 ) II 

11. B a u g e w e r b e : 

a) Reichstarifordnung f. d. Bau
gewerbe v. 1. 11. 41 (Tarif
register 9 5 / 5 5 ) 

b) Berichtigung der Reichstarif
ordnung f. d. Baugewerbe v. 
1. 11. 1941 (Tar.-Reg. 9 5 / 5 6 
v. 12. 2. 1942) 

c) T. O. f. d. Baugewerbe i. Wirt
schaftsgeb. Steiermark-Kärn
ten v. 24. 6. 1941 (Tarifreg. 
3 5 1 9 / 1 ) ' II 

D) J^eichslohnregel., f- Feuerungs
technik ù. Säürebau v. 8. 12. 
1941 (Tarifreg. 7 6 3 / 2 ) III 

e) T. O. zur Aenderung d. Reichs
tarifordnung f. d. kaufmän
nischen u. technischen Ange
stellten im Baugewerbe und 
i. d. Baunebengewerben vom 
27. 4. 1938 (Uebergangsrege-
lung) v. 25. 2. 1942 (Tarif
reg. 2 3 4 5 / 7 ) 

f) T. O. zur Aenderung DES An
hanges f. Poliere u. Schacht
meister z. Reichstarifordnung 
f. d. kaufm. und techn. Ange
stellten im Baugewerbe u. D. 
Baunebengewerben v. 24. 10. 
1938 (Uebergangsregelung) 
(Tarifreg. 2345 /8 ) 

g) T. O. zur Aenderung d. T. O. 
f. kaufm. u. techn. Angestell
ten i. Baugewerbe u. i. d. Bau-
nebengewerben i. Wirtschafts
geb. Ostmark v. 30. 3. 1940 
(Uebergangsregelung), v. 9. 4. 
1942 (Tar.-Reg. 3 1 1 9 / 8 ) 

h) T. O. f. d. «Maler- u. Lackierer
handwerk im Wirtschaftsge
biet Steiermark-Kärnten vom 
30. 4. 1942 (Tar.-Reg. 3746) II 



Ortsklassen-
einreihung 

b) 

17 

a) 

T. O. f. d. Arbeitsverhältnis 
aller männlichen u. weiblichen 
Gefolgschat'tsmitglied. in allen 
privaten Unternehmungen u. 
Betrieben, die geschäftsmäßig 
Bank- u. Bankiergeschäfte be
treiben, v. 25. 10. 1939 (Tar.-
Reg. 2977 /1 ) mit ihrer Abän
derung u. Ergänzung v. '24.3. 
1941 (Tar.-Reg. 2977 /4 ) 

. V e r k e h r s w e s e n : 

II 

Fuhr- u. Speditions,-
im Wirtschaftsgeb. 

III 

T. O. f. d 
gewerbe 
Ostmark (gewerbl. Gefolgsch. 
mitglieder) vom 20. 11. 1939 
(Tar.-Reg. 2966 /1 ) 

b) Für die Angestellten des Fuhr-
usw. Gewerbes gilt- die T. O. f. 
d. Groß- und Einzelhandel so
wie des Hilfsgewerbes d. Han
dels v. 11. 4. 1941 (Tar.-Reg. 
3 4 5 9 / 1 ) 

c) T. O. zur Lohnregelung i. Güter
verkehr u. im priv. Omnibus
verkehr- im Wirtschaftsgeb. 
Ostmark v. 12. 11. 1939 (Tar.-
Reg. 2 9 5 5 / 1 ) 

d) T. O. f. d. Einstellhallen (Ga
ragen), Tankstellen u. Wagen-
p.flegebetriebe im,Wirtschafts
geb. Ostmark vom 4. 8. 1939 
(Tar.-Reg. 2 9 0 1 / 1 ) II 

18. G a s t s t ä t t e n w e s e n : 

a) T. O. f. d. Hotel-, Gast-, (enthält 
Schänk- u. Kaffeehausgew. im nur 
Wirtschaftsgeb. Ostmark v. eine Orts-
19. 4. 1939 (Tar.-Reg. 2 4 8 8 / 2 ) klasse) 

19. P r i v a t e D i e n s t l e i s t u n g e n : 

a) T. O. f. d. in Lichtspieltheatern 
beschäftigten stand, u*. nicht-
ständ. invalidenversicherungs-
pflicht. Gefolgschaftsmitgl. im 
Wirtschaftsgeb. Steiermark-
Kärnten vom 1. 4. 1941 (Tar.-
Reg. 3 4 7 5 / 1 ) II 

20. A n g e s t e l l t e s ä > m f l i c h e r 
I n d u s t r i e n m i t A u s 
n a h m e d e s B e r g b a u e s 
u n d d e s B a u g e w e r b e s : 

a) T. O. f. d. Angestellten d. In
dustrie- und Großhandelsbetrie
bes v. 27. 9. 1938 (Tar.-Reg. 
2912/1 III 
(gilt jedoch nur für Industriebetr.) 

Ortsklassen-
einreihung 

21. V e r v i e l f ä l t i g u n g s g e w e r b e : 

a) T. O. f. d. Druckereigewerbe d. 
Ostmark v. 19. 9. 1938 (Tar.-
Reg. 2540 /1 ) 

b) T. O. f. d. deutsche Buch- und 
Zeitungsdruckereihilfspers. v. 
19. 9. 1938 (Tar.-Reg. 2 3 4 0 / 1 ) 

22. H a u s w i r t s c h a f t : 1 

Anordnung d. Reichstreuhän
ders der Arbeit für das Wirt
schaftsgeb. Steiermark-Käni-
ten vom 26. 8. 1941 II 

116. Verordnung 
über die Einführung preisrechtlicher Vor

schriften im Mießtal. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

Die im Reichsgau Kärnten geltendem und 
in Zukunft ergehenden Preisvorschriften tre
ten im Mießtal mit folgenden Maßgaben in 
Kraft : 

(1) Soweit nach diesen Vorschriften Preise 
oder Entgelte nicht über den Stand eines 
bestimmten Stichtages erhöht werden dür
fen oder sonst ein bestimmter Stichtag für 
die Berechnung dieser Preise oder Entgelte 
maßgebend ist, tritt der 1. April 1942 an die 
Stelle der im Reichsgau Kärnten geltenden 
Stichtage. 

Der Chef der Zivilverwaltung kann Aus
nahmen von dieser Vorschrift zulassen oder 
anordnen. 

(2) Soweit Preise oder Entgelte auf der 
Grundlage einer Vergleichszeit zu berech
nen sind, bestimmt der Chef der Zivilver
waltung, welche Zeiträume als Vergleichszeit 
zugrunde zu legen sind. 

(3) Soweit in den eingeführten Preisvor
schriften bestimmte Fristen festgesetzt 
sind, kann der Chef der Zivilverwaltung be
stimmen, daß für das Mießtal andere Fri
sten maßgebend sind. 

(4) Die Aufgaben des Reichskommissars 
für die Preisbildung und der von ihm beauf
tragten oder ermächtigten Stellen nimmt im 
Mießtal der Chef der Zivilverwaltung wahr. 
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§ 2. ordnung über die Regelung der Rohholz-
und Schnittholzpreise vom 29. Jänner 1942 
(Verordnungs- und Amtsblatt Seite 42) . 

§ 5. 

Der Chef der Zivilvei waltung kann allge
mein oder im Einzelfall anordnen, daß die 
für den Reichsgau Kärnten in Zukunft er
gehenden Preisvorschriften nicht oder zu 
einem späteren Zeitpunkt oder mit Abän
derungen im Mießtal in Kraft treten. 

§ 6. 

Der Chef der Zivilverwaltung erläßt die 
zur Durchführung, Ergänzung und Aende-
rung dieser Verordnung erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

§ 7. 

Diese Verordnung tritt mit dem 1. No
vember 1942 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 13. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

117. Anordnung 
über Preise für inländische Spelsekartoffeln. 

Gemäß §§ 1 und 5 der Sechsten Verord
nung des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
2. Mai 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt 
Stück 2)"ordne ich an: 

Die Verordnung des Reichskommissars für 
die Preisbildung über Erzeugerpreise für 
Speisekartoffeln, Futterkartoffeln und Fabrik
kartoffeln im Kartoffelwirtschaftsjahr 1942/43 
vom 11. Juni 1942 (RGBl. I, S. 385) gilt auch 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains. 

B e k a n n t m a c h u n g 

vom 5. September 1942 über Preise für in
ländische Speisekartoffeln in den Monaten 

Oktober und November 1942. 

Auf Grund der Verordnung über Erzeuger
preise für Speisekartoffeln, Futterkartoffeln 
und Fabrikkartoffeln im Kartoffelwirtschafts
jahr 1942/43 vom 11. Juni 1942 (RGBl. I, 
S. 385) werden die Preise für inländische 
Speisekartoffeln für die Monate Oktober 
und November 1942 wie folgt festgesetzt: 
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• 

Nicht in Kraft treten: 

(1) Die erste Verordnung über eine allge
meine Preissenkung im Lande Oesterreich 
(Umsatzsteuersenkung) vom 27. April 1938 
(RGBl. I, S. 427) . 

(2) Die Verordnung über die Preisbildung 
für inländisches Rohholz vom 16. April 1942 
(RGBl. I, S. 191). 

(3) Die Verordnung über die Preisbildung 
für inländisches Nadelschnittholz v. 12. Jän
ner 1940 (RGBl. I, S. 59) . 

. ( 4 ) Die preisrechtlichen Bestimmungen in 
der Eisenindustrie und im Eisenhandel. 

§ 3. 

Soweit Vorschriften, die durch diese Ver
ordnung im Mießtal eingeführt werden, 
nicht unmittelbar angewendet werden kön
nen, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

• 8 4. 

Die vom Chef der Zivilverwaltung bisher 
erlassenen Preisvorschriften werden mit 
Ausnahme nachstehender Anordnungen durch 
das gemäß § 1 eingeführte Preisrecht er
setzt: • 

a) Anordnung über die Preisbildung im 
Handwerk vom 20. Oktober 1941 (Verord
nungs- und Amtsblatt -— Ausgabe für den 
Bereich des politischen Kommissars in Un
terdrauburg — Seite 155), 

b) Anordnung über die Mietzinsregelung 
vom 27. November 1941 (Verordnungs- und 
Amtsblatt — Ausgabe für den Bereich des 
politischen Kommissars in Unterdrauburg — 
Seite 175), 

c) Anordnung über Höchstpreise und 
Höchstverdienstaufschläge im Handel mit 
Erzeugnissen aus Eisen und anderen Me
tallen vom 10. Jänner 1942 (Verordnungs
und Amtsblatt Seite 38) , 

d) Verordnung über Höchstpreise für 
Rohholz, Schnittholz und Brennholz vom 
12. Juni 1941 (Verordnungs- und Amts
blatt — Ausgabe für den Bereich des poli
tischen Kommissars in Unterdrauburg — 
Seite 52) , mit Ausnahme der §§ 13, 14 und 
15 des Abschnittes III, Brennholz, und des 
§ 2 1 , Abschnitt IV, Eichen- und Fichtengerb-
rinde, die -außer Kraft treten und die Ver



für Königs- für Juli-
berger Blau- niere, Hörn-
blanke und chen (Kipfler), 
Weißblanke Königsberger 

Gelbblanke 

i n R e i c h s m a r k 

Erzeugerpreis 
frei Verladestation 
oder Verladestelle 
je* 100 kg 5.90 6.50 7.90 8.50 

Erzeugerpreis 
frei Empfangsstation 
je 100 kg 6.30; 6.90 • 8.30 8.90 

Festpreis einschl. 
Versandverteiler
spanne, frei 
Empfangsstation 
je 100 kg 6.70 7.30 8.70 9.30 

Höchstpreis ab 
Waggon oder Lager 
des Empfangsverteilers 
bei Selbstabholung 
durch den 
Kleinverteiler 
je. .100 kg . , 7.50 .. 

\ 

: 8.10 9.50 10.10 

Höchstpreise 
bei Lieferung 
frei Lager des 
Kleinverteilers 
durch den 
Empfangsverteiler 
j e 100 kg 7.70 8.30 9.70, 10.30 

Höchstpreis bei 
Lieferung frei 
Keller des Ver
brauchers durch 
den Empfangs
verteiler 
j e 100 kg 8.10 8.70 : 10.10 . 10.70 

Höchstpreis bei 
Lieferung ab 
Verkaufsstelle 
des Klein
verteilers an den 
Verbraucher 

1 . . 

I • II - I II 1 11 I .. » 

je 100. kg RM 8.30 7.10 8.90 7.70 10.30 9.10 10.90 9.70 

je 5 0 kg R M 4.15 3.55 4.45 3.85 5.15 4.55 5.45 ' 4.85 

je 5 kg RM -- . 5 0 —.42 —.53 -.45 —,60 —.52 —.63 —.56 

je 1 kg RM -- . 1 0 —.09 —.11 -.10 —.12 —.11 —.13 —.12 
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Die unter 1 genannten Höchstpreise gelten 
für folgende Gemeinden: Aßling, Krainburg, 
Kronau, Kropp, Lees, Littai, Neumarktl, Rad
mannsdorf, Ratschach, Veldes und .Schwar
zenbach. 

In allen unter I nicht genannten Orten 
gelten die Verbraucherpreise unter II. 

Für die unmittelbare'Belieferung des Ver
brauchers durch den Erzeuger gilt folgendes: 

1. Bei Abholung durch den Verbraucher 
beim Erzeuger ist der Erzeugerhöchstpreis 
ohne Abzug zu bezahlen. 

2. Bei Belieferung frei Keller oder frei 
Wohnung des Verbrauchers durch den Er
zeuger sowie im örtlichen Marktverkehr 
darf der für die jeweilige Menge im betref
fenden Preisgebiet zulässige Abgabepreis des 
Kleinverteilers an den Verbraucher nicht 
überschritten werden. 

Bei Belieferung von Großverbrauchern 
durch den Erzeuger ist 

a) bei Selbstabholung beim Erzeuger durch 
den Großverbraucher der Erzeugerfestpreis 

abzüglich eines Betrages von 30 Rpf je 100 kg 
bei Entfernungen bis 30 km, bzw. höchstens 
50 Rpf je 100 kg bei Entfernungen über 
30 km zu bezahlen, 

b) bei Zustellung frei Großverbraucher 
durch den" Erzeuger höchstens die Berech
nung des Höchstpreises bei Lieferung frei 
Keller des Verbrauchers durch den Empfangs
verteiler zulässig. 

Bei der Belieferung von Großverbrauchern 
durch Verteiler darf höchstens der j e 
weils zulässige Verteilerabgabepreis berech
net werden. 

Für die Belieferung der Wehrmacht, der 
Waffen-ff , der kasernierten Polizei, des RAD 
und der Gemeinschaftslager ergehen beson
dere Vorschriften. Bis zum Erlaß derselben 
gelten die bisherigen Lieferbedingungen 
weiter. 

K l a g e n f u r t , den 14. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sffid zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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A l l g e m e i n e u n d I n n e r e V e r w a l t u n g : 

118. Verordnung über die Wiedereinführung der Normalzeit im Winter 1942/43. 

118. Verordnung 
über die Wiedereinführung der Normalzeit 

im Winter 1942 /43 . 

Auf Grund der mir erteilten Ermäch
tigung verordne ich: 

Die Verordnung des Ministerrates für die 
.Reichsverteidigung vom 16. Oktober 1942, 
betreffend die Wiedereinführung der Nor
malzeit im Winter 1942/43 , gilt auch in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

K l a g e n fu r t , am 26. Oktober 1942. 

Der Ghef .der Zivtlverwaltung: 

R a i n e r . 

Anlage: 

Verordnung 
über die Wiedereinführung der Normalzeit 

im Winter 1942/43 

vom 1.6. Oktober 1942. 

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung 
verordnet mit Gesetzeskraft: 

§ 1. 

(1) Die durch § 1 der Verordnung über' 
die Einführung der Sommerzeit vom 23. J a 
nuar 1940 (Reichsgesetzbl. I, S. 232) be
stimmte Zeitrechnung endet am 2. Novem
ber 1942, vormittags um 3 Uhr. Zu diesem 
Zeitpunkt werden die öffentlichen Uhren um 
eine Stunde, d. h. von 3 auf 2 Uhr zurück
gestellt. 

(2) Von der am 2. November 1942 doppelt 
erscheinenden Stunde von 2 bis 3 Uhr vor
mittags wird die erste Stunde als 2A, 2A 
1 Minute usw. bis 2A 59 Minuten, die zweite 
als 2B, 2B 1 Minute usw. bis 2B 59 Minuten 
bezeichnet. 

§ 2. 

Am 29. März 1943, vormittags 2 Uhr be
ginnt wieder die Zeitrechnung gemäß § 1 
der Verordnung über die Einführung der 
Sommerzeit vom 23. Januar 1940 (Reichs
gesetzbl. I, S. 232) . Zu diesem Zeitpunkt 
werden die öffentlichen Uhren um eine 
Stunde, d. h. von 2 Uhr auf 3 Uhr vor
gestellt. 

§ 3. 

• (1) Diese Verordnung gilt auch in den ein
gegliederten Ostgebieten, im Protektorat 
Böhmen, und Mähren und im Generalgouver
nement. 

(2) Der Reichsminister des Innern erläßt 
die zur Durchführung dieser Verordnung er
forderlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften. 

B e r l i n , den 16. Oktober 1942. 

Der Vorsitzende des Ministerrats 
für die Reichsverteidigung. 

Reichsmarschall. 

Der Generalbevollmächtigte für die 
Reichsverwaltung. 

Der Reichsminister und Chef der 
Reichskanzlei. 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tur die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfptatz 1. 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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119. Verordnung 
über" das Paß- und Ausweiswesen. 

* V 
Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 

ordne ich «ari: 
S. " § 1. 

(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains gelten 

1. Die Verordnung über den Paß- und 
Sichtvermerkszwang sowie über den Aus
weiszwang vom 10. September 1939 (RGBl. I, 
S. 1739) in der Fassung, die sich aus der 
Verordnung zur Ergänzung der Verordnung 
über den Paß- und Sichtvermerkszwang so
wie über den Ausweiszwang vom 20. Juli 
1940 (RGBl. I, S. 1008) ergibt, 

2. die Paßbekanntmachung vom 7. Juni 1932 
(RGBl. I, S. 257) in der Fassung, die sich aus 
der unter Ziffer 1 aufgeführten Verordnung 
ergibt, 

3. die Verordnung über Gebühren für die 
Ausfertigung von Pässen, sonstigen Reise
papieren und Sichtvermerken (Paßgebühren
verordnung) vom 28. Juni 1932 (RGBl. I, 
S. 341) , 

4. die Verordnung über Reisepässe von 
Juden vom 5. Oktober 1938 (RGBl. I, Seite 
1342), 

5. die Verordnung über die Beschränkung 
des Reiseverkehrs mit Gebietsteilen des 
Großdeutschen Reichs und mit dem General
gouvernement vom 20. Juli 1940 (RGBl. I, 
S. 1008) in der Fassung, die sich aus der 
Paßstrafverordnung v. 27. Mai 1942 (RGBl. I, 
S. 348) ergibt. 

(2) Ich behalte mir vor: 

1. Die Regelung des kleinen Grenzver
kehrs, 

2. die Entscheidung über die Erteilung von 
Sichtvermerken an Personen, die in meinem 
Auftrag in das Ausland reisen. 

§ 2. 

Aenderungen und Ergänzungen der in § 1 
angeführten Vorschriften im Altreich treten 
zum gleichen Zeitpunkt auch in den besetz
ten Gebieten von Kärnten und Krain in 
Kraft. 

§ 3. 

Bestimmungen, die aus Anlaß der Einfüh
rung der in § 1 aufgeführten Vorschriften 
erforderlich werden, erläßt der Ghef der 
Zivilverwaltung im Verwaltungswege. 

"§ 4. 

Unberührt bleibt meine Verordnung über 
die Einführung des Kennkartenrechts in den 

besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
9. Jänner 1942 (V.- u. A.-Bl. Nr. 4, S. 2) und 
meine Anordnung über den Kennkarten
zwang v. 27. März 1942 (V.- u. A.-Bl. Nr. 39, 
S. 82) , sowie meine Bekanntmachung über 
das Inkrafttreten der Paßstrafverordnung in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
vom 29. Oktober 1942 (V.- u. A.-Bl. Nr. 120). 

§ 5. 

1. Diese Verordnung'tri t t am 1. November 
1942 in Kraft. 

2. -Gleichzeitig treten die bisherigen Be
stimmungen auf dem Gebiete des Paß- und 
Sichtvermerksrechts und über den Ausweis
zwang außer Kraft. 

K l a g e n fu r t , den 29. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltüng: 

R a i n e r . 

120. Bekanntmachung 
über die Einführung der Paßstrafverord
nung vom 27. Mal 1942 (RGBl. I, S. 348) . 

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung 
hat folgende Verordnung erlassen: 

P a ß s t r a f V e r o r d n u n g 

vom 27. Mai 1942. ' 

Der Ministerrat für die Reichsverteidir 
gung verordnet mit Gesetzeskraft: 

§ 1. 

(1) Mit Geldstrafe, Haft oder Gefängnis, 
in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus 
wird bestraft, wer 

1. unbefugt eine Grenze überschreitet, 
insbesondere ohne die zum Grenzübertritt 
erforderlichen oder bestimmten Urkunden 
(Paß, Paßersatz, Sichtvermerk, Durchlaß
schein u. dgl.) mit sich zu führen, 

2. eine Grenze an anderen Stellen als den 
zugelassenen Grenzübergängen oder außer
halb der festgesetzten Verkehrsstunden über
schreitet, 

3. sich bei dem Grenzübertritt oder bei 
der sonst stattfindenden Paßnachschau oder 
Ausweisnachschau der amtlichen Prüfung 
entzieht, 

4. abgesehen von den in den Nummern 1 
bis 3 bezeichneten Fällen den zur Ueber-
wachung des Grenzverkehrs erlassenen An
ordnungen zuwiderhandelt, 

5. Reiseziele, Reisewege oder Fristen oder 
sonstige Beschränkungen nicht einhält, die 
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ihm in einer für das Ueberschreiten einer 
Grenze oder für den Aufenthalt innerhalb 
einer Grenze erfoiderlichen oder bestimm
ten Urkunde vorgeschrieben sind, 

6. unbefugt eine zum Grenzüberti itt er
forderliche oder bestimmte Urkunde führt, 

7. als Ausländer der Verpflichtung nicht 
nachkommt, sich durch einen Paß oder einen 
zugelassenen Paßersatz über seine Person 
auszuweisen, oder als gesetzlicher Vertre
ter eines Ausländers es unterläßt, für die von 
ihm vertretene Person die erforderlichen 
Ausweise zu beschaffen oder vorzulegen, 

8. den Auflagen zuwiderhandelt, die ihm 
bei der Ausstellung, Aenderung oder Ergän
zung einer zum Grenzüberti itt erforder
lichen oder bestimmten Urkunde oder beim 
Grenzübertritt erteilt worden sind. 

Neben Haft oder Gefängnis kann auf Geld
strafe, neben Zuchthaus auf Geldstrafe in 
unbeschränkter Höhe erkannt werden. 

(2) In den Fällen des Abs. 1, Nummern 1, 
2, 5, 7 und 8 ist auch die fahrlässige Zuwider
handlung strafbar. In diesen Fällen ist auf 
Geldstrafe, Haft oder Gefängnis bis zu drei 
Monaten zu erkennen. 

§ 2. 

Mit Geldstrafe bis zu 1-50 Reichsmark und 
mi't Haft oder mit einer dieser Strafen wird 
bestraft, wer eine zum Grenzübertritt er
forderliche oder bestimmte Urkunde ver
loren hat und'vorsätzlich oder fahrlässig den 
Verlust nicht unverzüglich bei der nächsten 
Polizeibehörde oder, wenn er sich im Aus
land aufhält, bei der nächsten deutschen amt
lichen Vertretung daselbst anzeigt. 

§ 3. 

(1) Mit Gefängnis nicht unter sechs Mo
naten oder mit Zuchthaus wird bestraft, wer' 

1. eine zum Grenzübertritt erforderliche 
oder bestimmte Urkunde oder die entspre
chenden Formblätter oder Stempelabdrucke 
verfälscht oder fälschlich anfertigt, oder wer 
sich eine solche verfälschte oder fälschlich 
angefertigte Urkunde oder die entsprechen
den Formblätter oder Stempelabdrucke ver
schafft oder von ihnen Gebrauch macht, 

2. zur Täuschung im Rechtsverkehr ent
weder eine solche Urkunde einem anderen 
überläßt odef erne solche für einen anderen 
ausgestellte Urkunde sich verschafft oder ge
braucht, 

3. sich eine solche Urkunde erschleicht 
oder wissentlich von einer solchen erschli
chenen Urkunde Gebrauch macht, 

4. die zur Herstellung solcher Urkunden 
geeigneten Gegenstände (Formen, Stempel, 

Stempelabdrucke, Formblattpapier, Form
blätter u..dgl.) unbefugt sich verschafft, feil
hält oder einem anderen überläßt. 

(2)"Neben Gefängnis kann auf Geldstrafe, 
neben Zuchthaus auf Geldstrafe in unbe
schränkter Höhe erkannt werden. 

§ 4. 

(1) Mit Geldstrafe, Haft oder mit Gefäng
nis wird bestraft, wer die Gegenstände (For
men, Stempel, Stempelabdrucke, Formblatt
papier, Formblätter u. dgl.), die zur Her
stellung der im § 3, Abs. 1, Nr. 1 bezeich
neten Urkunden geeignet sind, einem Unbe
fugten fahrlässig zugänglich macht. 

(2) Neben der Freiheitsstrafe kann auf 
Geldstrafe erkannt werden. 

§ 5. 

(1) Der Versuch ist in den Fällen der §§ '1 
und 3 strafbar. 

(2) Wer einen anderen zu einer der im 
Abs. 1 sowie im § 1, Abs. 1 und § 3 bezeich
neten Handlungen anstiftet oder dazu Hilfe 
leistet, wird auch dann als Anstifter oder 
Gehilfe bestraft, wenn die Handlung des an
deren nicht oder unabhängig von der Anstif
tung oder Beihilfe zur Ausführung gelangt. 
In diesen Fällen kann das Mindestmaß der 
angedrohten Strafe bis auf ein Viertel her
abgesetzt werden. 

(3) Gleich einem Anstifter wird ferner 
bestraft, wer sich einem anderen zu einer 
der im § 1, Abs. 1 und § 3 bezeichneten 
Handlungen erbietet oder ein solches Erbie
ten annimmt, oder wer die Begehung einer 
solchen Handlung verabredet oder in eine 
ernsthafte Verhandlung darüber eintritt. 
Absatz 2, Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) In leichten Fällen kann die Strafe ge
mildert oder von Strafe abgesehen werden. 

§ 6. 

Die Paßbehörden, die Sichtvermerksbehör
den, die Ausländerämter und die*Dienststel
len der Grenzpolizei sowie ihre vorgesetzten 
Behörden können nach näherer Weisung des 
Reichsministers des Innein Versicherungen 
an Eides Statt abnehmen. 

§ 7. 

Grenze im Sinne dieser Verordnung sind 
die jeweils bestimmte Sichtvermerksgrenze 
(Außengrenze) und die Grenzen, die Gebiete 
innerhalb der Sichtvermerksgrenze vonein
ander trennen und für deren Ueberschreiten 
eine besondere Erlaubnis vorgeschrieben ist 
(Binnengrenzen). 
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§ ». 
Die Verordnung gilt auch in den einge

gliederten Ostgebieten, dem Protektorat 
Böhmen und Mähren, dem Generalgouver
nement, dem Elsaß, Lothringen, Luxemburg, 
der Untersteiermark, den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains, dem Bezirk Bialystok 
und den neu besetzten Ostgebieten. 

§ 9. 

Der Reichsminister des Innern erläßt die 
zur Durchführung und Ergänzung dieser 
Verordnung erforderlichen Rechts- und Ve;--
waltungsvorschriften. 

§ 10. 

(1) Die Verordnung tritt am 1. Juni 1942 
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft 

a) die Verordnung über die Bestrafung zu 
Zuwiderhandlungen gegen die Paßvor
schriften vom 6. April 1923 (Reichsge
setzblatt I, S. 247) , 

b) § 2 der Verordnung über die Beschrän
kung des Reiseverkehrs mit Gebietstei
len des Großdeutschen "Reichs und mit 
dem Generalgouvernement vom 20. Juli 
1940 (Reichsgesetzblatt I, S. 1008). 

(3) Weitere außer Kraft tretende Bestim
mungen gibt der Reichsminister des Innern 
bekannt. 

B e r l i n , den 27. Mai 1942. 

Der Vorsitzende 
des Ministerrats für die Reichsve/teidigung 

G ö r i n g, 
Reichsmarschall 

Der* Generalbevollmächtigte für die Reichs
verteidigung 

F r i c k 

Der Reichsminister und Chef der Reichs
kanzlei 

Dr. L a m m e i ' s . 

Vorstehende Verordnung verkündige ich 
hiermit mit Wirkung für die besetzten Ge
biete Kärntens und Krains. 

K 1 a g e n f u r t, den 29. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

121. Verordnung 
über Strafrechtspflege in den besetzten Ge

bieten von Kärnten und Krain. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

(1) Die Landesbewohner haben sich ent
sprechend den im Reichsgau Kärnten gel
tenden Strafgesetzen sowie den Anordnun
gen des Chefs der Zivilverwaltung zu ver
halten. 

(2) Eine Tat ist auch strafba,, . wenn sie 
gemäß den Grundgedanken eines deutschen 
Strafgesetzes nach den in * den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains bestehenden 
Staatsnotwendigkeiten Strafe verdient. 

§ 2. 

(1) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen 
wird durch Einzelrichter und durch Straf
kammern ausgeübt. 

(2) Strafverfolgungsbehörde ist der Kom
mandeur der Sicherheitspolizei und des SD. 

§ 3. 

Der Einzelrichter kann Freiheitsstrafen 
bis zu fünf Jahren, Geldstrafen" in unbe
schränkter Höhe, sowie Beschlagnahmen, 
sichernde Maßnahmen und Ncbcns.trafcn ver
hängen. 

§ 4. 

Der Einzelrichter und die Strafkammer 
sind an Verfahrensgesetze nicht gebunden. 
S^p haben das Verfahren unter Bedacht-
nahme auf. Zweckmäßigkeit und Vereinfa-

, chung nach freiem Ermessen durchzufüh
ren.- Der Angeklagte ist auf jeden Fall zu 
hören. 

§ 5. 

( 1 ) ' G e g e n Entscheidungen (Urteile, Be
schlüsse) des Einzelrichteis- und der Straf
kammer ist ein ordentliches Rechtsmittel 
unzulässig; sie sind mit der Verkündung 
vollstreckbar. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung kann 
aus eigenem oder über Antrag des Kom
mandeurs der Sicherheitspolizei und des 
SD Entscheidungen des Einzelrichters und 
der Strafkammer aufheben oder abändern. 
Wenn der Kommandeur der Sicherheitspoli
zei und des SD binnen acht Tagen nach Zu
stellung der Entscheidung einen solchen An
trag stellt, wird ihre Rechtskraft gehemmt. 

(3) Wird eine Entscheidung aufgehoben, 
so bestimmt der Chef der Zivilverwaltung 
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das Gericht, bei dem die Sache erneut zu 
verhandeln ist. 

(4) Todesurteile sind sofort nach der Ver
kündigung dem Chef der Zivilverwaltung 
zur anfälligen Ausübung seines Begnadi
gungsrechtes vorzulegen. 

§ 6. 

(1) Lieber die Wiederaufnahme des Ver
fahrens entscheidet nach Anhörung der 
Strafverfolgungsbehörde der Einzelrichter, 
bzw. die Strafkammer. 

(2) Gnadenangelegenheiten werden vom 
Chef der Zivilverwaltung entschieden. 

§ 7. 

Bei Freiheits- und Geldstrafen ist der Ein
zelrichter, bzw. die Strafkammer, bei Todes
strafen der Kommandeur der Sicherheits
polizei und des SD Strafvollstreckungs
behörde. 

§ 8. 

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 19. September 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

'122.' BeksniiliiiBC innig 
des Chefs der Zivilverwaltüng In den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
20. Oktober 1942, Zahl 11—18.522, betreffend 
die Eröffnung einer Berufsschule in Aßling. 

In Aßling wurde eine Berufsschule eröff
net. Zum Leiter der Berufsschule wurde der 
Direktor der Hauptschule in Aßling, Herr 
Hans H o f e r, kommissarisch bestellt. Der 
Unterricht beginnt an derselben am 9. No
vember- 1942. Der Sprengel der Berufsschule 
Aßling umfaßt derzeit das Gebiet der Ge
meinde Aßling und das Gebiet des Ortes der 
Gemeinde Göriach. 

K l a g e n f u r t , den 26. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
Im Auftrage: 

B r a u m ü l l e r . 

123. Verordnung 
zur Regelung der Arbeitsverhältnisse im 
Baugewerbe bei ungünstiger Witterung Im 
Winter 1942/43 (Schlechtwetterregelung). 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich folgendes: 

§ L 
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Die nachstehende Regelung gilt: 

1. R ä u m l i c h : In den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains. 

2. F a c h l i c h : Für alle Betriebe und 
Betriebsabteilungen des Baugewerbes, sowie 
für folgende Baunebengeweibe: Betriehe der 
Wärme-, Kälte- und Schallschutztechnik, 
Steinholz- und Terrazzolegergewerbe, Maler
gewerbe, einschließlich Eisenanstrich- und 
Enitrostungsgewerbe, , Dachdeckergewerbe, 
Fliesenlegergewerbe, Abbruchgewerbe, Bau
glasereien, Bauanschlägereien, Bautischle
reien, Straßenwalzenbetriebe; ferner die 
Steinmetz- und Betoristeinbetriebe hinsicht
lich der auf Baustellen tätigen Werkstein
versetzer und ihrer Helfer sowie die auf 
Baustellen beschäftigten Landschaftsgärtne
reien. 

Die Verordnung gilt jedoch nur, soweit es 
sich um Bauvorhaben der Wehrkreisrang
folgelisten, die vom Baubevollmächtigten 
des Reichsministeriums Speer frei gegeben 
oder von diesem als besonders vordringlich 
anerkannt sind, handelt und der Bauherr die 
durch Anwendung de;- Verordnung entste
henden Kosten durch eine spätestens drei 
Wochen nach Inkrafttreten dieser Verord
nung — bei neuanlaufenden Bauvorhaben 
drei Wochen nach dem Beginn der ersten 
Arbeiten — dem Chef der Zivilverwaltung 
gegenüber abzugebende Erklärung • über
nimmt. 

3. P e r s ö n l i c h : Für alle gewerblichen 
Geforgschaftsmitglieder, einschließlich der 
Lehrlinge. 

§ 2. , 

1. Wird infolge " Arbeitsausfalls wegen 
schlechter Witterung die regelmäßige täg
liche Arbeitszeit auf den Baustellen nicht er
reicht, so hat der Gefolgsmann für die Stun
den jedes einzelnen Arbeitstages, an denen 
nicht gearbeitet werden kann, Anspruch auf 
Bezahlung von 60 v. H. seines Lohnes. Als 
regelmäßige Arbeitszeit ist mindestens eine 
Zeit von 8 Stunden täglich anzusehen, so
fern es sich nicht um Tage —insbesondere 
um Sonnabende — handelt, an denen zur 
Erreichung eines früheren Arbeitsschlusses 
verkürzt gearbeitet und die ausfallende Ar
beitszeit auf die übrigen Wochentage ver
teilt wird. 

2. Bei der Berechnung des Entgeltes für 
die Ausfallstunden ist bei Stundenlohnarbei
tern der tatsächliche Stundenverdienst, bei 
Leistungslohnarbeitern der für sie geltende 
Tariflohn zuzüglich 30 v. H. zugrunde zu 
legen. Der Chef der Zivilverwaltung kann 
bei Leistungslohnarbeitern, die ständig unter 



dem vorgenannten Satz (Tariflohn zuzüg
lich 30 v. H.) bleiben, einen geringeren Von
hundertsatz oder auch nur den für sie gel
tenden Tariflohn zugrunde legen. Wird teil
weise im Stundenlohn, teilweise im Lei
stungslohn gearbeitet, so ist eine den tat
sächlichen Verhältnissen gerecht werdende 
Berechnungsgrundlage zugrunde - zu legen. 
In allen Fällen sind etwa gezahlte Zuschläge 

'für Mehra.beit, Erschwernis u. ä. nicht zu 
berücksichtigen. 

3. Für Wochenfeiertage, an denen auf 
Grund gesetzlicher Vorschrift Lohnfortzah
lung zu erfolgen hat, ist ohne Rücksicht 
darauf, ob*vor oder nach den Feiertagen 
Schlechtwetterbezüge nach vorstehenden Be
stimmungen gezahlt wurden, der volle Lohn 
zu zahlen, das ist der Lohn, den das Ge
folgschaftsmitglied erhalten würde, wenn es 
an diesem Tage gearbeitet hätte. 

§ 3. 

1. Den Anspruch' nach § 2 hat jedes Ge
folgschaftsmitglied während einer Gesamt
dauer von höchstens 48 Arbeitstagen inner
halb der Geltungsdauer dieser Verordnung. 
E in : Verlängerung dieser Frist kann in be
gründeten Ausnahmefällen durch den Chef 
der Zivilverwaltung angeordnet werden. 

2. Auf diese Höchstzahl von Arbeitstagen 
sind jedoch nur die Tage anzurechnen, an 
denen auf der Baustelle für mindestens vier 
infolge schlechten Wetters ausfallende Ar
beitsstunden die Vergütung nach § 2 gelei
stet wurde. Der Unternehmer hat dem Ar
beitsamt, in dessen Bezirk die Baustelle liegt, 
binnen 24 Stunden anzuzeigen, wenn an drei 
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen insge
samt mehr als 8 Arbeitsstunden wegen 
schlechten Wetters ausgefallen sind. 

3. Jedes Gefolgschaftsmitglied ist ver
pflichtet, auf Anordnung des Arbeitsamtes 
oder seines Betriebsfühiers — der das Ar
beitsamt unverzüglich zu unterrichten hat — 
an Ausfallstunden (Ausfalltagen) vorüberge
hend kriegs- oder lebenswichtige Arbeiten 
(z. B. Aufräumungsarbeiten bei Kriegsschä
den, Ausladen von Lebensmitteln, Kohlen 
usw., Schneebeseitigung) zu verrichten. Für 
die Verrichtung dieser Ersatzarbeiten hat 
das Gefolgschaftsmitglied seinem alten Be
triebsführer gegenüber Anspruch auf Wei
terzahlung seines vollen bisherigen Stunden
lohnes (ohne Leistungslohnzuschlag) oder 
des für die Ersatzarbeiten in dem Betrieb, 
für die sie ausgeführt werden, geltenden 
Lohnes, sofern dieser höher liegt. Hat ein 
Gefolgschaftsmitglied zur Aufnahme der Er
satzarbeit Aufwendungen an Fahrgeld zu 
machen, welche die am alten Arbeitsplatz 

übersteigen, so hat es dem alten Betriebs
führer gegenüber Anspruch auf Ersatz der 
Mehraufwendungen. 

Soweit eine tarifliche Wegegeldregelung 
für die Baustelle gilt, tritt diese an Stelle 
dieser Vorschrift. Die Arbeitsstelle gilt in
soweit als Baustelle. In dem für die Ersatz
arbeiten geltenden Umfange zahlt der alte 
Betriebsfühier den Lohn, etwaige sonstige 
Leistungen, wie Wegegelder usw. sowie die 
lohnabhängigen Unkosten im Auftrag und 
für Rechnung des Aufnahmebetriebes. 

Kommt ein Gefolgschaftsmitgiied seiner 
Pflicht zur Leistung von Ersatzarbeit nicht 
nach, so verliert es seinen Anspruch auf die 
Schlechtwetterbezüge für die Dauer der Zeit, 
in der Ersatzarbeit möglich gewesen wäre. 

Vorstehende Bestimmungen finden keine 
Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis ge
löst wird, und zwar auch dann, wenn der 
Anlaß zur Lösung der Arbeitsausfall wegen 
schlechter Witterung war. 

§ 4. 

Der Bauherr oder die von ihm beauftrag
ten Stellen entscheiden im Benehmen mit 
dem Betriebsführer, ob und wann die Arbeit 
auf dej Baustelle mit Rücksicht auf die Wit
terune: aufzunehmen, fortzuführen oder ein
zustellen ist. 

Der Bauherr oder die von ihm beauftragte 
Stelle entscheidet ferner im Benehmen mit 
dem Betriebsführer darüber, ob dieser für 
die Dauer der zu vergütenden Ausfallstun
den auf der Baustelle Arbeitsbereitschaft 
verlangen kann. Voraussetzung hiefür ist, 
daß geeignete Schutzmöglichkeiten gegen 
Witterungseinflüsse auf oder in der Nähe der 
Baustelle sind. Der Bauherr oder die von 
ihm beauftragte Stelle entscheidet im Be
nehmen mit dem Betriebsführer auch dar
über, ob die Gefolgschaft wegen ungünsti
ger Witterung zu entlassen ist. Vom Bau
herrn beauftragte Stelle im Sinne dieser Be
stimmungen kann auch der Betriebsführer 
sein. 

§ 5. 

Diese ' Verordnung tritt rückwirkend mit 
der Lohnwoche in Kraft, in die der 15.. Ok
tober 1942 fällt. Ihre Geltungsdauer endet 
mit der Lohnwoche, in die der 31 . März 1943 
fällt. 

K l a g e n f u r t , den 29. Oktober 19.42. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 
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124. Verordnung 
zur Regelung der Ausbildung von Lehrlingen 
und Anlernlingen in der gewerblichen Wirt
schaft der besetzten Gebiete Kärntens und 

Krains. 

Auf G. und der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

Lehr- und-Anlernverhältnisse, die in Be
trieben der gewerblichen Wirtschaft in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains be
stehen oder in Zukunft eingegangen werden, 
unterliegen den Vorschriften dieser Ver
ordnung. 

' § 2. 

Bestehende Lehr- und Anlernverhältnisse 
sind von den Lehrherren spätestens 8 Wo
chen nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
bei der für den Betrieb zuständigen Organi
sation der gewerblichen Wirtschaft (Indu
strie-- und Handelskammer für Kärnten in 
Klagenfurt, bzw. zuständige Kreishandwer
kerschaft) anzumelden. Anmeldeblätter wer
den von diesen Stellen sowie dem für den 
Betrieb zuständigen Landrat ausgegeben. 
Die Anmeldeblätter sind in allen Teilen ge
wissenhaft auszufüllen. Die Richtigkeit der 
Angaben ist vom Landrat zu beglaubigen. 

§ 3. 

Bei Berufsgenossenschaften, Gemeindeäm
tern oder sonstigen Stellen geführte Proto
kollbücher oder Aufzeichnungen, in denen 
Ausbildungsverhältnisse verzeichnet sind, die 
nach dem 30. Juni 1938 abgeschlossen wur
den, sind binnen 4 Wochen nach Inkraft
treten dieser Verordnung bèi der zuständi
gen Organisation der. gewerblichen Wirt
schaft abzuliefern. 

§ 4. 

Der- Abschluß eines zukünftigen Lehr- oder 
Anlernverhältnisses hat auf Grund eines 
schriftlichen Vertrages zu erfolgen, für den 
das reichseinheitliche Muster zu verwenden 
ist. Der Wortlaut dieses Vertragsmusters ist 
verbindlich und darf durch Vereinbarungen 
der Partei nicht geändert werden..Der Ver
trag ist innerhalb der ersten 4 Wochen des 
Lehr- oder Anlernverhältnisses in dreifacher 
Ausfertigung abzuschließen, von dem Lehr
herrn, dem Lehrling und dessen gesetzlichen 
Vertreter zu unterschreiben und der zustän
digen Organisation der gewerblichen Wirt
schaft zur Eintragung in die Lehrlingsrolle 
oder Anlernrolle vorzulegen. 

§ 5. 

Lehrlinge und Anlernlinge dürfen nur in 
solchen Betrieben ausgebildet werden, die 

nach Umfang, Einrichtung und Art der Aus
übung des Gewerbes zur Ausbildung von 
Lehrlingen oder Anlernlingen geeignet sind. 
Die Führer dieser Betriebe oder deren be
auftragte Ausbilder müssen persönlich zu
verlässig sein und ausreichende Fachkennt
nisse besitzen. Die zuständige Organisation 
der gewerblichen Wirtschaft kann, soweit 
erforderlich, insbesondere auf Grund der 
Ergebnisse der Lehr- und Aniernabschluö-
Prüfungen einzelnen Betrieben für die. Dauer 
oder vorübergehend das Recht auf Ausbil
dung von Lehrlingen oder Anlernlingen ab
sprechen oder diesen zwecks Sicherstellung 
eine;' geordneten Berufsausbildung Auflagen 
erteilen. 

§ 6. 

Die Ausbildung der Lehrlinge und Anlern
linge darf im Handwerk nur in den Voll- und 
Teilberufen erfolgen, die der Reichsstand des 
deutschen Handwerks, im Handel und in der 
Industrie nur in den Lehr- und Anlernberu
fen, die das Reichsinstitut' für Berufsausbil
dung in Handel und Gewerbe anerkannt hat. 
Der Ausbildung sind die einschlägigen fach
lichen Vorschriften, Prüfungsanforderungen 
und sonstige Ausbildungsrichtlinien zugrunde 
zu legen. 

§ 7 -

Die Lehrlinge und Anlernlinge haben sich* 
am Ende der Lehr- oder Anlernzeit einer 
Abschlußprüfung zu unterziehen, in der sie 
den Nachweis zu führen haben, daß sie sich 
die für den Voll- oder Teilberuf erforderli
chen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet 
haben. 

§ 8. 

Die Lehrlinge und Anlernlinge, die sich 
bei Inkrafttreten dieser Verordnung in einem 
Ausbildungsverhältnis befinden, haben sich 
im Hinblick auf den Abschluß ihres Ausbil
dungsverhältnisses rechtzeitig zur Abschluß
prüfung zu melden. Die Zeiten für die An
meldung und die Prüfung werden rechtzeitig 
amtlich bekanntgegeben. Die Betriebsführer 
sind verpflichtet, darüber zu wachen, daß 
sich ihre Lehrlinge und Anlernlinge recht
zeitig anmelden. 

Lehrlinge und Anlernlinge, deren vertrag
liche Ausbildungszeit nach der IJebernahme 
des Mießtales und Oberkrains in die Zivilver
waltung und vor Inkrafttreten dieser Ver
ordnung beendet ist und sich noch keiner 
Abschlußprüfung unterzogen haben, haben 
sich ebenfalls zur Abschlußprüfung zu 
melden. 

. § 9. 

Die Industrie- und Handelskammer für 
Kärnten errichtet für die von ihr in den be-
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setzten Gebieten betreuten Betriebe Prü
fungsämter. Das Prüfungsverfahren dieser 
Prüfungsämter richtet sich nach den im 
Reichsgau Kärnten geltenden Prüfungsamts
satzungen. 

§ 10. 

Die Gesellenprüfungen (Lehrabschlußprü
fungen) für die handwerklichen Berufe sind 
vor dem für das in Frage kornmende Hand
werk bei der Kreishandwerkerschaft Krain-
burg zu bildenden Prüfungsausschuß abzu
legen. 

§ 11. 

Prüfungssprache ist die deutsche Sprache. 
In Ausnahmefällen kann jedoch für die Zeit 
bis zum 31 . Dezember 1943 der Vorsitzende 
des jeweiligen Prüfungsausschusses die Zu
ziehung eines geeigneten Dolmetschers zu
lassen. 

§ 12. 

Eine mit Erfolg abgelegte Abschlußprü
fung gilt als Nachweis der ordnungsmäßigen 
Beendigung des Lehr- oder Anlernverhält
nisses. Ueber den erfolgreichen Abschluß 
der Ausbildung erhält der Prüfling von der 
zuständigen Organisation der gewerblichen 
Wirtschaft ein Zeugnis. 

§ 13. 

Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ab
lauf des Monats, in welchem die Prüfung mit 
Erfolg abgelegt wird. Wird die erstmalige 
Prüfung nicht bestanden, ist eine Wieder
holung möglich. In diesem Fall tritt eine 
Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses 
ein. Diese darf jedoch einen Zeitraum von 
6 Monaten nicht überschreiten. Der Tag der 
Wiederholungsprüfung wird von dem Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. 

§ 14. 

Die Facharbeiterprüfung der. Industrie- und 
Handelskammer und die Gesellenprüfung des 
Handwerks sind hinsichtlich ihrer Rechts
wirkung gleichgestellt. 

. § 15. 

Die Verordnung über die Berufsnach
wuchslenkung vom 3. September 1941, Ver
ordnungs- und Amtsblatt, Stück 23 vom 
13. September 1941, wird durch diese Ver
ordnung nicht berührt. 

§ 16. 

Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
wird bestraft. 

§ 17. 

125. Bekanntmachung 
des Elerwirtschaftsverbandes Südmark über 
marktordnerische Bestimmungen in den be

setzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund des § 1 , Absatz 5. der Verord
nung des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
10. Jänner 1942 (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
Nr. 1 vom 10. Jänner 1942) gebe ich im Ein
vernehmen mit dem Chef der Zivilverwal
tung in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains folgendes bekannt: 

Mit Wirksamkeit vom 1. 8. 1942 treten fol
gende Anordnungen der Hauptvereinigung 
der deutschen Eierwirtschaft in Kraft: 

(1) Die Anordnung Nr. 5 /42 der Haupt
vereinigung vom 17. 7. 1942, betreffend Ab
lieferungsprämie für Schlachtgeflügel, ver
öffentlicht im RNVBI. Nr. 50 und 

(2) die Anordnung Nr. 70 /42 der Haupt
vereinigung vom 17. 7. 1942, betreffend 
Aufkauf und Verteilung von Schlachtgeflü
gel, veröffentlicht im RNVBI. Nr. 50. 

Mit Wirksamkeit vom 1. Mai 1942 trat die 
Anordnung Nr. 6 /42 der Hauptvereinigung 
vom 17. 7. 1942, betreffend Ablieferungs
prämie für Honig, veröffentlicht im RNVBI. 
Nr. 50, in Kraft. 

Mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1942 
tritt meine Anordnung Nr. 2 /42 vom 24. 8. 
1942 in Kraft. 

Der Vorsitzende 

des Eierwirtschaftsverbandes Südmark 

gez. S c h e i b e r. 
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Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Vei kündung im Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung . in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains in 
Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 23. Oktober 1942. 

Der Chef der Ziyilverwaltung: 

R a i n e r . 



126. Bekanntmachung 
des Georg Graf v. Thurn'schen Stahlwerks 
Streiteben, Aktiengesellschaft, Gutenstein im 

Mießtal, Kärnten. 

Gemäß § 17 unserer Satzung werden die 
Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 
Mittwoch, den 25. November 1942, um 12.30 
Uhr mittags im Verwaltungsgebäude unse
rer Gesellschaft in Gutenstein im Mießtal, 
Kärnten, stattfindenden o r d e n t l i c h e n 
H a u p t v e r s a m m l u n g eingeladen. 

Tagesordnung: 

1. Teilung des Geschäftsjahres 1941 in zwei 
Geschäftszeiträume vom 1. Jänner bis 
30. Juni und v. 1. Juli bis 31. Dezember. 

2. Vorlage des Rechnungsabschlusses und 
des Geschäftsberichtes sowie des Berich
tes der Rechnungspiüfer über den Ge
schäftszeitraum v. 1. Jänner bis 30. Juni 
1941. 

3. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 
und des Vorschlages für die Behandlung 
des Geschäftsergebnisses sowie Entla
stung des Verwaltungsrates und der 
Rechnungsprüfer für den Geschäftszeit
raum vom 1. Jänner bis 30. Juni 1941. 

4. Vorlage des Berichtes des Verwaltungs
rates sowie des Berichtes der Prüfer 
über die Umstellung. 

5. Beschlußfassung über die Feststellung 
der Reichsmarkeröffnungsbilanz auf den 
1. Juli 1941. 

fi. Beschlußfassung über die Umstellung des 
Grundkapitals auf RM 900.000.—. 

7. Vorlage des Rechnungsabschlusses und 
des Geschäftsberichtes über den Ge
schäftszeitraum vom 1. Juli bis 31. De
zember . 1941. 

8. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 
und des Vorschlages für die Gewinnver
teilung sowie Entlastung des Verwal
tungsrates für den Geschäftszeitraum 
vom 1. Juli bis 31. Dezember 1941. * 

9. Neufassung der Satzung unter Anpas
sung an das Aktiengesetz. 

10. Wahl des Aufsichtsrates. 

11. Wahl der Abschlußprüfer für das Ge
schäftsjahr 1942. 

12. Verschiedenes. 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechtes sind 
nur Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien 
bis spätestens 2.1. November 1942 bei der 
Kasse der Gesellschaft in Gutenstein im Mieß
tal oder bei der Kreditanstalt für Handel 
und Industrie in Ljubljana (Laibach) hinter
legen und bis zur Beendigung der Haupt
versammlung dort belassen. 

Gutenstein i. Mießtal, den 31. Okt. 1942. 

Georg Graf v. Thurn'sches Stahlweik, 
Streiteben, Afktiengjesellschaft 

Der Verwaltungsrat (Vorstand). 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
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127. Verordnung 
über die Einführung der Deutschen Ge
meindeordnung -in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ l -

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten mit Wirkung vom 1. Oktober 
1942 die Deutsche Gemeindeordnung vom 
30. Jänner 1935, RGBl. I, S. 49 und die in 
den Alpen- und Donaureichsgauen zu ihrer 
Durchführung ergangenen Verordnungen 
nach den Bestimmungen der §§ 2 und 3 die
ser Verordnung. 

§ 2. 

(1) Die im § 1 dieser Verordnung ange
führten Vorschriften gelten im vollen Um
fange in den einzelnen Gemeinden des be
setzten Gebietes Kärntens und Krains, denen 
der Chef der Zivilverwaltung das Recht der 
Deutschen Gemeindeordnung verliehen hat 
vom Zeitpunkte dieser Verleihung. 

(2) Die Verleihung erfolgt im Einzelfall 
durch den Chef der Zivilverwaltung und wird 
im Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs 
der Zivilverwaltung in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains kundgemacht. 

§ 3. 

In den Gemeinden des besetzten Gebietes 
Kärnten und Krains, denen das Recht der 
Deutschen Gemeindeordnung nach § 2 die
ser Verordnung noch nicht verliehen ist, 
gelten bis zum Zeitpunkte dieser Verleihung 
die im § 1 dieser Verordnung angeführten 
Vorschriften mit den nachfolgenden Ein
schränkungen: 

Von der Deutschen Gemeindeordnung gel
ten nicht; § 1, Abs. 2, Satz 2, § 2, Abs. 2, § 3, 
Abs. 2, § 5, Abs. 1, Satz 2, und § 5, Abs. 2, 
§ 6 des Ersten Teiles, die §§ 19 bis 28 und 
§ 29, Abs. 1, Pkt. 3, und § 31 des Vierten 
Teiles, der Fünfte Teil und der Siebente Teil 
mit Ausnahme der §§ 115 und 116. Von der 
Angleichungsverordnung Gesetzblatt für das 
Land Oesterreich, Nr. 429 /38 , S. 2173, gilt 
nicht der § 23 des Artikels II. 

§ 4. 

Alle Vorschriften, die mit der Deutschen 
Gemeindeordnung und den zu ihrer Durch
führung erlassenen Verordnungen in Wider
spruch stehen, treten außer Kraft, insbeson
dere die Gemeindeordnung für das-Drau-
banat und die Verordnung des Chefs der 
Zivilverwaltung über die Verwaltung der 
Gemeinden, Verordnungs- und Amtsblatt des 

Chefs der Zivilverwaltung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains Nr. 53/1941 
und V.- u. A.-Bl. d. CdZ. giltig für den poli
tischen Kommissar Unterdrauburg Nr. 5 0 / 
1941. 

K l a g e n f u r t , den 26. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

128. Durchrührungsverordnung 
zur Verordnung über die Einführung der 
Deutschen Gemeindeordnung in den besetz

ten Gebieten Kärntens und Krains. 

Zur -Durchführung der Deutschen Ge
meindeordnung wird verordnet: 

Artikel I. 

U e b e r g a n g s v o r S c h r i f t e n . 

Zum § 1 DGO. 

§ 1 . 

(1) Ortschaften, Fraktionen und ähnliche 
innerhalb einer Gemeinde bestehende Ver
bände, Körperschaften und Einrichtungen 
gemeinderechtlicher Art werden mit dem In
krafttreten der DGO. aufgelöst. Ihr Rechts
nachfolger ist die Gemeinde. Ist zweifelhaft, 
ob Verbände, Körperschaften oder Einrich
tungen gemeinderechtlicher Art sind, so ent
scheidet hierüber der Chef der ZivÜverwal-
tung endgültig. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung regelt, 
soweit erforderlich, die Auseinandersetzung. 
Dabei kann er für eine befristete Ueber-
gangszeit von landesrechtlichen Vorschrif
ten auf dem Gebiete des Abgabenwesens ab
weichen und zum Ausgleich vô n Härten für 
eine befristete Uebergangszeit für die Ver
mögensverhältnisse sowie für einzelne Ver
mögensteile der Ortschaften usw. besondere 
Anordnungen treffen. § 15, Abs. 2, Satz 3, 
und § 16 der DGO. gelten: sinngemäß. Die in 
Durchführung des Vermögensübergangs er
forderlichen grundbücherlichen Eintragun
gen sind unter Berufung auf diese Verord
nung durchzuführen. 

Zum § 2 DGO. 

§ 2 , ' 

(1) Die Gemeinden führen die staatlichen 
Aufgaben, die ihnen bisher zur Erfüllung 
nach Anweisung übertragen worden sind, 
nach den hierüber geltenden Vorschriften 
weiter. . 
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(2) Soweit bisher polizeiliche Aufgaben im 
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
wahrgenommen worden sind, werden sie in 
Zukunft im übertragenen Wirkungsbereich 
erledigt (§ 2, Abs. 3, DGO.). 

Zum § 3 DGO. 
§ 3. . 

(1) Satzungen, Ordnungen und Beschlüsse 
der Gemeinden, die vor dem Inkrafttreten 
der DGO. zustande gekommen sind, bleiben 
in Geltung, soweit sie nicht den Vorschrif
ten der DGO. oder den hiezu erlassenen Ver
ordnungen widersprechen. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung kann 
durch Verordnung Vorschriften, durch die 
Gemeinden vor dem Inkrafttreten der DGO. 
ermächtigt waren, andere als eigene Ange
legenheiten (§ 3 DGO.) durch Satzung zu 
regeln, bis zur Neuregelung dieser Sachge
biete aufrecht erhalten. 

§ 4. 

(1) Oeffentliche Bekanntmachungen er
folgen 

1. in den Gemeinden mit mehr als 10.000 
Einwohnern in einer vom Bürgermeister 
(Gemeindekommissar) bestimmten Tages
zeitung; 

2. in Gemeinden mit weniger als 10.000 
Einwohnern nach näherer Bestimmung der 
Satzung h» ortsüblicher .Weise, 

(2) In den Fällen des Absatzes 1, Nr. 1 
kann durch Satzung für bestimmte Angele
genheiten eine vereinfachte Form der öffent
lichen Bekanntmachung beibehalten werden. 

(3) Bis zum 1. April 1943 kann die bishe
rige- Art der öffentlichen Bekanntmachung 
beibehalten werden. 

Zum § 5 DGO. 

' ' " ' % • • ' §..5: 

Einwohner der Gemeinde ist, wer in ihr 
eine Wohnung unter Umständen . innehat, 
die-darauf schließen lassen, daß er die Woh
nung beibehalten und benutzen wird. 

Zum § 9 DGO. 
§ 6. 

An Stelle der Bezeichnungen „Ortsge
meinden, Marktgemeinden und Stadtgemein
den" treten die Bezeichnungen „Gemeinden, 
Märkte und Städte". 

Zum § 18 DGO. 
§ 7. 

' Soweit nach bisherigem Landesrecht ein 
Anschluß- oder Benutzungszwang in anderer 

Weise und auch für andere Einrichtungen 
vorgeschrieben ist, bleiben die bisherigen 
Vorschriften bis zum Erlaß einer Satzung 
nach § 18 der DGO. in Geltung. 

Zum § 19 DGO. * 

§ 8. 

(1) Bürger einer Gemeinde können unter 
den sonstigen Voraussetzungen des § 19 
DGO. nur Staatsangehörige sein, die nicht 
Juden (Verordnung über die Einführung der 
Nürnberger Rassengesetze vom 20. Mai 1938, 
RGBl. I, S. 594) sind und die das Stimmrecht 
zur Reichstagswahl besessen haben, weiters 
unter den sonstigen Voraussetzungen des 
§ 19 DGO. Staatsangehörige im Sinne des 
§ 1 und 2 der Verordnung über den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit in den befreiten 
Gebieten der Untersteiermark, Kärntens und 
Krains vom 14. 10. 1941, RGBl. I, S. 648, die 
nicht Juden sind. 

(2) Jude ist, wer von mindestens drei der 
Rasse nach volljüdischen Großeltern ab
stammt. Als volljüdisch gilt ein Großeltern
teil ohne weiteres,-wenn er der jüdischen 
Religionsgemeinschaft angehört hat. 

(3) Als Jude gilt auch der von zwei volljüdi
schen Großeltern abstammende Staatsange
hörige, jüdische Mischling, 

a) der beim Erlaß des Gesetzes (16. 9. 1935) 
der jüdischen Religionsgemeinschaft an
gehört hat oder darnach in sie aufge
nommen wird; 

b) der beim Erlaß des Gesetzes (16. 9. 1935) 
mit einem Juden verheiratet war oder 
sich darnach mit einem solchen verhei
ratet; 

c) der aus der Ehe mit einem Juden im 
Sinne des Abs. 2 stammt, die nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze 
des deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre vom 15. 9 , 1935, RGBl. 1, S. 1146 
(17. 9. 1935), geschlossen ist; 

d) der aus dem außerehelichen Verkehr mit 
einem Juden im Sinne des Abs. 2 stammt 
und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich 
geboren ist. 

(4) .Wohnt jemand in mehreren Gemein
den, so erwirbt er das Bürgerrecht nur in 
der Gemeinde, in der er sich überwiegend 
aufhält. 

Zum § 20 DGO. 

§ 9 . 

Bis auf weiteres steht dem Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte die Verurteilung 
wegen eines Verbrechens gleich. 
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Zu den §§ 30, 31 DGO. 

§ 10. 

(1) Gegen die ablehnende Entscheidung 
des Bürgermeisters (Gemeindekommissars) 
ist in Gemeinden, die niclit Stadtkreise sind, 
die Berufung an den Landrat und die wei
tere Berufung an den Chef der Zivilverwal
tung zulässig. § 30, Abs. 2 der Deutschen 
Gemeindeordnung gilt sinngemäß. 

(2) Die Entscheidung des Chefs der Zivil
verwaltung unterliegt nicht der verwaltungs
gerichtlichen Uebe.prüfung. 

Zum § 32 DGO. 

§ 1 1 . 

Soweit Gemeindeausschüsse und Gemein
deräte zu Beschlüssen, Entscheidungen oder 
Wahlen zuständig waren, tritt an ihre Stelle 
der Bürgermeister (Gemeindekommissar). 

Zum § 33 DGO. 

§ 12. 

Die Bürgermeister und Beigeordneten der 
Gemeinden sowie die Gemeinderäte und Bei
räte sind in den einzelnen Gemeinden nach 
Maßgabe der Verleihungsurkunde des Chefs 
der Zivilverwaltung (§ 2 der Verordnung 
über die Einführung der DGO. in den besetz
ten Gebieteìi Kärntens und Krains) zu be
rufen. 

Zum § 36, Abs. 2, DGO. 

§ 1 3 . 

Geschäfte der laufenden Verwaltung, die 
für die Gemeinde geldlich nicht von erheb
licher Bedeutung sind, bedürfen bis auf wei
teres nicht der Form des § 36, Abs, 2 der 
DGO. Das gleiche gilt für Geschäfte, die ein 
für das Geschäft oder den Kreis von Ge
schäften ausdrücklich Bevollmächtigter ab
schließt, wenn die Vollmacht in der Form 
des § '36 , Abs. 2 der DGO. erteilt ist. 

Zum § 43 DGO. 

§ 14. 

Hauptamtliche Bürgermeister oder Bei
geordnete, die nach § 43, Abs. 2 der DGO. 
ausscheiden, stehen solchen Beamten gleich, 
die wegen Dienstunfähigkeit ausscheiden. 

Zum § 45 DGO. 

§ 15. * 

(1) Wird die Berufung eines hauptamt
lichen Bürgermeisters oder Beigeordneten 
nach § 45, Abs. 1 der DGÖ. zurückgenom
men, so sind ihm bis zum Ablauf des 3. Mo
nates, der auf den Monat folgt, in dem die 
Berufung zurückgenommen wi:d, von der 

Gemeinde die bisherigen Bezüge weiterzu
zahlen. Hiebei finden auf die Weiterzahlung 
von Aufwands- und Dienstaufwandsentschä
digungen die Vorschriften entsprechende 
Anwendung, die für die in den Wartestand 
versetzten Beamten des Reiches gelten. Die 
Bezüge verringern sich um den Betrag, den 
der bisherige .Bürgermeister oder Beigeord
nete aus einer neuen Verwendung im öffent
lichen Dienst bezieht. 

(2) War der Bürgermeister oder Beigeord
nete vor seiner Berufung besoldeter Beam
ter des Reichs, eines Landes, einer Gemeinde 
oder eines Gemeindeverbandes, so gelten die 
besonderen Vorschriften des § 16. 

§ 16. 

(1) Wird die Berufung eines Bürgermei
sters oder Beigeordneten, der vor seiner Be
rufung besoldeter Beamter des Reichs, eines 
Landes, einer Gemeinde oder eines Gemein
deverbandes war, zurückgenommen, so ist 
er mit dem aus dem .früheren Dienstverhält
nis folgenden Besoldungsdienstalter und der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit unter Anrech
nung der nach der Berufung verbrachten 
Dienstzeit in sein früheres Dienstverhältnis 
zu übernehmen, sofern nicht Gründe vor
liegen, die auch sonst der Ernennung eines 
Beamten entgegenstehen. Die Uebernahme 
kann auch dann versagt werden, wenn die 
früher bekleidete Stelle die eines politischen 
Beamten, eines leitenden Beamten, ' eines 
Gemeindebeamten oder eines Bürgermei
sters war. 

(2) Wird der Beamte in sein früheres 
Dienstverhältnis zurückübernommen, so ist 
er möglichst bald in. einer seiner früheren 
Stelle gleichwertigen Stelle wieder zu ver
wenden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er die 
Stellung eines Beamten, der nach den Vor
schriften des Deutschen Beamtengesetzes in 
den Wartestand versetzt worden ist. War er 
in seiner früheren Stelle auf Zeit angestellt 
und ist er bei Ablauf der Amtszeit noch nicht 
wiederverwendet, so scheidet er aus. 

(3) Wird der Beamte nicht in sein frühe
res Dienstverhältnis zurückübernommen, ' so 
hat er gegenüber der Gemeinde, in deren 
Dienst er zuletzt gestanden hat, die Stellung 
eines Beamten, der nach den Vorschriften 
des Deutschen Beamtengesetzes in den War
testand versetzt worden ist. Absatz 2, letzter 
Satz gilt entsprechend. 

(4) Für die Berechnung und Zahlung des 
Wartegeldes in den Fällen der Absätze 2 
und 3 gelten folgende Vorschriften: 

1. Der Berechnung des Wartegeldes ist 
das Diensteinkommen zugrundezulegen, das 
dem Bürgermeister oder Beigeordneten ge
währt wurde. 
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2. Das Wartegeld beträgt höchstens 
80 v. H. des der Berechnung des Ruhegehal
tes zugrundezulegenden Diensteinkommens, 
in keinem Fall aber, mehr als das Dienstein
kommen der Stelle, die der Bürgermeister 
oder Beigeordnete vor seiner Berufung be
kleidete. 

(5) Das Wai tegeld, das Ruhegeld und die 
Hinterbliebenenbezüge sind in den Fällen . 
der Absätze 2 und 3 von der früheren Dienst
körperschaft und der Gemeinde, in deren 
Dienst der Beamte zuletzt gestanden hat, je 
zur Hälfte zu tragen. 

Zum § 62 DGO. 

§ 17. 

Ohne Rücksicht auf die Höhe des Wertes 
(§ 18) ist der Abschluß von Rechtsgeschäf
ten, die den Verkauf oder den Tausch von 
Grundstücken zum Gegenstand haben, ge
nehmigungsfrei, wenn er erfolgt 

1. im Zusammenhang mit der Festsetzung 
von Straßen- und Baufluchtlinien nach den 
hierüber bestehenden landesrechtlichen Vor
schriften; 

2. aus Anlaß des Baues, der Unterhaltung 
und der Verbesserung von Straßen und Plät
zen, Wegen, Schienen und Wasserläufen 
(Anlage, Veränderung1, Verlegung, Erweite
rung und Unterhaltung dieser Anlagen, 
Schaffung von Baustoff- und Abraumlager
plätzen); 

• a. zur Förderung der ' Errichtung von 
Wohnstätten, ihrer Versorgung mit Garten
land sowie der Versorgung mit Gas, Wasser, 
Elektrizität und zum Anschluß an Kanalisa
tionsanlagen; nicht befreit ist der Abschluß 
derartiger Geschäfte in Gemeinden mit we
niger als 10.000 Einwohnern, in Gemeinden 
mit mehr als 10.000 Einwohnern, wenn das 
Grundstück mehr als 2500 m 2 umfaßt; 

4. im Zusammenhang mit Fluß- und Bach
regulierungen; 

5. zur Wiederveräußerung solcher Grund
stücke, die von der Gemeinde erworben wor
den sind, um eine ihr zustehende Hypothek 
zu erhalten. 

§ 18. 

Ohne Rücksicht auf den Zweck des Ver
kaufs ode-r Tausches (§ 17) ist der Abschluß 
von Rechtsgeschäften, die den Verkauf oder 
den Tausch von Grundstücken zum Gegen
stande haben, genehmigungsfrei, wenn der 
Wert des Grundstückes 

1. in Gemeinden mit nicht mehr als 10.000 
Einwohnern 1000 RM, 

2. in Gemeinden mit mehr als 10.000 Ein-
nern, die nicht Stadtkreise sind, 2500 RM 

nicht übersteigt. Als Wert ist der Veräuße-
rungspreis zugrundezulegen. 

§ 19. 

Dem Antrag auf eine grundbuchrecht
liche Eintragung ist eine Erklärung des Bür
germeisters (Gemeindekommissars) beizu
fügen, daß der Abschluß des Rechtsgeschäf
tes nach diesen Vorschriften genehmigungs
frei ist. In der Erklärung ist auf die in Frage 
kommende Vorschrift ausdrücklich Bezug 
zu nehmen. 

Zum § 66 DGO. 

§ 20. 

Zu den Stiftungen im Sinne des § 66 der 
DGO. gehören auch die Fonds mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 

Zum § 76 DGO. 

§ 21. 

(1) Darlehen dürfen bis zum 1. April 1943 
aufgenommen werden, ohne daß sie im 
außerordentlichen Haushaltsplan und in der 
Haushaltssatzun'g vorgesehen sind.. 

(2) Mit der Feststellung der Haushaltssat
zung 1943 erlöschen Darlehens-Ermächti
gungen auf Grund früherer Entschließungen, 
und zwar auch dann, wenn die Darlehens
aufnahme bereits genehmigt war. 

(3) Entsprechendes gilt für die Aufnahme 
von Kassenkrediten. 

Zum § 83 DGO. 

§ 22. 

Die Haushaltspläne gliedern sich in den 
ordentlichen und den außerordentlichen 
Haushaltsplan. In dem ordentlichen Haus
haltsplan sind die laufenden Einnahmen und 
die aus ihnen zu bestreitenden, fortdauern
den und einmaligen Ausgaben einzustellen. 
In den außerordentlichen Haushaltsplan sind 
die Einnahmen aus Darlehen, aus der Ver
mögensveräußerung und sonstige außeror
dentliche Einnahmen sowie die aus ihnen zu 
bestreitenden Ausgaben einzustellen. Fort
dauernde Ausgaben dürfen im außerordent
lichen Haushaltsplan nicht veranschlagt 
werden. 

Zum § 89 DGO. 

§ 23. 

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 
bleiben bis auf weiteres die bisherigen Vor
schriften maßgebend, soweit sich nicht an
deres aus dem § 89 folgende der DGO. er
gibt. 
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Zum § 95 DGO. 

§ 2 4 . 

Für die Rechnungslegung nach Abschluß 
des Rechnungsjahres 1942 bleiben die bis
herigen finanzrechtlichen Vorschriften maß
gebend, soweit sich nicht anderes aus dem 
§ 95 folgende der DGO. ergibt. Entsprechen
des gilt für noch nicht erledigte Rechnun
gen früherer Rechnungsjahre. 

Zum § 103 DGQ. 

§ 25. 

Der Landrat prüft die Rechnungen der 
Gemeinden, die seiner Aufsicht unterstehen. 

Zum § 107 DGO. 
§ 26. 

Aufsichtsbehörde für die kreisangehörigen 
Gemeinden ist der Landrat. Der Chef der 
Zivilverwaltung ist zugleich obere und ober
ste Aufsichtsbehörde. 

§ 27. 

(1) Zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne 
des § 12 der DGO. ist, wenn durch die Grenz-
streitigkett die Grenzen von Gemeinden be
rührt werden, die in verschiedenen Verwal
tungsbezirken liegen, die obere Aufsichts
behörde: 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 

1. im Falle des § 15, Abs. 2 der DGO. die 
an der Auseinandersetzung beteiligten Ge
meinden in verschiedenen Verwaltungsbe
zirken; 

2. in einer Angelegenheit, die nach den Vor
schriften der DGO. der Genehmigung be
darf, der von der Aufsichtsbehörde verwal
tete Gemeindeverband als solcher oder das 
von ihr verwaltete Land als solches beteiligt 
ist. 

Zum § 117 DGO. 

§ 28. 

(1) Die Aenderung des Gemeindegebietes 
nach § 15 der DGO. spricht aus 

1. 'die Aufsichtsbehörde, wenn durch die 
Grenzänderung bisher unbewohnte Gebiets
teile in eine andere Gemeinde eingegliedert 
werden; 

2. sonst der Chef der Zivilverwaltung. 

(2) Werden im sachlichen Zusammenhang 
und zu gleicher Zeit die Grenzen mehrerer 
Gemeinden geändert, so spricht, wenn dabei 
nach Abs. 1 die Zuständigkeit mehrerer B e 
hörden gegeben sein würde, der Chef der 
Zivilverwaltung die Aenderung des Gemein
degebietes aus. 

(3) Vorschriften, denen zufolge die Aen
derung des Gemeindegebietes als Folge 
eines von staatlichen Behörden geleiteten 
Flurbereinigungsverfahrens eintritt, bleiben 
unberührt. 

Zum § 119 DGO. . 

§ 29. . 

Entscheidungen, die in der DGO. oder in 
den hiezu erlassenen Verordnungen als end
gültig bezeichnet sind oder gegen die in die
sen Vorschriften die Anrufung von Verwal
tungsgerichten nicht ausdrücklich vorgese
hen ist, unterliegen keiner verwaltungsge
richtlichen Nachprüfung. 

Zum § 120 DGO. 
§ 30. 

Die nach den bisherigen Vorschriften be
stehenden Zweckverbände (Ortsgemeinde
verbände) und Gemeinschaftseinrichtungen 
bleiben bis auf weiteres bestehen. 

§ 31. 

Soweit in der Deutschen Gemeindeord
nung und den zu ihrer Durchführung ergan
genen Verordnungen und Ausführüngsanwei-
sungen der Reichsminister des Innern oder 
der Reichsstatthaiter für zuständig, erklärt 
ist, tritt an seine Stelle der Chef der Zivil
verwaltung. . 

A r t i k e l II. 

V o r s c h r i f t e n ü b e r d i e V e r w a l 
t u n g d e r G e m e i n d e n , d e n e n d a s 
R e c h t d e r DGO. n o c h n i c h t v e r 

l i e h e n w u r d e . 

• § 1-

Die Gemeinden des besetzten Gebietes 
Kärntens und Krains, denen das Recht der 
Deutschen Gemeindeordnung nach § 2 der 
Verordnung über die Einführung der Deut
schen Gemeindeordnung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains vom Chef der 
Zivilverwaltung noch nicht verliehen wurde 
und in denen nach § 3 der erwähnten Ver
ordnung die Deutsche Gemeindeordnung 
nur teilweise gilt, werden durch Gemeinde
kommissare verwaltet. 

§ 2 . y ' 

Die Gemeindekommissare ' werden vom 
Chef der Zivilverwaltung' oder der von ihm 
ermächtigten Behörde entweder für die ein
zelne Gemeinde oder für mehrere Gemein
den gemeinsam berufen. Im letzteren Falle 
bestimmt der Chef der Zivilverwaltung den 
Amtsbezirk des Gemeindekommissars und 
den Namen des Amtsbezirkes. E t kann den 
Amtsbezirk und Namen ändern. 
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§ 3. meinsamer Haushaltsplan aufgestellt und 
einheitlich Rechnung gelegt werden. 

(3) Zur Unterstützung des Gemeindekom
missars in den örtlichen Angelegenheiten 
kann der Landrat Ortsvorsteher in den ein
zelnen Gemeinden eines Amtsbezirkes oder 
in Teilen einer Gemeinde bestellen und ab
berufen. • 

§ 6. 

(1) Wird in den Fällen des § 4 der Ge
meinde das Recht der Deutschen Gemeinde
ordnung verliehen, ist der hauptamtliche 
Gemeindekommissar entweder in den Dienst 
der Gemeinde zu berufen oder in ein ande
res Amt zu versetzen. Die übrigen Beamten 
und Angestellten treten in den Dienst der 
Gemeinde über. 

(2) Wird in den Fällen des § 5 einer zum 
Amtsbezirke gehörigen Gemeinde das Recht 
der Deutschen Gemeindeordnung verliehen, 
so scheidet sie aus der Verwaltung des Ge
meindekommissars aus. Soweit erforder
lich, regelt die Aufsichtsbehörde die Aus
einandersetzung mit den übrigen Gemeinden 
des Amtsbezirkes. Sie kann ferner Beamte 
und Angestellte in den Dienst der Gemeinde 
einweisen. 

§ 7. 

(1) Der Chef der Zivilverwaltüng kann 
vorübergehend mehrere Gemeinden des glei
chen Landkreises zu Amtsbezirken zusam
menfassen und einen Gemeindekommissar 
als Amtskommissar mit der Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben (Auftragsangelegen
heiten) in allen Gemeinden des Amtsbezir
kes betrauen. Zu diesen Aufgaben gehört 
vor allem die Ortspolizei. Der Amtskommis
sar tritt hinsichtlich dieser Aufgaben an die 
Stelle der Gemeindekommissare der übrigen 
zum Amtsbezirke gehörigen Gemeinden. Die 
Kosten fallen den Gemeinden des Amtsbe
zirkes zur Last. Der Amtsbezirk ist lediglich 
Verwaltungssprengel. 

(2) Im übrigen gelten für die Festsetzung 
des Amtsbezirkes und den Namen desselben, 
die ßerufung und Ernennung der Amtskom
missare und die Bestellung der ihnen beige
gebenen Dienstkräfte, die Vertretung, die 
Verpflichtungserklärung und das Ausschei
den aus dem Amtsbezirke die gleichen Be
stimmungen wie bei den Gemeindekommis
saren (§ 2, § 3, § 4, Abs. 1, Satz 2 und 3, § 4, 
Abs. 2, § 6, Abs. 2 ) . 

Kl a g e n f ü r t, den 26. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 
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(1) Der Gemeindekommissar und die ihm 
beigegebenen Dienstkräfte werden vom 
Landrat (Landkreis) ernannt, 'bzw. ange
stellt, zu dem die Gemeinde, bzw. der Amts
bezirk gehört. Die Kosten fallen der Ge
meinde, bzw. den Gemeinden des Amtsbe
zirkes zur Last. 

(2) Der Gemeindekommissar kann haupt
amtlich oder ehrenamtlich ernannt werden. 
Im letzteren Falle wird er auf 6 Jahre er
nannt. Der hauptamtliche Gemeindekommis
sar und die ihm beigegebenen hauptamt
lichen Beamten sind ohne die Beschränkun
gen des § 35, Abs. 2 des Deutschen Beamten
gesetzes vom 2 a Jänner 1937, RGBl. I, S. 39. 
versetzbar. 

§ 4. 

(1) -Der Gemeindekommissar führt die ge
samte Verwaltung in der Gemeinde, soweit 
•sie nicht anderen Behörden ausdrücklich zu
gewiesen ist, nach den bestehenden Vor
schriften und den Weisungen der vorgesetz
ten Behörde. Der Gemeindekommissar kann 
die ihm beigegebenen Beamten und Ange
stellten mit seiner Vertretung beauftragen. 
Verpflichtungserklärungen müssen im Falle 
der Vertretung des Gemeindekommissars in 
schriftlicher Form von zwei vertretungsbe-
rechtigten Beamten oder Angestellten abge
geben werden, soweit es sich nicht um Ge
schäfte der laufenden Verwaltung handelt, 
die geldlich nicht von erheblicher. Bedeutung 
sind. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung regelt 
die Verwaltungsführung der Gemeindekom
missare durch Dienstanweisung. 

(3) Zur Beratung in den Selbstverwal
tungsangelegenheiten der Gemeinde werden 
dem Gemeindekommissar Beiräte beigege
ben, die vom Landrat aus dem Kreise der 
Einwohner, welche die deutsche Staatsan
gehörigkeit (Verordnung vom 14. 10. 1941, 
RGBl. I, S. 648, §§ 1 und 2) besitzen, zu be
rufen sind. 

§ 5 -

(1) In Amtsbezirken, die aus mehreren 
Gemeinden bestehen, haben nur die zum 
Amtsbezirke gehörigen Gemeinden die Stel
lung von Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes. Die Verwaltung in diesen wird 
nach Maßgabe des § 4 durch den gemeinsa
men Gemeindekommissar geführt. Für Ver
pflichtungen, die der Gemeindekommissar 
im Rahmen diese/ Verwaltung eingeht, haf
tet die Gesamtheit der zum Amtsbezirk ge
hörenden Gemeinden. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann für 
alle Gemeinden des Amtsbezirkes ein ge



129. Ausführungsanweisung 
zur Verordnung über die Einführung der 
Deutschen Gemeindeordnung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
26. Oktober 1942 und der dazu ergangenen 
Durchführungsverordnung vom 26. 10. 1942. 

Mit der oben "angeführten Verordnung des 
Chefs der Zivilverwaltung über die Einfüh
rung der Deutschen Gemeindeordnung in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
wird die Deutsche Gemeindeordnung in die
sem Gebiete unter den im' § 3 dieser Verord
nung angeführten Einschränkungen mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1942 eingeführt^ 
und das Inkrafttreten aller Bestimmungen 
der Deutschen Gemeindeordnung mit der 
Verleihung des Rechtes der Deutschen Ge
meindeordnung durch den Chef der Zivil-
verwaUung an die einzelnen Gemeinden ver
bunden. Die Durchführungsbestimmungen 
sind in der gleichzeitig erschienenen Durch
führungsverordnung enthalten. . 

I n k r a f t t r e t e n a l l e r B e s t i m m u n 
g e n d e r D e u t s c h e n G e m e i n d e o r d -
n u n g m i t d e r V e r l e i h u n g d e s 
R e c h t e s d e r D e u t s c h e n G e m e i n - , 
d e o r d n u n g d u r c h d e n C h e f d e r 
Z i v i l v e r w a l t u n g a n d i e e i n z e l 

n e n G e m e i n d e n . 

Mit Rücksicht darauf, daß in den meisten 
Gemeinden des besetzten Gebietes Kärntens 
und Kfains die Voraussetzungen für eine 
eigenverantwortliche Selbstverwaltung, wie 
sie der Deutschen Gemeindeordnung ent
spricht, noch nicht gegeben sind, kann die 
Deutsche Gemeindeordnung in diesem Ge
biete nicht allgemein eingeführt werden, 
sondern nur mit den im § 3 der EVO. ange
führten Einschränkungen und wird das Recht 
der .Deutschen Gemeindeordnung der Ge
meinde, in der die Voraussetzungen hiefür 
gegeben sind, vom Chef der Zivilverwaltung 
einzeln verliehen werden. 

Mit dem Zeitpunkte der Verleihung dieses 
Rechtes gelten in der Gemeinde, der das 
Recht der Deutschen Gemeindeordnung vom 
Chef der Zivilverwaltung verliehen wurde, 
die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Jän
ner 1935, RGBl. I, S. 49 und die in den Alpen-
und Donaureichsgauen zu ihrer Durchfüh
rung ergangenen Verordnungen im vollen 
Umfange. Sachlich gelten damit die Anglei
chungsverordnung, Gesetzblatt für das Land 
Oesterreich Nr. -429/1938, S. 2173, die Rück
lagenverordnung vom 5. Mai 1936, RGBl. I, 
S. 435 mit der Ausführungsanweisung vom 
17. Dezember 1936, RMBliV, S. 1647, die 
Verordnung über die Aufstellung und Aus
führung des Haushaltsplanes der Gemeinden 
(GemHVO.) vom 4. September 1937, RGBl. I, 

S. 921, mit der Ausführungsanweisung vom 
10. Dezember 1937, RMBliV, S. 1899, die 
Verordnung über das Kassenwesen und Rech
nungswesen der Gemeinden (KuRVO.) vom 
2. November 1938, RGBl. I, S. 1583 mit der 
Ausführungsanweisung vom 1. März 1939, 
RMBliV, S. 441, die Verordnung über ge
meindefreie Grundstücke und Gutsbezirke 
vom 15. November 1938, RGBl. I, S. 1631 
und die Verordnung über die Einführung 
von Vorschriften des Gemeindekreditrechtes 
vom 28. September 1938, RGBl. I, S. 1322, 
der RdErl. des RMdl. v. 15. Dezember 1938, 
Gesetzblatt für das Land Oesterreich Nr. 
20 /1939 und RdErl. des RMdl. vom. 18. Mai 
1942, Verordnungs- und Amtsblatt für den 
Reichsgau Kärnten, Nr. 81, S. 123/1942. 

Da in den Gemeinden des besetzten Gebie
tes überwiegend Staatsangehörige nach der 
Verordnung über den Erwerb der Staatsan
gehörigkeit in den befreiten Gebieten der 
Untersteiermark, Kärntens und Krains vom 
14. Oktober 1941, RGBl. I, S. 648, sind, die 
das Stimmrecht zur Reichstagswahl nicht be
sessen haben konnten, wie es Artikel II, § 8 
der EVO. vom 15. September 1938, RGBl. I, 
S. 1167 (EVO. Ostmark) verlangt, mußte der 
Bürgerbegriff in Angleichung an den Bür
gerbegriff im Altreich (Voraussetzung vor
läufiger Reichsbürgerschaft) und im Reichs
gau Kärnten (Artikel II, § 8 der erwähnten 
EVO. Ostmark) entsprechend gefaßt werden. 

Die Ausführungsanweisung des RMdl. zur 
DGO., RdErl. des RMdl. vom 5. Oktober 
1938, ZI. V a 5 1 8 / X I I / 3 8 / 1 0 0 0 , sowie die vor
läufige Ausführungsanweisung zum Sechsten 
Teil der DGO. vom 5. Oktober 1938, ZI. V a 
5 1 8 / X I I / 3 8 / 1 0 0 0 , die anläßlich der Verlei
hung des Rechtes d. DGO. durch den Chef 
der Zivilverwaltung den betreffenden Ge
meinden zugehen werden, gelten mit der 
Maßgabe, daß überall an Stelle „Bezirks
hauptmann" „Landrat'., an Stelle „Landes
hauptmann" „der Chef der Zivilverwaltung" 
tritt. 

Die Organe der Gemeinden: Bürgermei
ster, Beigeordnete, Gemeinderäte werden in 
der einzelnen Gemeinde, der das Recht de r . 
DGO. verliehen, wurde, nach der Verleihung 
in der in der Verleihungsurkunde bezeich
neten Weise und Zeit berufen. In den Ge
meinden, denen . das Recht der Deutschen 
Gemeindeordnung, verliehen wurde, gelten 
auch auf dem Gebiete der Gemeindewirt
schaft die gleichen Vorschriften wie im 
Reichsgau Kärnten. Die Gemeindehaushalts
verordnung und die Kassen- und Rechnungs
verordnung gelten ebenso wie im Reichsgau 
Kärnten nur für Gemeinden über 3000 Ein
wohner. In diesen Gemeinden ist die Um
stellung der Buchführung und die Trennung 
der Kassen- und Anordnungsgeschäfte bis 
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zum 31. März 1944 durchzuführen. Für die 
Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 
1942 sind noch die bisherigen Vorschriften 
maßgebend. Die Festsetzung der Haushalts
satzung und des Haushaltsplanes 1943 sowie 
die Ausführung hat bereits nach den neuen 
Vorschriften zu erfolgen. Bezüglich der Ge
meinden unter 3000 Einwohner gelten für 
die Rechnungslegung 1942 noch die bisheri
gen Bestimmungen, für den Haushaltsplan 
1943 und seine Ausführung die Vorschriften 
des § 23 der Durchführungsverordnung, der 
vorläufigen Ausführungsanweisung zum 
Sechsten Teil der DGO. sowie der RdErl. des 
RMdl. vom 16. September 1939, RMBliV, 
S. 1891, Abschnitt D I. 

B e s c h r ä n k t e E i n f ü h r u n g d e r 
D e u t s c h e n G e m e i n d e o r d n u n g i n 
d e n G e m e i n d e n d e s b e s e t z t e n 
G e b i e t e s K ä r n t e n s u n d . K r a i n s 

m i t 1. O k t o b e r 1942. 

V e r w a l t u n g d e r G e m e i n d e n 
d u r c h G e m e i n d e k o m m i s s a r e b i s 
z u r V e r l e i h u n g d e s R e c h t e s d e r 
DGO. a n d i e e i n z e l n e n G e m e i n d e n . 

Bis zu dem Zeitpunkte der Verleihung des 
"Rechtes der Deutschen Gemeindeordnung 
gilt in allen Gemeinden des besetzten Gebie
tes Kärntens und Krains mit Wirkung vom 
1. Ok.tpber 1942 an,.gemäß.§ 3 , d e r , E V O , zur 
DGO, die Deutsche ''Gemeindeordnung mit 
den in dieser Gesetzesstelle angeführten Be
schränkungen, und zwar Deutsche Gemeinde
ordnung Erster Teil mit Ausnahme des § 1, 
Abs. 2, Satz 2, § 2, Abs. 2, § 3, Abs. 2, § 5, 
Abs. 1, Satz 2 und § 5, Abs. 2 , '§ 6 des Ersten 
Teiles, Zweiter Teil, Dritter Teil, Vierter 
Teil mit Ausnahme der §§ 19 bis 28 und 29, 
Abs. 1, Pkt. 3 und des § 31 , Sechster Teil und 
die §§ 115 und 116 des Siebenten Teiles, so
mit alle Bestimmungen der DGO. über die 
Grundlagen und die Verfassung der Gemein
den mit Ausnahme der Bestimmungen über 
das Bürgerrecht, über Bürgermeister, Ge
meinderäte und die Hauptsarzungen der Ge
meinden. An Stelle der verfassungsmäßigen 
Organe der DGO. tritt der Gemeindekom
missar, der vom Landrat ernannt und Beam
ter des Landkreises ist und der die gesamte 
Gemeindeverwaltung (Auftrags- und Selbst
verwaltungsangelegenheiten) nach den Wei
sungen der vorgesetzten Behörde, das ist 
des Landrates, führt. Da der Gemeindekom
missar dem Weisungsrechte des Landrates 
unterliegt, trägt er im Gegensatz zum Bür
germeister nicht die alleinige und ausschließ
liche Verantwortung in den Selbstverwal
tungsangelegenheiten, wohl aber die volle 
Verantwortung dafür, daß er im Rahmen 

der Gesetze und der Ziele der Staatsführung 
die Gemeindeverwaltung nach diesen Wei
sungen führt. Weiters fehlen noch die übri
gen Organe der gemeindlichen Selbstverwal
tung nach der DGO. (Beigeordnete, Ge
meinderäte). 

Besteht somit mangels der Voraussetzungen 
auch nicht eine volle, gemeindliche Selbstver
waltung, so sind doch alle anderen Grundlagen 
(Aufgabenbereich, Gemeindegebiet, Einwoh
nerverband) gegeben und daher im Rahmen 
obiger Einschränkungen eine Selbstverwal
tung (Satzungsrecht mit Ausnahme der 
Hauptsatzungen, Beiräte des Gemeindekom
missars aus den Einwohnern, die die deut
sche Staatsangehörigkeit habe,n) möglich. 

Es stellt somit die Einführung der Deut
schen Gemeindeoidnung nach der Einfüh
rungsverordnung jene Art von Selbstverwal
tung dar, die unter den derzeitigen Verhält
nissen möglich ist. Das Ziel ist, die Gemein
den baldmöglichst auf ein solches Niveau zu 
bringen, daß die Voraussetzungen für die 
Verleihung des vollen Rechtes der Selbst
verwaltung gegeben sind. 

Nach § 3 der Einführungsverordnung gel
ten auf dem Gebiete der Gemeindewirtschaft 
alle Vorschriften des Sechsten Teiles der 
Deutschen Gemeindeordnung, alle zur Durch
führung erlassenen Verordnungen und Aus
führungsanweisungen, Richtlinien, Erlässe 
und Mustersatzungen. Insbesondere gelten 
die Rücklagenver'ordnung vom 5. Mai 1936, 
RGBl. I, S. 435 mit der Ausführungsanwei
sung vom 17. Dezember 1936, RMBliV, 
S. 1647, die Verordnung über die Aufstel
lung und Ausführung des Haushaltplanes der 
Gemeinden (GemHVO.) vom 4. September 
1937, RGBl. I, S. 921, mit der Ausführungs
anweisung vom 10. Dezember 1937, RMBliV, 
5 . 1899, die Verordnung über das Kassen-
und Rechnungswesen der Gemeinden (KuR-
VO.) vom 2. November 1938, RGBl. I, S. 1583, 
mit der Ausführungsanweisung vom 1. März 
1939, RMBliV, S. 441, die Verordnung über 
die Einfühlung des Gemeindekreditrechtes 
vom 28. September 1938, RGBl. I, S. 1322 
und der RdErl. des RMdl. vom 15. Dezember 
1938, Gesetzblatt für das Land Oesterreich, 
Nr. 20 /1939 , ferner RdErl. des RMdl. vom 
18. Mai 1942, kundgemacht im Verordnungs
und Amtsblatt für den Reichsgau Kärnten, 

"Nr. 81 , S. 123/1942 und die Eigenbetriebs
verordnung vom 21. November 1938, RGBl . i , 
S. 1650, mit, der Ausführungsanweisung vom 
22. März 1939, RMBliV, S. 633. Weiters gilt 
die Verordnung über die gemeindefreien 
Grundstücke und Gutsbezirke vom 15. No
vember 1938, RGBl. I, S. 1631 und die An
gleichungsverordnung, pesetzblatt für das 
Land Oesterreich, Nr. 429 /1938 , S. 2173, mit 
Ausnahme des Artikels II, § 23. 
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A m t s b e z i r k e . 

Verwalter der Gemeinde ist. nach Artikel II 
der Durchführungsverordnung der Gemein
dekommissar. Dieser kann für eine einzelne 
Gemeinde oder für mehrere Gemeinden be
rufen und ernannt werden. Im letzteren Falle, 
bestimmt der Chef der Zivilverwaltung den • 
Amtsbezirk und den Namen desselben. Er 
kann den Amtsbezirk und den Namen än
dern. 

Amtsbezirke, das ist die Zusammenfassung 
mehrerer Gemeinden unter einem gemein
samen Gemeindekommissar, kommen nur bei 
kleineren Gemeinden in Betracht. Gemein
den über 1000 Einwohner, bei denen nach 
der voraussichtlichen Entwicklung die Lei
stungsfähigkeit gegeben ist, scheiden hiefür 
von vornherein aus. Jede dieser Gemeinden 
wird vielmehr von einem Gemeindekommis
sar verwaltet. Bezüglich der Zusammenfas
sung von Gemeinden in einen Amtsbezirk 
werden folgende Weisungen "gegeben: 

Gemeinden unter 1000 Einwohner, deren 
Leistungsfähigkeit nach der voraussicht
lichen Entwicklung nicht gegeben ist, kön
nen mit einer oder mehreren' gleichartigen 
Nachbargemeinden zu einem Amtsbezirk 
vereinigt und von einem Gemeindekommis
sar gemeinsam verwaltet werden, soweit die 
Bildung des Amtsbezirkes nicht aus örtlichen 
Gründen Schwierigkeiten bereitet, die Ver
waltung dieser Gemeinden * durch den ge
meinsamen Gemeindekommissar möglich ist 
und eine tatsächliche Verwaltungsvereinfa
chung darstellt. Andernfalls sind auch solche 
kleinere Gemeinden unter 1000 Einwohnern 
durch eigene Gemeindekommissare zu ver
walten. " Wird ein gemeinsamer Gemeinde-
kommissar für mehrere Gemeinden berufen, 
so sind zwei Fälle möglich: 

1. Die Gemeinden bilden lediglich eine Art 
Verwaltungsgemeinschaft durch den gemein
samen Gemeindekommissar. Der Gemeinde
kommissar verwaltet jede zum Amtsbezirk 
gehörige Gemeinde bei voller Wahrung der 
Selbständigkeit jeder Gemeinde. Die Ge
meinsamkeit besteht nur in dem gemeinsa
men Kommissar. Jede Gemeinde hat ihre 
eigenen Beiräte. Der Kommissaar kann je 
doch die Beiräte aller Gemeinden, die zum 
Amtsbezirk gehören, zur Beratune über ge
meinsame Aufgaben einberufen. Die Kosten 
des gemeinsamen Kommissars fallen allen 
Gemeinden des Amtsbezirkes zur Last. Sie 
werden vom Landrat nach der Größe, Be
deutung- und Leistungsfähigkeit der Gemein
den anteilmäßig aufgeteilt.. 

ì Soweit erforderlich, kann hiebei auch eine 
gemeinsame 'Kanzlei mit gemeinsamen 
Dienstkräften eingerichtet werdert. 

2. Die Gemeinden des Amtsbezirkes behal
ten zwar ihre rechtliche Selbständigkeit. Die 
Gemeinsamkeit besteht jedoch nicht nur in 
dem gemeinsamen Kommissar und der ge
meinsamen Kanzlei samt Dienstkräften, son
dern der gemeinsame Kommissar verwaltet 
auch eine Amtskasse, durch die alle staat
lichen und kommunalen Einnahmen und Aus
gaben der Gemeinden des Amtsbezirkes ge
hen. Weiters wird unbeschadet der recht
lichen Selbständigkeit der einzelnen Gemein
den des Amtsbezirkes für alle Gemeinden 
ein gemeinsamer Haushaltsplan aufgestellt 
und einheitlich Rechnung gelegt. Auch hier 
ist der Amtsbezirk kein Gemeindeverband, 
hat keine Rechtspersönlichkeit und kann da
her weder Träger von Rechten noch von 
Pflichten sein. Vielmehr haben nur die Ge
meinden, die zum Amtsbezirk gehören, die 
Stellung von Körperschaften des öffentlichea 
Rechtes und sind nur sie Träger von Rechten 
und Pflichten. Wenn demnach schon die ein
zelnen Gemeinden und nicht der Amtsbezirk 
die Stellung von Körperschaften des öffent
lichen Rechtes haben, so fehlt ihnen doch 
eine eigene Haushaltswirtschaft. Das bedeu
tet, daß Mittelaufbringung und Mittelver
wendung nicht auf die einzelnen Gemeinden 
aufgeteilt werden. Es werden beispielsweise 
alle in den Gemeinden aufkommenden Steu
ern einheitlich vereinnahmt, alle für die ein--
zelnen Aufgaben aufgebrachten Mittel ein
heitlich bewirtschaftet, ohne daß die Veraus
gabung in den einzelnen Gemeinden von "dem 
Aufkommen entsprechender Mittel in diesen 
Gemeinden abhängig wäre. 

Durch diese Regelung soll die Bewirt
schaftung der Einnahmen und Ausgaben 
erleichtert und der Einsatz der Mittel nach 
dem jeweiligen Bedürfnis ermöglicht wer
den. Diese grundsätzliche Regelung schließt 
in ' besonderen Fällen, z. B. bei erheblichen 
Einkünften aus Vermögen einer Gemeinde 
nicht aus,, im Rahmen des einheitlichen Haus
haltsplanes diese Einnahmen den in der be
treffenden Gemeinde durchzuführenden Auf
gaben wieder zugute kommen zu lassen. Aus 
dieser Einheit der Haushaltswirtschaft folgt 
des weiteren nicht zwangsläufig auch eine 
Einheit der Steuerwirtschaft. Wenn schon 
diese aus Gründen der Vereinfachung in der 
Regel erstrebenswert sein wird, so können 
doch beispielsweise die Hebesätze für die 
einzelnen Steuern bei besonderen örtlichen 
Verhältnissen von Gemeinde zu Gemeinde 
auch verschieden festgesetzt werden. Aus 
der Einheit der Haushaltsführung ergibt 
sich von selbst die Einheit der Rechnungs
legung. 

Soweit Gemeindekommissare für mehrere 
Gemeinden bestellt werden, kommt grund
sätzlich nur die Regelung unter Ziffer 1 in 
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Frage, die Regelung nach Ziffer 2 nur dort, 
wo besondere Zweckmäßigkeitsgründe dies 
erfordern (kleinere Gemeinden gleichartiger 
Struktur und Leistungsfähigkeit). 

Für die Festsetzung der Amtsbezirke nach' 
Ziffer 1 und 2 und für die Festsetzung ihrer 
Namen (als solcher kommt nur der Name 
jener Gemeinde in Betracht, wo sich der Ver
waltungssitz befindet) is t . nach Artikel II, 
§ 2 der Durchführungsverordnung der Chef 
der Zivilverwaltung zuständig. Die Bestim
mung erfolgt auf Grund des Vorschlages des 
Landrates und wird im Verordnungs- und 
Amtsblatt des Chefs der , Zivilverwaltung 
kundgemacht. 

G e m e i n d e k o m m i s s a r , 

Nach Artikel II, § 2 der Durchführungsver
ordnung wird der Gemeindekommissar vom 
Chef der Zivilverwaltung oder der von ihm 
ermächtigten Stelle berufen. Dte Berufung 
bedeutet (wie nach den Vorschriften der 
DGO.) Auslese. Ich ermächtige die Landräte 
allgemein zur Berufung der Gemeindekom
missare und behalte mir nur die Berufung 
der hauptamtlichen Gemeindekommissare vor. 

Die Gemeindekpmmissare können haupt
amtlich oder ehrenamtlich bestellt werden. 
Welche dieser Möglichkeiten im Einzelfalle 
in Aussicht zu nehmen sind, kann nur nach 
den örtlichen und persönlichen Verhältnissen 
entschieden werden. In Gemeinden über 
rO.OÖG Einwohner " muß die Bestellung- "des 
Gemeindekommissars hauptamtlich erfolgen. 
In den übrigen Gemeinden (von 10.000 Ein
wohnern und darunter) kommt die haupt
amtliche .Anstellung nur in Betracht, wo dies 
aus besonderen Gründen (Schwierigkeiten 
der Verwaltung) notwendig Ist. Hiebei darf 
die Verbilligung der Verwaltung, die sich 
aus der Berufung eines ehrenamtlichen Ge
meindekommissars ergibt, nicht außer acht 
eelassen werden. Grundsätzlich sind daher in 
Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern ehren
amtliche Gemeindekommissare -zu bestellen. 

Voraussetzung für die Bestellung .des 
ehrenamtlichen Gemeindekommissars ist, daß 
er deutscher Staatsangehöriger und national 
zuverlässig ist. Womöglich sind Volksdeut
sche zu bestellen. Im übrigen gelten auch für 
den Ehrenbeamten die Voraussetzungen des 
Deutschen Beamtengesetzes (§§ 25 , ' 26 u. 29) . 

Der ehrenamtliche Gemeindekommissar 
wird nach Artikel II, § 3, Abs. 2 der Durch
führungsverordnung auf,sechs Jahre bestellt. 
Er erhält eine Aufwandsentschädigung, für 
die die Bestimmungen über Aufwandsent
schädigung der ehrenamtlichen Bürgermei
ster sinngemäß anzuwenden sind und die vom 
Landrat festzusetzen ist. 

Der hauptamtliche Gemeindekommissar 
wird nach Maßgabe der Vorschriften des 
Deutschen Beamtengesetzes grundsätzlich 
auf Lebenszeit berufen. Seine Rechtsverhält
nisse regeln sich nach den Vorschriften des 
Beamtenrechtes (DBG.). Dabei ist iedoch zu 
beachten, daß er nach Artikel II, § 3, Abs. 2 
der Durchführungsverordnung ohne die Be
schränkungen des § 35, Absatz 2 des Deut
schen Beamtengesetzes versetzbar ist. Be
züglich der Einstufung gelten die Richtlinien 
über die Einstufung und Besoldung der 
hauptamtlich leitenden Gemeindebeamten. 
Die Voraussetzungen für die Berufung zum 
hauptamtlichen Gemeindekommissar richten 
sich nach den Bestimmungen des Deutschen 
Beamtengesetzes. 

Anstellungsbehörde für den Gemeindekom
missar ist der Landrat. Die Anstellung er
folgt durch Aushändigung einer Ernennungs
urkunde. 

E r n e n n u n g s u r k u n d e . 

Auf Grund der Berufung durch den Chef 
der Zivilverwaltung (Landrat) vom 
wird der hiermit unter Be
rufung in das Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit (als ehrenamtlicher Beamter für die Zeit 
vom bis ) zum Ge
meindekommissar der Gemeinde 
(des Amtsbezirkes ) ernannt. 

Diese Urkunde wird in der Erwartung voll
zoger», daß der Ernannte getreu seinem 
Diensteide seine Amtspflicht gewissenhaft 
erfüllt und das Vertrauen rechtfertigt, das 
ihm durch die Ernennung bewiesen wird. 
Zugleich darf er des besonderen Schutzes 
des Führers und Reichskanzlers sicher sein. 

Ort, Datum: ' Der -Landrat. 

Die Gemeindekommissare sind Beamte des 
Landkreises, ihre Bezüge fallen jedoch den 
Gemeinden zur Last, für die sie bestellt sind. 

Nach Artikel II, § 3, Absatz 1 der Durch
führungsverordnung hat der Landkreis für 
die Verwaltung der Gemeinden, bzw. Amts
bezirke weitere Dienstkräfte zu ernennen, 
bzw. anzustellen. Für die Aufbringung der 
Bezüge dieser Dienstkräfte gilt, das gleiche 
wie beim Gemeindekommissar. Hiebei muß 
auf gute Kräfte im notwendigen Umfang und 
auf möglichste Sparsamkeit im Personalauf
wand Bedacht genommen werden. Für. die 
Besoldung der Beamten und Angestellten der 
Gemeinden gelten die gleichen Grundsätze 
wie für die Besoldung der Beamten und An
gestellten der Gemeinden im Réichsgau 
Kärnten. Für die Versetzbarkeit der Beamten 
gilt das gleiche wie für die Gemeindekom
missare. 
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Nach Artikel H, § 4 der Durchführungsver
ordnung führt der Gemeindekommissar die 
gesamte Verwaltung in der Gemeinde (Auf
trags- 'und Selbstverwaltungsangelegenheiten), 
soweit sie nicht ausdrücklich anderen Be
hörden zugewiesen ist, nach den bestehen
den Vorschriften und den Weisungen der 
vorgesetzten Behörde (Landrat). Er ist vor 
allem Ortspolizeiverwalter. Der Unterschied 
gegenüber dem Bürgermeister nach der 
Deutschen Gemeindeordnung besteht darin, 
daß er auch in Selbstverwaltungsangelegen
heiten der Gemeinde dem IWeisungsrecht des 
Landrates unterliegt. Unbeschadet dieses 
Weisungsrechtes trägt er für die Gemeinde
verwaltung die volle und ausschließliche Ver
antwortung. Die ihm beigegebenen Dienst
kräfte sind ihm nachgeordnet. Verpflichtungs
erklärungen unterzeichnet der Gemeinde
kommissar unter dieser Bezeichnung eigen
händig, während in seiner Vertretung zwei 
vertretungsbe: echtigte Beamte oder Ange
stellte unter Angabe des Vertretungsverhält
nisses (i. A.) unter der gleichen Bezeichnung 
zeichnen. Ausgenommen sind nur Geschäfte 
der laufenden Verwaltung, die geldlich nicht 
von erheblicher Bedeutung Sind (Artikel II, 
§ 4, Abs. 1 der Durchführungsverordnung). 

Nach Ernennung sind die Namen und An
schriften der Gemeindekommissare dem Chef 
der Zivilverwaltung bekanntzugeben. 

B e i r ä t e . 

Nach Artikel II, § 4, Absatz 3 der Durch
führungsverordnung können dem Gemeinde
kommissar zur Beratung in den Selbstver
waltungsangelegenheiten Beiräte beigegeben 
werden, die vom Landrate aus dem Kreise 
der Einwohner der Gemeinde, die die deut
sche Staatsangehörigkeit nach § 1 und 2 der 
Verordnung über den Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit in den befreiten Gebie
ten der Untersteiermark. Kärntens und Krains 
vom 14. 10. 1941, RGBl. I, S. 648, besitzen, 
berufen werden. Voraussetzung ist, daß es 
sich um Einwohner der Gemeinden handelt, 
die die deutsche' Staatsangehörigkeit haben. 
Damit sie den Gemeindekommissar in den 
Selbstverwaltungsangelegenheiten beraten 
und seinen Maßnahmen in der Bevölkerung 
Verständnis verschaffen können, müssen sie 
geeignet und zuverlässig sein. Die Zahl der 
Beiräte soll'.je nach der Größe der Gemeinde 
zwei bis sechs betragen. 

Die vom Landrat berufenen Beiräte hat 
der Gemeindekommissar auf gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu verpflichten. 
Die Bestimmungen der DGO. über Amtsver
schwiegenheit (§ 24 DGO.), über Befangen
heit (§ 25 DGO.) und des § 26 DGO! finden 
sinngemäße Anwendung. Die Beiräte sind 
vom Gemeindekommissar zur Beratung in 

wichtigen Angelegenheiten der Selbstver
waltung heranzuziehen, insbesondere bei 
Aenderung der Gemeindegrenzen, Erlaß, 
Aenderung und Aufhebung von Satzungen, 
Festsetzung von Aufgaben und Tarifen, 
Uebernahme von Aufgaben, für die eine ge
setzliche Verpflichtung nicht besteht, Errich
tung und Erweiterung vcm öffentlichen Ein
richtungen, Betrieben, wirtschaftlichen Un
ternehmen, Beteiligung an Unternehmen, 
Umwandlung der Rechtsform von Eigenbe
trieben oder Unternehmen, an denen die Ge
meinde maßgebend beteiligt ist, Verfügung 
über Gemeindevermögen, besonders vor Er
werb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken, vor Schenkungen und Dafle-
henshingaben, soweit es sich nicht ihrer Na
tur nach um regelmäßig wiederkehrende 
Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, 
Umwandlung von Gemeindegliedervermögen 
in freies Gemeindevermögen^ Veränderungen 
der Nutzungsrechte am Gemeinde'gHederver-
mögen, Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde 
und Abschluß von Vergleichen, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Ver
waltung handelt, die geldlich von unerheb
licher Bedeutung sind, Aufnahme von Dar
lehen, Uebernahme von Bürgschäften und 
Verpflichtungen aus Gewähisverträgen und 
Bestellung anderer Sicherheiten, über- und 

. außerplanmäßige Ausgaben sowie vor An
ordnungen, durch die Verbindlichkeiten der 
Gemeinde entstehen können, für die keine 

'Mittel ini Haushaltsplane vorgesehen sind, 
Führung eines Rechtsstreites von größerer 
Bedeutung. 

Ueber den wesentlichen • Inhalt der Bera
tungen ist eine Niederschrift aufzunehmen, 
die vom Gemeindekommissar uhd zwei von 
ihm bestimmten Beiräten zu unterzeichnen 
ist, In der Niederschrift sind abweichende 
Aeußerungen der Beiräte aufzunehmen. 

Die Beiräte haben Anspruch auf Ersatz 
ihrer Auslagen und des entgangenen Ar
beitsverdienstes. 

I O r t s v o r s t e h e r . 
Verwaltet der Gemeindekommissar meh

rere Gemeinden, so kann der Landrat zu 
seiner Unterstützung in örtlichen Angelegen
heiten Ortsvorsteher in den einzelnen Ge
meinden des Amtsbezirkes bestellen und ab
berufen. Diese Oitsvorsteher haben weder 
eigene Verwaltungs- noch Vertretungsbe
fugnis. Sie sind vielmehr dem Gemeindekom
missar in jeder Beziehung nachgeordnete 
Hilfskräfte und haben daher nur die ihnen 
vom Gemeindekommjssar zugewiesenen Ob
liegenheiten nach seinen Weisungen zu be
sorgen. Sie werden nicht in das Beamtenver
hältnis berufen, erhalten keine Vergütung 
oder Aufwandsentschädigung, sondern nur 
Ersatz ihrer baren Auslagen. 
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V e r l e i h u n g d e s R e c h t e s d e r 
D e u t s c h e n G e m e i n d e o r d n u n g . 

Nach § 2, EVO. verleiht der Chef der Zivil
verwaltung das Recht der DGO. an die ein
zelnen Gemeinden, in denen die Vorausset
zungen hiefür vorliegen. Mit dem Zeitpunkte . 
dieser Verleihung treten die Bestimmungen 
der DGO. im vollen Umfange in Kraft. 

Voraussetzung für diese Verleihung ist, 
daß die volkspolitischen Voraussetzungen 
vorliegen, die eine derartige Verleihung 
rechtfertigen, vor allem, daß die Gewähr für 
eine dem Sinne der Deutschen Gemeindeord
nung und den Zielen der Staatsführung ent
sprechende, eigenverantwortliche Selbstver
waltung gegeben ist. Wesentlich ist hiefür 
in erster Linie ein ausreichender Anteil des 
Deutschtums an der Einwohnerschaft der 
Gemeinde, bzw. ein hinreichender Anteil 
deutschgesinnter Einwohner in der Ge
meinde. Zur Vermeidung eines unübersicht
lichen Rechtszustandes empfiehlt es sich in 
der Regel, die Verleihung möglichst für meh
rere zusammenhängende Gemeinden (grö
ßeres Gebiet möglichst Landkreis, Amtsge
richtssprengel, Amtsbezirk) in die Wege zu 
leiten. 

Wird einer Gemeinde das Recht der Deut
schen Gemelndeordnüng verliehen, so treten 
die Beamten und Angestellten ohne weiteres 
in den Dienst der Gemeinde über, wobei den 
Beamten lediglich eine neue Ernennungs
urkunde ; ausauhitadigtn .ist*Ist der Kommis
sar hauptamtlich, kann er im Verfahren nach 
§ 41, DGO. zum Bürgermeister oder Beige
ordneten berufen oder sonst in den Dienst 
der Gemeinde übernommen werden. Schei
den diese Möglichkeiten nach Lage der Ver
hältnisse aus, wird er in ein anderes Amt 
versetzt (vom Landrat innerhalb des Kreises). 

Scheidet durch die Verleihung des Rechtes 
der Deutschen Gemeindeordnung die Ge
meinde aus einem Amtsbezirke aus, so ist 
allenfalls eine Auseinandersetzung mit den 
übrigen Gemeinden des Amtsbezirkes not
wendig, wenn es sich um Gemeinden mit ge
meinsamer Haushaltswirtschaftv (Amtsbezirk, 
Ziffer 2) handelt. W o auch. Beamte und An
gestellte gemeinsam waren (gemeinsame 
Kanzlei- und Dienstkräfte) kann ein Teil der 
Dienstkräfte in den Dienst der ausscheiden
den Gemeinde überführt werden. 

Zur Durchführung der eingeführten Be
stimmungen der DGO. gelten im übrigen die 
bezüglichen Bestimmungen der Ausführungs
anweisung zur DGO., RdErl. des RMdl. vom 
5. Oktober 1938, Z^l.-V a 5 1 8 / X I I / 3 8 / 1 0 0 0 , zu 
diesen gesetzlichen Bestimmungen sowie die 
Bestimmungen der vorläufigen Ausführungs
anweisung zum Sechsten Teil der DGO. vom 
5. Oktober 1938, ZI. V a 5 1 8 / X I I / 3 8 / 1 0 0 0 , 

mit der Maßgabe,' daß überall an Stelle „Be
zirkshauptmann" „der Landrat", an Stelle 
„Landeshauptmann" „Chef der Zivilverwal
tung", an Stelle „Bürgermeister" „Gemeinde
kommissar" und dort, wo die Beratung mit 
den Gemeinderäten vorgeschrieben ist, die 
Beratung mit den Beiräten tritt. 

G e m e i n d e w i r t s c h a f t . 

Auf dem Gebiet der Gemeindewirtschaft 
gelten mit dem Inkrafttreten des Sechsten 
Teiles der DGO. die gleichen Vorschriften 
wie im Reichsgau Kärnten, sachlich somit 
alle hiezu ergangenen Durchführungsverord
nungen,' Ausführungsanweisungen, Richtlinien 
und Mustersatzungen, soweit deren Geltungs
bereich nicht auf bestimmte Reichsgebiete 
außer Ostmark beschränkt ist. " Insbesonders 
gelten die Rücklagenverordnung vom 5. Mai 
1936, RGBl. I, S. .435 mit der Ausführungs
anweisung vom 17. Dezember 1936, RMBI. 
S. 1647 für alle Gemeinden. Die Gemeinde
haushaltsverordnung vom 4. September 1937, 
RGBl. I, S. 921 mit der Ausführungsanwei
sung vom 10. Dezember 1937, RMBI. S. 1899 
und die Verordnung über das Kassen- und 
Rechnungswesen der Gemeinden vom 2. No
vember 1938, RGBl. I, S. 1583 mit der Aus
führungsanweisung vom 1. März 1939, RMBI. 
S. 441 für alle Gemeinden mit über 3000 Ein
wohnern. In diesen Gemeinden ist die Um
stellung der Buchführung und die Trennung 
der Kassen- und Anordnungsgeschäfte bis 
zum 31. März 1944 durchzuführen. Für die 
Legung der Jahresrechnung 1942 sind noch 
čTie bisherigen Vorschriften maßgebend, eben
so für allfällige, rückständige Jahresrech
nungen früherer Jahre. Die Festsetzung der 
Haushaltssatzung 1943 sowie die Ausführung 
hat bereits nach den neuen Vorschriften zu 
erfolgen. Bezüglich der Haushaltspläne und 
der Rechnungsführung der Gemeinden unter* 
3000 Einwohnern gelten die Bestimmungen 
des 4. und 5. Abschnittes des Sechsten Teiles 
der DGO., die Bestimmungen der Durchfüh
rungsverordnung § 22, 23 und 24, der vor
läufigen Ausführungsahweisung zum Sechs 
ten Teile der DGO. und des RdErl. des RMdl. 
vom 16. 9. 1939, RMBI. S. 1895, Abschnitt D I. 

O b e r s t e s Z i e l d e r g e m e i n d l i 
c h e n W i r t s c h a f t s f ü h r u n g m u ß 
n a c h d e n G r u n d s ä t z e n d e r DGO. 
d i e G e s u n d u n g u n d G e s u n d e r h a l 
t u n g d e r G e m e i n d e f i n a n z e n s e i n , 
d a o h n e e i n e s o l c h e e i n e e i g e n t 
l i c h e g e m e i n d l i c h e S e l b s t v e r 
w a l t u n g n i c h t m ö g l i c h i s t . 

Die Vermögensverwaltung hat sich nun
mehr ausschließlich nach den Bestimmungen 
der §§ 60 bis 66, DGO., Artikel I, § 17, 18 
und 19 der Durchführungsverordnung und 
den bezüglichen Bestimmungen der Ausfüh
rungsanweisung zum Sechsten Teil der DGO. 
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zu richten. Vor allem gilt auch für die Ver
mögensverwaltung der Grundsatz, daß das 
Vermögen mit möglichst wenig Kostenauf
wand den bestmöglichen Ertrag bringen 
soll, weiters daß das Vermögen (Stammver
mögen) erhalten werden muß .und daß seine 

. Unterhaltung aus Mitteln des ordentlichen ' 
Haushaltes zu geschehen hat. Die Erneue-
rungs- und Erweiterungsrücklagen nach § 60, 
Absatz 3, DGO. sind für alle Gemeinden bin- • 
dend. Der Vermögenserwerb ist zwar nach 
der DGO. nicht genehmigungspflichtig, j e 
doch darf er nur für gemeindliche Zwecke 
erfolgen. Für außergemeindliche Zwecke 

'und für außergemeindliche Stellen welcher 
Art immer darf ein Vermögenserwerb durch 
die Gemeinde nicht erfolgen. Weiters müs
sen die Mittel für den Vermögenserwerb, vor
handen sein (aus ordentlichen Haushaltsmit
teln oder Rücklagen, die zu diesem Zwecke 
angesammelt sind). Darlehen dürfen zum 
Vermögenserwerb für gemeindliche Zwecke 
nur aufgenommen werden, wenn es sich um 
einen unbedingt notwendigen, unvorherge
sehenen, außerordentlichen. Bedarf handelt. 
Das vorhandene Gemeindevermögen muß, so-, 
weit dies noch nicht geschehen ist, in einem 
Verzeichnis erfaßt und dieses fortlaufend er
gänzt werden. 

W i r t s c h a f t l i c h e U n t e r n e h m e n . 

Für die wirtschaftlichen Unternehmen der 
Gemeinde im Sinne des § 67, DGO. gelten 
nunmehr die Bestimmungen des 2. Abschnit
tes des Sechsten Teiles der-DGO. Sie müssen 
als Eigenbetriebe (Unternehmen der Gemein-, 
de ohne Rechtspersönlichkeit) betrieben wer
den und sollen außer der Bedeckung aller 
Aufwendungen und der Bildung angemesse
ner Rücklagen einen Er t rag für den Gemein
dehaushalt bringen (§ 72 DGO.). Als wirt
schaftliche Unternehmen sind solche Einrich
tungen und Anlagen der Gemeinde zu ver
stehen, . die auch von einem Privatunterneh
mer mit der Absicht auf Gewinn, betrieben 
werden können (z. B . Versorguhgsbetriebe, 
Verkehrsbetriebe). Wenn auch die Eigen
betriebsverordnung vom 2 1 . 1 1 . 1938, RGBl. I, 
S. 1650 mit Ausführungsanweisung vom 22. 
3. 1939, RMB1. S. 633 zunächst nur für Ge
meinden über 10.000 Einwohner gilt, und zw.ar 
für Elektrizitätswerke, Gaswerke und Stra
ßenverkehrsbetriebe, so steht nichts im Wege, 
daß die Bestimmungen dieser Verordnung 
auch auf Eigenbetriebe von wirtschaftlichen 
Unternehmen anderer Gemeinden sinngemäß 
angewendet werden. 

S c h u l d e n . x 

Die Aufnahme von Darlehen war bisher 
nach der Verordnung des Chefs der Zivil
verwaltung über die Verwaltung der Gemein
den überhaupt gesperrt. Nunmehr gelten für 

die Aufnahme von Darlehen die strengen Vor
schriften des 3. Abschnittes des Sechsten Tei
les der DGO., weiters die Verordnung über 
die Einführung von Vorschriften des üe-
meindekreditrechtes vom .28. 9 .1938 , RGBl. 1, 
S. 1322 und der Erlaß des RMdl. vom 15. 12. 
iy38, Gesetzblatt für das Land Oesterreich 
Nr. ab /1938 . Nach Artikel 11, § 21 der Durch
führungsverordnung dürfen bis zum 1. April 
1943 Darlehen auch aufgenommen werden, 
ohne daß sie im außerordentlichen Haushalts
plan und in der Haushaltssatzung vorgesehen 
sind. Es ist jedoch zur Aufnahme des Dar
lehens die Genehmigung des Landrates nach 
§ 78, DGO. erforderlich, der diese Genehmi
gung nur nach vorheriger Zustimmung des 
Chefs der Zivilverwaltung erteilen darf. Diese 
Zustimmung kann unter den sonstigen Vor
aussetzungen nur erteilt werden, wenn der 
Zweck, für den die Darlehensaufnahme er
folgt, besonders wichtig ist. 

Hinsichtlich der Darlehensbedingungen und 
der verstärkten Schuldentilgung sind die für 
die außerordentlichen Verhältnisse während 
des Krieges inzwischen ergangenen Runder
lasse des RMdl. vom 26. 3. 1942, RMB1. S. 
623, und vom 4. 4. 1942, RMB1. S. 771, zu 
beachten. 

Z i e l d e r G e m e i n d e w i r t s c h a f t 
m u ß e s s e i n , d i e S c h u l d e n a b z u 
b a u e n , e i n e w e i t e r e V e r s c h u l 
d u n g m ö g l i c h s t z u v e r m e i d e n 
u n d s t a t t S c h u l d e n ' z u m ä c h e n 
u n d d a d u r c h d i e Z u k u n f t v o r -
z u b e l a s t e n , r e c h t z e i t i g f ü r v o r 
a u s s e h b a r e , n o t w e n d i g e Z w e c k e 
R ü c k l a g e n a n z u s a m m e l n . 

Für die Aufnahme von Kassenkrediten 
gelten die Bestimmungen des § 81 , DGO. 
Nach Artikel II, § 21 der Durchführungsver
ordnung können Kassenkredite bis zum \ . 4. 
1943 auch aufgenommen werden, ohne daß 
sie in der Haushaltssatzung vorgesehen sind. 
Kassenkredite sollen jedenfalls möglichst 
vermieden werden. Um vorübergehende 
Schwierigkeiten in der Kasse zu vermeiden, 
muß der Bedarf aus der Betriebsmittelrück
lage, zu deren Ansammlung' jede Gemeinde 
verpflichtet ist (§ 81 , Absatz 2 DGO., Rück
lagenverordnung), gedeckt werden. Jedenfalls 
müssen Kassenkredite innerhalb 9 Monaten 
zurückgezahlt sein und dürfen nicht in eine 
längere Verschuldung übergehen. 

I m ü b r f g e n m u ß f ü r d e n G e -
m e i n d e h a u s h a l t g r ö ß t m ö g l i c h e 
S p a r s a m k e i t g e l t e n . Dies schon im 
Hinblick auf die Kriegsverhältnisse und den 
Umstand, daß der Haushaltsbedarf der Ge
meinden Oberkrains zurrt Großteil aus Reichs
mitteln gedeckt werden'muß. Soweit Umstel
lungen in der Buchführung vorgenommen 
werden müssen, ist die im Reichsgau Kärn-
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ten bei den Gemeinden eingeführte und be
währte-Rufbuchhaltung einzuführen. Für die 
Haushaltspläne sind die gleichen Muster zu 
verwenden wie im Reichsgau Kärnten. 

A m t s k o m m i s s a r e . 

Nach Artikel II, § 7 der Durchführungs
verordnung kann der Chef der Zivilverwal
tung mehrere Gemeinden zu einem Amts
bezirk zusammenfassen und einen Gemeinde
kommissar als Amtskommissar mit der Wahr
nehmung bestimmter Aufgaben (Auftrags
angelegenheiten) in allen Gemeinden des 
Amtsbezirkes betrauen. Zu diesen Aufgaben 
gehört vor allem die Ortspolizei. Der Amts
kommissar tritt hinsichtlich dieser Aufgaben 
an die Stelle der Gemeindekommissare der 
übrigen zum Amtsbezirke gehörigen Gemein
den. Die Kosten fallen den Gemeinden des 
Amtsbezirkes zur Last. Hierzu ergehen fol
gende Weisungen: 

Die Durchführung der staatlichen Aufga
ben, vor allem der Ortspolizei und der kriegs
wirtschaftlichen Vorschriften bedingt eine 
straffe, beschleunigte und richtige Durch
führung, zu der die Gemeindekommissare 
in den besetzten Gebieten nicht immer be
fähigt und in der Lage sind. Es ist daher 
notwendig, in solchen Fällen einem befähig
ten Gemeindekommissar . die Durchführung 
dieser Aufgaben für einen Kreis von Gemein
den (Amtsbezirk) zu übertragen, der dann 
an Stelle dieser Gemeindekommissare diese 
Angelegenheiten für alte Gemeinden des 
Amtsbezirkes durchführt. Die zu Amtskom
missaren bestellten Personen müssen daher 
nicht nur alle Voraussetzungen des Deut 
sehen Beamtengesetzes erfüllen, sondern 
auch besonders befähigt, zuverlässig und 
vertrauenswürdig sein. Wie die Gemeinde
kommissare werden sie vom Chef der Zivil
verwaltung berufen und können ehrenamt
lich oder hauptamtlich bestellt werden. Eben
so wie bei den Gemeindekommissaren wer-

, den die Landräte allgemein zur Berufung 
der Amtskommissare ermächtigt. Ich behalte 
mir nur die Berufung .der hauptamtlichen 
Amtskommissare vor.- Nachdem die Einrich
tung der Amtskommissare nur ausnahms
weise und vorübergehend gedacht ist, kommt 
grundsätzlich nur die ehrenamtliche Bestel
lung in Betracht. Die Ernennung erfolgt wie 
bei den Gemeindekommissaren durch den 
Landrat. Im übrigen wird die Bestellung und 
Vergütung der Amtskommissare durch be
sonderen Erlaß geregelt. 

Die Amtskommissare haben in den zum 
Amtsbezirk gehörigen Gemeinden . folgende 
Aufgaben zu erledigen: 

1. Die ortspolizeilichen Angelegenheiten, 
das sind örtliche Sicherheitspolizei, örtliche 
Sittlichkeitspolizei, örtliche Straßenpolizei, 

Flurpolizei, Marktpolizei, Bau- und Feuer
polizei, soweit sie nicht anderen Orga
nen zugewiesen sind, ferner jene poli
zeilichen Angelegenheiten, die ihnen vom 
Landrate zur Durchführung übertragen oder 
als Ortspolizeiangelegenheiten erklärt werden. 

2. Die kriegswirtschaftlichen Angelegen
hei ten , soweit sie den Gemeinden zur Durch
führung obliegen. 

3. Sonstige Auftragsangelegenheiten, die 
ihnen der Landrat zur Durchführung an Stelle 
der Gemeinden überträgt. 

Bei der Handhabung der Ortspolizei steht 
dem Amtskommissar das Recht zu ortspoli
zeilichen Verordnungen, zu ortspolizeilichen 
Verfügungen sowie das Straf recht im Rah
men des Artikels II, § 3 der Angleichungs
verordnung . zur DGO., Gesetzblatt für das 
Land Oesterreich Nr. 429 /1938 , S. 2173 zu. 
Alle dem Amtskommissar als solchem oblie
genden Aufgaben sind Auftragsangelegen
heiten, die er nach Weisung des Landrates 
zu vollziehen hat. 

Der Amtskommissar ist in der Gemeinde 
seines Sitzes gleichzeitig Gemeindekommis
sar und führt als solcher die Verwaltung die
ser Gemeinde im Rahmen der bestehenden 
Vorschriften und nach den Weisungen des 
Landrates. Im übrigen soll der Amtskommis
sar, soweit es die Erledigung der ihm über
tragenen Aufgaben zuläßt, den Gemeinde
kommissaren seines Amtsbezirkes beratend 
und helfend zur Seite stehen. 

Der Amtskommissar ist dem Landrat nach
geordnete Dienststelle für bestimmte Auf-, 
tragsangelegenheiten. Er unterliegt der An
weisung des Landrates wie einem Dienstbe
fehl. Der Amtskommissar ist ebenso wie die 
ihm beigegebenen Dienstkräfte (Beamte und 
Angestellte) Dienstkraft des Landkreises. 

Die Gemeindekommissare der übrigen Ge
meinden des Amtsbezirkes werden durch die 
Tätigkeit des Amtskömmissars entlastet. Sie 
sind dem Amtskommissar nicht untergeord
net, da sie dem Landrat unmittelbar unter
stehen. Sie sind jedoch verpflichtet, den Amts
kommissar bei der Durchführung seiner Auf
gaben zu unterstützen und seinen diesbezüg
lichen Ersuchen unbedingt nachzukommen. 

Der Amtsbezirk des Amtskommissars, d. i. 
die Zusammenfassung mehrerer Gemeinden 
zu einem Sprengel, in dem der Amtskommis
sar die ihm übertragenen Aufgaben (Auf
tragsangelegenheiten) für alle Gemeinden des 
Amtsbezirkes besorgt, wird ebenso wie der 
Name des Amtsbezirkes über Antrag des 
Landrates vom Chef der Zivilverwaltung be
stimmt. Als Name des Amtsbezirkes kommt 
der Name der Gemeinde, in der. der Amts-, 
kommissar gleichzeitig Gemeindekommissar 
ist und in der daher der Sitz der" Verwaltung 
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ist, in Betracht. Amtsbezirk und Name wer
den im Amts- und Verordnungsblatt des 
Chefs der Zivilverwaltung kundgemacht. Für 
die Größe des Amtsbezirkes können keine 
allgemeinen Weisungen erteilt werden. Er 
muß so beschaffen sein, daß der Amtskom
missar seinen Aufgaben nachkommen kann 
und daß möglichst auch eine Vereinfachung 
und Ersparung in der Verwaltung erzielt 
wird. Rechtlich Ist der Amtsbezirk lediglich 
ein Verwaltungssprengel und als solcher da
her keine Körperschaft öffentlichen Rechtes 
und kein Gemeindeverband. 

Die Kosten des Amtskommissars und sei
ner Dienststelle, soweit diese über den Rah
men der Dienststelle des Gemeindekommis
sars hinausgehen, und die Kosten der Durch
führung der dem Amtskoraroiesar obliegen
den Auftragsangelegenheiten, soweit« diese 
von den Gemeinden zu tragen sind, fallen 
den Gemeinden des Amtsbezirkes zur Last. 
Sie werden, vom Landrat nach der Größe, 
Bedeutung und Leistungsfähigkeit der zum 
Amtsbezirk gehörigen Gemeinden auf diese 
aufgeteilt. 

Die dem Landrat übertragene Berufung" 
der ehrenamtlichen Gemeinde- und Amts-

komm.issare, der Beiräte und der Ortsvor; 
steher hat im Einvernehmen mit dem Kreis
leiter zu erfolgen. 

Als Behelfe für die Gemeinden werden 
empfohlen: das für die Alpen- und Donau
reichsgaue bearbeitete Handbuch „Die Deut
sche Gemeindeordnung" von Mannlicher-
Petz-Schattenfroh, welches im Kommunal-
schriftenverlag J . Jehle, München, erhältlich 
ist, und das Handbuch „Die deutschen 'Ge
meindegesetze" von M. Schattenfroh, das 
vom gleichen Verlag zu beziehen ist. Für die 
großen Gemeinden wird der Kommentar zur 
Deutschen Gemeindeordnung von Dr. Sufeh 
und Dr. Loscheldter empfohlen, der vom Carl 
Heymanns Verlag in Berlin zu beziehen ist. 

K l a g e n f u r t , am 26. Oktober 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

Berichtigung 
zur 125. Bekanntmachung des Eierwirtschafts-

verbandes Südmark. 
Im 2. Absatz dieser Bekanntmachung soll 

es anstatt: „Die Anordnung Nr. 7 0 / 4 2 " rich
tig: „Die Anordnung Nr. 7 / 4 2 " heißen. 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tOr die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnolfplau r. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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130. Bekanntmachung 
über die Erfassung für den Wehrdienst und 
den Reichsarbeitsdienst in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund § 2, Absatz 1 der Verord
nung über die Einführung des 'Wehrrechts 
und des Arbeitsdienstrechts in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains vom 7. Juli 
1942 (Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 16, 
S. 146) bestimme ich im Benehmen mit dem 
Oberkommando der Wehrmacht und dem 
Reichsminister des Innern: 

In der Zeit vom 30. November bis 19. De
zember 1942 werden in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains die männlichen 
Jahrgänge 1920, 1921, 1922 und 1925 für den 
Reichsarbeitsdienst und die Wehrmacht er
faßt. 

K l a g e n f ü r t, den 18. November 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r. 

131. Anordnung Nr. 3 / 4 2 
des Eierwirtschaftsverbandes SUdmark über 

die Ablieferung von Eiern. 

Auf Grund der Verordnung über die öf
fentliche Bewirtschaftung von landwirtschaft
lichen Erzeugnissen vom 27. 8. 1939 (RGBl. I, 
S. 1521), der Verordnung über die öffent
liche Bewirtschaftung von Eiern und Ei
erzeugnissen v. 7. 9. 1939 (RGBl. I, S. 1732), 
der Verordnung über den Zusammenschluß 
der deutschen Eierwirtschaft vom 22. 1. 1935 
(RGBl. I, S. 1355) und des § 8 der Satzung 
der Eierwirtschaftsverbände vom 20. 12. 1935 
(RNVBl. 1936, S. 11) wird mit Zustimmung 
der Hauptvereinigung der deutschen Eier
wirtschaft angeordnet: 

§ 1. 

1. Betriebe, die Hühner- oder Enteneier 
erzeugen, sind verpflichtet, im Legejahr 
(1. Oktober bis 30. September) das auf Grund 
der durchschnittlichen Legeleistung mit Zu
stimmung des Landesernährungsamtes Süd
mark nach Kreisen festgelegte Ausmaß an 
Eiern (Ablieferungssoll) an die vom Eier-
wirtschaftsverband bestimmten Stellen (Kenn-
zeichnungs- und Sammelstellen) oder Samm
ler abzuliefern. 

2. Bei nichtlandwirtschaftlichen Geflügel
haltern wie Kleingartenbesitzern und sonsti-

y gen sogenannten städtischen Geflügelhal'-
tern bleibt bei der Berechnung der abzulie
fernden Menge für jeden Haushaltsangehö
rigen eine Henne oder Ente unberücksich

tigt, deren Legeleistung für den Eigenver
brauch der Geflügelhalter bestimmt ist. 

3. Geflügelhalter im Gebiete von Groß-
Graz sind über die Bestimmungen des § 1, 
Abs. 2 hinaus von der Ablieferungspflicht 
überhaupt befreit, wenn es sich nicht um 
landwirtschaftliche Betriebe und Großge
flügelhaltungen handelt, die als solche vom 
Ernährungsamte, Abt. A (Kreisbauernschaft), 
festgestellt werden. 

4. Die Feststellung, wer im Sinne des Ab
satzes 2 als nichtlandwirtschaftlicher Betrieb 
gilt, obliegt dem Ernährungsamt, Abt. A 
(Kreisbauernschaft). 

5. Die dem Betrieb (Erzeuger) mit Ablie
ferungsbescheid des Ernährungsamtes, Abt. A 
(Kreisbauernschaft), vorgeschriebene Jah-
resmindestmenge wird aus dem Lege- und 
Junghühnerbestand und dem im Gebiete der 
Kreisbauerrfeehaft festgesetzten Abliefe
rungssoll je Henne und Jahr errechnet. 

6. Die Kennzeichnungsstellen (Sammelstel
len) und Sammler haben den Erzeugern eine 
Bescheinigung über die angekauften Mengen 
zu erteilen. Diese Bescheinigung bildet den 
Nachweis über die Erfüllung des Abliefe
rungssoll.. 

7. Die nach Erfüllung der im Ablieferungs-
beschejd angeführten Pflichtablieferung und 
nach Deckung des eigenen Verbrauches noch 
anfallenden Eier sind gleichfalls abzulie
fern. 

8. Der Erzeuger ist berechtigt, unmittelbar 
an NichtSelbstversorger und sonstige Be
zugsberechtigte im Gebiete seiner politi
schen Gemeinde Eier gegen Abgabe von gül
tigen Bezugsberechtigungen abzugeben. Die 
freie Abgabe von Eiern an Personen außer
halb des Haushaltes ohne Entgegennahme 
von gültigen Bezugsberechtigungen ist ver
boten. 

9. Mit Wirksamkeit vom 19. Oktober 1942 
gilt auch der Bestellschein der Reichseier
karte als Berechtigungsschein, wenn er mit 
dem Dienststempel des Ernährungsamtes 
(Kartenstelle) versehen und auf der Rück
seite die Stückzahl der bezugsberechtigten 
Eier vermerkt und außerdem die Entwer
tung der dazugehörigen Einzelabschnitte er
folgt ist. 

10. Der Eierwirtschaftsverband kann die 
Abgabe von Eiern nach § 1, Abs. 8 inner
halb mehrerer wirtschaftlich zusammenge
hörender Gemeinden zulassen. Soweit er 
hiervon Gebrauch macht, gelten diese Ge
meinden als eine Gemeinde im Sinne des 
Abs. 8. 
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§ 2. 

Genehmigt: 

Landesernährungsamt Südmark, Abt. A, 

I. A. Dr. Felsinger, am 22. 10. 1942. 

132. Verordnung 
zur Regelung der Bauwirtschaft in den be

setzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

(1) Die Anordnungen des Generalbevoll
mächtigten für die Regelung der Bauwirt
schaft, wie sie für das Reich erlassen sind, 
gelten auch in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains. 

(2) Vorschriften, die in Zukunft vom Ge
neralbevollmächtigten für die Regelung der 
Bauwirtschaft für das Reich erlassen wer
den, treten mit ihrer Verlautbarung im Ver
ordnungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivil
verwaltung auch in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains in Kraft. 

§ 2. 

Soweit die eingeführten Rechtsvorschrif
ten nicht unmittelbar angewandt werden 
können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

§ 3. 

Die sich aus den eingeführten Rechtsvor
schriften für das besetzte Gebiet ergebenden 
Befugnisse werden von dem vom General
bevollmächtigten für die Regelung der Bau
wirtschaft eingesetzten Bevollmächtigten für 
die besetzten Gebiete Kärntens und Krains, 
Wahrgenommen. 

§ 4. 

Soweit Bauvorhaben im Zeitpunkt des In
krafttretens dieser Bestimmungen bereits in 
Angriff genommen worden sind, trifft der 
Bevollmächtigte zur Regelung der Bauwirt
schaft in den besetzten Gebieten die erfor
derlichen Anordnungen über die Weiterfüh
rung dieser Bauten. 

§ 5. 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verlaut
barung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 1. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 
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Erzeuger, denen die Erlaubnis zur Kenn
zeichnung von Eiern nach Maßgabe der Eier
ordnung vom 17. 3. 1932 (RGBl. I, S. 146) 
erteilt ist, können Eier an Nichtselbstversor-
ger und sonstige Bezugsberechtigte (Ver
teiler, Krankenhäuser, Gaststätten usw.) im 
Gebiete ihrer Kreisbauernschaft unter Ein
haltung der im § 1, Abs. 9 angeführten Be
stimmungen abgeben. ' 

§ 3 . 

1. Geflügelhalter, die einen gewerblichen 
Betrieb unterhalten (Gaststätten usw.) sind 
berechtigt, das ihnen zustehende Eierkon
tingent aus ihrer eigenen Erzeugung zu ent
nehmen. 

2. Das Eierkontingent wird auf die Ablie
ferungsmenge angerechnet. War bisher ein 
Eierkontingent nicht festgesetzt, kann ein 
solches vom Ernährungsamt, Abt. A (Kreis
bauernschaft), über Antrag der zuständigen 
Innung, bzw. Wirtschaftsgruppe bestimmt 
werden. 

Durch die Festsetzung eines solchen Kon
tingentes entsteht jedoch kein Rechtsan
spruch auf eine Zuteilung von Eiern. 

§ 4. 

Verstöße gegen diese Anordnung werden 
nach den geltenden Bestimmungen bestraft. 

§ 5. 

Diese Anordnung tritt mit Ausnahme des 
§ 1, Abs. 9, rückwirkend m i t - 1 . Oktober 
1942 in Kraft. 

Die Anordnung Nr. 1/42 vom 26. 2. 1942 
des Eierwirtschaftsverbandes Südmark sowie 
alle sonstigen entgegenstehenden Bestim
mungen treten mit dem gleichen Tage außer 
Wirksamkeit. 

G r a z , den 20. Oktober 1942. 

Der Vorsitzende 
des Eierwirtschaftsverbandes Südmark, 

gez. S c h e i b e r. 



133. Durchführungsvorschriften 
zur Verordnung Uber die Einführung eines 

Arbeitsbuches. 

Auf Grund des § 8 der Verordnung über 
die Einführung eines Arbeitsbuches vom 
18. November 1941 (V.- u. A.-Bl., Stück 33, 

S. 361, Stück 24, S. 178 Unterdrauburg) be 
stimme ich folgendes: 

A u s s t e l l u n g d e s A r b e i t s b u c h e s . 

§ 1. 

1. Hat ein Arbeiter, Angestellter oder mit
helfender Familienangehöriger die Ausstel
lung eines Arbeitsbuches beantragt, oder 
kann er bei der Aufnahme einer Beschäfti
gung sein Arbeitsbuch nicht vorlegen, so 
kann ihm das Arbeitsamt für eine begrenzte 
Zeit eine Ersatzkarte ausstellen. Dies gilt 
nicht, wenn das bisherige Arbeitsbuch bei 
Vertragsbruch vom bisherigen Betriebsfüh
rer zurückgehalten worden ist. 

2. Die Ersatzkarte ist spätestens zu dem 
in ihr festgesetzten Zeitpunkt an das Ar
beitsamt zurückzugeben. Eintragungen der 
Unternehmer werden vom Arbeitsamt in das 
Arbeitsbuch übertragen. 

3. Die Ersatzkarte gilt für die darin vor
gesehene Zeit als Arbeltsbuch. 

§ 2. 

Ist ein Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt, 
unbrauchbar geworden oder verloren gegan
gen, so hat der Arbeitsbuchpflichtige die 
Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches zu 
beantragen. Das vollständig ausgefüllte oder 
unbrauchbare Arbeitsbuch ist dem Arbeits
amt vorzulegen. Es wird vom Arbeitsamt 
durch einen Vermerk geschlossen und dem 
Antragsteller zurückgegeben. Der Verlust 
des Arbeitsbuches ist glaubhaft zu machen. 

§ 3. 

Das Arbeitsbuch und die Ersatzkarte wer
den kostenfrei vom Arbeitsamt ausgestellt. 
Für die Ausstellung eines neuen Arbeits
buches kann das Arbeitsamt eine Gebühr bis 
zu 5 RM erheben, wenn das alte Buch ver
loren gegangen oder unbrauchbar geworden 
ist. Ist die Neuausstellung eines Arbeits
buches für einen Arbeiter, Angestellten oder 
mithelfenden Familienangehörigen auf Um
stände zurückzuführen, die der Unternehmer 
(Führer des Betriebes, der Anstalt oder des 
Haushalts) verschuldet hat, so ist die Gebühr 
von ihm zu erheben. • 

F ü h r u n g d e s A r b e i t s b u c h e s . 

§ 4. 

1. Arbeiter, Angestellte und mithelfende 
Familienangehörige haben ihr Arbeitsbuch 
bei der Aufnahme der Beschäftigung unver
züglich dem Unternehmer zu übergeben. 
Nehmen sie neben ihrer bisherigen eine wei
tere Beschäftigung auf, so haben sie ihr Ar
beitsbuch unverzüglich dem neuen Unterneh
mer zur Einsicht vorzulegen; sie haben, es 
ihm auch dann vorzulegen, wenn dieser Ein
tragungen vorzunehmen hat. 

2. Der Unternehmer hat das Arbeitsbuch 
sorgfältig aufzubewahren, so lange er es 
selbst in Gewahrsam hat. 

§ 5. 

1. Arbeiter, Angestellte und mithelfende 
Familienangehörige haben Wohnungsände
rungen unverzüglich dem Unternehmer an
zuzeigen. Sind sie arbeitslos, so haben sie 
die Anzeige auf dem vorgeschriebenen, beim 
Arbeitsamt erhältlichen Formblatt unverzüg
lich dem Arbeitsamt zu erstatten, in dessen 
Bezirk sie polizeilich gemeldet sind und ihm 
gleichzeitig das Arbeitsbuch zur Eintragung 
der Aenderung vorzulegen. 

2. Ferner haben sie Aenderungen ihres 
Familiennamens auf dem vorgeschriebenen, 
beim Arbeitsamt erhältlichen Formblatt un
ter Vorlage entsprechender Nachweise un
verzüglich dem Arbeitsamt, in dessen Bezirk 
sie polizeilich gemeldet sind, anzuzeigen und 
ihm gleichzeitig das'Arbeitsbuch zur Eintra
gung der Aenderung vorzulegen. 

§ 6. 

• 1. Der Unternehmer hat sich von Arbei
tern, Angestellten und mithelfenden Fami
lienangehörigen bei der Aufnahme ihrer Be
schäftigung unverzüglich das Arbeitsbuch 
übergeben zu lassen und es sorgfältig aufzu
bewahren. Behalten Arbeiter, Angestellte 
oder mithelfende Familienangehörige neben 
der neuen Beschäftigung ihre bisherige Tä
tigkeit bei, so hat der neue Unternehmer 
sich ihr Arbeitsbuch unverzüglich zur Ein
sicht vorlegen zu lassen. 

2. In Betrieben und Verwaltungen mit 
mehreren Niederlassungen oder Dienststel.-
len soll das Arbeitsbuch bei der örtlichen 
Niederlassung oder Dienststelle aufbewahrt 
und geführt werden, bei welcher der Arbeits
buchpflichtige beschäftigt ist. 

§ 7. 

1. Der Unternehmer hat dem Beschäftig
ten das Arbeitsbuch vorübergehend zu über-
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lassen, wenn dieser es bei der Anmeldung, 
Musterung oder Aushebung zum Reichsar
beitsdienst oder Wehrdienst, bei Meldungen 
an die Wehrersatzdienststelle, bei Wehrver
sammlungen, bei Meldungen beim Arbeits
amt, bei der Anzeige einer Aenderung seines 
Familiennamens (§ 5, Abs. 2) oder, wenn er 
gleichzeitig bei einem anderen Unternehmen 
beschäftigt ist, diesem Unternehmer (§ 4, 
Abs. 1, Satz 2) vorlegen muß. 

2. Der Unternehmer hat dem Beschäftig
ten auf Verlangen Einsicht in das Arbeits
buch zu gewähren. 

§ 8. 

Der Unternehmer hat 

1. den Namen und den Sitz des Unter
nehmens, 

2. die Art des Unternehmens oder der be
treffenden Abteilung, 

3. den Tag des Beginns und die genaue 
Art der Beschäftigung, 

4. Wohnungsänderungen des Beschäftig
ten, 

5. Aenderungen in der Art der Beschäfti
gung, wenn die neue Arbeitsverrichtung 
eine wesentlich andere als die bisherige ist, 

6. den Tag der Beendigung der Beschäf
tigung 

unverzüglich an der dafür bestimmten Stelle 
im Arbeitsbuch einzutragen. Aendert der 
Unternehmer eine von ihm gemachte Eintra
gung, so hat er dies im Arbeitsbuch zu be
scheinigen. 

§ 9. 

Hat innerhalb eines Unternehmens die 
Ueberweisung oder Versetzung eines Be
schäftigten von einer Niederlassung oder 
Dienststelle zu einer anderen die Folge, daß 
der Beschäftigte in einem anderen Arbeits
amtsbezirk polizeilich gemeldet wird, so ist 
die Ueberweisung oder Versetzung als Be
endigung der bisherigen und Beginn einer 
neuen Beschäftigung im Arbeitsbuch einzu
tragen. 

§ 1 0 -

Nicht in das Arbeitsbuch einzutragen sind 
gelegentliche Dienstleistungen oder Beschäf
tigungen gegen geringfügiges Entgelt , die 
der Sozialversicherungspflicht nicht unter
liegen. 

§ 11. -

•Der Unternehmer hat jede Eintragung im 
Arbeitsbuch auf dem vorgeschriebenen Form
blatt unverzüglich dem für" den Sitz des Un

ternehmens zuständigen Arbeitsamt anzu
zeigen. Soweit es sich um den Beginn oder 
die Beendigung der Beschäftigung von Ar
beitern oder Angestellten handelt, ist den 
An- oder Abmeldungen bei der Sozialver-. 
Sicherungskasse eine Durchschrift beizufü
gen, die als Arbeitsbuchanzeige gilt und von 
der Sozialversicherungskasse dem zuständi
gen Arbeitsamt weitergeleitet wjrd. 

§ 12. 

Bei der Beendigung der Beschäftigung hat 
der Unternehmer das Arbeitsbuch unverzüg
lich dem Arbeiter, Angestellten oder Fami
lienangehörigen zurückzugeben. 

§ 13. 

1. Selbständige Berufstätige sowie Heim
arbeiter, Hausgewerbetreibende und Zwi
schenmeister haben auf dem vorgeschriebe
nen, beim Arbeitsamt erhältlichen Form
blatt unverzüglich dem Arbeitsamt, in des
sen Bezirk sie polizeilich gemeldet sind, an
zuzeigen: 

(1) Wohnungsänderungen, 

(2) Aenderung ihres Familiennamens, 

(3) Aenderung in der Art der Berufstätig
keit, wenn die neue Tätigkeit eine wesent
lich andere als die bisherige ist, 

(4) die Aufgabe ihrer bisherigen Berufs
tätigkeit, 

(5) die Aufnahme einer neuen Berufstätig
keit, für die nach § 2, Abs. 1, Nr. 2 der Ver
ordnung über die Einführung eines Arbeits
buches vom 18. November 1941 (V.- u. A.-Bl., 
Stück 33, S. 361/Stück 24, S. 178), das Ar
beitsbuch erforderlich ist. 

Mit der Anzeige haben sie dem Arbeits
amt das Arbeitsbuch zur Eintragung der 
Aenderung und im Falle der Nr. 2 entspre
chende Nachweise vorzulegen. Eigene Ein
tragungen in das Arbeitsbuch dürfen nicht 
vorgenommen werden. 

2. Sie haben das Arbeitsbuch sorgfältig 
aufzubewahren. 

§ 14. 

1. Ueber die Notwendigkeit oder Richtig
keit einer Eintragung im Arbeitsbuch ent
scheidet im Zweifelsfall unter Ausschluß des
Rechtsweges das Arbeitsamt, in dessen Be
zirk das Unternehmen seihen Sitz hat. 

2. Stellt ein Arbeitsamt fest, daß vorge- . 
schriebene Eintragungen unterlassen oder 
unrichtige oder unvollständige Eintragungen 
im Arbeitsbuch gemacht sind, so hat es für 
die Berichtigung Sorge zu tragen. 
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G e m e i n s a m e V o r s c h r i f t e n . 

§ 15. 

1. Der zur Aufbewahrung Verpflichtete 
hat den Verlust des Arbeitsbuches unverzüg
lich dem Arbeitsamt mitzuteilen, in dessen 
Bezirk der Arbeitsbuchpflichtige polizeilich 
gemeldet ist. 

2. Auf Verlangen eines Arbeitsamtes ist 
diesem das Arbeitsbuch jederzeit vorzulegen 
oder zu übersenden. Anderen amtlichen Stel
len ist auf Verlangen Einsicht in das Ar
beitsbuch zu gewähren. 

§ 16. 

Bei Meldungen und bei der Auszahlung 
von Unterstützungen ist das Arbeitsbuch 
dem Arbeitsamt vorzulegen. 

§ 17. 

1. Andere 'a ls die vorgeschriebenen Ein
tragungen dürfen im Arbeitsbuch nicht ge
macht werden. Das Arbeitsbuch darf nicht 
mit Merkmalen versehen werden, die den In
haber günstig oder nachteilig kennzeichnen. 

2. Stellt ein Arbeitsamt fest, daß unzuläs
sige Eintragungen im Arbeitsbuch gemacht 
oder Merkmale darin angebracht worden 
sind, so hat es für die Berichtigung oder den 
Ersatz des Arbeitsbuches Sorge zu tragen. 

§ 18. 

1. Scheiden Arbeitsbuchpflichtige aus dem 
Kreise der Personen aus, die das Arbeits
buch haben müssen^ so haben sie ihr Arbeits
buch dem Arbeitsamt, in dessen Bezirk sie 
polizeilich gemeldet sind1, unter Mitteilung 
des Sachverhaltes vorzulegen. Das Arbeits
buch wird vom Arbeitsamt durch einen Ver
merk geschlossen und dem bisherigen In
haber zurückgegeben. Will dieser wieder 
eine Berufstätigkeit aufnehmen, für die er 
das Arbeitsbuch haben muß, so hat er sein 
Arbeitsbuch unter Mitteilung seiner Absicht 
dem Arbeitsamt, in dessen Bezirk e r polizei
lich gemeldet ist, vorzulegen. Das Arbeits
buch wird vom Arbeitsamt wieder eröffnet 
und dem Inhaber zurückgegeben. 

2. Das Arbeitsbuch ist dem Arbeitsamt, in 
dessen Bezirk der Arbeitsbuchinhaber poli
zeilich gemeldet ist, zurückzugeben, wenn 
der Inhaber 

(1) das Gebiet des Deutschen Reiches, ein
schließlieh der besetzten Gebiete auf die 
Dauer verlassen will, soweit es sich nicht um 
ein deutsches Mitglied der Schiffsmannschaft 
eines Fahrzeuges der Binnenschiffahrt han
delt, 

(2) verstorben ist. 

3. Auf Antrag werden die Arbeitsbücher 
Verstorbener den Familien der Verstorbenen 
nach Schließung durch das Arbeitsamt über
lassen. Der Antrag muß vor Ablauf des auf 
den Todestag folgenden Kalenderjahres ge
stellt werden. 

§ 19. 

Wer nach den Vorschriften dieser Ver
ordnung arbeitsbuchpflichtig wird und ein 

.geschlossenes Arbeitsbuch besitzt, hat dieses 
dem Arbeitsamt, in dessen Bezirk er polizei
lich gemeldet ist, zur Wiedereröffnung vor
zulegen (§ 18, Abs. 1, Satz 3 und 4 ) . 

• 

§ 20. 

Die früheren jugoslawischen Arbeitsbü
cher verlieren mit der Ausgabe der Arbeits
bücher oder Ersatzkarten ihre Gültigkeit 
und sind der das neue Arbeitsbuch oder die 
Ersatzkarte aushändigenden . Dienststelle 
gleichzeitig zurückzugeben. 

§ 21. 

Nach § 9 der Verordnung über die Ein
führung eines Arbeitsbuches vom 18. No
vember 1941 (V.- u. A.-BJ., Stück 33, S. 3 6 1 / 
Stück 24, S. 178), wird bestraft, wer 

• ' i i'i i'1 iiÌÉii\i^uÌtirti]^LW>^hfl^ÌttìrtlMl< ,fÌtrt ,i«^i i 1 r . wlS'seJWiWrVWn eilldll IUI BIHKH^WWWwr" 
ausgestellten Arbeitsbuch Gebrauch 
macht, als ob es für ihn ausgestellt wäre, 

2. ein für ihn ausgestelltes Arbeitsbuch 
einem anderen zum Gebrauch überiäßt, 

. 3. unbefugt mehrere Arbeitsbücher sich 
ausstellen läßt oder mehrere Arbeits
bücher führt, 

4. ein für ihn bestimmtes Arbeitsbuch be
seitigt oder unbrauchbar macht, 

5. die für die Ausstellung oder Ergänzung 
des Arbeitsbuches von ihm verlangten 

/ Angaben über seine Person oder sein 
Berufsleben unrichtig oder unvollständig 
macht, 

6. die vorgeschriebenen Eintragungen im 
Arbeitsbuch (§§ 8 bis 10) nicht unver
züglich macht, unrichtige, unvollstän
dige oder unzuverlässige Eintragungen . 
im Arbeitsbuch macht oder das AjfegB*"'' 
buch mit unzuverlässigen Mwrtóffalen 
versieht, • ' 

7. die vorgeschriebenen Anzeigen (§§ 5, 11, 
13) nicht unverzüglich erstattet, 

8. ein Arbeitsbuch unbefugt zurückbehält, 

9. einen Arbeiter oder Angestellten be
schäftigt, bevor dieser" ihm das Arbeits-
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buch vorgelegt hat oder sich als Arbei
ter oder Angestellter beschäftigen läßt, 
bevor er dem Unternehmer das Arbeits
buch vorgelegt hat, 

10. als selbständiger Berufstätiger, als Heim
arbeiter, Hausgewerbetreibender oder 
Zwischenmeister oder als mithelfender 
Familienangehöriger sich nicht unverzüg
lich ein Arbeitsbuch ausstellen läßt. 

11. in sonstiger Weise gegen diese Durch
führungsvorschriften verstößt. 

I n k r a f t t r e t e n . 

§ 22. 

Diese Durchführungsvorschriften treten 
am 1. Jänner 1943 in Kraft. Insoweit bereits 
vor diesem Zeitpunkte Arbeitsbücher oder 
Ersatzkarten ausgegeben werden, sind sie 
nach diesen Vorschriften zu behandeln. 

K l a g e n f u r t , den 1. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung. 

Der Beauftragte für Arbeits
einsatz und Lohnregelung: 

Dr. K o h 1 h a a s e. 

134. Anordnung 
über eine Weihnachtsbeihilfe für Dienstver
pflichtete und für an Bauvorhaben tätige 
Gefolgschaftsmitglieder bei auswärtiger 

Tätigkeit . 

Auf Grund der Verordnung zur Sicherstel
lung des Kräftebedarfes für Aufgaben von 
besonderer staatspolitischer Bedeutung vom 
31. Jänner 1942 (Verordnungs- und Amts
blatt, Stück 3, Seite 10), § 6, ordne ich an: 

I. P e r s o n e n k r e i s , 

1. Um den Besuch von Angehörigen aus 
Anlaß des Weihnachtsfestes zu ermöglichen, 
dürfen 
a) Dienstverpflichtete und Gefolgschafts

mitglieder, die Dienstverpflichteten für 
Zwecke der Dienstpflichtunterstützung 
auf Grund der Bestimmungen gleichge
stellt sind, 

b) Gefolgschaftsmitglieder, die bei Bauvor
haben beschäftigt werden, 

von der Arbeit freigestellt werden, sofern 
sie infolge der Beschäftigung von unterhalts-
berechtigten Angehörigen getrennt leben. 

2. Ausländische Arbeitskräfte dürfen nur 
freigestellt werden, soweit sie nach den maß
geblichen Vorschriften einen Anspruch auf 
Familienheimfahrt haben. 

3. Juden sind von der Freistellung ausge
schlossen. 

IL. F r e i s t e l l u n g . 
1. Die Freistellung darf vier, bei Entfer

nungen über 400 Kilometer fünf Arbeitstage 
umfassen. Die Verbindung mit Urlaubsresten 
oder Familienheimfahrten ist zulässig. 

2. Die Tage der Freistellung nach Nr. 1, 
Satz 1, müssen zwischen dem 20. Dez. 1942 
und dem 4. Jänner 1943 (beide Tage ein
schließlich) liegen. Erfordert es die Trans
portlage, so kann die Freistellung in der Zeit 
zwischen dem 13. Dezember 1942 und dem 
10. Jänner 1943 (beide Tage einschließlich) 
erfolgen. 

3. Die Entscheidung, ob und für welche 
Tage Freistellung möglich ist, obliegt dem 
Betriebsführer. Er darf hiervon nur in dem 
produktionsmäßig vertretbaren Umfang Ge
brauch machen. 

.III. W e i h n a c h t s b e i h i l f e . 

1. Für jeden der vier (oder fünf) Tage 
der Freistellung (Abschnitt II, Nr. 1, Satz 1) 
wird aus dem Aufkommen der Beiträge für 
Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe eine 
Weihnachtsbeihilfe in Höhe von RM 2.50 ge
währt. 

2. Gleichgestellte (Abschnitt I, Nr. 1) er
halten die Beihilfe nur, wenn für sie im De
zember 1942 Dienstpflichtunterstützung ge-

. zahlt worden ist oder zu zahlen war. Die 
Heimatarbeitsämter haben den Aufnahme
arbeitsämtern bis spätestens 10. Dezember 
1942 eine Liste der Gleichgestellten (aus
schließlich der bei Bauvorhaben Beschäftig
ten) zuzusenden, die diese Voraussetzung er
füllen. In der Liste ist der Name, Vorname, 
Beruf und Beschäftigungsbetrieb des Gleich
gestellten anzugeben. Auf Anfrage sind den 
Betrieben die Namen der Gleichgestellten 
mitzuteilen. 

3. An Polen wird die Weihnachtsbeihilfe 
nicht gewährt. . v 

4. Die Beihilfe wird nicht für die Freistel
lungstage gewährt, für die ein Lohnanspruch 
besteht (z. B . bezahlter Urlaub, Feiertags-, 
Schlechtwetterregelung). 

5. Die Höhe einer Dienstpflichtunterstüt
zung (Trennungszuschlag, Sonderunterstüt
zung und Sonderzuwendung) wird von der 
Beihilfe nicht berührt. 

6. Die Beihilfe wird gegebenenfalls auch 
neben einer Weihnachtsgratifikation ge
währt. 

7. Die Beihilfe ist kein Entgelt ; sie unter
liegt keiner Steuer- und Abgabepflicht. 
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IV. S o z i a l v e r s i c h e r u n g . 

1. Gefolgschaftsmitglieder, die nach Ab
schnitt II freigestellt werden, bleiben wäh
rend der Tage der Freistellung in der Kran-, 
kenversicherung nach dem bisherigen Grund
lohn versichert. 

2. Die Beiträge zur Krankenversicherung 
(einschließlich Versichertenanteil) für diese 
Tage hat der Betriebsführer zu tragen. 

3. Die Beitragspflicht für Arbeitseinsatz 
und Arbeitslosenhilfe ruht für die Tage\der 
Freistellung. Beiträge zur Rentenversiche
rung sind nicht zu entrichten. Der Betriebs
führer hat jedoch auch die Beiträge zur Ren
tenversicherung und für Zwecke des Arbeits
einsatzes und der Arbeitslosenhilfe (ein
schließlich Versichertenanteil) zu zahlen, 
wenn die Sozialversicherungsbeiträge für die 
Versicherten auf Grund von Beitragsrech
nungen der Sozialversicherungskasse zu ent
richten sind und er es unterlassen hat, die 

Freistellung der Versicherten vor Beginn der 
Freistellungstage der Sozialversicherungs
kasse zu melden. 

V. V e r f a h r e n . 

1. Die Weihnachtsbeihilfe ist vom Be
triebsführer möglichst vor Antritt der Heim
reise, an Ausländer grundsätzlich nach der 
Rückkehr auszuzahlen. 

2. Die Beihilfe wird dem Betriebsführer 
auf Antrag aus Mitteln des Arbeitseinsatzes 
erstattet. Der Antrag auf Erstattung ist nach 
dem vorgeschriebenen Muster an das Ar
beitsamt des Betriebsortes zu richten. Für 
Zweigbetriebe ist das Arbeitsamt zuständig, 
in dessen Bezirk die Lohnabrechnung erfolgt. 

K l a g e n f u r t , den 5. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Anlage. 
den 19 . . 

• • • • An das 
(Name und Sitz des Betriebes) 

A r b e i t s a m t 
Bankkonto 
Postscheckkonto , 

A n t r a g . •.•,,'.-•*••< •. •••*• • ..<:•.,• v 

auf Erstattung der Weihnachtsbeihilfe 1942 für auswärts beschäftigte Gefolgschafts
mitglieder des Baugewerbes und Dienstverpflichtete. 

(Anordnung des Chefs der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und 
Krains vom 5. Dezember 1942, Verordrungs- und Amtsblatt, Stück 25, Seite 223) . 

1. Ich habe Weihnachtsbeihilfe gezahlt 
an bei Bauvorhaben beschäftigte Gefolgschaftsmitglieder 
an dienstverpflichtete Arbeiter 
an dienstverpflichtete Angestellte 
an . . gleichgestellte Arbeiter 
an I gleichgestellte Angestellte 
zus Gefolgschaftsmitglieder für 

Ausfalltage je 2.50 RM . RM 

2. Ich beantrage Erstattung und erkläre: 
a) Die Gefolgschaftsmitglieder leben infolge der Beschäftigung in meinem Betriebe 

von unterhaltsberechtigten Angehörigen getrennt. 
b) Die Gleichstellung ist vom Arbeitsamt in jedem Einzelfalle bestätigt. 
c) Die Gefolgschaftsmitglieder haben für die Freistellungstage keinerlei Lohrian-

spruch, insbesondere nicht wegen Urlaub oder auf Grund der Feiertags- und 
Schlechtwetterregelung. 

Es ist mir bekannt, daß der Betrieb für unrichtige Angaben haftet, auch wenn die 
Unrichtigkeit nur auf Fahrlässigkeit beruht. 

s Die Unterlagen für diesen Erstattungsantrag stehen zur Nachprüfung zur Verfügung." 

(Unterschrift des. Betriebsführers oder seines 
Bevollmächtigten.) 
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135. Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung über die 
Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

vom 29. Jänner 1942. 

Auf Grund des § 3 der Verordnung über 
die Einführung steuerrechtlicher Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 29. Jänner 1942, V.- u. A.-Bl. 
Nr. 18, S. 4 (richtig S. 44) ordne ich an: 

§ 1. 

Teil 1 (Steuerliche Maßnahmen) der Zwei
ten Verordnung über die Vereinfachung des 
Lohnabzuges vom 24. April 1942, RGBl. I, 
S. 252, tritt in den besetzten Gebieten mit 
1. Jänner 1943 in Kraft. Das Bürgersteuer
gesetz wird mit Wirkung vom I . Jänner 1943 
aufgehoben. Zum Ausgleich des Einnahmen-
entfalles erhalten die Gemeinden ab 1943 
vom Reich, solange eine Gemeindepersonen
steuer nicht erhoben wird, einen Ausgleichs
betrag, der durch eine Erhöhung der Ein
kommensteuer beschafft wird. Die Vertei
lung bestimmt der Chef der Zivilverwaltung. 

• § 2. 

(1) Die Bestimmungen des § 5, Abs. 5, 
Ziff. 5, der Anordnung zur Durchführung 
der Verordnung über die Einführung steuer
rechtlicher Vorschriften in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains vom 29. Jänner 
1942, V.- u. A.-Bl. Nr. 19, S. 6 (richtig S. 46 ) , 
sowie des' Abs. 1 der Anordnung zur Durch
führung der Verordnung über die Einfüh
rung steuerrechtlicher Vorschriften in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
29. Jänner 1942 (Bürgersteuer), V.- u. A.-Bl. 
Nr. 48, S. 90 /1942 , wonach der Arbeitgeber 
vom Arbeitnehmer 1 v. H. des Arbeitslohnes 
als Bürgersteuer einzuhalten hat, solange 
vom Arbeitnehmer kein Einbehaltungsbe
scheid vorgelegt wird, treten außer Kraft. 

Die Bürgersteuer vom Lohn oder Gehalt 
kann von diesem Zeitpunkt an nur mehr auf 
Grund von Einbehaltungsbescheiden erhoben 
werden. 

(2) Wenn ein Arbeitnehmer dem Arbeit
geber den Einbehaltungsbescheid nicht recht
zeitig vorlegt, kann gegen ihn mit einer 
Strafamtshandlung vorgegangen werden. 

§ 3. 

Von Arbeitnehmern, die seit dem 10. Ok
tober 1941 in die besetzten Gebiete Kärn
tens und Krains zugezogen sind, ist eine Bür
gersteuer nicht zu entrichten. Von Arbeit
nehmern, die seit diesem Zeitpunkt aus den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains in 
das Reichsgebiet verzogen sind, ist nach der 
Bekanntmachung dieser Anordnung eine 
Bürgersteuer nicht mehr zu erheben. 

K l a g e n f u r t , den 5. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

136. Bekanntmachung 
des Georg Graf v. Thurn'schen Stahlwerks 
Streiteben, Aktiengesellschaft, Gutenstein im 

Mießtal, Kärnten. 

Die für Mittwoch, den 25. November 1942, 
12.30 Uhr mittags, in das Verwaltungsge
bäude unserer Gesellschaft in Gutenstein im 
Mießtal, Kärnten, einberufene ordentliche 
Hauptversammlung wird vertagt. 

Gutenstein i. Mießt., den 20. November 1942. 

Georg Graf v. Thurn'sches Stahlwerk 
Streiteben, Aktiengesellschaft 

Der Verwaltungsrat (Vorstand). 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
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137. Verordnung 
über die Gewährung von Kinderbeihilfe in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

B e i h i l f e b e r e c h t i g u n g . 

(1) Deutsche Volkszugehörige, die in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent
halt haben, erhalten für das dritte und jedes 
weitere minderjährige Kind deutscher Volks
zugehörigkeit, das zu ihrem Haushalt gehört, 
eine Kinderbeihilfe. 

2) Das gleiche gilt für die Personen, die 
nach § 2 der Verordnung über den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains vom 14. Ok
tober 1941 (RGBl. I, S. 648) die deutsche 
Staatsangehörigkeit auf Widerruf erhalten 
haben. 

(3) Kinder im Sinne des Absatzes 1 sind 
die Abkömmlinge des Haushaltsvorstands, 
seine Stiefkinder, seine Adoptivkinder, die 
Abkömmlinge dieser Personen und seine 
Pflegekinder. 

§ 2 . 

H ö h e d e r K i n d e r b e i h i l f e . 

Die Kinderbeihilfe beträgt zehn Reichs
mark für jedes Kalendermonat, in dem die 
Voraussetzungen für ihre Gewährung er
füllt sind. 

§ 3. 

B e s c h e i d . 

Das Finanzamt erteilt dem Haushaltsvor
stand einen schriftlichen Bescheid über die 
Höhe der Kinderbeihilfe. 

§ 4. 

Z a h l u n g . 

(1) Die Kinderbeihilfe wird vierteljährlich 
nach Ablauf des ersten Monats des Kalender
vierteljahres gezahlt. 

(2) Die Kinderbeihilfe, die zu Unrecht ge
zahlt worden ist, ist zurückzuzahlen. 

§ 5. 

U e b e r t r a g u n g u n d A u f r e c h n u n g . 

Der Anspruch auf Auszahlung der Kinder
beihilfe ist nicht übertragbar. Dieser An
spruch und ein auf eine Geldleistung gerich-. 
teter Anspruch des Chefs der Zivilverwal
tung gegen den Haushaltsvorstand können 
jedoch gegeneinander, aufgerechnet werden. 

§ 6. . 

A n r e c h n u n g s v e r b o t . 

Die Kinderbeihilfe wird auf Zuwendungen, 
die aus öffentlichen Mitteln gemacht wer
den, nicht angerechnet. 

§ 7. 

W i d e r s p r u c h . 

Die untere Verwaltungsbehörde und der 
Kreisleiter der NSDAP können der Gewäh
rung von Kinderbeihilfe im einzelnen Fall 
widersprechen, wenn ihre Gewährung mit 
dem Zweck dieser Verordnung nicht verein
bar ist. 

§ 8. 

E r s t m a l i g e A n w e n d u n g . 

Kinderbeihilfe wird nach den Vorschriften 
dieser Verordnung erstmalig für den Monat 
Oktober 1942 gewährt. 

§ 9. 

D u r c h f ü h r u n g s a n o r d n ü n g e n . 

(1) Der Chef der Zivilverwaltung trifft die 
Anordnungen, die zur Durchführung dieser 
Verordnung erforderlich sind, im Verwal
tungsweg. Er kann dabei vom geltenden 
Recht abweichen. 

(2) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 
1943 in Kraft. , , 

K l a g e n f u r t , den 6. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

138. Verordnung 
über die Gewihrung vor! Ausbildungsbei
hilfen in den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

(1) Deutsche Volkszugehörige, zu deren 
Familie mindestens vier Kinder gehören, er
halten für die Ausbildung ihrer Kinder Aus
bildungsbeihilfe. 

(2) Die Kinder müssen deutsche Volkszu
gehörige sein, sie müssen erbgesund und 
geistig und charakterlich entwicklungsfähig 
sein. 

(3) Kinder im Sinn dieser Verordnung 
sind Abkömmlinge, Stiefkinder, Adoptiv
kinder, die Abkömmlinge dieser Personen 
und Pflegekinder. 
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(4) Das gleiche gilt für die Personen, die 
nach § 2 der Verordnung über den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit in den befreiten Ge
bieten der Untersteiermark, Kärntens und 
Krains vom 14. Oktober 1941 (RGBl. I, 
S. 648) die deutsche Staatsangehörigkeit auf 
Widerruf erhalten haben. 

§ 2. 

A u s b i l d u n g . 

Die Ausbildungsbeihilfe wird zum Besuch 
von Hauptschulen, mittleren Schulen, höhe
ren Schulen, Lehrerbildungsanstalten, Be
ruf sf achschulen, Fachschulen und Hochschu
len in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains und im Deutschen Reich gewährt. 

§ 3. 

A r t e n d e r A u s b i l d u a g l s b e i h i l f e . 

Die Ausbildungsbeihilfe wird gewährt: 

1. als Beihilfe für das Schulgeld, für die 
Lehrgebühren oder für die Studiengebühren, 

2. als Beihilfe für die Lebenshaltungs
kosten; , 

3. als Beihilfe für die Fahrtkosten, 
4. als Beihilfe für die Lernmittelkosten. 

§ 4. 

A n t r a g . 

Ausbildungsbeihilfe wird nur auf Antrag 
gewährt. Der Antrag ist grundsätzlich bei 
der Schule, für Hochschüler beim Wohnsitz
finanzamt zu stellen. 

§ 5. 

B e s c h e i d . 

Das Finanzamt entscheidet über den An
trag und erteilt dem Antragsteller einen 
schriftlichen Bescheid. 

§ 6. 

H ö h e d e r A u s b i l d u n g s b e i h i l f e . 

Der Chef der Zivilverwaltung setzt die 
Höchstbeträge für die einzelnen Arten der 
Ausbildungsbeihilfe (§ 3) durch Verwaltungs
anordnung fest . . 

§ 7. 

Z a h l u n g d e r A u s b i l d u n g s -
b e i h i t f e. 

(1) Die Ausbildungsbeihilfe wird grund
sätzlich an den Antragsteller ausgezahlt. 

(2) Ausbildungsbeihilfe, die zu Unrecht 
gezahlt worden ist, kann zurückgefordert 
werden. Sie kann nach den Vorschriften der 

Reichsabgabenordnung über die Beitreibung 
von Leistungen, die nach den Steuergesetzen 
geschuldet werden, beigetrieben werden. 

§ 8. 

U e b e r t r a g u n g s v e r b o t . 

Der Anspruch auf Auszahlung der Aus
bildungsbeihilfe ist nicht übertragbar und 
nicht pfändbar. 

§ 9. 

D u r c h f ü h r u n g s a n o r d n u n g e n . 

(1) Der Chef der Zivilverwaltung trifft die 
Anordnungen zur Durchführung dieser Ver
ordnung im Verwaltungsweg. Er kann dabei 
von dem geltenden Recht abweichen. 

(2) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 
1943 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 6. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e a 

139. Verordnung 
über die Gewährung von Ehestandsdarlehen 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains (EDV Oberkrain — Mießtal). 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ L 
B e r e c h t i g u n g . 

(1) Deutschen Volkszugehörigen deutscher 
Staatsangehörigkeit, die in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains ihren Wohn
sitz haben, kann auf Antrag ein Ehestands
darlehen gewährt werden. 

(2) Das gleiche gilt für die Personen, die 
nach § 2 der Verordnung über den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit in den befreiten Ge
bieten der Untersteiermark, Kärntens und 
Krains vom 14. Oktober 1941 (RGBl. I, 
S. 648) die deutsche Staatsangehörigkeit auf 
Widerruf erhalten haben. 

§ 2. 

V o r a u s s e t z u n g e n . 

Ehestandsdarlehen werden unter den fol
genden Voraussetzungen gewährt: 

1. Beide künftige Ehegatten müssen deut
schen oder artverwandten Blutes sein. 

2. Beide künftige Ehegatten müssen nach 
ihrem Verhalten erkennen lassen, daß sie 

229 



gewillt und g e e i g n e t sind, i n Treue dem 
Deutschen Vujk zu dienen. 

3. Beide künftige Ehegatten müssen im 
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sein. 

4. Beide künftige E h e g a t t e n dürfen nicht 
an vererblichen geistigen öder körperlichen 
Gebrechen, an einer schweren Infektions
krankheit oder an einer anderen das Leben 
bedrohenden Krankheit leiden, die ihre Ver
heiratung nicht als im Interesse der Volks
gemeinschaft liegend erscheinen hissen. 

5. Die ..künftige Ehefrau iiiuf^ in den letz
ten zwei Jahren vor Stellung des Antrags 
mindestens neun Monate lang in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains oder dm 
Gebiet des Deutschen Reichs eine Arbeits-
tätigkeit ausgeübt haben. 

6. Die künftigen Ehegatten müssen nach 
ihren wirtschaftlichen Verhältnissen imstande 
sein, einen einigermaßen gesicherten Haus
halt zu führen. 

7i D i e künftigen Ehegatten dürfen nicht 
b e a b s i c h t i g e n , ihren Wohnsitz in das Aus
land z u v e r l e g e n . Das Gebiet des Deutschen 
R e i c h s g i l t nicht als Ausland im Sinn dieser 
Vorschrift. 

§ 3. 

H ö h e d e s E h e s t a n d s d a r l e h e n s . 

"' 1 3 e r Höchstbetrag des Ehestandsdarlehens 
j 8 r d vom Chef der Zivilverwaltung in den 
besetzten Gebieten - Kärntens und Krains 
festgesetzt. E r darf 500 Reichsmark nicht 
übersteigen. 

§ 4. 

A n t r a g . 

Der Antrag auf Gewährung eines Ehe
standsdarlehens ist bei der Gemeinde, in der 
der künftige Ehemann seinen Wohnsitz hat, 
zu stellen. Die Ehe soll bei Stellung des An
trags noch nicht geschlossen sein, es muß 
jedoch das Aufgebot schon bestellt sein. 

§ 5. 
i 

V e r f a h r e n . 

Die Gemeindebehörde hat den Antrag zu 
prüfen und sodann mit einem Vorschlag 
über die Höhe des Ehestandsdarlehens dem 
Finanzamt, das für den künftigen Ehewohn
sitz der Ehegatten zuständig ist, zu über
senden. Das Finanzamt entscheidet über.den 
Antrag. Die Gemeindebehörde kann den An
trag in eigener Zuständigkeit ablehnen, 
wenn eine Voraussetzung des § 2 nicht er
füllt ist. 

§ 6 . 
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B e d a r f s d e c k u n g s s c li e i u e. 

Das Ehestandsdarlehen wird in Form von 
Bedarfsdeckungsscheinen . gewährt. Die Be
darfsdeckungsscheine berechtigen zum Er
werb von Möbeln und Hausgerät in zugelas
senen Verkaufsstellen und bei zugelassenen 
Handwerkern. Sie sind nicht übertragbar 
und nicht pfändbar. 

§ 7. 

H i n g a b e d e s E h e s t a n d s - ' 
d a r I e h e n s. 

Djfc Bedarfsdeckungsscheine werden dem 
Ehemann nach der Eheschließung ausgehän
digt. E r hat dazu den Darlehensbescheid und 
eine standesamtliche Bescheinigung über die l 
Eheschließung mit dem Vermerk: Nur gültig 
für die Entgegennahme des Ehestandsdar
lehens vorzulegen. Ein Bedarfsdeckungs
schein über 10 Reichsmark wird als Gebühr 
für die amtsärztliche Untersuchung einbe
halten. 

§ 8. 

T i l g u n g . 

(1) Das Ehestandsdarlehen ist unverzins
lich. Es ist monatlich mit 1 vom Hundert des 
bewilligten Darlehensbetrags zu tilgen. Die 

a ? é ^ ^ Ä ; r r ^ • ä ^ ' r J n e ^ l ^ r ^ ^ 
(2) Rückständige Tilgungsbeträge können 

im 'Verwaltungszwangsverfahren durch die 
Finanzämter beigetrieben werden. Sie kön
nen gestundet, erlassen oder niedergeschla
gen werden. 

(3) Das Finanzamt kann verlangen, daß 
der Arbeitgeber des Ehemanns die Tilgungs
beträge bei der Lohn- oder Gehaltszahlung 
einbehält und ah das Finanzamt abführt. 

§ 9 . 

E r l a ß f ü r K i n d e r . 

(1) Für jedes in der Ehe lebend geborene 
Kind der Ehegatten wird ein Teil von 25 vom 
Hundert des bewilligten Darlehensbetrags, 
höchstens jedoch der noch zu tilgende Rest
betrag des Ehestandsdarlehens erlassen. 

(2) Die Tilgung des Ehestandsdarlehens 
wird auf Antrag für die zwölf Kalender
monate, die der Geburt eines Kindes folgen, 
unterbrochen. 

§ 10. 

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n . 

(1) Die Anordnungen zur Durchführung 
dieser Verordnung erläßt der Chef der Zivil-



Verwaltung. Er kann dabei vom geltenden 
Recht abweichen. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung ist er
mächtigt, Ehestandsdarlehen ausnahmsweise 
zu gewähren, wenn nicht alle Voraussetzun
gen des § 2 dieser Verordnung gegeben sind. 
E r kann diese Ermächtigung auf die Finanz
ämter übertragen. 

(3) Diese Verordnung trjtt am 1. Jänner 
1943 in Kraft. 

K1 a g e n f u r t, den 6. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

140. Verordnung 
zur Förderung der Landbevölkerung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

Abschnitt I. 

E h e s t a n d s d a r l e h e n f ü r d i e L a n d 
b e v ö l k e r u n g . 

§ 1. 
(1) Die Tilgungsbeträge eines Ehestands

darlehens werden Angehörigen der Landbe
völkerung auf Antrag so lange zinslos ge
standet,, als ! mindestens e i n e r 'der Ehe
gatten in der Land- oder Forstwirtschaft 
oder als ländlicher Handwerker tätig ist, 
höchstens jedoch auf die Dauer von zehn 
Jahren, wenn e i n e r der Ehegatten vor der 
Eheschließung mindestens fünf Jahre ununter
brochen in der Land- oder Forstwirtschaft 
oder als ländlicher Handwerker tätig gewe
sen ist. 

(2) Weisen die Ehegatten nach, d a ß 
e i n e r von ihnen während der Stundungs
frist zehn Jahre ununterbrochen in der Land
oder Forstwirtschaft oder als ländlicher 
Handwerker tätig gewesen ist, so wird das 
Ehestandsdarlehen oder der Rest des Ehe
standsdarlehens erlassen. 

(3) Trit t während der zehnjährigen Stun
dungsfrist der Fall ein, daß k e i n e r der 
beiden Ehegatten mehr in der Land oder 
Forstwirtschaft oder als ländlicher Handwer
ker tätig ist, so ist ab dem folgenden Monat 
das Ehestandsdarlehen mit 1 vom Hundert 
monatlich und, solange sich die Ehefrau in 
einem Arbeitsverhältnis befindet, mit drei 
vom Hundert monatlich zu tilgen. 

.§ 2. 
Sind während der Zeit, für welche die Til

gungsbeträge gestundet worden sind, Kinder 

geboren, so findet § 9 der Verordnung über 
die Gewährung von Ehestandsdarlehen in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
6. Dezember 1942 Anwendung. 

Abschnitt II. 

E i n r i c h t u n g s d a r l eJb'e n f ü r d i e 
L a n d b e v ö l k e r u n g . 

§ 3. 

(1) Angehörigen der Landbevölkerung, die 
nach dem 30. Juni 1938 geheiratet haben, 
kann außer dem Ehestandsdarlehen auf An
trag ein Einrichtungsdarlehen gewährt wer
den, wenn mindestens e i n e r der beiden 
Ehegatten in den letzten fünf Jahren unun
terbrochen in der Land- oder Forstwirt
schaft oder als ländlicher Handwerker tätig 
gewesen ist und weiterhin tätig zu sein be
absichtigt. 

(2) Das Einrichtungsdarlehen beträgt acht
hundert Reichsmark, wenn b e i d e Ehegat
ten in den l e t z t e n f ü n f Jahren ununter
brochen in der Land- oder Forstwirtschaft 
oder als ländliche Handwerker tätig gewesen 
sind, und vierhundert Reichsmark, wenn nur 
e i n e r der beiden Ehegatten in den l e t z 
t e n f ü n f Jahren ununterbrochen in der 
Land- oder Forstwirtschaft oder als länd
licher Handwerker tätig gewesen ist. 

(3) Voraussetzung für die Gewährung des 
Einrichtungsdarlehens ist, daß beide Ehe
gatten deutsche Volkszugehörige sind, daß 
sie die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen 
und daß nach ihrem Verhalten anzunehmen 
ist, daß sie gewillt und geeignet sind, in 
Treue dem deutschen Volk zu dienen. Das 
gleiche gilt für die Personen, die nach § 2 
der Verordnung über den Erwerb der Staats
angehörigkeit in den befreiten Gebieten der' 
Untersteiermark. Kärntens und Krains vom 
14. Oktober 1941 (RGBl. I, S. 648) die deut : 

sehe Staatsangehörigkeit auf Widerruf er
halten haben. 

§ 4 . 

(1) Das Einrichtungsdarlehen ist unver
zinslich. Es wird in b a r e m Geld ausge
zahlt. Die Ehegatten haften für die Rück
zahlung des Einrichtungsdarlehens als Ge
samtschuldner. 

(2) § 131 der Reichsabgabenordnung fin
det sinngemäß Anwendung. 

,(3) Der Anspruch auf Auszahlung des Ein-
richtungsdarlehens ist weder übertragbar 
noch pfändbar. 

§ 5. 
(1) Die Einrichtungsdarlehensschuld ver

mindert sich, 
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a) wenn b e i d e Ehegatten nach der Ehe
schließung in der Land- oder Forstwirt
schaft oder als ländlicher Handwerker 
ununterbrochen tätig gewesen sind, nach 
Ablauf von zehn Jahren um fünfhundert 
Reichsmark und nach Ablauf eines jeden 
weiteren Jahres um je einhundert Reichs
mark, 

b) wenn n u r e i n e r der Ehegatten nach 
der Eheschließung in der Land- oder 
Forstwirtschaft oder als ländlicher Hand
werker ununterbrochen tätig gewesen 
ist, nach Ablauf von zehn Jahren um 
zweihundertfünfzig Reichsmark und nach 
Ablauf eines jeden weiteren Jahres um je 
fünfzig Reichsmark. 

(2) Geben beide Ehegatten ihre Tätigkeit 
in der Land- oder Forstwirtschaft oder als 
ländlicher Handwerker auf, so ist der Rest 
des Einrichtungsdarlehens ab dem folgenden 
Monat mit 3 vom Hundert monatlich zu 
tilgen. 

§ 6. 

Der Antrag auf Gewährung eines Einrich
tungsdarlehens ist bei dem Finanzamt zu 
stellen, in dessen Bezirk der Antragsteller 
wohnt. Dieses Finanzamt entscheidet über 
den Antrag endgültig. 

Abschnitt III. 

E i n r i e h t u n g s z ü• $ e h •ÜY8 s e fu>T-<ridM e ' 
L a n d b e v ö l k e r u n g . 

§ 7 -

(1) Angehörigen der Landbevölkerung, die 
nach dem 31. Dezember 1928 geheiratet ha
ben, kann auf Antrag ein EinrichtungsZu-
schuß gewährt werden, wenn mindestens 
einer der beiden Ehegatten in den letzten 
fünf Jahren ununterbrochen als Landarbeiter 
oder als ländlicher Handwerker tätig ge
wesen ist und erklärt, daß er auch weiterhin 
als Landarbeiter oder als ländlicher Hand
werker tätig zu sein beabsichtigt. 

' (2) Der Einrichtungszuschuß beträgt vier
hundert Reichsmark, wenn b e i d e Ehegat
ten in den letzten fünf Jahren ununterbro
chen als Landarbeiter oder als ländlicher 
Handwerker tä t ig gewesen sind, und zwei
hundert Reichsmark, wenn nur e i n e r der 
beiden Ehegatten in den l e t z t e n 1 f ü n f 
Jahren ununterbrochen als Landarbeiter oder 
als ländlicher Handwerker tätig gewesen ist. 

(3) Ein weiterer Einrichtungszuschuß von 
vierhundert .Reichsmark oder zweihundert 
Reichsmark wird für jede weiteren fünf 
Jahre ununterbrochener Tätigkeit als Land
arbeiter oder als ländlicher Handwerker ge
währt. 

(4) Voraussetzung für die Gewährung des 
Einrichtungszuschusses ist, daß die Ehegat
ten deutsche Volkszugehörige sind, daß sie 
die bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und 
daß nach ihrem Verhalten anzunehmen ist, 
daß sie gewillt sind und geeignet sind, in 
Treue dem deutschen Volk zu dienen. Das 
gleiche gilt für die Personen, die nach § 2 
der Verordnung über den Erwerb der Staats
angehörigkeit in den'befreiten Gebieten der 
Untersteiermark, Kärntens und Krains vom 
14. Oktober 1941 (RGBl. I, S. 648) die deut
sche Staatsangehörigkeit auf Widerruf er
halten haben. 

(5) Als Landarbeiter oder als ländlicher 
Handwerker gelten auch Personen, die im 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder 

1 im ländlichen Handwerksbetrieb von Ver
wandten a u f s t e i g e n d e r Linie überwie
gend beschäftigt* sind. 

§ 8. 

Der Einrichtungszuschuß wird in barem 
Geld ausgezahlt. E r ist nicht rückzahlbar 
und weder übertragbar noch pfändbar. 

§ 9. 

( Der Antrag auf Gewährung eines Einrich
tungszuschusses ist bei dem Finanzamt' zu 
stellen, in dessen Bezirk der Antragsteller 
wohnt. D i e s e s F i n a n z a m t entscheidet 
über ̂ j^^J^l^^^^/^:^.^ ,r 

Abschnitt IV. 

G e m e i n s a m e V o r s c h r i f t e n z u d e n 
A b s c h n i t t e n - I , II u n d III. 

§ 10. 

Ländliche Handwerker im Sinn dieser Ver
ordnung sind Handwerker, die ihre Berufs
tätigkeit in einer ländlichen Gemeinde aus
üben. 

' . § 11. 

Eine durch Arbeitsdienst oder Militär
dienst verursachte Unterbrechung der Tätig
keit in der Land- oder Forstwirtschaft oder 
als ländlicher Handwerker bleibt außer B e 
tracht. Das gleiche gilt für s o n s t i g e vor
übergehende Unterbrechungen, insbesondere 
infolge Krankheit oder Erwerblosigkeit. 

Abschnitt V . 

S c h 1 u ß b e s t i.m m u n g e ri. 
§ 12. 

I 
(1) Die Anordnungen zur Durchführung 

dieser Verordnung erläßt der Chef der Zoll
verwaltung im Verwaltungsweg. E r kann 
dabei vom geltenden Recht abweichen. 
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(2) Der Chef der Zivilverwaltüng ist er
mächtigt, die Vergünstigungen dieser Ver
ordnung ausnahmslos zu gewähren, wenn 
nicht alle Voraussetzungen dafür gegeben 
sind. Er kann diese Ermächtigung auf die 
Finanzämter übertragen. 

(4) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 
1943 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 6. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

141. Verordnung 
über die Neuregelung der Sozialversicherung. 

Im Zuge der allmählichen Angleichung 
des Rechts in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains an das im Reichsgau Kärn
ten geltende erweist sich auch eine Neurege
lung der Sozialversicherung als notwendig. 
Durch diese Verordnung gilt das jeweils in 
Kärnten maßgebende Sozialversicherungs
recht in den besetzten Gebieten sinngemäß. 
Besonders wird sich dies durch die Einbe
ziehung der Beschäftigten in der Landwirt
schaft in die Sozialversicherung, in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung und 
durch die Zuerkennung von Invaliden- und 
Altersrenten im Bereiche der allgemeinen 

.Arbeiterversicherung «auswirken. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Abschnitt I. 

A l l g e m e i n e s . 

§ 1. 

(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains ist, soweit nicht durch diese oder 
eine spätere Verordnung anderes bestimmt 
wird, das im Reichsgau Kärnten jeweils gel
tende Sozialversicherungsrecht sinngemäß 
anzuwenden. Damit wird die Sozialversiche
rung auch auf die Arbeitnehmer in der Land
wirtschaft ausgedehnt. 

(2) Hinsichtlich der Beitragsleistung für 
Aufgaben des Arbeitseinsatzes und der Ar
beitslosenhilfe (Arbeitsstock) gelten sinnge
mäß die einschlägigen reichsrechtlichen Vor
schriften. 

§ 2. 
Die Verordnung über die Einführung der 

Sozialversicherung im Lande Oesterreich 
vom 22. Dezember 1938 (RGBl. I, s. 1912) 
und die zu ihrer Durchführung und Ergän

zung erlassenen Bestimmungen geiten sinn
gemäß. An die Stelle der Stichtage „31. De
zember 1938" und „ J . Jänner 1939" treten 
die Stichtage „31. März 1941" und „1. April 
1941". Die §§ 2, 6 und 27, Abs. 2, der Ver
ordnung vom 22. Dezember 1938 gelten 
nicht. 

§. 3. 

Diese Verordnung gilt nicht für diejenigen 
deutschen Staatsangehörigen, die gemäß § 1 
der Verordnung des Ministerrats für die 
Reichsverteidigung vom 4. August 1941, 
RGBl. I, S. 486, der Reichsversicherung unter
liegen. . ' 

§ 4. 

Für die Schutzangehörigen des Deutschen 
Reiches (§ 3 der Verordnung des Minister
rats für die Reichsverteidigung vom 14. Ok
tober 1941, RGBl. I, S. 648) bleibt eine an
derweitige Regelung der Sozialversicherung 
vorbehalten. Bis dahin gilt die Regelung nach 
dieser Verordnung. 

§ 5. 

(1) Trägerin der gesamten Sozialversiche
rung nach dieser Verordnung ist die Sozial
versicherungskasse für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains in Krainburg (§ 2 der 
Verordnung vom 15. Mai 1941, V. . u. A.-Bl. 
vom 21. Mai 1941, Stück 4) . Die Sozialver
sicherungskasse besitzt Rechtspersönlichkeit. 
Der von mir bestellte Leiter ist ihr gesetz
licher Vertreter. 

(2) Die in landwirtschaftlichen und in 
knappschaftlichen Betrieben beschäftigten 
Versicherten sind innerhalb der Sozialver
sicherungskasse in j e eine Sektion zusam
menzufassen. 

(3) Der Leiter der Sozialversicherungs
kasse ist an die Verwaltungs- und Verfah
rensvorschriften, wie sie für die reichsge
setzlichen Versicherungsträger gelten, nicht 
gebunden. 

Abschnitt II. 

K r a n k e n v e r s i c h e r u n g . 

§ 6 -
(1) In der Krankenversicherung werden, 

außer den bei reichsgesetzlichen Versiche
rungsträgern erworbenen auch Versiche
rungszeiten, die nach bisherigem oder frü
herem südslawischem Recht zurückgelegt 
sind, als Versicherungszeiten nach dieser 
Verordnung gleichgehalten. 

(2) Für den Bereich der Krankenversiche
rung gelten im Sinne des § 1, Absatz 1, 
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auch die jeweils im Reichsgau Kärnten bei 
den reichsgesetzlichen Versicherungsträgern 
(Orts-, bzw. Landkrankenkas.se) maßgencii-
den materiell-rechtlichen Satzuugsbesiüu-
mungen. 

§ 7. 

(1) Die Beiträge zur Krankenversicherung 
werden für Arbeiter mit 6 v. H., für Ange
stellte (angestelltenversicherungspf lichtige 
Personen) mit 5 v. H. des Grundlohns fest
gesetzt. § 189, Abs. 1, Satz 2, erster Halbsatz 
der Reichsversicherungsordnung findet keine 
Anwendung. 

(2) Die Beiträge zur Krankenversicherung 
für landwirtschaftliche Arbeiter werden mit 
b v. H. des Grundlohns als Vollbeiträge und 
mit 5 v. H. des Grundlohns als ermäßigte 
Beiträge bestimmt. 

Abschnitt III. 

U n f a l l v e r s i c h e r u n g . 

§ 8. 

(1) Die Beiträge zur Unfallversicherung 
werden für die. Versicherten aller Betriebe, 
mit Ausnahme der knappschaftlichen, ein
heitlich mit 1 v. H. des Grundlohns, wie er 
für die Krankenversicherung maßgebend ist, 
festgesetzt. 

(2) Für Versicherte in knappschaftlichen 
Betrieben wird ehi Bei trag von 1,50 v. H; 
des Grundlohns erhoben. 

(3) Die Beiträge zur Unfallversicherung 
für die landwirtschaftlichen Unternehmer, 
deren Ehegatten und sonstige Familienange
hörige, mit Ausnahme der krankenversiche-
rungspflichtigen Angehörigen, werden ge
sondert festgesetzt. 

§ 9. 

(1) Meine Verordnung vom 24. März 1942 
(V.- u. A.-Bl. vom 13. April 1942, Stück 7, 
S. 85 ) , betreffend die Unfallversicherung der 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, 
bleibt weiter, in Kraft. 

(2) An die Stelle der im § 4 der Verord
nung vom 24. März 1942 getroffenen Be
stimmungen treten die einschlägigen reichs
rechtlichen Vorschriften entsprechend. 

§ 10. 

Unfallrenten, die bis zum Beginn der Wirk
samkeit dieser Verordnung zuerkannt wor
den sind und auch nach den bisherigen Vor
schriften zu gewähren waren, werden neu
bemessenen Renten nach dieser Verordnung 
gleichgehalten. Ihre allfällige Neuberechnung, 
Neubemessung bleibt vorbehalten. 

S U . 

(1) Die Sozialversicherungskasse tritt über 
Antrag, der längstens bis 31. Dezember 1943 
zu steilen ist, in die Rechte und Verbindlich
keiten aus Verträgen ein, die über die Ver
sicherung gegen Unfälle jener Art, wie sie 
künftig nach dieser Verordnung versichert 
sind, vor Beginn der Wirksamkeit dieser 
Verordnung zwischen einer privaten Ver
sicherungsanstalt und dem Unternehmer 
eines durch diese Verordnung neu in die Un
fallversicherung einbezogenen Betriebes ab
geschlossen worden sind. 

(2) Dasselbe gilt auch für Verträge, die 
vor dem Inkrafttreten der Verordnung vom 
24. März 1942, betreffend die Unfallversiche
rung der Mitglieder der Freiwilligen Feuer
wehren, im Sinne des vorstehenden Absatzes 
abgeschlossen worden sind. 

(3) Die Uebernahme wirkt frühestens vom 
Tage des Beginnes der Wirksamkeit dieser 
Verordnung. 

s Abschnitt IV. 

R e n t e n v e r s i c h e r u n g . 
(Invaliden-, Angestellten- und knappschaft

liche Rentenversicherung). 

§ 12. 
Renten der Invalidem, Arrgestefrterr" und 

knappschaftlichen Rentenversicherung, die 
bis zum Beginn der Wirksamkeit dieser Ver
ordnung, wenn auch nur vorläufig (auf 
Widerruf), zuerkannt worden sind und auch 
nach den bisherigen Vorschriften zu gewäh
ren waren, werden neubemessenen Renten 
nach dieser Verordnung in jeder Hinsicht 
gleichgehalten. 

§ 13. 

(1) Die Anwartschaft auf Vordienst-(Ver-
sicherungs-, Beschäftigungs-)zeiten, die nach 
den folgenden Bestimmungen anzurechnen 
sind, gilt bis zum Beginne der Wirksamkeit 
dieser Verordnung als erhalten. 

(2) Die im folgenden vorgesehenen Stei
gerungsbeträge für Vordienst-(Versiche-
rungs-, Beschäftigungs-)zeiten werden auch 
für jeden vollen Kalendermonat gewährt, in 
dem der Versicherte nach Zurücklegung von 
mindestens einem Versicherungsmonat wäh
lend des Weltkrieges dem Deutschen Reich 
oder einem mit ihm verbündeten oder be
freundeten Staate Kriegs-, Sanitäts- oder 
ähnliche Dienste geleistet hat. 

§ 14. 

(1) Für den Anspruch auf Leistungen, für 
deren Bemessung und für die Berechtigung 
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zur Weiterversicherung werden in der Inva
lidenversicherung alle seit 1. Jänner 1922 im 
ehemals südslawischen Gebiet zurückgeleg
ten Zeiten einer krankenversicherungspflich-
tigen Beschäftigung als südslawische Vor
dienstzeiten angerechnet, abzüglich jener 
Zeiten, die für einen Anspruch aus der An
gestelltenversicherung angerechnet werden 
und zuzüglich allfälliger österreichischer 
Vordienstzeiten. 

(2) Werden in einem Kalenderjahre min
destens vier Wochen der im Abs. 1 bezeich
neten Vordienstzeiten nachgewiesen, so wer
den für dieses Kalenderjahr zweiundfünfzig 
Wochen als Vordienstzeit angerechnet. 

(3) Für die Rentenberechnung gilt § 21, 
Abs. 3, Punkt 1 bis 5 der Verordnung über 
die Einführung der Sozialversicherung im 
Lande Oesterreich vom 22. Dezember 1938 
(RGBl. I, S. 1912) in der Fassung der Ver
ordnung vom 7. Oktober 1940 (RGBl. I, 
S. 1338) mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
des Stichtages „31. Dezember 1938" der 
Stichtag „31. Dezember 1942" tritt. 

(4) Eine Beitragserstattung nach § 1309a 
der Reichsversicherungsordnung findet nur 
in Fällen der Verehelichung nach dem 31. 3. 
1941 und längstens für einen Zeitraum seit 
1. Jänner 1930 statt. Für jede Woche der 
hiernach zu berücksichtigenden Vordienst
zeiten werden 35 Rpf erstattet. 

§ 15. 

(1) Für den Anspruch auf Leistungen, für 
deren Bemessung und Neubemessung und für 
die Berechtigung zur Weiterversicherung 
werden in der Angestelltenversicherung die 
südslawischen Versicherungszeiten der Pen
sionsversicherung der Angestellten und die 
während der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains oder in 
der Untersteiermark zurückgelegten bezüg
lichen -Versicherungszeiten den Beitragszei
ten gleichgestellt, die auf Grund der im 
Reichsgau Kärnten geltenden Vorschriften zu 
berücksichtigen sind. 

(2) Für jeden Versicherungsmonat aus der 
Zeit vor Beginn der Wirksamkeit dieser 
Verordnung wird als Steigerungsbetrag ge
währt: 

1,— RM bis zum Beginn des Monats, in 
dem der Versicherte das 30. Lebensjahr voll
endet hat; hierauf 

2,— RM bis zum Beginn des Monats, in 
dem,der Versicherte das 40. Lebensjahr voll
endet hat; hierauf 

3,50 RM bis zum Beginn des Monats, in 
dem der Versicherte das 50. Lebensjahr voll
endet hat; hierauf 

4,50 RM für alle späteren Versicherungs
monate. 

(3) Uebernommene. bzw. bisher zuerkannte 
Renten werden ab 1. Jänner 1943 neu be
messen. Soweit hierbei die bisherige Rente 
höher ist, bleibt es dabei. 

(4) Bei der Beitragserstattung nach' den 
§§ 46 und 47 Angestelltenversicherungsge
setz werden, soweit Versicherungszeiten vor 
Beginn der Wirksamkeit dieser Verordnung 
in Betracht kommen, für jeden Versiche
rungsmonat 4 Reichsmark erstattet. 

§ 16. 

(1) Für den Anspruch auf Leistungen, für 
deren Bemessung und Neubemessung und 
für die Berechtigung zurWeiterversicherung 
werden in der knappschaftlichen Rentenver
sicherung der Arbeiter die südslawischen und 
die während der Zivilverwaltung in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains oder 
in der Untersteiermark zurückgelegten Be-
schäftiguneszeiten den Beitragszeiten gleich
gestellt, die auf Grund der im Reichsgau 
Kärnten geltenden Vorschriften zu berück
sichtigen sind. 

(2) Alle am 1. Jänner 1943 laufenden 
knappschaftlichen Renten, einschließlich der 
„Altpensionen", werden neu bemessen. Hier
bei ist der Grundbetrag für die Versicher
tenrente 156 Reichsmark, für die Witwen
oder Witwerrente 132 Reichsmark und für 
die Waisenrente 84 Reichsmark im Jahre. 

(3) Der Steigerungsbetrag wird für jeden 
Beitragsmonat mit 1,80 Reichsmark iährlich 
festgesetzt. Für die Witwen- oder Witwer
rente ist der Steieerungsbetrag 5 / 1 0 . für die 
Waisenrente 4 / 1 0 des Steigerungsbetrages 
der Versichertenrente. 

(4) Für den Höchstbetrag der- Hinterblie
benenrente gilt der § 1273 der Reichsver
sicherungsordnung entsprechend. 

(51 Zu der> nach den Absätzen 2 vmd 3 neu
bemessenen Renten tritt ein Zuschlag, und 
zwar zur Versichertenrente oder Altpension 
von monatlich 25 Reichsmark, zur Witwen
rente von monatlich 20 Reichsmark. 

§ 17. 

(1) Für Versicherungsfälle, die in der 
•knappschaftlichen Rentenversicherung nach 
dem 31. Dezember 1942 eintreten, werden 
Steigerungsbetrag und sonstige Leistungen 
gemäß der Verordnung über die Neurege
lung der Rentenversicherung im Bergbau 
vom 4. Oktober 1942 (RGBl. I, S. 569) be
messen. 
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(2) Für Beitragszeiten vor dem 1. JÄNNER.' 
1943 gilt als Entgelt für die Berechnung,der-; 
Steigerungsbeträge einheitlich ein Beirag 
von 120 Reichsmark monatlich. 

§ 18. 

(1) Personen, die in die Invalidenversiche
rung oder in die Angestelltenversicherung 
freiwillig eintreten wollen (Selbstversiche
rung) und Personen, die nach dem Ausschei
den aus einer invalidenversicherungspflich-
tigen oder einer angestelltenversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung die Rentenver
sicherung freiwillig fortsetzen wollen (Wei
terversicherung), müssen eine schriftliche 
Meldung an die Sozialversicherungskasse er
statten. Die Absicht der Weiterversicherung 
ist binnen drei Monaten nach dem Ausschei
den aus einer versicherungspflichtigen Be
schäftigung anzuzeigen. 

(2) Bei der Selbstversicherung und bei der 
Weiterversicherung sind Beiträge entspre
chend dem jeweiligen Gesamteinkommen, in 
der Invalidenversicherung aber mindestens 
von einem Grundlohn von 1,60 Reichsmark 
kalendertäglich, zu entrichten. 

(3) Die Absätze 1 bis 4 des § 3 meiner Ver
ordnung vom 5. März 1942 über die freiwil
lige Fortsetzung der Pensionsversicherung 
für Angestellte (V.- u. A.-Bl. des Chefs der 
Zivilverwaltung vom 7. Apfll 1942, Stück 6, 
S. 77) bleiben weiter in Kraft: ...ste gelten 
sinngemäß auch für die Selbstversicherung 
in der Angestelltenversicherung. 

(4) Die Beiträge für die Selbstversicherung 
und für die Weiterversicherung müssen in
nerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des 
Monats, für den sie gelten sollen, in barem 
an die Sozialversicherungskasse gezahlt wer
den. Beiträge, die nicht innerhalb dieser 
Frist gezahlt werden, sind unwirksam. 

§ 19. 

(1) Aus den Beitragseinnahmen für Auf
gaben des Arbeitseinsatzes und der Arbeits
losenhilfe sind Beträge, und zwar 18 v. H. 
der Beitragseinnahmen für die Invalidenver
sicherung und 25 v. H. der Beitragseinnah
men für die Angestelltenversicherung auf 
die Sozialversicherungskasse für Zwecke der 
Rentenversicherung zu übertragen. 

(2) Der Chef der Zivilverwaltung trägt 

a) die Grundbeträge der Renten in der Inva
lidenversicherung der Arbeiter, 

b) von jeder Knappschaftsvollrente, -Witwen-
vollrente und -Waisenrente an Arbeiter 
und ihre Hinterbliebenen einen Betrag in 
Höhe der Grundbeträge nach den Vor
schriften der Rentenversicherung der 
Arbeiter. 

(3) Außerdem stellt der Chef der Zivilver
waltung für Zwecke der knappschaftlichen 
Rentenversicherung und der Invalidenver
sicherung der Landarbeiter gesondert fest
zusetzende Beträge zur Verfügung. 

Abschnitt V. 

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n . 

§ 2 0 . 

(1) Soweit die in Kraft tretenden Vor
schriften auf Bestimmungen verweisen, die 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains nicht gelten, tritt an deren Stelle die 
entsprechende Vorschrift des in den besetz
ten Gebieten geltenden Rechts. Fehlt es an 
einer solchen Vorschrift, so ist die in Bezug 
genommene Vorschrift des deutschen Rechts 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Die §§ 615a, 615b, 1116, Abs. 4, 1280. 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung gel
ten sinngemäß mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle des Stichtags „30. Jänner 1933" der 
Stichtag „10. April 1941" tritt. 

Die Entscheidung von Streitigkeiten, die 
sich aus der Durchführung der Sozialver
sicherung ergeben, behalte ich mir vor. Im 
übrigen nimmt die Aufgaben der Versiche
rungsbehörden mein Beauftragter für Sozial
versicherung wahr. E r regelt die Durchfüh
rung der Sozialversicherung im einzelnen 
und kann insbesondere auch Maßnahmen 
zum Ausgleich von Härten treffen. 

§ 22. 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1943 
in Kraft. Maßnahmen zu ihrer Durchführung 
können bereits vorher getroffen werden. Für 
Versicherungsfälle, die vor diesem Zeitpunkte 
eintreten, gelten, soweit durch diese Ver
ordnung nichts anderes bestimmt ist, die bis
herigen Vorschriften. 

K l a g e n f u r t , den 6. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 
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142. Verordnung ? *' X-1 

über die Einführung von reichsrechtlichen 
Bestimmungen auf dem Gebiete des Gesund
heitswesens in den besetzten Gebieten Kärn

tens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

A r t i k e l 1. 

Für den Aufbau des öffentlichen Gesund
heitswesens in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains gelten: 

§ 1. 
1. Das Gesetz über die Vereinheitlichung 

des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 
(RGBl. I, S. 531) , 

2. die erste Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die Vereinheitlichung des Ge
sundheitswesens v. 6. Februar 1935 (RGBl. I, 
S. 177), 

3. die zweite Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens (Dienstordnung — Allge
meiner Teil) vom 22. Februar 1935 (RGBl. I, 
S. 215) , 

4. die dritte Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Vereinheitlichung des , 
Gesundheitswesens (Dienstordnung für Ge
sundheitsämter - - Besonderer Teil) vom 
30. März 1935 (RMB1. S. 327) , 

5. die Verordnung über die Gebühren
erhebung der Gesundheitsämter v. 28. März 
1935 (RGBl. 1, S. 481) , 

, 6. die zur Durchführung der in Ziffer 1—1 
•bezeichneten Bestimmungen ergangenen Ver
waltungsvorschriften. 

§ 2. 

Das Gesundheitsamt bildet eine Abteilung 
des Landrates. 

• . § 3. 

Der .Landrat ist Vorgesetzter der Beamten 
der Gesundheitsabteilung. Er ist auch Dienst
vorgesetzter dieser Beamten mit Ausnahme 
des Leiters der Gesundheitsabteilung und 
seines Stellvertreters, deren Dienstvorgesetz
ter der Chef der Zivilverwaltung ist. 

' § 4 . • 
i 

Will der Landrat fachtechnisch anders ent
scheiden als der Leiter der Gesundheitsabtei
lung, so ist, wenn nicht Gefahr im Verzuge, 
die Zustimmung des Chefs der Zivilverwal
tung einzuholen. 

§ 5. 

Bis zur-endgültigen Regelung der Rechts
verhältnisse der Beamten und Angestellten 
des bisherigen Gemeinde-Gesundheitsdienstes 
(Gemeinde-, Sprengelärzte u. dgl., sowie son
stige Beamte und Angestellte) gilt weiterhin 
die bisher ergangene Regelung. 

Die bisher im Gemeinde-Gesundheitsdienst 
tätig gewesenen Aerzte sind in Zukunft ver
pflichtet, an den vom Landrat (Gesundheits
amt) zu besorgenden Aufgaben nach Maß
gabe der bestehenden Vorschriften und der 
ihnen erteilten Weisungen mitzuwirken. 

§ 6. 

Die Gemeinde hat unter Aufsicht des Land
rates (Gesundheitsamt) Einrichtungen für 
Zwecke des Gesundheitswesens solange in 
dem bisherigen Umfange zu stellen und zu 
erhalten, bis vom Landrat (Gesundheitsamt) 
Einrichtungen, die demselben Zweck dienen, 
gestellt und erhalten werden. 

A r t i k e l II. 

Zur Bekämpfung übertragbarer Krankhei
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten: 

§ 1. 
1. Das Gesetz, betreffend die Bekämpfung 

gcmeingefahTlrcher Krtmfrhclten-r.' 80. .Jwni 
1900 (RGBl. S. 306) , 

2. die Verordnung zur Bekämpfung übertrag
barer Krankheiten vom 1. Dezember 193S 
(RGBl. I, S. 1721), 

3. die Verordnung gegen die Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten durch die Luft
fahrt vom 2. Juni 1937 (RGBl. I, S. 611) , 

4. das Gesetz zur Bekämpfung der Papa
geienkrankheiten (Psittacosis) und anderer 
übertragbarer Krankheiten v. 3. Juli 1934 
(RGBl. I, S. 532) , 
die Verordnung zur Bekämpfung der Pa
pageienkrankheit (Psittocosis) vom 14. 8. 
1934 (RGBl. I, S. 774) , 
die zweite Verordnung zur Bekämpfung 
der Papageienkrankheit (Psittacosis) vom 
13. Dezember 1937 (RGBl. I, S. 1383), 
und die dritte Verordnung zur Bekämp
fung der Papageienkrankheit (Psittacosis) 
vom 4. November 1938 (RGBl. I, S. 1561), 

5. das Impfgesetz vom 8. April 1874 (RGBl. 
S. 31) , 

6. die Verordnung zur Durchführung des 
Impfgesetzes vom 22. Jänner 1940 (RGBl. I, 
S. 214) , 

7. § 327 des Strafgesetzbuches für das Deut
sche Reich. 
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§ 2. 

1. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses vom 14. Juli 1933 (RGBl. 1, 
S. 529) , in der Fassung der Gesetze vom 

26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 773) , und vom 
4. Februar 1936 (RGBl. I, S. 119), 

2. die zur Durchführung des genannten Ge
setzes erlassenen Verordnungen vom 5. De
zember 1933 (RGBl. I, S. 1021), v. 29. Mai 
1934 (RGBl. I, S. 475) , vom 25. Februar 
1935 (RGBl. I, S. 289) , vom 18. Juli 1935 
(RGBl. I, S. 1035), vom 25. Februar 1936 
(RGBl. I, S. 122), vom 23. Dezember 1936 
(RGBl. I, S. 1149), 

3. das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit 
des deutschen Volkes, Ehegesundheitsge-
setz, v. 18. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1246), 
und die erste Verordnung zur Durchfüh
rung des Ehegesundheitsgesetzes vom 
29. November 1935 (RGBl. I, S. 1419), 

4. die Verordnung zur Durchführung des Ge
setzes zur Verhütung erbkranken Nach
wuchses und des Ehegesundheitsgesetzes 
vom 31. August 1939 (RGBl. I, S. 1560). 

§ 2. 

Unter Geschäftsunfähigen sind Kinder, die 
nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, fer
ner Personen, die wegen Geisteskrankheit 
oder aus einem anderen Grunde des Gebrau
ches der Vernunft beraubt sind, solange die
ser Zustand dauert, und voll Entmündigte zu 
verstehen. 

Unter beschränkt Geschäftsfähigen sind 
Minderjährige, ferner Personen, die unter 
verlängerter väterlicher Gewalt oder Vor
mundschaft stehen, beschränkt Entmündigte 
sowie Personen, für die ein vorläufiger Bei
stand bestimmt ist, zu verstehen. 

Unter den wegen Geistesschwäche Ent
mündigten sind die wegen Geisteskrankheit 
oder Geistesschwäche beschränkt entmündig
ten Personen zu verstehen. 

§ 3. 

An Stelle der in § 14, Abs. 2 des Gesetzes 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses an
geführten Vorschriften des Reichsstrafgesetz
buches treten die Bestimmungen der §§ 125 
bis 130, 140, 152 bis 156 und 516 des österrei
chischen Strafgesetzes. 

§ 4. 

Artikel 10 und 11 der Dritten Verordnung 
zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses vom 25. Februar 
1935 (RGBl. I, S. 289) sind nicht anzuwenden. 

§ 5. 

Artikel 10, Abs. 2 der Vierten Verordnung 
zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses vom .18 . Juli 1935 
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Von den auf Grund des Impfgesetzes vom 
8. April 1874 vorzunehmenden Impfungen 
sind alle Personen befreit, die das zweite Le
bensjahr vollendet haben und noch nicht oder 
nicht mit Erfolg oder innerhalb der letzten 
zehn Jahre nicht mehr geimpft worden sind. 
Bei drohender Pockengefahr kann der Chef 
der Zivilverwaltung anordnen, daß alle Per
sonen, die innerhalb der letzten zehn Jahre 
nicht mit Erfolg gegen Pocken geimpft wor
den sind, der Pockenimpfung unterzogen 
werden. 

A r t i k e l III. 

Zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains gelten: 

1. Die Verordnung zur Einführung des Ge
setzes zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten in der Ostmark vom 23. Jän
ner 1940 (RGBl. I, S. 229) , 

2. die Verordnung zur Aenderung des Ge
setzes zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten v. 21. Oktober 1940 (RGBl. I, 
S. 1459), 

3. die zweite Verordnung zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten vom 27. Fe
bruar 1940 (RGBl. I, S. 456) , 

4. die Verordnung zur Durchführung des Ge-
, schlechtskrankengesetzes (G.-Kr.-G.) vom 

16. November 1940 (RGBl. I, S. 1514), 

5. die zweite Verordnung zur Durchführung 
des G.-Kr.-G. vom 12. März 1941 (RGBl. I, 
S. 128). 

A r t i k e l IV. 

Zur wirksamen Bekämpfung der Tuber
kulose in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains gelten: 

1. Die Verordnung über die Tuberkulosehilfe 
vom 8. September 1942 (RGBl. I, S. 549) , 

2. die Durchführungsverordnung über die 
Tuberkulosehilfe (RdErl. d. RMdl. vom 
9. September 1942, MBliV., S. 1826). 

A r t i k e 1 V. 

Zur Durchführung der Erb- und Rassen
pflege in den besetzten Gebieten Kärntens 

' und Krains gelten: 



/ 

(RGBl. I, S. 1035) ist in folgender Fassung 
anzuwenden: 

„Die Kosten eines Eingriffs gemäß § 14 
des Gesetzes sowie die Kosten des Gutach
terverfahrens trägt für die bei einer reichs
gesetzlichen Krankenkasse oder einer Er
satzkasse gegen Krankheit versicherten 
Personen und ihre anspruchsberechtigten 
Familienangehörigen die Krankenkasse. 
Bei Hilfsbedürftigen fallen die Kosten der 
öffentlichen Fürsorge zur Last; insoweit 
finden die Vorschriften über die Kosten 
der Unfruchtbarmachung Erbkranker ent
sprechende Anwendung". 

. § 6. 

Auf Zuwiderhandlungen gegen die im Ar
tikel 12 der Vierten Verordnung zur Ausfüh
rung des Gesetzes zur Verhütung erbkran
ken Nachwuchses vom 18. Juli 1935 (RGBl. I, 
S. 1035) auferlegte Anzeigepflicht finden die 
Bestimmungen des § 359 des österreichi
schen Strafgesetzes keine Anwendung. 

A r t i k e 1 VI. 

Zur Regelung des Apothekenwesens in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
gelten: 

§ 1. 
1. Das Gesetz betreffend die Regelung de» 

Apothekenwesens vom 18. Dezember 1906 
(österr. RGBl. I, Nr. 5 aus 1907), mit dem 
durch das deutsche Arzneibuch, die deut
sche Arzneitäxe, das Pachtgesetz und 
durch die Erlässe und Verordnungen des 
RMdl, betreffend die Verleihung von 
Apothekenbetriebsrechten und die durch 
das Gesetz über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens bedingten Abände
rungen. 

« 
2. die Verordnung des Bundesministeriums 

für Soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft (BGBl. II 171 /134) , betref
fend den Betrieb von Apotheken in der 
Fassung der Verordnung BGBl . Nr. 2 4 / 
1936 (Apothekenbetriebsordnung); 
die hierzu nachträglich ergangenen Er
lässe des RMf. innere und kulturelle An
gelegenheiten, Abt. H/8—5275 30 k 1939 
und des RMdl. vom 29. Jänner 1940 IV e 
4759 /40—4086 sind sinngemäß anzuwen
den; . 

3. die Verordnung des Landeshauptmannes in 
Kärnten vom 26. Februar 1936, 27857— 
8 /36 , betreffend die Sperrzeit, den Nacht
dienst, die Mittagspause und die Sonn-
und Fdiertagsordnung in den öffentlichen 
Apotheken. Kärntens und den Erlaß des 

RMdl. vom 22. August 1941—IV e 9 4 3 0 / 
41—4092 (MBliV., S. 1537); 

4. der Erlaß des RMdl. vom 5. März 1940— 
IV e 3 2 4 1 / 4 0 / 4 0 8 8 Ostmark, bezüglich die 
Bewilligung der ärztlichen Hausapothe-

\ ken. 

§ 2. 

Die Einführung der' Bestallungsordnung, 
die Verleihung von Konzessionen bzw. Apo
thekenbetriebsrechten, die Verpachtung und 
Verwaltung öffentlicher Apotheken bleiben 
einer späteren Regelung vorbehalten, soweit 
sie Personen betreffen, die aus den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains stammen. 

A r t i k e l VII. ' 

Zur Regelung des Arzneimittelverkehrs in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
gelten: 

1. Die Polizeiverordnung über die Ungül
tigkeitserklärung bestimmter ärztlicher 
Verschreibungen v. 7. Mai 1940 (RGBl. I, 
S. 744) , 

2. die Verordnung über die Abgabe stark 
wirkender Arzneimittel, sowie Beschaf
fenheit und Bezeichnung der Arzneiglä
ser und Standgefäße in den Apotheken 
in" den Reichsgauen der Ostmark und im 
Reichsgau Sudetenland vom 28. Jänner 

\ %m (RGBl $, AT% . >K:T W V 

3. die Verordnung über den Verkehr mie 
' Arzneimitteln usw., die der ärztlichen 

Verschreibungspflicht unterliegen, vom 
• 13. März 1941 (RGBl. I, S. 136), 

4. die Polizeiverordnung über die .Abgabe
beschränkung für weibliche Geschlechts
hormone und andere Arzneimittel vom 
13. März 1941 (RGBl. I, S. 136), , 

5. die Polizeiverordnung *ur Aenderung 
der Polizeiverordnung über die Abgabe
beschränkung für weibliche Geschlechts-
horrrione und andere Arzneimittel vom 
27. Februar 1942 (RGBl. I, S. 99 ) , 

. 6. der RdErl. des RMdl. vom 17. September 
1941—IV e 3 7 4 7 / 4 1 / 4 / 2 0 — (RMBliV. 
S. 1709), betreffend den Verkehr mit 
Arzneimitteln, 

, 7. der RdErl. des RMdl. vom 9. Februar 
1942—IV e 5 2 6 2 / 4 2 / 4 1 4 1 (RMBliV, Sei te 
372) , betreffend" die Herabsetzung de» 
Spiritusgehaltes homöopathischer Atìp*n6i-

' Zubereitungen, , 

8. die Polizeiverordnung übet 'Verfahren, 
Mittel und Gegenstände zur Unterbr^ 
chung und Verhütung von Schwanger
schaften vom 21 . Jänner 1941 (RGBl. I, 
S. 63) , ' 
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9. der RdErl. des RF^uChdDtPo l . im RMdl. 
v. 9. Februar 1941—S—V—C 3, Nr. 3 1 7 / 
40 (RMBliV, S. 257) , betreffend das Ver
bot von Abtreibungs- und Verhütungs
mitteln, 

10. der RdErl. d. RF^uChdDtPo l . im RMdl. 
vom 10. Mai 1941, S — V — B 3, Nr. 1139 / 
41, betreffend Herstellung und Vertrieb 
von Mutterrohren, 

11. die Polizeiverordnung über die Abgabe-
beschriinkung für Sedormid und andere 
Arzneimittel v. 15. Februar 1942 (RGBl. I, 
S. 75) , 

12. die Verordnung des RMdl. und des RMd. 
Handels vom 17. September 1883 (RGBl. 
Nr. 152), über die Abgrenzung der Ver
kaufsberechtigung der Apotheken, fer
ner RGBl. Nr. 97 /1886 , RGBl. Nr. 188 / 
1895, RdErl. des RMdl. vom 21. Septem
ber 1939—IV e 6 3 5 1 / 3 9 / 4 1 1 5 , Verord
nung vom 13. März 1941 (RGBl. I, Nr. 29, 
S. 136), RdErl. d. RMdl. vom 17. Sep
tember 1941 — IV e 3 7 4 7 / 4 1 / 4 1 2 0 , 

13. das Bundesgesetz vom 23. Oktober 1928 
(BGBl. Nr. 297) , betreffend das österr. 
Giftgesetz, soweit es nicht durch § 2 der 
Verordnung zur Einführung der Betäu
bungsmittelgesetzgebung i. Lande Oester* 
reich vom. 1. Dezember 1938 außer Kraft 
gesetzt ist; dasselbe gilt für die Durch
führungsverordnung zum Giftgesetz vom 
31 . Dezember 1928 (BGBl. Nr. 362) , 

14. die Verordnung vom 28. August 1941 
(RGBl. I, S. 551) , über die Abgabe von 
thalliumhältigen Ungeziefermitteln, 

15. das Gesetz vom 1. Februar 1939 (RGBl. I, 
S. 111, Nr. 17), betreffend Süßstoffge
setz, ferner 
die Verordnung vom 27. Februar 1939 
(RGBl. I, S. 336) , Gesetzblatt f. d. Land 
Oesterreich Nr. 298 /1939 , S. 915, 

16. die Verordnung vom 24. Jänner 1940 
(RGBl. I, Nr. 20, S. 235) , betreffend den 
Verkehr mit Essigsäure, 
ferner der RdErl. d. RMdl. vom 12. Fe
bruar 1940—IV e 8 8 0 3 / 3 9 / 4 2 3 4 (RMBliV, 
S. 317) , 
der RdErl. d. RMdl. vom 5. August 1940 

. IV e 2 2 7 4 / 4 0 / 4 2 3 4 (RMBliV, S. 1628), 
der RdErl. des RMdl. vom 19. Dezember 
1940 (RMBliV. Nr. 5, S. 2324) , 

17. der RdErl. d. RMdl., des RAM. und des 
Reichswirtschaftsministers v. 3. Oktober 
1938 — IV d 3208 /38 , 3732, I I a 10366/ 
38 und I. Chem. 4 7 3 8 / 3 8 (RMBliV, Seite 
1680), betreffend Hebammenwochenbett-
packungen, ferner 
der RdErl. d. RMdl., d. RAM. u. d. RWM. 
vom 31 . Oktober 1940, IV d 4 7 0 5 / 4 0 - -

3722, IIa 12806/40 und II Chem. 12436/ 
40 (RMBliV, S. 2033) , 

18. der RdErl. d. RMdl. vom 30. Oktober 
1939 — IV d 5918 /39—3732 , betreffend 
die Anwendung von Arzneimitteln und 
sonstigen Maßnahmen durch Hebam
men, 

19. der RdErl. d. RMdl. vom 6. August 1941 
(RMBliV, S. 1465), betreffend die Ver
längerung der Gewährdauer für staat
lich geprüfte antitoxische Sera, 

20. die Polizeiverordnurig über die Abgabe 
von Leberpräparaten und anderen Arz
neimitteln in den Apotheken vom 7. No
vember 1939 (RGBl. I, S. 2176), in der 
Fassung der Polizeiverordnung vom 
27. November 1940 (RGBl. I, S. 1532). 

A r t i k e l VIII. 

In Abänderung des Artikels III meiner Ver
ordnung vom 2. September 1941, Verord
nungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivilver
verwaltung in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains 1941, Nr. 95, gelten zur Re
gelung des Betäubungsmittelwesens in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains: 

1. Das Gesetz über den Verkehr mit Betäu
bungsmitteln (Opiumgesetz) vom 10. De
zember 1929 (RGBl. 1, S. 215) in der Fas
sung der Gesetze zur Aenderung des 
Opiumgesetzes vom 22. Mai 1933 (RGBl. I. 
S. 287) und vom 9. Jänner 1934 (RGBl. I, 
S. 22) , sowie des § 11, Nr. 4 des Gesetzes 
über Reichsverweisungen vom 23. März 
1934 (RGBl. I, S. 213) , 

2. die Verordnungen über die Unterstellung 
weiterer Betäubungsmittel unter die Be
stimmungen des Opiumgesetzes v. 19. De
zember 1929 (RGBl. I, S. 225) , v. 24. März 
1931 (RGBl. I, S. 76) , vom 8. Juli 1932 
(RGBl. I, S. 349) , vom 5. August 1933 
(RGBl. I, S. 570) , vom 8. Oktober 1938 
(RGBl. I, S. 1350), und vom 12. Juli 1941 
(RGBl. I, S. 328) , 

3. die Verordnung über Zulassung zum Ver
kehr mit Betäubungsmitteln vom 1. April 
1930 (RGBl. I, S. 113), in der Fassung der 
Verordnungen v. 24. Jänner 1934 (RGB1.I, 
S. 59) und vom 18. Dez. 1934 (RGBl. I, 
S. 1226), 

4. die Verordnung über die Einfuhr, Durch
fuhr und Ausfuhr von Betäubungsmitteln 
vom 1. April 1930 (RGBl. I, S. 114), 

5. die Verordnung über Ankündigung und 
Beschriftung von Betäubungsmitteln ent
haltenden Arzneien vom 14. April 1930 
(RGBl. I, S. 144), 
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6. die Verordnung über das Verschreiben 
Betäubungsmittel enthaltender Arzneien 
und ihre Abgabe in den Apotheken vom ' 
19. Dezember 1930 (RGBl. I, S. 635) , in 
der Fassung der Verordnungen v. 24. März 
1931 (RGBl. I, S. 76) , vom 8. Juli 1932 
(RGBl. I, S. 349) und vom 20. Mai 1933 
(RGBl. 1, S. 287) , 

7. die Verordnung über Bezugscheine für 
Betäubungsmittel vom 20. Februar 1935 

• (RGBl. I, S. 208) , 

8. die Verordnungen über den Fortfall der 
Bezugscheinpflicht bei Betäubungsmitteln 
vom 21. September 1931 (RGBl. I, S. 513) 
und vom 8. Oktober 1938 (RGBl. I, Seite 
1349), 

9. die Polizeiverordnung über Barbitursäure-
abkömmlinge vom 25. November 1939 
(RGBl. I, S. 2304) . 

A r t i k e l IX. 

Aenderungen und Ergänzungen.dieser ein
geführten Rechtsvorschriften sowie die zu 
ihrer Durchführung erlassenen Verwaltungs
vorschriften treten mit dem gleichen Tage 
auch in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains in Kraft, mit dem sie im Reichsgau 
Kärnten wirksam werden, sofern nichts an
deres ausdrücklich bestimmt wird. 

A r t i k e l X . 

Können Vorschriften, die durch diese Ver
ordnung in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains eingeführt werden, nicht 
unmittelbar angewendet werden, so sind sie 
sinngemäß anzuwenden. 

Sind zur Handhabung der eingeführten 
Rechtsvorschriften Behörden oder andere 
öffentliche Einrichtungen berufen, die 'n 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
nicht vorhanden sind, so nimmt diese Befug
nisse der Chef der Zivilverwaltung oder die 
von ihm beauftragte Stelle wahr. 

A r t i k e l XI. 

Soweit Vorschriften, die durch diese Ver
ordnung eingeführt werden, auf reichsrecht-
liehe Bestimmungen verweisen, die. in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains noch 
nicht gelten, so treten an ihre Stelle die in 
diesen Gebieten geltenden Vorschriften. Be
steht hierfür keine Regelung, so sind die an
gezogenen reichsrechtlichen Bestimmungen 
sinngemäß anzuwenden. 

A r t i k e l XII. 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkün
dung in Kraft, 

K 1 a g e n f u r t, den 6. Dezember 1942. 

Der Chef der ZivilverWaltung: 
R a i n e r . 

Anmerkung: 
Die in dieser Verordnung zitierten Gesetze 

und Erlässe sind zum größten Teil in der 
Sammlung von wichtigen Gesetzesabdrucken 
für das Gesundheitswesen, Verlag J . Meincke 
(Louis Heusersche Buchdruckerei), Neuwied 
am Rhein, erschienen und können dort be
zogen weiden. 

Die Gesetze und Erlässe über das Apothe
kenwesen sind in der Gesetzes- und Vor 
schriftensammlung für den ostmärkischen 
Apotheker, Deutscher Apothekerverlag, Dr. 
Hans Hösel, Berlin-Wien, enthalten. « 

143. Bekanntmachung 
des Vorsitzenden des Viehwirtschaftsver
bandes SUdmark über die Einführung vieh

wirtschaftlicher Bestimmungen. 

Auf Grund des § 2 der 147. Verordnung -

des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains v. 26. No
vember 19**^ { V e t ö n l a ^ 
des Chefs der Zollverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains v vom 
10. Dezember 1941, Nr. 34) gebe ich im Ein
vernehmen mit dem Chef der Zollverwaltung 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains folgendes bekannt: 

Mit sofortiger Wirkung tritt in Kraft: 

Die Anordnung 1 i der Hauptvereinigung 
der deutschen Viehwirtschaft, betreffend 
Preise für Schweine sowie Schweinefleisch 
im Großhandel, vom 30. November 1942, im 
Zusammenhang mit der Anordnung Nr. 1/42 
der Hauptvereinigung der deutschen Vieh
wirtschaft vom 19. Dezember 1941 (RNV, 
Bl. 495) und meiner Anordnung Nr. 1 vom 
5. April 1939 (Wochenblatt der Landesbau
ernschaft Südmark, Folge 14, Seite 448) . 

G r a z , den 5. Dezember 1942. 

Der Vorsitzende 
des^Viehwirtschaftsverbandes Südmark-

Im Auftrag: 
gez. F r i e d r i g e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tOr die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivil Verwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnolfplati 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenlurt, Domgasse 17. 
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